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> ,/> wplfi»! die Boten der Commnnität LnggaruS in

Zu ü. Copic des Vortrags und der Verantwor >u; ^ Aargau. Jerouimo Orello und Aloifto

Betreff des Glaubens gethan haben auf dem ^ag s in Locarno I, 237, wäre sein Zuname: Gallo),
Frauciso (nach Meier: Geschichte der evangelischen Geim ^ ^n Bote» der

Gesandte der Commnnität Luggarns, und aus Besey ^^cn, weil diese verunglimpft werde, das;

VU Orte, sie erscheinen, um die CommunUät Luggarm, Z ^ ^ unschuldig und unbillig verklagt und

sie nicht des alte» wahren christlichen Glaubens sc» Z - " ^Ile bei de.nselbcn verharren,
vertragen worden-, sie sei stets dem alten christlu)en > .„verschriebe» den 21- März 1550.
Dessen zu mehrerer Sicherheit haben die beiden B°^u sch ^ ^ ^St. A. Luccn, - L-»N- u»d L.tggan'S Absch.cdr,

Man vergleiche übrigens den Abschied vom ^>nli

101.

Mrz (Montag nach Adichi-d-.

. . »..t°r«.u.°°'^>-><>t»i>rchtv Aurict,: Abschiede Band , xand-sar ^ ^ ^ ^ ^ W i) z ,

d.r ON- ' „„ich D'.M-r. d-ö ««V-

Verhandlungen von Boten ^ Lucern. bllr )

und Glarus arrs einem „Gotzhustag - ^ Seniums e ^ eröffnen: IhreGesandte-. Zürich. Bernhard ^ boten des Gotteshaus^

^ri. Amandus von Niederhofen, a vor „„s") einige Umu daß
Die Gesandten der genannten O („di und w ^ „gen T ^.^^m Vortrag

Dbern feien berichtet worden, wu s ^ daher " . zsuhe komme. ^ach " ihnen für du
habe, was sie sehr bedauern. Du B zu Frieden und verhört ha" ' ^ste Dank
^Angelegenheit gütlich beseitigt werde r Ytifsive der - ^ ^e erzergt had - Botendu Sache'erörtert und man ^ eme genm""^

übe, Treue, Mühe und Arbert, e ^„etgtem .,vifck>eu Frankreich r ...aefagtc Artikel

..... i.,.. G««... w 777 d» '..»'"»"55 77 «... Ä 7. S°ch°«A>. di°n..,..h° ....d s»°w...g -> «... d.r «7 ' hi.-«

«» d... >i. «... ...ich«» »«7 ... d« ..dg...«---« ..ich., « «».. «.'.»

...cht ...sg............ ivord... 'ewu ,.i.dcr...h.»."""/!- s morde., iil.erg.de.. wo".-

'uhen zu lassen, bis des Königs Boich s ^uf ausgekaM' f. Gesamte

uachlommen, und wenn etwas uu rech fressenden Art'ke i.u,ucheu, daß Zugestanden

weich» Wem. «. °d« » ^ " «der d-«°'' 5«« »

»....ochim z«l»s->. «„West .....77 ^ I>ri»s-». d« . ^ G.,-U.d>... »d. s ^ d,sorden feien, wollen die Boten an r) folgenden. Angelegenheit . ^.ie

°".°...d... w.,d..i^ «dos»°....... »>'777,...! d>n-s 7'7/dohi.. 7 7/«,pig.

^ Mitte Mai nächstkünstig Mgestelll. - ^ Buudesgenoß angesetzt UNoder durch Rath und Hülse der ln ^ ^ anderer Gott.)^"neinden zu Frieden und Ruhe kämen, s
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weiden, was dir Gemeinden gui bedünkt. In diesem die Vereitlung betreffenden Handel hat sich indefst»
der Bote von Zürich nicht weiter eingelassen, als daß er im Namen der übrigen sechs Orte vorgekragt
nnd verhandelt hat, da seine Obern in der Vereinung nicht mitbegriffen sind. Die Artikel, welche des
Gesandter gemeinen III Bünden zngesagt hat, sind nnn folgende: 1. Der König soll gemeine III Bu"be
nnd jeden Bnnd besonders wie drei Orte und jedes besondere Ort in der Eidgenossenschaft in Betreff
Punkte und Artikel behandeln. 2. Wenn der König mehr als sechstausend Knechte annimmt, soll er gemein»
III Blinden ein eigenes Regiment geben. 3. Das Jahrgeld für gemeine III Bünde soll, in Betracht, ^
sie entfernter und weniger gut gelegen sind, jährlich zu Chur, ohne Kosten des Landes entrichtet werde»'
4. Wenn Leute aus den Bünden rechtliche Anforderungen an den König haben, sollen die zwei Nichter aus de»
Blinden und der Obmann aus der Eidgenossenschaft genommen werden, gemäß den Capiteln des Friede»-

und der Vereinung. 5. Die Gemeinden beschweren sich, daß in der Vereinung nicht deutlich gesagt sei, d»^
niemand gehalten sei, in des Königs Dienst zu ziehen, allster diejenigen, die es freiwillig und gerne th»»-
Die Eid- und Bundesgenossenwerden hiebei freundlich ersucht, denen von Blinden in der oben genannt"'
Zeit den rechten besiegelten Hauptbrief der Vereinung zuzuhalten. Der Abschied ist besiegelt mit dein Sieg"
des gemeinen Gotteshauses.

Der Name des Zürcher Gesandte» auf dem Umschlag des Abschiedes; diejenigen der Gesandt"'
von Lucern und Uri aus der für die folgende Note benutzten Quelle und Artikel v des Abschiedes
10. April 1550.

Das am Schlüsse des Abschieds enthaltene Gesuch um Mittheilung des rechte» Hauptbriefcs der Verein»»!!
wurde vou den Gesandten von Lucern und Uri (sie werden benannt), im Namen aller Gesandten ausznfuhr"'
vcr,ucht, Unterm 14. April (Montag nach Quasimodo)antwortet Solothuru au sie auf eiu Schreiben, d»°
sie im Namen ihrer selbst und der übrigen Boten, die in Chur gewesen sind, in Betreff der (zu einstweilig"'
Gebrauche) verlangtenMittheilung des Vereinungsbriefesan Solothuru gerichtet hatten. Solothuru l-h>"
das Ansinnen ab, übermittelt aber eine vidimirte Copie.

K. s

Das Glarner Exemplar redet von der Besiegelung des Abschiedes nicht
K, A. Solothunn Lucerner Schreibe» und Mijsivenbuch No so, S, 2

102.

Areiöurg. 15!>0, 10. April.

Staatsarchiv Lucern: Uneingebundene Abschiede Staatsarchiv Zürich: Acten Wallis. Staatsarchiv Bern: Allg. eidg. Abschiede
Landesarchiv Obwalden: Abschiede. KantonSarchiv Glarns: Abschiede. Kantonsarchiv Basel: Abschiede Band 23.

KantonSarchiv Solothuru: Abschiede Band 29. Kantonsarchiv Schaffhansen: Abschiede.

Tag der zwölf Orte (ohne Appenzell). ^
Gesandte: Zürich. Andreas Schmid, Pannermcister. Bern. Claude Mai. Lucern, Vogt O''

Hünenberg. Uri. Kaspar Jmhof. Schwpz. Georg Reding, Unter walden. Sebastian S»^
Zug. Hans Letter, Landammann. Glarus Basel. Niklaus Jrmi, des Raths.
Martin Sesinger, Burgermeister; Hans List, Statthalter. Solothuru. Ulrich Häni. Schaff!)""
N. Schalch.
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r oenlreit betreffend) eroffne , konnnt,

sind, und wie jetzt dre Sache s ) ' ^ beigelegt, so „ Polizei dmher verbündet sind, lliecht

M die Unruhe weder gütlich noch ^ aller ^"7 ^r die im Walw ^ »gt nichts,
unordentliche Brauch, der im Eidgenoffenschas' ^ ^gner Instruction Abschiede von

und jeder angewiejen werde, nach M ^ ^ ^ Zwch,^ ^ ^
M geben und zu nehmen. Dabei h^r r ^n, um sc" .«ollen den Schartlrn

Baden hätte Hauptmann Sebastmr ^ ^«kt vcrschre - sech Sc, ^ er dieselbe
Es sind aber die Instructionen über ^ ueh'neiu ^^^^igung-u Wu- SchartliN Ausenthalt
anhören und seine Vertheidigung untersagt, bei er ^ ^^«egen, well ne gezieht sich uns

Weise behelligen lassen und hat semen^ 7" ^ gchts d" schien hawu ^ zuhören undw den Abschied nehmen, und Protest , ^ ^ h^enut ^ ,vill, s°ll ^ Schwyz und
gewähren, etwas Widriges widersa)re, ^z^Alirr steh Geineinde vorzu ' ^ ^
We sriiher gegebene Antwort; wenn b" Obern und stch aus^

^e Vertheidigung in den Abschied nehm - thuu anzuho ^ Königs
Unterwalden wollen mit dem S-Hartl an ) ^ ^ verhören und ^
Tagen gegebene Antwort. Die v^^^asel s°U ^ ^ ^ ^
w den Abschied zu nehmen, ^r "hr ^ ^rwendenl ^ ^stellt w^ ^^„rn
"ou Frankreich sich zum Besten sur werde, ihm , ^ Die Boten Thören. Nachdem
Kucern, weil in derselben seiner Obern Theil zu ll Gejan er seinen

w. >°" d«'77 w . 7»». °°7777sch» >»

sicher Art das Mehr sür Anhörung ^ ) ^ schrrstl'ch bernew.
Vortrag der Länge nach mündlich gehaU ^ worden. ... Dre - «n die in
^°ten, der es verlangt hat, eine ö ^ Abschuß S ^ ^ ^ Misstve der ^
wstruirt war, so hat man seine Verther ^ ^^^tzung waren- ^ brtterr, s ^t der
Uri. die mit denen der lll Bünde aus er> ^ welche i ^ lll Bund denen

d°r Vereinung mit Frankreich steheudw " ^"""^hr als sechstarffend - m erlangt
Trankreich dasür zu verweuden, daß er .^^ossenschajt n ll ^ vereinigt werden,

^dgenossenschast halte, und wenn °r "Ns ^,mü veV ^ die Landjä)^^ ^
"°u Bünden, wie von Akteur her, em s Ausruhr , sludet- so König

w.»m.' ,.7„. ».»'7' 7 ,.h.. »°w>
^ man die betreffenden beiden Artrke « ^ werden d sse^ '^7 2t der Gesandte
^reiben an den König von Frankrcrch ^ Bern an - ^ Orte ^ Königs

^rderkich ,rzusertigen. Die Boten von Znrrch^ ^ ^ ^de ^ ^
A dem Schreiben nicht begriffen sem 'voll Lrm ^ Kön'g von .l
^"d Hosmeister des Königs von Franker ), ^ fischen rh"
ou die Eidgenossen, worin der König vre
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Friede geschlossen worden sei, welcher nicht bloß den betreffenden beiden Neichen, sondern der ganzen Christenheit

zum Gilten gereiche» werde. Der König voll Frankreich bezahle in gewissen (voll dein Gesandten benannten)

Terminen dein .König von England 400,000 Kronen, wogegen dieser jenem die Stadt Bonlogne („Bolonia")

nebst der Landschaft nnd den Festungen, die der König von Frankreich daselbst und jenseits des Meeres, >»

Schottland, früher eingenommen hatte, wieder erstatte; für die Erfüllung dieses Vertrages haben beide stch-

Geiseln zu stellen; sobald der Köllig von Frankreich die erste Zahlung mit 200,000 Kronen entrichtet Hab0

werde ihm die Stadt Bonlogne überlassen, wobei die Hälfte der Geiseln jeder Partei der Geiselschaft enthöbe»

werde. 2. Der Gesandte verdanke im Raulen des Königs, daß Hauptmann Schärtlin angehört worden st»

Da er über diese Angelegenheit fortmährend Antwort gefordert habe, so bitte er, ihm dieselbe jetzt oh>»'

wettern Verzug zu geben; wären einige Boteil hiefür nicht instruirt, so mögen sie die Sache treulich heimbringe»

und ihm auf dem nächsten Tage mit endlichem Bescheide begegnen. Mail läßt dem Gesandten die überbrach»'

neue Zeitung verdankeil, mit dem Bemerken, daß man hierüber große Freude empfangen habe. Betreffs

Schärtlin seien die Instructionen uugleich, einige Orte wollen sich seiner nichts annehmen; überhaupt sei >»»"

nur beauftragt gewesen, seine Verantwortung anzuhören; diese habe man in den Abschied genommen, d»

Obern weiter in der Sache handeln zu lassen. Beinebens wird dem Gesandten das Bedauern der Ober»

über den Aufschlag des Goldes mitgetheilt; man finde diesen der Vereinung nicht gemäß nnd bitte zu verschalst»?

daß „der abgang desselbigen ufschlags" jedem Ort ersetzt werde; könnte das jetzt nicht geschehen, so >»ast

wenigstens der König Vorsorgen, daß in der Folge für die Jahrgelder der Eidgenossenschaft dieser Aussäst^

nicht »lehr angewendet werde, Es erscheint Franz voll Greperz, Herr zu Aubonne, mit einer Credc»1

seines Bruders, des Grafen von Greperz, dankt für alle diesem erwiesenen Gutthaten und bittet, es >»^

zil verübeln, daß dieser nicht persönlich erscheine, er sei nämlich erheblich krank geworden; er bitte aber d»

Boten, ihn beim Hin- oder Zurückreiten nach und von dem Wallis besuchen zu wollen; sein Leib und 6»^

stehe im Dienst der Ober» der Botel!. Ans einem Tage zu Baden sei ihm und andern Ansprechen!

den König von Frankreich auf den künftigen Montag (14. Aprils) ein rechtlicher Marchtag angesetzt word>»?

der dann aber auf den I .Juni verschoben worden sei. Er bitte nun, ihm zu rathen, wie er sich diessts'

halten und ob er diesen ersten Tag besuchen solle oder nicht. Da ferner die eidgenössischen Boten b»

Begriffe seien, sich ins Wallis zu begeben, und der Graf früher seine Botschaft auch daselbst hatte, so »»'^

man ihm rathen, ob er auch jetzt seine Botschaft dahin abordnen solle. Die Boten verdanken das freundlst»

Erbieten und drücken ihr Beileid über die Krankheit des Grafen aus. lieber seine Anfragen antworte» l»

Folgendes: Da die Gesandten, die wegen des Grafen nach Frankreich geritten, noch nicht heimgeko»»»^

seien nnd man daher nicht wisse, ob seine Ansprache gütlich bereinigt worden sei oder nicht, so soll er »

bis auf den zweiten Tag gedulden und inzwischen die Antwort der Boten abwarten. Was seine Botst»»

ins Wallis anbetreffe, überlasse man ihm, eine solche abzusenden oder nicht.

L. Verwendung von eilf Orten (ohne Bern und Appenzell) bei Bern für Pitius Wyßhan; siehe

Ä»
Die Namen der verzeichneten Gesandten (ohne Basel) aus dem Freibnrger Nathsbuch No. 67. „

der Spitze dieses Verzeichnisses steht die Bemerkung: „Min her schultheiß Studer hat darinnc

Ilm Schlüsse hat das Verzeichnis; folgende Bemerkungen: 1. „Und ist her Ulrich Nix an der thüren

und hat umgefragt." 2. „Der stattschryber H. Peter von Clery und Franz Gurmel, sin diener und

schriber, sind da gesessen und schrziber gewesen; das han ich C. (Cleri?) uf den 22. Augusti

etlichen mer (?) wüssendeu und angelegnen (?) erstehen, wie ich uf denselben tag andere crkanntnusst»
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ander lütm wegen gesucht. Hierin geschriben exxrssso, sock non ex noosssitats." — Dieses Gesandten-

verzeichniß stiinmt mit anderwärtigcn Quellen übcrein. Der Name des Basier Gesandten aus seiner

Instruction, K. A. Basel: Abschiede Band 23. Die Freiburger Instruction, K. A. Freiburg: Jnstructionsbuch

No. 0, k, 15 vorso, nennt nebst den Angezeigten auch Hans Stnder, Schultheis;.

Zu n. 1550. 10. April. Die Gesandten der zwölf Orte an Wallis. Sie seien von ihren Obern

Nack) Freiburg abgeordnet worden, um sich von daselbst an die Landsgemeinde zn bitten zu begeben und

derselben die Aufträge ihrer Obern zu eröffnen. Sie haben indessen sich von Freibnrg nicht fortbegeben

wollen, ohne vorher denen zu Wallis ihre Ankunft, welche am 14. April (nächsten Montag) erfolgen werde,

anzuzeigen. Sie bitten, vorher die Landräthe nicht auseinandergehen zu lassen, sondern behufs Anhörung

der Aufträge der Boten beisammen zu behalten, wofür man erkenntlich sein werde.K. A. Freiburg: Missivenbuch No. 15, k. 17.

Zn v. Die Verantwortung von Sebastian Schärtlin von Burtenbach. Ritter, führt nach einer allgemein

gehaltenen Einleitung Folgendes aus: 1. Seitdem der Kaiser und der römische König ..., Amt seien, habe

or ihnen treu gedient lind habe nie wider sie gehandelt mit Ausnahme eines einzigen Mals, da er habe

handeln müssen wie ei» verpflichteter Diener. Als nämlich die von Augsburg sich um ihn beworben haben,

sei er ein Diener des römischen Königs und der Fürsten von Baiern gewesen. Aus diesen, Dienste sei er

e>" Jahre (15)30 auf das Gesuch derer von Augsburg gnädig entlassen worden. Mit Wissen und Willen

seiner Herren von Augsburg habe er dann in Sachsen. Hessen. Würtcmberg und bei gemeinen schmalkaldischen

Ständen Dienst gethan. Inzwischen aber habe er mit Wissen seiner Herrschaft den. Ka.ser, de», römischen

Könige und dem Reich wider die Türken und Andere so ritterlich gedient, daß er m.t Freiheiten und

ritterlichen Gabe» begnadigt und geziert worden sei. Damals habe niemand daran gedacht, daß er wegen

seines augsburgischen oder schmalkaldischen Dienstes dein Kaiser und römischen König mißfällig geworden

wäre. 2. Da habe der Kaiser im Jahre (15)46 eine» Reichstag nach Ncgcnsburg ausgeschrieben, inzwischen

"bcr sich g,ge.i Schärtlins Obrigkeit bereits gerüstet. Dieser letzteren habe Schärtlin von Ehre und Pflicht

wegen, zumal er von ihr lange'Jahre ein Dienstgeld bezogen habe, seine D.enste widmen müssen Was

unter solchen Verhältnissen zugetragen habe, sei also nicht ihn., sondern se.ner Herrschaft Zuzuschreiben

Nachdem die Kriegsfürsten aus de», Felde gezogen seien und auch Würte.nberg nebst den Oberlandischen ich

»"t den. Ka.ser vertragen gehabt, habe sich die Stadt Augsburg, in der er m.t v.er Fähnchen gelegen e.,

auch ergeben. Er wünschte nur. die Eidgenossen wüßten, was während der Verhandlungen über d.esen

N-rtrag und zun, Behufe desselben durch Anton Fugger auf Geheiß des Herr.. Gannel.s (?) .... Namen

des Kaisers nebst den dreizehn geheimen Rüthen zu Augsburg mit ihn., Schärtlin., verhandelt worden e.,

"wu würde ihn bemitleiden. Einmal z. B. habe der Fugger auf Befehl der lästerlichen Ruthe zu .hm

»-sagt, er solle eine Zeitlang in das „Schwpzerland" oder etwa daher...» steh begebeii i sen.e Sache werde

bald wieder gut, Fugger selbst wolle, um Schärtlins Aussöhnung zu erwirken, 10,000 Gulden dargeben;

w'e Abwesenheit werde nur dauern, bis die von Augsburg gehuldigt haben. Gerne hatte man ,hm alle

seu'° Güter mit baarcn. Gelde bezahlt, wenn er sie ihnen nicht sonst anvertraut hatte Obwohl er über

Jahr und Tag zun. fleißigsten und glimpflichsten ..angesucht" und nicht gezwetfelt habe, daß d.c betreffenden

Zusagen in Erfüllung gehen, sei solches doch nicht erfolgt, sondern es se.en thm inzwischen und zur z.st

gemachts anstands sich uf dri> n.anot crstrekt", unversehens seine ^uter, die ec zu Wurtemberg habe,

"°"°>muen und ihn, von der Stadt Augsburg, trotz ihrer mündlichen und briefliche., Zusagen, nichts geleistet

Worden, sondern es werde ihn. ..och eine Geldsumme, die .äugst Hütte entrichtet werden sollen

galten. 3. Auf dieses sei er mit den. König von Frankreich in „wptere" D.enst und Bestallung „gewachsen^

Da haben seine Mißgönnen ihn, nicht nur Hindernisse bereitet, sondern sich bemuht daß er vor Andern .„
^ Acht erklärt und aus den Landen der Eidgenossen vertrieben werde, D.e bezügliche Miss,ve des Kaisers

die Eidgenossen habe er. Schärtlin. gegenüber jedem Ort insbesondere verantwortet und wolle es hiebei

bleiben lassen. Widerlege» müsse er nur »och die Stelle des kaiserliche» Achtbr.efes, welcher gcmäß er dnrch
34
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ein Mandat ans dein Feld abgefordert worden sei; das sei »»wahr und er diesfalls keines Ungehorsams
zn zeihe». 4. Dein Kaiser habe er (nie) anders als wie ein Kriegsinann für die Zeit des Krieges Eid
und Pflicht geihan und hiebei seinen Schuldigkeitenehrlich und ritterlich genügt. 5. Des Krieges (derer
von Augsburg) sei er kein Hauptfächer gewesen, sondern er habe dabei nur als verpflichteter Diener und
Kriegsinann gethan, was seine Obrigkeit befohlen habe, wofür er gute Urkunden besitze. 6. Die Acht über
ihn sei wider die Rcichsordnungerfolgt, ohne das; er eitirt und verhört worden sei. 7. Um ihn Z"
verderben, haben seine Mifigönner wider ihn auch ein hässiges Schreiben in Betreff Constanz „erdacht"-
Zu Constanz habe er sechs sichre lang gewohnt, seine Frau sei da geboren und erzogen und seine Kindr"
da erzeugt worden. Er sei daher von Augsburg zunächst nach Constanz, das auch unter die Schn.alkald-r
gehörte, gewichen lind da freundlichempfangen worden. Da die von Constanz neben ihm in die Äöfl
gekommen, er auch bezüglich seiner Person verwarnt worden sei und auch erfahren habe, was gegenüber
Constanz geschehen sei, so sei es ihm nicht zu verargen, wenn er denen von Constanz seine Theilnalpm
bezeugt und sie zu trösten gesucht habe. Das aber sei ohne Nachthcil der Eidgenossen 'geschehenund »o»
ihrem Gebiete aus habe er nichts Thütlichcsnnternchmen wollen; ebenso wenig habe er die Stadt Consta"?
dem Reiche gegenüber zum Ungehorsam verleiten wollen, sonder» er habe ihr gerathe», sich zur ÄiilderU"3
ihrer Beschwerden in des Kaisers Gnade zu begebe». 8. Mit Unrecht werfen seine Mißgönner ihm vor.
er greife nach den Kirchenglltern und überziehe die Klöster. Wenn er Feinde seiner Obrigkeit, den vo»
Missa und den Herr» von Madruz, in zwei Klöster» und der Stadt Füssen aufzusuchen und zu überfalle"
sich vorgenommen hatte, so sei das auf Befehl seiner Obern und des Kriegsrathcs der Stände geschehe»'
denen er diesfalls genügende Rechenschaftgegeben habe. Was da unverwahrt angetroffen worden sei, d"s
sei von wälschcm und andcrm Kriegsvolk, selbst ohne den Freunden zu schonen, genommen worden, weßh"^'
man unbillig ihm allein zur Last lege, was auch Andere nicht verhindern konnten. 9. Da aller Ha«^
darauf beruhe, daß er als treuer Diener und ehrlicher Ritter bei seiner Herrschaft ausgeharrt habe, so ivü^'
der Kaiser, wenn seine, Schärtlins, Mißgönncr nicht stets Stroh und Holz zum Feuer legten, seine Ung»"^
fallen lassen und die Eidgenossen (schon ehedem) bewogen worden sein, ihn, als einen königlicheilDio"^'
in ihren Landen zu dulden und zu beschützen. Er bitte, die Eidgenossen, als eine hochbcrühmte und gofl^^
Obrigkeit, wollen ihn insbesondere in der Stadt Basel, Ivo er jetzt eine Zeitlang gewohnt habe, ihrer Frcih^
genießen lassen. A. zz^n: Allgem. cidgcn. Abschiede bldl. S.

Dieser Vertheidignngist als Beilage angefügt das beim Abschied vom 22.-25. Februar 1549, ^
verwendete datumlosc schreiben Schärtlins. Beide auch, in gleicher Reihenfolge, im K. A. Basel: Absch'^
Band 23 und im K. A. Freiburg: bei», Abschied vom 4. September 1549; im K. A. Solothur'U
AbschiedeBand 29, bei diesem Abschied.

Im Votum von Basel sind im Glarner und Basler Exemplardie Worte: wegen des Königs "v"
Frankreich durchgestrichen.

Zu «. Die Bezeichnung „eine Missive der Vündner" ist nicht ganz genau; uns liegt folgendes Schrift
vor, das gleichzeitigzn einiger Ergänzung des Abschiedes vom 24. März 1550 dient.

1550, 8. April, Lncern. Ulrich Dulliker, des Raths zu Lnccrn, und Amandus von Niederhofen
alt-Landannnannzu Uri, „in diser Handlung der sechs Orten von Lncern, Uri, Schwyz, Undcrwalden, 3^
und Glarns befelchhaber", an die zn Freiburg versammelten Bote» der eilf in der Vereinnng stehe"^''
Orte. Es sei bekannt, wie wegen der Unruhe in Bünden daselbst von Boten der mehreren Orte
Eidgenossenschaftvier Tagleistungengehalten worden seien. Auf der letzten Taglcistung zu Chur sei

bemerkt worden, die Unruhe rühre von zwei Artikeln her, die der König mit Bezug ans die Vereis""'^
zugeben sollte (es werden die im Abschiedtcxt erwähnten zwei Artikel wiederholt; von den übrigen drei
Abschied vom 24. März angeführten Artikeln wird hier nichts gemeldet). Den genannten Boten von
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>"'d Uei („uus") sei dann von den Gesandten der sechs Orte anfgctragen worden, den betreffenden Vortrag

dein de Castion, sobald er ans Frankreich in die Eidgenossenschaft komme, anzuzeigen. Das haben sie heute

verrichtet und den geuauuten Herrn sehr willfährig befunden, dem König zu schreiben und beförderliche

Antwort zu verlangen, um dieselbe dem im Mai zu Chur stattfindende» Bundestage vorzulegen. Die Boten

bitten, die Gesandten der eils Orte wollen, wie die beiden Boten zufolge ihres Befehls gethan haben, zu

Sutern der Eidgenossenschaft und um der Ruhe Willen dem König schreiben, das; er denen von Bünden willfahre." " ^ A. Frciburg: Missiben Wer eidgenössische Angelegenheiten.

Zu k. 1 155«) 24 April Bern an die genannten Orte ohne Frciburg. Ihre Fürschrift vom

W. April aus Frciburg für Pitius Wpfihau habe man erhalten und bedaure die unwahrhaften Vorgeben

und Klagen des letzter», dahingehend, daß ihm in Betreff des Erbfalls seiner Tochter ke.n Recht gehalten

Worden sei. Es zeige sich klar das; er durch seinen Schwager und Bevollmächtigten zuerst cnnge Klagen

gestellt habe, und dann zuletzt'aller Handel durch eineu gütlichen Ausspruch, den er angenommen und zu

besiegeln gebeten habe, ausgemacht worden sei. Um einen vollständigen Einblick in d.e Sache zu gewähren,

sende man die Abschrift einer bezüglichen Missivc von Bern an Frciburg. Man nehme an. wenn die

Eidgenossen früher die Sache gewußt' hätte», hätten sie sich zu den, betreffende» Schritte mcht bewegen lassen;

dic von Bern seien auch nicht als diejenigen bekannt, die je,»and das Recht abschlagen. Zu Gefallen der Eidgenossen

'"-d wegen ihrer Bitte 'volle man indessen de». Wpßhau Geleit und Sicherheit geben, w.e man denen von

F«iburg geschrieben habe. ^ A. Bc...: Dc.asch MWvcnbuch ^ s.

In. Anfang betitelt sich die Missive: „der VII orten poten". am Schlüsse aber werden als Adressaten

bic benannten Orte einzeln angeführt. Auch in dem folgenden Schreiben an Fre.burg werden sie als

solche aufgezählt.

2- 1550. 24. April. Bern an Freiburg. Das durch Freiburg besiegelte Schreiben der genannten Orte

sur WHHan habe man erhalten, und daneben auch sein Schreiben vom 22. September 1549 und dasjenige

v°» Freiburg von. 28. Januar dieses Jahrs besehen. W.jßhan gebe Unwahrhe.t an Aus dem Ber.cht

derer von Bern von. 24 Juni 1549 ergebe sich, wie die Sache freundlich erledig, worden sei. Zur bessern

Erklärung lege man hier eine Abschrift des betreffenden Briefes von Bern bu. ^venn aber d.e von

Freiburg den Wyßha» vor sich beschicken und er erscheine und offen bekenne, denen von Bern unrecht gethan

Zu haben, so wolle man ihn. für vierzehn Tage Geleit hin und her gebe.,, jedoch e.nz.g um sich wegen

drr Schmachrcde. die er im Jahre 1536 zu Romont gegen das Ehrenzeichen derer von Bern ausgestoßen

Hube» soll, zu verantworten. Hierin soll aber seine frühere Handlung, um deren wegen er abgewichen se,

"icht begriffen sein; hierüber wolle man kein Wort hören, wie der Br.ef derer von Bern an Fre.burg vom

^ Oe.ober 1548. von den. man eine Eopie beilege, zeige. Wen» aber Wpßhan mcht ... angeze.gter

Weise Aber.va.rdel thu» wolle, sondern auf der Sache beharre, so ver.age mau .hm ...cht nur das Gele.t,

sondern werde ihn wegen seiner »»wahrhafte» Klagen vor denen zu Fre.burg m.t Recht belangen. »"„> .«»s.

103.

Klarus. 1550, n. April (Freitag).

S.«,r.«urU.iu Zürich - Tschudisch. Abschiedes,mg X„. N°. MX. ,.a...°..5«rchi» Abschiede.

D»g der Orte Zürich, Schmilz und Glarus.

Gesandte: Zürich. Bernhard von Cham. Seckelmeister. (Andere nicht bekannt.)

5. Dieser Tag ist angeordnet worden wegen der vielen und großen Klagen über die Schtfs.neister und deren

^w>>er, nüe diese den im Jahre 1532 von den Boten der drei Orte zu Utznach aufgerichteten Verträgen

"d Schiffordnungen nicht nachkommen! wobei die Schiff.neister, wie man vernimmt, gegeneinander selbst

Wo» führen und Streitigkeiten haben, Alles zur Unehre und zum Schaden dieses Fahrs. Es sind deßnahen
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die drei Schiffmeister vor die Boten berufen worden, und es werden ihnen nun die benannten Klagen und

ihr eigener Zank vorgehalten. Insbesondere wird in Betreff des Meisters Hans Dettling bemerkt, daß er

jetzt und lange Jahre vorher mehr mit seinem eigenen Gewerbe und seinen Kaufmannsgütern beflissen gewesen,

was den genannten Verträgen ganz zuwider und dein Fahr von Nachtheil sei, woraus großer Unwille entstehe,

zumal bei denen von Glarus, die das Bedürsniß am nächsten empfinden. Es könne daher nicht mehr geduldet

werden und sei auch ganz unbillig, daß er in Sachen der Handelschaft besser gefreit und einen weniger bindende»

Eid haben sollte, als die beiden andern Schiffmcister. Er solle sich daher entschließen, ob er Kaufmann oderSchffß

meister sein wolle; wolle er die Handelschaft nicht aufgeben, so müsse er dem Schiffmeisteramt entsagen und

umgekehrt; denn seinetwegen wolle man den betreffenden Artikel nicht ändern. Dettling antwortet hierauf,

seine Obern zu Schwyz, deren Landschaft stets des Salzes bedürfe, haben ihm vor Jahren ihnen dieses zu

kaufen und zu fertigen überlassen, was ohne Nachtheil der Schifffahrt geschehen sei, da er auf dieselbe nickst

geringern Fleiß als seine. Mitgesellcn verwendet habe, was er auch fernerhin thun wolle. Bei seinem S»kz-

gewerbe habe er sich mit Kaufen und Verkaufen anders als durch seinen Rath nicht besonders abgegeben-

Noch erst vor Kurzem, als Vogt Scherer und sein Sohn, seine Mitgenossen in diesem Gewerbe, mit Tod

abgegangen seien, habe er in Folge höchster Notwendigkeit auch seine Hülfe dargeboten, doch Alles der

Schifffahrt unnachtheilig. Er bitte daher dringend, man wolle mit ihm nicht so strenge sein, da man Ü

wisse, daß er, so lange er Schiffmeister sei, stets Leib und Gut redlich eingesetzt habe und seinetwegen niemand

so vielen Schaden empfangen habe, wie man beglauben möchte; er wolle sich auch sürder nach besten Kräfte»

befleißen und sich des Kaufmannsschatzes mit Bezug auf wirkliches Kaufen und Verkaufen oder anderwärtig^

Nachjagen müßigen. Die Boten erwiedern, sie haben an seinem Anerbieten, wenn dem wirklich stattgetha»

werde, ein Begnügen; würde man aber von ihm oder seinen Mitgesellen etwas Anderes erfahren, so wolle

man die Hand in Betreff alter und neuer Übertretungen gegen ihnen offen behalten haben. In Betreff d^

großen Gewerbes, an dem er, Dettling, Antheil habe, wolle man ihn nicht hindern, seinen Mitgesellen n^

Rath und „Anschlag" beholfen zu sein, doch ohne alles Nachjagen und ohne Nachtheil der Schiffordnu»^

und daß er, wenn es erforderlich sei, wie die andern Schiffmeister bei den Schiffen bleiben solle, Alles gei»»^

seinem eigenen Erbieten. — Hierauf eröffnet der Schiffmeister von Zürich, Hans Wer, er habe über keine»

seiner Mitgesellen zu klagen oder Unwillen, und glaube, es sei das auch mit Bezug auf diese gegeil ihn nicht

der Fall; es sei auch sein Verlangen, daß sie alle, Meister lind Knechte, einig seieil und kein Unfriede n»^

ihnen walte. Er glaubt auch, daß sie auf dem Fahr nicht in (besonders gelobtem oder gebotenem) Frieds

steheil und keinen solchen geben oder nehmeil sollteil. Die Boten eröffnen hierauf, ihr ernstlicher Wille »ist

Meinung sei, daß die Schiffleute mit einander einig und friedlich seien, ivie ihnen das gemäß ghres A»ü^

gezieme; wie für die Schifffahrt Wind und Wetter gefährlich seieil, so sei es auch der Unfriede der Schiffte»^

der jene Gefahr erst recht vermehre; sie sollen sich daher des Zanks und der Späne, die oft aus Weinfenckst^

entstehen, müßigen; würden solche sich dennoch ereignen, so soll unter ihnen Friede genommen und gegeben

werden, den sie auch geloben sollen wie Andere. — Meister Dettling und Meister Monoser von Glarus habe»

mit einander wegen einiger Worte, von denen Dettling meint, es sei ihm unrecht geschehen, einen SW'

gehabt. Diesen habeil die Boten gütlich vermittelt, so daß die betreffenden Reden keinem an Glimpf und <!chu'

schaden sollen. Nachdem die Boten die drei Schiffmeister ernstlich mit Worten gestraft hatten, haben d»Ä

sich freundlich erboten, gemeinlich und sonderlich sich auf dein Fahr nach allem Vermögen Leibs und Guts beflisse» st'

erzeigen und redlich znsammenzuhnlten. Daneben aber bitten sie ernstlich, ihnen einige Artikel >» ^
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- - nämlich: daß sie nicht sollten spiele», huren und

Schiffordnung, die sie beschwören müssen, zu ^'n , g^merlich' sie seien auch gebrechliche Menschenzutrinken und „einander bringen". Dieser Artikel ser lhn s ^flyß") nicht bekämpfen

und mitten in der Welt. Obwohl sie die Verordnung a> ^ ^ ^ ^ enthalten, besonders ledige

wollen, so möge doch zu Zeiten geschehen, daß sie nrc) hindurch mit ihren Knechten bei den Wirtheu

Gesellen, die keine Ehefrauen haben. Da sie serner ^ mit Wein zu versehen,

viel Geld verzehren muffen, so begehren sie, daß ^ Mrem Gelde bezahlen muffen. - Nachdem die

dem Fahr (wasserfleckig) unschädlich, damit sie mcht.lUes dieselben mit guter VorbetrachtnngBoten alle Artikel der Schiffordnnng belesen hatte.', sinden sie,
^'U Nutzen und zur Wohlfahrt der Schifffahrt aufgestellt worden, weßhalb sie dieselben in Kräften belassen

t

d'e Obern

haben

^igt abgeändert morden: I. Die Schiffordnnng bemeldet keine bestimmte Summe, um welche die Schiffmeister
einzig sind wenige Artikel auf Verlangen der Schiffmeister und gemäß dem Erforderniß der Zeit wie

ihne,^" übrigen soll der betreffende Artikel bestehen. 2. Gemäß der Bitte der Schiffmeister ist
^u »achgelassen, Wirthe», bei denen sie und ihre Knechts zehren, wen» diese die Schiffmeister darum bitten,

- . Kurien' das soll den Schiffmeistem

! r n soviel diese das Jahr hrndurch ' ' ^j^en und Bringen hat

mr zu kaufen und sie damit ^"^he'- i ^ ^ Spielen.Hur - . Zmrinken") sollen

m. >h...» Eid- MM Ich.d.m DM A. « h« »Mi. A»

Man dahin gemildert: Die genau.' eu . bcncn, rmlcw betreffenden Obrigkeit

...ch wi-

angegeben werden, und drese, es seien ^ll sie den Er: dlmständeu. 4 Ein Artikel

nach bestem Ermeffcn bestrast werden, o ) ... Entziehung de? Fahrs, ll n denselben empfangen

Weise, es sei mit dem Weinverbot oder ^ ^llen Obacht ^'^^.mngeln. Man

besagt, die Schiffmeister und Knechte, >m l außer höchstens anstatt einer oder zweier

und abgeben; es soll nämlich ber der ' ^ Mißbrauch getrieben wer , ^ die Schissmeister,

vernimmt nun. daß mit diesem W-m Vo ^behalt ausgehoben, s ^„us getrunken

°sl zehn und mehr Maß fehlen. Es wrr: ' ) die Fässer ger athcn u. ^^gen, in deren

'hre Knechte, Rccker noch sonst jemand o)i>e ^ ^.^^ben beim Eid d"llN'g - Schiffmeister zu dem

werden soll. Wer Zuwiderhandelnde eutw , l schobt . ebenfalls beschwören.

Gebiet die Fässer gehören. 5. Cur Artrkr ^ derselbe dw ^ Tücken") gebrauchen

Fahr einen Knecht mehr als einmal brauchen ' sie Knechte b.s » ein solcher

w NM. stir Ni.ch>»

w°llcn, genannt Spcttknechte, und sie st ) deschwören, wie Andere, lausende Jahr

'» d°r Stadt Zürich ebenfalls die Ordonna esckM Da aw m ra ^ ^

esahren. Im Übrigen hat rnan dre Orumm ^ haben, so sol Mister und Knechte,w°der Schiffmeister noch Knechte die ^ dahin dre Schonte,Namen der drei Orte sich auf den 23. Aprrl nach

berufen, unr die genannte Ordonnanz ^ durch Wassersleck rurleobar geworden.

w ^ ...-.A»-. St.«
1544—1554, k. 229.
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104.

^ucern. 1550. 13. April (Sonntag Huasimocko).

Staatsarchiv Luccru: Allgemeine Abschiede 0 s. r, SS». Staatsarchiv Zürich: Abschiede Bd. IS, l, 7S. LaiidcSarchiv Schwyz: Abschicd'-
Kantottöarchiv (^laruS: Abschiede. Landesarcliiv 'iZippenjell: Abschiede.

Tag der Orte Zürich, Lucern, Uri, Schmilz, Unterm alden (Ob- und Nidmalden),

Glarus, Appenzell.

Gesandte: Zürich. Hans Escher, Stadtschreibcr. (Andere nicht bekannt).

»». Die Boten missen, mic man in Betreff der Gefangenschaft des Vogt Weber nach Schmilz gcschr>^"

hat und mas darauf geantmorlet worden ist; von der Antwort hat man jedem Boten eine Copie gegeb^-

?». Ebenso können die Boten ihre Herren berichten, wie der Prädicant zu Wattmpl in der Grafsch^

Toggenburg, Mauriz Miller genannt, ivider den Glauben und den Landfrieden gepredigt hat, und daß >"""

dem Landvogt und den Landräthen in der Grasschaft geschrieben hat, sie sollen ihn vor Recht stellen

der Gebühr nach bestrafen, e. Man hat auch dein Verweser des Gotteshauses Hitzkirch geschrieben, ^

er sich wieder mit ehrlichen Priestern versehe, damit die Kirche nicht so öde stehe. Denen von Lucer» ^

man anbefohlen, mit ihm zu reden, daß er sich mit Bezug aus die Priester und die Haushaltung anders hal^

andernfalls werde man dein Landcommenthur schreiben, daß er die Verträge beobachte und die Unsrige"

ehrlichen Priestern versorge, ansonsten mau das Gotteshaus wieder zu Hauden ziehen werde. «I. Ann""""

Dietrich von Schmilz eröffnet, der Abt zu Einsiedel,, besitze zwei Pfrundlehen im Thurgau, eines zu Berg'

das andere zu Eschenz, die beide nahe an einander gelegen seien. Einige der dasigen Unterthanen verlang"

nun einen Meßpriester, die andern wollen den Prädicautcn behalten. Dein Abt sei es nun unmöglich,

Prädicanten und einen Meßpriester zu halten. Derselbe bitte daher, man wolle die Unterthanen ven>"g^

sich mit einem Prädicanten und einem Meßpriester zu begnügen; da beide Orte nahe beisammen liege", "

können die, welche zur Predigt gehen wollen, an das eine, und die, welche Messe hören wollen, an das a"d^

Ort gehen. Da die Boten ohne Instruction sind, wird die Sache in den Abschied genommen; auf

nächsten Tag, der da sein wird, soll man Antwort geben, wie dem Abt geholfen werden möchte, v. Ä»»""""

Dietrich bittet ebenfalls für den Abt von Einsiedeln um eine Fürschrift a» ein Kloster in Paris, um ri>"^

junge Mönche dahin zum Lernen schicken zu können; der Abt habe viele Pfründen zu verleihen, die

er mit geschickten Leuten versehen und diese in des Gotteshauses Kosten lernen lasse». Im Name"

V Orte wird der Bitte des Abts entsprochen; ebenso um eine Fürschrift an den Herrn von Lianconrt, '

dieser den Abt empfehlen möchte, i. Der Bote von Zug zeigt au, seine Herren haben einen Gesang""^

über den sie mit dem Rad, Feuer und Strick richten werden. Dieser habe bekannt, als er in Lucern

sei, habe er zwei Gesellen gehabt, die ihm stehlen geholfen haben; der eine trage ein rothes Hütlei",

schwarzes Wams, einen zerhauenen „lpdcrnen" Leibrock, ein langes Schwert und rothe Hosen; der andere )

einen „Schinhut", ein iveißes zwilchenes Wams, iveiße nicht zerhauene Hosen. Auf diese soll mau allenth"

achteu und sie im Betretiuigsfalle verhafte». Dieser Tag ist zun, Theil angesetzt worden, um '

beratheu, ob mau deu neugewählten Papst durch eine Botschaft oder mit einem Schreiben beglückiM""^

wolle. Die Instructionen lauten ungleich, Zürich, Bern (!), Basel (!) und SchUffhausen (!)

weder Boten senden noch schreiben, Lucern will schreiben, Uri »lud Schwyz eine Gesandtschaft abor^
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Aprrl 1"^- seine Herren werden

d-A der von Nidwaiden heimbringen,

d-, B-t- »m> Od.»»ld°» h»t 7">m" «»"» n--»
«ch nicht M-m, >«» »>°»' 77.»...» ch-t I'ch «»-- d»>- d.m P»B> d«» !>».»->
Gl-rn» >«.» stnmdlich N>r°l>"«. 7>, hat »W »>«« ' ..
'.«..., S°I°. ..... w». 7. ...... -«>-«">'»" 7,7 t 'ch'«« -»« '°7
°.°».... ...» .m,w« S°-«t,.n st« « n». wn" ""7' 7t,
Ann-„i°U witl ,m. n°.n v."» .«7 „ dt.st» .«7 "77 i-d.- O-> ^7
«« »I« nn- B-.'ch-st °>.«d.>... « ' °7 in d.i. '
von Appenzell konnne. Die Angelegen )» ^'^ndte von Zürich in langen hnchchcn

Mächst angesetzten Tag nach Zug, Mon ag ,^z her Fracht hat. ^
damit man ich vereinbaren könne. N- Dre B°t ^ ^ j "^ktzeu Abschied von Baden, cu. ) w
Worten in Bettesf des Kauss der ^schuft ^ ^ „irden w ^ ^ n
Gesandten antworten hieraus, sie hätten erwar.A,^ ^^eiben und sich^ ^ . anM
den zu Kirchberg und Cappel ausgenc, ^„ch „cht mehrere, ^„„ehmen, außer »

haben. Die beiden Vertrüge geben den» . Wädcnsivyl u>u tr gestellten srcune )

keine Partei solle sich der Herrschast und e. Haus^^ ^ von '^rd^ ii s

die andere einverstanden; andernsalls halt ^ ersuche ee. Austrag als von. Necht

Mittel wohl annehmen mögen; man ) sft gemerkt, er habe ' hindern, da derselbe r> g

Obern zu bringen' Dessen weigert sich d " " ^ ^ Endlich, seine Herren unbe .
in reden; seine Herren haben auch mvartch ^ er Tagsatzung reden, ^mn
Meinung, niemand zum Schaden, "Mtll . gemeinen Schr» ' ^ Lucern verrukt. ^
i« lassen, sonst müsse er einzig von ^ c ' Onasinwdo, Wie ' ü verlangt, ob nur
da" ein vortag gen Zug angesetzt stzge us s ^ ^„besondere auc) ^ „z Recht bestehen w e ,
Bote von Zürich ans dieser Meinung Orten mit denen vo> nehnun entschlossen.

«°n Schwyz und Glartts oder 'wch »"W^ou^ N-cht mr beschwert rc)
s° haben sich Schwpz und Glarus „uu ^st dann da „schworen worden seu>, 1

d°ch sollen zuvor die Bünde deschworm w ^ u ^ ^ Bünde mcht «K ^ ^ „. w
der Bote von Zürich und erwiedert, s»t ee „..^n von seiner Herren, dem M
'"an doch gegen einander das Recht gebranch , ^ hüte daher u> ^ Recht in der Herrschaft

Städten Bern, Freiburg und S°l°tl^ wgo " ..„ s, wird diessalls u
dm Fortgang zu gewähren, zumal inznu c c Antwort ung er ) her Herberg zu sein, '
^eke. Da M übrigen Boten sür ErtherlrM ^ ^ ^ Rachts a'Me ,
öderer Tag nach Zug aus Montag nach ^ ^ die übrigen Boten der h°lM
""s den jedes Ort seinen Boten nnt Ms .^„„tniß geben von der Ordnut g
"erzogert werde, i. Der Bote (von ^ch scmen Ober'
U'egen keine Instruction gehabt haben. - Antwort erther en. Aufzählnng derselben
w dt- G.,d,ch,„». ...» dm... ->.! ^ ^ s„w. °»° ..« >»'

D«s «-->»>'.»> d.» '"d d-r d°>>».. »-ch'»dw«S
"» , .»i d.« "..«>»» 7777»

Der Name des Zürcher üonsbnch 1 "11 i '''

i
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Der Zürcher Abschied enthält einzig I», welcher Artikel so eingeleitet wird: „Als dnnn ein Vortrag
(irrig anstatt : Vortag) von wägen spans .... gan Zug angesetzt ist und demnach alhar in die Stadt
Lucern vcrrutt worden . . ." Im Schwpzcr Exemplar fehlt ez im Glarner »—kz im Appenzeller a.—e,
i und Ic aus dem Appenzeller.

Zu c^chon jetzt schreiben die neun Orte (ohne die vier evangelischenStädte) an den Cardinal
Farnese. Ev antwortet derselbe auf den Brief der neun Orte aus Lucern, vom 19. April, unterin 1.
Ans der Antwort zu schließen enthält das Schreibender neun Orte der Hauptsache nach eine Condolenz si^
den Tod des Papstes, Pauls III., Vetters des Cardinals. Dieser seiner Seits versichert, wie der neugewalW
Papst ein trefflicher Nachfolger des verstorbenen sein werde, und erbietet sich selbst gegenüber den neun
zu allen guten Diensten.

St. A. Lucern - Allgcm. Abschd. 0 », k. ss» und Acten Päpste (lateinisches Original und Ucbcrschung). — L. A. Schwyz: A. Kirchenstaat-
— KantonSbibliothc. Freiburg - Girardsainmlung I. V, S. SIS. — K. Sl. Solothurn: Abschiede Band so.

Zu I». Das Glarner Exemplar erwähnt schon im Eingang dieses Artikels, es sei wegen des Wäde»^
Wyler Streites ein „Vortag" nach Zug angesetzt gewesen, derselbe aber nun »ach Lucern verrückt worde»-
Die analoge Acnßerung im Votum des Gesandten von Zürich folgt dann gleichwohl auch wieder. T»c
Antwort auf den ersten Vortrag des Voten von Zürich beschreibt das Glarner Exemplar als Antwort der
Boten von sechs Orten.

i,u Ii. Beim Appenzeller Exemplar liegen ohne Datum eine Ordnung für die Goldschmiede, erlaßt
von. Ruthe zu Zürich, und Ordnung und Eid für die Silberkrümer. Bei... Abgang weiter» Anlasses st"
die Verwcrthung dieser Schriftstücke sind wir zu keinen. Auszüge derselben veranlaßt.

105.

Mein. 1550, 14. bis 19. April.

Staatsarchiv Bern! Rathsbuch No. LlS und sis, erste Abtheilung, S. i»s, iso, ins, 107 v°r«° und 171.

I. (14. April.) Vor dein Ruthe zu Bern erscheinen Boten von Genf, legen nach gewohntem 610'^
ihre Credenz vor und lassen dann ihre Instruction verlesen. Der Inhalt derselben ist der gleiche, wie ^
von Genf früher wiederholt au Näthe und Burger gelangt sind, nämlich wegen des Bündnissesmit
Eidgenossen. Der Rath antwortet ihnen, er sei, wie sie selbst sehen, in kleiner Zahl versammelt; man »'"

beförderlich die Sache berathcn und ihnen mit Antwort begegnen. 14. (16. April.) Abermals ersche^
die Voten von Genf vor dem R'athe und eröffnen, sie seien beauftragt, vor die Bürger zu kommen, ist""'
einer andern Instruction, und legen einen „Memoriazedel" vor. (Nednctiou etwas undeutlich.) Der
beruft sie wieder vor und erklärt ihnen, ihre Schrift sei nur ein Denkzeddel, enthalte aber kein Begehre» '
einen weiten. Bescheid. Die Genfer Boten antworten: „sp haben das instructionswps inglegt". Die
von Genf werden wieder vorberufen und ihnen angezeigt, sie haben zuerst eine Instruction vorgelegt;
in derselben, noch in ihrem mündlichen Vortrag sei erwähnt worden, daß sie vor die Burger gel»'""
wollen. Deswegen habe der Rath auch keine weitere Antwort geben können. Da nun eine andere Jnsta» '
da sei, die man noch nicht „verhört" (einläßlich berathen?) habe, so verlange der Rath, nach seiner Gewoh»^'
daß die Instruction zuerst hier verlesen werde; man sei nicht gewohnt, jemand vor die Burger z»
man wisse denn, um was es zu thun sei. Die Boten von Genf antworten, sie wollen nichts Weiteres,
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schon Eröffnete darthun. Der Rath erwiedert, wemi sie ihre Instruction, „die nachgendere", darlegen,

"'olle man sie ... . (unklares Wort) lassen, sonst aber nicht, weil es nicht der Brauch sei. Die Genfer

antworten, sie wollen dein Brauche derer von Bern nicht entgegenhandeln; sie haben aber ihren Auftrag

toffnet nnd haben geglaubt, die von Bern würden ihnen den lchten Artikel bewilligen, da düses nicht

geschehen sei, so verlangen sie „von der andern instrnction" vor die Burger; wenn das nicht bewilligt werde,

begehren sie eine schriftliche Antwort. Der Rath beschließt, ihnen schriftlich zu antworten: Da sie vor dein

^h erschienen seien und ihren Austrag eröffnet, aber nirgends gemeldet haben, daß sie vor die Burger

begehren, auch sie damals ihre Instruction vorlesen ließen, und erst heute zufolge einer andern Instruction

die Burger begehren, und nur den ersten Artikel verlesen haben, so lasse der Rath, nach seine». Gebrauch,

'"cht vor die Burger kommen, in Anbetracht der zwei Jnstrnctioncn, von denen sie znerst nur eine vor¬

macht ni.d die andere in. Busen behalten haben. Die von Bern seien aber stets des Willens, Brief und

M^l za halten, in der Meinung, das werde von denen von Genf auch geschehen. III. (17. April.) Bor

M Rathe zn Bern eröffnen die Boten von Genf: Sie danken für alles Gute und bitten, den gestern

Mhanen Fehler zn verzeihen; sie haben nämlich anstatt ihres rechten Vortrags nur einen „Denkzeddel"

^esen lassen. Sie lassen nun ihren Vortrag verlesen und eröffnen mündlich, sie haben die Antwort des^ ' ">mn. ^e ragen nun ryren norrrag >

erhalten und vermuthen aus derselben, der Rath beglaube, sie wollen vor den Burgern etwas Anderes

^ den, Nathe vortragen. Das sei nicht der Fall; dan.it sie vor die Bürger kommen können, seien sie

Alles zu eröffnen, was sie in. Auftrag haben. Der Rath giebt Ausschub auf morgen, „diewpl sp
. - bMen die Boten von Gens,

...

Be. Aal» an.m.-.e.r ^77e^. B« " ^2«r d°°°a °W"'» '77277

s»g nnd Recht j>. Hader., h-d-». '"in B.n.ii d„auch von Räch und Bürgern ^ Gut ztt ) des Burgrech o«.»s MW» d-lrachle».die Bern

wollerr^ 2. Anbelangend ihr Begeben, gurgrech. M'" einen Verdank nnd erahnen

3M deholscn lein, „wann rd es er Niere . ^ begehren enr abereenrnlonemen. man

°»n der Varrrr«»'..» d°'. Frerrrrd»!. nich'. »' I.e«i-r hnrun», Ire degehren »»' denen «r ,«„,r»e» >'« ' ^ b« der !>«>>'" '

d-iden Sei,.) »e.r.e an«»» »'» ° ' .7,» es i» Dringen. nra» »». "

ichrrUrch, Der Rath ^ ,.g,„ es an ..>« s die Sache d-ra.he... e / . „"erdleiben. degglicherr br> noriger , anhergekeMSeN' rnrd Burgern eee

>.>I».d,r. ;.nd wenr. rrichl. 1° MÜS- '°' 7 'S der Tell Mu!».'- 7 "»'Wch del einer »rai.rn Ra'«»^"?,,,, dnrch de» «°

«d.en n.r. Gerrl. die °°" B« ,„gge die 2' '° .».».'. ^°- « »«'»

'd">. an die »an Bern ->-->»'««>" z l»"-» °d"««.. «wligen >»m »>h °'»w " ; ' ,r,e„ W °«
stillzustchcn; übrigens bleibe n.au bc

Antwort geben, sonst werde ...an snrsa)nn.

35
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Unten» 15. April verweigert der Rath zu Bern den Vortritt der Genfer Gesandten vor die Burger,
weil ihre Znstrncüon dieses nicht enthalte und man seiner Zeit dem Schultheiß Nägeli in Genf dieses auch
verweigert habe. ^

106.

Sillen. 1550, 16. April (Mittwoch nach (jrmsimocko).

Staatsarchiv Luccr»: Uneingebundene Abschiede. Staatsarchiv Zürich: A. Wallis. Staatsarchiv Bern: Allgem. cidge».Abschiede SlSi.
KantonSarchiv (HlaruS: Abschiede. StantonSarchiv Basel: Abschiede Band 23. StantonSarchiv Freiburg: Uneingebundcne Abschiede-

Kantonsarchiv Solothurn: Abschiede Bd. 2g. Kautvnsarchiv Schaffhausen: Beim Abschied vom SS. Januar 15b».

Gesandte: Wie beim Abschied vom 10. April.
I. Vortrag der Gesandten der zwölf Orte (ohne Appenzell) vor den Bundesgenossen von Wallis. ^

Kurzem sei durch einige Personen, die sich unterfangen haben, Unruhe zu machen und Matzen aufzurichte»,

ein großer Aufruhr entstanden, worauf der Bischof, der Landeshauptmann und gemeine Ehrbarkeit des La»d^
Wallis eiit Einsehen gethan und mit den Hanptpanneru der sieben Zehnten aufgebrochen seien, um G"»»
zu verhindern und das Recht zu schirmen. Als dieses einige Orte vernommen und es den nächstliegend'''
mitgetheilt haben, seien eilfertig Voten hingeschicktworden, mit dein Austrage, allen Fleiß anzuwenden, d
die Unruhe gestillt und niemand Gewalt angethan werde, sondern wenn jemand etwas Unrechtes ge'ß""
hätte, derselbe mit Recht und nicht mit Gewalt bestraft werde. Mit der Gnade Gottes sei dann d'
Aufruhr beschwichtigt und die Sache auf das Recht verwiesen worden. Als die Voten heimgekommen st»'"'

haben sie den Obern ausführlich über die Sache berichtet und auch gemeldet, wie viel Kostens und Schad"'^
hierdurch entstanden sei, was mau sehr bedaure. Damit fernerhin Aehnliches verhütet werde, habe man
einem Tag zu Baden beschlossen, Rathsboten von jedem Ort auf den Tag, den die Zugesetzten der
Zehnten von Wallis nebst dem Bischof und dein Landeshauptmann zu Sitten abhalten wollen, abzuord»"''
Das sei nun in den Personen der anwesenden Boten geschehen, die beaustragt seien, zu sorgen, daß ^
Unruhe und das Aufrichten von Matzen abgestellt werde, und zu diesem Ende von Zehnten zu Zehnt"' Z»
reiten und vorzustellen, daß die Obern der Gesandten nicht weiter dulden können, daß in der Lands^"
Wallis solcher Aufruhr geübt werde, sondern darauf dringen müssen, daß man nach Brauch und Herkam»»''
der Eidgenossenschaft sich mit dem Rechten begnüge; andernfalls wären die Obern entschlossen, weiteres Einst »
zu thun und dem Nechtbegehrenden zum Recht zu verhelfen und ihn vor Gewalt zu beschirmen; das N"
soll gegeil jedeit vor dessen rechtem Richter walten, wobei dem Beklagten verkündet, die Knndschaften b"
Theile verhört und dem Armen wie dem Reichen und dem Neichen wie dein Armen gleiches und befördern
Recht gehalten werden solle. Finde sich dann mit guter Kundschaft, daß jemand wider Recht und
gehandelt habe, so soll der nach Form Rechtens und nicht mit Gewalt bestraft werden. Die Eidge»»'
versehen sich, es werde dieses geschehen, und werde das dein Lande Wallis und der ganzen Eidgenosst»st'
zur Wohlfahrt gereichen. Die Boten bitten zu Händen ihrer Obern um eine schriftliche Antwort und

an, ihrem Verlangen, das in guter eidgenössischerMeinung geschehen sei, werde kein Abschlag entgegemPst^
mau möge die gefährlichen Zcitläufe betrachten und dafür sorgen, daß man nicht in größeru Zwa»6 ,
Drang der Herren komme, als derjenige gewesen sei, von dem man sich mit Gottes Hülfe befreit habe. ^^
dann die Bundesgenossen und Landleute im Wallis sich noch über andere Ursachen beschweren, aus
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Sinne ihrer Obern handeln;
^ie Voten werden un ^ ^ April). 71-

d.. A.st.ch- I». » ^ Z« >»"«'- 77227 «2.» ...» 2»2

°'w' w°» ^/?Sch.°d d»AM und
Abschied des Landraths zu Sttten UN WallvZ, UN B" ^ch Quasunodo (Ib.
Jordan, Bischof zn Sitten, Prasect u> angefangen Vorgänge bis zu»'

'...'7«, w «'7-'
vollendet aus Montag darnach (2 - p ^geführt, dref vorgetragen und dann )

d-. «...Wlw.»... B.w. d« Kd«..»«'" «77,°z«ch....°.»u«°«/««».«..."«7^7
».»„« Schm.d. des R»chs ...» P»'" 7«z Sch...id, 7 I d... »»«w»" 7 ...»
««<>> N>i>I>l.ch, d,s..«.l. .'M. »-»»m»«" - zch.»m ^ " wd.»

"... ..... Od,.» d>» h»hm Da»> NU ' . M» >» ' B«>w » ,'U»Itt»z,
«.»l.ch, E,...»>,......» ...» »--»« """ ° ">. »«°'7 * V. "7^ » B .»

«..«...... 771« m» -»»'"» 77. «>'^7 772. -w °°m
zu verrichten, nun aber die Landschaf «^aerschaft Sttten. l 1 ^ ersparen, lebe" Gemüth
«Id. M,m. ...» -»., ..« d-. S.° . >7 ^.7«. ""77 1 m7d>-
Östlich und eidgenössischverbuudct w^ ^^^eses ge^b^"'" haben der ^'üe'^^ ^ das
Landeshauptmannbesiegelte Copw " f ^ sicher Meinung u M dein Begehren, ^ Zukunft
der Landschaft Wallis zit überzeuge»- geantw° h'^nrch werde
ubngen Orte und „Geschnittr" des Zeh ^ ist "t.n iMr « desiegelt der L
genannte Bundniß ansgenoniinen zit ^gestellt. ^> . ^ Note.
Me unziemliche Gewalt, Ansruhr ttt'd Verwendung ^trennten Schriftstücken

Ul. Der Bischof von Sitten ersuc) ^ ^ schied von Wallw ^ ^ ^

Der Vortrag der eidgenössischen B°te» Schaffhanser Onelle» en ^
ausgefertigt. Die Glarner. Frecbu g Gesandtschastswuht z - Ostern) sewn

s....».. D-. -»ich» "> "72«» °° »«'^22.2.2).. «27
I5ö°. 2.^ Ap..e s»-», ^.2-...'°» »77.«...» s-m«°'77

die Gesandten der zwölf Orte von F ^Aprll z»rn ö Sitten seko""nen Nachde"' ans den
haben sie vernommen, derselbe sei > ^ien sie dann ^ empfangen ^ ^„dten -»>, 1»- ^der Straße gesäumt. Ans den ^"1 ^^^lich «»d d j ^en. se>en die Ge;a Austrag
Landshauptmannund den Bürgern er uilch cu'geÜ ^ erschienen m Landes Wallis
1ö. April die Sendboten der sieben Zehn^ d r b,i Z hnte.^ ^Aden sw
vor dem Bischof, dem Landshauptma dieses m S ^rdanlt ivor ^eich Anfangs
eröffnet und dabei erklärt, sie senn ^ pan>i ans schreiben;hatten ^ durch den Anfruir
zu verrichten. Ihre Berrichtung sei ^ ihr Lan i ^ wog i 1 Urlaub wieder m
'vollen diese Gutthat zru» ftäten e . Gnade gege ' ^ sundtcn nnt si Abgeordnete der Zehnten
»mV-, d» 7.,......»)"72>«»»»v"7752-b.. b«»'» 7
große Roth und Blutvergießenents feien der L ^ank bezeugt nur bedauern
ihre Herberge begleitet wurden. "2 -nben nochwals fei ihnen das .

-°- d-.. G-!-.»w. --ich..mn "», 7.. z,h...... >» "
Gesandten beauftragt seien, von Ze)"
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sie, daß die Gesandte» diesfalls große Mühe haben; Gott möge ihnen das vergelten, sie können es nicht'
Dabei haben sie den Gesandten angezeigt, wohin sie Tag für Tag reiten sollen, und ihre Sendboten aus-
geschickt, damit die Gesandten Wohl gehalten werden und die Gemeinden sich besammeln. Am 18. Apr>
(Freitag) seien dann die Gesandten vor dem Landshauptmann, den Sendboten der sieben Zehnten und de»
Burgern und Landleuten des Zehntens Sitten erschienen und haben da ihren Vortrag gehalten, von dem eine Eop>e
beigelegt sei. Derselbe sei etwas schärfer, als der am 16. April vor Bischof, Landshanptmannund de»
Voten (der Zehnten) gehaltene, und zwar sei das auf das Begehren derselben geschehen, damit es nnter de»
gemeinen Mann etwas mehr Furcht bringe. Nach gehaltenem Vortrag seien die Gesandten wieder ehrlich
ihre Gewahrsame begleitet worden. Dann seien der Landshauptmannund einige Verordnetedieses Zeh»ü"
(Sitten?) vor ihnen erschienen und haben nebst Wiederholungdes Dankes, folgende Antwort ertheilt:
Vortrag der Gesandten habe so viel bewirkt, daß dieser Zehnten, der zum guten Theil der „fürnemst o»
widerwertigist"in diesem Aufruhr gewesen sei, sich in „miltigkeit" habe bewegen lassen, was früher nicht d)^
Fall gewesen sei. In Folge dessen beglauben nun der Bischof und die Sendboten der übrigen Zehnten, '
Gesandten könnten die Blühe des weitern Umherreitens ersparen. Dabei habe man den Gesandten ci»^
neuerlich errichteten Vertrag und Bund vorgelegt, der zum großen Theil mit dem Vortrag der Ges»»^'
übereinstimme. In Folge dessen haben die Gesandten selbst befunden, es sei nnnöthig, weitere Mühe st
haben. Voil der genannten Vereinung folge eine Abschrift bei; die von Sitten („sy") haben auch eine Eop>e
des Vortrags der Gesandten begehrt, um solche den übrigen Zehnten zu übersenden. Sie hoffen, h^
dieser Unruhe und der Matzen, gemäß dem Begehren der Gesandten, abgekommen zu sein. In dein
gewiesenen Bund seien zwar nebst der Stadt und der Bürgerschaft Sitten nur fünf Zehnten (es stv ^
Siders und Sitten, ohne Stadt und Burgerschaft) begriffen;aber die fehlenden haben auch eingewilligt, »
sie von der Ankunft der Gesandten Kcnntnißerhalten haben; aber die übrigen haben sie nicht wollen eint^ ^
lassen, weil sie die „fürnemsten« in dem Aufruhr gewesen seien, bis man mit dem Recht vorgefahren
um jene zu bestrafen, die an dem Aufruhr Schuld tragen; dann mögen sie der Gnade erwarten,
haben (nämlich) viele bestraft und werden noch andere strafen, so daß die erlaufenen Kosten ersetzt we>'d^
Manche der „fürnemsten"seien aus dem Lande entwichen; aber wenn sie betreten werden, werden sie
Lohn erhalten. Der Gesandte (Schmid) habe nachgefragt, woher eigentlich die Sache entstanden sei, ^
nichts Anderes gefunden, als daß ein „pundschuh und ein purenkrieg"daraus hätte entstehen sollen, der
weltliche und geistliche Gewalt vertrieben „und sie Hand Wellen Herren spn". Daß Fürsten oder
dabei Practik getrieben hätten, habe der Gesandte nicht gefunden; das Sprüchwort: „wenn die gciß
stat, so scharret sp", sei die Ursache; das Land stehe gnt, darum sei der gemeine Mann übermüthig. Noch ^
Alles gemäß des übersandten Abschiedes verhandelt worden war, haben die Gesandtenvor dem Bischof, ^
Landshauptmann und den Boten der sieben Zehnten Urlaub genommen,die nochmals, wie früher, Z
höchsten gedankt haben. Die Gesandten haben dann erklärt, ihre Obern seien fernerhin des guten W>^
gegen die von Wallis. Während den acht Tagen ihres Aufenthalteszu Sitten seien sie auch ab der ,
gelöst worden und habe man ihnen das Geleit durch das Land hinab gegeben. Der Gesandte begebe I
null auf seine Badenfahrt. St. A. Zim-h: Acten

Zu II. 2. Das hier angeführteBündniß ist folgendes: Es Urkunden die im Text genannten st^
Zehnten und Stadt und Burgerschaft Sitten: Vor kurzer Zeit habe sich in der Landschaft Wallis sch'^
Empörung lind Aufruhr, veranlaßt durch einige arglistige und boshafte Unglücksstiftcr, welche den
Gemeinden falsche lind erdichtete Sache» vorgegeben und unwahrhafteReden angeblasenhaben,
wobei auch die Unterthanender betreffenden fünf Zehnten von Gcstelc», Eyscholl und Lötschthal („Letscho
ihre Pflicht vergessend, theilgenonimen haben und Einige mit „Trünkelstiercn" und in anderer Weist ^
Nacht und Nebel ungewarnt in die Thäler des Zehnten Visp eingefallenund die Leute von ^
Heim zu ziehen gemahnt haben. Und damit sie einen um so größern Haufen zusammenbringen,
vorgegeben, es seien am „zwölften tage" (6. Januar) zu Visp bei der Brücke drei oder vier B»
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^schössen worden; ebenso sei verbreitet worden, laut der neuen, zwischen dein König von Frankreich und

Eidgenossenschaft und Wallis errichteten Vercinung Hube der König mit seinein Volk durch die Landschaft

Wallis den Durchpaß, so daß das Land verkauft worden sei, während sich von Allem dem das Gcgentheil gefunden

h"bc. Da nun hierdurch der Landschaft Wallis Unruhe. Mühe und Kosten und manchen Orts Bedrängniß

betreffend der Lebensmittel erfolgt sei, und wenn Gott nicht gnädig vorgesehen hätte, weiteres Übel sich hätte

^'tragen mögen, und um künftig solchem vorzuscin, gutes Recht zu erhalte» und damit die Anstifter ihren

verdienten Lohn empfangen, haben sich die genannten Zehnten und Stadt und Burgerschaft Sitten für sich

und jhrx ewigen Nachkommen auf folgende Artikel verbunden: I.Würde einer der fünf Zehnten oder bitten,

°°rr einzelne Personen von jemand i»it Gewalt überfallen, da solle., die andern den. Angegriffene., auf dessen

Erlangen mit Leib und Gut beistehen. Würde von den um Hülfe Gemahnten e-ner der Mahnung n.cht

Mgcn oder sonst diesem Bündniß nicht Genüge leisten, so sind die andern berechtigt, d.esc». Säumigen das

üi.d.iiß nbzukündcn, wobei aber dasselbe nichtsdestoweniger unter den andern fortbesteht. 2. Da die

Uuterthancn der fünf Zehnten zu Gefielen und Lötschthal sich wider ihre Herren », Rüstung gestellt und

°"'pört haben, so haben die Zehnten in ihrem Nathe beschlossen, daß die genannten Uuterthancn fernerhin

^ bisher in ewigen, unterthänige... Gehorsam verbleiben solle». 3. Der Bischof von bitten, soweit se...

^chum reicht, und die Landvögte an Orten, wo Pfarrkirchen sind, sollen Vorsorgen. dap den Unterthaneu

^ Sonntage das Evangel.u.u, das Pater »oster und Ave Maria und der christliche Glaube sa.n.nt den

Zehn Geboten in „natürlicher" Sprache vorgetragen und gepredigt werden, nebst anderer christlicher ^ch.e,

"v Vermisch».^ und Zusätze, die de... alten, wahren Glauben zuwider wären. Da Chr.stus nach seuwr

Auferstehung, auch an. letzten Nachtu.al die zwölf Bote., und Andere m.t seu.e... he.l.geu Frieden gegrüßt

"uckl Zuletzt den Frieden zurückgelassen habe, nun aber einige Prädieanten .... Lande d.e e ...cht beachte

" en. sonder» ...ehr auf Unruhe trachten als zum Frieden geneigt seien und .... allerlei geschwinder Praet.k

^ Empörung hinsteuer», so soll jeder, der als ein solcher Unglücksstifter erfunden wurde, und we.uger der

Christi als derjenigen des Feindes des Menschengeschlechtes nachfolgt, nach seu.e... Verdienen dem

Deutliche» Rechte» gemäß bestraft werden. 4. Für den Fall, daß jemand gegenüber de», ge.ueu.eu Manu

^wult üben sollte, sollen von jede... der fünf Zehnten sechs Männer .u.d e.n.ge von der Stad und

Bürgerschaft Sitten bestimmt werden, die Macht und Gewalt haben sollen, solche ^'"u "hatige nach
bestrafen und jedermann beim Recht zu beschütze». Würde ,e.»a»d solchem Rechte. Widerstand leiste»,

f° füllen die sü„f Zehnten und Stadt und Bürgerschaft Sitte» den Wider,pe.fft.gen m.t tapferer Hülfe zum

Achten verhalten und zun. Gehorsam bringen. 5. Wenn jemand in diesem ^ahr wahrend der Empörung

«»der» erzürnt oder trotzig angeredet hätte, so sollen solche Rede» gänzlich hu. uud ab sein und deßhalb
Feindschaft wallen nock. jemand ins Recht geladen werden, vorbehalten, daß wenn Eurer de». Andern

x ich« m di Ii-M,ich.- b» R-ch>

Aus- Verbindung haben Räthc und Gemeinde!, der fünf Zehnten und der Stadt Fitten m.t aufgehobenen

s-schck >»-»>' uud M zu >!-«-» s°'°b> und «">

«!S «uw A. GlaruS: Abschiede. - Ä A. Basel: Abschiede Band -z. - K- A- volotlMN. ..o.a.
Korrespondenzen.

, Zu III tVIinasttaal Obwalden an Luccrn. Z» Zug Hube ...au beschlossen, an

,°iu-^B.isch»ft oi A-» s.nd°.» ihm zu sch.-iw, Au- d-u, «.llift. Wschi-d «.» d-u.

«°» Tag, j,« Bisch«. Ws-Ibs> »«»-hr-. du» ° ^ sss, "W Um t und"'. rr anädia l.alte, ...den. se... Bisthum solches Nicht ertragen

'"°ge- M m ^ ^ ^ ".öchte ...an dasselbe bis zun. Nechtstagü, ^v»n nun .enes Schreibe» noch ...cht abgegangen se., ,e> .„ve^.e. > c e. . „

letz^'"f"beln zurückhalten, um sich nochmals zu unterrede», ob man n.cht doch Bote» sende» volle, ^»r

^ u> Fa^ ^ bespreche», wessen man stch seiner zu verschen hatte,

> des Glaubens wegen zu Krieg käme, r.nd daß der Pupst d.e Garde ...cht vernundere und halte
^ von Altem her

.
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107.

Mntcrivardcn (Sarnen, Stans). 1550, 20. April.

Conferenz von U r i, S ch w y z und Unterwalden wegen des Auslandes zwischen Lucern und Untermaß
in Betreff des Marktes.

Wir beziehen uns auf folgende Missive:
1550, 25. April. Landammaim und Rath von Uri und Schwyz an Luccrn. Da zwischen

und Unterwalden wegen des Marktes etwas Span walte, so haben Uri und Schwyz unterm 20.
(„jetzt Sonntag nächst verschinen") dcßwegen ihre Rathsbotschaftcn zu Ob- und Nidwalden gehabt und
freundliche Gesuch gestellt, sie dazwischen reden und den Handel durch gutliche Mittel abstellen zu lwtz
Die von Unterwaldenhabe man diesfalls gutwillig befunden und es sei dann ein Tag auf den 1- ,
(Philipp und Jacob) bestimmt worden, an welchem alle Theile Nachts zu Schwyz an der Hcrbcrg
sollen, um dann auf Hintersichbringen freundliche Mittel zu stellen. Alan bitte daher die von Lucerw ^
benannten Tag ihre bevollmächtigte Botschaft hinzusenden. Man versehe sich keines Abschlags; UN '
Schwyz wollen das Mögliche thun, damit der Handel gütlich beigelegt werde. St. si. Lucer» : u»-i»g -bde. Ms-»«-"'

10».

Entern. 1550, 24. April (Donstag vor Jubilate).

Staatsarchiv Lucern: Actenband N». S8 f. 117.
alS

Vor klein und großen Rathen der Stadt Lucern erscheinen Aminann Lussi lind Christoph Meyer
Gesandte von Nidwalden und bringen einige Beschwerdenvor, über welche Folgendes verhandelt ^
1. Die Boten von Nidwalden verlangen, es solle das Ankenhaus eine Stunde früher als das ^
geöffnet werden, damit die von Nidwalden zuerst ihren Anken verkaufen und dann den Kernen
mögen; denn wenn beide Häuser gleichzeitig geöffnet werden, so sei der gute saubere Kernen, bevor sie
Anken verkauft haben, schon gefaßt und verkauft, und sie finden nur noch den schlechten. Es wird 0^
dahin entsprochen, daß das Ankenhaus von St. Georgentag (23. April) bis St. Gallentag (16. October) ^
Stunde früher geöffnet werden solle; während der übrigen Zeit aber, wegen Kürze der Tage und
Ankenmarkt dann nicht mehr so groß ist, sollen beide Hänser gleichzeitig geöffnet werden. 2. Sie
daß man sie über den See mit ihren Waaren in und von ihrem Lande zollfrei ein- und ausfahre» ^ ^
wie vor Altem. Man antwortet ihnen, dieses Begehren falle auf, da die Nidwaldner von Allem,
aus der Stadt Lucern oder von anderswoher für ihren Hausbrauchund nicht auf Vorkauf in ihr " .
führen, nie Zoll haben entrichten müssen, gleichviel, ob sie es über den See oder über Land gefcrtigct h"
von dem aber, was für den Vorkauf berechnet sei, habe man den Zoll bezogen und glaube hiebet zu verb t ^
weil Lucern von Kaisern und Königen gefreit sei, von Fremden und EinheimischenZoll zu
3. Betreffend den Zoll in der Messe auf der Schützenmatt beschweren sich die von Nidwalden, daß d" ^
Lucern diesen Zoll mindern und mehren mögen nach Gelegenheit der Sache, und begehren, daß 0" ^
Zollordnung) die Worte: mindern und mehren, ausgelassen werden, und man sie halte ivie vor Altew-
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wich di. °m »u°m s». '^7?'.^-»'" 17d.Mi °md

«.d w« w'-w-d.s^^ GM-» ^ M«°ru
»«dm. Arlil-l« vmI>ch-l>->>, ->>>> d-r-ch»»' '""s ,„ .»»-!>-»'>»"' - di-I-ld-« >»«»- s.- b.i ih-mN-ih-i.-» «7^ «.wnm» s»

sei denen von Lucern ine ru r < ndhaben und schum'Nachen; vielmehr werde man sie da er

aber das Gleiche von ihnen.

109.

.55». 2».

. N.M- Wncenz Dachselhoser.
Tag zwischen Bern und Luc°rm . L^'^^^on Bubeuberg.
Gesandte-. Bern, ^ns Rrrd^s v°u ^ ^ ^

aU-Tchchner zu Zosingen; B""-euz ^ M^chulthersr; Wer ^ zwischen

Zosingen. Lncern. Heinrich F c /"--cknilheiß zu William ^ in Betress der ar g^chließen,
alt-Vogt zu Wrsiorr; Wolsgang Wrrz, vorab die Auge werden könne- ^nzrrg"> Die beiderseitigen Boten verernrg ^ nran dreM ^ streitigen Platz.
Langnau rurd Brittnau vorzunehmen, r St- Urban ' hieran cnn Dren r

^ diesem Ende morgen 7r beider Parteien zu ""^^Mrvoch (39- Apr'l) "^^""die Anwendung
v°» vier oder fünf altern Landleutci Untergang »m ^ Bedeutung o ^.Mai)"rch Regen verhindert waren, s° '°'rd drescr uuermg W ^

Und die beiderseitigen Botschaften an eure ^smgen- Ber der ^ ^,^igung erfolgt^ ^ sollen.
Marchbrieses und reiten endlich mreder^ ^ „h ^'7 ^wäche dte Landmarchen sests m t ^

Überholen sich ungefähr die ^cheu ' ^ zu beze^M^^^ ben Antrag, ^
Anmachen nun den Vorschlag, berdersud- keine Vollmacht. ^ „„chmlich fem- - ^ ^
^ Boten von Lucern entgegnen, sie ^'^7 werde U)re» Obern dem swMgw P ^uuzremlich scheirre, heinrbringen, rn der Hoff . anhalten, dre haben.

»'-di- .... «.... !,..ch.... di- N-g» 'U ^ di-I-«-»n w» ^...
>» d-mmchiz-m dl. KM« »°« >» . , S»ch> >>>" »">" ' , ,..».».»>>>. °.ch °'°7"7 w5 mm d-- SM w-»m»m.. »>

^"Umann zu Aarbnrg die nöthigen Wersm g ^ sollen, k» ^ Mast; über dr
^«,i> .,d.,,^ dch Ii- iM-ilch.» «>« MS«»'' wi-Wh°W di.
'°» >. I- w°«> «°°ch« b-id... im J.H-. IS»» "

.
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sie bei Brief und Siegel und altem Herkommen der Stift Zosingen verbleiben. Die Bolen von Lucer»
wiederholenebenfalls ihre Instruction von 1548, dahin gehend, das Wort: aus der Gemeinde, soll dal»»
erläutert werden, daß es heiße: sowohl von den Eigenen, als von den Freien und, von den Freien sowol/
als von den Eigenen, welche dazu geschickt seien, und zwar bei ihrem Eid (sollen die Wähler wählen). 2N
Boten von Bern führen an, einer ihrer Vorschläge gehe dahin, zu sagen: Der Ammann sammt den Viere»
sollen das Gericht besetzen wie von Alters her, und wenn ein Freier so geschickt wäre, daß man ihn bau»
setzte, wollen es die von Bern geschehen lassen. Mit diesem Vorschlag, ineinen sie, Hütte sich Lucern begnüge»
können; kein Gericht sei so klein, daß sich der Twingherr bezüglich der Besetzung desselben Eingriffe Sei»'»-
der Oberherrschaft gefallen lassen könne. Auch das Kloster St. Urban habe Gerichte auf dem Gebiete
derer von Bern, bezüglich welcher diese den gleichen Grundsatz anwenden. Wenn aber die Boten von Luce>»
ziemliche Mittel vorschlagen, so haben sie Gewalt, darüber zu reden, und wenn sie angemessen erfundc»
werden, sie anzunehmen. Die Boten von Lucern wissen kein anderes Mittel; mit dem von ihnen votgt'
schlagenen wäre niemand genöthigt morden, das Gericht nach der Meinung derer von Lucern zu besetzen
untaugliche Freie herbeizuziehen;der Vergleich mit dem Kloster zu St. Urban/passe nicht hieher; weiter ch
gehen erlaube ihre Instruction nicht. 2. In Betreff des von Hans Mag begangenenFriedbruchs fordc>»
die von Lucern wiederholt die beiden Städten zugesprochene Buße für sich allein. Die Boten von V^»
erwiedern, da man sich stets beklage, die Gcrichtssäßen hätten den in Sache maßgebenden Vertrag
gekannt, so wollen die von Bern geschehen lassen, daß das Urtheil aufgehoben werde und der Amman» b»
Sache neuerdings vornehme und die Gerichtssäßen wieder darüber erkennen; doch soll ihnen vorher bck
betreffende Vertrag vorgelesen werden; was dann erkennt werde, bei dem soll es verbleiben. Mit dein ^
die Boten von Lucern zufrieden und es wird dem Schaffner zu Zofingen befohlen, die Sache zu befinde»»-
3. Über den Einzug der Freien und die Käufe solcher wiederholen die Boten von Bern die auf dein
vom 10. April 1548 (beziehungsweise 27.-29. Mai 1549) gegebene Antwort. Über Leibeigenschaft H»Ü
man so viele Gewalt, daß man dergleichen Satzungen errichten könnte, auch wenn sie nicht altes Herkoi»»»"
wären. Auch.die von Lucern wiederholen ihre früher gegebene Antwort; die Gewalt über die Leibeigc»^
bestreiten sie nicht, aber diese erstrecke sich nicht auf die Freien. Bei Balzenwpl, das von den Boten
Bern auch wieder angezogen wird, sei lange aus Hinläßigkeit vom Recht nicht Gebrauch gemacht worde»'
bis man in den Marchbriefen Aufschluß gefunden habe; zu Geiß habe lange Zeit ein Mißverstand gewaltet
man besitze hiefür gute Scheine. Wenn man übrigens überall gleiches Maß halten wollte, so möge >»^'
bedenken, daß Münster und St. Urban ihren Eigenen im Gebiete derer von Bern die Eigenschaft abzuka»!^
gestatteten, was bei denen zu Knutwpl nicht der Fall sei. Beide Theile bleiben schließlich bei ihren Jnstructi»»^'
4. Irr Betreff der Neispflicht der eigenen Weiber, welche freie Männer haben, verbleiben die Boten
Bern ebenfalls bei ihrer frühern Antwort, zumal auch die freien Weiber, welche eigene Männer haben, "
Willisau reisen müssen, obwohl ihre Männer mit der Stift reisen. Die Gesandten von Lucern besing
Letzteres und fordern diesfälligcn Nachweis. Die Boten von Bern verlesen einen bezüglichen Bericht d»
Schaffners Vincenz Dachselhofer. Dieser alt-Schasfner eröffnet dann selbst, der jetzige Ammann zu Knut»"
habe ihm gesagt, seine Frau sei eine Freie, müsse aber Neiskosten nach Willisan bezahlen. Die Boten »
Lucern bemerken, es bedünkte sie das unbillig; aber wenn es sich mit den freien Weibern so verholte,
würde man auch in Betreff der eigenen nichts einwenden könne». Hierauf erkundigen sich die Boten »
Bern bei dem genannten Ammann und erhalten folgenden Bericht: Ungefähr zu drei Jahren um >»e>
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'» Willisau Sechser ausgeschickt, die, wie in das ganze Amt Willisau, so auch »ach Knutwyl kommen;

'»en müsse dann der Ammanu angeben, was die eigenen Männer, welche freie grauen haben, für Vermögen

Eitzen; diese Männer müssen dann eine Steuer geben, nicht bloß vom Vermögen ihrer freien Weiber, sondern

e» allem Gut; die eigenen Männer dagegen, welche eigene Weiber haben, werden nicht angesucht. Die Boten

'°" Bern fügen bei, diese Steuer, welche die eigenen Männer, die freie Weiber haben, von dem Vermögen

letzter,. >,„d ihren, eigenen geben müssen, sei den Eigenen und auch denen von Bern eine große Beschwerde;

von Lucer» hätten sich also nicht über die Reiskosten der „Eigenen" (Freien?) und untergeordnete

Satzungen zu beklagen. Die Boten von Lncern nehmen das Alles in den Abschied, und befreuen suh, daß

^s Reisen der freien Weiber mit Willisau nicht nachgewiesen werden konnte. Der alte Schaffner entschuldigt

sich diesfalls, bemerkend, in Betreff des Wortes Reisen habe er einen Mißverstand gehabt; doch sei ihm

bekannt, daß wegen der freien Weiber, die eigene Männer haben, eine Beschwerde gewaltet habe. S. Mit

Vezug auf die Anlage der Amtskosten .volle., die Boten von Bern wie früher bei... Alten verble.be». Die

°°" Lucern entgegnen, sie haben wider die Anlage an und für sich nichts, sofern auch Freie so gut

Eigene dazu verordnet werden, was sie um so mehr fordern zu können glauben, als diejenigen, welche

Kosten anlegen, dann von denselben befreit seien. Die Gesandten von Bern antworten, diese Anlage

»ehe ausschließlich den nieder.. Gerichten zu; übrigens seien der Ammann und d.e Vier wegen anderer

krbeiten und Geschäften, die sie für das Amt verrichten, der Kosten enthoben. D.e von Lucern bemerken,

^ sollte gleichförmig und ohne Verschupsung zugehen, und zeigen an, ihre Obern werden dieses ohne Recht

"'ckK gelten lassen. 6 Wegen der Zured der beiden Weiber geht die Instruction der Boten von Lucern

bah».: Die Täd(ig)u..g, welche der Schaffner unter ihnen gemacht hat, soll aufgehoben werden und gemäß

alten Vertrag das Recht vor den Gerichtssäßen zu Knutwyl ergehen und bestimmt werden, wem die

^'ße gehöre. Die Gesandten von Bern sind nur beauftragt, die Antwort derer von Lucern ... den Abschied

K' nehmen. In Betreff des abgehauenen Lachbaumes bemerken die Boten von Lucern, da der Herr von

^'ed verlange, daß der Frevler von. Amtmann derer von Lucern berechtiget werde und dann ur ihn gebeten

°be, und jener ihr Angehöriger sei, so glauben sie, die Buße gehöre ihnen allein und es abe sonnt be.

Unheil zu verbleibe... Auch diese Antwort wollen die Boten von Bern he.mbr.nge... Uber d.e Frage,

und wie .„au an die Stelle des abgehauenen Baumes einen Marchstein setzen wolle schlagen .e Gesandten

Lucern vor, einen Stein mit den Wappen beider Städte hauen und dann durch Leute beider ^heile an ^.t und

setzen zu lassen. Da die Boten von Bern ohne Instruction sind, nehmen sie d.chs .»den Abschied, .»der

^»nng, der Beschluß ihrer Obern .verde denen von Lucern zugeschrieben. D.e Gesandten von Bern
^»geu Antwort betreffend Jacob Getteli, der seinen Hof einem Fremden verle.hen null und vernommen

der alte Schaffner habe ihn, gestützt auf eine Satzung, diesfalls bestrafen wollen. D.e Boten von

äußern ihr Bedauern, sowohl in Betreff dieses Artikels als anderer Satzungen, daß ...an olche

'""nu.gen ungeachtet der alten Verträge hinterrücks derer von Lucern errichte; ihre Obern werden duffes

l»e Recht nicht nachlassen. Das wollen die Boten von Bern he.mbr.ngen. v. Wegen Bartholome W.rz,

7 ^redet, er beziehe von 40 oder 50 Luceruer Gulden monatlich einen Oh... Wein, glauben die von Bern,

Amtmann solle die Sache untersuchen, und wenn es sich zeigt, daß er den Wein für dieses Geld bezogen

^ ihn bestrafe», wäre es aber nur ein Spaß gewesen, die Sache fallen lassen. Das wollen die Boten von
geschehen lassen. 5. Den Brunne» zu Uffikou glauben die von Lucern selbst zu ihren. Weiher in

^°» („Wynikon") nöthig zu haben. Würden sie aber in der Folge seiner nicht mehr bedürfen, so .vollen

36
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sie ihn freundlich und nachbarlich denen von Bern leihen; doch soll hieraus keine Gerechtigkeit oder Eigenschaft
entstehen. K. In Betreff der Besiegelung der Briefe zwischen Sursee und Knutwyl hat man sich dahin
vereinbart:Wenn die von Sursee ihr Siegel daran hängen wollen, so soll auch der Schaffner zu Zofingen
wegen Knutwyl sein Siegel anhängen; wenn aber die von Sursee die von Lucern um ihr Siegel bitten und
diese entsprechen,so soll auch die Stadt Bern ihr Siegel beifügen. Man ist auch einverstanden, daß die
beiden Artikel, die in dein Briefe ausgelassen sind, auf die sich aber beide Theile vereinigt haben, auch
den Brief gestellt werden sollen; sie betreffen ein Mahl Fische, das die von Sursee denen von Knutwyl
geben sollen, und daß die von Sursee ihres Gutes hüten sollen bis an den Graben. I». Die Boten von
Lucern tragen vor, Hans Fäck habe zu Knutwyl einige Trostungsbrüche begangen, aber weder der Anuucmn
noch der Weibel, noch andere Amtleute Hütten dieses geleidet, wie doch ihr Eid es vorschreibe. Die Bote»
von Bern fragen hierüber den Ammann zu Knutwyl; dieser verneint die Sache nicht, entschuldigt sich aber ft"'
seine Person. Man (sy) beauftragt nun den Schaffner zu Zosingen, den Fäck nach Knutwyl zu citiren »»d
zu verschaffen, daß er gerechtfertigtwerde, damit keinem Theil etwas »erscheine.

Art. ». umfaßt im Original 18 enggeschriebene Folioseiten.

1l0.

Zug. 1580, 29. April (Dienstag nach Judikate).

Staatsarchiv Lucern: Allgem. Abschiede 0 2, 5.231. Staatsarchiv Zürich: Abschiede Band 16, f.79. L'andesarchiv Schwy;: Abschiede-
Landesarchiv Obwalden: Abschiede. .

Tag der Orte Zürich, Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug.
Gesandte: Zürich. Hans Escher, Stadtschreiber. Luceru. Jost Holdermeyer, des Raths. (Andere

nicht bekannt.)
»». Dieser Tag ist hauptsächlich in Betreff des Spans zwischen denen von Zürich eines und Schwyi

und Glarus andern Theils, beschlagend den Kauf um die Herrschaft Wädenswyl, angesetzt morden. ^
Bolen der fünf Orte verlangen von dem Gesandteil von Zürich vorab zu wissen, was er über das
letzten Tage zu Lucern gestellte Begehreil, vor der Rechtsverhandlung die Bünde zu beschwören, und an^l
sollst, in seiner Instruction habe. Jener erwiedert, er habe für Beschwörung der Bünde keine Instruction;
Herren betrachten dieselbe als unnöthig, weil in letzter Zeit auch das Recht geübt worden sei, ohne dav
man vorher geschworen hätte. Wolle man seine Herren nicht gütlich bei dem Kaufe bleiben lassen, so
langen dieselben die Ansehung eines Rechtsweges,die Ernennung eines geineinsamen Schreibers und
sonst zur Sache erforderlichsei. Die Boteil der fünf Orte entgegnen, wenn die von Zürich, angesichts
vor vielen Jahreil geschlossenenVerträge, von dem Kaufe nicht gütlich zurücktreten und auch die zu
gestellteil gütlichen Mittel nicht annehmen wollen, so sei die Mehrzahl der Orte gesinnt, mit ihnen das A?)
zu gebrauchen und deßhalb mit ihnen einen Nechtstag zu bestimmen und einen gemeinen Schreiber zu ernennt
Es wird dann ein Rechtstag in die Abtei Einsiedeln auf Sonntag Trinitatis (I.Juni) angesetzt, Nachts ol
der Herberg zu erscheinen, und der Landschreiber von Baden als gemeiner Schreiber bezeichnet. Die
der fünf Orte unter sich bestimmen,daß Uri und Schwyz die zwei Zugesetzten,Lucern den Redner, ll»t^
walden und Zllg jedes einen Nathgeber verordneil und Schreiber Öchsli von Schwyz als Schreiber best'»"
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„ v «KMen aus dem alten Zürcherkrieg

-m I°«. Kd-- O-. M °uch MW s.°d!lch..'w -°» IM«
'der andere die Sache betreffende ausfinden laffe . . dadurch veranlaßt worde ,

Zemäb, es seien in Bünden abermals Unruhen eM ud u. ch

Kaiser' und der Statthalter zu Mailand Botlch^an^.z^ dem Km"g v°n FmMech
abgeordnet haben, mit dem Austrage, dah.n zu - ^ „Gsell", der stch von >>»u ^
«»gegangene Vcreinung ausgehoben werde. ^ ^ „ wegen der Pension und Be.e.n.i g

vorgegeben, man habe in Zürich und Bern ^ „g diesen (wenn e „cht sch n
Es wird daher erkennt, jedes Ort, w-^s ^^ gereuen affm, u zu
genügenden Austrag habe») nachschre.be», a, ^ seine Herren verlangen
Mitteln und zu scheiden. «. Der Bote von L. ^ „de„.^
besorderlichcn Rechtstages, um den Hände m ^ die J^rrechnu'^ » s Toggenburg
ber Handel wegen Wädenswyl obwaltet, so n berichtet, es seien in er . ernstlich

einen Rechtstag bestimmen. .1. ^'"'"^I^dortigen Landvogt d ch^ste^s^
viele Wiedertäufer, weschalb es am Platze war., den Absch.ed; ,edes O.t 1

bestrafe. Die Boten, weil ohne Instruction, 'angezogen Begrnß.mg^
binnen acht Tagen denen von Lucern ' Schreiben wird, da d.e M ^ ^

Beglückwünsch»., des Papstes durch eine B°tschast °d e

ein Schreiben stim.nt, dieses beschlossen. Das Schn m soll ^ ^ Salzes zu Weesen geredet h
w»d°. r. z. g.d.»,m. d.r B«.. °°n >.

D-- Mm- d-- z«-ch.- S>-
Rande des Zürcher Exemplars; derjenige -

m.ch.d- o 2. . 2--. d-. IWI o-..

Im Zürcher Exemplar fehlen w » >

und e. .aus dem Schwyzer Exemplar ^ ^ ^ verlange von wum von^a^.
Zu n. Das Schwyzer Exemplar h° ^^ etwas gewmnen. ,.°

-u wissen, wenn diese („sy") be. d.eser Re«).^ ^ .
wollen", wie die von Schwyz. Unterporte., uf 18- Aprü In > ^

z.. ». ...d w
Hieronymus Rotzono. kaiserlicher 2cc.Um , c gemeine Mann, we gemeinen Wohlstand
vernommen, wie in Bünden Aufruhr her.sch . . derer Offene Vercinnng
sei. nicht in die mit Fra.ckre.ch aus Veranl sjnW ^ bmommen haw. ->bg,
wenig betrachtet und sich entgegen der ^ alte» angeboine» ? Kaisers stets
-...treten wolle. Im Hinblick auf d^ z„„.al ^ S-waß B^ch
Statthalterhierüber ke.n geringes ilAißst ^ Kaiser ""d du, .. i ^ Bünde geschickt, s.ch
dm gemeine» guten Willen diese. Bol s g g ^ ^ ^ allen /^me.nvc ^ Statthalters
habe. Dieser habe daher den Gesm>dte> ) ^ zubringen ^ ^ PMcht. durch die sie ihren
möglichst zu bestreben, diese Widerwa. >g ^ ^ ^ Kennen wa . ) ^ ^ schuldig seien,
könne das nicht wohl anders geschehen, M)t mit jenen ve.bn . Pension und Geld
Gutthätern v/rbunden seien, znstehe. Leute, die ^^n ^
Für Letzteres werden sie gefangen und betrog ^ Nutze» hmtanjetzen. H.e°n )
von Frankreich nehmen und die Ehre n»
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beraubt werden „der Haudirung" und Zollfreiheit, die sie vom „Stat" Mailand haben mögen sowie auch
anderer Hülfe und Zuschub der Nahrung, au welcher sie oft Maugel haben, und sich in vielfache Gefahr
und Unzukömmlichkeitenbegeben, die ihnen in der Folge an die Hand kommen dürften. Das sei sch»»
früher und insbesondere letztes Jahr durch Johann Angelus Ritius im Namen des Kaisers vorgetragen »»
der Botschaft derer von Bünden schriftlich übergeben worden, in der Meinung, daß dieser Vortrag an d»
Gemeinden gebracht werden sollte, tvas aber, wie es scheine, nicht geschehen sei. Da sie also mit Händen
greifen können, welcher Schaden und Uurath ihnen erwachse, wenn sie in dem französischen Bündniß verharren-
und welcher Frucht, Kommlichkeitund Ruhe sie genießen, wenn sie in der alten Libertät verbleiben, so »'
der Gesandte im Namen des Kaisers und des Statthalters, sie wollen sich entschließen, die genannte Verein»»?
zu brechen. Würde dieses von allen Gemeindengeschehen und diese verlangen, mit dem Kaiser und dem
Statthalter gute Freundschaft und Nachbarschaft aufzurichten und zu halten, so sollen sie nicht zweifeln, dah
sie Zollfreiheit, Licenz des Getreides und andere Vortheile von dem Herzogthum Mailand her erlange»
werden, was der Gesandte für diesen Fall verheiße. Es unterzeichnet der eingangsbenannte Gesandte.

St. A. Ziirich: Acten Graubiiitdeit.
Ebendaselbst eine Credeuz für den genannten Gesandtenvom 12. April und ein zweites Exemplar des

Vortrags, ohne Datum und mit nicht ganz gleichförmiger Redaction; so fehlt in demselben namentlich /
in dem von uns benützten enthaltene Charakteristik der französischen Partei. Dieses letztere Exemplar (schm»
Original) auch im St. A. Lucer»: Allgem. AbschiedeO 2, k. 274.

1550, 6. Mai. Die zu Zug versammelten Boten der sechs Orte an Ammann und Gemeinden der
Bundesgenossen in Bünden. Die Obern haben vernommen, wie Botschafteneiniger fremder Fürsten
Herren in Bünden herumziehe»! was ihre Absicht sei und was sie thun, wisse man nicht; da man »»
berichtet sei, daß daselbst seit einiger Zeit etwas Widermillen herrsche, so besorge man, jene Botsch»^
möchten nicht sowohl zu Abstellung desselben, als zu dessen Vermehrung hingesendet worden sei». Ab'»
habe daher in ganz freundlicher eidgenössischer Meinung (Boten) hingeschickt, zu erfahren und ein Anfst^
zu haben. Die Boten seien daher auf den zu Truns (Davos?) und zu Chur gehaltenen Tagen erschie»^
und haben da ihre Aufträge eröffnet. Dadurch habe man erfahren, daß „gemelter bot" seine Anwerb»»^
schriftlich den Gemeinden zusenden wolle. Man ermahne und bitte nun zum freundlichsten, wohl zu erwägt»'
wie bald durch solche Ansuchen Zerrüttung und Zwietracht erfolgen könne. Die Eidgenossen begehren '»'
denen von Bünden, wie die Altvordern, in treuer Einigkeit zu leben, wodurch kleine Dinge sich mehren kölN»»'"
während Zwietrachtgroße zerstöre. St. A. Zürich: Abschied- »d. w, r.

Zu v. Solothurn sendet unterm 25. April (Freitag Marci) an die zu Tagen versammelten
seine Meinung schriftlich, es sei wie früher der Ansicht, man solle den Papst durch eine Missive begl»
wünschen. Dabei möchte es den Bischof von Verulan empfehlen, daß er zum Cardinal befördert würde.

K. A. Solothurn: Misstvenbuch Ro. so, S. bS>

IN.

Mri. 155V) 29. April (Dienstag).

LandeSarchi» Schwyz: Abschiede.

Tag der Orte U r i, Sch.vyz, Nidmalden.

befleck^...?aeMllt i""" seine Herren vernehmen, wie die von Misox von der neuen S""
(„unser..") n. u .t 7'' '^..'^e" Z" räume»! auch begeben sie sich zn den Angehörigen der IN Or"' "fangen steh, diesen den neuen Glauben beizubringen („iuzubilden"). Man besckM
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. Miss. steundlich zu M°^ ^ ^-n ^ sca;

chs^a2^ Karden Mndmh^

adernsalls wurde man veranlaßt, st ) Bellcnz mit der Lost ) kneten neuen Vereinung nrr
"gezo en, wie Peter Martir GhiringhM ^ ^.,^,ch »,sger chte m ^ ^
Md daselbst in Betreff der mit dem Komg »° ^ s^ben- "st ^ die Sache des Wettern
Me. Man deschließt daher, dein Peter - ^ er zu „ christlichen Glauben gere ^
Unterthau der III Orte sich unpartcistc ' wider den gesange 'r geleg
W ihn „ach sich ziehe. «. Da der Psaff ^ ^ ^ ^Mist einem öffentlichen Widerrist

b" ihm auch lutherische Bücher gestur von Nimer sreigelassen wor w, ^

bie Erkanutniß des letzter« und der ^ Conumssar ms ^ „ichl gcthan, ^ ^

verurtheilt worden. Nachdem er verreist und hat c" »uir Weisung, wre ^
Andern M unserer lieben Frau nach Lorete. ^r Commstsar vert , ^ „„ssar, er soll d

. ..w. ^5^2we zu halten habe, die sur den P Bürgen dre S („Luwn st rn chs
was der Psaff geredet habe; auch ^ a. Dre vou ^ Vater selig ^
uberschicken, damit man hiernach ratWag ^ schuldig, ra chs eine arnre
st- seien dem Johann Baptista del Bä-b-) ^ dient h bem ^ ^nes Stuck an sture^
st-Schreiber aus der Rivier gewesen stn , am vre Er an , ^struction wrrd r re

wohl vermögen, dieses zu bezahl, ° ^ s ^ ^°n I ' dres.be hab^
Gritern anliegender Allmende mr aus Badrina stellt rn einen Vorhol ->u ,„ d zu

b°u Abschied ge.ior.imen.«- Der Willens, für ^ ^rva sür l° Kronen A umd ^
°us ihren Feldern eine Capelle gebaut un s ^ ^ bewillig , ^ hellen vor l

denselben den Platz kausen ö".kö« wws^^^ LuMin W^( ^ das Wast°^^
verlausen, k. Anwalte von Ablentsch, der Brücke " ^ von Ludn« er

er letzten Jahrrechnung in Betreff re haben den ha ^ ihnen eine groste ^

Ludrin geht, versügt worden, dre vor Viertheil zu tragen- ^ ^ ^tten daher, 1
und die übrigen Landschasteu ebensall. einer erhalten ha . ^^^bst keine Brücke g

iumal sie noch aridere Brücken bei ihren C u ^ ^cher «am ch i ^ wi Namen d

5U entledigen und bei der alten Freiheit verbstib^^^^^^ dermaliger La^^^

^ dieses hat Melchior Schorns <..^1^ jedernrarrrr her einander zu Hülse zuu°u Creseiano erwiedert'. Die betreffende B Seiten b-s ^ c^uhr Leute ertrunken. ^ ^

n-rnientlich, we.in Feuer arstgeheri sollte, u» seien bei "s ^ lasseri. Da ' -
Wther sei daselbst ein Fahr gewesen a - alle I Jahrrechnu.'g ^ erhalten mrstsen und
^-sciario bitten daher, es bei dem Besch uß i>i ihreri. c daselbst kerne Brücke g

"banden haben, daß die andern Commune» rl ^ l nh ^ von denen von

^-Brücke meisteutheils denen von Crescmno^ (24- erlauserren und seiner
s° haben sie erkennt, bis aus Barths Commuueu r Brücke zerstört wur ,

^-sciano und Ludrin erhalten und re ^ durch -tuen - ^ Mun dann die Boten (au

^st-h-nden Kosten besreit sein. Wenn ^ ^ un.erhM
i°ll°u die von Creseiano und Ludrin bis BartY
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24. August) hineinkommen,sollen sie liebst dem Luudvogt die Brücke beschauen und scheu, wie mau an ciN"
beständigen Ort mit den geringsten Kosten eine Brücke erbauen könne, und was sie finden, wieder an lP
Obern bringeil, ob man eine bleibendeBrücke erstellen oder es bei einem Fahr bleiben lassen, und ob
für die erste Erstellung der Brücke etwas beitragen wolle. Dabei haben die Boten mit den andern Coinnnnu
der LandschaftNivier freundlich reden lassen, da die von Cresciano die jetzige Brücke in ihren Kosten elfte
und die andern früher an „solche Brüggen" denen voll Cresciano zeitweilig etwas gesteuert haben, so »w) ^
sie diesmals etwas an die Kosten beitragen. Als ihnen dieses vorgestellt worden ist, haben sie so )
verweigert. K. Vogt Schorns eröffnet Namens derer von Rivier Folgendes: 1. Die von Rivier bcklaö
sich, wie die von Bcllenz ihnen großen Schadeil thun bezüglich des Fischens mit großen Garnen und
was ihren Bräuchen zuwider sei; sie bitteil die Obern, solches abzustellen. 2. Auch die voll Inns
ihnen Schaden „mit gärn nf dem iren sischstächent nachdem und die abgenden fücher gschlagen wal
3. Die voil Nivier werden auf andere Gerichte berufen, lim über Sachen zu antworten, die zu -

vorgefallen seien; sie glauben nur da antworten zu sollen, wo der Handel sich zugetragen habe. 4. Es w ^
ihnen das geistliche Amt „Vicariad" aus ihren Händen gezogen werden; sie bitten, dieses zu verhindel»,^
sei denn, daß man den Propst zum Klösterli zu diesem Amt annehme, der ein ehrlicher geistlicher Herr
ihnen wohlgelegen sei, „wider Bellez noch ander stäken, do dann etlich geistlich Priester vermeinen, einen zu eriN

und das zu vermiden costen und anders erhaltnus, daß sömlich vichariat kumlich und jedem priester ge ^ ^
sig". I». Ambros de Bonatha von Claro bittet, ihm zu bewilligen, unter unser lieben Frauen Kirche

Kloster zu Claro ein „ruche gand" aufzubrechen, die zu bebauen und Weingärten anzulegen, was ihm ^
der Commune gestattet worden sei. Jeder Bote ist berichtet, daß dieses niemand schade, da es nicht

Weid, sondern „ein ruche gand" sei, was der Landvogt von Cresciano, Vogt Schorns, bezeuget ^
I. Balthasar Ritler, Vogt zu Bollenz, legt zu Händen jeder Obrigkeit den Boteil folgende Artikel vor
verlangt baldige Antwort: 1. Ein Priester, Allgustin Bruno, sei wegen Vergehen vom Lande gezogen- '
Befehl der Obrigkeit habe dann der Vogt sein Hab und Gut zu der Obrigkeit oder der Kammer Händen ^
und einen Ruf ergehen lassen, daß jeder, der dem genannten Priester etwas schulde, bei Strafe des Diebstahls da

anzeigen solle. Nun zeige sich, daß die Schulden das Guthaben übersteigen; insbesondere führen zwei Sch>^^
eine Ansprache vom Erbe ihres Vaters und ihrer Mutter her. Dieser Ansprachenwegen beschwere si^
Vogt und verlange Weisung, ob er zu Händen der Obrigkeit die Güter verkaufen oder den

übergeben solle. 2. Vor zivei Jahren sei bei den Obern geklagt wordeil, daß man in Bollenz ohne obrig^ ^
Erlaubniß Allmenden einschlage, weßhalb ihm ein offener Brief mit dem Siegel derer von

zugekommen sei, daß die eingeschlagenenAllmenden wieder ausgeschlossen werden sollen, es sei den», ^
hiefür Erlaubniß der III Orte vorliege. Alls das habe er einen Ruf ans St. Matthäus Tag (21.
1540 ergehen lassen, daß die Besitzer eingeschlagener Allmenden in drei Monaten obrigkeitliche Bervibft^
erzeigen, oder bei 10 Kronen Buße die betreffenden Allmendeil wieder auslassen solleil. Da seieil ^
verzeigt worden, die weder das Eine noch Andere gethan haben; Instrumente haben vorgewiesen du
Seinione, der Schund von Lugiacho und ein Priester zu Girong (Girone?); die Andern, welche eingesM ^
Allmenden besitzen, dürften nach der Meinung des Vogtes strafbar sein. 3. Alls der letzten
haben Consnl und gemeine Nachbarn von Large (Largario?) den Boten angezeigt, ihre Kirche und P ,
sei ganz arm und einige Zeit ohne Priester gewesen, so daß während dieser Zeit zwei oder drei
ohne Beicht und Sacrament gestorben seien; jetzt haben sie einen Priester bekommen, mit dem BersP
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M>> -,»»»>° 27»°

... P,».'^^«..» 77-::
Stück Allmend gebe und dasielu z ^ beaustragt, elN s ^se Bestätigung

östlichen Gerechte Schutz gewähre a'sts manches Lonuu Rede, der Bog
.. w. ».m«.« :u« '»52d>.»»»27,-2.»«
gewesen, den meisten aller '"cht- Vogtes Pogt oh,re Na ) ^
«>,,ch mch.st.°im; '»'»77:2 2'»«". w» «°^2chch2d°-
lährliche Verehrungen, um mcht z - werde auch ' -.„M die Gesellen > 75 . ^ sie

Alirthschasten nnd anderm Welcher s verbotener bezahlen können, s tz , ^ ber
l». s«,... ....d w» d° >'.» 77. '»77 ^ d.w. °»5 2 -..IN.'-.»
d- ..... »»« m.d »--> T-M .Ichch" 2 >..°». d» «2ch S'»...».'
"eg, lasse diese ihnen wieder um d)U versprechen müsse' , ferner see dee Fe Geld-
^'n Fähnrich 21 Kronen schuldig see, Halle ) ^ Kroeee" ^ - sig„ Rechnung^ )

e°- ..q.,« mm. d-- 2»« «»''2- 2». 2 ""' 77 7 L2»
einem Biedermann vor dem Vogt un . flaute, woher ste ,allekeeent wor ei, dessen

snwmc gesordert. von welcher ungen ^^vuunen, u>ed w ^^stev ge m

Fähnrich hinterrücks und bevor er u ^ ^November r'or -^^r habe in der ^ ^ ^
^ätze, e lassen. 5. Zee Semione („stuuou ) ^,vählt ha 'e . Pesics des ^ahr -
Statt die Nachbarn einen andern, Alber " jährend ^cht versehen. stachen
^nonica weder Leihung noch Bestategem bagegeu die zu geistliche Capete .,

Eiland noch eine andere Seelsorge ^ "^er dee Canoeuca, s° Erwähwng^ ^
gründe aber doch beziehen wollen. ^ " ^ch die Nachen Mahl getrosten B" ' ältliche^ums» erkennt, die Psrund sei versallen ^ ^ and ^ die geestleche d ^

^t in der von dem geistlichen Gesetz vorg der Vogt aber Obern habe br ^
gemeiner Obrigkeit zubekennt worden s , Angelegenh" l ^ ^ """" b,s erst "wl

^rigkeit genannt worden sei. Als dann d r - ^ -u ko^^ ^ d

^en die Nachbarn gebeten, dem vogt in ua"'^ Eredenzbrust an^ ^
"Erwählung zu erlangen, „daß sy ^ ^ ^ggt habe 'h"" ^^t der Obngke't erw ^ ^as Lehen
" erwellung wider gehabeil inöchte>r . mviester sollte lue. berausgekonun Lehen
«««.. 2». »--2.«''.22.°! '»>" »,522..°°»5 7.::

h-d-^ D°b. h°d. .r °.«w. «'7' , und w. N-»7"' °7„»h,m.» d« V°»> .« «
-«... h°: «. ->°b. W.M ». »'52»....,.,. Sch-.».°'"w 7227

»chlm, W„,I z» Hcmd!» s.-°- zw»-... ,i»,I d.r »°°. ... >'
"gel nie begrüßt worden und lue l) ) zu wählen.

^uthun des Vogts berechtigt zu sein, dust"
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wegen, sondern weil ihm, wen» die Nachbarn nnd der Priester in ihrem Beginnen fürfahren sollte»,

den nachfolgenden Vögten nachgeredet werden möchte, daß er „um wolthun der oberkeit und um das iro d^

in zu Händen zwysen", diese Freiheit und Gerechtigkeit verschüttet habe. Die Obrigkeit möge nun alle Artik^

bedenken und einen endlichen Nathschlag fassen.

Zu i. Dieser Artikel ist durch einen Zwischenraum von anderthalb leeren Seiten vom übrigen Abschieds

getrennt und durch folgenden Titel eingeleitet: „Memorial und gedächtnuß de» fromnien, fürsichtigcn,

Herren gesanteu rathsbotcn der dryen alten Orte» löblicher Eidgnoschaft geben uf anzug Baltasar Nitch^-

geschworner vogt in Boleuz, nachgeschribner artiklen by jeder oberkeit dersclbiger Orten ze handle» und förderlich

antwurt zeschribcn. Datum Zinstags vor Philipp und Jacobstag anno 1550."

IIS.

Bern. 1550, 4. Mai.
Staatsarchiv Bern: NathSbuchNo. 312 und 313, erste Abtheilung S. 223.

Vor dein Rath und den Bürgern „mit der gloggcn versammt" zu Berit eröffnen Boten von

„ir befelch der nüwen püntntiß mit den Eidgnossen rutd der tcll wegen". Es wird ihnen geantwortet,^
von Bern seien mit denen von Genf verburgrechtet, namentlich auch durch den Brief vom 7. August ^ ^

der durch einen Spruch bestätets?) worden sei.

113.

Schännis. 1550, 5. Mai.
La»deSarcI)iv Dch»>vz: Abschiede.

Tag der Orte Schwpz und Glarus „zu Schennis daselbst in unser Herrschaft Windegg und GlM

Gesandte: Schwyz. Hans Bürgler, Vogt; Werni Betschart („Betschgen"), Vogt; Hans Schiffli, ^

Glarus. Jacob Vogel, Vogt; Josef Höfli, Vogt; Mathis Müller, Vogt. ^
». Vor den Landvögten und auch vor den Boten, die je zu Zeiten in diese Herrschaft (Gaster) abg<^

werden, werden verschiedentlich „Bekanutnisse" gemacht. Da aber die betreffenden Boten wechseln, so

diese Bekanntnisse und Anderes, das vor ihnen verhandelt wird, vergessen, woher viele Nachtheile erso ^

Ebenso verhält es sich mit dem Neunergericht, dessen Urtheile auch in Vergessenheit kommen. ^
daher dem Schreiber Brcndli befohlen, die Bekanntnisse und Urtheile aufzuschreiben. Dessen weigert

weil er eine kleine „spöttliche" Belohnung habe; bei besserm Lohne wolle er sich der Arbeit gerne unters ^

der Landschreiber im Gaster habe als Jahclohn nur 5 gute Gulden; die Belohnung könne zum Theil au«) ^

Landschaft aufgelegt werden, die hievon ebenfalls Nutzen habe. Die Boten haben auch den Schre^''

Weesen und Ntznach befohlen, die Sprüche der Boten beider Orte, die je zu Zeiten anherkommen, aufM" ^ ^

damit nicht Alles so leicht vergessen werde; man wolle an die Obern gelangen, was sie ihnen diesf" "
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soll an seine Herren
^ » k. Vogt Hößll soll an seine Herren

. , des st) wol zesMen . ' ^ Psund Haller Zins ab

zu zwei Jahren um sür eine ^ ^^n" der Kirche zu Schaum^ s ,„ehr schuldig

bringen, daß sie den Fridli Oswald m nwge., ^ Frul^ ^

s-inem Gut Bocken auszurichten, wre das ^ ^ das Jahrzellbr.ch ^ ^er Salz oder andere

W sein, als ein „Lantpfuud", suns Batz s ^ ^,^kel im Landbuch vorden; sie meinen daher,

Haller, e. Die von Wesen meinen, gemäß ^ Hausgeld ch» 1 S ^^cssenden Gebäude

Kausmannswaaren in ihrer Susi oder Ha ^ern beziehen. ^7' ^gehren. ihnen zu erlauben
man solle ihnen soviel vom Zoll geben - Mithastcu uu Salzg die Boten diesfalls

viele Kosten haben. ... Meister Delling un e 7^'^aus große» Vorschub leiste,

..ob dem Dach am See" eine ^er Bau ^ V^g
keine Vollmacht haben, und beinebens begla - ^ Delling unc H ^ das ausweisen.

s° wird die Sache in de» Abschied gen^ ,,achten daß ein Obervogt
sollen von ihren Kausmannswaaren den ^ ^ern wollen inch an seine Belohnung

t. Vogt Bärgler trägt iustrrwtionsgemaß vm, p'W/'"'' 7 Was dann nach zwei Jahre»

oder Untervogt oder sonst jemand m ^ ^.„menhaster Rechnung k°""" ' damit man desto besser sehe,

etwas einnehme, sondern es soll Alles z» ß ^,ch sanune'chast ers ^ Glarus im Namen

jedem sür Belohiiuiig und Ritt gcbusre, ^^nung stimmt ^ ^ bitten, ihnen den Fall na )-

was allenthalben sür Kosten auslause», - juiigen Vogt S ) seien. Wird m den

Wer Herren bei. K. Die Verwandten des alM ».^ Anll g st° d ^ ^

zulassen; sie beglauben, denselben nicht schul G z ^gt Scherer (^c) Rödel über die

Abschied genommen. ... Die genannte ^mdsM^^.^ ^ ^ g^sen.

habe nach dem Tode ihres Verwandten w ^ stnden b^ Ueae.iheit die Boten fremd bed.inkt
Bußen, Schulden und Widerschulde .i smden nne Da die Auge °ge»h ^^ling tragt

ben alten und neuen Untervögten ae Gegenstand heimgc ^a das Salz '»cht me)r

daß da keine Bußen vorhanden sind. s° ^ d- ^ S^h» ^ ^„ne man

°°r. die Schifsleute aus dem obenr Wasstr w°w ^ ^ das S lz ^ bezahlt werde, s°

»ach den Säumen, sondern nach dem Maß b l ^e.i.i »ach de ^

«ich wissen, was den Schifsteuten s.» 'hr ^ ^st vor von Vergessenhell

Mehe viel Trug, weil die Säume uMu s - ^ ^,hn s-'d-rn, ^ der Susi gemessen

Gefährt jetzt dein Delling, dann dem Jo ° ^^e ,d s S^z ^ g

v°u einem Schiff Salz zwei Löhne entr») c ^ ^ der Hausmeister w, ^ das bringe ungesa)r

werde, so könne niemand unrecht ^ehe». ^ nach Wesen z» ^^^ibringeu heimgebracht. ^ Das
Sre fordern von einein Mäß Salz von ^ wird dieses Waldes; derselbe gehöre

s° viel, wie es nach dem Saum bezahlt de» ^ daselb g^'w^^,, ^ ^^d
Zoster Rull verweigert denen von Goldinge. als Wald der e z und klemsuges

schließlich dem Kloster Rull, da ihn „ud beklagen, ,vch

v°n Einem von Utznach gekaust habe, w» ' ^ die biderben Leute ) austragen. Da

o sei (wenn er beschwerdesrei wäre?R - , ^ den Stoß kommcu u diesfalls antworten

Schaffner von Rüti und verlangt, daß « l ^ die ObeM br ll ^ s ^
Boten diese Sache zu schwer fällt, so w°ll n ^ der Grasschast lltz» ^

küssen. Diese Antwort soll beförderlich gch

Geld

der

den

Kt laß'
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ist. I. Durch Kundschaften erhält mau Bericht, daß ein gewisser Haus im Holz wiederholt mit seinem Weib

in das an der Grenze liegende Haus eines Täufers „zestubenten" gegangen sei, wo mehrere Täufer zusammen'

gekommen seien; dem gleichen Täufer hat Hans im Oberholz (sio) vieles gearbeitet und Kundsame mit ihm

gehabt. Man will daher auch diese Angelegenheit den Obern vorlegen. »»». Derselbe Hans im Oberholz

hat auch, als seine Frau und einige seiner Leute gestorben sind, dieselben nach Wald im Zürichgebiet Z»

begraben geführt, wiewohl ihm früher geboten worden ist, Kirchgang und Begräbnis? nach Eschcnbach M>b

nicht nach Wald zu haben. Nachdem nun die Frau zu Wald begraben worden mar und Einige ihr e»>

Kreuz auf das Grab gesteckt hatten, haben Einige von Wald dasselbe ausgerissen und in das Tobe

geworfen. Das Alles ist den Boten mißfällig und sie haben neuerdings erkennt, daß die im Oberholz

Kirchgang und Begrübniß nach Eschenbach haben sollen, i». Die von Lucern haben beide Orte dringet

gebeten, den Hans Huser von Willisau, „so saut Anthonis hus hat", in den Spital zu Utznach zu nehme»-

Als nun die Boten den Huser in dem Spital gefunden haben, haben sie ihn ermahnt, sich mit ziemlicher

Nahrung zu begnügen und sich rechtschaffen und gehorsam zu halten; würde er das nicht thun, so würde

man ihn weder einen Monat noch einen halben da dulden; sonst aber hoffe man, die Obern werden ih»'

für und für das Beste thun. Das hat man auch denen von Lucern geschrieben und sie gebeten, das ar>M

Gotteshaus und den Spital ihrem Almosen empfohlen zu halten. «. Zu Utznach erlaufen für beide

bedeutende Kosten wegen der Gefangenen, so daß die diesjährige Rechnung für Nachrichter, Weibel, Schreib

und andere Löhnung und Zehrung bei 100 Gulden erzeigt. Um solche Kosten zu vermindern, will man

die Obern bringen, ob diesen gefallen wolle, den Schreibern und Weibeln einen bestimmten Lohn für je

oder zwei Jahre festzusetzen und das unziemliche Zehren dann abzustellen; soweit man verstanden hat, würde»

anstatt dessen die gegenwärtigen Schreiber und Weibel auch lieber den Lohn beziehen, z». Damit in de»

Herrschaften Utznach und Gaster in Bezug der Fälle desto regelhaster zu Werke gegangen und sowohl

Arme als der Vermögliche nach Verhältniß behandelt werde, hat man auf einen Anzug, den der Bote »o»

Schw>)z gemäß Instruction angebracht hat, den Untervögten befohle», keine Fälle ohne Wissen des Obervog^

zu vcrthädigen oder zu beziehen, sondern wenn ein Fall fällt, sollen sie diesen dem Obervogt anzeigen;

dann ordentlich verlassenes Gut ist, da soll man den Fall nehmen, wo nichts oder wenig ist, da soll »^'

Gnade beweisen. Die Untcrvögte sollen auch keinen Amtleuten oder Obervögten aus den Zöllen oder bet

Baarschaft der Orte etwas herausgeben, sondern diese sollen ihren Lohn bis zur Jahrrechnung anstehen laist"

und ihn dann sammenhaft empfangen, damit jedes Ort besser wisse, was für Kosten auf Rechnung der Ob^'

laufen. «Z. Die Boten wissen, wie Vogt Bctschger (Betschart) eine schöne Rechnung gehabt hat, iiame»G

auch um die Fälle zu Gams; wären diese nicht gewesen, so hätte man dieses Jahr ein kleinfüges Geld >

der Rechnung gefunden.

Eine spätere Hand überschreibt den Abschied: „Abscheid der Gastet- und Utzner Rechnung uf Mai 155»

114.

Lucern. 1550, 9. Mai (Freitag nach Cantate).
Staatsarchiv Liicer»: Actcnband No. SL, t. 118.

Gesandte von Obwalden, nämlich Ammann (Niklaus) Jmfeld und Vogt Simon Jmgrund, ersäst^

zu Lucern, verrichten den Gruß ihrer Obern und tragen einige Beschwerden vor, um deren Abhülst ^

ersuchen. Es wird Folgendes verhandelt: 1. Die Boten eröffnen, in Folge einer Beschwerde ihrerseits



Mai 1550. 291

^reff des Zolls sei eine Rathsbotschaft derer von Lucern, bestehend in beiden Schultheißen,zn Obivaldcn
Plenen und habe erklart, der Zoll, den die von Lucern nchnien, sei nicht neu, sondern sie seien berechtigt,
"'selben in ihren Gerichten und Gebieten, auf dein Lande und auf dein Wasser, aufzunehmen und ihn zu

'""'der» mehren nach ihrem Gefalle»; die von Obwalden verlangen nun, daß man von dem Mindern
""b Mehren abgehe, damit künftiger Span vermieden bleibe. Es wird ihnen geantwortet, man solle das

""gtc nicht beschwerlich ausnehmen! bisher sei gegen die von Obwalden nichts vorgenommeilworden,
Silber sjx sich beklagen könnten, und man sei auch nicht gesinnt, etwas Neues einzufühlen, der Vorbehalt,
widern, zu mindern und zu mehren, rühre nur von daher, weil jede Obrigkeit, wenn sie Satzungen macht,

» . vorbehalte, diese Satzungenzu mindern oder zu mehren oder ganz auszuheben nach Gefallen
^ Gelegenheit.2. Die Boten begehren ferner: Wenn der „Uberfall"des Aukens auf einem Markt
°"°>»me, so „löge erlaubt sein, von der Ordnung betreffend die zehn Centner abzugehen. Oft seien um

^'Martinslag (11. November) große Haufen Anken vorhanden, die man aber (bei jener Ordnung) auf
^ "k'u Markt nicht verkaufen könne, während man Kailfleute hätte, wenn jeder soviel kaufen düifte, als er
^yle» kö„„te; soi.st aber müsse oft Einer während drei, vier oder fünf Dienstagenhinaus, bis er seine»
"ken verkauft habe; das sei namentlich für den gemeinen armen Mann beschwerlich.Antwort: Es sei

bei den Hoblern der Fall, daß sie ihren Kernen und Haber am einen Dienstag ausverkaufen,an, andern
er wieder nicht; auch diese seien arme Gesellen und müssen oft auch wiederholt ihrer Sache »achgehe» und dabei
' Arige verzehren. Das aber (die Beschränkung des Kornkaufs auf 10 Müt. für einen einzelnen Käufer)

(den Obwaldnern und Ihresgleichen) zu Gunsten aufgesetzt worden. Hinwieder sei die Verordnung
«en der w Centner in Betreff des Ankenkaufs zu Gunsten der armen Burger und Hintersüssen derer von

. " "»geführt worden; man möge es hierbei bleiben lassen. 3. Die Obwalöncr verlangen, ...an ...öge
und jede,,, der mit Anken komme, verkaufen lassen, sobald sie Kaufleute fiuden, damit sie dann auch nach

' '" Gefalle.. Kernen kaufen könne... Man antwortet ihnen, man wolle bei der Stunde, wie sie nun
d ^gesetzt ist, verbleiben; auch die Hodler und Fremde und Heimische müssen die sür die Öffnung

'/aufHauses bestimmte Stunde abwarten. 4. Die Gesandten führen endlich an, es sei früher verlangt
z. daß das Gut in. Kaufhause sauber aufbewahrt werde. Nun sollen sich einige ihrer Müller und

haben verlauten lassen, der Kernen sei ihnen sauber genug; sie bitten, diese ihnen anzuzeigen, damit
a. "°" ihren Obern bestraft werde». U». des Friedens und der Ruhe wegen will ...an der,nalen niemand
^ Doch hat man den Amtleuten befohlen, Aufsehen zu halten, damit, wenn es mehr geschähe, d.e

^-"de„ bestraft werden.

l16.

Kngewerg. 1550, 15. Mai.

TtistSarNiiv Engciberg.

»l.« «>,»»„. >md P°nmch..r. Schw,, Jost LMp.

5 Hmmch -um «-iff-nwch, d -mm-m, ,» Obwaldm; A-mld
' " „mm »m, Nidwalden,
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Zwischen Abt und Convent und der Frau Meisterin lind Convent der beiden Gotteshäuser zu Engclberg

waltete Span und Stoß in Betreff der Collatur und des Pfrundlehens der Pfründe und Lcntpriesterei zu

Küßnacht am Lucernersee, da jedes Convent beglaubte, es stehe nicht an ihm, sondern an dem andern

Convent, die von Küßnacht mit den nöthigen Priestern zu versehen. Dieser Streit ist nun durch P>^'

Nadhaller, des Raths zu Schwpz, als dermaligem Vogt des Hcrrenklosters, und Rudolf Hünenberg, des Raths

zu Lucern, als Vogt des Frauenklosters zu Engelberg, mit Hülfe und Rath der benannten Gesandten, nls

von eines jeden Obern bevollmächtigten Anwälten, um in dieser Sache freundlich oder rechtlich zu handeln/

beigelegt worden. Als sich nämlich diese Schiedherren im Herrenkloster zu Engelberg versammelt hatte»/

kamen vor sie die genannten Parteien beider Klöster, jede mit ihrem Vogt, und eröffneten Klage und Antwort

und ihre Briefe und Gewahrsamen. Auf dieses verlangten die Schiedherren von den Parteien, sie mögen

in Betracht ihrer geistlichen Verwandtschaft die Gütigkeit dein Rechten vorziehen und freundlich unterhandeln

lassen, wie es geistlichen Leuten, Verwandten und Nachbarn gezieme. Dessen wurden die Parteien de»

Schiedherren zu Willen und übergaben denselben ihre Mißhelle frei zu einem gütlichen Spruch. Diese habe»

dann in der Güte Folgendes verhandelt, abgeredet und versprochen: Die Collatur und das Pfrnndlehen zN

Küßnacht soll für jetzt und in der Folge dem Abt und Convent zu Engelberg sein und verbleiben, so ^

dieselben die genannte Pfründe zu besetzen und zu entsetzen haben, so oft die Sache es erfordert nach Gcwohnh^

und Herkommen des wahren alten christlichen Glaubens, ohne daß die Frauen oder ihre Vögte dan»"

angesucht werden sollen oder diesfalls einigen Schaden zu tragen hätten. Der Zehnten zu Küßnacht

„Verglichung" (Verlichung?) und aller Gerechtigkeit und Zugehörde soll der Meisterin und dein Convent des

Frauenklosters verbleiben, damit zu schalten und walten nach ihrem Belieben, unbeirrt von dem HerrenkloM

und dessen Vögten. Doch sollen die Frauen von diesem Zehnten jährlich dem Leutpriester zu Küßnacht, odel

an wen die Herren zu Engelberg oder ihre Vögte es verordnen, 14 Malter Korn und 8 Malter H"bu

geben. Diesen Spruch haben beide Parteien und ihre Vögte ans ewig zu halten gütlich angenommen

soll hiemit der genannte Span beseitiget und hingelegt sein. Es siegeln die vier Schiedherren.

(Copie). Die Verhandlungist in Urkundenform gegeben.

11«.

Mri. 155k, 30. Mai (Freitag).

Landesarchiv Tchwyz: Abschiede. Landesarchiv Nidwaldcn: Abschiede.

Tag der Orte - N r i, Schwyz, Nidwalden.

t». Auf dem letzten hier gehaltenen Tag hat Vogt Ritter angezogen, wie einige zu Bollenz entgeg^

dem Aufsatz und ergangenem Rufe Allmenden eingeschlagen haben und nicht wieder öffnen wollen, weßh"

dieselben nach seiner Meinung bestraft werden sollten. Es sollen nun die Boten, welche auf Barths»

(24. August) hineingehen, die Sache besichtigen und wo sie finden, daß Allinenden „gfarlicher" Weise

schlagen und nach ergangenem Rufe nicht wieder geöffnet worden seien, solleil sie Gewalt haben, die Betreffs"^

zu bestrafen und die eingeschlagenen Allmenden wieder öffnen zu heißeil. Welche aber von der rechteil ,

einen Schein habeil, daß ihnen Allmenden einzuschlagen bewilligt worden seien, bei denen soll es verb 0
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Auf den. genannten Tag ist ebenfalls von Vogt Ritter, auch von Vogt Schorn» aus der Nivier und

Andern daselbst angezogen worden, wie Einige in den genannten Landschaften gebeten haben, ihnen zu

bewilligen, Allinenden, die nicht viel werth und für den geineinen Mann ohne Bedeutung seien, einzuschlagen

""d theils für den Dienst einiger Gotteshäuser oder an Privatpersonen zu verkaufen. Die auf Bartholom«

hineingehenden Boten sollen die Sache besichtigen und ihren Befund an die Obern bringen. Dabei zeigen

°ber die Gesandten von Unterwalde.. an, ihre Obern seien der Meinung, der Zeit keine Allmenden einschlagen

W lassen, weßhalb sie in den gefaßten Beschluß nicht einwilligen. Jene Allmende aber, welche der Landvogt

Bolleuz auf Geheiß der auf der letzten Jahrrechnung zu Bellenz gewesenen Voten ausgemarchet hat, damit

bi- Nachbarn von Largario („Large") mit derselben ihre Pfründe verbessern und einen Priester behalten

kb'""-", hat man nach Eröffnung der Instructionen zu Händen der genannte.. Pfründe einzuschlagen bewilligt.

Ebenso ist dein Ambras von Bantho von Clara eine rauhe „Gand" unter der K.rche oder dem Kloster

unserer lieben Frau einzuschlagen vergönnt worden, da dieses niemand schädlich und die ganze Commune

d°"'it zufrieden ist «R In Betreff des auf de», letzten Tage geschehenen Anzugs von Vogt N.ttcr wegen

^ Priesters Augustin Bri.no, der wegen Übelthaten aus de... Lande gewiesen ist und dessen hinterlassenes

nicht hinreicht, seine Schulden zu tilgen, wird de... benannten Landvogt geschrieben, er habe volle Gewalt,

"°ch s-'ne... Ermessen zu Handel... e. Landvogt Ritter hat früher angebracht, wie der Priester Albert

^ürgisa von den Nachbarn auf die Pfrund zu Sc.uione gewählt worden sc., das Lehen aber ...cht ... der

^Wichen Zeit empfangen habe und dann durch das Capitel der Pfrund und die Nachbarn der Er.vählung

^lustig erklärt, dann aber letztere von den Obern den Nachbarn wieder zugestellt und de... Priester die

^"'"d verliehen worden sei, der Vogt aber nicht gemäß früher... Gebrauch ..... Besiegelung der Wahl

^gangen werde. Es wird den. Vogt geschrieben, er soll znfolge Befehls der Obern („nuser.n") den Nachbarn

^ Semione und den. genannten Priester anzeigen, es sei die Meinung der Obern („unser"), daß sie die

Zählung und das Lehen wie von Alten, her empfangen und den. Landvogt seinen gebührenden Autheil

^g°" der Besiegelung verabfolgen lassen sollen, k. Auf die Klage derer vou Rivier gegen die von Bellenz

"der das Fische derselben wird de». Co.nmissar geschrieben, er solle die Bellenzer abmahnen, m.t der Anzeige,

^ ».an im Falle des Ungehorsams weiteres Einsehen zu thun im Falle sc... werde. K. Aus die andere

^"3° derer von Rivier, daß sie ..... Sachen, die dortselbst aufgelaufen sind, vor andere Ger.chte citirt

"^en, schuht den. Landvogt, er soll sie vor kein anderes Gericht vorladen lassen, sondern wer etwas

hnen zu fordern habe, soll sie vor de». Richter, da sie gesessen sind, besuchen. Auf der frühem

Leistung haben sich die von Nivier ebenfalls beklagt und durch ihren Landvogt, Melch.or Schorno von

^wyz. vortragen lassen, wie einige Geistliche beabsichtigen, ihnen einen Mcar zu Bellenz oder sonst an

°""'» Orte außerhalb der Landschaft Nivier zu erwähle», was ihnen ungelegen wäre. Es wird deßnahcn

7" Landvogt zu Rivier geschrieben, er solle ihnen anzeigen, sie mögen nach ihren. Gefallen einen in der

^rschaft Nivier erwählen, es sei der Propst zu Ablentsch oder einen andern Tauglichen, aber nicht einen

^ Bö-lenz; wenn sie aber einen wählen würden, der den Obern nicht gefällig wäre, so wolle man Gewalt

"be», denselben wieder von de... Vicariat zu verstoßen. Der Fähnrich von Böllen; verantwortet sich auf

an der letzten Tagsatzung von Vogt Ritter gegen ihn vorgebrachten Klagen. Es w.rd erkennt, er soll

Antwort schriftlich einreichen, damit dieselbe den Obern hinterbracht werden könne. Daneben wird den.

^ Ritter geschrieben, er solle den Obern jene Personen anzeigen, welche geredet haben, daß der Fähnrich

"e in de.. III Orten habe denen er jährlich Gaben oder Pensionen zuhalte, damit sie ihn. Rücken halten,
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weßhalb der Vogt ohne Geheiß der Ober» ihn nicht strafen dürfe. Ii. Dieser Tag ist angesetzt worden wege»

der Appellazen derer von Nivier gegen die von Bellenz in Betreff des Waggeloes. Da die von Bellenz

durch ihr Stadtbuch lauter vorgebracht haben, daß Fremde und Heimische von Käsen, die sie in ihrer Stadt

„glich ungewogen by dein oug verkaufen" oder an andere Orte versenden, ein bestimmtes Waggeld zu

geben schuldig seien, und die Obern ihnen alle Statuten, Freiheiten und Gerechtigkeiten bestätet haben, nnt

der Zusage, sie dabei zu schirmen, und dagegen die von Nivier nicht gezeigt haben, daß sie von dicsew

Waggeld befreit seien, so hat man das von Commissar Anna gegebene und schon von den Boten auf der

letzten Jahrrechnnng zu Bellenz bestätigte Urtheil zu Kräften erkennt und gefunden, daß die von Nivier übel

appellirt, der Commissar und die Boten aber wohl geurtheilt haben. I. Auf das Schreiben der III

ist Jeronimus Zezio von Vellcnz auf diesem Appellaztag erschienen in Betreff seines Handels gegen Alesio de

Borgo von Bellcnz und hat eröffnet: Dem letzlern sei von dem Commissar ebenfalls, verkündet worden, daß

er sicher möge in die Stadt Bellenz kommen und seine Kundschaften einnehmen, und dann soll er auf dieses

Appellaztag erscheinen und des Rechten erwarten. Das habe der Alesius nun nicht gethan, weßhalb er/

Zezio, verhoffe, weil jener ihn so schmählich mißhandelt habe, es solle der Alexius aus der Stadt und Grafsch^

Bellenz verrufen werden. In der letzten Faßnacht nämlich, als Alexius in einein Geleit zu Bellenz war,

sei er, Zezio, ungefähr drei Stunden in der Nacht aus seinem Stall gekommen, wo er sein Pferd versorgt

habe; da sei Alexius hinten an ihn geschlichen, habe auf ihn gehauen und ihn verwundet und sei sof^t

entflohen, so daß er Tags darauf in der Stadt nicht mehr zu finden gewesen sei. Er bitte daher,

Einsehen zu thun, daß er und Andere vor diesem Manne sicher seien. Wenn man ihm aber Geleit zuw

Recht geben wolle, ihn zu verhören, so bitte er, ihn zu vermögen, daß er vor Allem aus um die Kost<w

genügende Bürgen gebe. Auf dieses antwortet Camill Borgo, es sei wahr, daß der Commissar einen lstul

gethan habe, der Ales:) möge in die Stadt Bellenz kommen und die Kundschaften aufnehmen, aber er

ihm auf diesen Appellaztag kein sicheres Geleit zusagen wollen, weßhalb er fern bleiben »rußte. Wenn »w»

ihm aber sicheres Geleit gebe, hin und zurück, so werde er sich über alle Artikel verantworten, und es wei'^

sich nicht erfinden, daß Ales:) derjenige geweseir sei, der den Jeronymo de Zezio vermundet habe. Er bitü

also um das benannte Geleit und daß man den Zezio verhalte von dein Capitel oder der Ansinnung, die er

an die Kundschaften richten wolle, den: Ales:) eine Copie zu geben; dann werde er auch Ansinnungen

nach Form Rechtens und rvie es zu Bellenz der Brauch sei. Hiergegen bcglaubt de Zezio, in criminalisch^

Sachen sei er nicht schuldig, dem Gegner eine Copie der Ansinnungen zu geben, sondern es soll der Commissi

die Zeilgen hinterrücks den Parteien einnehmen, wie das bereits geschehen sei; wobei jeden: Boten eine Absüst^

der von: Commissar aufgenommenen und den Obern verschlossen zugeschickte,: Verhöre gegebei: wird, damit dü

Obern sich hierin ersehen und nach ihren: guten Bedünken handeln mögen.

Das Zengenvcrhör vom 17. Februar 1550 für Zezio gegen Tütsch liegt dem Abschied bei; von

Zeugen hat nur einer bestimmt den Thäter als Ales:) Tusch (sio) erkannt.

117.

Areivurg, Wern, Kens. 155V, 30. Mai bis 25. Juli.

Verhandlungen in Betreff des in Genf gefangenen Baptist Didato.

1. 1550, 30. Mai. Vor dem Rath zu Frei bürg erscheint der Herr von Liancourt und eröffu^
1. Was ihm der König von Frankreich in Betreff des gefangenen Baptista Didato, worüber der
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denen von Freiburg geschrieben hat. zu sagen aufgetragen habe. Seinen Vortrag übcrgicbt er schriftlich.

2> (Verwendung für Hauptmann Schärtlin zu Ertheilung günstiger Instruction auf nächste Tagleistung).^ Kt. A. Freiburg: Nathsbuch No. 67.

Weitere Verhandlung fehlt ini Nathsbuch.

2. I. 1550, 9. Juni. Vor den Rath zu Bern bringt ein Bote von Genf. Johann Philippin, Antwort

wegen des gefangenen Didato und berichtet weitläufig, wie er zu Genf arretirt worden, „da den im (?)

nachgjagt (?) und er venklich inglegt worden". Tann sei der Gesandte des Königs auch dahin gekommen

>'"d habe verlangt, ihn nicht ledig zu lassen, sondern wohl zu verwahren. Der Handel sei dann so lange

angestanden, bis Didato begehrt habe, ihn frei zu lassen, weil kein- Klage vorliege. D.e von Genf hätten

dann den Liancourt berichtet, wenn er nicht klage, so werden sie den Didato frei lassen. Dann habe der

König zwei Mal verlangt, er solle ihn. übergeben werden, was die von Genf ...cht thun wollten. Zuletzt

habe der König . . . (undeutliche Stelle) . . . gedroht. Hierüber haben sie sich verwundert und ihn.

geantwortet, sie versehen sich dessen nicht, sondern erwarten von dem König alles Gute, haben i-nes auch

"icht um ihn verdient. Der Gesandte verlangt, die von Bern möchten den Lianeourt bitten, in Anbetracht

ihres billige.. Erbietens von seiner Forderung abzustehen. Der Rath beschließt, d.e Abnu-sende.. z.. beschreiben

u»d berichtet an den Franzosen, man wolle am Donstag die Sache berathen. II. (12. ^un>). ^or dem

Rath wird der mit Repressalien drohende Brief des Königs von Frankreich und d.e Instruction der Genfer

°°rlcsen und beschlossen, an den König und an Liancourt zu schreiben, der König möge von se.nen. Vorhaben

abstehen, in Betracht, daß die von Genf („sy") ihm mit de». Paß auch dienen konnex „,r° der Genfer«

antwort und burgrecht melden, fride» mit(?)den. küng. doch wellend m. h. >n.t ,r putschet .vpter (?) versuchen

u»d antwort". Nach Genf soll eine Botschaft abgehe», sie dringend zu ermahnen, den Didato,,.»e" aush.n-

zugeben, in Bedenken, wenn er auch jetzt nicht fürfahre, er doch später ihnen »ußdienen mochte, „schaden
bringen, inen einmal die rellmuna reaeben, überantworten, wider zu inen nemen .

o wen einmar me recynung zegroc», ^ ^ ^ ^nd s.s. zw-u-Abth-il.,ng s. so und »s.

Das weitläufige Schreiben des Raths von Bern an den König von Frankreich vom 12. Juni —

Malsch Missivenbuch 0 k. 268 vor«» - besagt, die Genfer haben angeboten, über D.dato kurzes und gutes

Recht walten zu lassen, wenn sie hierum angerufen werden, wollen aber jenen nicht ausliefern.

3. I. 1550, 27.Juni. Vor de». Rathe zu Genf eröffnen Gesandte von Bern, nämlich Hans Franz

Nägeli und Hans Steiger, anbelangend die Angelegenheit des Königs gegen Didato. nach dargebrachter

Empfehlung ihre Jnstrnctionen. Diese enthalte» verschiedene schone Erörterungen, um den Rath zu bewegen,

dm Didato de». König zn überlasse... Insbesondere wird auch ange ührt w.e d.e Antworten derer von

?mf den, geheimen Rathe (omwoil privd) des Königs mitgetheilt worden seien und der König entschloffen

sn- bei längerer Weigerung Repressalien zu ergreifen. Die Obern der Gesandten haben d.e von Genf

aufmerksam machen .vollen, damit sie wissen, was ihnen bevorstehe- es se.en dieses Maßregeln be. denen,

wmn st- ausgeführt werden, auf Recht oder Unrecht nicht geachtet werde; man möge d^er bedenken was

das Bessere sei. Hiebet legen die Gesandten ein Doppel eines Briefes von. Kon.g vor Der Rath beschließt,

d°" Gesandten gute Gesellschaft zu leisten, ihnen Dank zu sagen ""d '..e den. d.e Sache se. vor den

Großen Rath gelangt; ohne denselben könne ...an nicht wohl eine (e.n apl.che) Antwort etthe.le», man verde

denselben aber in Bälde besammcln. Am gleichen Tage nach dem E en versam.»elt sich der Na h wegen

derselben Angelegenheit außerordentlich. Die beide» Gesandten von Bern legen (wieder) ihre ^nstr-ucti°nen

v°r und melden, wie früher, wie der König denen von Bern geschrieben habe Als dam. über Ertheilung

""°r Antwort an die Gesandten geredet wird, ist man der Meinung, es sollewse so gehalten werden, daß

in guter Freundschaft bleiben könnte, und wird dann beschlossen, die ^ache reiflich zu berathen. die

Antwort geheim zu halten und auf den Sonntag die Zweihundert zu be,ammeln. 1>. (28. ^uni). Der

A-tth. außerordentlich versammelt, beschließt, auf die Forderung der Gesandten von Ben. zu antworten, man

den Didato übergeben, jedoch nur ..... ihn über seine Rechnung zu verhören; dann soll er. n..t de»

°uf ihn. lastenden Beschuldigungen und Beweisen zurückgestellt werden, dam.t er ... Genf, gemäß de». Erlaß.
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der im Anfang lautet: „Uospmwo sur oo . . nach Gebühr beurthcilt werde. Die Angelegenheit st^

übrigens dem illath der Zweihundert vorgelegt werden, der sich Morgens 5 Uhr besammeln soll. III. (29. J«>")'

^or dem Nathe der Zweihundert eröffnen die Gesandten von Bern ihren Auftrag betreffend die Forderung,

welche der König von Frankreich an die von Bern (lour) wegen der Auslieferung des Johann Baptist Did^"

gestellt hat und zeigen ein Doppel des vom König an sie gerichteten Briefes. Nach Belcsung desselbc"

erörtern die Gesandten mündlich, welche gefährlichen Folgen mit einer bezüglichen Weigerung verbunden st'"

können, und bitten, ihn zu übergebe»; es müsse dieses nicht unbedingt geschehen und was von ihnen abhantst'

wolle» sie sich zum Besten der Stadt Genf vertuenden, um für dieselbe die möglichst besten Mittel zu erreichst"

Auf das wird die vom kleine» Rath entworfene Antwort angehört und für gut befunden, nur wird ihr c>"

Termin von sechs Monaten beigefügt „vt quo ainsin nons soit briet on eus puroiw uckvommt, ot au Iwu

ball>01' mottro: pro« tor". x RathSrcgiftcr (sran »ösisch>.

^.. . 7. Juli. Bor Rath und Burger zu Bern läßt der Herr von Liancourt im Naincn ^
Königs eine Credcnz verlesen und legt einen schriftlichen Vortrag, betreffend den in Genf gefangenen Dib"

ein. Alan antwortet, es sei ihm (?) ein Läufer mit der Antwort derer von Genf zugeschickt worden.
St. A. Bern: Nathsbuch No. 312 und 313, zweite Abtheiluug S.

5. 1550. 25. Juli. Vor dem Rothe zu Bern erstattet der französische Gesandte, der He"

Liancourt, im Namen des Königs den besten Dank für die Gutthat, welche die von Bern ihm in Bet^

des zu Genf gefangenen Didato erwiesen haben. St. A. Are.,- Rathswch N°. -us und sis. „»m- Abteilung S.

11».

Wem und "Neuenbürg. 155», 1. Juui.

I. Vor Rath und Burger zu Bern erscheint ein Bote von Neuenbürg und laßt durch einen

seinen Auftrag, betreffend die Erneuerung des Burgrechts, vortragen. Es wird hierauf das BuG"

verlesen und beschworen und auf das Verlangen des Boten darüber ein schriftlicher Schein gegeben.

II. Die vier Ministraleu, Rüth, Burger und ganze Gemeinde von Neuen bürg Urkunden:

sie vor Kurzen: bei denen von Bern die Erneuerung des mit ihnen bestehenden ewige» Burgrechts ve>

haben, habe» dieselben diesfalls entsprochen und begehrt, es sollen die von Neuenbürg auf den 1-^"' ^
Sonntag nach Pfingsten) ihre Boten zu Bern haben, sie werden hinwieder mich ihre Botschaft nach

abfertigen. Es haben dann die von Neuenbürg ihre Gesandten hingeordnet und ebenso seien auf he»d'

von Rüth und Burger zu Bern in Neuenburg erschiene». I» Gegenwart derselben sei dann der Burg"äP

verlesen worden, worauf die von Neuenburg einen gelehrten Eid, den ihnen die Boten von Bern b ^
haben, mit aufgehobenen Händen zu Gott gethau haben, bei dem ewigen Burgrecht zu bleiben und da

wahr und stät zu hallen. Es siegelt den I.Juni 1550 die Stadt Neuenburg.
Quelle für I ist das Verner Nathsbuch No. 312 uud 313, zweite Abtheilung S. 2, und für II eine im Staatsarchiv Bern

Pergameuturkunde mit anhängendem Siegel. ^

Zu I. Der „schriftliche Schein", welcher Neuenbürg als besiegelte Urkunde zugestellt wurde, zie

abschriftlich im Deutsch Sprnchbnch () S. 95 deS Berner Archivs, enthält aber nichts weiter ' ^,,e

formelle Erklärung, daß ans Begehren des Nencnburger Boten das Bnrgrecht am heutige» Tage M

beschworen worden sei.
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119.

K-instedeln. 1550, 2. bis 6. Juni.
Tt«at»a.'-»w Zürich - A. Wüd.nSwyI. La..dci.ar»i° Tchw»,: Wschi-d°.

Rechtstag zwischen Zürich als Kläger, und Lucern, Uri, Schwyz, Nnterwaldcn, Zug und
Morris, als Beklagten.

Gesandte (Richter): Für Zürich. Johann Haab, alt-Burgermeister; Georg Müller, des Raths
""d oberster Meister der Stadt Zürich. Für die übrigen Orte. Josua von Beroldingen, Ritter und
^-Landannnann zu Uri- Dietrich Jnderhalden, Ritter und Landainniann zn Schivyz. (Partcianivälte und
Schreiber:) Für Zürich. Redner: Hans Escher, Stadtschreiber. Rathgeber: Hans Heinrich Sproß; Be^^

Cham. Schreiber: Hans Heinrich Reinhard. Für die übrigen Orte. Redner: Leodegar von
Neustem von Lucer». Rathgeber: Logt Sigcrist von Unterwalden; Scckelmeister Wnlfli von Zug; Seckel-
^ter Tschudi von Glarus; Amman» an der Rüti von Schwyz. Schreiber: Landschreiber Ochsli. Gemeiner^ber: Kaspar Bodmer, Landschreiber zu Baden.

I. V»r d», Zus.tzru und Nicht»-,, -röffnrn i dir »NN«- von Zürich, Un.rs.hr Nor zw» J.hrru
««' Gr«,,, SchiMu» «°n E.nst.1,, R-ist-r d-S San» J°h»„n«°rd,„- >n drntschrn Lnndrn, durch s-in,

Uwült, dm, Nach d-r Stadt Zürich rrSssnrt, wir ihm »iid d-,„ rittrrlichrn Ordru ans .Orrs» Urldchrn di-
und dir Hrrrlchnst Sidrniwnl mit »ll.n R-chi», und Z»jl°hiird», s-il s-i-u. Dt.s-N K»„s wdüru si-

"7 drr Sind, Zünch „„birtrn und zwar in »nbrirdchi dr- .l,,„ BnrsrrchtS und drr h.rgrbr»chir,, »i-b-
»! T»undschast mit dirsrr, wnrdr dir Siudt Zürich zu »»»n «aiif- nicht »»>»!>, s-in, s» nnndrn st- nndrrr
7"'» unNuchrn, NN, s.ich», dir grnnnn.r s-r-sch.s' >i»i ein», höher» Prris zu abrrgch»» Di- NM,
7"? »-b° duz rinigrr M.ßr» »-.wnndr-t ,n,d ihn», nmrr WS Liebst- z-wes-n. mrnn drr Ordrn n.ch nue
I ^'S-rrschnst b.h.lt,n hüttr, „», dich- h.b° NM» d.n» nnch d-n M.istr, w.°dr. dl. .uz.sucht und ,h,„
' °"it, Pf„ch ,„,Mgr ,n °rst..t,r« und SU,», bu-.-rlich-n Schirm i„ grwnhrr,» D»- h»br« d,°

d ««- .>».», bald dnmns ,n Su„-r g.h.l.e»en C°P».l ndr-el-isti »>' h°b. .„M-chi. drr Buir
»°» Zürich l,.schi°ff°n, dir Hrr.sch.st I°IIr «r.,.us, «r-dr«. h.upts.chNch °u- drm Srnndr, d,r

7°' d-r V..«.l,u„g du-Ein,.,unt-n übers!».», und die Unter,h.nen widerspünft.» und „n.rhdr,.,,. s-,»n
? d« h„d. „m„ dir H-rrsch.st ilbrr iwrihund.r, Jahr. l»,„ d-r Sind. Znnch,.-rIn„sr-ch.r,
«d? «eure >ind ..ist, dir Nnirrtlurnrn in ZSIe» und Ding«, wie h°l.,n inrrd»,d„ ^ AZüld-rn d-r Stadl Zürich wchl grsr-s-n s», und ,me sich »Iie,ln Sp»»e
«7«' «»-it. mrnu dir Hrrrschns, in .»drr. Hiind. Im»» Au- di-s», Srundru lMr st« .„
d,77'-un» drr Ob-.,, in -in-,, .Inns «n-rl-Is-m W-S»' »-«'»-"» >'«77 7/77«
« 7«« >»"!>. «g-blirbrn, li- d.n» n.ch »ersiuh °°» un.rsühr -!»-». S» d.r «nw.Nr des Ord.n-
77°'»°«'. d»,«.„s z„ h-schlich»,, wi-d-r hin»«ss°k°,»„'-„ I-i-u. «°b-> Zunch °°n d.n. stuhrr
«,» ,7'U »ich, -bg-h-n »onn,r,u Sdlchrr Art s-i d.nn drr «aus ersdlgt, wir er denn »uch m schnst
Eid? '°°'b>u s-i. „ich, UN, srnmnd zu schüdis-n. l°»d»» °»z .-„.„Uten Grund«, und zur Ehr-der

/«»Usch.,,, S°,°r, H.H. m.n Hirn.» srrnudsch.stlich und u.chb.rlich drnr» »°n Schw,„ M-ldnuz
». ?' A»i»s- drr dirsMig», Srliud» i» d-r «->»»»,!. d-si ,i° hs-m» -i» «-»»> h»brn wrrdrn.

« drff», h„dr„ dir Schnn« rinigrn Brrdru« -ntpsund.» nnd h-b-n sich dir NX» Gl.ru- ihn-,, »uch
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angeschlossen. Nachdem ein in Sachen besuchter freundlicher Tag in Zürich ohne Erfolg geblieben sei, halu>

die von Zürich erklärt, erwarten zu wollen, wer sie mit dem Recht des Kaufes entsetze, wofür sie jedermaw,

der das thun wolle, Recht geboten haben wollen gemäß der Bünde. Auf das haben die Boten bei e

genannten Orte ans Kraft der Blinde die von Zürich gemahnt, bis ans weitem Bescheid ihrer Obern >»

dein Kaufe nicht fürzufahren. Diese Mahnung und das lange Ausbleiben einer Antwort habe die v

Zürich nicht wenig beschwert. In Folge Berichts derer van Schwyz haben dann Lucern, llri, Nnterwa

und Zug ab einem Tag zu Lucern denen von Zürich geschrieben, sie möchten von dein Kaufe abstehen u

die Herrschaft dem Orden belassen. Nachdem diesen vier Orten schriftlich alle Sache auseinandergesetzt wot

sei, haben sich dieselben entschlossen, einen Tag in Zürich zu besuchen und die übrigen beiden Orte o»

dahin beschrieben. Da die Boten dieser letztern ungleiche Instructionen gehabt haben, so habe hier »n^

nichts Gütliches zu Stande kommen können, und sei ein Tag nach Baden bestimmt worden. Ans dcinst

haben anfänglich die vier Orte einige Vergleichsvorschläge gestellt, wo dann die sechs andern (unparteiü

Orte ebenfalls auf eine freundliche Vereinbarung gedrungen haben. Ihnen zu Ehren und um Koste» >

Mühe zu ersparen, haben die von Zürich, dem Recht unbeschadet, vieles nachgegeben, was die Gegner ) ^
zubringen versprachen. Die Obern derselben haben sich aber hiemit nicht begnügen wollen. Als solche

die gütliche Verhandlung fruchtlos gewesen sei und die Gesandten von Zürich („irer Herren") das 5 >

begehrt haben, haben die Boten der vier Orte erklärt, da der Handel ihre Obern zum Theil auch

so verlangen sie die Sache in den Abschied,, damit letztere sich erklären können, ob sie an dem Recht theilne) ^
wollen, weßhalb damals noch kein Nechtstag habe angesetzt werden können. Ans beiden Tagen h»dl»>

übrigen sechs Schiedorte auch mit den Anwälten des Meisters verhandelt und auch an das Capitcl zu ^
geschrieben und gebeten, die Herrschaft wieder zurückzunehmen. Um die Nachtheile der Verzögerung

mindern, haben dann die von Zürich die von Schwyz und Glarus gemäß der Blinde in das Recht ^
und gleiche Meinung den übrigen vier Orten zugeschickt, falls auch sie den Karls bestreiten sollten, u>o

dann ein Tag zu Lncern und einer zu Zug gehalten und daselbst von der Mehrheit der Orte der

Nechtstag angesetzt worden sei. Inzwischen sei die Antwort von Speyer gekommen, von welcher du'

Bern eine Abschrift an Zürich geschickt haben, welche unter Andern: bestätige, daß diesem, ohne daß ^

Anlaß gegeben hätte, vorn Order: der Kauf angetragen worden sei, bei welchem übrigens der Orden verv ^
Da nun der Orden ein von ihm frei erkauftes Eigenthum veräußert habe, und weder er, noch

Zürich solches zu verkaufen oder zu kaufei, gehindert seien, so bitten die Anwälte von Zürich, die

zu vermögen, die von Zürich gütlich bei dem Kaufe bleiben zu lassen; andernfalls hoffen sie, daß dieses

Recht erkennt werde. 2. Die Anwälte der sechs beklagten Orte eröffnen, nach einer allgemein geha ^

Recapitulation der klägerischen Anbringen, sie wissen nicht wie der fragliche Karls ergangen sei, es w? ^

über denselben wohl Brief und Siegel errichtet worden sein; sie bitten die Nichter und Zusätzer, die von ^

bestimmen, den betreffenden Kaufbrief ihnen zu behändigen, nur jenen in Form Rechtens Antwort

können; würde dieses gütlich nicht geschehen, so hoffen sie, es werde mit Recht erkennt werden. 3. Die

von Zürich erwicdern, sie haben geglaubt, diese Forderung wäre unterblieben, und man hätte ihnen »>» ^

Klage geantwortet. Übrigens sei der Kauf so geschehen: Sobald die „Dnantwurtlnig" des Kaufs erfolg^
die erste Bezahlung erlegt und um das Übrige Versicherung gethan und denen von Znrrch d er K « ,

allen andern Gewahrsamen zugestellt werden. Da der Kauf von einigen Orten war ^-jef ^sie das Kanfgeld nicht von Händen geben, noch weniger den Verkäufern zumuten onnen,
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^ ch dich» .» .»»
Kimim. ji.zult-ll-.d d» imch »'"""i"" 7""icht Ich..«» .»«', d,»> ' ^„,st„ ,-i-.., Echi-« w»
»-1ch.h-/«.«°hl «.. d.m R-ch.-« "1' °» I» »°« .« dt- "b-r d>°
W-. mi,Ml)-il-«i d» »>m. di, S»ch- m«> »» d-r ->»»!- «»>>!
««ige Gewahrsanie.i zugestellt habe, kgen, wann 'na> besitzen hievon Abichr'sten,

di.»-i„- ,.,ich... ...» d>-,,..d... !-i-° 7°- ,!-.. w--d-. ...» -» .°--d-.. d'-I-
di- durch -im-.. ihr-- -°rd--»... i»° ^'1.d„d, >., °7 7- mm. "ch M.I -»»>'».,d^
»...«!-.» !->->., 1° d-schr- m°"- ^ d,r I'chs Ort- mit« A„„-st.ch-il i«i A..w»> - d-»
di-I-ld- »l» richtig >>t>l->i-ich»'i I» ,ni»« d.« >>t»i»I!>-
->- «.. dn> v-rd-rst-» RAH-.. d-»-r P- ..'jd-'r adg-z-b-« >1°^"- dm«» I>-
»d-rsi,« »,is„r» ......dthigi "° "st, E«x.-.. d°«> ö», 1»,-.»->. «>» °-r>»«-M »"
«-»..... h...d-d D. ...m di- -m. Z7« st „».. ß° «..d.«i dm.« w°°°.
»>rl>°rl w-rd-». >md di-I-Id->> ..>>>-.1".»- z.,g-1-«t-.. m.d ^ -mg-gm«, «"im.»-.»
di-l-Id... dmch «... «-...-im.. °ch«b" V «. ».«« -- «» ^. stst„. „.» g'm.i« mchi.
"- M.I dt- g.strig. KI» d.r d.. «-»1«»^ wem. -- «S'lM "" '»1
d«i dt- V-rir-t-r d-S °b-rst-»R-.st->» » --acht-.., dl-I-k» " sts,,.. w.tt.r r-d-m -» I->
d«I> di« g-strig- Erw..».« dich» .»»">.. .. ^ N- ,...«» d« " -.gmig-..-» «»»st
>«d k.d.,„ dch-- d-chid- M'ch °d'° - »>» ^.«„...i z..«,i.W.. '»---

..ich.» A..d..-» >°md-.'- ^"d^ st- »."M ^ .„... d°» >-«.
»°» U..WA,-.. d,z M-V-r» I-i ...ch'- W-i»--i ^ch« -r!-.».-» di- Z..«"-d'°'d
"-.... .» .Mhir. ,.i. >° Mi.-« d» M«» « °> ...ch d-m
»».«ht^ d» di- i-ch» Or>° de» »«»->-»>-. d.» chrrr »».»Mi I°°"> .»»d-»

-- kl.« di. S°»>°.. ». B.».»' ' ^.g«. ,-i; »°ch 72«ch».-.d d... P°-..w> ...»
«--'-im.» I°»„. dich ich»»' .»-»d-m ° «chi-d -m d. ^ ^ .W..KH S.I..
»..-«-«-.Ii w.rd..« Si-rm.i wird d.r ^ -» '»"d , Rh-"chl°-..- ""d ^
d'» A««w„, d,s °d-«-» M-i"-r» u»° ~ . ^ z.chh,.»d -. , , ,«» di- S->.m>.»°.

«m..»..^ SiMchch... .» M-«-" 2^->. d-- ,7 o°»°..d..> ->°d-. d°b ^
d'i'ch di- ZuiStz, dchMt, °b d-r «M.I "d ' „chdai. „rw,i> >°«rd-.' '»'
d-I»h..d ^ S...,..s --«...« di- ''ch- ^.'hd, ...» °w> «1* ° 7« °d
^>°b »iid..,«w.>> ...» Nicht--».»..'m» st.z-t.ii- dii'i''« ^ st«,.. i« ch» -'»--.

d,« l,st-r„ «ch di-MmmIch-st S«»» ' ^ S-Hd-I-»» '»» » ^ h-d- »°« »>.>-.'

»-....Ich.lt --W.I. »°w. m» »°°» ?'^d-r«. d.->- °7 57.b.i >I°d. d-- ^
^rschastm. 10. Die Anwälte von Znuch erhören 'b ' antworten. Sre
^.aus zu kennen verlangt, den sie ^ wolle er ans ^,ern zn dnrsen daß w
Erstehen gegeben, wenn er den Kauf »enw' "^ Anzutreten, ne ^
^uben daher nicht schuldig zu sei", ans w können beglan ' - Eidgenossen ennge

>r sich erklären, warum sie den «aus ^ ^ ^ Bad n ^ ^ habe;
v°" ihnen gestellte Frage komme von ^^r Haab an ^'" ^ ^n, daß die von Zürich dieselbe

^rgleichsmittel ausgestellt worden, welche B 1 Mannschast dahi>
habe er die Antwort derselben Mit Bezi'
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in Lieb und Leid nicht anders halten und betrachten als wie ihre Unterthanen in andern ihren Herrschach"'

Deßwegen sei man veranlaßt worden zu fragen, ob die Gegenpartei noch dieser Meinung sei, und glau

hiemit nichts Unziemliches gethan zu haben. 12. Hiergegen lassen die von Zürich reden, man wisse,

damals zu Baden in der Güte verhandelt worden sei, wobei beide Parteien vorbehalten haben, daß dich

ihnen im Rechten unschädlich sei, weßhalb ihre Gegner von daher keinen Haltpunkt gewinnen können- ^

fordern nochmals, daß auf ihre Klage eingetreten werde, wodann sie auf die diesfälligen Anzüge, es ch '

Betreff der Mannschaft oder Anderm, weitere Antwort geben werden. 13. Die Anwälte der sechs

wollen nun die aufgeworfene Frage, da sie ihrer Gegenpart mißliebig sei, ruhen lassen, und führen des W»

aus: Der Kauf um die Herrschaft Wädenswyl verstoße gegen einen zwischen den Vorfahren beider

geschlossenen Vertrag vom Donstag nach Sant Andres (1. Deeember) 1440, welcher heiter vorschreibe, «

die von Zürich daselbst in der Folge keine Gewaltsame mehr haben sollen, weder an dem Haus zu Wädenswitt

noch an den Leuten, sondern es soll der Meister und seine Nachfolger und der Orden Land und Leu

innehaben, so daß von daher weder denen von Schwyz, noch denen zu Zürich in der Folge kein Nach 1

erwachse. Da nun die Copie des Kaufs in keinem Artikel diesen Vertrag vorbehalte, so glauben die

Orte, daß deßwegen dieser Kauf nicht bestehen könne, es wäre denn, daß die Gegenpart jenen Vertrag

Recht stürzen könnte, was nicht der Fall sein werde. 14. Die Anwälte von Zürich entgegnen: Der betreff« >

Artikel des angezogenen Vertrags, auf den sich allerdings die von Schwyz nach Abschluß des Kaufes beru ^

haben, besage ein Mehreres als jetzt angeführt worden sei (folgt Citat), woraus sich ergebe, daß die ^

Zürich am Haus und an den Leuten zu Wädenswyl Gewaltsame und Gerechtigkeit gehabt haben, u>u ^

sie in dem damals gematteten Kriege gekommeil seien. Nach Abschluß dieses Vertrages aber habe nicht

zwischen Zürich und Schwyz, sondern auch gegenüber den andern vier Orten Mißhelle gewaltet, welche g«">^
der Bünde auf vier Zugesetzte veranlaßt worden sei, die dann in Betreff von Wädenswyl auf Witt'"

nach Ostern (8. April) 1450 die Sache dahin vermittelt haben, daß denen von Zürich wieder zukouuu

solle die Gewaltsame und Gerechtigkeit, die sie früher gehabt haben an dem Haus und den Leute»

Wädenswyl und Nichterswyl; vorbehalten sei hiebet worden, daß kein Theil das Haus zu Wädenswyl l'W^

oder entsetzen soll, ohne des andern Wissen und Willen, sondern es soll der oberste Meister des Sant

Ordens und der Orden die Burg daselbst so besorgen, daß von daher keinem Thcile Schaden erfolge,

sei der alte Vertrag in Betreff Wädenswyls aufgehoben worden und könne daher gestützt auf denselben ^

Kauf nicht gehindert werden. 15. Die sechs Orte: In der gestrigen Antwort führen die von Zürich ^
wie der Verlrag von Kirchberg und derjenige von Cappel von einer Gerechtigkeit und Gewaltsame derer

Zürich reden, in welche sie durch den letztern Vertrag wieder eingesetzt wordeil seien. Da man nicht

in was diese Gerechtigkeit bestehe, und doch aus derselben die Befugniß zu dem Kauf hergeleitet werden ^

so fordern sie eine Erläuterung, ivas man unter dieser Gerechtigkeit verstehe. Sodann habe die Gegeup" ^

früher angezeigt, wenn die sechs Orte in etile Antwort ans ihre Klage eintreten, so wolle sie sich ^ ,

Betreff des früher besprochenen Verhältnisses der Mannschaft erklären; man fordere nun, daß diesem

werde. Endlich vermögen sie nicht einzusehen, daß der Vertrag von Cappel denjenigen von Ku 1

aufgelöst hätte, vielmehr sei dieser durch jeneil bestätigt worden, da es in demselben heiße, es solle

zwischen Zürich und Schwyz und Glarus geschehenen Richtung in alleil andern Stücken und Artikeln uus^'

lind unvorgreiflich sein. 16. Zürich: Man habe die schriftliche Antwort der Gegner verstanden und

geglaubt, anstatt etile neue Frage auszuwerfen, hätten sie die Gründe entwickelt, aus denen sie den -
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"°'n Jahre 1342; anstatt aller Aesta "guu^> zwischen ^ ^ z ^r Abtei Zürich. ^c^u^ch 've M
vom Jahre 1547 vor. o- Ein Kansbrws "U - ^^instedeln und em Jahre 1463 nebst

An demstlben werde begriffen ein Lehen vom („und") Alst ^ ^47. die rechten Kaufbrn ^e ^'nan beifüge wegen Einsiedeln einen Lehen l J^ch"» (E^)h°u^, Lehenbrief von 148

'er Eo^ d'es festen Lehenbriefe. v°m^^ vom ^nster en ^
'«von habe der Orden bei Händen; Wr " Jahre t ' fischen 'en Unt
e'nm, den der fetzige Oberstnmster empf ^ und Cappel, e. ^ ^Sachen, gefcheheu z -
Brechte fallen vor die Verträge von K lchb S ^ ^ a ^ , Cu u
°°n Wädenswyl und der Stadt Ziwch, " L zVädenswyl, ^6) ^treffend das Ae.s-

7 Jahre 1468. 0. Oer Eid der Unter .hauen ^)te.^ ebenfasts einzule^u
Zürich im Jahre 1543 zwischen dem Me s unfgeforder - ^stchberg von 1440. - -
^ufen und andere Gebote. Die Gegenparte ve ». Der ^6 ^ Unruhe e nch
^ Von den Anwälten der sechs Orte werden » ^^.^-ags, der ^ ^ haben dre Rechter

^rag z/^ ' 22. Räch sie begehren
'"urde, vonr 9. Mai 1489, der dre früher Anlegen wollen, von Znnch'. a. Ar

Zugefetzren die Parteien befragt, ob se - d^s . e^cige sich, daß dre Herrfchaf
^g, zu reden, was nun diesfalls uolw ^ und ^m ^ ' ^ottesgabefei. .. Das
^r Kaufbrief zwischen Herrn Rudolf von -d ,,^en
^^hltes freies eigenes verfangenes Gut, und urch,
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Burgrecht betreffend, „das da erst mit den Commenturen Sant Johanns Ordens und der statt Zürich

gemacht, by 142 jaren durch schirm und fridens willen des ordens bürg zu Wädischwyl init lüten und gut,

so zu derselben bürg und Herrschaft gehört, und also zu Zürich in der statt für sich und all ir nachkommen/

welichc seiner Herren zu Wädischwyl werdent, mit derselben bürg ouch lttt und gut rächte burger morde»

sind, nach der statt rächt, dagegen die Herren Commenthur lobend, dasselb burgrecht in guten trüwen »»^

der statt und den burgern frnntlich zu halten und inen mit derselben veste, lüten und gnt zu raten und z»

helfen, mit sölichem ernst und trüwen, als ander burger zu Zürich thund". Darum haben sie eine jährliche

Vnrgrechtssteuer zu geben versprochen, welche bis heute entrichtet worden sei, und sei das Burgrecht vo»

einem Meister nach dem andern bestätigt worden, mit dem Versprechen, ohne Wissen und Willen der Stadt

Zürich kein anderes Bnrgrccht einzugehen, v. Wiewohl der Kaufbrief des Herrn von Wädenswyl das Schmu

mit der zugehörigen Gerechtigkeit benenne, so zeige sich doch aus dem andern eingelegten Kaufbrief, daß d^

Orden daselbst nicht alle Gerechtigkeit gehabt habe, sondern erst nach 120 Jahren ihm die Vogteien »bei

Leute und Gut, mit hohen und kleinen Gerichten, Zwingen und Bännen und allen zubehörigen Rechts

zwischen dem Mülibach und Meilibach, von dem Zürchersee bis auf die lauge Egg, wo der Schnee in d»

Sihl schmilzt, von dem Rath der Stadt Zürich, „als sy solich grechtigkeit von irem burgermeister erkow,

uß bürgerlicher trüw und liebe willen gelassen worden", mit dem Vorbehalt, daß die Leute iu den benannt?»

Vogteien der Stadt Zürich in allen Sachen dienstbar sein sollen, ä. Die LehenSrechte von Einsiedeln »»

dem Fraumüuster seien von einigen Orten hoch angezogen worden; man habe dieses dahin zu verantworte»,

„daß von Einsiedlen har allein lechen, ein vogty über die gottshuslüt, aber von Frowmünster die vog

über lut und gut, so nun lehensgebrnch nach etwas intrags in disen kons beschehen füllte, hetten »»^

Herren vom Frowenmünster har die mer und besser grächtigkeit dasselbig ze thund, sovil hat sich I

vor den kilchbergischen und kappelischcn vertrügen", o. Aller dieser angezeigten Rechte seien die von Z»^

durch den Kilchberger-Vertrag von 1440 entsetzt, aber mit Ausnahme des Hauses von Wädenswyl »»^ ' ^

Leute daselbst durch den Vertrag von Cappel wieder dazu gelangt und dabei verblieben, wie das ihre

Antwort dargethan habe. 4. Die Behauptung der Gegner, daß der Vertrag von Cappel den frühern bcstänö ^

widerlege sich von selbst, da nur dasjenige bestätigt werde, was „sunst" allen andern Artikeln nicht

sei. g. Ungefähr achtzehn Jahre nach dein Spruch zu Cappel habe sich ein Span zwischen der Stadt^Z»»

und den Unterthanen der Herrschaft Wädenswyl erhoben in Betreff der Steuer, worüber der Berner-Spr»

in Beisein der Boten von Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug, erfolgt und von den Gesandten von S0>

und Unterwalden besiegelt worden sei, welcher die von Wädenswyl und Richterswyl in die Steuer

mit dem rechten Geding, daß sie der Stadt Zürich in allen Sachen mit Leib und Gut gehorsam ^

auch kein Burg- oder Laudrecht ohne deren Einwilligung annehmen sollen. Ii. Den Spruch der siebe»

zwischen der Stadt Zürich und den Wädenswylern, der vor sechzig Jahren erfolgt sei, lasse man bei st»

Buchstaben verbleiben, daß nämlich der Schaffner sich mit den: Schloß, den Leuten und dein Gut h»^

solle nach dem Burgrechtsbrief „und das besorgen nach anzeigung bemclter zweyen sprächen; diewyl»»» ^

burgrecht wyst, daß lüt und gut unseren Herren zugehört", und der Vertrag zu Cappel die von W ^
wiederum zu den Leuten kommen lasse, und Läuterung gebe, wie man die Burg besorgen solle, so st'

zu entnehmen, daß dieser Spruch die von Zürich bei ihrer Gerechtigkeit bleiben lasse, „und diß der Cidg»»

als domalen rechtsprechern erkantnus allein die by, so nach in kreften sind, einem jeden in siuem werd bestetiget, ^

oontuÄo). Im gleichen Spruch bekennen die Gesandten der sieben Orte in einem andern Artikel, daß ge>»»»
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ne »ürick Recht Bürger iNid da wie

.. 9«.t' und Gut nach der Stadt 3 demselben, daß die

Burgrcchtsbriescn (die Wädenswyler) nu . Anbelangend den ^ ^chworen haben, Schaden und

Unterthanen nicht nur dem oberse Briese zu halten. erwirkten Vertrag in Vetren
Geprüften zu wenden und das Bürgel Mister und den Nnter n ^ Verträge haben die
Jahren durch Verordnete von Zürn) M ^urarechts, des Bcrnerspruc).' ^ Arr-Z diesen eingelegten
der Reisgebote und dergleichen Sachen, " selbst lariter zw - neue Gerechtigkeit
Unterthanen gutwillig angenonnnen, wre ersehen, woru ^ man sie daher ohne
Gewahrsamen werden die Nichter »n übrigen Tinge ..„ichlossen seien, sich ""i dieser

d.« »m. z«nch ». d.- di- «n Mch A„«M- stch-
«rund an dm, Kau! V«d-rn ^ st„mdIch»I>M> »" ,ri»l.,«» »»>.'- h»w>

Orte reden weiter: a, Gegen den Mische ^ Vnrgrecht, das zuerst biderben litt") derrerr

sie nie etwas eingewendet, b. Mbelangeud w. Bn^ ^ Md-nsw l ^ die sechs

ächtet worden sei, habe man wieder nrM dageg^^^ ^ »ber mM m Kiwg ^
°°n Zürich in bürgerlichen Sachen ge wr die Vogter ^ „ach dem Kans erfolgt
Orte, wenn solche sich zutragen sollten. - ^ weil die Abtei von Zürich der

«einen Gerichten, Zwingen und Bannen, ^ ^ Herrn rwrr Eu'W' Kilchberg nnd Cappel
suen. ct. Was die Lehen anbelange, r ss «>. Was dir ^ ..-^en solle, ohrre des andern

rhrer Gerechtigkeit verbleiben', das sie)e nn ^ Mädcnsivyl besetzen ^ gestehen kömre, so ser anzu-
d-tresse, so sei klar, daß kein Therl das Ä' ^ Haus '"cht ahn .„cht ar.s das ode
Wissen und Willerr. Da nun auch rnht g s^- ^ B!an>rscha,t rnr Sradt die Burgerichast.

nehmen, daß das Wort: Besetzen und ^>N tz^ .rhalte.r ^^"'".^„„ische Vertrag beide angernse.ren
Haus Bezug habe, zumal die Bürgerst) bestätige der ^ Schloß, den Lerrten rmr

k-Zu mehrerer Bekräftigung des Rechts de s schwören. ^ ^m l. December 1440
Verträge, iudem er besage, der dahrn gesttM Sprüche" der ^ ^^l Schaden widerfahre,
dem Gut gemäß den Vurgrechtswesen ^ von dem Schloß ^ . bei einer offenen Fehde
nnd dem von zehn Jahren später zu halten, als s . daß die " ssenschast denen von
Wenn man von dnu Haus rede, so sti wm Krieg g^^^^ Unfall" noch
d"der Theile stillsitzen soll; was die Rtanns b seie" d'e Geruch - e vereinbart haben

^rich pflichtig sei, darein werde nicht gerc e^ ^ Orte geschult ^ wäre ihnen dieses
N"A bewußt gewesen, indem sie "Nk /Botß)as wie andere ' ^. ^^^^^schen Vertrage bestätigte
^llzusitzen; wären sie deiien von Zunch ""l ' erwähnte mid un - ,„cht entgegen, da es

''cht Mattet worden. Die im ^ ^/stir 3^) stehe "/^n' dke Bnrtzrecht aus-
Tkeuerpflicht der Gerichtsgenossen vo.i V>a e oder einzelne ch ^.^^^rn. b. Mit dem Eid

vielen Orten der Brauch sei, daß m"" Schaft steuere, sa "">"'> die Gerechtigkeit
benommen werden, anzeige, wenn 6^""" sich '"cht- Der ^en ziemlichen Sachen

und dem Vertrag wegen Neehausens " von Zürich z" ^ letzten Jahren her und seien

^r, habe Macht und Gewalt gehabt, sie dieser Vertrag ^ ^ l haben, es sollen beide
Aorsam zu schaffen; zudem ^ i. Da die Zugesrtz.e"
stchon deßwegen) den Rechten der sechs Orte s
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Theile ihre Gewahrsamen einlegen und dann die Schlußrede thun, so könnten sie hiemit enden; da sich aber

die Gegenpart noch weitere Erörterungen vorbehalten habe, so wolle man es ebenfalls so gehalten wissen.

25. Die Anwälte von Zürich lassen weiter reden: a. Die Gegner wollen sich mit der Vogtei über Leute

und Gut mit hohen und Niedern Gerichten nicht behelligen, weil der Kauf derselben vor die betreffenden

Verträge falle. Mit dein Vertrag zu Cappel aber sei jener Kauf wieder zu Kräften gekommen, da mit

demselben denen von Zürich die frühere Gerechtigkeit wieder zugelassen worden sei, d. In Betreff der Steuer

berufen sie sich auf das schon Vorgebrachte, v. Der Eid sei nichts Neues, da die Unterthanen stets von

der Bürgerschaft wegen Gehorsame zu thun schuldig waren. Der Vertrag wegen des Reislausens sei erfolgt,

bevor von einem Kaufe der Herrschaft die Rede gewesen sei. ck. In Betreff der gegnerischen Anbringen

bezüglich der beiden alten Verträge, des Waldmannischen Spruchs und des Stillsitzens der Wädenswpler im

letzteil Krieg sei Folgeildes zu bemerken: Wie schon gezeigt, sei der im Kilchberger Vertrag enthaltene Artikel

betreffend Wädenswpl durch den Cappeler-Vertrag getilgt worden. Den letzter« bezüglich seiner Vorschrift, daß

das Hans nur mit Wissen und Willen beider Theile besetzt und entsetzt werden dürfe, wollen die von Zürich

getreulich halten; sie verstehen diese Vorschrift aber nur für den Fall eines Krieges zwischen beiden Parteien,

bei welchem die Burg durch den Vogt oder sonst so besorgt werden solle, daß von daher kein Theil beschädigk

werde, wie das in den bisherigen Zeiten und Läufen beobachtet worden sei; daß aber das Haus und die

Mannschaft zusammenverbunden sei, werde nicht zugestanden. Die Stadt Zürich habe die Mannschaft von

Wädenswpl in allen Kriegen und Reisen wider jedermann gebraucht und sei weder Brief noch Siegel vorhanden,

daß diese auch gegen den Eidgenossen, wie die Burg, unparteiisch sein solle. Was den letzten Krieg anbetreffe,

sei zu erwähnen: Im ersten Cappelerkrieg sei denen von Wädenswpl ihre gehörige Anzahl zu Panner und

Fähnchen auferlegt worden und sei dieselbe nach Cappel und Utznach wie andere Unterthanen derer vo»

Zürich ausgezogen und zu Feld gelegen, und in den damaligen Frieden wie andere Angehörige derer von

Zürich einbeschlossen worden. In dem jüngsten Cappelerkrieg haben sich die von Wädenswpl mit Bezug aus

den Proviantabschlag und sonst gehalten wie Andere, weßhalb ihnen von den Nachbarn mit Drohung"'

begegnet worden sei. Man habe sie daher ermahnt, gute Wache zu halten, und versprochen, wenn der Krieg

angehe, ihnen Hülfe zu senden, was denn auch wirklich geschehen sei, indem man ihnen ein Fähnchen Knechte

zugeschickt habe. Als dann der Unfall bei Cappel erfolgt war, seien die bei dem Fähnchen räthig geworden,

denen von Zürich im Felde zuzuziehen, haben die Wädenswpler in ihrer Rüstung daheim gelassen und ihnen

empfohlen, daselbst Sorge zu haben, „die mit bewilligung unser Herren, als am anstoß mit iren nachpuren,

etwas Verstands den krieg us gemacht; daß aber die von Wädischwpl, sobalo der krieg ergangen, zu u>ff""

Eidgnossen von den v Orten geschickt und mit inen red gehalten, still zu sitzen, mag wol nach erstem »erlittst

ergangen sin, nachdem das vendli von inen kommen". Wären die Wädenswpler gemäß ältern Verträgt

verpflichtet gewesen, stillzusitzen, so hätte es keines weitern Auslandes bedurft. Uetikon, das jenseits ^

Sees zwischen Meilen und Männedorf liege, gehöre ebenfalls in die Herrschaft Wädenswpl zu Gericht, u»st

und steuere aber mit denen zu Meilen, wobei es im Reisen den fünften Manu gebe; auch zur Kirche da»»

es mit denen von Meilen, Die von Uetikon seien nun in beiden Zügen bei Cappel gewesen und Hab"'

daselbst einigen Verlust erlitten; das zeige man an, um die Abtheilung der Herrschaft klar zu machen. N"

Übrigen sei auch nach dem letzten Krieg ein Friede gemacht und jeder wieder zu dem Seinigen gelöst"'

worden, in welchem Frieden auch die von Wädenswpl begriffen seien, e. Da nun die Gegner für Verhindern»?

des Kaufs einzig das Verhältnis! der Burg und der Mannschaft berühren, betreffend die Burg aber die vo»
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Zürich anloben, den bezüglichen Vertrag zu beobachten, mit Bezug auf die Mannschaft sie aber nicht gebunden

s"en, so hoffen sie, bei dem Kauf verbleiben zu können. 26. Die Anwälte der sechs Orte wollen es in

Betreff der Vogtei, des Stenerns und des Eides bei dem von ihnen Angebrachten verbleiben lassen. Was

über die Besahung des Hauses und die Mannschaft anbelange, so diu sei. diese nicht getrennt werden, zumal

der Waldmannische Vertrag den Schaffner mit Bezug auf das Schloß und die Leute in angegebener Weise

verpflichte. Im ersten Cappelerkrieg sei viel Ungehorsam erfolgt; das und was auch im später» erfolgt sei,

man des Friedens wegen ruhen. Da Uetikon jenseits des Sees liege, sei es von den Beklagten nie

augezogen worden, und werde es von den Verträgen nicht berührt. (Das Original füllt mit diese» Ve.handlung

53 Seiten). Il Nachdem die Richter alles Angebrachte verhört hatten, haben sie den geschwornen Bund

v°r sich genommen; derselbe geht heiter dahin, daß die Zusätze und Richter schuldig seien, vorerst den Span

der Minne beizulegen, weßhalb sie die Parteien gebeten haben, ihnen zu bewilligen, gütlich und freundlich

i» der Sache zu handeln. Beide antworten, sie seien von ihren Obern abgeordnet, da» Recht zu gebrauchen

und einen Entscheid entgegenzunehmen, und haben keinen Auftrag, in der Güte verhandeln zu lassen; wolle

'"an ihnen aber ii» dieser Beziehung etwas in de.» Abschied geben, so »volle», sie dieses heimbringen. Auf

das hat man beide Parteien ernstlich und freundlich gebeten, Klage und Antwort, sammt allen eingelegten

G-wahrsamen getreulich an ihre Obern zu bringen und sie zu bitte.., auf der uächsten Jahrrechnnng die

"°" Bern, Basel, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell, die früher auch gütliche Vermittlung

dieser Sache anstrebten'und ohne Zweifel mit eidgenössischer Treue und Liebe wieder scheiden und mittlen

'"erden, in der Sache gütlich verhandeln zu lassen; sollten die benannten Orte ohne die Zugesetzten nichts

"arnehmen wollen, so möge man letztere anch ans die Jahrrechnung nach Baden beschreiben; »venu aber

beide». Parteien oder auch nur einer lieber wäre, daß die Zugesetzten allein zu vermitteln suchen, so sollen

die letzter.» auch auf die Jahrrechuung berufen. Wäre aber den Parteien überhaupt nicht gefällig, gütlich

der Sache handeln »...d »Nittel.» zu lassen, sondern sie einen Rechtsspruch haben wollten, so bestimme man

s"r diesen Fall einen Rechtstag auf Sonntag nach Sanct Jacob, den 27. Juli, wieder..,.» in das Gotteshaus

Ansiedeln, wo dann die Zugesetzten, wenn die Güte nicht verfange, ein rechtliches Nrtheil geben werden.

^Ntu.n» Freitag den 6. Juni 1550.

1 und II bilden formell getrennte Theile; das Anfangsdatn.» giebt k> im Titel. Das St. A. Zürich:

A. Wüdenswtzl. enthält ».eben den von der Badener Kanzlei gefertigten I n..d II z». I eme ... etwas anderer

Redaetion gehaltene, übrigens parallele Wiedergabe dieses Abschmttes. wahrsche.nl.ch Prodnct des besondern

Schreibers von Zürich.

Die Namen der Parteiamvälte. Schreiber und des gemeinen Schreibers aus der in der Not- angeführten

arste.» Zürchcrguclle.

Einiges Detail enthält folgender Gesand .schaftsbericht: 1550. 4 Juni. Einsiedeln. Die Parteiamvälte

von Zürich an Zürich. A». Sonntag Abends seien stc und d.e Gesandten der sechs Orte m Einsiedel.,

«»gekommen. Nachdem sie an. Montag früh sich in das Kloster verfugt hatten, haben d.e Anwalte von

Zürich von .hrer Gegenpartei zu wissen verlangt, w.e sie „s.ch halten" und welche Orte unter .hnen ... das

Recht stehen »vollen. Ans das sei ihnen geantwortet worden, d.e sechs Orte wollen geme... am n.S Recht

stehe.» und sich von einander nicht sondern. Hierauf haben beide Patte,en einander dw von ihnen erwählten

Zugesetzten bekannt gemacht und dann die Richter und den ge.ne.nen Schre.ber laut den Bunden schworen

-äffen. Diese Verhandlung habe sich bis zum Jmbis verzogen. Als man nach demselben w.eder zusammen¬

gekommen sei. haben die Anwälte von Zürich die erste Klage gethan, wo dann b.s ans heute nach de.» J.nb.s
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einige Nebenfrngen behandelt und was man zum Recht dienlich erachtete, gegen und Wider einander geredet
worden sei. Auf dieses haben die Zugesetztenbeschlossen, es solle jeder Theil seine Briefe und Gewahrsaim'N
einlegen und verhören lassen, was dann geschehen sei (die von den sechs Orten angebrachten werde» aufgezählt)'
Hierbei sei die Sache für heute geblieben. Morgen werden beide Parteien anbringen, wessen sie sich ""6
ihren Briefen behelfen wollen, so daß die Gegen- und Widerreden sich bis am Freitag verziehen werde»,
wo dann vielleicht erst die Zugesetzten die Güte versuchen wollen, von welcher bisher nichts gesagt worden st^
so daß die Gesandten erst am Samstag heimkommen werden. St. A. Zürich: Acten Wädenswyl-

120.

Aeterlingen. 1550, 3. bis 12. Juui.

KantoilSai'chiv FrcN'ui'g! Petcrlingcr Abschiede, Bd. IS4,

„Register und Protokoll des gerichtlichen proceß, urtheileu und Handlungen zu Peterliugeu uf der march,
als hienach geschribeu stat, geschecheu und ergangen, angefangen uf ziustag den dritten tag junii l55l>.

Nichter und Zugesetzte: Für den König von Frankreich. (Anton) Morelet von Museau, Edelknecht
Herr zu La Marche-Ferriere, des Königs von Frankreich Kammersecretür; Jaegues Cauaye, des Königs Rat)
und Parlamentsherr zu Paris. Für die Eidgenossenschaft. Haus Brücker, Landammanu und
Raths zu Uri-, Ulrich Nix, des Raths der Stadt Freiburg.

Die genannten Richter sind vermöge des zwischen dem König von Frankreich und der Eidgenossensch^
bestehenden Friedeustractats und zufolge des Beschlusses vom letzten Tag zu Baden, gemäß welchem auf d"'
1. Juui zur Entscheidung von allerlei Ansprachen ein Marchtag angesetzt und dem König verkündet wor'veü
ist, auf den I. Juni nach Petcrlingen gekommen und haben folgenden Tages sich vereinbart, den Eid
Gemäßheit des Friedeirs, aus welchem der über die Procedirnng des Rechts handelnde Artikel der Lä»^'
nach verhört worden ist, zu leisten. Hierauf haben sie sich erläutert, daß sie ihrer Eide gegen den
und ihre Obern, die Eidgenossen, entbunden, und einzig hergeschickt worden seien, das Recht eines je^
Ausprechers wohl zu prüfen und hiernach zu uriheileu. Nachdem dann der Eid feierlich erstattet worden

haben sie dein Franz Maillard, des Königs Diener und Schreiber, und dem Franz Gurmel, Stadtschrei^
zu Freiburg, der zufolge Verwilligung derer von Freiburg von den eidgenössischen Richtern als geniei»^'
Schreiber (bestimmt worden ist), den Eid gegeben: Geheim zu halten, was bei den Urtheilen rathswe'tz
geredet werde, bis zur Eröffnung der letztem. Hierauf wurde beschlossen, die Ansprachen den Orten nach vwP'
nehmen, und den beiden Schreibern aufgetragen, die Namen der anwesenden Ansprecher zu verzeichnen, wodlü^
Nachmittags 1 Uhr mit den Verhandlungen der Anfang gemacht werden soll. Demgemäß sind nun folg^
Fälle beurtheilt worden.

Unsere Quelle enthalt die folgenden Verhandlungen in ihren beiden Abthcilunge» U und 0.
Abtheilung U ist gar nicht, die Abtheilung 0 nur mit Bezug auf die ersten 30 Blätter, später auch
mehr foliotirt; auch zwischen b'al. 1 und 2 befinden sich zwei unfoliotirte Blätter. Wir bemerken
unsere anscheinend sehr inkonsequenten Angaben der Fundstellen zu erklären. Die Abtheilung L >st l ^
unchronologisch,während dieses wenigstens der großen Hauptsache nach bei der Abtheilung 0 nicht der
ist. Viele Urtheile finden sich doppelt, einmal, in der Abtheilung U als Concepte oder
Ausfertigung in Urkundenform, und dann wieder, in der Abtheilung 0, mehr in gewöhnlicherProtokolls
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Wo dieser Fall eintritt, haben wir in erster Linie die, meistens auch weitläufiger gehaltene, Urknndenform

benützt. Varianten zwischen der einen und andern Nedaction haben wir vorgemerkt, bei der Rcdaction nach

Urkundenform wird im Original angegeben, daß die vier Richter siegeln, was wir hier ein für alle Mal

bemerken. Der Procurator des Königs ist überall der gleiche, weßhalb wir ihn nur beim ersten Falle näher

bezeichnen. Die oben gegebene Einleitung findet sich in der Abtheilnng 1! k. 1.

I- (3. und 4. Juni.) Vor dem Schiedsgericht erscheint persönlich Mathis Tschonung von Orienz (Airolo),

dem Gebiet derer von Uri, und läßt vorbringen: Er sei im letzten perpignanischen Zug Fähnrich des

Hans Brunner gewesen. Als er mit andern Eidgenossen den Abzug genommen habe, sei ihn, sein Troß,

Hab und Gut zwischen Perpignan und Arbunen (?) von Reisigen des Königs und Gascognern ohne Ursache

'übergeworfen und genommen worden. Er habe dieses sofort dem obersten Hauptmann des Königs, dem

H"'rn von Tampes, berichtet und ihn gebeten, ihm gebührende Ersetzung zu thun. Obwohl dieser sich

ibäußeet habe, das weggenommene Gut sollte dem Kläger erstattet werden, wie da^ durch Kundschaft,n bewieset,

'»erden könne, und er, der Kläger, hierauf wiederholt die Anwälte des Königs um Vergütung angegangen

habe, sxj dennoch solches fruchtlos gewesen. Wegen der langen Verzögerung sei er veranlaßt worden, seine

Anforderung seinen Obern zu Uri, die sie für gut erkennt haben, und andern Eidgenossen zu Tagen vorzulegen,

""d diesfalls Kundschaft einzunehmen, die er nun vorlegt. Da er gütlich zu keine», Ziel gekommen sei, so

^ er gemäß den, Abschied zu Baden und namentlich gestützt auf den Tractat des Friedens das Recht auf

March ergriffen. (Er legt nun ein: 1. Einen Brief vom 17. Juli 1540, wie seine Obern von Uri

^>w Ansprache gutgeheißen haben. 2. Einen Kundschaftsbrief vom 18. Angust (Mittwoch nach Assumptionis

^ariä) 1546, in welchen, Hans Bircher von Lucern zufolge Aufforderung des Klägers und Weisung von

^ultheiß ..„d Rath von Lucern bezeugt hat: Als er und andere Eidgenossen in, Dienst des Königs bei

Poznan gewesen seien, sei iin Abzug der Kläger zu ihm gckommeu und habe ihm gesagt, wie ihn, zwischen

^rpignan und Arbunen das Seinige von den Wälscheu genommen worden sei. Sie haben dann beide den

Hern, von Tampes um Ersatz angegangen; dieser habe entgegnet, wenn nun, ihm die Thäter anzeigen könne,

w wolle er behufs Wiedererstattung des Genommenen behülflich sein. 3. Einen Brief, in welchem auf- die

^rwendung von Statthalter und Rath zu Uri und des Klägers Haus Brunner, der Hauptmann, bezeugt

bei», Abzug aus den, perpignanischen Krieg, als „sy" die Nachhut halten mußten, sei der betreffende

Ansprecher zu J„ (bricht in, Einband eingeklemmt ab und ist die Fortsetzung nicht gefunden worden)).

^antwortet hierauf Mathieu Coignet, Parlamentsrath zu Paris, als bestellter Procurator des Kmugs: Der

7"ig habe die Kriegsleute, namentlich die Hauptleute, die doch ihre Knechte bezahlt haben werden, um

Sold bezahlt, und anerkenne nicht, ihnen denjenigen Schaden vergüten zu müsse.., den sie durch Raub

7°r andere kriegerische Zufälle erlitten haben. Überhin habe der Kläger nicht genügend bewiesen, wie ihm

^ Troß go.w„„.,eu worden sei; die Zusage des Herrn von Tampes, wenn sie anch geschehen sei, könne den

nicht verbinden. Die Nichter, nachdem der Klüger auf die Ermahnung, in der Freundlichkeit zu

7"deln, von seiner Forderung nicht ablassen wollte, sonder» das Recht begehrte, erkennen: In Betracht, daß

Kläger seine Ansprache nicht genügend erwiesen habe, soll der König von Frankreich, in Kraft dieses

von jener losgesprochen sein. De... Kläger aber, in Betracht seiner Armut, sollen die Kosten, die

„Mit sineul unrechtmeßigen fürnenunen verwendet Helte, nachgelassen sin .

Die eingeklammerte, ohnehin „»ganze Stelle ist mit Strichen durchzöge.» Das Datum befindet sich

uudnrchstnäM am Schlüsse. Unsere Quelle enthält dieses Urthe.l ,., der Abtheilung U. Von demselben
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aber enthält die Abtheilung 0 k. 1 vorso eine zweite Aufzeichnung, welche kürzer gehalten ist, nainentl« 1

werden die Beweise des Klägers nur summarisch angegeben. Nach dieser Verzeichnung erbat sich der Beklagte

nach angehörtem Vortrage des Klägers Erlaubnis;, die Antwort am folgenden Tage zu geben, an welche

dann der Schluß der Verhandlung folgte.

II. (3. und 4. Juni). Franz Jenni von Livinen eröffnet: Er sei vor Parpion (Perpignan) unter Hauptmann

Brunner in des Königs Dienst gewesen und daselbst krank geworden, was ihn veranlaßt habe, sich beu»

Hauptmann um einen Paßport zu verwenden, um wieder heimziehen zu könne». Dieser Paßport sei ihm

nicht nur von Hauptmann Brunner, sondern auch vom Obersten, dem Herrn von Catiliniere, auf Ansucht

Brnnners zuerst zu Carpcntras wo er, Jenni, krank gewesen sei, zugesagt, dann aber bis zur Beurlaubung

und Heimzug der eidgenössischen Läufer zu fertigen verschoben worden. Gestutzt auf diese Bewilligung

Paßports und genöthigt durch den langen Verzug habe er dann mit andern Eidgenossen den HeimM

angetreten, sei aber zu St. Spiritus ausgezogen worden, wobei ihm die Wälschen 37 Kronen und Roß >M

Sattel genommen haben. Das habe er dem Hauptmann angezeigt und von dem genannten Oberste

Entschädigung verlangt. Dieser habe ihn vertröstet, es solle ihm sein genommenes Gut wieder werden, mü

durch einen vorgelegten Brief des Hauptmanns sich erzeige. Da er aber ungeachtet verschiedener Verwend»»g

bei den Anwälten des Königs nichts erhalten habe, so sei er genöthigt, die Sache rechtlich zu fordern. ^

Proenrator verlangt Zeit zur Besichtigung der klägerschen Gemahrsamen bis morgen, was ihm bewillig

wird. An diesem Tage antwortet er dann: Der König sei dem Jenni nichts schuldig, vielmehr sei er »"

Falle, ihn, Jenni, rechtlich zu belangen. Jenni sei geständig, aus dem Lager gekommen zu sein und stiM"

Hauptmann und den Dienst ohne Paßport von dem obersten Statthalter, der ein Oberster sei, verlasse» ^

haben. Wenn er auch krank gewesen sei, so hätte er dennoch ohne Urlaub nicht heimziehen sollen; indesst"

sei die Krankheit nicht gennglich erwiesen. Für die behauptete Beraubung habe er gar keine Kundsch^'

und wenn dieselbe auch erfolgt wäre, wäre ihn; der König diesfalls nichts schuldig, nußer er würde beweise"/

daß sie auf Befehl des Königs erfolgt sei; wenn übrigens selbst dieses der Fall wäre, so habe er, weil ^

ohne Urlaub heimgezogen sei. verdient, daß er nicht nur ausgeplündert, sondern auch bestraft werde,

Zusage des Statthalters, des Obersten, daß ihm Ersatz geleistet werden solle, werde nirgends erbracht. Soie^

„Ufsätz" würden dem gemeinen Nutzen zu großein Nachtheil gereichen. Er fordere also Abweisung

Klägers, „lind um den fälcr begert im darum entschlachnuß zugesprochen, wie es die richter anscchen werde» /

mit Forderung von Kosten und Schaden. Die Nichter erkennen einhellig: Da des Klägers Attestati»"^

seinen Angaben widersprecheil, und weil er ohne Urlaub heimgegangen sei, so soll er abgewiesen sei»- ^

Betracht seiner Armut aber werden ihm die Kosteil erlassen.

Abtheilung 0 k. 2. Von diesem Urtheil folgt eine zweite Redaction in der gleichen Abthl. 0 k. 3

III. (4. Juni). Es erscheint Erhard Burger von "Nidall, wohnhaft zu Solothurn, mit Beistand des

Peter Schönt von Bern, für sich und andere Mithaften und bringt vor: Er und seine Mitgcselle»

veranlaßt durch den Herrn von Boisrigault, damaligem Gesandten des Kölligs von Frankreich, der ihm ^

HauptinannSstelle versprochen habe, im letzten Picardiezug gedient. Nun stehe ihm noch der Sold vo» Z

Monaten aus, während welchen er, da Boisrigault seine Zusagen nicht gehalten habe, unter Haup^'"

Ludwig, dem Obersteil der Landsknechte, gestanden sei. In Betreff dieser Sölde sei, nachdem die Eidist^^
sich längere Zeit für ihn beworben haben, von den Herren von Orleans und Tampes geantwortet »'^
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sich aus drei Kundschaftbriefen ergebe, daß er und seine Knechte wie andere Eidgenossen, zu denen sie
öuletzt gethan worden seien, gehalten und bezahlt worden seien (oder: werden sollen?). Noch aber habe er
Wesfalls keinen Ersatz erhalten, wohl aber dadurch sein Vaterland und Hab und Gut, welch letzteres von
den Knechten, um zu ihrer Bezahlung zu gelangen, vergantet morden sei, verloren. Wenn er daher nicht
öü.lich bezahlt werde, aus welchem Wege er lieber mit dem König einig würde, so müsse er da».' Recht
"langen, wobei er seine Gewahrsamenund Kundschaftbriefe vorlegt; was er an seine Forderung empfangen
^be, uämlich 2 Kronen auf jeden Knecht, wolle er abrechnen lassen. Der Procurator des Königs wendet

Der Kläger zeige keinen Bestellbrief von dem König oder dessen Anwälten; ebensowenig zeige sich in den
"°u ihm vorgelegtenKundschaften, daß ihm seine Fordernng versprochen worden sei, viel weniger, daß ihn
A°'srigault angestellt habe, sondern dieser habe sich seiner gar nicht angenommen, wie sich das aus seinen
^""dschaftsbriefcnergebe, weßhalb der König von dieser Fordernng freizusprechen sei. Nachdem der Versuch
°'"er gütlichen Vereinbarung ohne Erfolg geblieben ist, erkennen die Nichter: Der Kläger habe seine Anforderung

genügend erwiesen und habe daher der König gegen ihn „das recht gezogen" und sei ihm daher nicht
huldig zu begegnen. Doch in Betracht der Armut des Klägers, seiner erlittenen Kosten und daß er in
»°lge Verhältnisses seines Vaterlandes und Vermögens beraubt wurde, habe man rhm die Kosten
fassen. Beinebens übernehmen die Nichter, freundlich dem König zu schreiben, er möchte den Kläger in
l^ade» bedenken und ihm eine gütige Steuer und Handreichungzukommen lassen.

Ab.heilung K; in Abtheilung 0 k. 4 vae-w, eine zweite Abfassung. Diese bezeichnet den Peter Schöni
nicht bloß als Beistand, sondern auch als „Mitgesellen" des Erhard Burger.

(k. Juni). Es erscheint Anton Arzct von Livinen, in seinem und semer Mithaften Namen, und
"bt eröffnen- Als sie nach drei Monaten, während welchen sie unter Hanptmann Brunner vor Perpignan
l"P°rpya„«) im Dienst des Königs von Frankreich gestanden, heimwärts gezogen und nach St. Spiritus
Aminen seien, seien sie von den Herren daselbst arretirt, ihnen Pferde und Geld genommen und ihnen
.^°ten worden, wieder in das Lager zn ziehen (das, was sie zu St. Spiritus gelassen haben, werde

wieder verschaffen). Kläger und seine Mitgesellen seien dann, lieber als das Ihrige zu verlieren,
7°"s°M gewesen und wieder hinter sich gezogen. Dort haben sie den Vorfall ihren Hanp.leuten erzählt

"7 ^.1 mit diesen zu des Königs Oberst gegangen, der ihnen nach erhaltenen. Bericht versprochen habe,
5 '°lle das Hinterhaltene ihnen wieder zu Händen gestellt werden, was er durch die beide.. Hauptleute
77 Bircher und Hans Brunner vermittelst ihrer schriftlichen Kundschaft beweisen könne. Da ...... ihnen

Zusage gethan worden sei, sie hierauf in den. Krieg ausgeharrt haben und sich oft bei den königlichen
"'"°lten ih^ Ansprache gemeldet haben, er namentlich auch zuletzt durch den Herrn von Mesnaige mit

77"' Eidgenossen behufs Erlangung ihrer Anforderungen nach Frankreich gewiesen worden sei, auch die
, 7" des Klägers seine Ansprache für rechtmäßig erkennt habe», er aber doch zu keiner Ablichtung habe
7""Sen können, so hoffe er, es werden ihn. die Richter seine Ansprache znbekennen. Der Proenrator des
7'"gs erwiedert : Der Kläger und dessen Mithafte seien ohne Erlaubniß der Anwälte des Königs und ihrer
7"ptle..te heimgegangen,was eine gebührende Strafe wohl verdiene; daneben habe er mit keiner Kundschaft

daß ihn«,, das Ihrige laut vorgebrachter Klage genommen worden se., wahrend der Kläger doch
' ^ es sei das ihm und seinen Mithaften Hinterhaltenedurch den Nichter oder Hauptmann von St. Spiritus
'^ichnet worden Es werde daher der König ledig erkennt werden. Die N.chter erkennen einhellig:
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Weil nicht heiter gezeigt worden sei, wie die Ansprecher nach ihren: Abzug wieder in das Lager gez^"

seien und den Krieg ausgedient haben und Hab und Gut, welches ihnen Hinterhalten worden, hinter

den Hauptmann oder Nichter zu St. Spiritus gelegt und aufgezeichnet worden sei, so sollen Klüger und

Antworter das in den nächsten drei Monalen ohne fernem Aufschub genugsam erbringen; der Klüger so^

nämlich durch solche, die nicht ohne Urlaub heimgezogen sind, oder durch Andere zeigen, daß er und se»ü

Mithaften von St. Spiritus hinweg sich wieder zu den Hanptleuten begeben und bis zu Ende des Kriegs

gedient haben, und der Versprecher (?) soll den laut des Klägers Angabe zu St. Spiritus liegenden Ro ^

beibringen, damit ersichtlich sei, was jeden: Knecht Hinterhalten worden sei, „und sonst, Ivo ers »rag, crwyst"

was zu disem Handel, klag und siner autwurt dienen mag".

Abtheilung 11. Die eingeklammerte» Worte sind im Original auf den Nand gesetzt, aber wieder gestriche"'

Eine zweite Nedaetion dieses Urtheils in Abtheilung 0 k. 5, nimmt die gestrichene Stelle ungetilgt in ^

Text auf, besagt, der Kläger habe eine Vollmacht seiner Mithaftcn vorgewiesen und erwähnt als Thcil s

klägerscheu Vortrages, das ihnen abgenommcnc Gut sei aufgezeichnet worden; als Bedingung der Zusage

Wiedererstattung wird angegeben, die Abgezogenen sollen den Krieg ausdienen. Im Übrigen ist diese

Nedaetion etwas kürzer gehalten.

V. (6. Juni). Hauptmann Meinrad Tschudi von Glarus fordert anstatt seines Schwähers, Christi

Krämer selig, 180 Franken vom Jahre 1540 her, da er die Lichtmeß erlebt habe; und ferner, daß »«R

ihn: seinen „stat", wie er ihn früher gehabt habe, belassen und verabfolgen und ihn wiederum in denst^'

einschreiben solle. Der Procurator des Königs erwiedert: Die den „stat" betreffende Angelegenheit gü)^'

nicht auf die March; daneben habe er die Quittanzcn nöthig, umzusehen, ob des Klägers Schwäher beza)

worden sei, oder nicht. Es vereinigen sich dann die französischen Richter mit den: Klüger gütlich dahu>^

daß sie ihm seines Schwähers „stat" von 180 Frauken bis Michaeli (29. September) auf Rechnung

Königs bezahlen wollen, wofür sie ihn: einen Schein geben. Anderseits willigt ans ihre Bitte der Kbig^

ein, mit Bezug auf seinen „stat" zu warten, bis die Antwort des Königs auf das von Liancourt

wegei: erfolgte Schreiben eingelaugt sei.

Abtheilnng 0 t'. 0.

VI. (6. Juni). Hans Widmer von Zug eröffnet als Kläger: Nachdem er zwei Jahre lang 20 Fr">^'

jährlicher Pension von des Königs Anwälten und Tresoriern für seineu „stat" empfangen habe,

dieselbe während sechs Jahren vor der nun erfolgten Erneuerung der Vereinuug nicht mehr bezahlt

Da nun der jetzige König bei Erneuerung der Vereinung durch seine Anwälte versprechen ließ, ^
von Zug („sine Herren") nicht schlechter zu halten, als es sein Vater gethan habe, und seine

von seinen Obern für gut erkennt worden sei, er aber von den Tresoriern gütlich nichts erhalten »w ^
so bitte er zu verschaffe», daß er für die sechs Jahre gütlich bezahlt werde, oder dam: das Recht "lb

Er legt hierauf die Eikanntniß seiner Obern und eine Missive des Königs an die von Zug vor, die u ^

Andern: besagt, wie der König dem Hans Widmcr, als die Boten der Eigenossen wegen Besiegeluüg^^

Vereinnng in Frankreich waren, aus Freigebigkeit und nicht aus Pflicht, wegen seiner Ansprache lM

habe, „daß er sich begnügsam hette gehalten". Der Procurator des Königs erwiedert: „Stat" und

stehen in der freiwilligen Liberalität des Königs; es zeige sich nicht, daß der Kläger für die Zeit, auf bü ^

seine Forderung beziehe, in dein „stat" gewesen sei, ansonst er bezahlt worden märe; überdies Hain
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K°nig ihm die Pension .,erbessert", so doß sich der Kläger gemäß der angeführte!, Missive vergnügt habe,

Phalli der König nichts Weiteres schuldig sei. Um dem Frieden zu geniigen, versuchen die Nichter zuerst

Weg der Güte. Hiebet anerbietet der Procurator des Königs aus Freundschaft dem Kläger 40 Franken.

Nachdem der Kläger dieses anzunehmen verweigert hat und auf dem Recht bestanden ist, ist erkennt worden:

^ namentlich die Forderung des Klägers und die von ihn, eingelegte Missive des Königs nicht übereinstimmen.

s°ll der Kläger bis Ende dieses Monats de» Beweis erbringen, daß er während den fraglichen sechs

Monaten (Jahren?) in des Königs Statrodcl enthalten gewesen sei; dann soll wieder walten, was Recht sei.

Abtheilung N; mit wenig verschiedener Rcdactio» anch in Abtheilung 0 f. tl.

VU. (7. Juni.) Stephan von Sala von Lauis läßt als Kläger eröffnen: Er habe im Jahre 1528

°der 1529 aus geneigten, Willen, den er jeweilen gegen den König gehabt habe, den Hauptmann Tempesta,

d-r damals des Königs Diener und Hauptmann gewesen sei, wie er erweisen könne, aus de», Gefängnis, zu

^uis, in das er durch Jacob Marti selig von Lucern gebracht worden sei, durch Berburgung befre,t. In

°°'g- d-ss-n h„b. -r VC« und »1° K.st-tt b-,°hl--> m-tss-n, Als -r dnnn Inn T-mx-si» i-, z-.--l.-ich,

-- dmnnls g-wchn ,md in d-r z .lg. auch -M-rd-n s-i, «z.n l-i--rr V-rirösit-ng »--g,g»->g--, h.d-, s.

dich- »,r,,-r«ch.--, ihn ans !--mj,nig-n S-ld- zu ich», w-lch°S ih--- d°. »ö->!g m,g,n d-r H»,-,-.---.----sch»st

d,r Röd-r, non d.n.n -r -in- Echt- °°rl.„, Ichttldiz I->, D» »d-r »d- s-i-t- di-Ss.ilig- -u-i„r- B-n-Iihnng

»«Im,« und Tnnp.sta u-z-msch-n g-si.rb-n i'i. I- I-i -- g-t,öchigi w.rd.», dchm Erb.-- zu l-,l.--g--,,

«'>' h»bm ihm d»nn -in. »°sl --..ch, j -tg-sl-llt, di. -- »->-,»«. d>- g-tt.n-ti- Schuld b-im «Sniz z»

>'«-si-in„, -Mjnbrinz-n nud d«stir i° guiltir---, B°n d,n d°-tt»ls »us -in«» «»rcht.g zu S-I-Nhurn

°»I»»»»-l.-n Z-,gchtzl-n d-S Königs und d-r Eidg-n°ff--t, di- s-i-t-n s-nd-l n-chnnd.n hnd-n, ,-i -r d»n»

? d"> «°»>» g-wichn w°-d-n, s °r >---> Jahr- l.-tg in Fr.nl-.ich di-s.- »-W-.-h- -,.chg-».--g-.,

^»hli-mid-,----g-- d-n KS,-ig g,.ich..i nnd R-chi l-.g,hrt h»d-, wdsn--. ich °us «°ni-iN«n-° Snppl,.».i°n,n

»m ""il -r- Brich d-rust, «i- b-gr-iflich h.d- -> hi-mil ->-»»- «°sl-t> g-h.it und l-> >» Arnu-i g-r.ih-n,

, °s aber s-i sruchil»s g-w-s-n und -r H.H. -hn- ll.r-n B-sch-id h-i,nk-hr>i- I -Ntsi -N, D.r.ttj h.d- ,r I-t-t-

7«-l°»-»h,il d-n zu B°d-u n-rl-nun-lt-n Eidg-n-sl-n »».»->r»g-», t°-lch- >«»' >>°r»-«i-i.tt'tt Schris,

»»r°ch- st.- -,chu„«ig und dilli» --k-nn. und g.snnd-n h°b°n. d-S Königs «nmiili- s.il .n ihn

'"»ig«-, „d.r »b-r n,ög. -r d.S R-chi »ns d,r M.rch d.rnn, g,dr-..ch°„, D» sich nnn dnrch ->-,-

° !«°Mch-. um, d.n d»m»ls hi-- .nw-I-nd g-w-s-n-n Anw«.» d.s Königs g-g-d.n- N-ch-n.ng --z-ig-,

7 d-r König ih„. di, g-n.n»I- Schuld »«--l.nn, h-d. <„j-l»nd sg»->, 1° «t- -- dnng-nd. zu »°-Ich»ss,n.

z« ihm dichld- giiilich d-j.hl. w-.d-, -d-r g-,n« d-n T-»°.»..t, d»s N-ch, --«-h- D-- P.°°nr».°- d-S

>S -rmi-d-r.- Di-s° A-,g-l.g.nh.i. g-hör- g°.n« d-»> S-i-d-n g°- tu» °..s R.rch m.d °S l,.g. ,n

«q- in d-r d-r Rich.-r, h '«nb -r K- nr,h->--»^ «d»tg h» d-.t d- S«l» -nch.

"«-i--«. dichr z.ig-.uch „ichi, d°h -r -ii-.n Ti.-l °d-r Attsi-r.ch- n.tt S°ttgtt»°-tt. T-tttM. -rl.„g.

7' '« dich-, ,,m.s b.,ihl, H.H. °d.r d.h d-r König d-nts-lb-ti -iw.s scht-ld.g g-w-I«. s-u D° nl>.r n.

«i>»t«»m, T«nn.k. w.d.r Un,.r.h»n d-S König- »dch d-r Sidg-l.°il-t. l- -ch-» di. Tm-I»,. d,,s-n

7« °». ES s-i m.ch --ich, -rwich», d°ß d-r At -s.-d.r-r d--, T-mp-si. n°r d-ssm °.d°--.„ch--n wchi-r.

I-bh°s. -°°r, b,l.ngi h.b°, wi- -- znl°lg. d-S S-'-d-ttS M« -htm I-°-td ««- .n-,glgchlö.m-g-l

z 'ibtt-gt gl,chsörmig> H.-,dl>i-lg--i »»d A»sp-»ch-tt !->«> »ns s-uh-ln S.»,cht»g--> si-t» »H--, ll-thr-l

i"it»-I-t, -,--d d-n <°rd---.,ich,--> Nicht,rn »nh-ttttg-g-h-t' m«rd.tt^ SS wn-d- Ichlt,Fölg,-, n»ch stch
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ziehe», wen» Nnlcrthanen des Königs oder Lente uns andern Ländern, die Anforderungen an den Köwg

zu haben vermeinen, solche unter dein Schein einer Cessio» au Unterthanen der Eidgenossen abtreten u»

diese dann den König hicfür ans der March belangen könnten. Das wäre anch den Tractaten znwidu,

welche Ansprecher, die nicht Angehörige der Eidgenossen sind, mit ihren Forderungen an den Wohnsitz ^

Beklagten verweisen. Bevor in diesem wichtigen Handel etwas gcnrtheilt werde, soll man an den König

an die Eidgenossen schreiben; denn diesen und nicht den Richtern stehe eine Erläuterung des Friedens zn, ^

nämlich der König für solche Schulden ans der March belangt werden könne. Der Kläger habe einzig

papierenen Gewaltsbrief von einem de Castiau, der sich Brnder des Tempcsta nenne; dadurch aber

nicht mehr Recht und keine andere Qualität erlangt, als de Castian und Tempcsta gehabt haben, wr 1

Fremde gewesen seien und sich der March nicht bedienen konnten. Es soll daher der Kläger gänzlG

abgewiesen und anch in die Kosten verfällt werden. Wörden die Nichter sich in ein Urtheil einlassen,

protestire er, (weiter) hiergegen zu sprechen. Der Kläger replicirt: Wenn anch Tcmpesta kein Eidgc>w

gewesen sei, so „wcre er doch von gethaner bürgschaft wegen zu zahlnng des versprochnen gelds durch lO

richter, der einer Eidgnossschaft unterthänig wäre, bezwungen". Er gestehe auch nicht, daß er die Anspra

gekauft habe oder daß ihm dieselbe „übergeben" worden sei, sondern einzig weil der König dem TeMp

die geforderte Summe laut der vorgewiesenen Rechnung schuldig sei, „daß von deßwegen und uß kraft N

procnr er die march als ein Eidgnoß brachen möge", namentlich anch, weil er früher durch die zn Solol)>^

versammelt gewesenen Nichter nach Frankreich gewiesen worden med seine Ansprache von den XII Orten ^

recht erkennt worden sei. Der Proenrator des Königs verbleibt bei seiner Einwendung. Tie Richter ^

Königs betrachten hauptsächlich die Vorschrift des Friedens, die dahin geht, daß wenn eine einzelne („snnderbnre ^

Person ans der Eidgenossenschast Ansprachen an den König erhält und ihrer Obrigkeit anzeigt, wie sie

keiner Bezahlung gelangen möge und diese Obern sich dann diesfalls an den König wenden und aber eben»

keine Bezahlung erwirken, diese Person ans die March gelangen möge; daß aber alle andern Fordenw

welche einzelne Personen, Unterthanen des Königs nnd der Eidgenossen, gegen einander haben, am lWol' ^

des Beklagten zu bcnrthcilen seien. Sic stellen daher vorab die Frage, ob der Kläger auf die March

könne und geben folgende Meinung; Der Kläger könne nicht sagen, daß der König ihm verpflichtet

sondern dieser sei dem Hauptmann Tempcsta schuldig geworden, nnd nur weil der Kläger wegen

nnd Zahlnng Ansprecher an den letztern geworden sei, wolle er den König ans der March belangen- .

aber die Forderung („schuld") eines andern Ansprechcrs („schnldners") nicht als eigene Forderung be(tr)^

werdeil könne, so sei der König nicht verpflichtet, dem Kläger ans der March zu antworten, sondern

soll den Tempcsta oder dessen Erben an ihrem Wohnorte besuchen; wenn er aber den König belangen

so könne er das nur im Namen seines Uebergebers. Ob er aber im Namen desselben oder in e>g

Namen auftreten wolle, immerhin müsse er den König in Frankreich belangen, weil nach allgemeinen

niemand durch eine Uebergabe den Gerichtsstand ändern könne. Der Friede beziehe sich nur auf die Eidgr»

für ihre eigeneil Ansprachen, nicht aber auf erkaufte oder übernommene. Zudem bringe der Kläger ^

einzige Stücke vor, die nach seiner Meinung ihm behülslich sein sollteil, die Copie eines Briefs,

die Richter des letzten Marchtages die Forderung an den König gewiesen nnd diesen gebeteil haben, den - ^

um das, was jener ihm schuldig sein möchte, zn vergnügeil, und etilen Snpplicationsbrief, ans

er ail den Herrn von St. Paul gewiesen worden sei, der von der Sache nichts gewußt habe, als daß ,

einige Zeit unter ihm Hauptmann gewesen sei. Der erste Brief sei nur eine uncollationirte Abschul

Il!U
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^gebe nur, daß damals die Nichter mit dem Handsl nichts zu schaffen haben und in demselben nicht urtheilen

Gilten, sondern die Sache nach Frankreich gewiesen haben; und die Supplicaz ergebe auch nicht, daß dem

Klager das Recht abgeschlagen worden sei. Der Kläger beweise anch gar nicht, daß der König ihm etivas

huldig sei, ungeachtet er viele Briese vorgelegt habe, namentlich auch ein Zeugniß von einem gewissen

^hicot, der sich Con.n.issar lind Verordneter über Rechnungen, welche die Kriegsangelegenheiten betreffen,

"°""e; der bezeuge einzig, Tcn.pesta habe einige Knechte besoldet und dieselben haben erklärt, sie seien gut

^zahlt worden, doch nicht für welche Zeit lind ob aus dem Geld des Teinpesta. Es sei hieraus zu entnehmen,

sie eher ans den. Seckel des Königs bezahlt worden seien, denn es sei selten vorgekommen, daß die

H°upileute ihren Knechten Geld vorgestreckt haben. Aus Alle», ergebe sich, daß der Kläger keine gründliche

^'spräche habe, um derer Willen eine solche „nachthcilige" Interpretation des Friedens, die nur dem König

""b den Eidgenossen zukomme, (von den Nichter,.) vorgenommen werden solle. Den beiden Zugesetzten scheine

S"t, daß, bevor in den. Handel weiter fürgefahren werde, der König und gemeine Eidgenossen, die den

Tractat errichtet haben, angefragt werden, was diesfalls ihre Meinung gewesen sei. Sollte aber nöthig fem,

"" Urtheil zu fällen, so bedttnke sie, es sei zu erkennen, der Ansprecher habe kein Recht, den König auf

Marchtag zu belangen. Die Richter der Eidgenossen dagegen sind folgender Anffcht. In Betracht,

7° d„ «,>st„,ch„ Mi. Aiig.h°rlg.r d.r s.i .'»d I-lch.- »°» d.i. ii. Solo.hiirii o-rlm.,ii,,l.,i,

»och F,»n,»ich -n dm »iniig g°«i.Im wnrd., nnd. n.chdmi doch« „och l-ii»,r W.rbiiiig -ich

»>-dig, „„d., ,-in- Fordmiiiig n°n d-n »I.„d,m d., Xll O-i. j.i Bndm gii„°h..i,i, mord.i, >.i nnd

^ »m>.,dm ...ird., „„nii giiilich ,ni. d.i. ft-nji,«.» AiiiM'.i. »ich' °-"°'»»'-» -»»»« »>»-- --!->»-

^"»ch. NN d,r chchich „chilich o.rsolg.ii, 1° ... ml. .in .idg.n°ii'.ch.r U»i--'»°'» i'ch d°-

"«mm. n..d d-iii. so« .ni.d.. R-chi-'« «°«wn d.. -i.r -ich..- idlch» «

7">ch'»ig g,„.,dm si..d, hndm st, stch ,i.ch,-°-st.i°-iii».- dnhii, -.-glich«'. >« ch-S d.i. »»iV-i-»

? ans dm Ar.i,., d.- Fn-dm- hinj.»-«,..'. d-"'i. Ii- II-» »w «»'» «»»»»> S'« ^'>-

d°- Liiiidschgst W°» -.-midi...'., '--ich.- Ol»»»»» -> KI«'» .-«-»»"».-dm '»'»» D d..

^7 d,i„K.„ch,ch.st..,. di---.-.ich.» »'»-.. »»7».»'«» I» ..!«»

>i- wind chiii Mi. d. iil... Uiwiid. iiii'..ni g,°ich°» D..iii» ».'--»», .» '»-ich- "d m >ch>«. °»

^ Ii« d., «g,., mich°i»l°i. «i-d. «nch ».iid.-g°d.°»ch °..,°»g'-i' »»"dlch°s.." -u

^bre» und ... Schrift zu verfassen. m d. e« n.,r u»
In qifids. u ,! «Uakil t' s <! vsrso eine zweite, kürzer gefaßte Nedact.on dieses Urtheils.

N'inN ^ Abthc.lui.g 11; — Abthl. . Gegenstand ans der March behandelt

Kuch derselben behaltet der Procura.-- ffch vor für den ^«.bap^S^ ^moto R°. »54.

»ach d behaupte». -- D"sftlbc Urthe.
uch der weitläufigen Reductil»., jedoch ohne den letzte.. S tz,

n. VUI, (7. J.n.i). ^ Sans Ü.ti lJten?) von Zug fordert für vier Jahre vor der letzten Vereinung seine

^"sion des stats" für je'-'eS Jahr 20 Franken. Der Procnrator entgegnet. Er sei ...cht in. „stat' uno
^3° keine» ^ ' für ie-e. zahl .» -z .bewiesen werden. Es wird erkennt. Er soll biswu.en Sche.n von einen Obern und soll daher avgew.ep,. .. .

dieses Monats nachweisen, daß er während den Jahren 1545 bis und nut l,>48 „stat gewesen jn.

Abtheilung t? k. 8 vorno.

« c.ch Junich A ..IchMi. -Iii.! C-istm, B.-°°»i-ch.'»i.- d.s »W Ri.dols Mi.

?"'°»Ich.ii, d.s ich,.... ..... S.Ap-il di.I.S »'IM. °l- «--.r. >»'d -» d" ö°»d -'».- >»iig.»

d.s »bis d,stm Ford,,iiiig. dohiii s,h.i.di D.- ---st°-d°». K°'"g -°» Sr»»-.«ch h-d. d.iii Ali.
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Hans Jacob selig von Pfäfers wegen dessen vielfältiger Verdienste für die Erneuerung der Vereinung ein

Beneficimn zugesagt, welches 300 Kronen ertrage, oder aber eine lebenslängliche Pension von jährlichen

200 Kronen. Diese Pension von 200 Kronen habe dann der Abt einige Jahre hindurch empfangen, wie

sich das aus den Quittungen erzeigen werde, welche der Abt bis auf die Zeit, in welcher ihm diese Pension

zurückbehalten worden sei, ausgestellt habe. Von dieser Zeit an habe er der Sache wiederholt nachgeworben,

aber nur für einige Jahre Bezahlung erlangen mögen, die die Quittanzen ebenfalls anzeigen werden, „von

welichen" er 200 Franken, doch ohne Schaden seiner behaupteten Ansprache, empfangen habe. Weil »nn

dem genannten Abt solche Zusage heiter geschehen sei und er bis ins Jahr 1549 gelebt habe, sei „er" (der

jetzige Abt) nach langem Bewerben veranlaßt worden, seine Ansprache seinen Schirmherren vorzustellen, welche

sie für rechtmäßig erkennt und auf die March gewiesen habe». Der Bevollmächtigte bitte daher, ihn diesfalls

gütlich zu vergnügen oder das Recht ergehen zu lassen. Dabei erbiete er sich, dasjenige abrechnen zu lasse»,

was sich aus den Quittanzen ergebe, daß es der verstorbene Abt an diese Pension bezogen habe. Der

Procurator antwortet hierauf, man sei nicht gewohnt, solche Forderungen auf der March zu behandeln,

sondern an den König zu weisen, der den „stat" nebst den Quittanzen bei ihm habe, bezüglich welche

Quittanzen der Kläger („er") zum Theil in einer dargethanen Supplicaz anerkannt habe, sie einmal gegeben

zu haben. Zudem stehe es in der Gewalt des Königs, die Pensionen dieses „stats" auszuthcilen, sie Z»

mehren, zu mindern oder ganz zu widerrufen. Endlich habe der Kläger nicht genugsam bewiesen, daß die

behauptete Zusage dem verstorbenen Abt gegenüber geschehen sei. Der Procurator glaube daher nicht, daß

der König diesfalls etwas schuldig sei. Doch damit die Sache zu besserer Erläuterung gelange, so möge ihw

Zeit gegönnt werden, den „stat" und die Quittanzen zu besehen. Die Nichter erkennen einhellig: Weil vo>n

Kläger keine Bescheinigung, nicht einmal für die Zusage, auch nicht für dargethane Protestationen vorgewiesen

worden sei, und die Sache nicht besser, als durch den „stat" und die darüber gegebenen Quittanzen, die a>ll

beim König liegen, erläutert werden könne, so soll der Procurator in den nächsten sechs Wochen (von dein

„stat", in den der verstorbene Abt gesetzt worden ist, von einem Jahr zum andern, auch von allen diesfalls

vorhandenen Quittanzen glaubwürdige Copien beibringen). Dann soll weiter geschehen, was Rechtens st»

Abtheilung L. Die eingeklammerte Stelle ist gestrichen und dafür Folgendes auf den Rand gesetzt'

von dem „stat" vom Jahre 1527, inbegriffen, einen Auszug derjenigen Artikel bringen, die da von der

Pension des verstorbenen Abtes Meldung thun, mit einem Nachweis der Jahre, während welchen er mW

im „stat" des Königs gestanden ist, nebst glaubwürdige» Copien aller vom Abt gegebenen Quittanzen bis

auf das Jahr 1549, in welchem er gestorben ist. Abtheilung d k. 8 vorso enthält dieses Urtheil nochnw)

mit dem Datum vom 9. Juni und in verkürzter Rcdaction. Der Schlußsatz wird nach der in diesig

Anmerkung enthalteneu Weise gegeben.

X. (10. Juni). „Ungevarlich um das end dises tags" sind die vier Nichter einig geworden, da mehre^

Ansprecher vorhanden sein mögen, die diesen Tag nicht gewußt haben, „wie wol des künigs procurator dt-

unverbunden", so wolle man noch einen andern Tag auf den 25. Juli (St. Jacobstag) bestimmen. Dick''"

hat man dann in alle Orte geschrieben und verkünden lassen.

Dieser Beschluß steht in Abthcilung d k. 12 am Schlüsse der Urthcile vom 12. Juni. Er muß "b"

spätestens am 10. Juni erfolgt sein:

1550, 10. Juni. Peterliugen. Die vier Richter an die Orte. Der Procurator des Könitz

habe auf den an, letzten Tage zu Baden in Betreff der Ansprecher erfolgten Beschluß (Rccapitulation

dem Abschied vom 17. März 1550, 2), dem zufolge die Richter und der Procurator anhergekoww''
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seien. hingewiesen. Der König zweifle nun zwar nicht, daß Alle, welche der March genösstg sc.cn und
Ansprachen zu habeu bcglauben. sich jetzt da einfinden werden. Aus besonderer Gnade und freiem Willen,
um Allen, die gerechtfertigte Anforderungen haben, gerecht zu werden, habe aber der König dem Procurator
aufgetragen, den (allfällig'weiter vorhandene») Ansprechen, zu verkünden, auf dm 25 Juli (St Jacobstag)
hier zu erscheinen und über ihre Forderungendas Urtheil zu erwarten: dabei bemerke er. daß er keinen
Auftrag habe. Ansprachen gütlich zu verthädigen. Er wolle h.erbe. protest.rt haben daß diejenigen Ansprecher.
welche dan.izun.al nicht erscheinen oder sich vertreten lassen, ihre Ansprache verloren haben. H.efur habe
der Procurator von den Richtern einen Urtheilbrief begehrt, um noth.geu Falls s.ch des^elbe., bedienen zu
können, dan.it die Eidgenossenschaftmit Bezug auf diese Ansprachen beruhigt bleibe^ D.e Richter werden
also auf den genannten Tag sich wieder einfinden. ..... ihrer Pflicht nachzukommen. Man b.tte um Antwort
durch den hingesandten Bote».

St. A. Zürich : Acten Frankreich. (Französisches Original mit den Siegeln der vim Richter). Sll A
Lucern: Acten Frankreich. K. A. Freiburg: Peterlinger Abschiede Band 124. Abthe.lung v. französisches
Original und deutsche Uebersetzung.K. A. Schaffhai.se»: Correspondenzen.

XI. (10 Juni) Anton Poccobello, Seckelmeistcrzu Lauis, eröffnet als Kläger: 1. Er sei im Jahre 1542
"°n des Königs Obersten. Moni.,, zu einem Hauptmann ernannt worden und habe gemäß seiner
Bestellung475 Knechte mit 300 Kronen, laut Anleitung des genannten Obersten, der sie zu mustern
krochen habe, nach Grenoble geführt und daselbst ans die Musterung und Bezahlung gewartet. Nachdem
^ aber die Sache lange verzögert habe, habe er auf der Musterung zu Montalet, da in der Zwischenzeit
^le heimgezogen seien, noch 317 Mann gehabt. Da dieser „Abzug" nicht wegen einer Versäumniß von
s"ner Seite erfolgt sei und er vorher jedem eine Krone gegeben habe, so fordere er ...... Ersatz dieses Ausfalles.
2' Nach der genannten Musterung habe er den. König vor Perpignan („Parpian") und im piemontesischen
KUeg sechs Monate lang gedient, habe aber nur für fünfthalben Monat den Sold erhalten, weßhalb er, als
" "ach gcthaner Schlacht heimgezogen, von den Knechten so gedrängt worden se., daß er s.ch genothigt gefunden
^e, zu Baden eine Erkanntniß zu erwirken, daß die Knechte mit ihrer Forderung stillstehen sollen, bis er
^ französischen Herren belangt habe. Er habe hierauf wiederholt seinen Handel den Anwälten des Königs
tragen und zuletzt, ..... einen endlichen Bescheid zu erhallen, mit andern Eidgenossen einen Bevollmächtigten
"°ck) Frankreichabgeordnet. Nachdem aber dieses Alles fruchtlos gewesen sei, habe er s.ch an de» Landvogt

die Obern gewendet, ..... erkennen zu lassen, ob seine Ansprachen rechtmäßig seien. Diese haben die
T"derungen gebilligt und erkennt, wenn ihn. nicht gütlich begegnet werde, möge er das Recht ans der March
«"rufen. Der Procurator des Königs er.viedert: Der Kläger habe von. König keinen Bestellbrief, sondern
'^r von Moni,. Befehl gehabt. Unter den italienischen Knechten sei es der Brauch, daß sie die Zahlung
^ Zugs den. obersten Haupt.ua.... ganz überlassen, von welchen, dann die Hauptlente und Knechte bezahlt
'""den. Die Kundschaft sei in diese». Handel nicht nö.hig, da („und") durch sie nicht bezeugt werde auf
Alchen Tag Dienst und Zahlung begonnen haben; der König sei daher nichts schuldig. Der Kläger replic.rt:
^wohl seine Bestellung nach italienischer Art aufgerichtet worden sei, habe er doch von dem Oberst
^°"i" nur die 300 Kronen, das Übrige aber von den königlichen Tresoriern erhalten. D.e Nichter
"U'cheiden einhellig- 1 Da laut des Klägers Bestellbrief ihm nur 300 Mann unterstellt worden sind, und
"'cht erwiesen worden sei, daß er für einen Zuschub von 158 Befehl gehabt habe, so soll er mit seiner
^fälligen Entschädigungsforderungabgewiesen sein. 2. Anbelangend aber den Sold von anderthalb Monaten,
"'Uit die Sache klar erörtert werde, soll der Procurator des Königs in sechs Wochen, ohne ferner» Aufschub,
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den Beweis erbringen, daß der Kläger für die benannte Zeit bezahlt wurden sei (folgt eine nicht klare Ra»^

beinerknng); würde dieses nicht erfolgen, so soll der König das Betreffende dem Ansprecher gemäß seines

Bestellung bezahlen.

Abtheilung L. Eine etwas kürzer redigirtc Bearbeitung des gleichen Urtheils in Abthl. Li k. 9 versa,

besagt im Urthcilsspruche: Der Procurator soll in sechs Wochen nachweisen, daß der Kläger von Anfang

Monats Juli bis Ende December bezahlt worden sei, „und wo es in bedunkt", auf welchen Tag ^

Monats seine Besoldung angegangen und ihm Urlaub gegeben worden sei; wo nicht, soll der König die

Forderung abtragen.

XII. (11. Juni). Leonhard von Sonunaz von Bellenz fordert Namens der Erben des Jacob

Sommaz Bezahlung für den Dienst, den Jacob zur Zeit, als Aroua hätte belagert werden sollen, auf be>"

Laugensee gethan habe. Der Procurator antwortet: Es könne auf diese Ansprache nicht eingetreten werde»/

weil früher ein Marchtag zu Solothurn gehalten worden sei, auf welchem sie angebracht hätte werden falle»'

zumal allenthalben ein Schreiben ausgegangen sei, wer auf diesem Tage nicht erscheine, habe keine Berichtigt

seiner Ansprache mehr zu erwarten. Zudem habe der genannte Jacob sechs Jahre nachher eine gemein

Quittung für alle seine von diesem Zuge herrührendeu Auspracheu ausgestellt, wie sich das aus den Register"

ergebe. Es wird erkennt: In Betracht dieser Quittanz und weil die Attestation, die „er" den („de>» l

Herren von Renz und St. Paul erzeigt hat, nicht genügend ergebe, daß Jacob daselbst gedient habe, s"

der König freigesprochen sein. Doch werden dem Kläger aus besonderer Gnade und durch Vermittln^

150 Kronen, auf den 25. Juli (Jacobi) zu geben, verordnet, wofür ihm „die Herren" einen Schein geben st"'

Abtheilung (1 k. 10.

XIII. (11. Juni). Hauptmann Jacob Schund von Lauis eröffnet: Er habe mit 300 Mann im

zu Carra gedient und sei geschlagen worden. Da nun andere Eidgenossen diesfalls bezahlt worden ß't

so fordere er seine Bezahlung auch; damit aber die Sache besser erläutert werde, möge mau ihm Ziel

Tag bestimmen, seine Kundschaft beizubringen. Der Procurator entgegnet: Da die Sache vom Jahre

herrühre und inzwischen ein Marchtag gehalten worden sei, auf welchem diese Ansprache nicht angebr» i

wurde, so soll der Kläger abgewiesen werden; namentlich aber auch, weil der Herr von Müß vom

keinen Befehl gehabt habe, Knechte anzunehmen, sondern vom heiligen Bunde. Es wird erkennt: Der Kläg^

soll in sechs Wochen seinen Bestellbrief beibringen; wenn nicht, so soll der König ledig erkennt sein.

Abtheilung E f. 12 voisa.

XIV. (12. Juni). Camill von Burgo von Bellenz fordert Bezahlung für 300 Knechte, die er

picardischen Zug, da ihm vom Herrn von Boisrigault eine Hauptmannstelle verheißen worden sei, bis >»

Genf geführt habe, wodann ihm die Hauptmannschaft abgekündigt und die Knechte unter andere Hm>Pw^

gestoßen worden seien. Er legt hiefür eine von Boisrigault erhaltene Schrift vor. Der Procurator >»e»^

ein: Der Kläger erbringe keinen genügenden Schein für seinen Befehl ; er habe keinen Auftrag " ^

Boisrigault gehabt, wie es sich aus des letztem dem Kläger gegebeneu Autwort erzeige. Dieser Am"

wird dahin vermittelt: „Die Herren" versprechen dem Kläger und geben ihm einen schriftlichen Schein ball '

daß er der erste bestellte Hauptmann sein werde und solle, wenn der König einen Ausbruch in der Eidgenosse»! ^

thue und Kriegsleute von ennet dem Gebirg aus den Herrschaften der Eidgenossen nehme; „und das

art der Italiener".

Abtheilung v k. 11.
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XV. (12. Juni). Camill de Burgo („de Bourg") von Bellenz fordert im Namen des Hauptmann

^pt'st, seines Vaters selig, einen Monatssold für 400 Mann, die sein Vater in den Dienst des Königs

Mhrt habe und die bei Carra geschlagen worden seien. Dieser Sold gehöre ihn: wie andern Eidgenossen

S"f°lge einer Verheißung von Boisriganlt. Des Königs Procurator entgegnet: Die behauptete Zusage sei

"^t heiter dargethan; ttberhin sei früher ein Nechtstag gehalten worden, auf welchem von dieser Forderung

uichts bemerkt worden sei; der Kläger könne daher auf dem jetzigen Marchtage dieselbe nicht anbringen. Die

Achter erkennen: Der Kläger habe Termin bis zum 25. Juli (St. Jacobs seine Beweise für die behauptete

Zusage und für Anderes, das er als nützlich erachte, beizubringen. Dann solle wieder geschehen, was

Achtens sei.

Abtheilung L. - Eine zweite Abfassung dieses Urtheils in Abtheilung vt. 11 besagt, der

Kläger habe eine Schrift eingelegt, wie ihm Boisrigault versprochen habe, er solle bczah t werden .van

"ls- die andern Hauptleute. D« Procurator entgegnet nach dieser Red.wt.on . Klager ze.ge ke.ne.. Bestell nef-

da damals zwei Aufbrüche geschehen seien, einer für den König durch Morelet und einer durch den Eastellan

von Muß für den heiligen Bund, so möge Baptist bei dem letztern gewesen sein.

XVI. (12. Juni). Nicola de Burg („Bourg") von Bellenz, im Namen der Erben seines Vaters HanS

^cob von Burg selig, fordert seines Vaters Sturmsold wegen Eroberung der Stadt Parva („Pavj'). Der

""igliche Procurator legt einige Copien der französischen Register vor, in welchen die Züge eingeschrieben

und aus denen sich ergebe, daß des Klägers Vater etwas erhalten habe. Nachrem r er Klager aus

'^'tere Kundschaft dringt, erkennen die Nichter: Er habe Zeit bis 25. Juli (St. Jacobstag) Alles was ihm

^ Erweisung seiner Sache geeignet scheint, beizubringen. Dann soll wieder geschehen, was Rechtens ist.

Abtheilung U und Abtheilung 0 k. 12.

121.

Khur (?). 155«, 8. Juni.

Bundestag der III Bünde, unter Beiwohnung eidgenössischer Boten.

Ä» Abgang andern Materials ist man auf das folgende Actenstück angewiesen.

1550, 4. Juni (Mittwoch vor Fronleichnamstags. Luceru an ein nichtgenanntes Ort (Zürich). Der

Herr de Castion habe geschrieben, wie beiliegende Copie es erzeige, und verlange daneben von den Orlen

Ne früher ihre Botschaft in Bünden hatten, abermals eine solche dahin, und zwar wenn eosun tonne d.c gleichen

B°t°n. die ftüher dort waren, ^ die Angelegenheit kennen: ... sedem Fall sollen Boten hu.lo.nmen,

damit che Unruhe beseitigt werde. DaBastion:" WMcher

We.se^l?^emNm übI Orte" nän.^llri, Schwyz, Unterwillden ^g u„d Glarus gerieben,
^""t die gleichen sieben Orte, die früher Gesandte dort hatten, wieder Boten dalm senden ^a n.an

^Pflichtet sei, zu vermitteln, 'dan.it die Unruhigen die RechtSbcgehrenden benn Recht bleiben lassen, so sc.

Luceru entschlossen, seinen Baumeister, der auch früher m Bunden war, dahin »u senden. man hosfe auf

o -, r. .5°. AUen Frankreich. Unruhen in Minden. - Si. A. Mrtch- «. Granbnnden.
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122.

Kngel'kevg. 1550, 16. Juili (Montag nach Niti).

Staatsarchiv Lueern: Engelbcrgbuch No. 34, k. 24.

Gesandte: Lucern. Jost Holdermeyer,des Raths. Schwyz. Jost Lund (Lüönd), des Raths. Unter¬
wal den. Niklaus Jmfeld, Ritter, alt-Landammann von Obwalßen; Hans Bünti, Landannnann von Nidwalden.

t». In Gegenwart der benannten Gesandten legt Bernhard, Abt des Gotteshauses Engelberg, dein

Melchior Schilter von Schwyz als Stellvertreter seines gestorbenen Naters, Jost Schilter, Vogts des genannte»

Klosters, Rechnung ab. Die Boten sind mit derselben wohl zufrieden und verdanken dem Abt seinen Fleiß,

Treue und Arbeit. Die Einnahmen an Zinsen, Zehnten, Gülten, Wein, Korn, Haber, Käse und Vieh betrage»

4249 Pfund 3 Schilling 10 Haller, die Ausgaben dagegen 4594 Pfund 1 Schilling II Haller; man bleibt

daher dem Abt schuldig 255 Pfund 12 Schilling; der Abt hat alles sein baares Gelo ausgegeben »»d

dargestreckt, auch was seiner Person heimdienct „als was jarzitbuch hat", Opfer und Anderes. Dem Kloster

ist man schuldig 440 Pfund I Schilling 2 Haller. Das Kloster hat 48 Eimer Wein zu Küßnacht »A

Zürichsee, 14 Eimer Wein im Keller, 30 Malter Korn zu Sins im Speicher, 8 Malter Haber ebendaselbst,

24 entwöhnte Kälber, 11 Meisriuder, 8 Meisochsen, 4 Zeitrindcr, 1 Zeilochs, 3 Stieren 1 „schwären",

1 Zeitstier, 1 Meisstier, 41 Kühe, 7 Werchochsen, 1 alten Troßhengst, 1 Stute mit 3 Hengsten, 21 Gißt,

55 Geißen, 16 alte und junge Schweine, 100 alte, jährige und zweijährige Käse, 60 Winter-, Herbst- »>^

Maienkäse, 300 Maß Öhl zu Lucern. 1». In Betreff derer von Küßnacht wegen Udligenschwyl hat

gütlich nichts beseitigen können, da sie mit denen von Uoligenschwyl gar nichts zu schaffen haben wollen; R'

bieten Recht auf ihre Obern von Schwyz, wollen auch Zinse und Zehnten nicht entrichten, sondern stillstelle»,

„des Heigent sy gstandt von ireu Herren und obern von Schwyz, da aber das gotshus in poseß sitzt, bräste

inen etwas, möchten sy wol das rächt bruchen". Die Kastenvögte der beiden andern Orte stellen nun d»

Anfrage an Schwyz, ob es sich als Schirmherr zum Gotteshause stellen, oder aber die von Küßnacht u»ü»''

stützen wolle, daß sie Zinse und Zehnten niederlegen können. Sobald die Antwort erfolgt ist, will '»»"

dann überlegen, wo man das Recht geben oder nehmen soll; sie begehren beförderliche schriftliche AntwoG

damit das Gotteshaus und die von Küßnacht weiterer Kosten überhoben werden, weil der Handel ssti^

lange angestanden nnd dem armen Gotteshaus vieles daraufgegangen ist. «. Zu gedenken an Vogt Schill

Verehrung.

123.

Wtldm. 1.550, 17. Juni. Jahrrechultug.

Staatsarchiv Lucer»: Allg. Abschiede 0 S, k. 2St. Staatsarchiv Zürich: Abschiede Band IS, f. Si.

Staatsarchiv Bern: Allgcm. eidgenöss. Abschiede dl dl, S. 2«Z. LandcSarchiv Schwyz: Abschiede. .lkantonSarchi» GlaruS: Abschiede- ^
Ka»ro»Sarchiv Basel: Abschiede Bd. 2S. jiantonSarchiv Freibueg: Badischc Abschiede Bd. 15. KantonSarchiv Solothurn: Abschiede B -

Kantonsnrchiv Schaffhanse»: Abschiede. Landesarchiv 'Appenzell: Abschiede..

Gesandte: Zürich. Johann Haab, alt - Burgermeister; Johann Escher, Stadtschreiber. Ber"'
Hans Rudolf von Erlach; Peter Jmhag, Vcnner, beide des Raths. Lucern. Wendel Sonnenb^,
Pannerherr. U r i. Jacob Arnold, Landammann. S ch w y z. Dietrich Jnderhalden, Ritter, Landau"»"»"'
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^nterwalden. Melchior Wilderich, alt -Landammann in Nidwalden. Zug. Hans Meyer, des Raths.
Glarus. Joachim Bäldi, Landaminaun. Basel. Niklans J.mü, des Raths; Heinrich Ryhincr, Stadtschreiber.
Freiburg. Hans List, Seckelmeister und des Raths. Solothur». Konrad Graf, des Raths. Schaff-
Hausen. Hans Stierli, des Raths. Appenzell. Othmar Ku.z, Landaininann. E. A. A. 1. 100.
dickem: Kathol. Abschiede 1541 — 1590.

Es erscheint eine Botschaft derer von Wallensiadt lind e.öffnet: Letzten Jahls habe der Laildvogt
v°" Sargans, Jost Abyberg, des Raths zu Lncer», angezeigt, ihm sei bei der letzten Jahrrechnnng zu Baden
ro» den Voten der Eidgenossen aufgetragen worden, ihnen zu e> öffne», daß die Landvögte zu sargaiw denen

Wallenstadt nicht mehr nach altem Brauch schwören sollen. Die von Wallenstadt haben nnn aber einenkuf der Jahrrechnung zu Baden ans Samstag vor St. Onofrions Tag (11. Juni) 1502 von den Obern
ausgestellten lind besiegelten Brief, des Inhalts, daß die VII Orte denen von Wallenstadt die alten Bräuche
U"d Freiheiten, die sie von de» Herzogen von Österreich her gehabt haben, bestätigen.Hieranf weisen sie

''um alten pergamenen Rodel vor, der in einen. Artikel besagt: wem. denen von Wallenstadt ein Vogt
Ordnet werde und derselbe sie in den Eid nehmen wolle, so soll er, bevor sie ihm huldigen, schwören, die

Wallenstadt nnd welche zu ihnen gehören bei alle., ihren Freiheiten und gntem altem Herkommen zu

Bitzen m.d zu schirmen nach bestem Vermögen. Sodann legen sie einen Brief vor, besiegelt von Vogt
A<U'ch von Nri, auf St. Peter und Pauls Abend (28. Jnni) 1537; dieser besage, daß auch damals verfügt
'°°rden sei, der Vogt solle ihnen nicht mehr schwöre.,, daß aber die Nathsboten der Eidgenossen nach Ver-
b°">"g ihrer Freiheiten de., alte» Brauch bestätigt haben. Sie bitten daher, sie bei dem alten Herkommen
""d den früher.. Zusagen zu belassen; sie ihrerseits werden sich auch als getreue Unterthanen erzeigen. Als

Boten aber verstunden, wie die von Wallenstadt von den Grafen von Sargans der Herrschaft Österreich

und dann gegenüber der letzter., von den Eidgenossen mit de». Schwert gewonnen worden sind, daß

daher wie andere Unterthanen in der Grafschaft Sargans gehalten werden sollen, so hat man sie freundlich

^gefordert, von ihrem Begehren abzustehen. Sie entgegnen, daß sie h.ezu keine Vollmacht besitzen, da d,e
^Nossen ihnen die von der Herrschaft Österreich gegebenen Freiheiten confirmirt haben. Die Boten der

haben keine Instruction und nehmen daher die Sache in den Abschied, ..... auf den, nächsten Tag
' "Wort zu geben I». Der Abt zu Fischings» berichtet, als er auf dem Tag hier zu Baden gewesen, sei

^WNlMus Pfau von Baden trotz einer schwer besiegelten Urfehde aus dem Gotteshanse entlaufen. Der
bittet, wenn der Betreffendein die V Orte kommen sollte, ihn gefangen zu nehmen und in des Abts

^"en") Kosten nach Fischings» zu liefern. Das soll jeder Bote heimbringe», dam.t, ... welches Ort er
°'"e, dasselbe ihn verhafte und nach Fischings» überantworte. .. Vor den Boten der VII (im Thurgau
Werenden) Orte erscheint wieder Marcus Schenkt.), Abt des Gotteshauses zu F.sch.nge», und eröffne«. Als
"bres Eglj einige Jahre Schaffner des GotteshausesFischinge., gewesen sei, habe er unter gewisse» Vorgaben

w'ge Höfe, Stücke und Güter des Klosters um geringes Geld an sich gezogen und dann einige mit großen.

7winn wieder veräußert, Stücke und Güter, die de.» Gotteshaus wohl gelegen seien und deren Abgang
, W sehr empfinde. Der Abt bitte daher dringend, die Eidgenossen .vollen verschaffen, daß d.ese Güter
7» G-tteshause wieder zugestellt werden, wobei der Abt sich erbiete, den Kaufschilling, den Andres Egli

diese Giiter bezahlt habe, wieder zu erstatten; sollten einige Stücke inzwischen verbessert worden sein, so

7"° auch diese Verbesserung nach der Erkanntniß der Eidgenossen vergüten. Es hat nnn in letzten
^iren Lienhard Holzhalb, des Raths der Stadt Zürich, in Betreff dieser Giiter aus Geheiß der Eidgenossen



320
Juni 1550.

sich nach Fischingcnbegeben und daselbst einige Kundschaften eingenommenund hierüber Folgendes berichtet!
Die Kundschaften haben eidlich angegeben, als Andres Egli nach Fischingcn gekommen sei, habe er nichts
mitgebracht, als schlechte Kleider wie ein armer Schüler; man wisse auch nicht, daß ihm während der Zeit
seiner Verwaltung erbsweise etwas zugefallen sei, denn sein Vater sei erst später gestorben. Einmal sei er
ab einem Tag von Baden gekommenund habe vorgegeben, die Eidgenossen habeir ihm des Gotteshauses
Hof Ditschwrst im Toggenburg geschenkt gemäß eines Abschiedes; hierauf habe er den Hof feilgeboten und
den Bauer Uli, der auf demselben saß, mit Weib und Kindern davon verstoßen, obwohl derselbe de»>
Gotteshaus fleißig gezinset hatte und nichts am Zins schuldig geblieben war, und Brauch, Recht und du
Öffnung des Gotteshauses vermögen, daß welcher einen Hof in Ehren habe und gehörig zinse, sein Lebe»
lang vom Abt da belassen werden soll, wenn auch ein Anderer mehr Zins gäbe oder dem Abt sonst lieber
wäre. Diesen Hof habe dann Egli seines Vaters Bruders Sohn, Heini Egli, um 600 Gulden verkauft.
Ferner habe Egli, oder an seiner Statt sein Sohn Ulrich, des Gotteshauses Gut Tobel, auch unter de>»
Vorgeben, als sei es ihm von den Eidgenossen geschenkt worden, mit Peter Fürer in der Halden um des»'»
Gut Halden vertauscht. Auf diesem Gute haben 100 Gulden Hauptgut oder 5 Gulden Zins gelastet, du
der Vogt übernommen habe; es sei aber diesfalls ein „glicher" Tausch gemacht worden. Das Gelt Tode
habe dann der Peter dem Hans Senn, genannt Holzsteiner, um 250 Gulden verkauft, die Halden aber
benütze Egli oder sein Sohn fort; der Tausch möge deßwegen erfolgt sein, weil Egli besorgte, wenn er das
Tobel verkaufe, werde der Herr von Fischingen dasselbe ziehen. Des Wcitern habe Andres Egli ges»^'
das dem Kloster Fischingen gehörende Gut Au sei ihm auch von den Eidgenossen geschenkt worden; das»' '
habe er dann dem Schwarzhans Speck, der früher Kellner zu Fischingengewesen und das Gut bei vierM
Jahren als Lehen benutzt und dabei das Kirchlein versehen habe, da das Gut ein Meßmergut war, »'"
400 Gulden verkauft; 300 Gulden seien bezahlt worden; 100 Gulden werden jetzt noch verzinset; das ^
würde aber, wie es heiße, 500 Gulden oder mehr gelten. Das dem Gotteshaus nahe und wohl
Gut Bül sei von Abt Stoll und dein Convent dem ledigen (unehelichen) Sohne des Abts, Stoffel, „ge>""^
oder zu Erblehen verliehen morden, doch mit der Bedingung, daß Stoffel Stoll den Vül selbst besitzen f»
Als nnn der Abt Stoll aus dein Gotteshaus nach Laufen kam und sein Sohn zu Zürich wohnte, gl»"
Andres Egli, das Gut Bül gemäß Brief und Siegel wieder zu Händen des Gotteshauses ziehen zu solle»,

Gulde»
uelst

und erwirkte hiebet soviel, daß der Abt oder dessen Sohn oder beide ihm, Egli, den Bül um 30
gegeben haben; dieses Gut aber, das dann Eglis Sohn benutzt habe, sei wohl 200 Gulden oder
werth, denn auf demselben können 5 Kühe gcsömmert und gewintert werden. Endlich habe Egli als Sch»"^
und Namens des Gotteshauses dem Heini Schmid, genannt Karrenheini, Haus, Hof und Baumgarü'»
120 Gulden abgekauft, und der Karrenheini habe dann diese Liegenschaft dem Schorp, damaligem
des Gotteshauses, zu Händen des letztern vor Gericht gefertigt und Schorp es in dieser Weise empf»»^ ,,

>ch
dieses

Später habe Schorp das genannte Haus aus dem Vermögen des Gotteshauses verbessert. Als auch
dieses Haus kaufen wollte und Heinrich Stücheli, genannt Niggel, zu Fischingen zu ihm sagte, warum er
Haus wolle, ob man nicht Platz genug im Kloster habe, habe Egli geantwortet, er wolle es für das
kaufen, damit, wenn etiva ein Knecht krank würde, derselbe dahin verlegt werden könne. Aus dieser > ^
habe der alte Niggel den Kauf geschehen lassen, während er sonst Willens gewesen sei, selbst zu kaufe» ^
den Kauf zu ziehen, Jetzt aber besitze mit Gunst des Andres Egli dessen Sohn Ulrich die Liegeusch" ^
die seinige. Biederleute verwundern sich sehr, wie Andres Egli solche köstliche Güter, die dein Gottes
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>ür sich und dessen Eigenleute sehr nützlich gewesen wären, mit leichten Vorgaben, als mären sie ihm geschenkt

forden, an sich gebracht habe, Guter, die bei 1500 Gulden oder mehr werth seien, was er, Egli, „zum

daraus bezogen habe. Mau möge nun seine Vorgaben, die Güter seien dem Gotteshaus ungelegen und

^ sei besser, solche zu veräußern als zu behalten, würdigen! unter gleichem Schein Hütte er in letzten Jahren

Feldbach etwas Gotteshausgut an sich gebracht, wenn die Eidgenossen nicht gründlich nachgefragt hätten,

wobei sich tz^s Widerspiel ergeben habe. Nachdem man diesen schriftlichen Bericht augehört und auch die

(srühere) Antwort des Andres Egli verstanden und sich zugleich erinnert hat, wie letzterer als armer Schüler in

Kloster gekommen und aber bei seinem Tode 3000 oder 4000 Gulden hinterlassen habe, so hat man, da

"wu füx sniaßgebende) Verfügungen keine Vollmacht hat, dem Landvogt im Thurgau geschrieben, er soll die

"lue und Erben des Andres Egli dazu verhalten, daß sie die genannten Güter, die früher dem Gotteshaus

gehört habe», nicht weiter abverwandelu, und die Kauf- und Übergabsbriefe, betreffen sie Schenkungen oder

'"cht, auf dem nächsten Tage zu Baden vorlegen. Beinebens soll jeder Bote die Sache heimbringen und auf

sechstem Tag Instruction und Gewalt haben, wie man dem Gotteshause in Betreff dieser Güter helfen könne.' Der Landvogt zu Baden zieht an: I. Die Unterthanen in der Grafschaft Baden treiben einander um
^ usuge Sachen im Recht herum und appclliren von den nieder» Gerichten au den Landvogt, meistentheils

"" ste, ohne Appellazgelderlegen zu müssen, einander aufziehen können und inzwischen einander nicht

^M)le» müssen. Dadurch aber werden der Landvogt und seine Amtleute sehr belästigt, da sie oft vom
^ tgep bis in die Nacht diesen Appellationen obliegen und ihr eigenes Geld dabei verzehren müssen; wenn

uppellirende Partei auch nur einen halben Gulden erlegen müßte, so würde viel weniger appellirt werden.
^Hiutersichbringen und Gefallen der Obern wird erkennt: jede Partei, die von den nieder» Gerichten an

soll appelliren wolle, solle ein Pfund Haller, Badener Währung,baar erlegen; von diesem Pfund
Landvogt 10 Schilling, dem Landschreiber 5 Schilling und dem Untervogt 5 Schilling werden;

^^""^kiide Thcil soll dann dem andern dessen Kosten vergüten. 2. Wenn vor den Landvogt appellirt
^ müssen die Unterthanen den Nichter und beide Fürsprecher mitbringen; diese begnügen sich dann eines

Und ^""tMbrodes oder Jmbis nicht, sondern zehren noch am Abend und essen in der Stadt zu Nacht.
^ wen» sie dann in ihre Dörfer heimkommen, so gehen sie wieder in das Wirthshaus und treiben solcher
vor Kosten auf. Ter Landvogt meine, man sollte dem Nichter, Fürsprechen und Kundschaften, die

^M'dvogt gestellt werden, einen bestimmten Lohn festsetzen. Auf Hintersichbringen wird erkennt:
Züchter, Fürsprechen und Kundschafter, die nach Baden vor den Landvogt berufen werden, sollen zum

u»d ^ für Zchrung und Lohn gegeben werden. — Diese beiden Artikel sollen die Boten heimbringen
^' "'des Ort soll seine Meinung in Monatsfrist dem Landvogt zu Baden zuschreiben, damit er sich darnach
sich ^ ^ ^ ungezogen,der Abt von Salmanswylcr,der Visitator zu Feldbach ist, weigere

""Igen Frauen daselbst „zu wpchen und zu wplcn" (sie mit dem klösterlichen Weiler zu bekleiden);
^ w skge er dem neuerwählten Abt zu Wettingen mit Bezug auf diese Prälatur einige Hindernisse in den
^isii ^"ie soll heimbringen, ob man dem genannten Abt von Wettingen, der sonst von Alters her
^ "utor der Gotteshäuser Dänikon und Magdenau ist, oder einem anderen Prälaten iu der Eidgenossenschaft

'ug ,volle, die Jungfrauen zu Feldbach zu weihen und zu weilen. Autwort auf nächstem Tag.
vvr^ ^sandte des Königs von Frankreich, der Herr von Liancourt, trägt l. ein Schreiben des Königs

ll°hend: Damit in Bezug auf die Ansprachen in der Folge keine Zwistigkeitenentstehen, habe
eine Verordnung folgenden Inhalts erlassen: Seine Anwälte und Gewalthaber, die jetzt oder in

41
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der Folge bei den Eidgenossen oder den Ihrigen verhandeln, es seie in der Eidgenossenschaft oder in Kriegen

des Königs, „sollen und werden alle die zusagungen und vertrag, so sy uns und den unfern gmeinlich

oder sunderlich thun werden, in gschrift geben mit iren Handzeichen underzeichnet um was fachen es joch sin werde,

welichs das einzig und best mittel sige, damit sr. Mst> anwält darab ursach nemen, nützit zu versprechen noch zu

vertragen, dann in reinen guten trüwen; dargegen auch unser underthanen anzunemen, damit sy sin Mst. (nit?) um

einich ding anlangen, dann das pillich und rechtmessig und das sy mit gschriftlichem schin erzeugen könneil"; welche

Ordnluig der König zur Erhaltung gemeiner Liebe und Freundschaft erlassen habe, damit weder er noch du

Eidgenossen von den Ansprechern so oft belästigt werden. Die Boten mögen dieses den Ihrigen kundthun,

daß sie keinem Versprechen vertrauen, es sei denn vom König oder seinen Anwälten unterzeichnet; ebenso

sollen die Eidgenossen ihren Unterthanen nicht bewilligen, Ansprachen geltend zu machen, wenn diese

nicht nach obiger Vorschrift verschrieben sind. Es soll auch in der Folge keiner eine Ansprache kaufen »och

in anderer Weise an sich ziehen, da der Friede und die Vereinung „das nit vermögen und zugeben, daß

man inen darum des rechten sin sölle". Wird in den Abschied genommen. 2. Der Gesandte legt ein

Schreiben der zwei Zugesetzten des Königs vor, welches dahin lautet: Es sei früher in alle Orte der Eid¬

genossenschaft geschrieben worden, wer Anspracheil am König zu haben beglaube, soll auf dem (nächstvergangenett)

Nechtstag zu Peterlingen erscheinen. Nichts desto weniger habe der König aus besonderer Gnade, um alle»

Allsprechern gerecht zu werden, doch nur denen, die sich „der march der Eidgnossschaft behälfen und dero

genoß sin mögen", seinem Procurator befohlen, diesen Ansprechern zu verkünden, auf St. Jacobs Tag (25>

Juli) nächstkünstig zu Peterlingen zu erscheinen und in Betreff ihrer Anspracheil Recht und Urtheil zu

erwarten. Dabei bemerke der Gesandte, er habe keinen Auftrag, irgend welche Allsprachen gütlich zu erledigem

Hiemit wolle der Procurator protestirt haben, daß jene Ansprecher, die auf diesem Rechtstag nicht

erscheinen oder sich vertreten lassen, als abgewiesen und ihre Allsprachen als verloren und der König als

guittirt zu betrachten sei. 3. Ein Angehöriger der Eidgenossen zu Lauis habe von einem italienische

Hauptmann, Tempesta genannt, des letztern Forderung abgekauft und wolle dieselbe nun ebenfalls zu Petei^

lingeu gegen den König geltend machen. Das sei aber ganz dem Frieden und der Vereinung entgegen und

dem König ungelegen, wenn die Unsrigen von Fremden wirkliche oder vermeintliche Ansprachen erkaufen »nd

der König auch hierum Antwort geben sollte; man bitte, die Angehörigen der Eidgenossen von solchem Vorgeht

abzuweiseil. — Da man über diese Vorträge und Ordnungen ohne Instruction ist, so wird Alles in

Abschied genommen; einzig in Betreff der Anforderung des Tempesta wird dem Gesandten angezeigt, dieselbe

sei nicht ili Folge eines Kaufes, sondern in anderer rechtlicher Weise an den in Lauis gekommen. K«

30. Juni erscheint Liancourt nochmals und eröffnet, wenn die Eidgenossen auf dein, ivas ihre Nichter

Betreff des Stephan de Sales (Sala) erkennt haben, beharren und ihnen nicht schriftlich befehleil woRM

ihre Erkanntniß um Einiges zu vermindern, so erkläre er im Namen des Königs, daß dieser solches n>edU

billig noch rechtmäßig finde; es sei das ein Span zwischen dem König und den Eidgenossen als co»trahirend0>

Parteien; der König sei bereit, Verordnete von seiner Seite mit Abgeordneten der Eidgenossen an dem

den man bestimmen werde, zusammentreten zu lassen, um dieses Mißverständnis; zu beseitigen; daß aber dich'

Angelegenheit vor die Nichter der Eidgenossen gebracht werde oder des Königs Nichter und sein Procura^'

diese annehmen, werde der König nicht zugeben („es niemant mer zu laßen"). Es wird ihm geantwolUtz

man könne die gegebene Antwort nicht ändern; zwar wolle man die Sache in den Abschied nehmen, ab?'

so, daß das Recht zu Peterlingen deßwegen nicht gehindert werden, sondern der Obmann sein Urtheil fnlb'"
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folle, „oh xx 5,^- „mrch gnuiß sige oder nit". I». Der Gesandte von Lucern („ir") weiß zn sagen, was
wit ihn: in Betreff der Kerze bei U. L. Frau zu Einsiedeln geredet worden ist. I. Derselbe weiß auch zu
^richten, was wegen der Kerze zu Bruder-Klausen in Unterwalden geredet worden ist. Ii. Der kaiserliche
Gesandte eröffnet, auf die den: kaiserlichenGeneral in Italien und Gubernator zu Mailand, Fernand Gonzaga,
Zugeschriebenen Beschwerden der Eidgenossen habe derselbe folgende Antwort gegeben: Es möge die Eidgenossen
und ihre Unterthanen nicht befremden, wenn der Durchpaß des Salzes belastet sei und sie die Beschwerde ihrer
uu Herzogthum Mailand befindlichen Güter entrichten müssen, und daß man nicht gestatte, Getreide oder
Korn ohne Aufschlag aus den: Herzogthum wegzuführen.Wie früher oft berichtet worden sei, habe das,
was vorher ii: den angegebenen Artikeln zugelassen worden sei, in den zwischen den Eidgenossenund dem
^'rzog Franz II. errichteten Capiteln seinen Grund gehabt; diese Vercinung habe man gehalten bis die
Eidgenossen selbst erklärt haben, daß sie mit dem Tode des genannten Herzogs erloschen sei; nun halte man
die Eidgenossen und ihre Unterthanen wie andere Nachbarn: Venedig, dei: Herzog von Ferrara, den Herzog
uon Mantua, den Herzog von Savoyeu und Genua, die alle gute Freunde des Kaisers seien, wie sich die
Eidgenossen von den genannten Herrschastenselbst mögen berichten lassen. Der Statthalter schreibe ferner,
die Eidgenossen können sich nnch darüber nicht beklagen, daß sie im Herzogthun: Mailand nicht erben könne::;
dos sei der Fall in Folge einer uralten Satzung, die gegen jedermann, auch des Kaisers Unterthanen, wenn
^ anderswo wohnen, beobachtet werde. Die Eidgenossen mögen sich also begnügen, wie man andere gute
freunde und Nachbarn halte, da man ihnen gegenüber zu Mehreren: nicht verpflichtet sei. Wenn den
Eidgenossen daran liege, eine neue Capitulation mit dem Herzogthun: Mailand einzugehen, so mögen sie
dnrun: nachsuchen, es werde ihnen gebührend geantwortet werden; der Kaiser habe gegen ihre Nation stets
das beste Wohlwollen gehegt, obwohl jene mitunter den falschen Vorgaben seiner Gegner Gehör gegeben
fwben, >vie unlängst, als es hieß, der Kaiser wolle die Eidgenossen bekriege» und Alles, was er mit denen
Ur Bünden verhandle, sei hauptsächlich berechnet, diese und die Eidgenosse:: zu entzweien, was gar nicht der
ö>oll sei. Dieser Vortrag wird in den Abschied genommen, um auf dem nächste» Tag darauf zu antworten.
^ Anwälte des Dompropsts zu Constanz und Bat Rudolf von Nappenstein erscheinen wegen ihrer Appellation.

begehre», daß man sie an: nächste» Tag verhöre; der Dompropst sei erst kürzlich ans Osterreich zurück-
LUehrt ihm daher unmöglich gewesen, auf diesen Tag zu erscheinen. Nach Verhörung beider Parteien
wird erkennt, sie sollen auf den nächsten Tag mit allen ihren Beweisschriftenerscheinen, an welchen auch
Wder Bgie Bollmacht zu urtheilen sich einfinden soll, da doch die Güte nicht hat verfangen mögen.

Hans Melchior Heggenzer, Rath des römischen Königs, wird aufgefordert, das ausstehende Erbeinungsgeld
Zu entrichten. Er antwortet, der König habe ihn: geschrieben, er wolle dasselbe beförderlich beschaffen, man
'Uöge sich ngch eine kurze Zeit gedulden. 1». Der Landvogt von Baden eröffnet, am letzten Zurzacher Markt
^ geklagt worden, daß einige Tuchleute ungleiche Strpchschnnre haben. Daher habe er den Naffaloska
(Ravalesca?), den Sebastian Knab von Lucern, den Müy von Straßburg und den Diener der Herbort von
Augsburg mit ihren Strpchschnürenvorbeschieden und diese mit einer geschwornen Frankfurter Strpchschnur
^'glichen. Sie seien ungleich und alle vier zu kurz, doch die des Müy die kürzeste gewesen. Einige
^r Genannten sind auch erschienen und bitten, ihnen das Beste zn thun, da man ihnen in Zürich weder
^Aaß noch Strpchschnur gegeben habe. Es wird erkennt, die von Basel sollen den: Landvogt zu Bade::
^förderlich eine rechtmäßige geschworne Frankfurter Strpchschnur zuhalten; dann soll der Landvogt allen
^uchlenten zu Zurzach gebieten, sich gleichlange Schnüre zu verschaffen und die Tücher bei diesen und keinen

.
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andern Strychen zu messen. «. Auf dus Schreiben des Ambrosius von Gumpenberg in Betreff der Dompropstei

zu Basel au die zwölf Orte legen die von Basel ihre Autwort schriftlich vor, ebenso die Antwort, welche sie

auf Anrathen („Gefallen") der Eidgenossen dem fränkischen Adel geschrieben haben, und endlich einen Auszug

einiger Abschiede, was vor dreißig Jahren in Betreff der Curtisaneu erkennt worden sei. Mau läßt es

hiebet verbleiben und schreibt dein fränkischen Adel und dem von Gimpenberg (sie), sie mögen die von Basel

über ihr Schreiben und genügsames Erbieten nicht weiter bedrängen. Dabei wird erkennt, die von Basel

und der Landschreiber zu Baden sollen Abschriften von der Antwort jener an den fränkischen Adel und von

dem Auszug der Abschiede jedem Orte zuschicken, dainit man sich je nach den einlangenden Antworten

des fränkischen Adels und des von Gimpenberg zu verhalten wisse, p. Die Gesandten von Basel und

Schaffhausen, auch Abgeordnete der Aebte von St. Gallen, Einsiedeln, Kreuzlingen und anderer Prälaten

eröffnen, wie ihnen in letzter Zeit vom Kaiser Mandate zugekommen seien, daß sie auf den 25. Juni auf

dem Reichstag zu Augsburg erscheine» sollen; es sei nun früher verabschiedet worden, daß sie die Reichs-

und Bundestage nicht besuchen sollen, was auch ihre Meinung sei; nichts desto weniger wollen sie das

Eröffnete anzeigen. Man schreibt nun an den Kaiser, die Citirteu halten sich an die früher von ihm gegebene

Antwort und verlassen sich auf dieselbe, »z. Da einige Briefe betreffend den Thurgau und die Stadt

Frauenfeld, wie diese an die VII Orte gekommen und wie sie sich gegen dieselben verschriebe!! haben, vermißt

werden, und da man vermuthet, dieselben möchten zu Lucern liegen, weil der Brief über Dießenhofen vor

einigen Jahren auch daselbst gefunden worden ist, sv wird Lucern beauftragt, dieselben hervorzusuchen und

Abschriften davon nach Baden zu bringen, i. Die Gesandten von Glarus, Schaffhausen und Appenzell eröffne»

auftragsgemäß, ihre Obern beglauben, die zehn Tage, welche im letzten picardischeu Feldzuge den Hauptleute»

und Knechten abgezogen worden seien, sollen vom König bezahlt werden oder er hierum das Recht bestehe»-

Man läßt nun hierüber mit dem königlichen Gesandten, dem Herrn von Liancourt, ernstlich reden, daß er

gütlich bezahle oder diesfalls rechtlich Red und Antwort gebe. Dabei ist man auch der Ansicht, wenn einige

Ansprechet.' auf den angesetzten Nechtstag, Sonnlag nach St. Jacob (27. Juli), nicht erscheinen können (,sir

ansprach nit erjagen"), sie dcßwegen ihr Recht nicht verloren haben. Das soll jeder Bote heimbringen u»d

was jedem Ort hierin gefällt, das soll es den Richtern auf den Tag zu Peterlingen zuschreiben, da»»t

niemand verkürzt werde. 8. Da die Zeitläufe eigenthümlich und einige dringende Angelegenheiten vorhande»

sind, auch die sieben Orte wegen ihres Spans um Wüdenswyl auf St. Laurenzentag (10. August) eine»

Tag nach Baden angesetzt haben, so haben die Boten der übrigen Orte, nämlich von Bern, Basel, Freiburg,

Solothurn, Schaffhausen und Appenzell beschlossen, daß jedes Ort auch auf diesen Tag seine Botschaft nach

Baden abordnen soll, um die rückständigen Geschäfte und was sonst etwa einfällt zu behandeln, t. Es »nid

angezogen, der für die Jahrrechnung angesetzte Tag sei in den Orten ungleich verstanden worden, so daß

einige Boten zu früh, andere zu spät eingetroffen seien, wie das bei denen von Bern der Fall gewesen si»>

man sollte einen bestimmten Heiligeutag oder einen Monatstag bestimmen und eine Ordnung festsetzen, welche

Orte gleich Anfangs und welche nach einigen Tagen eintreffen sollen. Nachdem man aber das Urbar nach'

gesehen und sich erinnert hat, wie mitunter Geschäfte wegen fremder Fürsten und auch andere eintrete»

können, bei denen alle anwesend sein müssen, so hat man es bei der alten Ordnung bleiben lassen, so d»ß

die Landvögte und die Boten aller Orte je auf den zweiten Sonntag nach Corporis Christi, das ist dci

dritte Sonntag nach Pfingsten, zu Baden erscheinen sollen. ». Die Boten der VII Orte fordern von de»

drei Städten Antwort auf ihr letztes Begehreu, daß die drei Städte den Proceß und die Urtheile des
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Obmanns betreffend die Neisstrafen im Thurgau besiegeln sollen. Die drei Städte antworten, da die Urtheile
von den Zugesetzten der drei Städte („ircn") besiegelt worden, so genüge dieses, zumal es bisher nicht
Übung gewesen sei, daß man die Urtheile zweimal besiegelte. Es wird ihnen entgegnet, es sei das
früher auch etwa vorgekommen, und da der Proceß von dem Obmann und den Zugesetzten der Vit Orte
besiegeltworden sei und dabei vorgesehen worden, daß auch die Zugesetzten der drei Städte („iie ) siegeln
werden, was nicht ohne Kosten geändert werden könne, so bitte man nochmals freundlich, die Zugesetzten der
drei Städte möchten den Proeeß besiegeln, wogegen man erbötig sei, ihren Zugesetzten ihre gegebenen und
besiegelten Urtheile wieder zurückzustellen, v. Die Boten der drei Städte Bern, Freibnrg und Solothurn
eröffnen; I. Sie seien aus dieser Jahrrechnnng im Flamen ihrer Obern erschienen, man habe sie aber nur
bU drei Appellationen, die aus der Landgrafschast Thurgau hergekommen seien, sitzen lassen, mährend sie
vernommen haben, daß noch andere Appellationen behandelt worden seien, die aber einzig von den VII Orten
erledigt worden seien' früher seien die Boteir ihrer Obern immer bei solchen Appellationen gesessen und sei
'hnen das Appellationsgeld bezahlt worden. 2. Es seien auch der Abt von Fischingen und der Vater von
Illingen zu Baden gewesen um gewisse Geschäfte zu verhandeln; auch hierbei seien die Boten der drei
Otädte ausgestellt worden, während sie früher bei allen machen, welche die Gotteshäuser und Klöster betroffen
haben, mitgesessen seien. 3. Ohne ihr Beisei» habe man mit Vogt Maad von Glarus, der Schaffner zu
Feldbach gewesen, in Betreff seiner Rechnung verhandelt, wobei sie auch hätten theilnehmen sollen. 4. In
ihrer Abwesenheit haben die Vll Orte dein Landvogt im Thurgau den Eid gegeben, der wegen der hohen
Obrigkeit auch in Anwesenheit der Boten der drei Städte hätte geschworen werden sollen. Das Alles beschwere sie
i'" Namen ihrer Orte und sie hätten nicht erivartet, daß man solcher Art hinter ihrem Rücken durch handle.
Da ihre Obern die Besoldung des Landvogts im Thurgau auch tragen helfen, so verlangen sie freundlich,

man ihnen eine Abschrift der Rechnung des Landvogts von Posten zu Posten gebe, und daß
'"an dieses ihr Verlangen in den Abschied nehme. Die Gesandten der VII Orte erwiedern: 1. Weil
'"a>> aus Unwissenheit und sonst die lieben Eidgenossen der drei Städte nicht immer ausgestellt habe, wollen
^ jetzt ein Recht hieraus machen; hierüber sei ein langer Nechtshandel zu Zofingen entstanden, webhalb nun
hierin bedächtlicher gehandelt werde „und diewyl die appellationen darnach (da noch?) das landgricht der
iiat Constanz gewesen, allwegen für unser Herren, die siben ort gangen", wie man das hinreichend beweisen
^°""e, so habe man die drei Städte bei denjenigen Appellationen, die vom Landvogt an die Orte ergiengen,
ausgestellt. 2. Die VII Orte glauben, die Angelegenheiten des Abts von Fischingen, des Vaters der Karthause
öu Jttingen, des Vogtes Maad und anderer Klöster mit Recht behandelt zu haben, weil das Mannschaftsrecht

die Gotteshäuser und Klöster zur Zeit, als das Landgericht noch der Stadt Constanz zuständig war,
dm VII Orten gehörte; was das Malefiz und das Landgericht angehe, davon schließe man die drei Städte

aus; dagegen bitte man sie freundlich, die VII Orte bei dem Übrigen bleiben zu lassen. 3. In Betreff
^ Eides des Landvogts im Thurgau sei zu bemerken, daß die VII Orte noch zur Zeit, als das Landgericht
d" Constanz gewesen, einen Landvogt im Thurgau gehabt haben, der ihnen geschworen habe, was den Rechten

drei Städte nichts benehmen soll. 4. Anbetreffend ihr Verlangen einer Abschrift der Rechnung des
^"dvogts, so sei das nie Übung gewesen und wolle man keine Neuerung einführen; wenn ein Ort mit

auf eine Rechnung Mangel finden sollte, so könne man dieselbe beim Landschreiber zu Baden einsehen,
d' Da endlich die VII Orte in dem Streit wegen der Neisstrafen bedeutende Kosten erlitten haben und der

öewiuueude Thcil von dem verlustigen billig entschädigt werden soll, so seien ste von ihren Obern beaustragt,
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diese Kosten zu fordern. Die Boten der drei Städte antworten, sie haben keine Instruction, ihren Anzug

haben sie ans sich selbst gethan in Folge dessen, was ihnen hier begegnet sei; sie verlangen die Sache aber

in den Abschied, um ans dein nächsten Tag darüber zu antworten, ». Hans Jacob von Ägeri, Wirth im

hintern Hof zu Baden, entrichtet den VIII Orten 160 rheinische Gulven jährliche» Zins und eröffnet, er

habe eine köstliche neue Sonnnerlaube auf die Liinmat gebaut, wie die Boten gesehen Habenz da er nun den

VIII Orten einen großen Zins bezahle, so bitte er jedes derselben nni sein Wappen und Fenster. Wird

heinigebracht. Der Geleitsinann zu Mellingen zeigt an, daß ihm „uf dis künftig jar" wenig Bolleten

von dem Pfundzoller in Lucern zukommen und aber viel Güter unter dein Schein, als seien sie Eigenthum

eingesessener Burger zu Lucern, die Nenß niedergehen, von denen dann kein Zoll entrichtet werde. Mnn

giebt ihm die Weisung, jene Güter, welche von Lucern nach Mellingen kommen, die nicht durch einen SchcM

vom Pfundzoller als Güter eingesessener Lucerner Burger ausgewiesen werden, auszuladen und nicht fürfahren

zu lassen, zr- Pannerherr Sonnenberg von Lucern begehrt gemäß Instruction einen beförderlichen Tag

wegen der Märchen in den freien Aemtern. Da Ämmann Gartenhäuser von Appenzell schwer erkrankt ist,

so daß es ungewiß ist, ob er genese oder sterbe, so wird die Sache ans den nächsten Tag verschoben. 6

crhäli jedes der VIII Orte: 1. Vom Landvogt zu Baden 10 K Bad. Währung. 2. Vom Landvogt im Thnrgau

von den hohen und Niedern Gerichten 70 Gl. 5 Sehl. 3 Vom Landvogt im Sarganserland 210 K Bad-

Währung. 4. Vom Landvogt in den Freien Ämtern 160 K- 5. Vom Landvogt im Nheinthal 54 Gl. ^

Schl. 6. Vom Zins zu Dießenhofen 7 Kronen. 7. Vom hintern Hof zu Baden 15 Kronen. 8. VoM

Stadhof zu Baden 3 Joachimsthaler und 1 Bz. 0. Aus der Geleitsbüchse zu Vilmeringen 1 K I Schl-

10. Aus der Geleitsbüchse zu Znrzach 1 K 4 Schl. 11. Aus der Geleitsbttchse zu Koblenz 4 K 5 Schl-

12. Ans der Geleitsbüchse zu Klingnatt 2 K. 13. Ans der Geleitsbüchse zu Mellingen 17^2 y, II-

der Geleitsbüchse zu Bremgarten S K 15 Schl. 15. Ans der Geleilsbüchse zu Lunkhosen 1 K 10 Schl-

16. Ans der Geleitsbüchse zu Baden 21 Kronen, 8^/2 Joachimsthaler, 5 kaiserliche Kronen, 1 Gl. rheM-

an Batzen, 4 Gl. und lU/2 Bz. Constanzer-Münze. Dagegen wurden ausgegeben: dein Landschretber zu Bade»

6 Kronen für das Verfassen des Processes wegen der Reisstrasen auf Pergament und für Siegelkosten, dem

Landvogt zu Baden 2 Kronen, dein Landschreiber zu Franenfeld 2 Kronen für Untersuchung der Urkunde

in den Gotteshäusern der Landgrafschast Thnrgau. (Des Vcnner Sonnenberg und seines Knechts Rcitloh»

beträgt 30 Gl. 10 Schl.; er hat heimgebracht 440 Gl. 7 Schl. 2 Hlr.) »t» In dem Span zwisch^u

Zürich einerseits und Lucern, Uri, Schivpz, Unterwalden, Zug und Glarns anderseits betreffend Wädensu")

ist im Kloster zu Einsiedcln ein Rechtstag gehalten worden, an dem die Nichter und Znsätzer den Anüml

stellten, die Boten der sechs unparteiischen Orte, die früher auch in der Sache gehandelt haben, nebst dM

Schiedsrichtern gütlich vermitteln zu lassen, was die Parteien damals ans Hintersichbringen angenommen

haben. Die Boten derselben eröffnen nun, ihre Obern haben diesen Vorschlag angenommen, in der MeinMM,

daß wenn die Vermittlung nicht gelinge, diese dem Recht unbeschadet sein und der Nechtstag zu Einsiedl' >

seinen Fortgang nehmen solle. Hierauf verhören die vermittelnden Boten vorerst den in Einsiedeln gefühlU'U

Proceß, dann die Verträge zu Kirchberg lind Cappel, den bernischen Spruch und den Waldmannischen Vertrag/

und stellen dann folgende Mittel: 1. Da der Meister des St. Johanns-Ordens Bürger zu Zürich ist, sir»"

die von Wädenswyl, Nichterswpl und wer zu ihnen gehört, mit denen von Zürich steuern und reisen »nissig

die Appellationen von dorther an Bürgermeister und Rath der Stadt Zürich gehören, daher diese Herrsch

niemand besser als ihr zu kaufen gelegen ist, so soll diese bei ihrem Kaufe verbleiben. Weil aber in dcM
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"" Jahre 1450 zu Cappel errichteten Vertrag bedungen worden ist, daß zwar der Stadt Zürich ihre frühere

Gerechtigkeit an dein Hause und den Leute» zu Wädenswyl und Richterswyl wieder zukommen soll, doch so,

daß kein Theil ohne Willen des andern das genannte Hans besetzen oder entsetze» möge, sondern der Meister

des Ordens und der Orden sie so besorgen soll, daß keinem Theil von daher Schaden erwachsen könne, so

sollen die von Zürich in den nächsten drei Jahren die Burg und Feste zu Wadenswyl schleifen, so daß sie

W keiner Wohnung mehr dienen können. An einer andern Stelle mögen sie dagegen eine Behausung gegen

überfülle der Bauern und für ein Gefängnis; errichten, doch darf das keine Feste sein und darf zu keinen

Inten eine solche zu Wadenswyl und NichterSwyl gebaut werden. Sollten die von Zürich das genannte

Haus wegen guter Gründe in drei Jahren nicht abbrechen könne», so sollen sie vor Ablauf der drei Jahre

^ese Gründe den sechs Orten zuschreiben; diese sollen dann je nach Gestalt der obwaltenden Ursachen und

Verhältnisse einen ferner» Termin gütlich verwilligen. 2. Wenn in der Folge zwischen Zürich und den sechs

Orten oder einem derselben ein Span entstünde und denen von Zürich das Recht dargeschlagen würde, diese

"der die Gegenpartei hierbei nicht wollte bleiben lassen und hierüber Krieg erfolgte, so sollen die von

Wädenswyl und Richterswyl sich keiner Partei beladen, sondern stillsitzen; die sechs Orte oder wer von ihnen

^»n im Krieg begriffen wäre, sollen hinwieder die gedachten Leute in keiner Weise beleidigen oder beschädigen.

Würde nmgekehrt in einem Span Zürich den sechs Ort.» oder einem oder mehreren das Recht darschlagen

""d diese die von Zürich hierbei nicht bleiben lasse» und deßwegen die Sache zum Krieg konunen, so mögen

^gkge» die von Wädenswyl und Richterswyl denen von Zürich, als ihren Herren, berathcn und beholfen

Dasselbe ist der Fall, wenn die von Zürich mit andern Fürsten, Herren oder Städten in Krieg

^wickelt würden, wie denn die von Zürich überhaupt in Allein übrigen bei ihrem Kauf, ihren Burgrechten,

^chen, Sprüchen und Verträgen verbleiben, auch die Verträge zu Kirchberg und Cappel im llbrigen aufrecht

schalte» werden sollen. Denen von Wädenswyl und Richterswyl soll, so oft ihnen die von Zürich einen

ueuen Vogt geben, dieser gütliche Spruch, damit er wahr und fest gehalten werde, vorgelesen werden. Derselbe

'lt den beiden Parteien und ebenso dem Abt von Einsiedel» an ihren Lehen, Herrlichkeiten, Gerechtigkeiten,

Z'"sen, Steuern und Gülten in allweg unschädlich. Diese gütlichen Mittel werden von den Boten der Parteien

M ilM Obern zu bringen in den Abschied genommen. Da nun diese Jahrrechnung so lange gedauert hat

auch den Boten der Parteien Zeit gegeben werden muß, ihre Obern genau in Sache zu berichten, so

haben die Zugesetzten und Richter, denen solches übergeben worden ist, einen ferner» Tag der betheiligten

^te auf Sonntag St. Laurenzen Tag, das ist der 10. August, nach Baden angesetzt, an welchem die vier

Achter und Zugesetzten und die Boten der betheiligten sieben Orte mit Vollmacht, diese gütlichen Mittel

"Puiiehmen oder nicht, erscheinen sollen. Für den Fall, daß eine gütliche Vereinbarung nicht zu Staude

"v>e hat einen sernern Rechtstag aus St. Bartholomä, das ist der 24. August, wieder in das

^°ttcshaus Einsiedeln angesetzt. Die Boten der sechs Orte haben sich dann unter sich unterredet und gefunden,

'hre Obern sollten vor dem nach Baden anberaumten Tag durch ihre Nathsboten zusammenkommen, um sich

ö" vereinbaren. Es wird diesfalls ein Tag auf Sonntag vor St. Jacobstag (20. Juli) nach Brunnen

""gesetzt. e»i,. Es wird angezogen, die Frauen z» Dänikon haben mit denen von Zürich ein Burgrecht,

'"eßnahcn sie jährlich denen von Zürich zwei und denen zu Winlerthur einen halben Gnlden Burgrechtsgelö

^ben und bei Kriegen denen von Zürich ein Pferd erhalten und zuschicken müssen; dessen ungeachtet aber

'^en st,. ,„jt Bezug auf Zölle und andere Beschwerden wie Fremde gehalten, so daß sie von dem Burgrecht

Wr keines Vortheils genießen. Wenn sie nun in Folge des Burgrechts nicht etwas vor den Fremden
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voraushaben, so seien sie im Falle, das Bnrgrecht auszugeben. Die Gesandten von Zürich werden beauftragt,

dieses au ihre Obern zu bringen und auf dem nächsten Tag Bescheid zu geben. «»«;. Der Vater von Illing?»

beklagt sich abermals, wie die von Stammheim, Nußbaumen und Andere Hanf und Werch in des Gotteshauses

„See" legen und damit die Fische schädigen. Die Boten der VII Orte beschließen diesfalls, es solle der

Laudvogt im Thurgau und die von Zürich bei den Ihrigen zu Stammheim zum höchsten verbieten, Hanf

und Werch behufs des Rößens in den benannten See zu legen, und die Übertreter bestrafen. Daneben

sollen die von Zürich einen beförderlichen Tag bestimmen und diesen dem alten und neuen Landvogt "N

Thurgau anzeigen, damit diese nebst Nathsbote» von Zürich und dem Landschreiber zu Fraucnfeld ans den

Stoß kommen und versuchen, in Betreff der Märchen einig zu werden. Sollte dieses- nicht gelingen, so

die Angelegenheit wieder zu Tagen vorgebracht werden und der gütliche Versuch keinem Theil an seinen

Rechten schädlich sein. Wenn dann die Märchen gesetzt sind und der Vater zu Illingen und die von

Stammheim, Nußbaumen oder Andere einander rechtlich belangen wollen, so ist jedem sein Recht vorbehalten.

Da das Negensburger (sio) Capitcl sich getheilt hat und einige Priester desselben in der Grafschaft

Baden sitzen, so begehren dieselben, daß das Siegel des Capitels zu gemeinen Händen gelegt und die Statute»

und Ordnungen ihnen übergeben werden, da die Prädieanten im Gebiete derer von Zürich derselben nicht

bedürfen, und daß man dem Landvogt zu Baden hierüber beförderliche Antwort gebe. vv. Landvogt

Tschudi richtet an die von Zürich das Begehren, da er ihr und anderer der VIII Orte Diener sei lind z»

Zeiten Anken, Käse, Ziger, auch etwa ein Fäßcheu Veltliner, Alles nur für den Hausbrauch berechnet, von

Glarus Herabkommen lasse, so möchten die von Zürich ihn solches zollfrei durch ihre Stadt führen lassend

wie das, als er früher Vogt gewesen, auch geschehen sei: er begehre das willig zu vergelten, ii ^

Gesandte des Königs von Frankreich übergiebt ein Schreiben des letztern, worin derselbe fordert, daß »>0»

den Hauptmann Schärtlin als Diener und Pensionär des Königs in der Eidgenossenschaft dulden wolle. ^

Eröffnung der Instructionen bleibt Lucern bei der von ihm früher gegebeneu Antwort; Uri, Schn^Ü

und Unterwalden sind der Meinung, er solle vermiesen werden; Freiburg und Solo t hurn: Nachdu"

man seine Vertheidigung zu Freiburg gehört habe, wolle man ihn gastweise in ihren Städten aus- n»d

einleiten lassen; Zug ist dermalen ohne Instruction; alle andern Orte berufen sich ans die schon geg?b?>^

Antwort. Die von Basel begehren diesen Bescheid in den Abschied, damit sich ihre Herren hiernach s"

halten missen. KS. Niklaus Honegger ist von den VIII alten Orten wieder für das künftige Jahr

Schultheiß von Bremgarten erwählt worden. Alls sein dringendes Verwenden bitten die XII Orte Baftft

genanntem Schultheiß zu vergönnen, für seine Bedürfnisse frei und sicher in ihrer Stadt ein- und auszugehen

was man zu entgelten bereit sei. KI». Die Gesandten von Basel („ir") wissen zu sagen, wie man du"

König von Frankreich wegen der fünfzehn Tage und den neuen Zöllen zu Lyon ernstlich geschrieben h"^

daß er solche abstelle und die Eidgenosse» bei der neu aufgerichteten Vereinung bleiben lasse, Ii I» ^

Appellationssache des Lazarus von Peyern zu Dießenhofen Ehefrau und Kinder Vögten einerseits und M'athu

Nßlicher, Burger daselbst, Namens seiner Ehefrau, Nosina Furtmüllcr, anderseits sprechen die IX ^

Dießcnhofen regierenden) Orte, es sei zu Dießenhofen wohl gesprochen, von der erstgenannten

aber übel appcllirt worden. Kit. Der Bote von Appenzell („Herr ammann") möge gedenken der

des Landvogts zu Baden, Gilg Tschudi, wegen der Schuld, die man der Frau Barbara Stucki sch»^

sei, wie er wohl wisse; er möge diesfalls das Beste thun, der Landvogt („er") begehre es freundli)

zu vergelten.
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II. Verhandlung betreffend eine» Pfandbrief Herzogs Leopold von Oesterreich; siehe Note.

»»»«. Verhandlungen der VIII Orte betreffend das Nheinthal. 1. Die Freundschaft des Hans Bösch

stellt das Gesuch, es wolle demselben gestattet werden, wieder in die Landschaft und zu Hans und Heim

öu kommen. Man antwortet ihr, da man ihn nicht habe hinausgehen heißen, so heiße man ihn nicht herein-

^»iinen. Da er aber verdächtig ist, an der Befreiung des Hans Altmann ans dem Gefäugniß Schuld zu

^'lWn, so wird dem Landvogt geschrieben, er solle ihn, im Falle er in seiner Amtsvcrwaltung betreten wird,

gefangen legen, und wenn er sich in seinen Antworten zweifelhaft und widersprechend benimmt, peinlich fragen,

und wenn er schuldig erfunden wird, nach Verdienen bestrafen. 2. Sebastian Brender soll von seinem Gut

den Zehnten geben, er zeige denn, daß es dessen befreit sei. Das soll der Vogt in das lirbar zu Rheineck

schreiben lassen. 3. Die von Nüti wollen die Artikel, welche der frühere Vogt in Betreff der Rechte der

Obrigkeit vorgeschlagen, nicht annehmen. Der Landvogt soll sich daher zu ihnen verfügen und das, was er

glaubt, daß es der hohen Obrigkeit gehöre, es sei von Todtschlägen, Friedbrüchen, Meineiden nud andern

'"alefizischm Sachen, behaupten. Von den andern Bußen sollen sie dein Landvogt die Hülste oder den

Drittheil belassen, dann werde dieser sie bei solchen Bußen, die sie selbst nicht einzutreiben vermögen, schützen

"ud schirmen; sonst aber nehme sich der Landvogt diesfalls ihrer nichts an. Die Antwort solle der Vogt

bann wieder berichten. 4. Es ivird berichtet, daß einige, bevor sie zum Tisch Gottes gehen, eine Suppe

°ber Fleisch „fräßind", damit sie desto mehr trinken und sich füllen mögen. Da nnn der Wein von unser

grauen Wein genommen und ein Unmaß gebraucht worden ist, so soll der Vogt dieses abstellen und dafür

5°rgc», daß vom benannten Wein in Bescheidenheit dazu genommen werde, und diejenigen, die sich füllen

°ber essen, bevor sie zum Tische Gottes gehen, nach Verdienen bestrafen. 5. Von Burgermeister Haab ist

u>au berichtet morden, wie mißbräuchlich einige Kosten auf Rechnung der Obern getrieben werden. Der Vogt

soll dieses abstellen und daher künftig weder Prädicanten »och Meßpricster, wenn sie predigen oder Messe

halten, auf Kosten der Obern zu ihm laden, wohl mag er das auf eigene Kosten thun; auch soll er den

^eßpriestern und Prädicanten, wenn sie auf die Kirchweihe kommen, nur ein Mahl bezahlen und sonst

Niemand etwas geben. 6. Bei dein frühern Beschluß, daß jährlich zehn Gulden voir unser Frauen Grit

uv de» Schulmeister verwendet werden sollen, läßt man es verbleiben und es soll der Vogt trachte», daß er

"Neu gelehrten geschickten Gesellen zum Schulmeister habe, damit die Kinder ii, Kunst nnd Zucht auferzogen

'verde». 7. Es ist ein neuer Brauch aufgekommen, wonach dem Schreiber, Ammann und Weibel Röcke

^geben werden. Da man hierüber Mißfallen hat, so wird verordnet, daß dem Schreiber, weil derselbe

h°"fig mit dem Vogt verkehren muß, je das zweite Jahr ein Nock und ein Paar Hosen, dem Amman» und

^ibel aber nur zu vier oder sechs Jahren ein Paar Hosen gegeben werden soll, wie das von Alters her

^»ng war. 8. Wenn es dem Vogt leibshalber möglich ist, soll er auf den nächsten Tag, den 10. August

.^t. Laurenzen Tag) zu Baden eintreffen, um, wie gebräuchlich, seinen Amtscid zu leisten: inzwischen aber

^ er die Unterthanen im Nheinthal („die unfern") in Eid nehmen und alles verwalten, was einem Landvogt

ö" verwalten zusteht.A. Zürich : Rhcmthalabschbch. S. isa. In Forin eines Schreibens an den Bogt; besiegelt vom Landvogt zu Baden Gilg Tschudi den ü. Juli lbbo.

Ui». Vor den Boten der VII im Thurgau regierenden Orte erscheinen Gorius von Ulm zu Wellenberg

""d Christoph Blarer von Wartensee zu Bischofzell im Namen der Edlen nnd der weltlichen Gerichtsherren

Landgrafschaft Thurgau und eröffnen: Als im Jahre 1548 die Spanier die Stadt Constanz angegriffen

^'en und einnehmen wollten, haben sich Einige aus dem Thurgau auf dieses Geschrei nach Kreuzlingen,
42
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Ermnttingen, Gottlieben und an andere Orte verfügt. Als die Edlen und weltlichen Gerichtsherren solche

vernommen haben, und sie und der Landvogt, Niklaus ClooS von Luccrn, der zu Kreuzlingen war, nicht wußte»,

„über wen die fach erdacht", haben sie, als Gehorsame, sich in Eile aufgemacht und seien zum Landvogt

nach Kreuzlingen geritten und ihm »ach bestem Vermögen zur Erhaltung des Vaterlandes und von Friedeil

und Ruhe behülflich gewesen, wie sie es auch in der Folge thun würdeil. In diesem Geläuf und Empörung

feien zu Kreuzlingen und an andern Orten Kosten aufgelaufen. Wie viel dieselben betragen, wissen sie nicht-

Deil Edlen und weltlichen Gerichtsherren seien indessen hievon 355 Gulden auferlegt und zu bezahlen gcbcm»

worden, obwohl die weltlichen Gerichtsherren ihre Zehrung außerhalb dem Gotteshaus Kreuzlingen für sich

und ihre Diener selbst bezahlt haben. Es seien ferner in diesem „Brauch" die geistlichen Gerichtsherren vo»

den weltlichen abgesondert worden, was früher nicht Übung gewesen sei, sondern früher haben die geistliche

und weltlichen Gerichtsherren mit einander gebraucht und gereist; so im Appenzeller-, St. Galler-, Schwabe»-

und Constanzerkrieg, beim Winterzug nach Novara, im Piemonterkrieg, der vor der Marignaner Schloß

geschehen (Chiasserzug), bei der Marignaner Schlacht und wo immer die Eidgenossen Krieg gehabt habe»,

„und allwegen an den uncosten der aufsgelaufen?) ain landvogt, so dann zuo zeiten im Thurgau vogt

gewesen ist, gepürenden thail und das, so auf gmain gaistlich und weltlich gerichtsherren geloffen für si

selbs under inen oder durch ire verordnete angelegt und bezalt", wie diesfalls einige Abschiede und Vertrags

auch die alten Brauchrödel zeigen, und einige der Nettesten unter ihnen, die da geholfen haben ausziehe

Brauchrödel anlegen und Anders zu besorgen, sich noch gut erinnern. Vor wenigen Jahren sei von dc»

Obern den Gerichtsherren diese alte Gerechtigkeit wieder bestätigt worden, und als einige Geistliche, Prälab'»

und Gotteshäuser hievon frei zu sein meinten, sei ihnen solches nicht gestattet worden. Sie glauben daha,

daß die geistlichen und weltlichen Gerichtsherren nicht gesöndert werden, sondern von den betreffenden KosbW

auch von den Kosten des Landvogts und seiner Diener alle ihren gebührenden Theil tragen sollen, wod»»"

sie, geistliche und weltliche Gerichtsherren wie von Alters her die Anlage unter einander bestimmen lviirdcw

Da aber dieses, wie sie annehmen, nicht aus Ungunst, sondern weil der Landvogt den alten Brauch

gekannt habe, nicht geschehen sei, so haben sie die benannte Summe auf „Herrn comenthur zu Tobel, cc

schloß und Hofs zu Steinegg und der Hellrussen brauch und auf sich selbst gelegt" und den Landvogt dar»A

bezahlt. Der Landvogt oder seine Amtleute haben dann von dein Conunenthur zu Tobel, dem Schloß "

Hof zu Steiueck, und dem „Heuraußen" den Brauch bezogen, und aber nichts desto weniger das ihnen (^
Edlen und weltlichen Gerichtsherren) Auferlegte auch gefordert. Sie bitten daher zu verfügen, daß su'

Brauch und Steuer, welche der Conunenthur von Tobel, Steineck und die „Hürussen" bezahlt haben,

noch einmal geben müssen, sondern bei dem Brauch, wie sie ihn angelegt haben, laut alter Übung ^ '

mögen und in der Folge keine solche Sonderung mehr erfolge. Sie seien erbötig, mit den geistlichen

Herreil jeweilen solche Kosten und die des Laudvogts und seiner Diener tragen zu helfen, doch sollen dieß ^
jeweilen von dem Landvogt mit den Gerichtsherren („samt inen oder iren geordneten") wie von Allels

unter ihnen umgelegt werden. Der genannte Landvogt, Niklaus Cloos, antwortet: Als der eilende ^
und die Empörung im Thurgau erfolgt sei und „jedermann ganz wüst gessen und trunken", wodurch

Kosten entstanden seieil, habe er für Tilgung derselben zufolge Befehls der Obern einen Brauch angelegt ^ ^
dabei die geistlichen und weltlichen Gerichtsherreil nicht gesöndert, indem erdeil Gotteshäusern und

je nach ihrem Vermögen ihren gebührenden Theil, und den weltlichen Gerichtsherren soviel, als sie lle>u ^

schastlich erlegen sollen, i» einer Summe aufgelegt habe, doch den Obern und den Landvögten »o >

.
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Rechte» ohne Schaden; es sei bester Meinung geschehen, keinem zuviel oder zuwenig aufzuladen; das Vermögen

eines jeden habe er indessen nicht gekannt und wolle daher den Obern kein Recht vergeben haben; er glaube

auch, diese Sondernng werde den Gerichtsherren unnachtheilig sein. Stach Verhör der Parteien und ihrer

Briefe und Siegel erkennen die Botein Die Edlen und weltlichen Gerichtsherren sollen bei ihren Briefen und Siegeln

und dem alten Herkommen verbleiben, welches („dz es") auch mit Bezug auf die Geistlichen und Gotteshäuser

bn Bräuchen und Steuern in der Folge beobachtet werden soll gemäß ihren Briefen, den Branchrödeln und dem

aiten Herkommen. Besiegelt vom Landvogt zu Baden, Gilg Tschndi, den 28. Juni (Samstag vor Peter

und Paul).
<5 "I A ' V-rtrüa- und N-chtsame» der VII und X Ort- im Thurgau k. Iiis r-r-o. - St. A.Zürich: Thurgau« Abschied- cu VIII Zill,.

s rvr^ l. I75v-r-°. - St. A. St. Gallen: Archivband -S-8, ThurgauischeS Archiv
r»m. I, S. 171.

«»«». Vor den Boten der VII im Thurgan regierenden Orte erscheinen wieder die gleichen Abgeordneten

der Edlen und weltlichen Gerichtsherren der Grasschaft Thurgan und tragen vor: Es seien einige Landvögte

uu Thurgan angegangen worden, das unmäßige Fischen mit „Wellenziehen" in der Thür zu verbieten. Das

sn dann geschehen und als Einige dieses Verbot übertreten haben, habe der Landvogt dieselben „und nämlich"

"er Gemeinden vor das Landgericht nach Franenfeld geladen und jede um 10 Gulden bestraft. Hierauf haben

sich die Gerichtsherren durch eine Botschaft beim Landvogt beschwert, weil solche Sachen, wie von Altem her,

de.i nieder» Gerichten berechtigt werden sollen, und dann sollen die Bußen, die da fallen, getheilt werden,

s° daß die eine Hälfte den Obern, die andere denjenigen Gerichtsherren, in deren Gericht die betreffenden

Bußen verfallen sind, zukommen solle; Alles gemäß einem Vertrag, der zu Zürich im Jahre 1500 zwischen

Obern und den Gerichtsherren errichtet worden sei. Vor diesem Vertrag haben die Obern an Geboten,

verboten, Freveln Bußen und Strafen, welche in die nieder» Gerichte gehören, nicht» gehabt; sie hatten nur

^"heil an dem. was zum Malefiz und den hohen Gerichten gehörte, alles Andere gehörte den Gerichtsherren

°«'in. Da aber die Vorfahren den Obern den halben Theil der Bußen, welche in ihren nieder» Gerichten

Kllen, „lit Ausnahme derjenigen, welche 1 Pfund Pfenning oder weniger betragen, übergeben haben, damit

"w» sie andern Rechten desto fester schirme, und in dem benannten Vertrage nn 7. Artikel heiter gemeldet

'^de, daß die Bußen welche in Betreff des vom Landvogt erlassenen Verbots wegen des Wildbanns fallen,

""t den Gerichtsherren getheilt werden sollen, so bitten sie. sie bei Verträgen, Abschieden, Briefen, Siegel.,,

Zungen und altem Herkommen bleiben zu lassen und ihnen die Hälfte der Bußen -treffend das Fische.,

w der Thür z„ übergeben und die Landvögte anzuweisen, die Gerichtsherren in der Folge be. ihren ve.tragffchen

^ten u. s. w. bleiben zu lassen. Der Landvogt Niklaus Cloos erw.edert, er betrachte cas nasser cei ^hnr

«« -in- freie Landstraße und habe das Fisch-., daselbst nicht anders als wie den W.l bann beachtet; da

""" der letztere wegen der hohen Obrigkeit de.. Obern zustehe und das „Wellenz.ehen nur durch e.nen

Laudvogt verbaten worden sei, so glaube er, die Gerichtsherren sollten von den betreffenden Bußen nichts

^eh-n. Da sie aber von ihrer Forderung nicht abstehen wollen, so habe er sie vor d.e Boten der Orte

Giesen. Nach Verhör der Parteien und ihrer Schriften erkennen d.e Voten, ^a d.e Wa,ff.flnsse um

Denzen meistentheils ... alle.. Obrigkeiten de... Wildba.u. gleichgehalten werden, so ollen d.e Strafen, d.e

>n des Fischons in der ^hnr fallen und aber das Malefiz nicht berühren, gemäß de». Vertrag zu Znr.ch,

wegen tes Wlldw..^ .2 anderer Sachen errichtet worden ist, getheilt werden. Es siegelt der Landvogt

^ Bade», Gilg Tschndi, den 28. Juni (Samstag vor ^
e-. A- A.: Berträge und Rechtsam-» der VII und X Olte »I ^ Galle». Archivband I8S8, ThurgauischeS Archiv I'vni. I, s. IIS.

vorso. — St. A. Bern: Thurgaubuch k. 130 vorso. 's I
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z»K». Verwendung der Schirmorte des Abts von St. Gallen zu Gunsten desselben beim Bischof von

Coustanz; siehe Note.

Im Zürcher Exemplar fehlen v, I», I, x, die beiden letztern vielleicht durch Ausfall eines

Blattes; im Berner s,—v, I», I, <1, x—im Schwyzer q, x—iin Glarner k, Ii, i, <z, X, siZ

im Basler a,—v, Ii, i, I, n im Freiburger ii—v, I, p, «z, iv—im Solothurner

i, <z, im Schaffhauser »—v, Ii, i, «z, ii—si; im Appenzeller «,—e, Ii, i, <z, ii

Iii»—«v aus dem Zürcher, Ik—lili aus dem Basler, ü aus dem Schaffhauser, Iclc aus dem Appen¬

zeller Exemplar.

Beim Solothurner Exemplar liegt, aus der Badener Kanzlei kommend, ein Act, betitelt: „Harnach

volgent was miner Herren von Zürich gsandten, wie ire goldschmid das silber werthen und wie ouch we

verordneten nachgeschribne münz ufgesetzt und probiert haben." Eine Bestimmung über das Gewicht des

Silbers und Werthung von 21 Münzsorten.

Zu k. Unterm 28. Juni berichten die Gesandten von Basel an ihre Obern unter andern», in dein

Abschiedtext Enthaltenem: Sie haben in Betreff von Leonhard Schenk und Ludwig Liechtenhsahn?) mit dein

Herrn von Liancourt verhandelt; er habe sich aber mit der Sache nicht behelligen wollen, sondern die

Gesandten an den Herrn Morelet gewiesen, dabei aber angezeigt, sie haben alle keinen andern Auftrag, als

alle Ansprachen mit Recht entscheiden zu lassen. K. A. Basti: Abs-hi-dcschristen Band 5, k. ss.

Zu I». Diesen Artikel enthalten auch das Schwyzer, Freiburger und Solothurner Exemplar in besonderer

Anwendung auf je das betreffende Ort.

Zu i. Dieser Artikel auch im Schwyzer Exemplar mit besonderer Anwendung auf Schwyz.

Zu Ic. Beim Lucerner Abschied liegen zwei datumslosc Vorträge kaiserlicher Gesandter. Der erste

gehört zum Abschied vom 20. Juni 1547, beiden: er in unserer Sammlung aus andern Quellen benützt

worden ist. Der zweite, eine Ausführung von Ritius und Panizonus über die große Geneigtheit des

Kaisers, eine neue Vereinung zwischen den Eidgenossen und dem Herzogthum Mailand zu errichten, dürste

vielleicht zu unserm Abschied gehören; man vergleiche den Abschied vom 11. August 1550, I; es ist dieser

Vortrag ein Wiederaufgreifen der im Abschied vom 4. September 1549, <1 1 vorläufig abgebrochene»

Verhandlung.

Der von: kaiserlichen Gesandten mitgetheilte Brief befindet sich in der Solothurner Sammlung sowohl

im Text des Abschiedeartikels, als auch wieder als Beilage zu diesem Abschied.

Zu o. 1550, 13. März. Madun (Freiburg: Madon, Appenzell: Marday») von Rottenhah»

(Appenzell: Nottenhaim) zu Nodenißdorf (Appenzell: Randenwirnsdorf); Valentin Fuchs, Ritter, zu Wyssenhetz"

(Appenzell: Wysserheyt); Ott Groß von Trackau (Appenzell: Trockano); Philipp Soldan, Vogt zu Ron»

(fehlt bei Appenzell); Philipp von Finsterloo zu Lautenbach; Stephan Zobel von Gyben(stein?); lKo l

von Stein, Ritter zum Altenstein; Johann (Appenzell: Jochim) Schmezerer zu Mülbach; Andres Habcrkor»

zu Korburg (Appenzell: Kurbring); Pankraz von Thungen (Appenzell: Thingen), „min Hand"; Velte vo»

Metzen (Appenzell: Matzten), Ritter, Marschall, „nun Hand"; Jörg Ludwig von Semschen zu Hohcnrotten-

heim, „momi proprio,"; Hans von Grundbach (Grumbach?), „min Hand" ; Hans Christoffcl von Bellichwlst"

(Appenzell: Bcrlichingen) zu Heydting (Appenzell: Heydinfcld); Wilhelm von Abenberg; Eustachius

Rottenheim (Appenzell: Kartenheim), zu Nöttingen; Philipp (Appenzell: Philipp Veit) von Reincck,

schultheiß zu Würzburg, „nun Hand" ; Kargieß (Appenzell: Kayes) Diemar (Appenzell: Dienner) zu Wysstnst '

„min Hand" (Appenzell: „min handgschrift"); Philipp Diemar (Appenzell: Diener) zu Wyßenfcld,

Hand" (Appenzell: „min Handschrift"); Bastian Diemar (Appenzell: Dienner) zu Wyßenfcld „nun hau
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(Appenzell: „min Handschrift"): Jörg Marschalk von Oschen, Reiterhauptniann:Jörg Ranhart von Welwort
(Appenzell:Wclivat), Jägermeister; Philipp von Thugen (Freiburg: Thrigen, Appenzell: Thungen) zum
Sattberg (Appenzell: Sottenberg); Albert von Rechberg zu Hohenrechberg zu Staufcneck; Valentin von
Berlichingen zu Dörzbach; Albert von Rosenberg zu Roxberg (bei Appenzell glaubt man Boxberg zu lesen);
Philipp Ossel (Appenzell: Eßer) von Altenschaubach (Appenzell: Altenschonbach); Philipp von Lautier
(Appenzell: Lenter); Jacob Fuchs von Würfurt (oder Wünfurt, bei Appenzell glaubt man: Munfurt zu
lesen); Philipp Jörg von Sachenbach (oder Hachenbach; Appenzell: Flcchcnbach) zu Gunau; Philipp
(Appenzell: Friedrich)Zobel, Amtmannzu Psalters; David, Truchseß zu Merzhusen (Freiburg Wezhuscn:
Appenzell hat diesen Ortsnamen nicht); Friedrich Ziedt von Kruhingen(Appenzell: Knochingcu). Amtmann;
Wilhelm von Gcmbach (Appenzell:von Grindbach), markgräflichcr Rath und Diener; Wolf von Felberg;
Albrecht Thun von Nüburg; Albert von Maspag (Appenzell: Maßrag) — an die zwölf Orte (ohne Basel).
Rath und gemeine Stadt Basel haben seit einigen Jahren ohne rechtmäßigen Titel, sondern aus eigener
Gewalt, sich unterfangen,die Dompropstei nebst einigen Canonicaten oder Domherreienan der Domstift zu
Basel, die eine kaiserliche Stiftung und nur für den deutscheu Adel gewidmet sei, einzuziehen und verfügen
damit nach ihrem Gutfinden. Insbesondere hindern sie den Ambrosius Gumpenbcrger, Dompropst zu Basel
und Domherr „allhie" zu Würzburg und Augsburg, den das Domcapitel von Basel in Gemäßhcit seiner
Rechte für den rechten und bestätigten Dompropst erkenne und ihm Chor und Capitel eingeräumt und das
>n seiner Verwaltung liegende Einkommen übergebe» habe, gcwaltthätig von der Dompropstei Besitz zu
ergreifen. Brieflicheund dann persönliche Verwendungdes Dompropsts habe zu keinem Ziele geführt,
vielmehr sei er mit schimpflichen Worten abgewiesen worden. Man bitte nun die Eidgenossen, sie möchten
in Anbetracht des guten Rechts des Dompropsts die von Basel vermögen, jenem die in ihrer Stadt und
Obrigkeit liegenden Gefälle und jährlichen Nutzungen zu überlassen, andernfalls müßte man auf rechts¬
gebräuchlicheWege denke», um diese Verhinderung zu beseitigen. Bitte um Antwort.

St. A. Luceru: Allgcm. Abschiede 0 2. k. 265. St. A. Bern: Baselbuch I) k. 1. Kantonsbibliothek
Freiburg: GirardsammluugD. V. S. 493. K. A. Solothurn: Abschiede Band 29. L. A. Appenzell:
Abschiede. Die Lucerner Copie dieses Schreibens übergeht die Namen der Adressantenund Adressaten.
Unter den für die übrigen Orte gefertigten Abschriften zeigen betreffend die Adressanten Freiburg und namentlich
Appenzell Verschiedenheiten, die vorgemerkt worden sind. Die Lucerner und Appenzeller Copie giebt das
Datum auf den 30. März an.

1550 15 April Ambrosius von Gumpenbcrg. Dompropst zu Basel, Legatus apostolicus. auch Domherr
capitularis 'zu Würzburg au die Rathsbotschaften der zwölf Orte der Eidgenossenschaft,jetzt zu Obern Baden
versammelt, in. Fall ihres Abwesens durch Schultheiß und Rath zu Lucern zu eröffnen. Er könne „.cht
länger unterlassen, die Eidgenossen, als Liebhaber der Just.z.en und Forderer der he. .gen K.rche und des
christlichen Glaubens, um Rath und Beistand anzugehen. Er habe nicht nöth.g, sich lange über das Leben
und Thun des Raths und der Stadt Basel zu verbreiten und zu erzählen, von wem, w.e und warum d.e
Domstift Basel gestiftet worden sei, weil das den Eidgenossen besser als ihn, bekannt se., und berühre daher
nur seine eigenen Sache». Vor ungefähr dreizehn Jahren, nach den. Tode Andres Sturzels. Dompropsts
ZU Basel, sei von Papst Paul III. die Dompropstei daselbst .hm, Gumpenberg.gel,ehe., worden, w.e seu.e
apostolischen Schreibenund Jura klar erzeigen. Wie er nun zu den. Don.cap.tel gekommen se, und Posseß
°°n Kirche., Chor und in. Capitel begehrt habe, als der rechte constrm.rte Don,propst se, von dem
Don,capitelüberall ohne Widerrede der Besitz eingeräumt worden, w.e er denn auch denselbeu b.s aus d.e
Gegenwart genieße. Als er dann von den. Rath und der Stadt Bast verlangt habe, daß auch sie d.e
Güter. Zinsen, Lehen und Unter.hanen der Domstift. die auf .lsre.u Geb.e e se.eu . ... u ergeben se. .hm
geantwortetworden, diese Domstift (eine zu Gunsten des deutschenAdels err.^
gehöre der Stadt, die Canonicate nebst der Dompropstei stehen an ,hr zu verleihen und an n.emand Andern,.
Die von Basel haben da»., auch die Dompropstei dem Sigmund von Pstrt verliehen und ,hn sammt se.ncm
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Eheweib und seinen Kindern in dieselbe und in den Gennß ihrer Renten und Gülten ans dem Gebiete von
Hinsel eingesetzt, und gedenken hiebet zu verbleiben und meinen, der von Gumpenberg sollte gütlich zurück¬
treten. Dieser sei daher veranlaßt worden, das Seine vor dem ordentlichen Richter in solchen Sachen,
nämlich dem Papst, wider die von Basel und Sigmund von Pfirt und dessen Weib und Kindern zu verfolge».
Da habe er nicht nur sein Recht erlangt und gewonnen, sondern auch die Execntoriales nebst dem Brach»»"
seeutare oder der weltlichen Acht und Abcracht wider seine Gegner erlangt, sammt der zugcurtheilten Haupl°
snmnie und den Kosten, wie das die diesfülligcn Instrumente enthalten. Nichtsdestoweniger sei er so freundlich
gewesen, daß er nicht gleich von seinem Recht und der Acht Gebrauch gemacht habe, damit sie nicht in
^?potl und verderbliche Kosten und Schaden gcrnthen, sondern er habe die Driginal-Litteras apostolicas
ezecutoriales und Achtbriefe dem Ruthe zu Basel zugeschickt, in der Meinung, derselbe werde sie durch bie
dortigen Doctorcn und Schriftgelehrtcn besehen lassen und sich mit letztern berathcn, damit die angedeuteten
Nnchtheile vermieden werde», mit vielerlei Bitten und Vorschlägen zu einer Concordie, damit die kaiserliche
Fundatio» und der christlicheGottesdienst unzerrissen und unverhindertbleiben, und seinein erhaltenen Reckst
und Urthcil auch „zum ^eil" genug geschehe, und die Gegner selbst ruhig und zufrieden sein können. A'st
das haben die von Basel einen Dag nach Neuenbürg (am Rhein) beschrieben, um daselbst Mittel und Wege
au die Hand zu nehmen, damit die Sache beigelegt werde. Hierauf sei er in eigener Person nach Neuenbnrg
gekommen, um das Begehren derer von Basel anzuhören. Diese haben dann ihren Stadtschreiber auhergesandt,
um über einen gütlichen Tag zu verhandeln; der sollte dann von zwei Rathsglicdcr» von Basel und vo»
zwei Gesandten des von Gumpenbcrg besucht werden. Dieser Tag sei auf den !lö. Decembcr des
wahres 154!) zu Basel in der Stadt abzuhalten bestimmt worden. Er, von Gumpenberg, habe das nicht
verachtet, sondern sei wieder persönlich nebst einem Beistand mit großen Kosten hingereist. Zuvor aber
er schon in RhciwNeuenburgprotestirt, daß er sich mit dem unfähigen vermeinten Dompropst, Siginnnd
von Pstrt, oder dessen Weib und Kindern nicht einlasse; er habe mit ihm nicht zu tagleisten; dieser st'
von denen von Basel vermittelst eines Vertrags anhergesetzt worden, der da bestimme, welchen „Schcidelo»"
man ihm von den Gefällen der Dompropstei gebe; mit diesem müsse sich der arme unselige Mann mit W-ib
und Kindern begnügen; es wäre daher umsonst, wenn er, Gumpenberg, etwas mit ihm verhandeln würde!
es seien die von Basel diejenigen, welche die Propstei innehabe» und über deren Nutzen verfügen. Dieses
haben die (sie) Gesandten von Basel ihm zugesagt; auch später habe der Rath ihm im gleichen Sinn-
geschrieben, er möge ohne Anstand auf dem benannten Tage erscheinen, er brauche sich mit niemand einzulasst"
als mit denen von Basel. Als er nun mit seinem Beistand und zwei Beisitzern, die neben den Beisitzer»
derer von Basel niedersitzen sollten, nm die Anbringen der Parteien zu vernehmen,auf dem Rathhaust Z»
Basel erschienensei, da sei auch der unfähige aufgeworfene Dompropst,der von Pfirt. mit seinem Beistm'b
als eine Widerpart gegen ihn in die Nathstube hercingetrcten,und es haben dann die von Basel eröffne
er, Gumpcnberg,möge nun seine Sache vor ihren „fürdeputirtensitzern" vorbringen,wodann der von Pf^
durch seinen Fürsprech gebührende Antwort geben werde. Hierauf habe er sich beschwert, mit dein Bemerke",
solches sei den mündlichen und schriftlichenZusagen derer von Basel entgegen; ein Tractire» mit dem "»»
Pfut sei nutzlos, da er ohne Erlaubnis; derer von Basel über die Dompropstei nicht verhandeln könne,
er sei in dieser ^ache nur ihr Deckmantel' die rechten Principalen der Dompropstei seien sie; warum "'»»
ihn so oft und so weit mit Kosten hin und wider sprenge? wenn er gewußt hätte, daß sie ihre Znsi'st'»
nicht halten wollten, so wäre er nicht hingekommen; er protestire also, daß er mit dem von Psirt
verhandle, sondern mit denen von Basel, ans deren Bitte er anhergckommen sei. Auf dieses habe er
den deputirten Beisitzern sein Recht erörtert und verlangt, daß seine Güter, Renten, Zinse und Gülten,
geistlichen und weltlichen Lehen im Gebiete derer von Basel ihm als dem rechte» confirmirten und »»»'
Domcapitel anerkanntenDompropst zugestellt werden sollen, nebst Vergütung der seit dreizehn
verwendeten Früchte, die sich allein auf 13,000 Gulden belaufen, und Abtragung der Koste». Die "0"
Basel sollen den unfähigen vermeinten Dompropst,den von Pfirt, veranlassen, daß er die Güter der D»'»j
pcopstci abtrete, und ihn, Gumpcnberg,in der Flüge mit Rücksicht auf dieselben unbeirrt lasse. Auf
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habe der unfähige vermeinte Propst durch seinen Procurntor in Gegenwart Aller unverschämte Dmge
vorbringen lassen und die Raths- und Stadtbeisitzer. nämlich Theodor Brand und den obersten Zunftmeffter.
angerufen, ihn bei seinem empfangene» Lehen zu beschützen;sie wissen wohl, was der Rath .hm und erden.
Rathe zugesagt und verschrieben habe; er seinerseits wolle Brief und Siegel halten; dessen get.östc er sich
auch von ihnen - sie mögen daher de» von Gumpenbcrg dahin halten, daß er von den. T.tel und der Dom-
propstci abstehe und ihn unbehindert lasse. Auf dieses haben die von Basel, »än.l.ch die genannten Beisitzer,
öffentlich und ohne Scheu als Partes und Principalen, obwohl sie zuerst sich unter dem Scheu, von Ver¬
mittlern darnieder gesetzt hatten, bemerkt, er. Gumpenbcrg. habe nun das Anbringen des Don.propstcsgehört,
wie sehr er die von Basel anrufe, ihn bei Brief und Siegel als den rechten Dompropsi zu handhaben; sie
anerkennen ihn als solche» und wollen wider ihre Briese und Siegel ...cht handeln und gedenken, .hn dabc.
zu schützen. Da der von Gumpenberg sonst reich sei. so bitten sie ihn ernstl.ch. von der Do.npropstei
abzustehen und ihren Do.npropstruh.g zu lasse», dan.it ...an nicht zu Schr.tlcn veranlaßt werde d.e beiden
Theilcn leid wären; dabei haben sie. für den Fall, daß er nicht abtreten würde, auf „e.n sacke oder klingen"
gedroht. Auf das habe er. Gumpenberg, wieder geantwortet, das he.ße ...cht tagle.stcn, be, dem sie als
Mittler sitzen würden, wenn sie ihm freventlich gebieten, abzustehen; wenn sie ..nfreundl.ch »nt .h». handeln
wollten so hätte» sie ihn und seine Beiständer dahei.» lassen können und ...cht in solche Kosten bringen
sollen - 'er habe sich zu denen von Basel eines Besser» versehen und erwarte zur Ehre und zu». Guten für
sie einen bessern Abschied; diesen nehme er nicht an. Er werde von se.ne». erlangte» Recht ...cht abstehen
und sich nicht abschrecke» lassen, sondern werde sich dessen an gebührende» Orten und Enden bed.cnen, Sie
solle» das Recht dessen sie sich berühmen, neben dem sein.gen auflegen; zeige sich dann, daß sie cm besseres
Recht hätten als er so .volle er die Rathstube nicht verlasse», ohne vorher se.ne Nechtsame vor ihren Auge»
zu zerreißen, alle Kosten abzutragen und das Versprechenzu geben, ke.» Wort mehr zu verl.cre». Daß sie
aber keine Gerechtigkeiten sehen lassen, sondern nur mit Drohworte.,die Leute abwendig machen wollen. se.
Weder ein rechtlicher noch ein evangelischer Weg. sondern lautere Gewalt. Darauf habe e.ner seiner Beisitzer,
der das Beste dazu rede» wollte ...» sie. wenn möglich, auf e.nen andern Weg zu br.nge». gesagt, das
heiße nicht tagleiste... das sei kein rechter Weg. in dieser Weise komme ...an ...cht zusammen; von den
römischen Kaisern seien dcßwegen die Rechte gesetzt worden, daß ein The.l den andern höre und sich be.nühe.
ihn zu verstehen, und dann jede Partei ihre Gerechtigkeitenauslege; wolle aber jeder nur nach seine... Kopf
Handel» so würde einer zu Straßburg denken, dasjenige sei recht, was c... anderer zu Basel ganz als unrecht
erfinden möchte, nnd käme ...an solcher Art nie zusammen. Die Beisitzer von Basel haben dann mit kurzen
trotzigen Worten entgegnet, sie haben da nichts zu zeige» und aufzulegen; sie habe» d.e Do.npropstei und
die Canonicate ein dallnist" (»u» dalame?) so lange Zeit gel.ehe» und gedenken ..sy" dabe. zu handhaben;
sie begehre» wiederholt. Gumpenberg möchte von seinen. Vorhabe» zurücktreten. Dabei haben sie sich gegen
den benannte» Beisitzer des von Gumpenberg gewendet und gesagt, der Herr Doctor hätte ehrlich we.sl.ch
und verständlich vorder Sache geredet, wenn es an einem Ort geschehen wäre an dem d.e ka.serl.chen
Rechts-Doetoren und „dieselbig münz" etwas gelten würden; aber ... Ba,el ( by uns") gelte sie n.chts.
weßhalb man es bei der gegebenen Antwort bleiben lasse. Nachdem er geHort hatte, daß d.e ta.,erl.chen
Rechte und alle Billigkeit und Ehrbarkeit als ungültige Münze betrachtet werde», se. er aufgeltandenund
S»r Rathstubehinaus und in die Herberge gegangen. ...» die Hei,..reffe w.eder anzutreten d.e dann ohne
Resolution geschehen sei. Als er dann wieder in das freie Frankenlandzu fernen l.eben Vettern. Schwägern
Herren und guten Freunden gekommen sei. habe er pflichtgemäß d-.ffelben den ünnzen Her.zang erzähl und
sie ..... Rath und Beistand gebeten, dan.it die kaiserliche Stff.ung d.e de... Adel deutscher Nat.o. zu Gutem
gegründet worden sei. und der christliche Gottesdienst nicht so elend vert.lgt und unterdrückt, auch .hm. von
Gumpenberg, das Seinige nicht gewaltsam wider erhaltenes Recht gcno.nmen werde ^.e genannten Herren
d°s fränkischen Kreises haben dann nach langer Berathschlagnngbelch offen sie wolle.. ..ebst .hm. von
Gumpenberg an den Rath und die Stadt Basel schreiben und sie b.tten (p.etten . ..... der von .hm
««gezeigten Ursachen wegen (folgt Wiederholung)von ihre... unbegründeten Handel abzustehen; was dann



836 Juni 1550,

geschehen sei, wie die hier beigelegte Copie vom Schreibe» des fränkischen Adels, das mit dem seinigen
durch einen eigen „splberpoten" abgeschickt worden sei, erzeige. Zum Ucberfluß und aus besondcrm Vertrauen,
die Eidgenossen werden die von Basel als ihre Mitverwandten anhalten, von ihrem grundlosen Vorhaben
abzugehen, wenden sie sich auch au diese, mit der höchsten Bitte, nicht bloß die Ehrbarkeit und Billigkeit,
sonder» auch ihre eigene Laudesorduuugzu betrachten, die da vermöge, das; man dem Papst und der Kirche
das Ihrige belasse und keine kaiserliche Stiftung oder Prälatur vertilgt, viel weniger jemand das Seinige
über erlangtes Recht genommen und vorenthaltenwerde, wie das ihm gegenüber nun seit dreizehn Jahren
geschehen sei. Die Eidgenossen werden die Sache um so begründeter finden, da die von Basel oder ihre
Vorder» an die genannte Stiftung nicht den geringste» Pfenning gegeben haben, sondern einzig die Kaiser«
Er, Gumpenberg,müsse über dreißig Priester und Kirchendiener und Andere täglich mit Wein, Brod und
Anderm versehen, damit sie den gestifteten täglichen Gottesdienst vollbringen; hieran werde er nun Z»"'
größern Theile verhindert, weil die von Basel ihm Renteu, Zinsen und Gülten einnehmen und er aus de.»
Scinigcn die genanntenAuslagen nicht zu bestreiten vermöge. Er bitte daher nochmals dringend, die vo»
Basel zu verhalten, ihm die betreffenden Güter zuzustellen und für die während dreizehn Jahren bezogene»
Früchte und Kosten und «schaden Ersatz zu leisten; Alles gemäß erlangtem Recht und Urlheil.

St. A. Bern -. Aaselbuch I!, S. 5. — K. A. Freiburg: Vadische Abschiede Band 15; nach den Abschieden vom Jahr 1550. — K. A.
Solothurn: Abschiede Band 29. - L. A. Appenzell: Abschiede.

Die Antwort, beziehungsweiseInstruction, der Boten von Basel geht dahin: Dank für die MitthcilunS
der an die zwölf Orte gerichteten Schreiben des von Gumpenberg. Diese Schreibenseien unbegründet, w»
man aus folgendem, Wider Willen etwas länger gewordenen Bericht entnehmen wolle. Man wisse, welche
Beschwerde den Stiften, Pfarrkirchen, Gotteshäusern, Aebte» und Prälaten in der Eidgenossenschaft
dreißig Zähren dadurch drohte, daß fremde und heimische Curtisanen mit ihren römischen „Erdiennten"
(Exspectanzen?),Provisionen,Gratie» und Bullen ledige Pfründen angefallen haben, so daß die Eidgenosse»
beschlossen, diese Last nicht zu dulden, und vom Papste soviel erlangt haben, daß derselbe bewilligte, >">t
solche» Curtisanen nach unser». Gefalle» zu verfahren, worauf die Curtisanerei in der Eidgenosse»sch"s'
verboten worden sei. Seit dieser Zeit habe diese Belästigungaufgehört und habe man die im Papstnn'»»^
ledig werdenden Pfründen ohne Anstand verliehe». Als im Jahre 1524 einige in des Papstes Mo»»'
erledigte Pfründen zu Basel tanglichen Personen geliehen und aber dann von Curtisanen angefallen wurde",
habe man diesfalls auf einem Tag zu Lucern, auf 16. März genannten Jahres, gemeine Eidgenossen »»'
Rath gebeten. Diese haben geantwortet,es sei der Brauch, wenn solche Curtisanen kommen, soll man ihn-»
d.e Bullen an den Hals hängen, „und sy investieren in einen locken masser". Die Eidgenossen wollten "»ch
nicht dulde», daß man den eurtisanischen Pfaffen Pension oder Reservatevon Pfründen gebe, sondern h"^"
auf der Jahrrechuung und am 28. Juui 1524 beschlossen, dieses abzustellen und mit den Curtisanen >»
angegebener Weise zu verfahren, worauf man vor diesen Ruhe gehabt habe. Als dann im Jahre 1^»
Johann Werner. Freiherr zu Mersperg und Befort, Dompropst der hohen Stift Basel, in des
Monat gestorben sei, haben die von Basel die Dompropsteidem Doctor Andreas Sturzel von Buchh^»'
confcrirl, der vom Capitel angenommenund in vollen Besitz der Propstci gelangt sei. Obwohl da>n"^
Doctor Fabri, Vicar zu Constanz, auf die benannte Dompropstei eine römische Bulle erlangt hatte, h»^ ^
doch mit Rücksicht auf das erwähnte eidgenössische Herkommen von derselben keinen Gebrauch gemacht. ^ ^
dann Andreas Sturzel auch in des Papstes Monat gestorben sei, habe man die Dompropsteide.» Sign>n"
von Pfirt, Domherr der mehreren Stift Basel, geliehen, der sie gegenwärtig noch besitze. Auf daö h» ^
der genannte Johann Fabri, der mittlerweile Bischof zu Wien und Rath und Diener des römischen Könitz
geworden sei, nachdem die Chorherrenihre Residenz nach Freiburg im Breisgau verlegt hatten, gestützt "»
seine päpstliche Bulle, von den Domherren den Posseß der Dompropstei und von denen von Basel s»
Verstoßung des von Pfirt verlangt. Schon damals habe auch der von Gumpcnbcrg von Rom aus geschu^»'
wie er die Dompropstei von. Papst erhalten habe und daß man ihn in den Besitz derselben solle ko.»»»"
lassen. Als man keinem willfahren wollte, habe der Bischof von Wien die von Basel bei.» Knm»»'»^^
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zu Speier verklagt und erwirkt, daß jene» ei» Pönalmandat zugekommensei, bei einer Strafe von 20 Mark
Goldes den Bischof in sechs Tagen einzusetzen und den von Pfirt zu entlassen, oder drei und dreißig Tage
darauf beim Kannnergericht zu erscheine»,wie das unterm 2. Dccember 1540 den Eidgenossen schriftlich
angezeigt worden sei. Diese haben dann die Sache zur gemeineidgenössischen gemacht und auf ihr Verwenden
seien Kammcrgericht und Bischof stillgestellt Worden. Da die Nutzungender Stift. welche außerhalb der
Stadt Basel fallen, von den Domherrenzu Freiburg im Breisgau bezogen werden, diejenigen in der Stadt
Basel aber von denjenigen genossen werden, die da geblieben sind und die dortigen Kirchen und Schulen bedienen,
so habe man den Sigmund von Pfirt vermocht, sich mit den letztern zu begnüge» und d.e äußern den.
Bischof von Wien zu überlassen. Nach den, Tode des letztern komme nun der von Gumpenberg nnd fordere
gestützt auf päpstliche Provisionen. Gratien, Processe. erlangte Rechte und Executor.albriefe d.e Entlassung
des Sigmund von Pfirt nnd daß er sich in Betreff der bezogenen Nutzungen m.t .hm vertrage. Als d.ese
Forderung untern. 24. August 1549 abgelehnt worden sei, habe er in Aussicht gestellt, m.t dem Sigmund
von Pfirt diesfalls das Recht zu bestehen und gefordert, daß man zu diesem Zwecke .h», und den Se.n.gen
ungehinderten Ein- und Ausgang in und von der Stadt Basel gewähre. Untern, 5. October habe man
ihm geantwortet,man sei in Basel gewohnt, jedermann ungehindert zum Rechten kommen zu lassen, und so
sollen auch er und die Seinigen sicher sein, wenn sie den von Pfirt belangen .volle»! doch könne man imt
demselben nichts vornehmen lassen, was den Freiheitenund wohlhergebrachten Bräuchen derer von Basel
zuwider wäre; sollte hierüber Widerspruch walten, so wollen sich die von Basel gemäß .hrer goldenen Bulle
vor ihre», ordentlichen Stab oder. ..»beschadet ihre» Freiheiten,vor gemeinen Eidgenossen verantworten.Auf
das habe der von Gumpenberg den Jacob Plo.nv (?) von Freiburg als seinen Anwalt nach Basel geschickt,
wo er an. 16 October gegenüber dem Sigmund von Pfirt vor dem Rath erschienen se. nnd gefordert
habe, daß der Rath den letzteren anhalte, den. von Gumpenbergd.e Don.propste. kraft der erlangten
Päpstlichen Execution abzutretenund sich in Betreff von Nutzung und Koste., m.t .hm zu verabfinden.
Sigmund von Pfirt habe für Abgabe seiner Antwort Aufschub verlangt. der .h.n b.s Martin, bewilligt
worden sei. Mittlerweile habe Andres. Bischof von Freiburg im Breisgau. die Dreizehn zu Basel, die man
die geheimen Räthe nennt, berichtet, der von Gun.penberg beabsichtige persönlich nach Basel zu kommen, er
der Bischof bitte daher für ihn ..... Geleit hin und zurück, welchem Gest,che entsprochen worden sc.. An
ein schriftliches Verlangendes von Gumpenberg habe mau den 22. November den Stadtschre.ber von Basel
zu de... von Gumpenbergnach Neuenbürggeschickt, zu vernehmen,was er m.t denen von Basti zu rede.,
habe. Von Gumpenberghabe dann beantragt, er und die von Basel sollen zede Parin zwe. Sch.edn.anner
wählen, welche in Betreff der Propstei eine gütliche Verhandlung vornehme., sollen. Das habe man sich
gefallen lassen und den von Gumpenberg vergleitet, der dann auf den 31. December Tagfahrt angesetzt habe.
Von Gumpenberg sei dann nach Basel gekommen, ehrenhaft empfangen worden und »e st Sigmund von
Pfirt auf den. Richthaus daselbst erschienen. Die von Basel haben h.erauf Blasius Scholl., neuen Obersten
Zunftmeister.und Theodor Brand. alt-Burgermeister. und der von Gumpenberg Doctor Math.as (?) Held
und Doctor Theobald Papst von Frciburg zu Unterthädigern ernannt Vor d.ese., habe der von Gumpen¬
berg durch Doctor Jäger von Freiburg vortragen lasse... Nach Absterben des letzten Dompropstes habe er
vom Papst die Don.propstei erhalten, sei von. Capitel der Stift als der rechte Don.propst erkannt und .hm
..die possessio., zu kilchen. chor und capitel ingeantwurtet" .vordem Als er vernommen habe, daß d.e
Dompropstei einen gnten Theil ihrer Nutzung ans de... Gebiete der Stadt Bastl habe habe er dw v°n Basel
angegangen, ihn. diese Nutzungen zu überlassen, welches Begehren er anm.t wiederhole. Auf d.cses habe
Sigmund von Pfirt geantwortet, er und nicht der von Gumpenberg se. der rechte Dompropst - ungefähr vor
zwölf Jahren, als sein Vorgänger Andreas Sturze! auch in. Papstn.onat gestorben se.. sc. er durch d.e von
Basel mit der Dompropstei begabt worden und nun so lange in ruhige». Besitze derselben geblieben. D.e
Vorgabe des von Gumpenberg.er besitze erlangtes Recht, könne ihn nicht beirren! er sc. m.t den. von
Gumpenberg nie im Recht gestanden,noch auch nur citirt worden- daher gehe .hn das Executor.al mchts
an. Wenn auch der von Gumpenberg ihn nach Rom citirt hätte, so Ware er ».cht schuldig, dort ,n, Recht

43



338 Ju»M550.

zu erscheine», weil solche römische Processe und curtisanische vermeintliche Rechte in der Eidgenossenschaftmit
Willen des Papstes abgestellt worden seien. Er hoffe also bei dein Besitz der Propstei beschirmt zu werden.
Die Unterthädigerversuchten nun gütliche Mittel aufzustellen. Dieses sei aber ohne allen Erfolg gewesen,
weßhalb sie die Sache wieder an die von Basel („uns") haben gelangen lassen, um fernern Bescheid derselben
zu vernehmen. Die von Basel haben dann auf den 1. Januar 1550 neu und alte Räthe besammelt, die
sich von den Vermittlern derer von Basel über die gewaltete Verhandlung Bericht erstatten ließen, welche
namentlich auch betonten, wie freundlich benannte Verhandlungvor sich gegangen sei. Die von Basel haben
dann dem von Gumpenberg durch Bernhard Meyer, Burgermeister, Andreas Keller und Onofrius Holzach,
alle des Raths, und Heinrich Ryhiner, Stadtschreiber,nicht auf dein Richthaus, wie der von Gumpenberg
unrichtig angebe, sondern in der Herberg beim Storchen, in Beisein seiner Zugesetzten und Beiständer, die
ihm theils von denen von Basel zugeordnet, theils von ihm von Freiburg hergebracht worden seien, folgende
Antwort eröffnen lassen: Da, gemäß der Freiheit, welche die Eidgenossen vor ungefähr dreißig Jahren vom
Papste erhalten haben, sie keine Curtisane» dulden müssen und die im Papstmonat ledig werdenden Pfründe»
und Prälaturen verleihen können, so habe man die Dompropsteider mehreren Stift Basel dein Sigmund
von Pfirt, einem Domherrn und Adelichen, wie vor fünfundzwanzigJahren dem Andreas Sturzel von
Buchheim, conferirt und geliehen. Man sei daher nicht im Falle, ohne Vorwissen und Zustimmung gemeiner
Eidgenossen,welche diese Sache auch berühre, dem Begehren des von Gumpenberg zu entspreche». Da aber
Sigmund von Pfirt ein alter kranker Mann sei und nicht mehr lange leben werde, so möge der von
Gumpenbergbis zu des erster» Tode ruhig sein; wenn ihm dann an der Dompropstei etwas liege und er
die von Basel diesfalls angehe, so werde man ihm so freundlich antworten, daß er bei denen von Basel alle
Gutwilligkeit finden werde. Hierauf habe der von Gumpenberg, nach gehabter Unterredung mit seinein
Beistand, erwiedert, er hätte eine bessere Antwort erwartet; der Baum falle aber nicht auf den ersten Streich!
er wolle die Sache dermalen hierbei bleiben lassen und bessere Zeiten erwarten; immerhinwolle er mit denen
von Basel hierüber keinen Streit habe», sondern allzeit ihr guter Freund sein. Hiemit sei man gütlich
abgeschieden.Nichtsdestoweniger habe dann der von Gumpenbergdie von Basel bei dein fränkischen Adel
und den Eidgenossen verklagt und vorgegeben, sie besitzen keinen rechtmäßigen Titel für die Verleihungder
Dompropstei, sie zerreißen die kaiserlicheStiftung, sie unterdrücken den Gottesdienst,sie nehmen die Nutzung
der Propstei für sich und geben dem von Pfirt „Schidlon", und brauchen ihn zu ihrem Deckmantel! »uf
der gütlichen Tagleistung habe man ihn unfreundlich behandelt, „ine uf ein sack oder clingen getröwt" (?)
und die Verordneten derer von Basel haben beiseits geredet, die kaiserlichenRechtsdoctoren und dergleichen
Münze gelte bei ihnen nichts, mit andern Verunglimpfungen. Denen von Basel geschehe hiemit unrecht-
Mit Verleihung der Dompropstei und einiger anderer Pfründen sei weder der kaiserlichen Stiftung,
gemeinem Adel zuwider gehandelt worden, sondern die von Basel Hütten sich hierbei bezüglich des päpstliche
Monats nur der eidgenössischen Freiheit bedient! die Propstei sei nur an Adelspersonen verliehen und weder
die kaiserliche Stiftung zerrissen, noch der Gottesdienst, der ja in Freiburg im Breisgau gehalten werde,
unterdrückt worden. Der von Pfirt sei zur Zeit der Verleihung eine freie Adelsperson und nicht im eheliche"
Stande gewesen; wenn er sich seither verehelicht habe, so habe man ihn deßwegcn nicht von der Dompropst^
verstoßen können! die Nutzungen der Propstei in der Stadt und deren Gebiet genieße er, wie man überhaup
zu Basel die geistlichen Güter weder in eigenen noch gemeinen Nutzen gezogen, sondern jedem Gotteshaup
belassen habe; Beschwerden trage der von Pfirt keine andern als sein Vorgänger. Von den angebliche"
beleidigenden Vorgängen bei der gütlichen Verhandlung werden die zahlreichen Beiständer des von Pw
und des von Gumpenberg und des letztern eigene Beisitzer nichts wissen z wie er auch unrichtig vorgebe, cl
sei auf Verlangen derer von Basel und ihre Zusage, daß sie und nicht der von Pfirt mit ihm verhaude"
werden, von Nhein-Neuenburg nach Basel gekommen. Es sei indessen nicht zu verwundern,wenn der vo"
Gumpenberg die von Basel verunglimpfe, da er dieses auch den Eidgenossen gegenüber thue. I» cnü>>
an den Stadtschreiberzu Basel gerichteten Briefe besage er unter Anden», die von Basel werden mit iltzs'
eigenen Eidgenossen in Uneinigkeit, Spott und Schaden kommen, das wisse er; es werden die Eidgenosst"
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die von Basel nicht vertheidigcn und haben über das Benehmen der letzter» ein Mißfallen; Gumpenbergsei
bei einigen der wichtigsten Orte bekannt und „verdient" und verstehe, daß wenn die Eidgenossen durch die
von Ba el in Spott oder Beschwerden geführt würden, sie dieses denen von Basel weniger schenken würden
als er. Die von Basel Hal en übrigens diesem Briefe keinen Glauben geschenkt, wohlwisscnd, daß die
Eidgenossen nicht gesinnt seien, das Eurtisanenwerk wieder einzuführen. Dem fränkische» Adel. bei dein der
von' Gumpenberglaut des erster» Schreiben die von Basel auch schwer verklagt habe, wollen sie antworten
und ihm laut ihrer goldenen Bulle das Recht biete», in der Hoffnung, über gethanes Rechtbot und entgegen
dem kaiserlichen gemeinen Landfriedenwerde sie niemand beunruhigen, und daß auch d.e Eidgenossen
sie bei... Recht handhaben werden. Gestützt auf das Angebrachte bitte man d.e Eidgenossen, sie wollen d.e
von Basel für e.upfohlcn halten. Wie früher deren Sache als geme.ne.dgenössische zu ihren Händen nelnnen,
sie vor den Plackereien der Cnrtisanen beschützen und den. fränkischen Adel und den. von Gu.npenberg ernstlich
schreiben, daß diese die von Basel bei den. den Eidgenossen von. Papste vergünstigtenHerkommen ruhig
bleiben lasten und über angebotenes Recht nichts vornehmen.

' . a / _ S. »l Bcrn: Allgcm. -idgmösi, Abschiede S. Zi>5. - L, A. Schwyz: Abschiede, -
stj A. Mkibmg: BN dsts-m Abschied. - K, A, S°.°.iM,n Bei diesem Abschied. - st. A, Sch°ssh°..,°n - Beim Abschied v, ,1. August I°°°,
L. A. Appenzell: Abschiede.

Bei». Abschied ,n der Zürcher Sammlung, ebenso in der Freiburger, aber nach den Abschieden von 1550.
und bei». Solo.hurner Exemplar liegt ein Auszug aus früher.. Abschiedenbetreffend Verhandlungen wegen
der Curtisanen, offenbar eine Vorlage der Basier Gesandte... Es enthalt d-eser Auszug folgende Ab,ch.edc.
artikcl: 1510. 5. Juli NF 15. December Iii; 1520. 9. Januar von v de» ersten Satz. 8. Februar I,
2. October I»; 1524, 16. Februar I, 6. Juni I, 28. Inn. iu.

1550 1 Juli Bürgermeister und Rath zu Basel an Wilhelm von Grumbachund Wolf von Veltbcrg.
Ritter. Hans Albrecht von'Rosenberg.Martin von Rottenhan. Valentin Fuchs. Oth Groß von Trackhouw
und Andere von. Adel des fränkischenKreises. In ihre», Schreiben vom 00. Marz. das am 26. Apr.
angekommen sei. betreffend den Ambros von Gunzenberg, der sich eonsirm.rter Dompropst der St.ft Basel
nenne, ihren Vetter, Schwager und guten Freund, sagen sie. daß sich d.e von Basel ohne Recht se.t e.n.gen
Jahren die Don.propstei und andere Canonicate des Do.nstiftesBasel ane.gnen; d.ese se.en e.ne ka.,er.che
Stiftung einzig den. Adel der deutschen Nation gewidmet. So habe ...an insbesondere dem von Gu.npenberg
die in der Obrigkeit derer von Basel gelegene Nutzung der Dompropstc.vorenthalte», wobei verlangt
wurde, ihn. diese verabfolgen zu lassen, ansonst ...an auf weitere rechtliche Mittel denken müßte^ Von einer
kaiserliche» Fundation wisse ...an nichts und ebensowenig davon daß etwas dem ge.ne.nen Adel entgegen
gehandelt worden wäre. Vor fünfundzwanzig Jahren habe ...an auf Absterbm des^ohm Frecheren
»°n Mersberg und Befort und Dompropst. die Dompropste, der mehreren ^t.ft Basel dem Andreas Wurzel
von Bochheim conferirt. und nach dessen Tod den. Sigmund von Pf.rt e.nem damals unverh-.ratheten
Adeligen und Domherrn der benannten Stift geliehen. Das se. geschehen zufolge dem Herkommen der
Eidgenossenschaft,welchem gemäß man da Gewalt habe. Pfründen und Pralaturen. welche ... des Papstes
Mono, vaciren. zu conferiren und zu leihen und die rom.schen Prov.stonen. Grat.en, Proeesse. Executor.ae
und was die Curtisanen aufbringen,nicht zu beachten schuld.g se. was ubr.gens ...cht aus eigener Gewalt,
sondern in Folg.- päpstlicherVerwilligung geschehe. Dabei se. ".des en d.e Dompropste, ......er Adelspersonen
geliehen worden. Der von Gu.npenbergkönne sich daher ...cht b-kag-n. daß .hm da ^'g- -..tz-gen
worden sei. Derselbe behauvte auch mit Unrecht, daß d.e von Basel d.e Nutzung der Propsw. auf .h cm
Gebiete genießen und den, von Psirt einen ..Scheidlohn" geben, dam.t er .hr Deckmantel se. Der von P .rt
genieße alles Einkommen und trage auch alle Beschwerden se.ner Vorgänger. Gemäß der Le.hung geHorten
alle Nutzungen de... von Psirt; aber seitdem die Domherren.hre Residenz nach Fre.burg .m Bre.sga.. verlegt
haben, sei es gepflogen worden, daß ...an die Einkünfte ... Oesterre.ch. der Markgraf,chaft und ander wo
jmen belassen habe, und diejenige...welche zu Basel geblieben se.en nur d.e das.gen E.nkunfte bez.eheu
Das sei auch gegenüber de... Bischof von Wien, der nach Tturzels Tod d.e Dompropste, angefallen und
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vom Domcapitel zu Freiburg Posseß erlangt hatte, so gehalten worden, indem man ihm nur die äußern

Nutzungen überlassen habe. Widerlegung des Vorwurfes, daß man dem von Gumpenberg mit Schimpf'

und Drohworten begegnet sei, wie in der Instruction. Aus diesen Gründen gebe man dem von Gumpenberg

außer im Rechten weder Red noch Antwort: wenn er aber einen Rechtspruch verlange, so sei man bereit,

gemäß der goldenen Bulle derer von Basel zu Recht zu stehen und zu Gleichem den von Pfirt anzuhalten.

Sollte, wie angedeutet werde, gegen die von Basel entgegen dem kaiserlichen Landfrieden etwas vorgenommen

werden wollen, so wolle man gewärtigen, wie man mit Gottes und guter Freunde Hülfe bei dem Recht

bleiben könne. Bitte um umgehende Antwort durch den gesandten Boten.St. A. Zürich: Acten Basel. — St. A. Bern: Allgein. eidgen. Abschiede blbl, S. 2L0. — L. A. Schwyz: Abschiede. — K. A. Freiburg:
Badische Abschiede, Band 15, nach den Abschieden von 1550. —K. A. Solothurn: Abschiede Band 29. — K. A. Schafshausen: Abschiede,
beim Abschied vom Ii. August 1550. — L. A. Appenzell: Abschiede.

Laut der bei der Freiburger Copie liegenden Missive von Basel an Freiburg vom 10. Juli sind die

Instruction von Basel, der Auszug der ältern Abschiede und die Copie des Basler Schreibens vom 1. Jnli

auf specielles Verlangen der Gesandten von Freiburg auf dem Tag zu Baden nach Freiburg übermittelt
worden.

Zu p. Wahrscheinlich mit Bezug auf diesen Punkt hatte die Stadt St. Gallen laut dem Rathsbuch

1541—1553 S. 212 und 214 vom 18. Juni und 9. Juli de» Ambros Eigen und Leonhard Koller als

Gesandte auf dem Tag. Doch deutet das Rathsbuch auch auf eine im Abschiedtext nicht erwähnte

Verhandlung mit Liancourt wegen Pensionen hin.

Zu r. Das Schwpzer Exemplar fügt bei, es haben die Gesandten von Basel angezeigt, daß ihre

Obern diese zehn Tage auch haben wollen.

Der Beschluß selbst gieng noch etwas weiter. 1550, 1. September. Basel an den Landvogt ZU

Baden. Auf den an der letzten Jahrrechnung erfolgten Abschied seien heute die an den fraglichen zeh»

Soldtagen betheiligten Hauptleute und Knechte vor dem Rath zu Basel erschienen und haben erklärt, daß ße

ohne Recht von diesen zehn Tagen nicht abstehen. Der Rath habe ihnen dann gerathen, wenn ein

eidgenössisches Ort oder Angehörige desselben dieser Ansprache wegen das Recht gegen den König brauche»

wollen, so sollen sie dieses ebenfalls zu Peterlingen vollführen, das nun die Hauptleute auf das Verlange»

der Knechte thun werden. Vermöge des benannten Abschiedes zeige man das hiemit an, mit dem Begehre»'

der Landvogt wolle ebenfalls in Gemäßheit des genannten Abschiedes berichten, wie sich die Hauptleute und

Knechte der übrigen Orte in dieser Angelegenheit halten und wer das Recht ergreifen wolle.
K. A. Basel: Missivenbuch IS47-so, S. ross.

Zu Der Zürcher Abschied giebt das Bordereau für den Antheil von Zürich aus der Geleitsbüchse »o»

Baden so: 21 Kronen 8l/z Joachimsthaler 5 kaiserliche Kronen 1 rhein. Gulden an Gold 1 alte Kro>u

1 Ducaten 33 Schwpzerbatzen 13 Batzen an Lucerner Schillingen 19 Ehurerbatzen 4 Gulden »»

9r/z Batzen an Constanzermünz. Unter den Ausgaben ist hier Venner Sonnenberg nicht bemerkt.

Das Freiburger Exemplar besagt einfach, vom Landvogt im Thurgau seien jedem der X Orte 34 Gnlde»

8 Schilling geworden. Das Solothurner Exemplar hat von diesem Artikel nur, aus der Geleitsbüchse ^

Vilmergen seien dem Boten von Solothurn 4 Pfund (?) 12 Schilling, Badner Währung, und vom Landvog

im Thurgau jedem der X Orte 34 Gulden 8 Schilling zuthcil geworden. Das Appenzeller Exempl^'

der Landvogt im Rheinthal bleibe jedem der VIII Orte von seiner Vogtei 54 Gulden 11 Schilling 2 T>e»»^

schuldig, je 15 Constanzer Batzen für einen Gulden.

Im E. A. A. : Kathol. Abschiede 1541—1590 wird die Rechnung so gegeben:

1. Verrechnet mit Jost Abyberg, des Raths zu Lucern, als Landvogt zu Sargans: Einnah»^'

2428 Pfund 5 Schilling 6 Halter. Ausgaben: 953 Pfund 17 Schilling Haller, mehr 39 Pfund H»»"'

Rest 1603 Pfund 8 Schilling 6 Haller (sie). Trifft auf jedes der VII Orte 210 Pfund. 2. Rech"»"»
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mit Hans Wegmann, des Raths zu Zürich, als Landvogt in den Freien Aemter». Einnahmen 1791 Pfund
12 Schilling; „ist im ein jedes stuck für ij pfund gerechnet". Ausgaben 520 Pfund 9 Schilling. Rest
1271 Pfund 3 Schilling. Trifft jedem Ort 160 Pfund Badenerwährung; das Uebrige ist ihm zu einer
Verehrung nachgelassen. 3. Rechnung mit Heinrich Zehnder von Zug, als Landvogt im Rheinthal. Ein¬
nahmen 802 Gulden 7 Schilling 2 Denar. Ausgaben 440 Gulden 7 Schilling. „Und so jedes stnck um
ein guldin gerechnet und angeschlagen", bleibt der Vogt schuldig 437 Gulden 11 Schilling 3 Denar. Trifft
jedem Ort 54 Gulden 11 Schilling 2 Denar. 4. Rechnung mit Niklaus Cloos, des Raths zu Lucern,
als Landvogt im Thurgau. Einnahmen von den hohen Gerichten an Geld 1468 Gulden 1 Schilling
2 Denar. Ausgaben 1099 Gulden 9 Schilling 4 Denar. „Me vcrritten" 22 Gulden 10 Schilling.
Rest 345 Gulden 11 Schilling 10 Denar. Trifft auf jedes Ort 34 Gulden 8 Schilling 8 Denar.
Einnahmen von den Niedern Gerichten 354 Gulden 14 Schilling 6 Denar. Ausgaben 104 Gulden
6 Schilling 10 Denar. Rest 250 Gulden 7 Schilling 8 Denar. Trifft jedem Ort 35 Gulden 11 Schilling
10 Denar. 5. Rechnung mit Gilg Tschudi von Glarus, Landvogt zu Bade». Einnahmen 1271 Pfund
2 Schilling 4 Denar. Ausgaben 1163 Pfund 6 Schilling. Rest 107 Pfund 16 Schilling 4 Denar.
Trifft jedem Ort 10 Pfund. 6. Aus der Geleitsbüchse zu Baden ist ausgegeben worden: 10 Pfund den
Vieren von Nordorf, die verbrannt sind; 16 Pfund des Landeggers Frau wegen eines Kinds; 23 Pfund
Läuferlohn »ach Speyer wegen des Wädenswyler Handels; 12 Pfund für Erziehung eines Kindes zu Coblenz;
2 Kronen 4 Schilling zu Wettingen zu Letzi; 2'/z Pfund den Schützen zu Klingnau; 10 Pfund den Schützen
ZU Baden; 1 Pfnnd 4 Schilling um die Säckli; 4 Pfund den Stadtknechten; 14 Pfund dem Untervozt
für seinen Jahrlohn und „Bcßcrung": 34 Pfnnd beiden Geleitslcuten und ihren Weibern und 6 Pfund
zu der Besserung; 9 Pfund dem Landschreiber, „hat er darglichen": 1 Pfund 4 Schilling Hans Jacoben-,
20 Pfund dem Landschreiber; 6 Pfund seinem Substitute»; 4 Pfund dem Stubcnknccht; 5 Pfund „im
von etlichen suppcn und kerzen" ; l'/s Pfund denen, so die Gcleitsbüchsen gereicht; 5 Pfund um „yprorras"
(?); 4 Pfund den Priestern und Sigristen; 4 Pfund dem Zoller; 4 Pfund dem Schwecry; 6 Pfund der
Frau, welche die Wortzeichen einzieht; 3 Pfund den Spielleuten; 1 Pfund dem Pfeiffer („pfyfer") von
Mellingen; 2 Pfund den Sondersiechen; 2 gute Gulden des Landvogts Diener; 7 gute Gulden den Dienern
der Gesandten; 8 Pfund wegen Kleidung für ein armes Kind; 2 Pfund dem Trompeter; 2 Pfund Hans
Meyer; 4 Pfund dem Jacob Wyß wegen des verbrannten Heus („Haies"), das er dem Landvogt abgekauft
hat; io Pfund dem Nachrichter für einen Rock. Jedes der VIII Orte erhält 8'/e Thaler 21 Sonnen-
kroneu 5 kaiserliche Kronen 1 alte Krone 1 Ducaten 33 Schwyzer Batzen 13 Batzen an Lucerner Schilling
19 Churcr Batzen 4 Gulden 9'/? Batzen an Constanzer Münz. 7. Von den übrigen Geleitsbüchsen lautet
die Rechnung wie der Abschiedtext; nur bei Vilmergcn wird der Anthcil eines Orts mit l'/s Pfund und
4 Denar bezeichnet und als Theilnehmer werde» sechs Orte genannt. Sodann werden als Löhnungen für
die Geleitsleuteangegeben für Vilmergen 12 Batzen, bei den übrigen Geleitsbüchsen wie bei der Jahrrcchnung
von 1549; siehe dort Note zu ll,b. 8. Von der „Stür" zu Dießenhofen jedem Ort 7 Kronen. 9. Vom
Stadhof und hintern Hof wie im Abschiedtext.

Zu 2 undkk. Diese Artikel sind im Appenzeller Exemplar von anderer Schrift als der übrige Abschiedtext.

Zu »t». Die Lucerner Sammlung enthält diese Verhandlung vom übrigen Abschiedstexte getrennt

auf k. 261; sie trägt kein Datnm, aber die Erwähnung des Tages als Jahrrechnung und eine Vcrglcichung
mit Art. s lassen die richtige Einreihung als zweifelloserscheinen. Die Vorschrift für eventuelleVerlängerung
des Termins für das Abbrechen der Feste und betreffend das" Verlesen dieser Vereinung beim Aufziehen
jedes neuen Vogts ist im Lucerner Exemplar auf de» Rand geschrieben und sehr möglich Product einer
spätem Verhandlung. Man sehe den Abschied von, 29. Juli 1550 a und namentlichden vom 11. August
Diese Verhandlungauch im L. A. Schwyz: A. Wädenswyl und im K. A. Glarus, bei diesem Abschied,
»nt einem Termin für das Abbrechen der Feste von fünf Jahren und ohne die Randbemerkungen des Lucerner
Epemplars; ohne Datum.
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Zu II. Der Landvogt zu Baden, Gilg Tschudi, des Raths zu Glarus, weist einen Pfandbrief vor,
den Herzog Leopold von Oesterreich unterm 7. August (Freitag vor St. Laurenz) 1386 Hans, dem Schund
zu Baden, und dessen Söhnen gegeben hat für 600 Gulden, die dieser Hans geliehen hat und welche Hans,
dem Truchseß von Waldburg, des Herzogs Landvogt, für Kosten, die er in dem Krieg wider die „Schwizer"
gehabt hat, und für eine alte Geldschuld zutheil geworden sind, und wofür Hans, der Schmid, Briefe vo»
des Herzogs Vater selig gehabt hat, welche er aber dann wieder herausgegeben hat. Für diese 600 Gulden,
die fünfe von hundert Zins tragen, wird nun eine große Zahl (die Aufzählungfüllt drei Seiten) von Geld-,
Kernen-, Haber-, Pfeffer- und Salzzinsen, die dem Herzog zuständig sind und zu Baden liegen, eingesetzt'
mit der Bedingung, daß der Ansprecher diese haben und genießen könne so lange bis er um die genannten
600 Gulden gänzlich bezahlt sein wird. Der Landvogt fügt bei, wenn man das jährliche Ausgeben von
diesem „Lechen" abziehen würde, so würde es nicht mehr als etwa 33 „Stuk" ertragen. Dieses Lehe»
und Pfandschaft stehe nun in der Hand einer Wittfrau zu Baden, die laut Vernehmen wegen des Bezugs
dieser Zinse mit den Bürgern zu Baden vielen Zank und Unwillen habe. Der Landvogt weist noch einen
andern Pfandbrief vor, den Herzog Leopold von Oesterreich einem, genannt Büschinger, um 20 Mark Silber,
Basler Gewichts, ausgestellt hat, und wofür auch Kernen- und Geldzinse eingesetzt worden sind; von Georg
von Zuber, Landvogt zu Baden, sei dann diese Pfaudschaftum 90 rheinische Goldguldengesteigert worden:
Alles auf Wiederablösung. Diese Ablösung könnten nun anstatt der Herrschaft Oesterreich die VIII Orte
thun; er, der Landvogt, rathe aber nicht hiefür: denn die versetzten Zinse liegen an so vielen Orten vertheill
und seien die betreffendenLehengüter in der Folge noch weiters so sehr verstückelt worden, daß ein Landvogt
diese Zinsen nur mit bedeutende» Kosten und Schaden einbringen könnte und hiefür einen besondern Knecht
haben müßte. Nun aber haben sich die von Baden erboten, wenn man ihnen die verpfändeten Zinse überlasse,
so wollen sie, damit die jährliche Unruhe wegen des Bezuges und namentlichauch das Mißliche, das n»t
dem auf den Pfistern lastenden Pfefferzins verbunden sei, abgestellt werde, das Pfandgeld erlegen; daneben
wollen sie noch die VIII Orte von 24 Pfund und 14 Schilling Hallcr, 3 Mütt Kernen und "/» Mütt Haber,
15 Eiern 1 Herbsthuhn ewigen Zinses, die der Landvogt den Gotteshäusern und Pfründen zu Bade»
auszurichten habe, befreien. Der Landvogt beglaube nun, man sollte dieses Anerbieten der Stadt Baden
annehmen, wodurch die VIII Orte jener „xv stuck" Zinses au die Gotteshäuserund Pfründen ohne Entgel
zu geben entledigt würden. Die Boten theilen die Ansicht des Landvogts, weil aus den von ihm angeführten
Gründen die versetzten Lehenstücke doch nie gelöst würden, zumal sie über den Pfandschilling heraus nichts
ertragen, und man bei dem Vorschlag derer von Baden überhin noch eine Last verliert. Da man nbes
ohne Instruction ist, so soll das jeder Bote heimbringen und jedes Ort soll seine Meinung in Monatsfru
dem Landvogt zu Baden zuschreibe». Wenn dann die Mehrheit der Orte zustimmt, so soll der Landvogt
die Sache mit denen von Baden in Ordnung stellen, doch sich auch Brief und Siegel in Betreff der vo»
ihnen nachgelassenenZinse geben lassen. Wenn aber den Obern die Sache nicht gefiele, so soll die ga>^
Abrede nichtig sein. Um die Lehensversatzung haben die Orte keine Reversbriefe, noch steht hierüber
Urbar etwas, so daß keine Gewahrsamen geschwächt werden müßten.

Dieser Artikel befindet sich in der Zürcher Sammlung in unserm Abschied zwischen der zu <> gegeben^
Antwort Basels und der eigentlichen Jahrrechnung, mit anderer Schrift als der übrige Abschiedtext »n
ohne Datum, doch ist seine Hiehergehörigkcit durch den Abschied vom 11. August I» hergestellt.

Zu pp. 1550, 1. Juli, Baden. Die Boten der vier Schirmorte des AbtS von St. Galle»
Christoph, Bischof zu Constanz. Der Abt von St. Gallen habe ihnen durch seinen alten Hauptmann »"
Landvogt in der GrafschaftToggenburg, Christoph Schorns von Schwyz, eröffnen lassen, der Bischof h» ^
vor Knrzem an den Abt folgende Forderung gestellt: Vor einigen Jahren sei zwischen dem Bischof
Constanz und dem Abt von St. Gallen in Betreff der vier Pfarreien Rorschach, beiden Höchst und Bernauö
ein Vertrag errichtet worden, dem gemäß je nach fünfzehn Jahren der Abt wegen der Pfarrei Rorsch"
30 Gulden, wegen beider Höchst 50 Gulden und wegen Bernang auch 50 Gulden dein Bischof zu Consta
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nn das bischöfliche Siegel zu geben habe. Da nun der betreffende Termin im Jahre 1532 und wieder im
Jahre 1547 herangekommen sei, ohne daß der Abt die benannten Beträge entrichtet habe, so werde der Abt
aufgefordert, dieselben an den Siegler des Bischofs zu bezahlen. In Folge dieser Aufforderunghabe dann
der Abt dem Bischof geschrieben, wie die betreffenden Pfarreien sehr in Abgang gekommen seien, so daß
das Gotteshaus St. Gallen hiedurch in großen Schaden versetzt worden sei. Wenn sie von Seite des
Bischofs nicht Schutz und Schirm haben, so möge der Bischof von seiner Forderung abstehen, oder dann
»lögen der Bischof und der Abt sich zusammenverfügen und sich in Betreff dieses Vertrags und wegen
anderer nöthiger Geschäfte unterreden und vereinbaren. Auf dieses habe der Bischof dem Abt geantwortet
und nach langer Erörterung fein Verlangenum Bezahlung des genannten Ausstandes laut Vertrag wiederholt.
Hierüber beschwere sich nun der Abt sehr und zwar in Anbetracht des Zwiespaltesin der Religion und weil
er zum Unterhalt der Pfarrherren an genannten Orten jährlich große Summen an Korn, Wein, Haber und
Geld darstrecke. Der Abt glaube daher, der Bischof sollte sich zu dieser Zeit gedulden bis man durch die
Gnade Gottes wieder zur Einigkeit in der Religion komme, und habe deßhalb seine Schirmherrenum Hülfe
und Rath angesucht. Da nun dein Bischof der Zwiespalt in Betreff der Religion in der Obrigkeit des
Abts, wodurch das Gotteshaus sehr in Abgang gekommen sei, bekannt sei, und der Abt, wie bemerkt, für
den Unterhalt der Pfarrer große Summen zu verwenden habe, so bitte man den Bischof, den Abt in Betreff
des fraglichen Ausstandeszu dieser Zeit ruhig zu lassen. Wenn man, wie man hoffe, durch die Gnade
Gottes in der Religion wieder einig werde, werde der Abt in Betreff des erwähnten Vertrages ohne Zweifel
sich mit dem Bischof gütlich vereinbaren. Es siegelt der Landvogt zu Baden, Gilg Tschudi, des Raths
zu Glarus. Stiftsarchiv St. Gallen: Acten-Abtheilung.

124.

Lauis. 1559, 25. Juni (Mittwoch). Jahrrechnung.

^ Staatsarchiv Liicer» - Lauis und LuggaruS Abschiede. Staatsarchiv Zürich! Ennctbirgische Abschiede I6,s—ibeo, f. ISS.
"dtSarchjv Bern ! Lauis und LuggaruS Abschiede i6tg—lSl5, S. l. KantonSarchiv Glarus ! Abschiede. Kantonsarchiv Basel: Abschiede Bd. SS.

KantonSarchiv Freidurg! Ennetbirgischc Jahrrechnungeu No. 10s. KantonSarchiv Solothurn: Abschiede Band LS.

Gesandte: Zürich. Hans Heinrich Sproß. Bern. Jacob Thorinann. Lncern. Leodegar Golder.
^i. Ulrich Megnet. Schmilz. Jost Meltler. Unterwalden (Nidmalden). Kaspar von Uri. Zug.

Caspar Zobrist. Glarus. Michael Störi. Basel. Onofrins Holzach. Freiburg. Sebastian Alt.
^Kothurn. Ulrich Häni. Schaffhausen. Kaspar Stierli.

l». i. Der Seckelmeister übergiebt die Landstener von Lauis im Betrage von 7026 Pfund und 19 Spagnrli,
Pfund zu 10 Kreuzer. 2. Die Commune Morco zahlt ihre Steuer mit 320 Pfund. 3. Die Commune

^onvico entrichtet als Steuer 640 Pfund. 4. Die Commune Ponte giebt ihre Steuer mit 392 Pfund und
^ Spagürli. 5. Zoll und Bank zu Mendris und Balcrna haben ergeben 100 Sonncnkronen. Der Zoll ist
^der dem alten Zoller auf sechs Jahre für je 100 Sonnenkronen verliehen worden. 6. Der abtretende

Lienhard Büeler von Schmilz, verrechnet für bezogene Bußen 260 Kronen und 3'/s Dicken; davon
gezogen der Drittheil für den Landvogt und die Amtleute bleiben noch den Obern 173 Kronen
^ Dicken. Ferner hat der Landvogt eingenommen von Hauptmann Fleckenstcin 25 Kronen und von Miser

""ei Turbino 33 Kronen; dagegen hat er ausgegeben 216 Kronen 1 Dicken 22 Kreuzer (Zürich: ß).
bleibt somit schuldig 15 Kronen, die er baar entrichtet. Mit seiner Rechnung ist man wohl zufrieden.

' Franciscus Cribel, der Zoller zu Lauis, eröffnet, er habe die letzten zwei Jahre den Zoll zu Lauis je
^ l 250 Sonnenkronen empfangen, wobei Krieg, Pest und Theurung vorbehalten worden sei. Da im letzten Jahre
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in einigen Orten der Eidgenossenschaft die Pest regiert habe, so haben die Mailänder den Ihrigen bei Verlust

von Leib und Gut verboten, die Märkte von Bellenz, Roffle und Bollenz zu besuchen, und den Färisermarkt

aufgehoben, was Alles bedeutenden Schaden verursacht habe, zumal auch die Kaufmannsgüter nicht „fürgeführt"

wurden und das Korn nicht wie sonst anHerkommen mochte. Er wolle durch seine und seiner Diener Bücher

nachweisen, daß er nach Abzug der Kosten nicht die Hülste der Pachtsumme eingenommen habe. Da er

letztes Jahr ungeachtet des erfolgten Nachlasses über 200 Kronen Schaden gehabt habe und das gegenwärtige

Jahr noch schlimmer gewesen sei, so bitte er, seine Rechnung zu besehen und alles von ihm eingenommene

Geld anzunehmen, oder ihm einen solchen Nachlaß zu gewähren, daß er bestehen könne, und nicht wie früher

nebst der Arbeit noch das Hauptgut verlieren müsse. Gemäß einem Abschied von Baden vom 29. Januar

1550 ergiebt sich nun, daß die diesbezügliche Bitte des Zollers in den Abschied genommen wurde, um die

auf die nächste Jahrrechnung zu Lauis gehenden Boten zu beauftragen, den Sachverhalt zu prüfen und nach

Umständen zu verfügen. Zugleich berichten der Landvogt und andere Ehrenleute, daß es sich allermeist i»

verhalte, wie der Zoller angegeben habe. Nachdem man auch die Instructionen verglichen hat, hat man

dem Zoller 500 Sonnenkronen (Zürich und Glarus: Kronen) nachgelassen; den Rest von 750 Kronen Hai

er baar ausgerichtet. Für die nächsten zwei Jahre hat den Zoll zu Lauis Miser Andrea Turbino für st

1230 Sonnenkronen erstanden, wobei einzig Krieg und Pest vorbehalten worden ist. I». Man wird berichtet,

es seien in der Landschaft Lauis sehr wenig Harnische und Gewehre vorhanden; ungeachtet früher durch

die eidgenössischen Boten die Beschaffung solcher Waffen befohlen worden, habe man nur einige wenige Spieße

anfertigen lassen. Da nun jetzt eine gefährliche Zeit vorhanden ist, so bittet der neue Landvogt die Bote»,

zu verschaffen, daß sich wenigstens diejenigen mit Gewehren versehen, welche es am Gut vermögen sie Z»

kaufen, und am Leib sie zu gebrauchen; auch möchte mau einige Hakenbüchsen anschaffen, die Schiffung damit

zu versehen, um nöthigenfalls den See freizuhalten; denn würde dieser vom Feinde gewonnen, so wäre das

Dorf Lauis und der größte Thcil der Herrschast verloren, und damit die Lauiser sich nicht immer nur aus

die Flucht, sondern auf die Waffen vertrösten und wie redliche Leute zusammenstehen und bis auf weiter»

Befehl der Obern sich mehre» mögen. Die Boten haben dieses den Fürsprechen und Röthen der Landschast

angezeigt und sie zur Beschaffung solcher Rüstung ermahnt. Beinebens soll jeder Bote das heimbringe»,

damit die Obern auf der nächsten gemeinen Tagleistung sich diesfalls aussprechen, e. Der Landschreiber

von Lauis eröffnet, er habe letztes Jahr nebst seiner gewöhnlichen Arbeit, die dem Amt zugehöre, viele Mühe

gehabt wegen der seltsamen Zeitläufe, die sich stündlich zugetragen haben, weßhalb er stets bereit sein m»ß^

nach Deutschland oder anderswohin zu schreiben oder selbst zu reiten, was hinwieder verursacht habe, daß ^

um so eher ein eigenes Pferd und allerlei Kosten haben mußte. Daneben sei ihm viele Nutzung, die ^

früher gehabt habe, abgegangen, während sich der gefährlichen Zeit wegen die Geschäfte für nnd für mehre»

werden. Er bitte daher, ihn mit der Behausung und der Belohnung so zu halten, wie der Landschreibe'

zu Luggarus gehalten werde. Da man befunden hat, daß die Sache sich so verhalte, wie der Landschreib^

berichtet hat, und er nicht mehr als 50 rheinische Gulden bezieht, aus denen er jährlich 15 Kronen HauG»

entrichten muß, wogegen der Landschreiber zu Luggarus jährlich 52 Kronen und die Behausung hat, »

der Landschreibcr zu Lauis sich gegen die eidgenössischen Nathsboten, die Landvögte und ihre Unlertha»^

und andere Eidgenossen und vorüberreisende arme Kriegsleute so gehalten hat, daß jeder Bote schuldig ' ^

dessen zu erwähnen, anstatt nur ihm (es verdankend) zu schreiben, er auch mehr Arbeit als der zu Luggar»

hat, so finden die Boten billig, daß er wenigstens wie der letztere gehalten werde. Da sie aber ohne Vollma
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sind, so wird die Sache heimgebracht, zu gewärtigen, ob die Obern auf der nächsten Tagleistung dieser
Meinung beitreten und diesfalls dem Landvogt schreiben wollen. Ä. Statthalter Gurin zu Lauis beklagt
sich, er habe von den Anwälten des verstorbenen Bischofs zu Como einige Zehnten auf neun Jahre um den
Zins empfangen. Ungeachtet nun blos; vier Jahre verflossen seien, habe dennoch der Lanbvogt Bneler diese

Zehnten dem Hauptmann Anton Poccobello und Mithaften, welche das ganze bischöfliche Lehen erhalten haben,
Zuerkennt; er hoffe, bei Brief und Siegel zu verbleiben. Poccobello und Mithafte antworten: sie haben das
llcineine Lehen von dem Jnconimo von Mailand empfangen, worauf der Landvogt Biieler einige Rufe
vergönnt habe, was Alles von den Nathsboten der Eidgenossenbestätigt worden sei, mit dein Borbehalt,
vwnn jemand sich dessen beschwere, so möge er hierüber »da ussen" das Recht betreiben; die gegenwärtigen
^oten haben daher nicht Gewalt, hiergegen zu handeln. Man verhört dann den Hauptmann Anton znm
dritten Male und betrachtet insbesondere seine Gewahrsaine, die er zu Baden erlangt hat und gegen welche

vorzugehen die Boten allerdings nicht gesinnt sind. Man ist aber der Ansicht, es sei weder voir Seite de^

Jnconimo noch von Seite der Eidgenossen die Meinung gewesen, daß Hauptmann Anton biedere Leute von
ihrer Gerechtigkeit drängen und Nenerungen einführen, sondern sie bei deir vom Bischof aufgerichteten Lehel,-
driefen bleibeir lassen und nur gemäß denselben den Zins von ihnen beziehen solle, wie das seine Borgänger
vuch gethan haben, und daß er sich hiemit begnügen solle, bis ein nener Bischof gewählt und eingesetzt sein
Vierde, der dann mit deir bischöflichen Lehen und Gütern handeln möge, wie es ihn billig und recht bedünkt.
Mair findet es auch nicht gedenkbar, daß die eidgenössischenBoten mit jenen Vorbehalten jedeir einzelnen
Leheninann, der sich über Neuerungen zu beklagen hätte, verbinden wollten, zu ^vagen hinauszureiten, da
hierbei der Arme rechtlos bliebe. Die Meinung der Eidgenossen sei vielmehr die gewesen, wenn jemand

glauben sollte zu dem gemeinen Lehen, wie Hauptmann Anton dasselbe empfangen hat, besseres Recht als
d^ser zu haben, solle der herausreiten und dort das Recht üben. Es wird demnach erkennt, man lasse den
Hauptmann Anton und seine Mithaften, als diejenigen, welche das gemeine bischöfliche Lehen empfangen

haben, bei der zu Baden erlangten Erkanntniß verbleiben; doch sollen sie den Statthalter bei seinen Lehen-
driefen und in dem Verhältniß, in welchem er gewesen ist zur Zeit, als jene das gemeine Lehen empfangen

haben, auch verbleiben lassen und einzig von ihm den Zins beziehen, den er laut Lchenbrief schuldig ist.
dann ein neuer Bischof gewählt und in Posseß gesetzt sein wird, mag der Statthalter mit diesem oder

Poccobello übereinkommen; könnte dieses nicht stattfinden, so soll weiter geschehen, was das Recht ertragen
"'«g- Man läßt also den Statthalter die betreffenden Zehnten einziehen und sammeln; doch soll der Landvogt

Ehrenmann verordnen, der vorher diese Zehntfrüchte besichtige und aufschreibe, damit man, wenn es
"°thig wäre, Rechnung geben könnte, v. Albert Sala von Lauis eröffnet gegen Miser Peter Olgiate, den
Anwalt des SchultheißenFleckenstein: Olgiate habe ihn, betreffend das Geld, Interessen und Kosten, die er dem
Neckeustein schuldig sei. eine Verkündigung geschickt. Weil aber nach der ersten Verschreibung einige Sprüche
""d Nrtheile wider den Schultheißenergangen seien, habe er, Sala, sich erboten, mit ihm zu rechnen, und was

dann finde, das er noch netto schuldig fei, ihm freundlich zu bezahlen. Das habe Olgiate nicht annehmen
deßwegen wolle er in Anwesenheit der Boten und des Olgiate das Geld bei Peter Gnriu von Lauis

h"tter Recht legen. Was er dem Schultheißen noch schuldig sei, betrage 6000 imperialische Pfund; Gurin
i"k°"ne, dieses und noch mehr, wenn es sich mit Recht fände, daß es nöthig sei, hinter sich zu haben, und
Elches de», Schultheißenverabfolgen zu wollen; Sala glaube hiemit, mit der Bezahlung nicht säumig geworden
5" s"" und weiter keine Interesse», Kosten oder Schaden trage» zu müssen. Er bitte die Voten, dieses44
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Depositum zu bestätige», die genannte Verkündigung aufzuheben und ihn von aller in derselben gemeldete»
Schuld ledig zu sprechen. Olgiate ermiedert, der Schultheiß habe ihm aufgetragen, von Miser Albrecht 16,000
imperialische Pfunde einzuziehen; wenn er ihm das gebe, so wolle er das annehmen und ihn nach Gebühr
des Rechten „versichern"; andernfalls gebe er keine weitere Antwort und lasse sich in kein Recht ein, sondern
bleibe bei seiner Verkündigung. Da in dieser Angelegenheit schon zu Baden genrtheilt worden ist, so habe»
sich die Boten mit derselben nicht behelligen wollen, sondern wollen Alles heimbringen, damit, wenn die Ober»
diesfalls angerufen werden, sie um so besser wissen, bei wem es in Betreff der Bezahlung gefehlt habe, und
erkennen mögen, was sie billig und recht bedünkt. L. Gemäß einem Abschied von Baden ist verfügt worden,
daß die Landvögte ennet dem Gebirg keine Banditen, die als Mörder Ketzer Verräther Diebe oder schändliche
Todtschläger verrufen worden sind, vergleitcn oder ihnen auf dem Gebiete der Eidgenossenschaft Aufenthalt
gestatten sollen; welche aber wegen anderer Sachen aus ihrer Obrigkeit weichen und abtreten mußten und dav
Recht „erliden" mögen, die mögen vergleitet und geduldet werden. Dieser Verfügung ungeachtet erscheine"
die Fürsprecher und Anwälte der Landschaften Mendris und Balerna und eröffnen, wie diese von den Banditen
großen Schaden an Leib, Ehre und Gut empfangen haben, wie sich bei Vogt Merz und seinen Genosse"
zugetragen habe. Sie bitten daher zu verordnen, daß die Landvögte zu Mendris gar keinen Banditen messt
Aufenthalt gestatten sollen; wäre dieses nicht möglich, so sollten sie doch wenigstens die Banditen anhalte",
genügsameBürgschaft gegen Beleidigungen zu geben. Heimbringen; Antwort auf dem nächsten Tag. K»
Brandbeschädigten zu Coman werden nach Nergleichung der Instructionen 24 Kronen geschenkt. Ii. D"
angehende Landvogt zu Lauis, Jacob Landolt, des Raths zu Glarus, bittet, ihn den Obern der Orte 5"
empfehlen und sie zu ersuchen, ihm mährend seiner Amtsverwaltung beholfen und berathen zu sein. We""
Klagen über ihn kommen, wie man es denn nicht Allen recht machen könne, so sollen sie solchen nicht glaubt
ohne ihn vorher gehört zu haben; wenn er sich dann nicht vertheidigcn könne, so wolle er sich der Strast
willig unterziehen; er hoffe aber, sich so zu halten, daß man mit ihm zufrieden sein werde. I. Auf de>
letzten Jahrrechuung zu Lauis hat mau zwei Söhue des Bartholomä de Turbino vou Lauis um 100 Kro>"">
gestraft, was die Boten zu Baden bestätigt haben. Nichts destoweniger hat man auf dieser Jahrrech»""^
dem Vater, der für die Söhue zu zahlen versprochen hat, 33 Kronen nachgelassen. Ii.. Die Potcstaten
Morco eröffnen, die Regenten von Mailand lassen das ganze Herzogthum Mailand vermessen; die Messt^
seien nun auch nach Porto am Lauisersee, das aber nach Mailand gehöre, gekomme», und haben das Geb"^
dieser Commune, mit Inbegriff der Güter, welche die voll Morco daselbst haben, gemessen und von jed""
Juchart einen Kreuzer Messerlohn verlangt. Als die von Morco dieses nicht bezahlen wollten, habe d"
genannte Commune ihnen ein Pferd verboteil. Sie bitten, sie bei ihren alten Freiheiten zu erhalten,
ihnen zu bewilligen, für Alles, was ihnen abgenommen werde, an den auf ihrem Gebiet gelegenen Gü"""
der Mailänder sich schadlos zn halteil; es handle sich nämlich nicht nur um den genannten Messerl^O
sondern inehr noch um andere Beschwerden, die den gemessenenGütern auferlegt werdeu möchten. M"" ^
hierauf an Don Fernand geschriebeil, er möge die Angehörigen der Eidgenossen bei den alteil Bräuchen ble>"

lassen. Er antwortet, die Angehörigen der Eidgenossenhätten bisher einzig in Folge der Capitel ^
Beschwerden entrichtet; da nun dieselben von Seite der Eidgenossen selbst widerrufen worden seien, s"
billig, daß die Eidgenossen wie die Mailänder die Beschwerden bezahlen. Das soll jeder Bote hciinbri"!"^
ebenso wie die Eidgenossen keine Güter im Mailändischenkaufeil und die Früchte von den alteil Gütern >"
heimführen können, „gegen den Meilendern ouch" (Freibnrg und Solothurn: „halten sölle") ....
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I. Vor dm Bolm d-r XII Ort- -rsch-i»-» Ssar «»im «Sastoria-, zürspr-ch (I-mmwr-, und

Thomas Castan-a, d-id- »°>, Lugano, Im R-,n-n °°n Ehristosoro «-»»- »°» P°l°»-°. und -roffu.n -S
I-i Eh-istosoro b-schnldig, m-rd-n, -r Hab. s-«-- «d g-macht. w-ßh.lb -r in «>,«»« g-I°»-°» S-l-gt.
Ipiit-r g.g.n Tröstung s-->g°l°st.n. -ul-ij, -d,r °°» I--°b «--- °°» «»---»- dnm» ,g.m »°g. zu Luggarns
-n- d.m -idg-nosstsch-n «... n.rwi.stu w-rd-u I-i, SM-- ,-i -- °»s -w-h-m Grund. R-. and
°ng.llag. und -inig- M°u»t. in Hast WM» «-dm- ES s°i °b.r nicht --.m-s-n w°.d.>>, dah -r MM
S-ld g.„.„ch, H.H. «d-r h-d- ,»°ch-n lnffm. I°ud,rn nn-. das- -r G-ld, m.lch-s !»
d> O-uilich „ Z ,ch.n ausg-g-h-n Hab., Christosoro s°i Mr »°n d-n S°rr°» oon Ma.laud st-rg-sproch,»
«°.d.„, Du d„ -lb° hauptsächlich in s-tr-id- Hundt- und d-sstlb. auch d°n -rdg-uo rsch-u Unt-rlhan-,.
hmotirls d-s G-birg-s h»h- -ukonun-u last-», »nd Ich !«-- »»« >--»«»'» -» "»'«
d>- N-rbannun« °°n »nggarns hi -mn nicht g.hind--t w.rd., s« di.t,., st. -s w°».„ auch dr- S.dg.u°s-u
d-n Cadolino »b-rir-n »nd di- B-tduumn.» -nch-d-». Da «1^°.°-° »'schn d.g »«d.» - .

«d in, G-bi.t d-r Sidg-nost-uschas, g-m°cht ,» h-d-n, s-ud-rn unr. d-st °r -n ..cht.s »usg g-b-n Hab.,
»ositr -r ad,r u°» I-in-n s-rr.n und P-Ir-U-N l,bn»I w»rd°, nud dünnt dl- °,dg-nMch.» > » -UH»mn
>» di-s-r th-nr-n Z.it d-st-r »°n ihm n.it G.!--id- »-«-» w--d-n >°nn-n, s° l,b-r,..u chn d>° Bot.», krast
d-- »»„ >hr.»Od--n ..Hut,-n-n Vollmach,, h-h-nPr°--b und B .rb»nnn,ng aus und g-h,-t-n i-d-m Noiar n

Schxih-r in d-n «aml-i-n solch- V°r,n-rknng zu mach-n, daß dr-s-r Pr°--b und d,->- ^nbannung d-m
Christ-soro ,-in-n Schüd-N dring, und -- in »II- s-bi-t-, m.lch. d-n XII Ort.» nnt-rw-rs-n imd. st-, omm.u
»ad d„I.lbs, .„ohn.n dnrs., °°rb-h°l.°n, daß -- sich als Ehr.n»,°»n >m. and.r- ».t°°u-llul-rthan.» h-stag-,
D-n h-si-g-l. d-r V°rsi«°nd-, S°»s S-in« «prost, G-Mg' d-» S»»' n».--i°chn.Ii

Sohann znmwnm-n uou Uri, Tchr-Uar^n dmn^^^^ ^ X »,».«-», >„„„»»

,» Di, Rn„n -s lolls-um Eid d-r AnUSl-ut- g-I-ht «rd-n, W-nn sich -in H-md.I Mrag-

>». Da- Vot.n -rl-nn-n, » I ° ., ^ blabnr »-NN ah-r -In Span
und die Amtsleute von dem Landvogt berufen werden, ^o n og i .... ? ^ r. O- ^-aa , .. ^ g., - ... „Isttn eeeu der Amtsleute verwandt waren, so daß sie einander
unter Personen obwalten würde, die einem oder nuhrelen ocr k.a

öu rächen hätten, so sollen die Betreffenden bei ihren Eiden verpflichtet fem, selbst auszustehen. Auch soll
^ ^ /Ii . St. A. Lucern: Statuten von LamS, S. 46.

°uche»ige, was da geredet wird, geheim bleiben. - ^ ^ ^s
... S.--I. -wisch-» P-ll- En». lP--.»n»°y D°.°stm° und Thomas d. Sanossa; st.h. Not-,

Di- N-m-n d« G-,.«d„» aus >. B-.-°st-nd d-n S-sandl-i. «' st-h- ind-l, di- b-!°»lich.
Note beim Abschied vom 8. Juli 1550.

I „nd >- an- d.m z».ch.- Ei-«»I-. i I M im «r-id-M- und Solo.lMu-, Ex-Mpla-, und in
getrennter Ausfertigung auch beim Basler Abschied.

Zu 5, Da- «i-mM- stihl b°ii >°°l d-r d -n °°» da-,„ »it h-wim»-. hat,-

v 1-^-str. oa liri Konrad Gerig, Landschreiber zu Uri, a» jedes der Xll Orte. Auf
d "st , , .'i dsta, i-i ««- d-n B-u-n -rschi-n-n P-ll- E>-in» tP->-»-i»»«. «>»w- von
d-r Ich,-,, Mpa-chmmg !» M, - I aus d-r ftich-r» Jahrrichmmg -wisch-n
M,.„n P,..r D-rosuno -°» -an. , M »,ih°il b-Il-gl, dn.ch das st. g-nnist

,s «s» «"dlrch- sich Nor...--,. ...st s.nn
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die frühere ErknmUniß gänzlich bestätigt. Doch sei ihr vergönnt worden, von Ort zu Ort zu schicken nnd dos Recht
öffnen zu lassen. Da aber der Streit nicht so groß sei, daß er die Kosten ertragen möchte, so habe sie
ihn ersucht, an jedes Ort zu schreiben und diese zu bitten, die Sache zu prüfen und ihre Boten, die nach
Baden gehen, zu bevollmächtigen, nach Verhör beider Parteien (die Gegnerschaft werde daselbst auch erscheinen)
zu handeln, wie es sich gebühre. Er bitte hierum, damit sie sich immerhin nicht beklagen könne, sie sei nicht
gehört worden. K. A. Basel: Abschiede Band SS.

125.

St. Morihen. 155t), 25. Juni.

Staatsarchiv Bern: Wallisbuch No. l, S. SS?.

Nechtstag zwischen Bern und Wallis.
Gesandte (Nichter): Bern. Anton Tillier, Venner; Anibros Jmhof, beide des Raths zu Bern, von

der Landschaft Wallis gewählt. Wallis. Jos. Kalberinatter; Hans Vincenz Schouwen (Schauben),
alt-Hauptmanu zu Wallis, von Bern gewählt. (Parteianwälte):Bern. Michael Augsburger, alt-Seckelmeister;
Peter Thormaun, des Raths zu Bern. Wallis. HieronymusWelschen, alt-Castellan zu Brieg; Joder
Kalbermatter,alt-Meier zu Raron.

1. Zwischen den Dörfern Morcles und Arbignon maltet Streit in Betreff ihrer Feldgänge; insbesondere
beklagen sich die voll Arbignon, die von Morcles treten in ihre Weiden über und handeln dem im Jahre 140?
errichteten Vertrage entgegen, was sie veranlaßt habe, letztes Jahr denen von Morcles einige Stücke Vieh
zu pfänden und hinter den Landvogt von St. Moritzen zu treiben. Die Gesandten von Bern antworten, ihre
Angehörigen von Morcles seien mit denen von Arbignon wegen der Weiden und gemeinen Tretteten in keinem
Span, sondern wollen dem angeführten Vertrage nachkommen.Aber das Pfänden des Viehs der erstem durch dir
letztern sei ohne Recht und auf der Stadt Bern hohen nnd Niedern Gerichten geschehen und hiemit ein großer
Frevel und eine Schwächung ihrer Herrschaft erfolgt; sie verlangen daherige Reparation und Vergütung
voll Kosten und Schaden ihrer Angehörigen; sie wären berechtigt, diesfalls eine schwere Geldsummezu fordern,
wollen aber das, wie allen Handel, den Zugesetzten anheimgestellt haben. Die Boten von Wallis erwiedern,
der behauptete Frevel sei von denen von Arbignon unwissentlichgeschehen, denn bisher habe ihnen noch
niemand die Märchen der Jurisdiction gezeigt; sie haben die Pfändung „uf ire güter" gethan, wollen du
Sache aber auch den Zugesetzten übergeben. Diese sprechen: Da beide Parteien den angeführten Vertrag
anerkennen, so sollen sie demselben getreulich nachkommen und sich gegen einander nachbarlich verhalten-
Für Kosteir und Schaden sollen die von Arbignon denen von Morcles innert nächsteil acht Tagen 6 Kronen
ail baarem Geld entrichten. In Betreff der Reparation der Herrschaft sollen die von Arbignon unter dem
Siegel des Laudvogts von St. Moritzen eine Urkunde errichten, daß das Betreffende unwissentlich gescheht
sei und der Stadt Bern an ihrer Oberherrlichkeit zu keinem Abbruch gereichen solle. Abtrag und Buße
den begangenen Frevel und die Verletzung der Jurisdiction soll um der Freundschaft und guter NachbarsaM
wegen uild in Folge der Fürbitte der Gesandten von Wallis denen von Arbignon für dieses Mal erlassen ßnm
2. Die von St. Moritzen beklagen sich, wie die voll Lavey „ir" Holzhan und Eichen enuet dem Rotten oh»e.^
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Wissen und Willen in Bann und Verbot schlagen, was ihnen zu großem Nachthcil gereiche und einem vorgelegten
Vertrage vom Jahre 1306 entgegen sei. Die Boten von Lavey lassen antworten, der angeftthrte Vertrag
sei eine alte Schrift und berühre sie nicht; sie haben sich auch dieses Anzuges nicht versehen und haben daher
ihre Gewahrsamen nicht bei Händen; wenn die von St. Moritzen Klagen gegen sie haben, so sollen sie die
»on Lavey vor deren ordentlichem Nichter besuchen. Da ungeachtet der Verwendung der Gesandten sich die
v°" Lavey in keinen freundlichen Ausspruch einlassen wollen, sondern bei angebotenem Recht bleiben, so wird
dieser Handel anstehen gelassen. 3. Die Boten von Wallis bringen a». die Güter derer von St. Moritzen
s"en meistentheilsennet dem Rotten zu Bex und in der Landvogtei Aelen gelegen. Wenn sie nun diese

«erkaufen .vollen und Käufer und Verkäufer zu St. Moritzen gesessen seien, so werde doch gefordert, den
Markt bei den Schreibern zu Aelen verschreiben zu lassen; das sei ihnen beschwerlich. Die Gesandte.: von
Bern antworten, sie haben zwar diesfalls keinen Auftrag, aber sie wollen nicht verschweigen, daß in dieser
Beziehung die Landschaft Wallis mit „en.pfach.ing der erkanntnußcn" den ersten Ansang gethan habe. Ans
das haben die von Bern eine gemeine „Institution" gemacht, daß alle Contraete bei den Schreibern, da die
Güter und Lehen sich befinden, verschrieben werden solle», damit der hohen Herrlichkeit, ihren Zinsen, Löben.,
Berfallnussen und ander,. Rechten nichts entzogen, auch das gemeine Volk durch fremde Schreiber nicht
^glistig betrogen werde. Die Schiedleutevereinbaren sich diesfalls, es solle bei der benannten Institution
verbleiben und die von beiden Theilen beobachtet werden. 4. Anbelangend den Berg Azanda (Anzeindaz)

'vollen die Gesandten von Bern gänzlich bei der March („Limitaz") der Jurisdiction, laut Erkanntnissen
""d erfolgtem Recht verbleiben. Die Boten von Wallis antworten, es sei wegen der Landmarchenkein großer
^reit; der Handel betreffe die beiderseitigen Unterthanen von Bex und Gondis (Contey) mit Bezug auf
'hre Fcldfahrt; man solle daher eine Sache mit der andern verbinden und ausmarche». Die Gesandten von
Bern erwieder», es sei nicht billig, daß ihre Obern die besonder» Händel der Unterthanen in ihren Kosten
ausmache»; das vermögen auch die Bünde nicht. Die Limitaz der Jurisdiction solle gleich Anfangs gesetzt

werde»; und welcher Theil dann an de», andern etwas anzusprechen habe, solle denselben vor dessen ordentlichem
Achter belangen. Wenn aber die Landschaft Wallis sie bei ihrer Landmarch gemäß ihrer Gewahrsame bleiben
la^ so wollen sie mit denen von Bex reden, daß zu hoffen sei, sie werden ihnen vertrauen und einen
W».ldlichm Spruch entgegen nehmen und halten. Nachdem dann die Boten von Wallis dieses angenommen
b°tte», begaben sich die Zugesetzten und Boten auf den Berg Azanda, die Landmarchenzu untergehen, und
haben dieselben festgesetzt (sie werden beschrieben). Auf dieses haben die Schiedleute und Boten Vortrag und
^rkanntniß derer von Gnndis und die Antwort derer von Bex „abermals" verHort und wegen guter
Nachbarschaft und Freundschaft, auch der Landschaft Wallis zu guten. Gefallen erläutert- Man solle denen

Gondis, nämlich den „Alp-Getheilen zu Geneschy" ein Stück des Berges Azanda „fürschlage.." und
""Barchen, das sie nun fürhin besonders benützen können; dann aber sollen sie auf benannten. Berg .hr
^h nicht weiter weiden lassen, „wie dann die marchen also v gezeichnet beschliessen und stirer begriffen ist

der vertrag-gschrift von. 26. Juni zwischen denen von Bex und Gnndis durch den Curial von Bex und

^ Stadtschreibervon Sitten empfangen ist". Alles der Oberherrlichkeitund den Rechten besonderer^'chnei. Lehenherren ohne Nachtheil.
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Wem und Masel. 1550, 26. Juni bis 20. August.

Verhandlungen in Betreff der auf savoyische Besitzungen Genfs von Bern gelegten Tell.

1. 1550, 20. Juni. Vor dein Nathe zu Bern eröffnen Boten von Basel, es seien Gesandte von Genf bei

ihnen erschienen und haben ihnen die bisher von denen von Bern erhaltenen Gutthaten nicht genug rühmen können,

da sie Leib und Gut für sie dargestrcckt haben. Jetzt aber haben die von Bern eine Tell angelegt und mit derselben

Burger von Genf belastet. Die Gesandten von Genf haben daher die von Basel gebeten, sich bei denen von Bern

um Aufhebung dieser Tell zu verwenden. Die Boten von Basel bitten also freundlich, die Genfer von der

Tell zu entlassen, zumal im Hinblick auf die eigenthümlichen Zeitkäufe und in Betracht, „daß es sunst eM

selzam völkli, zun ziten unrüwig, besonders die burger und gmeind". Der Rath verdankt denen von Base

ihre Mühe, mit der sie sich seiner und ihrer (?) Mitbürger annehmen. Von der Sache selbst könne nia»

aber nicht abgehen. Die von Genf werden sie wohl berichtet haben, warum die Tell aufgelegt worden st»

Miträthen, Burgern, Edlen und Unedlen von Bern, „so der tell heiter gfryet", auch solchen, die ihre Güter

vor der Eroberung des Landes gehabt haben, sei die Tell auch aufgelegt worden, ja auch denjenigen, d>e

selber Tell bezogen haben. Um so weniger könne man an der Sache ändern, als der Beschluß von Nach

und Burger ausgegangen sei. St. A. Bern: Rathsbuch No. sie und SIS, zweite Abth. S. St-

2. „Uf der statt Basel fründlichs bewerben by iren vertraten lieben Eidgenossen der statt Bern vo»

der statt Genf wegen gethan, ist Kescheid und antwurt uf folgende Meinung gefallen." (Der Rath

Bern antwortet:) Es sei bekannt, wie der Herzog von Savopen das neugewonnene Land mit Aufnäht

von großem Geld beschwert habe. Bisher habe die Stadt Bern diese Last getragen, vor Kurzem

ermessen, daß ihr dieses auf die Dauer beschwerlich und ungelegen sei und daher eine Tell und Schätzung

auf die im benannten neuen Lande gelegenen Flecken und Güter erkennt, und verkünden lassen, wie es diesfalls
gehalten werden solle, wobei niemand befreit geblieben sei. Auch die Bundesgenossen zu Freiburg »"

Wallis, gemeine Rathsfreundc und Burger zu Bern seien bezüglich jener Güter, die sie in dem neuen La»

haben, in diese Tell und Schätzung gelegt worden und haben bisher willig dieselbe getragen. So

man denen von Basel geneigten Willen erzeigen möchte, so könne man nun denen von Genf diese Tell »"

Schätzung doch nicht erlassen. Man möge denen von Bern dieses nicht verargen; man werde bei ih>»^

jeder Zeit ein getreues eidgenössisches Aufsehen und Gemüth bereit finden. Dabei sei keine Rede, daß dcw"

von Gens ein Arrest angelegt worden wäre; einzig einigen Burgern von Genf, die sich weigerten,

gethanen Verkündung zu genügen, habe» sie, um Weitern Ungehorsam ihrer eigenen Landsässen zu vermeid)"'

„etlicher Massen und gstalten besuchen und verzeichnen lassen". Der Rath zu Bern bitte die von B»ll'

die von Genf zu vermögen, sich über diese Tell nicht zu beschweren, wofür man ihnen erkenntlich sein W^ ^
Der undatirte Bescheid wird mit einer Missive vom 1. Juli 1550 von Basel an Genf iiberschickt. K. A. Basel: Missivenbuch 1550— 5S, S. 2-

Z. 1550, 16. August. Vor dem Nathe zu Bern berichtet Glado Mai die Antwort von B»s^'

nämlich sie wollen Fleiß, Mühe, Arbeit und Kosten nicht sparen, nur die von Bern mit denen von

zu vereinbaren; sie seien aber auch erbötig, denen von Genf nach ihrem Verstand zu rathen. Wen"

von Bern aber letzteres verlangen, so könne das an Einem Tag nicht geschehen, sondern müsse mit Vorbetraäst"

und Besichtigung der Verträge und des Burgrechts mit Muße erfolgen. „M. Herren schultheißen N»ld

us mentag beschreiben." St. A. Bern: Rathsbuch Ro. 312 und SI3, zweite Abth. S. 223.

Ob der letzte Satz zu der angezeigten Verhandlung gehört, ist nicht ganz klar. Unterm 18. A»g"i

verdankt der Rath an Basel dessen Erbieten, erwiesene Zucht und Ehre und begehrt ihres Rathes;

habe nie etwas Anderes verlangt, als was das Burgrecht zugebe. Ibicksm S. 226.
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4. 1550, 20. August. Basel a» Bern. Auf den 18. August habe Bern iu Folge des Berichtes
seines Rathsgliedes, Gladi Meier (Glado Mai), über dasjenige geschrieben, was dem letztern auf seinen
jüngst im Namen derer von Bern in Basel gehaltenen Vortrag geantwortetworden sei und Copien vom
Burgrccht und Verträgen zwischen den Städten Bern und Genf beigelegt. Alan wolle die Sache möglichst
bald berathen und dann die Meinung derer von Basel melden. K. si. Base,: Missivenbuch leeo-oe, s.

De» Gegenstand der in den unter Ziff. .8 und 4 angeführten Verhandlungen entnehmen wir aus einer
Randbemerkung der in Ziff. 4 angeführtenMissive.

127.

Mern und Arciliurg. 1550, 30. Juni bis 25. Juli.

Verhandlungen zwischen Bern und Freibürg in Betreff der von Bern auf savoyische Guter von
8reiburgern aufgelegtenTeil, uno wegen des Priorats zu Grandson.

1. 1550, 30. Juni. Vor dem Rath zu Bern eröffnen Boten von Freiburg, nämlich Ulrich Nix und
Peter Früvo, Seckelmeister, die von Bern haben den Ihrigen eine Tell aufgelegt! dessen hatten sie sich gar
nicht versehen; sie wollen gänzlich bei dem Buchstaben des Burgrechts bleiben welches ke.ne Steuer und
keine neuen Zölle aufzurichten erlaube. Sie verlangen daher, die von Bern sollen h.evon abgehen und d.e
Angehörigen derer von Freiburg ruhig lassen- ein weiteres Vorgehen werde vielleicht ».cht fruchtbar fem.
Der Herzog von Savoyen habe sie auch nie getellet und sie d.e Unter.hanen derer von Bern n.cht Der
Rath antwortet, ».an sehe, daß er in kleiner Zahl versammelt se.- man wolle d.e Sache bera.hen und dannSt A Bern: Rathsbuch No. SIS urd SIZ, zweite Abthcil. Li. gg.
Antwort ertheilen.

Die Namen der FreiburgerGesandten aus ihrer Instruction. K. A. Freiburg; Jnstructionsbuch No. 6,
l. 21 vorso.

s. lS. IM. B°r d-m Nii.h !» B--ii iiiid d-i, B-v-ii .mit dn gl«M„ii <«-,s.iiiiii-li> °-°ff,,-ii
B-.m ««„ F--it,irg. Mich Nix >md S-«.liii°is«--P->-° S -ich-, m s« --
dm P?i«, ,« G-imds«» h-b-». WZ«» »»d »lUh -» ch»°n
«. ,i.i« „ch. i--i» schiillh-ihm . W-di-V-.l,c.ndli.ii« i« B-i-q dm P-i°-.i-«,d-,ii Aii-schiih -m-ii«.
»-»-« di, T-II w„dm B-.-„ hi«»-°-dm,. .mm »mm,ich.,. T-- -iis-chm w mm«, «ch„» di,
!-»ff»-i> <-> »-»-» b-idm st-»m: dir »iissw d«»m> «,,<». s.

Di. N.M.« d-- z,«--»-- G-I-iidt-ii -US ih..- Iiis,. ii-.i.m «. ».«>»»-»: Siistm.iim.Siich R°. «.
t. -Z. Di- Iiis,,.,->!-« isi ,«». -IM DMM». »-«> S'll-b- »°-h -»°-r>»s>i»Mch--.

9. 19. IM. Di, d-s »iisschiiss-si-°» B--ii> si°ll,ii d-ii B°.°ii »ii A-,id.,,z »d-i Si,
w.,dm sich „dm-m, d-sj di-s-, T°» dm.iiii -i»°-w°' w°,dm I-i. «il w
T°d dm M-m- «.« Dichd-ch. dm I°h.w- <..«» C-mm-MMm., dm P,... m
C°ii.ml,i»l Mis d-ss-i, B-w-ibiiii». »hm «mwissm d-,-- »m. «°m. Mi dm V°ch°.chm-ii Si-°- -.wähl,
h-b-n, wi- WM Iii d-ii, Sch-°ib-ii d„-r »°» B-n, »»«i !>. »>>, -iich-Ilm s-i. Di-C-ll-iii- >i»d Suhmi»
di-sm P,i°m» s-i M-, „i- b-idm S.iid.m ,i>I«iidig s-w- m. -iid-,i, °°ii. P«?I. !ii R-ii, iii M-i, m.d
9-Iich.ii -«--dm. Aid im J..H» .99« Rill-ii- «°n Di-ßd»ch sich .Mi di-sM P-i°-». b°i«»,d. HM- m dm
SiOdiim, »l-,Mid-i,.ii- i-ii-g-HM.. N-ch l-ii»°m Zi-H-Iim iiiid »i-Iftchm. Sch-id-i d-,-.«... B--ii ii»ch
N.„i ,,„d »i, ,-ii-i.ii.m C«,diii-.l hi.b- mdllch »-I-- d« d'«> «« Di-Hbi>ch. ii»chdm, ih«, d,-s-r
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eine Recompens geleistet hatte, abgetreten. Auf Verwendungbeider Städte sei dann das Priorat den beiden
Stiften zu Bern und Freiburg incorporirt worden, worüber eine Bulle errichtet worden sei, welche hinter
die von Freiburg oder ihr Stift gekommen sei. Sollte dieselbe auch verlegt worden sein, so würden doch
unter den Schriften des Niklaus von Meßbach oder anderswo Copien zu finden sein und würden mehrere
Leute darüber Bericht zu geben wissen. Im Jahre I5ll0 sei dann durch beide Städte zufolge einer n»t
Niklaus von Meßbach getroffenen Verkommnißdem letztern das Priorat auf lebenslangübergeben worden,
Alles gemäß hierüber aufgerichteten Briefen. Nachdem sich der „Fall" nun zugetragen habe, hoffe man,
die Boten von Freiburg werden von ihren Obern Auftrag haben, hierin in der Freundlichkeit zu verhandeln,
andernfalls müßte die Angelegenheit verschoben werden: »ach dem Dreißigsten verreisen nämlich die von
Meßbach nach Besanyon; denen müßte aufgetragen werden, die benannten Copien zu suchen, und sobald si^
wiederkämen würde man dann das Geschäft wieder zur Hand nehmen. Die Boten von Freiburg antworten
nach einem Verdank, ihr Stadtschreiber habe in der Kanzlei, ebenso haben die St. Niklauser gesucht, aber
nichts gefunden. Sie glauben, da die von Bern „inen vorgangind obanzogen bull syge wol alsbald hinder
sy oder ir stift kommen, versächind sich ouch m. g. Herren (von bern) habind etwas hinder ine», weliched»
so sy gfunden, inen nit verhieltind". Sie bitten daher wie gestern, in Betracht, daß jetzt Zug und Nat)
zu Grandson denen von Freiburg zustehe, es bei dem, was diese dermalen in Betreff der Wahl des Priors
gethan habe», bleiben zu lasse»: weitern Auftrag haben sie nicht: sie seien aber nicht dawider, daß des
Fernern hier und zu Freiburg und zu Besanyon gesucht werde, doch möge dieses beförderlich geschehe»'
Die Verordnetenvon Bern bemerken, sie glauben, die fragliche Bulle sei zur Zeit, als der Bischof vo»
Belley den beiden Stiften zu Bern und Freiburg wegen der Ansprache an Nomainmotier1000 Krone»'
nämlich jeder 500 Kronen gegeben habe, nach Freiburg gekommen, um daselbst aufbehalten zu Werden, »»
hinter die Stift oder Clergie gelegt worden; es möge daher des Fernern daselbst gesucht Werden.
wiederholte Anfrage an die Boten von Freiburg verlangendieselben, es solle» die vorhandene» Gcwahrsa»»»
ihnen vorgelesen werden. Es geschieht dieses, namentlich mit Bezug auf den angeführten Brief, den Niklaus
von Meßbach beiden Städten gegeben hat. Die Gesandten von Freiburg wiederholen hierauf, daß sie ke»^
andere, als die gestern eröffnete Instruction haben, wollen aber das, was ihnen begegne, in den AbsaP
nehmen. Die Ausschüsse von Bern erwiedern, wenn die Gesandten von Freiburg sich nicht weiter einlassi»
wollen, so können sie nichts Hierwider, doch finden sie nöthig, daß man, sobald die von Meßbach vo"
Besannen wieder zurückkommen und die Copie bringen, sich wieder zusammenverfüge und inzwischen au
Handel stillgestellt und dem Vogt zu Grandson befohlen werde, die Zehnten des Priorats zu Händen beider
Städte zu leihen, da doch bis im Herbst noch nichts eingehe. Die Boten von Freiburg antworten, ^
Leihung der Zehnten sei in Folge des Schreibens derer von Bern erfolgt; sie verlangen ferner eine Abschr»
des verlesenen Briefes; weiter können sie nicht gehen. Die begehrte Abschrift wird ihnen gegeben. T>e»
Abschied unterschreibt der Stadtschreiber zu Bern. St. A. Bern: J»structio»sbuch n,^

4. 21. Juli. Vor dem Rathe zu Freiburg eröffnen die Gesandten von Bern, nämlich Hans Fr»'''
Nägcli, Schultheiß, und Anton Tillier, Venner, als Antwort ihrer Obern auf den Vortrag, welchen Bo»'"
von Freiburg zu Bern in Betreff der Tell, welche die von Bern auf Güter von Burgern vo» Freu»»!
gelegt, gehalten haben, Folgendes: Die von Frciburg haben verlangt, die fragliche Tell solle beseitigt wcrN»'
sie sei dem Burgrecht nicht gemäß und mit dem, was ihnen in Betreff des savoyischenLandes
worden sei, nicht vercinbarlichund zu des Herzogs Zeit habe eine solche Tell nie bestanden. 2)ic
Bern haben diesen Vortrag zum Theil mit Bedauern gehört. Wider das Burgrecht und Brief
haben sie ihres Wissens noch nie gehandelt und seien auch nicht gesinnet, dieses zu thun. Sie wisffn
wohl, was in Betreff des savoyischcn Landes von denen von Freiburg („minen Herren") zugesagt ^
sei, und haben erfahren, daß sie dieses nicht bloß bei den Worten belassen, sondern auch mit den
erfüllen wollen, was man im letzten Auszug gesehen habe und was sie denen von Freiburg verdanken >
zu vergelten trachten. Es sei auch richtig, daß die von Freibnrg früher bei Anlage der Tell die Unterth'»
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derer vo» Bern befreit gelassen haben, obwohl sie für das Gegentheil befugt gewesen wären, und wären die
Unterthancn derer von Bern diesfalls angegangenworden, so hätten ihre Obern sie dazu verhalten; daß
jenes nicht geschehen, sei haben die Angehörigen von Bern denen von Freiburg zu verdanken. Die Ursache,
warum die Teil angelegt worden sei, bestehe im Folgenden: Die von Bern müssen von dem savoyischen
Land mächtig große Zinsen entrichten, welche ihnen auf die Dauer zu schwer fallen. Um diese abzulösen sei
die Tell angeordnet worden. Ihre eigenen Bürger, die in der Stadt Bern sitzen und Güter im neugewonnenen
Lande haben, werden geteilt. Dazu komme, daß sie dieses Land lange nach Errichtung des Burgrechts
erworben haben. Wenn auch die von Freiburg die Angehörigen von Bern nicht geteilt haben, und die
angeführteZusage geschehen sei, so glauben sie doch, nicht wider das Burgrecht gehandelt, sondern zur
Anlage der betreffenden Tell Fug und Macht gehabt zu haben. Die von Bern hätten auch hiemit nicht
den Anfang gethan, sondern der sei von denen von Freibnrg ausgegangen, welche Güter zu Rue, die dem
Spital derer von Bern zu Hautcrest gehöre», mit der Tell belastet haben, wovon sie dann aber abgestanden
seien, nachdem man sich verglichen hatte, daß die hinter beiden Städten liegenden Güter der Gotteshäuser
nicht getellt werden sollen. Sie bitten daher dringend, die von Bern mit der Tell fürfahren zu lassen,
oder aber das eingenommeneLand in das Burgrechteinzuschließen und ihnen hierüber einen Brief zuzustellen,
i» welchem Falle sie von der Tell abstehen wollen. Sollte der Rath nicht begwältigt sein, ihnen hierüber
Zu antworten, so bitten sie, auf morgen die Burger zu berufen. Der Rath beschließt, man wolle den
Handel mit dem „Fürwort", die Räthe und Burger wären „nit wol byhandcn"verschieben,und dann aber
beförderlich darüber rathen und eine mehrere Antwort ertheilen. a. A. Fr-wurg-Rathsbuch N°. °s.

5. 1550, 25. Juli. Vor dem Rath zu Bern berichten Schultheiß Nägcli und Venner Tilger, nachdem
sie zu Frciburg ihren Auftrag in Betreff der Tell verrichtet haben, sei ihnen geantwortet worden, sie hätten
sich dessen nicht versehen, sondern gemeint, die Sache sei richtig. Jetzt sei es im Schneidet und von Bürgern
und Nöthen seien wenige zu Haus, weßhalb man die Burger nicht versammeln könne. Nach dem Schneidet
aber wolle man beförderlich „übersitzcn" und eine Antwort ertheilen. Der Rath beschließt, diese abzuwarten.

St. A. Bern: RathSbuch N°. SIS und SIS, zweite Abthlg. S. lül.

12».

Luggarus. 155V, 8. Juli. Jahrrechnung.

Staatsarchiv Lucern: LauiS und Luggarus Abschiede. Staatsarchiv Zürich: Euuctbirgische Abschiede 1512—1500 f. 170.
Landeöarchiv Schwyz: Abschiede. KantonSarchjv GlaruS: Abschiede. Kalitonöarchiv Basel: Abschiede Band 28.
HaiitvnSarchiv Freibnrg: Ennetbirgische Iahrrechnungen No. 103. KantonSarchiv Solvthnrn: Abschiede Band 20.

Gesandte: Wie am 25. Juni 1550 zu Lauis.

^ Die aus dem Mainthal verdanken zum höchsten die ihnen letztes Jahr an ihren Brückenbau verabreichte
^niex von 50 Kronen. Da aber die Kosten dieses Baues gar groß und für die armen Leute schwer zu
^e» ^ sie abermals um ein Geschenk. Man schenkt ihnen wieder ihre Steuer von 50 Kronen

^ uiinmt beinebens die Altgelegenheit in den Abschied, sich zu berathen, wie man sie ferners halten wolle.
' Näthe und Gemeinde der Landschaft Luggarus klagen, wie ihre Salzfuhren auf dem Paß von Eleven

^ ^ Herzogthum Mailand mit beschwerlichen Neuerungen behelligt werden, so daß ihre Kallfleute
^hii, Paß aicht mehr gebrauchenkönnen. Sie seien daher veranlaßt worden, ihre Nachbarn zu

sei ^ anzugehen, weil ihnen hier der Paß am bestell gelegen sei. Dieser
'h»en aber daselbst gänzlich verweigert worden, in der Meinung, wenn die von Luggarus sich „desselben"

45
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Salzes bedienen wollen, so müssen sie es von den Bellenzern kaufen. Das verwundere die von Luggarus,
zumal sie denen zu Bellenz bisher Korn, Vieh und Kaufmannsgüter, die durch ihre Landschaft geführt oder
darin gewachsen seien, unbeschwert haben zugehen lasten; sie verwundernsich hierüber mehr als über die
Mailänder, die unter einer andern Obrigkeit gesessen seien, während die Bellenzer ihre Mitbrüder und
Unterthanen Einer Obrigkeit seien. Sie bitten daher, die von Bellenz zu vermögen, ihnen den verlangte»
Paß zu gestatten, und wenn dieses nicht zu erreichen wäre — die von Bellenz hätten sich nämlich darauf
berufen, es sei ihnen solches von ihren Herren, den Orten Uri, Schwyz und Unterwalden bewilligt worden
— so möge man denen von Luggarus gestatten, gegen Bellenz mit Bezug auf Korn, Wein, Vieh,
„feißer" Waaren und anderes Kaufmannsgutin gleicher Weise zu verfahren, da ihre, von den Obern
bestätigtenStatuten zugeben, daß die Nachbarn von den Luggarnesern gehalten werden sollen, wie jene diese
halten. Die Boten sind ohne Instruction, haben aber die Briefe gesehen, welche die III Orte denen vo»
Vellenz gegeben haben und nehmen daher den Gegenstand in den Abschied, um auf dem nächsten Tag darüber
zu verhandeln. Würde ab demselben denen von Luggarus kein anderer Bescheid zukommen, so soll ih>»»'
erlaubt sein, gegen Bellenz zu verfahren, wie dieses gegen Luggarus verfährt, v. I. Einnahmen zu Luggarus-
1. Vom Seckelmeister 1825 Pfund, zu 5 Gros, als jährliche Landsteuer. 2. Vom Seckelmeister im Mainthal,
des vordem und hintern Gerichts, 600 Pfund gleicher Währung, auch als Landsteuer. 3. Vom Seckelmeist»
von Verzasca 112 Pfund gleicher Währung und ebenfalls Steuer. 4. Vom Consul der Niviera di Gainba-
rogno 275 Pfund, ebenfalls Steuer. 5. Vom Potesta zu Brissago 68 Pfund als Steuer in angegeben«»
Währung. 6. Da letztes Jahr die Märkte zu Bellenz, Ruffle, Livinen und Bollenz abgerufen worden »»^
kein Mailänder bei Strafe des Hängens dieselben besuchen durfte, auch wegen starken Herrschens der
der Paß der Kaufmannsgüter gesperrt und dadurch dem Zoll zu Luggarus großer Eintrag geschehen ist, ^
ist auf Ansuchen derer von Uri in den Orten beschlossenund zu Baden verabschiedet worden, der Zoller Z»
Luggarus, Landschreiber Walther Noll, soll über das im benannten Jahre EingenommeneRechnung
und dann soll ihm ein angemessener Lohn bestimmt werden. Gemäß der nun von ihm abgelegten Rech»»»6
hat er eingenommen 632 Sonnenkronen und 3 Krenzer. Davon giebt man ihm 22 Kronen für stb»'
Belohnung, auch werden 42 Kronen für die Verehrung der lctztjährigenBoten abgezogen. Nach Abzug b»
Verehrung und des Lohns verbleiben 586 („fünhundert sechs und acht") Sonnenkronen lind 3 Kreuzer, ^
man von ihm erhalten hat. II. Ausgaben: 1. Löhnungeil: dem Landschreiber 52 Kronen, dem LandweU"
42 Kronen, dem Fiscal 12 Kronen. 2. Den Edlen zu Luggarus 88 imperialische Pfund (4 gute
für ein Pfund) gemäß ihrem voll den Eidgenossen erhaltenen besiegelten Brief. III. Uber alle Einnah»»^
und Ausgaben hier lind zu Lauis, was den Obern auszugeben gebührt und immer üblich gewesen ist,
jedes Ort 98 Sonnenkronen und 29 neue italienische Kronen. «I. Vielseitig ist über Niklans Wirz
Unterwalden, abtretenden Vogt zu Luggarus, Folgendes berichtet worden: 1. Er habe einen Dieb, den M

Fecr von Lucern wegen Diebstählen verbannt hatte, entgegen den Capiteln und Gebrauch und ohne bezüg ^
Gewalt wieder in das Land gelasseil und liberirt. 2. Er habe eine Frau von Borgnone (?), welche '
andere Frau getödtet hat, ebenfalls ledig erkennt, wofür er auch nicht begwältigt mar. 3. Ungeachtet>1^
durch einen auf einem gemeineil Tag zu Baden erfolgten Beschluß abgeschlagen worden sei, in einem H»" ^
vorzugehen,weil er von ihm appellirt und vor die Boten auf diese Jahrrechnung gewiesen worden, 5»^
doch darin gcurtheilt, was die Boten als kraftlos erkennt haben. 4. Endlich habe er mehrere a» ^
Sachen begangen, in Folge derer man füglich Gewalt hätte, ihn zu bestrafe», zumal dieses einigen "
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von ihren Obern aufgetragen worden sei. Nichtsdestowenigerhat man seinen Obern und seiner ehrlichen
Freundschaft für diesmal verschont, die Sache so hingehen lassen „und die Handlung nit in die abscheid
neinen wellen, sonder .ich n. g. l. Eidgnossen von Unterwalden rathsboten alle Meinung by inen anzuzeigen
bevolchen. — Hienebens zu verantwurtung gsagts boten und zu entschuldiguug unsers landschribers zu Lugaris
vüt dester minder den Handel in die abscheid Uri und Schweiz kommen laßen.

v. „Harnach volgt, was miue gnedige Herren, die Eidgnossen, derohalben, so zu Lucarus angeben fleisch
°der eyer in der vasten gessen hau, gehandlet haben." Junker Leodegar Golder, der Gesandte von Lucern,
hat aus heute, den 12. Juli, diejenige», welche angegeben worden, daß sie zu Luggaru» in der gasten Fleisch
und Eier gegessen haben und die ihm vom Landschreiber auf einem Zeddel verzeichnet eingegeben worden sind,
ge'naß seiner Instruction vorbeschieden, in der Meinung sie nach ihrem Verdienen zu bestrafen. Es verlangt
hierauf der Rath von Luggarus einen Vorstand vor den Eidgenossen, der ihm ohne Anstand bewilligt wurde.
Daselbst eröffnete der Rath Folgendes: Die von Luggarus seien im letzten Jahre vielfach und mancherlei Ursachen
wegen, namentlich Einige in Betreff des Glaubens bei den VII Orten schwer verklagt worden. Sie seien
daher veranlaßt worden, behufs ihrer EntschuldigungBotschaften „dahin" zu schicken. Das sei zuletzt auf
de'" in der verflossenen Fasten (17. März) zu Baden abgehaltenen Tage geschehen, wo eine ansehnliche
Botschaft vor den Gesandten der VII Orte im Namen gemeiner Landschaft, nicht einzelner Personen,
ihre Verantwortung dargebracht habe. Mit derselben haben die Boten der VII Orte sich begnügt; die Boten

d°r Landschaft haben sich auch im Namen derselben um „etwas" verschrieben, von dem jede.» Ort eine
C°pie gegeben und de.» bisher Genüge geleistet worden sei. Die Gesandten der VII Orte haben dann
d" Botschaft von Luggarus durch den Schultheiß Bircher von Lucern, Vogt a Pro von Uri, der den Vortrag
verdolmetscht habe, und LandammannDietrich Jnderhalden von Schwpz Folgendes anzeigen lassen: Sie
hätten denen von Luggarus um das, was sie bisher begangen haben mögen, verziehen und sie liberirt; für
d'e Folge aber sollen sie ihren Zusagen besser nachkommen und sich einiger Dmge müßigen. Dabei habe
j-SUworziechen"Vogt a Pro geredet: Christus sage im Evangelium,er wolle nicht den Tod des Sünders,
^"dern daß er sich bekehre und lebe; man wisse wohl, daß Eimge zu Luggarus Fleisch gegessen haben, aber
d°s Vergangene soll abgethan sein. Als dann ihr Landvogt Niklaus Wirz al^ diesem Tage heimgekommen
s°i und vernommen habe, daß Einige Fleisch und Eier gegessen haben und dieselben bestrafen wollte, habe
"'°u ih... von der Liberirung und Verzeihung Kenntniß gegeben. Das habe er seineu Obern nach Unterwalden
sieben, von woher dann die übrigen sechs Orte berichtet worden sein werden. Diese haben dann vielleicht
glaubt, dieses Fleisch- und Eieresscu sei nach der erfolgten Verzeihung vor sich gegangen, und dcßwegen
Auftrag z..r Bestrafung gegeben. Nun aber sei jene Voraussetzung unrichtig; und da den Betreffenden
"'""al verziehen worden sei,' so bitte man, es hierbei und bei der Liberation bewendet fem zu laßen; wenn
^'"and sich seith^- verfehlt haben sollte, so mögen dieselben der Gebi.hr nach bestraft werden. ^,e,snfll»ct.anen
^ Voten der VII Orte gehen einstimmig dahin, die betreffenden Fleisch- und E.eresser gemäß ihrem Verdienen
ö" bestrafe». Da aber die Luggarner anzeigen, daß ihnen verziehen worden sei. so Hut man ien Handel
ruhen mn.. ^ Nie Verbaudlung unterschreibt der Land chreiber zu Luggarus.

lassen und in den Abschied geuomm '. Dl^ Em«sch° Mschi°d°
St. A. Lucern i LauiS und Luggarus Abschied- Band II, n diesem Abschied). — K. A. Solothurn: Abschiede

1512—15S9 k. 172 .bei diesem Abschied,. - K. A. BMi. «mn,
Band 29 (bei diesem Abschied).

Ei» sväterer Arcbivar lCnsat-) setzt de». Lucerner Exemplar dieser datumslosen Verhandlung die irrige
Jahrzahl 1554 vor ^ Abhandlung der VII Orte liegt sie formell von. übrigen Texte getrennt.
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Als Quelle für die Gesandtennamen verweisen wir auf die für Lauis angeführte Quelle, die mit ander»
Erhebungen, so weit sie erfolgt sind, übereinstimmt;einzig als Freiburger Gesandten bezeichnet seine Instruction,
K. A, Frciburg: Jnstructionsbuch No, 6 t'. 19, und eine Ucberschrift auf dem Umschlag des Freiburger
Exemplars Sebastian Wcillart (Veillard).

Im Glarner Exemplar fehlt v; «I aus dem Schwyzer und Freiburger Exemplar; im Schwyzer
erscheint diese Verhandlung,mit Ausnahme des letzten Satzes, von anderer Schrift als der übrige Abschiedtext!
der letzte Satz zeigt aber wieder die frühere Hand.

129.

Arminen. 1559, 21. Juli (Maria Magdalena Abend).
Staatsarchiv Luccrn: Allgem. Abschiede 0 !!, k. S77. LaudeSarchiv Schwyz: Abschiede.

Tag der V Orte.
Dieser Tag ist hauptsächlich bestimmt worden, um sich zu beratheu, ob man die in Betreff

Spans wegen Wädeuswyl gestellten Mittel annchmen wolle oder nicht. Da nun die Instructionen ungle> l
sind und die von Schwyz ihre endliche Antwort „nut gemacht" haben, so wird der Gegenstand verschöbe"
und dafür ein anderer Tag auf Montag nach St. Jacob (28. Juli) zu Luceru Nachts an der Herberg Z"
sein angesetzt. Zu dem soll auch Glarus eingeladen werden. I». Es wird angezogen, wie die Priester allenthalbc"
so überflüssig trinken und ihre Frauen mit sich führen. Heimbringenund auf dem nächsten Tag Antwort gel»'"'
wie man dieses abstellen wolle, e. Da früher verabschiedet wurde, es solle kein Ort einen Priester anstelle"'
der nicht seine Formaten, Brief und Siegel habe, ivie er fortgegangen sei, so soll hierum ebenfalls Antwort
gegeben werden. «I. Zu gedenken, was angezogen worden ist wegen zweier Mönche zu Einsiedeln, die g^
studiren möchten, v. „Denk an H. in Art. Schreiben (?), was Bellenz gebeten. Item h. ammann Arnold anzöge"'

« aus dem Schwyzer Exemplar.

Zu b. Das Schwyzer Exemplar erwähnt das Mitführen der Frauen nicht.

130.

Aeterlingen. 1550, 25. Juli bis 8. August.

Ka»to»«archivArcidurg: Petcrlwgcr Abschiede, Bd. No. ist.

Marchtag zwischen dem König von Frankreich und Ansprechen: aus der Eidgenossensch"^'
Richter: Die gleichen, wie beim Marchtag vom 3. bis 12. Juni 1550.
Auf den 25. Juli sind die Nichter wieder zu Peterlingen erschienen nnd haben am folgenden Tage, "

am Samstag, nicht viel Anderes verhandelt, als einige Parteien verhört und ihnen aufgetragen,ihre
und Briefe verdolmetschen zu lassen und dem Proeurator zuzustellen, damit er seine Antwort darüber verft"
könne, und ihre Klagen schriftlich abzufassen.

Abtheilung der angeführten Quelle v k. 13.
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I (29 Juli) Erhard Burger von Nidau und Peter Schöui von Bern sind uneinig in Betreff der
W0 Kronen, die 'ihnen der König ans Gnaden ans Bitte der Nichter geschenkt hat, Sie sind nun durch
die Nichter dahin vereinigt worden: Erhard erhält von den 100 Kronen 70 und Peter Schönt 30 Kronen;
UM diese Beträge soll jeder die Herren quittiren.

Abtheilung0! k. 13.

II. (29. Juli). Es erscheint wieder Anton Poccobello in Betreff seiner noch hängenden Anforderung
von anderthalbMonaten Sold und eröffnet: Wenn der Proenrator des Königs nun dem frnhcrn Urtheil nicht Genüge
leiste, dadurch, daß er den Beweis der Zahlung erbringe, so solle ihn., Kläger, der Handel rechtlich zugesprochen
werden. Der Procurator des Königs antwortet: Er habe nach Frankreich geschrieben, um die Auszüge zu
erhalten; ans Mißverständlichseien ihm aber die unrichtigen, nämlich nicht diejenigen der Italiener, sondern
die der Eidgenossen zugekommen. Das sei deßwegen geschehen, weil derjenige, welcher die Schlüssel und den
Befehl gehabt habe, nicht zu Hanse sei, sondern sich in Geschäften des Königs a wesend befinde, was er
durch ein Schreiben des letztern beweisen könne. Er verlange daher em längeres Ziel, um die rechten Auszüge
auherbringen zu können. Der Kläger beharrt ans seinem Vortrag. Es wird aber von de.. Nichtern in
der Freundlichkeit so viel mit ihm unterhandelt, daß er dem Gegner noch drei Wochen ^mun, das Nichtige
beizubringen, freiwillig vergönnt. Dabei ist erkennt worden: Wenn der Proeurator in diesem Ziel nichts
"achiveise, so soll er unbedingt dem frühem Urtheil durch Bezahlung der Anforderung Folge geben.

AbtheilungIi und AbtheiluugO k. 13.

Iii (SS J„li>. ES -rsth-cht -b.r,„»ls L»„s «dm» Zu» ». s-tr-il sttm. MI, ,-chs Ich.«
«ssthmd.,, Pmsis,,. ,,„d S- h-»- d.m st!ch-->, U-IH-iI° nach»«.,. mdiim. ,„.»-„ d-s

5°».s dnstmgm, «ich. ,,,„ di. S°ch-s.w.« h-bm. st« M "» -w- «».,,. E. b,... d -h... st„,
«->«>, d-S -r dn, KS,,ig h«.. M ,.»dw.°d..K..„,«d..d»E-„-.»..„g
d-° »,-.i„„„g stch h-d- .. w°«. -st" d""> »"«
-'-«.hm sti. h-lim. ,,„d d-h-r i,, stin» Anstwch- d.S «. ch.„. D-- P,,O°um.'-d,l st, »,,ch ,„ch,

, d,>»-»-„ h°b.„ ihm st>„- S--r-i. -m- SiihsthliM» g°g°bm, di. b.-chi-,, D--
-rwi-d-.t, D- d-.Kliig.. st» H-I-Mi-, -r »-»- »ichis «->!-.« b-,br.„g.,i m°»-„. I- st«. ,,°ch

d« stich»,, n-ch-il s»sth..„ ,,,.d .„«'-dm d.mstlb.,. st-tig-ih-,, h-d- °d.. mchi. dm,,,.
°° K°„i» l-d.» °.km,„ w»d-. Im Ildngm -"Mg- » I-w- stich--- «MM « -«M- ««

«äg» d-s Niih.il „Icht »iiil», „iimlich nicht »»chg.wt.I.» h»h.. das, .. wchi.nd dm stch. ^»h>.„
Pmsi»,, s»d»„ ,,,, .stis," g-w.st» sei, I» st» « »>-"!-'« »>'».»».st» !->».

Abtheilniig d k. 13 vorso.

Man sehe die Schlußben,erkung im Urtheil vom gleichen Datum betreffend Hans Jten.

IV. (29. Juli). Hans Jten („Ytten") von Zug bittet freundlich, man solle ihn in Betreff der seit
Jahren ausstehendenPension, bezüglichwelcher ihn der Tresorier Bertanlt casfirt und verstoßen habe,

"Us wysen»; es sei ihn, unmöglich gewesen, die Forderung des frühem Urtheils zu erfüllen. Der Procurator
"'"wertet in gleicher Weise wie unter gleichem Datum gegeu Haus Widmer. Der Kläger wird aus gleichen
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Gründen wie Hans Widiner abgewiesen.Dein Widmer und Jten sind auf Geheiß der Nichter und auf
ihr „müd" Ansuchen ihre Briefe wieder zu Händen gestellt worden.

Abtheilung 0 k. 14.

5?. (30. Juli). Stephan von Sala zeigt an: Er habe gemäß dem frühern Urtheil einen Obmann ans
dem Lande Wallis gewählt und noch weitere Kundschaften eingenommen, und begehrt, daß der Obmann ge»"w
der Tractate anherbeschrieben werde. Dabei bemerkt er aber, es wäre ihm lieber, wenn die Sache in der
Freundlichkeitabgethan werden könnte. Der Procurator beharrt auf seiner frühern Antwort: Kläger ^
nicht genoß der March, der Obmann soll nicht beschrieben werden, er, der Procurator protestire fort und fort,
daß wenn hierin etwas erkennt würde, dieses kraftlos und nichtig sein solle. Dem Obmann komme >n)
zu, den Frieden zu erläutern, ob eine von einem Fremden gekanfte Ansprache der March fähig sei; das stel/

beim König und den Eidgenossen. Die Nichter des Königs bleiben bei ihrem frühern Urtheil und wollen den
Obmann nicht beschreiben lassen. Die Nichter der Eidgenossen entscheiden sich für das Gegentheil. ^
solcher Art das Urtheil wieder zwiespältig geworden ist, so ist der Handel, „ungehindert alles des vorverlüfsn^ /
so weit gekommen, daß die französischen Nichter dein Kläger wegen seiner Armut 250 Kronen angelw^
haben. Nut Empfangnahme dieser Summe hat der Bevollmächtigtedes Klägers, Schreiber Beßmcr von llu,
auf alle Ansprüche, die jener von HauptmannFrancisc Tempesta ans dem Herzogthum Mailand herrühr^
an dem König macht, verzichtet nnd dafür guittirt und seine Gewahrsamen dem Schreiber,Franz Glü'NN'
übergeben. Für die genannte Berzichtleistnng hat Beßmcr den Herren auch einen Schein übergeben.

Abtheilung lZ k. 14 Vkrso.

VI. (31. Juli). Hans Krumm von Bern fordert für sich nnd im Namen anderer Gläubiger des
Map selig an dem König 953 Kronen, die dieser nach aller Abrechnung dem Jacob Map schuldig gebln^'
sei, wofür er Schuldzeddelvon Boisrigault und Maigrct gezeichnet,„als er vermeint" einlegt, »ut ^
Bemerken, die Ansprache sei von seinen Obern zu Bern für gut erkennt worden. Der Procurator des Könnt
entgegnet: Es sei wohl anzunehmen, Jacob Map sei bezahlt worden, indem die Zeddel nnr Copien «nd
den genannten Herren nicht gezeichnet seien. Wenn der Klüger nichts Anderes habe, so solle er abge'v"^
werden. Der Kläger fordert Quittungen als Beweis der Zahlung. Die Nichter erkennen einhellig:
durch die Bücher des Königs sich ergebe, daß die Schuld bezahlt sei und es nicht der Brauch sei, auf ^
Copien zu urtheilen, so sei der Kläger ganz und gar abgewiesen.

Abtheilung 13. Das gleiche Urtheil folgt wieder in Abtheilung 0 k. 17. Die Forderung, he'ß^
dort, rühre von dem Zuge nach Neapel her. Das Datum des Urtheils lautet hier auf den 1- ^

VII. (1. August). Jacob Fontana, Sohn des verstorbenenJacob Fontana aus Bünden, eröffnet, !
Bater sei in der Nomania Hauptmann gewesen. Er habe nun zwar Quittanzen ausgestellt; nichtsdestow^^
a er zeige sich durch gute Kundschaft,die er vorlegt, daß sein Tochtermann,Jöri Schanz, der nach !' ^
" '"'t dm Herren gerechnet habe, eine Mißrechnung von 500 Kronen begangen
ne?)a er diese 500 Kronen fordere. Der Procurator entgegnet: Jacob habe für den ganzen Die>n ^

tnngen gegeben, übrigens erbringe der Kläger keinen Schein, weder für die Rechnung, »och ^
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. -55 wird -rke.mt: Da sich heiter befinde, das;

Tch.„d. «.Mb Mm sch.«» wb«. 1° >°°Kläger bezahlt worden fei, obwohl er h

abgewiesen fein.

Abtheilung o k. 17 vorso. ^ ^ Andern

vm. a. M«. Pw.d,,- -«-"« w. -M

..°bn, d.« Z.V -°r P-«"' K»-ch>-» »»6> -MM-»

UM dieselben heimzuliesern. Als d cs dem Obersten Urlaub und P ßp ^ morden. Seine

obwohl er seiner Herren Büchse getragen um dasselbe bis jetzt ^ ^christ erweiseu könne,und sei ihm das ausgegebene ^ .ie er b»s durch .

Anforderung sei von seinen Obern ^ S" ^ot dem oberste", denr Herr ^ ^

»und über die paßport, so derselbig ges )>m ,»it Paßport )mng Aiithasten jene

abgenommen worden". Seine Obern aben A , ^ a wefmde

«gelassen haben, bei Eiden verHort glauben. i-.«-«- er ^ Sach° ^

^9 Kronen erstattet werden. Wolle ma> erwicdert: Es sei "W »o 1", Spirittls

Hauptleute erweise,:. Der Pr°""at°r es m der eidgenössische" aup^^ hatten, das

^ habe den Brief, den der Koiug f ^ denjenigen, we c) P denselben sei ihr

ch.„, b-i S»nw>; ch. U-'«b1 wb>. bmn.

Ar» „ij„ hi.iliih»»!» wordo, k>. s°"d-m ^ dcher. d.r «°m» „„„ slimn «»M«

abgenommenes Gut wieder gegeben 'vor - ^ ^^te er euie Kundschaft, der aber

d« d.. d.s B-..N PchM -»..!« « M ^ ^ ...z BMM «. K ^

D.. «gm k.°. w> »B. ^ H«.». m - ^ rr

°.ch>s d»s i» dm, ..M" T,r «dg-r »M» ^ ,,.l„n»ch- °°,> I-i.'M

uchts berichten. Hierauf erkenuen die . ) aenugsame Bewerfe S Entlegenheit seines Landes

d»I-s hongmdm TM "km,,. d°b °r d«ch !° w°°m «.

d»»w,n b,idr»ch>°. Doch d»,„,t -- dkl-,, T»» „W "" " «w° ».»»»>-„

°d°r «,,,„ «.dm, V-rh>,,dmi„S im« »ost,,l hi-r o-Mr „,ch,z «>.».«»

Kundschaften urtheileu; doch hat ma>, ,)», m „achlaufen.

"bringen wisse, so solle er dem Handel mc) ^ .n Abtheil. 0 k. 18.

Abteilung 11 und mit geringer Redmuomvn ) Hainen feiner Müerben,

„5 Bünden erösinet für s ^ Königs Treuer

IX- (1. August). Luzi von Lumws " ^ Letzterer sei ew ocer z ^ deßwegen

°r Kinder des Anton Högerli selig, ^ ^ Kronen „nfgeschlageu" 'von ^

^stn, meßhalb ihn, vom letzten Zuge her " ^ nur 40« rn ^ ^m wollen.

'^Frankreich gegangen; da habe man ihm annehmen, so"b">' Angelegten Briese auswerfen,

°>iahre 100 „nf sinem ltzb"- D'^ ^ s,i vor dem

und fort habe er sich um die Sach Procurator erwn - Forderungen hier nicht.. j.,.° .2«0 ..chM« ^ «obich». ,«dm. «l»>
««chwz o„w>o„st,.; d.j°-Nch d--I««
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selig bezahlt worden sei! Es "wird'Ä"' ^"'"anz ein, wie sein Schwäher

Kläger abgewiesen sein. "" Pwcurator angeführten Gründen soll der

Abtheilung v k. Das N.-rü«s ,

mnniterbrochcn fortlnufeude» Quelle am Schlusses Datum, findet sich aber in unserer, hier

duscr Q.lM ... Ab.hcilii.lg .. . ^ . Ms r'che». cbe.ifttlls l)him Dalm.i, si.id.I sich auch I«

den Anbringen des Procurators und im U.-tb.i, ? ^"'">">3 Z" reden, heißt es hier in
kö»nen. "" Urthe.l, der Klager habe seine Ansprache nicht genügend nachweisen

Anton Travers, seines Tochternianns stlig DjÄ. " Namens der Kinder von Hauptmann

von Castion zu einem Hauptmann bestellt wordÄ, ,1t ' e" k"^rdischen Zuge vor Landrecp von dem Herrn

genehm gewesen sei, weßhalb er dem Herrn von Bestellungsbrief ^ ^ „jcht

Hierauf habe der Herr von Eastion erwied t """t bestellnng nit ziechen".

eidgenössische Hauptleute, nicht wie die mindN-' ziehe, so solle er gehalten werden, wie andere

sondern auch zu Nagatz geschehen, und der von b'aüi. "ÄÄ ^ ^ ^ ""

Zeige, daß andere Hauptleute dieses ?!.,aes m" ^ Travels ziehen geheißen. Da sich

er für vier Monate für jeden 200 Kronen -> Äs ^habt haben als er, so fordere

Bourg en Bresse gekommen sei habe er "9 ... s s e ^ Verheißung hin mit den Knechten nach

Anzahl gehabt. Diese habe de/Binstert.err w-d ^ H^nischen versehene Knechte über die bestellte

gesagt, er wolle in Betreff derselben an d-.ÄÄ""lassen wollen, sondern zu Hauptmann Travels

jener nichts verliere; er solle sie mit hineinmt '? - daß sie bezahlt werden und

befragt, ob er die 29 Mann behalte» ode,- s^'"- k)abe hierailf auch den Herrn von Catilinierc

sie (mit den übrigen) ziehen lassen er acbe babe ihm geantivortet, er solle

Ans das sei der Hauptmann für und für !^siport; der Hauptmann werde nichts verlieren müsse»-

erlangen mögen, sondern sie vier Monate lr" ' s" ^"^en Wogen, habe aber zuletzt keine Bezahlung

daß er genöthigt morden sei .f>ans ..»t. c-. "inen Kosten erhalten und daheim bezahlen müssen, so

geblieben sei. Der Kläger Äcrlanae aln. s.i. r!'! ö" verkaufen und den Kindern '"ckM

legt. Der Procnrator entgegnet: Diese A s ? ^"tschädigung, wobei er viele Kundschaften in das Recht

habe der Hauptmann seinen Bestellbvek ,»'>^ ^^e kdinen Schein von Gründlichkeit. Ohne Zweifel

Die Kundschaften seien in Abwesenheit de-'9'" Bestellbrief aber die 29 Mann ausschlief-

Vogtskindern verwandt, und stehe ilme.. b ^'"""'^ors aufgenommen worden und dem Kläger oder sei""'

schon beweisen würden, was der Musters,Ansprache Nutzen zu erhalten. Wenn sie

noch Auftrag gehabt, über den Bestellt..-!,. V ^""Hauptmann gesagt habe, so habe jener weder Bollmacht

dem Obersten des Zuges z». Er ala..t ö" "nistern oder zu Urlauben, sondern dieses ko""»e

König freigesprochen werden. Der Klö„pnKläger nicht Mehreres nachweise, so solle d"
^ < V lwtleffende Verheißung genügend nachgewiesen zuhabe"-" s,^be er doch

Der Procnrator duplicirt: Wenn anel. d- .

> den König nicht verbindlich niachm "kö.m'^"'^ geheißen habe, so habe

' es solle für Knechte, die über ie.w t ^ äderst gewesen sei. Alle Beste».---

''Kduig nicht schuldig stj„ ans es keine Forderung erhoben werde"-"'s e.ne solche Red und Antwort zu geben. Die Nichter erk-nn-n einhellig-
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Der Kläger soll erweisen, daß der Herr von Catiliniere Oberst des Zugs gewesen sei, dann solle geschehen,
was Recht sei. Der Kläger wird angefragt, ob er dieses thun zu können beglanbe. Er verneint dieses, da

unmöglich sei, Weiteres beizubringen, und bittet, ein Einsehen zu thun. 3. Derselbe Capol eröffnet im
Zainen der genannten Kinder: Anton Travers sei auch in Neapel Hauptmanngewesen und habe mit seinen
^uechtm in einem Scharmuh einen spanischen Herrn gefangen, auf den ihm 5000 Kronen geboten morden
seien. Er sei dann mit seinen Knechten für ihren Antheil um 400 Kronen einig geworden und habe dieselben
ausbezahlt. Da sei der Graf Guido von Nangnon („Guy von Nangan") gekommen und habe den Gefangenen
herausgefordert.Als der Hauptmann ihm bemerkte, was ans denselben geboten worden sei und daß er ihn
vorläufig nicht herauslasse, habe der Graf entgegnet, er solle ihn machen lassen, es sei eine billige Sache,
kv wolle darüber Richter sein. Auf das habe der Hauptmann den Gefangenen übergeben, und mit demselben
habe der König vier andere große Herren, die von den Spaniern gefangen worden seien, ausgelöst, für
welche er vielleicht großes Gut hätte geben müssen. Das Angebrachte glaube er durch eingelegte Kundschaft
W erweisen. Da nun dieses dem König von großem Nutzen gewesen sei, so beglanbe er, die 5000 Kronen
Ordern zu können. Der Procurator entgegnet: Seit dem Zug nach Neapel seien viele Marchtage gehalten
worden, ans denen diese Anforderung nicht angebracht worden sei. Der Kläger habe nur Eine Kundschaft,
^ uur von einem Tausch rede, aber seine Forderung nicht begründe. Zudem werde nicht gezeigt, daß der

derst die behauptete Zusage gethan habe, und solle daher der Kläger abgewiesen werden. Nachdem der
^oger »och bemerkt hat, er sei oft der Sache wegen nach Frankreich geritten, habe aber zu keinem Ende
Hungen mögen, so urtheilen die französischen Richter: Es solle der Kläger abgewiesen werden. Die Nichter
^ Eidgenossen wollen ihm für „all ansprach" 300 Kronen zuerkennen. Ans dieses ist der Handel freundlich
«hin beigelegt worden: „Die Herren" entrichten dem Kläger für „all ansprach" sofort 200 Kronen; dafür

^ «r qnittircn und seine Ansprache ganz übergeben; andernfalls („und sunst") soll der König von dieser
wrderung freigesprochen sein.

Abtheilung lk k. 19 vorso.
. ^1- (2. August). Venner Troger von Nri eröffnet: Als der König vor einigen Jahren Knechte bei

wgnon nöthig hatte, und von der Eidgenossenschaft ein Auszug geschehen sei, seien er, Troger, und andere
"Uber" dcrs Gebot seiner Herren dem König zugezogen. Als er dann nach Altdorf gekommen sei, „und die
^'wm st behalten", habe sich zwischen ihm und einem Schuhmacher ein Unfall ergeben, so daß
^ Troger, jenem eine Hand lahm gehauen habe, wodurch er in große Kosten versetzt worden sei. Als er
""" »ach Avignon gekommen sei, habe Hauptmann Gislcr zu ihm gesagt, der König wolle jedem „landsmaun

°vw bkßrnmg thun", und ihm, Troger, wegen seines Schadens die Pension um 30 Franken verbessern,
^snr habe er sich dann oft beworben, namentlich bei den Herren von Mesuaige und Liancourt. Diese

die gleiche Verheißung auch gethau, aber der Pension nur 10 Franken beifügen wollen. Er verlange
daß das gethane Versprechen gehalten werde, und legt diesfalls einige Kundschaften ein. Der Procurator

wt: Aus den Kundschaften könne er nicht ersehen, daß das behauptete Versprechen geschehen sei. Der

hab^ s°i auch nicht verpflichtet, jedem den Schaden zu ersetzen, den er mit Schlagen oder Hadern verursacht
segnet: Aus den Kundschaften könne er nicht ersehen, daß das behauptete Versprechen geschehen sei. Der

»i/' b««"tragl daher Abweisung des Klägers. Es wird einhellig erkennt: Da der Kläger seine Ansprache
^ genügend erbracht habe, sei er abgewiesen. Aus „Frywilligkeit" aber werden ihm 10 Kronen geschenkt.

^ hat er mit Dank angenommen und auf scine Ansprache verzichtet.
Abtheilniig 0 k. 21 vsrso.

40
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.«Schub« "«»"" » ". Schacht b.. «.«

er sich diesfalls bei den Anwälten de. 6" ^ "erhechen haben. Wiederholt habe

gegeben habe daß er das Reelu t ^ Eidgenossenschaft beworben, und als er zu verstehe»

aufgezoge.. indem sie sagte. ^''brauchen wolle, haben die genannten Anwälte ihn mit g.Uen Worte»

nichts erhalten habe, und aber sewe"An7 ^ befriedigen. Da er aber bisher

er, es solle ihm dieselbe rechtlich l ^ erkennt worden sei, so verlange

sei unziemlich; Überhin sei später ein Marchta ^ ^ Königs erwiedert: Die Ansprache

Der König gebe den Kriegsleuten den Sold ^ '^^en, auf dem sie hätte gefordert werden solle».

Schaden zu vergüten sei er nicht schuldia Da", d " ^ haben, sich zu beklagen; empfangene»

sich nicht ergebe so beantrag Nr e eingelegten Kundschaft die behauptete Zusageb-m.«. «,M. d., n.ch.

solle abgewiesen sein es wäre dem, "da!, - ^ ^ ^"H^er sprechen einhellig: Der KlägerI lern, es wäre denn, daß er ... drei Wochen Mehreres als jetzt erzeigen könnte.

Abtheilung L und v k. 22.

selig, herrührende Forderung, da diesir"nM m "'"Erholt die von seinem Vater, Hauptmann Baptist

Knechten geschlagen, dafür aber noch nicht b ^genossen beim Durchzug durch Carra nnt vierhundert

»UN .'»- «n,.dl«. dchsch^ d7di^L"d-- l-°wn .... ..

V.«.mg .».hall-, ^ ^ K-ni»s z.ch°»-

von Solothurn, sei. Er glaubt bieiiiie -r b. achten Original, verdolmetscht durch den Stadtschreiber

haben. Dieses widerspricht der Vrocin-am,'"?. s"lhern Urtheil seine Forderung genügend erwiese» Z»

bringe nicht das rechte Original nach pi» Königs; die Schrift des Klägers sei nur eine Copie, er

einer durch den König, der andere durch "d"" ^^nef. Es haben damals zwei Aufbrüche stattgefunden,

da der Kläger nun keinen Bestellbries vom°!t " ^ ^habt Hab-!

bestellt morden und für denselben a>,«^ ^ ^ ^ vermuthen, er möchte vom heiligen B»»d

worden seien, verboten worden durch E - Ueberhin sei den Hanptleuten, die für den König bestellt

handelnde keine Bezahlung erhalten werden""^ ^"0 nwlm ihnen angezeigt worden sei, daß entgegen-

diesen Zug bezahlt worden seien wobl ade'.- er. daß andere Ha.iptleute f»-

Hauptmann Troger und noch ein ander.,- 5 gehaltenen Marchs

seien. Der König bestelle auch keine., 5 'U't einer gleichförmigen Forderung abgewiesen morde»

N.chmmg .m. Summ- Md.- w »',k ' 'w ".»» Begnm d.s Ausbruch.- °..f

seine Forderung bezahlt sei. Er alanbe d"r ^äger werde soviel erhalten haben, daß er si»

Königs Procurator soll in den „ich» ^gesprochen. Die Richter erkenne»: Ms

geschehen, was Rechtens ist. ^ Wochen seine Einwendungen genügend erweisen, da»» s^'

Laut dieser bemerkt de^K^mrMo^!,?"^ ^ Urtheils enthält unsere Quelle in Abtheil. 0 k. 27 vor»0'

welchem der Kläger auch hätte erschein"» a ^oger abgewiesen worden sei und "»

habe Baptist i.n^hre 1 ^ vieK^en e!ha^ galten worden. Laut Quitt»"«-"
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XIV. (5. August). Hieronymus de Zezio von Bellenz eröffnet: 1. Er und sein Bruder seien Bürgen geworden
für den Herrn von Tellegnier (Tellignier?) gegen Anton Salis, dein zufolge sie 50 Kronen haben bezahlen
u.üssen, welche Tellegnier ihnen gemäß seine», Briefe zu erstatten versprochen habe; das aber habe er ...cht
gehalten Da nun Tellegnier in: Namen des Königs oft in den Blinden gehandelt habe, jo belangen sie
nun hiefür den König. 2. Für den gleichen Herr.: habe er 72 Kronen aufgebrochen und diese n:ü 14
Kronen Kosten bezahlt. 3. Nachdem ihn: der Herr von Boisrigault :m letzten p.cardffchen Zug auf Befehl
des Herrn von Orleans eine Hauptmannsstelle versprochen hatte, habe er 300 Büchsenschützen ans e.gene
Kosten bis Pont-Davo geführt. Dann aber sei ihm die Hauptmannschaft wieder abgekündet worden und er
habe sein Fähnchen unterschlage.:und die Knechte „unterstossen" müssen, und sei solcher Art :.: große Kosten
gerathen, die er nun fordere. 4. Wegen dieser Hauptinannschaft habe er auch einen: Rottmeffter 40 .Kronen
gegeben/welcher,als die Hauptinannschaftaufgehört habe, sie ihn. „entragen", und die er somit auch fordere.
5, über andere Dienste, die er dem König mannigfach geleistet habe, aber nicht gut bezahlt worden se:, wolle
°r schweigen. Der Proeurator antwortet: 1. Ju Betreff der Bürgschaft für die 600 Kronen und d:e 72
Kronen, wofür der Kläger behaupte 50 und 14 Kronen Kosten erlitten zu haben, habe d.ese Anforderung
keinen Schein von eine»: Grunde. Weder durch eine Schrift, noch sonst werde ein d.esfall.ger Be.vc.s
erbracht. Wenn der Herr von Tellegnier den: Kläger etwas versprochen habe, so soll dieser stch an denselben
wenden- der Herr von Tellegnier habe von: König nie eine bezügliche Voll»,acht gehabt, sondern von stch
selbst ans einen Aufbruch thun wollen. 2. Anbelangend die vorgeschützteHauptinannschaft, sei es der Brauch,
daß jedem Hauptmann ein Bestellbriefgegeben werde; den zeige der Kläger nicht. Boisrigault se: be: der
Musterung in Pont-Davo anwesend gewesen; wenn er ihn bestellt hätte oder geheißen hatte z.ehen, so hatte
°r ihn auch geheißen mustern. Der Brief, den der Kläger diesfalls zeige, sei wohl dre, Monate vor dem
Ausbruch gegeben worden; in der Zwischenzeit hätte er wohl einen Bestellbrief erlangen mögen. Wenn er
d°n Krieg ausgedient habe, so werde er bezahlt worden sein wie andere Hauptleute und Knechte Schluß :
Kläger sei abzuweisen. Der Kläger replicirt: Die Ursache, warum er die Knechte „untergestossen habe se: d:e
gewesen, daß Boisrigault ihn: gesagt habe, der Kö.ng habe soviel Hanptleute in der E:dge.:°s e.:schaft
«"genommen daß er ihn: die Hauptmannschaft nicht halten könne. Daß ihn: die Hauptinannschaftversprochen
'"°rden sei ergebe sich aus den Copien der Briefe, die den: Herzog von Orleans deßwegen geschrieben worden
s°'en, und'aus seiner diesfälligen Danksagung an die drei Orte. Übrigens glaube er, d.essalls "M) sons
genügende Kundschaft beigebracht zu haben. Was die Ermächtigung des Herr.: von Tell.g.um anbetreffe
s° auerbiete er de.: Beweis dafür, daß dieser Herr gar oft des Königs Anwalt ... Bünden gewesen se: und

^bezügliche Credenzbriefe vorgewiesen habe. In Betreff der 50 Kronen habe er überh.n euren uu T-ll^uerHandzeichen versehenen Brief. Der Proeurator duplicirt: Der Klager lege nur Cop.en und „.cht d:e rechten

driginalbriefe vor. Die Ansprache der 40 Kronen wolle er einzig dnrch den Vineenz F°"tana bewersen^

sbr welche., der Kläger auch als Zeuge aufgetreten sei und welcher (somit) verdachtes se:. ^
^ger »och be.nerkt hat, „es mochte argwönig sin, wenn ander sch.).: n:t da ware - w-rd eu.l^ n.ü^
D°r Kläger soll in drei Wochen dnrch die Originale der ^-edenzwefe d:e der Herr von ^u "^er dmgrauen Bünden gegeben haben soll, oder durch glaubwürdige Cop.en, d:e ... rechter Form geferttgt send,
"weisen, daß dieser Herr von. König Befehl gehabt habe, in dessen Namen zu Handelm Dann "'dge we.trr
geschehen, was Rechtens sei. Hierauf ist dieser Handel dah.n verm.ttelt worden daß dem Klager . Krön

seine wegen des Krieges gehabte Kosten gegeben werden, wogegen er auf se.ne Ansprache verzechtet.
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jedoch mit Vorbehalt seiner Rechte auf Tellignier, den er um seine Forderung belangen möge. Sc>>
Gewahrsamen beläßt der Kläger bei dein Gericht, mit Ausnahme derjenigen, welche den Tellignier betreffen-

Abtheilung v k. 23 vorso.

XV. (5. August). Vincenz Fontana von Bellenz zeigt an, der Herr von Castion habe ihm Austrag
und Vollmacht gegebeit, 10,000 Kronen zu verheißen, „wegen der practik über die statt Chuin angesa st» -
Die Nichter haben sich aber mit diesem Handel nicht befassen und nicht darum urtheilen wollen.

Abtheil, v k. 25. Der Act ist ohne spccielles Datum, folgt aber unmittelbar auf das Urtheil betreffend
Hieronymus de Zezio vom 5. August.

XVI. (5. August). Hauptmann Thomas Spiegclberg, des Raths zu Schaffhausen, eröffnet weitläufig
den Verlauf seines Handels und bemerkt, zuletzt habe der Herr von Mesnaige während seiner Unterhand n»
betreffend die Vereinung ihm mehr als ein Mal zugesagt und hiebei in die Hand geschlagen, seineu zu
ältesten Söhnen sofort und von da an jährlich 300 Franken Pension zu verschaffen. Hiemit wolle er auf stn
anderwärtige Ansprache, die er sich für den Fall, daß ihm jene Zusage nicht erstattet würde, vorbei« ^
habe, verzichten. Letztere glaube er durch genügende Kundschaften zu erhärten, und verlange, es ^
die Ausnahme derselben gestattet werden, falls anders ihm nicht geglaubt werde. Der Proenrator des

erwiedert: Der König habe damals vier Anwälte in der Eidgenossenschaft gehabt, denen er Gewalt Vist^
habe, entweder sammenthaft oder je zwei miteinander in seinem Namen zu verhandeln.Da laut des K mV
Darstellung die fragliche Zusage einzig von Mesnaige in Abwesenheit der Andern geschehen wäre, so
diese, wenn sie auch wirklich erfolgt wäre, den König nicht verbinden können. Die Kundschaften sollen
Kläger gänzlich abgeschlagen werden, weil nicht üblich noch zulässig sei, solche Sachen, welche
betreffen, auf die March kommen zu lassen, sondern daß sie vor den König, der über seine Freige ng ^
selbst verfüge, gewiesen werden sollen. Wenn auch der Kläger die Zusage erweisen würde, so stünde du'st
doch au des Königs Liberalität. Der Kläger replicirt, ihm sei nichts Anderes bekannt, als daß der
von Mesnaige und der Herr von Lianconrt alle Vollmacht gehabt und in Folge derselben auch die
abgeschlossenhaben, weßhalb sie auch für solche Zusagen ermächtigt gewesen seien. Es wird erkennt - K , ^
möge seine Kundschaften an den Orten, an welchen er sie zu erhalten beglaube, in den nächsten drei ^ o
aufnehmen, wodann geschehen solle, was Rechtens sei.

Abtheiluug II. Eine zweite, abgekürzte Redaction in der Abthcilung 0! k. 25 vorso.

XVII. (5. August). Anton Artzet legt, um dem frühern Urtheil nachzukommen,einige Knndschns ^
ein, um nachzuweisen, wie er und seine Mithasten, von denen er eine Vollmacht vorweist, nachdem
St. Spiritus ausgezogenworden seien, ans Geheiß der Herren daselbst wieder in das Lager
den Krieg altsgedient haben. Er glaubt hiemit seine Forderung begründet zu haben, zumal der ge.
des Königs dein benannten Urtheil nicht Folge, gegeben und die ihm auferlegten Beweise nicht erbracht )
Der Proenrator des Königs antwortet: Er habe, um dem Urtheile nachzukommen, nach St. .
geschrieben und von dem Obersteil der Stadt eine schriftliche Antwort erhallen, welche unter Anderm dahin
Es seien in, Jahre 1542 einige Eidgenossen und Italiener, die aus dein Lager vor Parpian
heimzieheil wollten, zu St. Spiritus entwehrt und arretirt worden; man habe ihnen aber >un'

.
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schlechte Harnische abgenommen und sei seines Wissens diesfalls kein Register aufgenommen worden. Er

wisse daher dem Proeurator nichts weiter zu melden, als daß er wegen dieser Angelegenheit großen Schaden

kwpfangen habe, wie Einer, genanunt la Chapelle, ihn weiter berichten könne. Hieraus ergebe sich, daß kein

Rodel des entwehrten Gutes errichtet worden sei; daneben zeige sich aus dem Schreiben des Königs, daß

allen denjenigen Knechten, die zu St. Spiritus arretirt worden und dann wieder in das Lager gezogen sind,

das Ihrige bezahlt morden sei. Der Proeurator glaube daher, der König sei den Klägern nichts schuldig.

Die Richter erkennen: Der Kläger habe seine Sache nicht genugsam bewiesen und sollen daher er und

seine Mithaften abgewiesen werden. Doch auf die Bitte der beiden eidgenössischen Nichter schenken die beiden

Richter des Königs, mit Rücksicht auf jene und die Eidgenossen von Uri, dem Anton und seineu Mithaften

freiwillig 100 Kronen, welche dem Ammann Brücker übergeben werden, damit er sie seinen Obern zustelle,

die sie nach ihrem Ermessen verthcilen sollen.

Abtheilung II. Eine zweite Fertigung in Abtheilung L I. 26. Nach dieser Redaction schreibt der

Oberst von St. Spiritus auch, die Verhaftung der Ausgezogenen sei zufolge eines Schreibens des jetzigen

Königs geschehen.

XVIII. (5. August.) Es erscheint wiederum Linzi Enste», Bevollmächtigter des Abts Johann Jaeob

^wn Pfäfers, als Kläger und eröffnet unter Darlegung seiner Gewahrsainen die Forderung des Abtes, wie

solche in den früher» Urkunden enthalten ist, und verlangt, daß des Königs Proeurator dasjenige, was

erkennt worden sei, beibringen solle, in der Meinung, wenn dieses nicht geschehe, so solle der Abt sein Recht

klangt haben. Der Proeurator entgegnet: Er habe zwar auf dem letzten hier gehalteneu Marchtage erörtert,

daß Sachen, die den „stat" und des Königs Liberalität betreffen, nicht auf Marchtage gehören, sondern,

ü'w früher öfter geschehen sei, an den König gewiesen werden sollen, welcher Meinung er noch sei. Um

wchts desto weniger dem Urtheil stattzuthun, habe er die Quittanzen suchen und glaubwürdige Copien derselben

^fertigen lassen, die er vorlege. Aus denselben ergebe sich, daß der Vorgänger des Abts ohne irgend

welche Protestation, obwohl der Kläger eine solche behauptet habe, heiter bekennt habe, bezahlt worden zu

^u. Er glaube daher, es sei dem Urtheil Genüge geschehen und der König von der betreffenden Forderung

^'zusprechen. Der Kläger erwiedert: Die dem Abt selig gemachten Zusagen, die er hinreichend durch

^>Isiven nachgewiesen habe, sollen gehalten und die „verlegneu" Pensionen bezahlt werden, zumal jener

Wlbillig und entgegen aller Verheißung davon gedrängt worden sei. Der Procnrator bleibt auf seiner

Meinung. Die Nichter ziehen nun in Betracht, (daß die Pensionen einzig in des Königs Liberalität gestanden

^en, daß ferner der Abt selig bei sieben Jahren des „stats" priviert und verstoßen mar, und von den

übrige» Jahren, da er wieder in den „stat" gekommen war, bis auf das Jahr 1548 jährlich 200 Franken

^üe allen Vorbehalt empfangen habe und hiemit gänzlich bezahlt wurde; daß ferner aus den letzten

Quittanzen wohl ersehen werden könre, daß die frühern verfalleneu Pensionen bezahlt worden seien, und

Uuden daher, der König sei mit Ausnahme der Jahre 1548 und 1549 freizusprechen; für jedes der benannten

^hre aber habe er dem Abt 200 Frauken zu vergüten, insofern der Kläger erzeige, daß der Abt »ach dem

der Lichtmeß f2. Februar) 1549 gestorben sei).

Die eingeklammerte Stelle ist im Original gestrichen und anstatt derselben angefügt: In Ansehung,

d"ß sich ergeben habe, daß der Abt bis aus die Jahre 1548 und 1549 bezahlt worden sei, soll der König

den Abt für die genannten zwei Jahre bezahlen, mit der übrigen Ansprache der Kläger aber abgewiesen
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sein. Die gleiche Quelle, ebenfalls Abtheiluug 11, enthält dieses Urtheil noch ein Mal, jedoch ohne die hier
vorgemerkte Durchstreichung und ohne den entsprechendenZusatz. Anderseits ist der dort im letzten Satze
der von uns benutzten Ausfertigung enthaltene Zwischensatz, (wenn der Abt nach Lichtmeß 154g gestorben
sei) gestrichen. Eine dritte Redaction dieses Urtheils enthält unsere Quelle in Abtheilnng 0 k. 26 vorso.
Im Ganzen etwas verkürzt gehalten, was auch bei der soeben besprochenender Fall ist, enthält sie dagegen
folgenden Zusatz: Doch in Ansehung seiner (des Abts) treuen Dienste sollen die Herren den König bitten,
dem jetzigen Abt jährlich 200 Franken Pension „im stat" zukommen zu lassen.

XIX. (5. August). Nicola de Burg („Bourg") wiederholt seine frühere Klage iu Betreff des ausstehenden
Soldes seines Bruders (sio) Hans Jacob von Burg von Pavia her und legt mehrere Kundschaften,die er
in Geinäßheit des srühern Urtheils aufgenommenhat, ins Recht und glaubt, durch dieselben zu beweisen,
das; sein genannter Bruder bei dem Paviersturm Hauptmann unter dem Herrn von St. Paul gewesen sei und die
Stadt erobern geholfen habe, wofür er aber keine Bezahlung erhalten habe, obwohl andere Hauptlcute diesfalls
befriedigt worden seien. Des Königs Procurator erwiedert: Die Kundschaften seien nicht in seiner Anwesenheit
oder nach einer an ihn erfolgten Aufforderung verhört worden; sie seien dein Kläger („iure") verwandt, oder
dieser Ansprache Genoß lind mögen von der Sache einigen Vortheil gewärtigen. Übrigens habe des Klägers
Bruder Quittanzen ausgestellt, aus denen sich klar ergebe, daß er gehörig bezahlt worden sei. Zudem st»'»
inzwischen viele Marchtage gehalten worden, auf denen diese Ansprache, wenn sie nicht getilgt worden wäre,
hätte angebrachtwerden sollen. Obwohl er sich vielfach erkundigt habe, „ob der stürm, durch den klegit'
angezogen, unter dem Herrn von St. Paul geschehen und ander houptlüt, so daran gewesen bezalt worden
wcren", so habe er doch nichts erfahren können. Da endlich auch der Kläger keinen Bestellbriefvorlege, so
sei derselbe abzuweisen. Der Kläger haltet seine Kundschaften für genügend; auf frühern Marchtagen st»
diese Ansprache nicht gefordert worden, weil andere Hauptleute auch geschwiegen haben; da aber diese bejah
worden seien, so bedünke ihn nicht unbillig, wenn er seiner Forderung auch nachgehe. Es wird erkennt -
Der Kläger soll innerhalb drei Wochen durch andere Hauptleute, die bei dem Sturm gewesen sind, beweise»,
daß sie bezahlt worden seien, wobei dem Procurator der Beweis für das Gegentheil ebenfalls gestattet st»
Erbringt der Kläger diese,; Beweis nicht, so soll der König freigesprochensein. Würde dieser Tag »s»'
Ablauf des genannten Ziels zu Ende gehen, und aber der Kläger verlangen, daß die Richter diese Sache
zu Ende bringen, so habe er die auslaufenden Kosten zu tragen.

Abtheilnng lt. Eine zweite, etwas verkürzte Abfassung in Abtheilnng E k. 27.

XX. (6. August). Vespasian, Sohn des Francisc Borelli von Nuffle (Roveredo), als Kläger e;öfst»'
Sein Vater sei im Jahre 1521 vom Gubernator zu Como („Chnm") als Hauptmann bestellt und
besohlen worden, mit derjenigen Anzahl Knechte, die er bekommen möchte, in Eile nach Como zu ziehen »"'
behülflich zu sein, dem Gras „Manffer von Palesin" (Manfred von Parvesin), der Como belagern »'» 0

Widerstand zu leisten, womit dein König gedient sein werde. Er sei dann mit 105 Knechten dahin gezog^
und nachdem die Belagerung einige Tage gedauert hatte, aus der Stadt gefallen und habe den Grase»

die Flucht geschlagen und so weit verfolgt, daß er ihn gefangen genommenhabe. Der Graf habe ihn; t>a ^
10,000 Kronen verheißen, wenn er ihm das Leben schenke, was hierauf des Klägers Vater den; Grast'
versprochen habe. Als er dann den Grafen in die Stadt Como geführt habe, habe ihn der Gubernatora
Oberst haben wollen und ihm die Hälfte jener 10,000 Kronen Ranzion versprochen, es möge der Gr»



Juli 1550. 367

gerichtet werden oder nicht. Borelli habe dann den Grafen dem Gubernator übergeben, doch mit der

Bedingung, daß sein Leben gesichert sein solle. Über das Alles sei der Graf zu Mailand gerichtet worden.

Kläger fordere nun im Namen seines Vaters die genannte Ranzion, wie er das schon wiederholt zu

Solothurn und anderswo bei des Königs Anwälten gethan habe, die ihn stets mit guten Worte«? abgewiesen

und verlröstet haben. Er legt diesfalls mehrere Kundschaften und Gewahrsamen ein, nnd bittet, dieselben

'vohl zu betrachten. Der Procurator des Königs erwiedert: Francisc Borelli sei des Königs Uuterthan

gewesen und daher der March nicht Genoß. Es sei auch seither ein Marchtag beim Klösterli gewesen, auf

dein er diese Ansprache hätte fordern mögen. Über das Alles habe er keinen Schein, wie die Ranzion ihm

^gesprochen worden sei. Der Graf sei ein Bandit gewesen, und wenn ihin, Borelli, das benannte Versprechen

uuch gemacht worden «väre, so hätte der Gubernator doch keine Gewalt gehabt, Einein, der des Lasters Läsä

Riajestatis überführt sei, das Leben zu verheißen. Die Kundschaft sei nicht genügend, die Sache zu erhärten

und daher der Kläger abzuweisen. Dieser verneint, daß seit dein Entstehen seiner Ansprache ein Marchtag

Zum Klösterli gehalten worden sei, wohl aber zu Solothurn; da sei er auch gewesen, aber von den französischen

Richtern mit guten Worten abgethädigt worden und habe seither nichts erhalten. Beinebens sei er ein

Bundsmaun aus den III Bünden, wofür er guten Schein erzeige. Der Procurator des Königs bleibt bei seinem

Anbringen und zieht den Friedeustractat hoch an. Die Nichter erkennen einhellig: Der Kläger soll innerhalb

^rei Wochen oder wein? es geschehen könne früher, durch eii? Zeugnis? seiner Obrigkeit in Bünden nachweisen,

u? welchem Jahr und Tag seil? Vater zu ihre»? Bundesgenoß un^ Burger aufgenommen wordei? sei; dann

soll geschehen, was Rechtens sei.

Abtheilung L. Eine Redaction auch in Abtheilung 0 k. 22 vsrso, in? Eingang mit dem Datum vom

3. August; am Schluß aber steht: „Ist die urtel erst uf den vj Augusti gangen". Über den Rechtstag

von Solothurn heißt es hier, der Kläger habe dahin kommen wollen, wenn ihn nicht die Herren mit guten

Worten abgewiesen hätten.

XXI. (7. August). Jacob Tustan voi? Masor aus den Bünden eröffnet als Kläger: Er sei in? letzte«?

"vr Landrecy erfolgten Picardiezug durch dei? Herrn voi? Castion im Namen des Königs als Hauptmann

^siellt worden und habe seinen Rodel gemäß de»? Bestellbrief erfüllt und sei dann bis nach Solothurn zum

Herrn von Castioi? (gekommen und habe ihn? solches angezeigt. Daselbst seien viele Knechte gewesen, welche

seilst begehrt haben und er sei durch den Herri? voi? Castioi?) aufgefordert worden, einige derselben anzu-

"A)iiiei?. Obivohl ungerne, aber auf die Verheißung des Herrn voi? Castioi? und u»? ihm zu entsprechen

habe er es gethan, so daß er nun 55 Knechte mehr hatte, als seil? Bestellbrief forderte. Als er dann mit

Resei? auf den Musterungsplatz gekommen sei, habe der Musterherr, nämlich der Herr von Catiliniere, dieselben

mustern wollen, meßhalb er mit diese«? Knechten wieder zurück wollte. Das habe aber der genannte

Hkrr auch nicht geschehen lassei?, sondern zu ihm gesagt, er solle mit ihnen weiters ziehe,?, er «volle verschaffen,

er hiefür entschädigt werde. Als er dann zu den? Herrn voi? Moutruel (?) kam nnd ihn? das Verhältnis?

öffnete, habe dieser ihn? gesagt, er habe den? König geschrieben, daß er bezahlt «verde,? müsse. Die gleiche

Antwort habe er von den? Herrn von Tampes und wieder voi? den? Herrn voi? Anibault erhalte,?, der ihn?

^'^sagt habe, er, Tustan, werde wegen seiner getreue,? Dienste beim nächsten Zuge eine Hauptmannschaft

galten; hätte er voi? den? Herri? voi? Castioi? einen Schein gebracht, wie er ihm die Bezahlung seiner

^ Knechte verheiße«? habe, so wäre er sofort befriedigt worden. Er habe wiederholt beim Hof und
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anderswo seine Angelegenheit verfolgt, aber bisher zu keiner Abrichtung gelangen mögen. Er sei daher

geuöthigt worden, Kundschaften über die Sache aufzunehmen, die er nebst dem Bestellbrief ins Recht legt

nnd verlangt, es möge ihm seine Ansprache rechtlich zuerkennt werden. Der Procurator des Königs erwiedert.

Gemäß dem Bestellbrief des Klägers selbst erscheine dessen Anforderung als unbillig; laut demselben sei nämlich

der König nicht schuldig, den Kläger für jene Knechte zn bezahlen, welche dieser zuviel und über die Bestellung

angenommen habe, in welcher klar angezeigt worden sei, er solle mehrere nicht annehmen, ansonst er die

Bezahlung verlieren werde. Zudem habe der Klüger die Verheißung des von Castion noch nicht nachgewiesen.

Der Proenrator beglanbe daher, der Kläger sei gänzlich abzuweisen. Gestützt auf den Bestellbricf und den

Umstand, daß kein Schein vom Herrn von Castion vorliege, wird der Kläger von den Richtern vollständig

abgewiesen. Doch bleiben ihm seine Rechte gegen den Herrn von Castion offen, wenn er von demselben etwas

zu erlangen beglaubt.

Abtheilung L. Die eingeklammerten Worte sind gestrichen und das dafür Hingesetzte undeutlich und, wie es

scheint, theilweise wieder getilgt. Eine zweite, nicht ganz gleichförmige Redaction dieses Urtheils in Abtheilung

k. 30 vsrso. Unsere eingeklammerte Stelle und das unmittelbar Anliegende geht hier dahin: Da seien ihm

bis Ragatz so viele Knechte nachgekommen, daß er bekannt machen („umschlagen") mußte, wer wieder

heimkehren wolle, wöge es thun, was ihm auf Rechnung gegeben worden sei, werde ihm belasse». Als

aber dieses nichts genützt habe und er nach Solothurn gekommen sei und dem Herrn von Castion die Sache

angezeigt habe, u. s. w. Die Zeit, für welche die Besoldung der 55 Knechte gefordert wird, wird hwr

auf vier Monate angegeben. Am Schlüsse des Urtheils heißt es: Wegen des Nechtsvorbehalts gegen de»

von Castion seien dem Kläger seine Briefe zurückgegeben worden.

XXII, (7. August). Hauptmauu Marcquiu von Masox in Bündelt eröffnet: 1. Er habe im Jah^

1542 unter Hauptmauu Kuhn gedient. Da habe ihn der Herr von Buctieres und Laugie, der damals

Kriegsoberster war, angewiesen, schnell in die Blinde hinauszureiten, und eine Anzahl Kriegslcute in das

Lager zu bringen, mit heiterer Verheißung, ihn wie andere Eidgenossen zu bezahlen. Hierauf gestützt Hab?

er mit aller Beförderung 550 Mann aufgebrochen und in das Lager gebracht, und daselbst vierzehn Woche»

lang auf eigene Kosten, ohne erhaltene Bezahlung unterhalten. Nachdem er gesehen habe, daß die ihm

gethane Zusage nicht gehalten werden wolle, und er sich oft bei dein Herrn von Langte um Bezahlung verwendet

hatte, dieselbe aber wegen Geldmaugels nicht habe erhalten können, sei er genöthigt gewesen, sein Fähmhe»

zu „unterschlagen" und seine Knechte andern Hauptleuten zu übergeben. Nachdem er dann dem Herrn vo»

Langte nach Frankreich und anderswohin nachgeritten, aber in Betreff seiner Entschädigung zu keinem Entsch^

gekommen sei, sei er veranlaßt, vor die Nichter („uns") zu kehren und „gütlichen" Abtrag zu verlange»-

2. In dem spätem Pieardiekrieg sei er von dem Herrn von Castion als Hauptmann bestellt worden. ^ "

er mit seinem Rodel, der gemäß dem Bcstellbrief auf 350 Mann gelautet habe, nach Pondevo (alias Pontlmw,

Pont-Davo) gekommen sei, haben ihm bei der Musterung 21 Mann gefehlt, die nachrücken sollten. Er h»"

sich hierüber bei dem Grafen von Montruel (?) und dein Herrn von Castion, die auf der Musterung warc»,

beklagt. Diese haben ihm versprochen, bis auf die Ankunft der fehlenden Knechte zwei Mnsterhcrren da ^

lassen. Das sei aber nicht erfolgt, sondern diese zwei Musterherren seien Tags darauf hinweggcritten- - ^

das sei derjenige, der ihm die 21 Knechte zuführen mußte, angekommen und habe anstatt der 21 Knechtes ^
oder 55 solcher gebracht. Diese habe er dann den genannten Herren vorgeführt und verlangt, sie s"

gemustert werden; das aber sei nicht geschehen, weil seit der erstell Musterung keine solche gehalteil wm^
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sei. Er habe daher, gestützt auf das Wort des Herrn von Moutruel, der -ihm fort und fort versprochen

habe, die betreffenden Knechte werden wie andere seiner Knechte bezahlt werden, dieselben in eigenen Kosten

unterhalten. Als es dann auf die letzte Musterung gekommen sei, haben ihn aber die Musterherren nur

auf den Rodel der ersten Musterung bezahlt und ihm für den Sold der nachher Eingerückten nichts geben

wollen, weßhalb er nun daherige Vergütung fordere. Der Procurator des Königs antwortet: Die erste

Forderung des Klägers entbehre aller Wahrscheinlichkeit. Wenn der König einen Aufbruch in der Eidgenossenschaft

chun wolle, so gelange er gemäß dem Frieden durch seine Anwälte an die Eidgenossen und, nachdem die

Bewilligung derselben erfolgt sei, gebe er jedem seiner bestellte» Hauptleute Bestellbriefe, nach welchen die

Hauptleute und Knechte bezahlt werden. Der Kläger weise nun keinen Bestellbrief vor. Und da ihm nach

öwei Jahren wieder ein anderer Befehl gegeben worden sei, so sei anzunehmen, er sei siir den ersten bezahlt

worden. Der König sei also hier nichts schuldig; der Kläger möge denjenigen angehen, der ihn geheißen

habe, den Aufbruch zu thnn. In Betreff der zweiten Forderung besitze allerdings der Kläger einen Bestellbricf,

welcher aber dahin gehe, daß für Knechte, die Einer über seine Anzahl annehme, nichts bezahlt werde.

Bberhin habe der Kläger siir seinen Dienst Quittanzcn ausgestellt. Es werde daher derselbe auch diesfalls

abzuweisen sein. Die Richter erkennen: 1. Anbelangend die erste Anforderung habe der Kläger zwar viele

Kundschaften eingelegt, aber keine Bescheinigung der behaupteten Zusage und keinen Bestellbrief von dem

Herrn von Langie vorgewiesen. Deßhalb solle der Kläger abgewiesen sein, es wäre denn, daß er in Jahresfrist

von dem benannten Obersten einen genügenden Schein brächte, daß er ihm die genannte Zusage gethan habe.

2- Auch rücksichtlich der andern Ansprache soll er ebenfalls innert Jahresfrist ein Zeugniß von den Muster-

hkrren darlegen, daß er nicht nach Inhalt seines Bestellbriefes bezahlt worden sei; dann soll geschehen, was

Achtens sei.

Abtheilung lZ. Das gleiche Urtheil folgt mit etwas verschiedener Redaction wieder in der Abtheil. tl.

In der zweiten Forderung wird hier die Anzahl der ursprünglich bestellten Knechte auf 321 angegeben. Am

Schlnsse heißt es: Am 9. August sei man mit dem Kläger dahin übereingekommen, daß ihm die „Herren"

die erste Hauptmannschaft in seinem „Viertheil" der Bünde, welche auf die allfällig schon zugesagten folge,

Zusichern sollen; hiemit soll er dann von seiner Ansprache abstehen.

XXIII. (7. August). Jacob Zimmermann von Uri eröffnet: Sein verstorbenerBruder, Gilg Zimmer¬

mann, sei oberster Dolmetsch in der Nomania unter dem Herru von Saluce gewesen. Diesem habe er

^0 Kronen vorgeschossen, ivofür er Schein und Briefe habe. Nachdem der benannte Bruder des Klägers

^starben sei, habe er, Jacob, diese Summe von dem genannten Herrn oft gefordert, bis er krank geworden

und »in sich arznen zu lassen das Lager habe verlassen müssen. Inzwischen sei dasselbe von Neapel

^'fgebrochen und er habe dann mit Andern heimziehen müssen, wie er mochte. Der Sicherheit wegen habe

M Alles, was er gehabt habe, zurückgelassen (!). Hierauf habe Panncrmeister Brunner, als Vogt der Kinder,

^ Ansprache auf einem Marchtage zu Solothurn gefordert, sei aber an den König von Frankreich, und von

an den Bruder des Herrn von Saluce gewiesen worden. Dieser habe ihm geantwortet, der König

"'üsse Alles bezahlen, was der von Saluce („er") in dem Zug ausgebrochen habe, denn er sei des Königs

Statthalter gewesen; überhin sei er nicht sein Erbe. Der Kläger fordere die benannte Summe nun rechtlich

^vd lege hiefür einen Zeugnißbrief des Herrn von Saluce vor; er hätte auch mehrere Zeugen gehabt, die

gestorben seien. Der Procurator des Königs antwortet: Der Kläger habe leine Bescheinigung seiner
47
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Ansprache, sondern nur ein Zeugniß (sie); und wenn er sie auch nachweise, so sei doch zu beachten, daß
inzwischen ein Marchtag »erschienen sei, und da er seither andere Zahlungen erhalten habe, so sei zu schließen,
daß er für diese Ansprache auch bezahlt worden sei; endlich sei der König nicht Erbe des Marquis von
Saluce; der Kläger sei daher abzuweisen. Es wird erkennt: Der Kläger sei abzuweisen, er erzeige denn in
Jahresfristden rechten Schuldbrief von dem Herrn von Saluce.

Abtheilung 0. Das Urtheil ist nicht spcciell datirt, befindet sich aber mit zwei andern undatntc»
zwischen Urtheilen vom 7. und 8. August.

XXIV. (7. August). Ambras Jmhof, des Raths zu Bern, eröffnet im Namen seines Schwagers, German
Jentsch: Dieser habe eine Zeit lang der Markgräfinzu Saluce gedient. Bei ihrem Absterben sei es i.N
Wille gewesen, daß ihre Diener bezahlt werden. Da er nun seinen Lohn, der sich auf 127 Kronen belauft
und neben andern Schulden aufgeschrieben stehe, noch nicht bekommen, und aber der König das Marqmp
besitze, so fordere Jmhof, daß sein Schwager freundlich befriedigt werde. Der Procurator erwiedert: D"
König besitze nicht des Marquis Guter, sondern nur das Lehen, welches ihm davon zugehöre. Wenn ^
Sache auch anders wäre, so könnte doch die Forderung hier nicht angebracht werden, sondern es müß^
die Erben hierum belangt und ein Attest von dein von Castille, der Aufzeichne» der Schulden gewesen od
über den Inhalt des Testaments beigebracht und die Vollstrecker desselben angegangen werden. Es >»n
hierauf ohne Urtheil gerathen, daß die Herren dem König zuschreiben sollen.

Abtheilung v. Der Beschluß ist ohne speciales Datum, befindet sich mit zwei i» dieser Bezieht» ö
ähnlichen Verhandlungen zwischen den Urtheilen vom 7. und 8. August.

XXV. (7. August). Jacob Heid von Bern, verbeiständet von Anton Tillier, des Raths und
zu Bern, fordert 1400 Kronen, die sein Großvater selig dein Marquis von Saluce im Zug nach ,
vorgeschossenhabe, wofür er Briefe gehabt habe, die aber im Abzug von Neapel, bei welchem Kaspar Wu
selig, der diese Briefe bei sich hatte, gefangen worden sei, verloren gegangen seien; er könne die Sachc
Kundschaften heiter erweisen. Er legt auch einige Missiven ein, die von gewissen Blanken reden, welche ^
Heid selig gefunden worden sein sollen. Obwohl angezeigt worden ist, daß Walter Heid selig die Angelegen
betrieben habe, dann aber in Frankreich gestorben sei, weßhalb anzunehmen wäre, die Schuld sei u»luz^
geblieben, so wird dennoch dem Jacob Heid Ziel und Tag gegeben, so lang er will, um Weiteres zu '
das ihm nützlich sein möchte.

Abthcilung I!. Die Verhandlungist ohne spccielles Datum, befindet sich aber mit zwei andeu>,
dieser Beziehung gleiche», zwischen Urtheilen vom 7. und 8. August.

XXVI. (7. August). Abermals erscheint Graf Michael zu Greyerz, Ritter des köuiglichcu
Frankreich, und läßt eröffnen: Auf die Forderung, die auf sein Anhalten an den König gerichtet
sei, habe derselbe nicht geantwortet, sondern in dein an die Eidgenossen erlassenen Schreibe», dessen ^ ^
er gesehen habe, allerlei Artikel vorgewendet und sich nicht erklärt, ob er eine freundliche Verhau ^ ^
vornehmen oder das Recht bestehen wolle. Der Graf glaube daher, bei seiner schriftlich gestellten KW
verbleiben und daß ihm nach Inhalt derselben das Recht gehalten und sein Passemcnt zubckennt
solle und zwar ohne weitern Verzug. Dabei wolle er protestirt haben, daß er stets sich erboten h»^
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Mi. dem Kiwi» i„ Fremchlichlli. ... .ech»„d..„, als ,,„I de,,.».«, des Rechts, d«m er dfilchre em st»M».r

Dimer des KS„i«s >„ I-m. wie -r bei G°,t «-,„> es aber -„»er- mchl sei» Imme. I«

l.ch I»,«, Der P-..„r-i°r des K°,.i»s °„iw°..e>. Der KS,,.» h»b. sich ,ie ,„lich °r Di«». ».»«. d«. G,»ft„

--bei.,, d,„.„ fich -de- dich- „ich. ».»„»».„ w°IW D° der Pr°-„m,°r ,m WI«, F->- fich WS

«°rbch»l,.„ hebe. ».« d°s Klii«erS F°.de.,m» !„ >md j'V WIM- das I°g°

». Bell»»,« der Gm! k°„„. die Bestimm,„ige» d-S Friedens nicht ge.n-fi-,, und daher „cht a„I d-Ma>ch

^ Er' I-, weder in d.,„ Friede,,. ,,°ch i„ der V.r.i„„„g »-„„„>» „>» b-> Errichinn» der elben „

'»„er «eil. berns«, werde,„ Di» T-aei-i- kS.m«, „ich. M„ Nach«.« des Kd,„»S »-»„de., °d°'

«erde,, Der Friede besti„„„e Ii-»', dah er ,„.r je.» V-rm-md..,. de. Sid».„°II.„ b-iielse, w dem

«Ich.,« der Mi. KW.» »„dwi- XII errichieien EaP»'- «d dem Adschlnfi ^ »MI «»». ^d-MI^

Friedens ihn«, ,„ii Bi>„d..iH.,. -de- B,.r»-.«>.„ werde,. ed.- ,l).° ,Spreche leim, J„ di-I-„. V-rhMnifi befind.,, sich der Sims und d,° Sem,».,, „cht, „ech I i

werde,, das er -in -Wz-wandte- »der Nnterthan der Sidg-„°II-„ I-i Der Ems «„».»„et, ES I-, ,-d

»»»eihie hi-.iiber i„'dilp.„ire„; ,s I-i „iimlich betannt, wie er °»I s°„,.i„.„ T»«e„ ji, Baden -l- Etd»..,» ,

m.d ihn, die M-rch »eelfi... w°-d.n I°>. er «-„.»».> «Ich»,, dar««. W-„„

k,i„. weitere Amwer. ».b.„ walle. 1° hafie °r. 's w^d. ,h,„ ^ .1 ^ d.

«.». Der P-°°„m.°- d.,p«°i.., Di. A ch'-de. d.e er »-seh.,. ^d°r König oder seine bevollmächtigten Anwälte dabei gewesen seien oder ,ener eingewilligt habe, er er au )

hiezu nicht berufen worden; die Eidgenossen haben keine Befugnis; gehabt, den Grafen zun. Rachthc.l der

Tractate als ihren Eides- oder Bundesgenossen zu erklären; auch wenn der Komg dabe. gewesen wäre so

kb»Men sich diese Abschiede nicht ans die verflossene, sondern nur auf die folgende begehen. Da d ese
Sache eine Auslegung des Friedens betreffe, welche nicht den Nichtern, sondern den. Komg und den Eidgenossen

m« WWW» «»..,»,. -ml ihr d'-Elralen .„ il„. «erichieies Schreiben «ne Aniwar.

«»b° > Hab. t„ welcher er i„ B-ir-ff der A„sl°».„.g des F-i,d.„S ewige Mittel norlchlag. „nd dabe, »lanbe,

d» Mach M dm! Grasen „ich. »°°,I„e. «°iw,. -Mb d» .„ -°fi -> w. ^.w, w«ww'f welchen sich die Eidgenossen über die Antwort des Königs entschließen ii.ogen, so hoffe er. d.e Richter

>,„d °°.'M "w u-iheil »ebew Weiter ... .„iwa,..,, Hab. er d.rmaw

keine N^n er. ,u g-gi»- er sich vor nach dem Einlangen der Antwort der Eidgenossen weitere

Einwend i-n' nikolae denen er den Grasen von der March auszuschließen beglaube. Er

"°tchire'^ gmrtheilt würde, nichtig und seinen Rechten uunachtheilig sein solle^Graf beuierkt weiter: Er sei nie vor den Eidgenossen erschienen, ohne daß d.e Anwalte des Königs

°"ch dage.vch7 eiel zum Ueberfluß sei ihnen kundgethan worden, ^ des wegen v.han^'"°rden sei Es sei unnöthig die erwähnte Erklärung zu veranlassen, da d.e Eidgenosse , .hm du March

öffnet habe.., es mögen des Königs Zugesetzte erscheinen oder nicht. Beinebens ^ ^ '' ^Echge."'cht für einer Nntertbanen sondern als einen Verwandten und alten Eidgenossen erkennt und ihn ihnen

«°ch -«« danle, Di.« Rech. Mb-, -ill- 'Mi. des Fried.,.- Es °r-.„„.„

»««.> di « ä s D» der Gr°I iib« d»s, w»« die Richter <„wi.°> dem K°,„»

>. di' »,°g.fi-«,». b-be. dem ».ig -u« Ich-«»«', und di-Ie. de,. Eid»-,.»,, ewe

'"wort geschickt hat und darin wieder eine Antwort der Eidgenossen fordere, auch auf den nächsten Sonntag

August) zu Baden ein Tag beginne, aus dem die Eidgenossen sich in Betreff ihrer Antwort eu.st) .eßen
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können, und da endlich der Proeurator sich vorbehalten habe, nachdem er diese Antwort der Eidgenosse»

vernommen haben werde, weitere Einwendungen anzubringen, so wolle man diese Antwort erwarten »»^

gebühre sich nicht, vorher über die Sache zu erkennen. Die Nichter der Eidgenossen dagegen erkläre»'

Nachdem die Eidgenossen dem König geschrieben haben, seine Zugesetzten auf diesen Marchtag zu sende»,

und die eidgenössischen Richter („si") angehalten wurden, sich hieher zu verfügen und dem Grafen und alle»

andern Ansprechen: Recht zu halten; der Graf auch laut vorgewiesenem Schein für ein Eidgenoß erke»»i

worden ist und sein Handel sich schon lange verzogen hat, so solle ihm ohne Aufschub ein Urtheil gesproch?»

werden. Nachdem solcher Art die Nichter zerfallen sind, erscheint der Graf wieder und erklärt: Da in solche

Falle der Kläger den Obmann zu wählen habe, den beide Parteien um Annahme der Obmannschaft bitte»

sollen, so möge der Proeurator einwilligen, mit ihm den Obmann zu berufen. Der Proeurator weigert st

dessen aus den (von ihm) angegebenen Gründen. Der Graf erklärt hierauf, er hoffe sein Passe>»e»> iä

erlangen. Die Nichter erkennen dann einhellig: Weil die Urtheile zwiespältig seien, der Proeurator aber st

weigere, den Obmann zu beschreiben, so solle dessen ungeachtet der Graf Gewalt und Macht haben, de»

Obmann zu ernennen und zu beschreiben.

Abtheilung 0. Eine zweite Abfassung dieses Urtheils in Abthl. v k. 28 voeso zeigt folgende Ver¬

schiedenheiten: 1. Als das vom König für die Auslegung des Friedens vorgeschlagene Mittel wird angegd e

,,dry uszcschiessen". 2. Anstatt der Behauptung des Grafen, die französischen Anwälte seien Z»

immer anwesend gewesen, wenn er etwas vorgetragen habe, sagt er hier: Er sei nie erschienen,

anwälten syend dann des bcricht gesin". 3. Am Schluß wird bemerkt: Auf die Bitte der eidgcnchstst»

Richter habe der Graf eingewilligt, die Antwort der Eidgenossen zu erwarten. 4. Das Datum giebt >

Redaction im Anfang ob dem Text auf den 6. August, am Schlüsse aber auf den 7. August an. ^
französische Ausfertigung »ach der zuerst benütztcn Quelle im K. A. Freiburg: Acten Grcyerz No. »

XXVII. (8. August). Niklaus von Chivron, Vogt zu Siders im Wallis, eröffnet: General

selig habe mit des Klägers Vater, Franz von Chivron, wegen verfallener Pensionen zu Beru eine

getroffen und sei hiernach 1040 Kronen schnldig geblieben. Hievon habe er 4V Kronen bezahlt. Die

1VVV Kronen seien von dem Herrn von Grangis, königliche»: Anwalt in Bünden, um den Vetr»g ^

5VV Kronen, die des Klägers Vater jenen: schuldig war, und von Meister Martin, den: »

Bern, für den Betrag von 450 Kronen, für die dieser für des Klägers Vater gegen Venuer Weingarten BüM ^

gethan hatte, hinter Morelet („in:") verboten gewesen, wie sich das aus seinen aufgenommenen K»»bs ^

ergebe, und dieser habe (gelobt), die genannten Zwei aus diesen 1000 Kronen zu bezahlen. Das ^

nicht geschehen, sondern der Kläger sei gedrungen morden, die beiden genannten Gläubiger zu best»? ^

Da er ungeachtet vieler Bemühung keinen Abtrag erlangen mochte, so mögen die Nichter den

des Königs bestimmen, solche zu leisten, oder über die Sache rechtlich urtheilen. Der Proeurator

Es zeige sich, daß die Erben des Franz von Chivron auf einen: gehaltene«: Marchtage andere A»sP

gefordert haben; wäre«: sie mit denselben nicht vergnügt gewesen, so hätte«: sie damals Weiteres anist' ^

So gehe aus Kuudschaften hervor, daß der Kläger „allein" 500 Krone«: den: Herr«: von Boisrigault 3^^,

habe, und daß um die „vermeinte" Verheißung Briefe und Rechnung errichtet und den: Kläger z»

gestellt morden seien. Da nun der Kläger diese Briefe und Rechnungen nicht vorlege, so könne der Vc

wenn jener schon durch seine Kundschaft vorbringe, die Rechnung sei geschehen, dieses nicht

Der Kläger glaubt, Weiteres nicht nöthig zu habe«:, da genügende Kundschaft vorhanden sei. Die



Juli 1550.

-rt-nnm einhellig: Well sich heiter erzeige, daß die Erben des Franz von Lh.vron auf eme.n Marchta.;

gewesen seien und aber dieser Anforderung nicht erwähnt haben, und die eingelegte Kundschaft lauter rede,

daß un. diese Ansprache Urkunden und Briefe vorhanden seien, so soll der Kläger abgewiesen sei.., er erzeuge

denn in Jahresfrist die benannten, durch Morelet unterzeichneten Briefe.

i?Ä»°°» v«- »-».«»-»77^°,°°"°'-"lsssm, A.n -chwli- b-mm» dich «I-Is..»». D-s KlSgmS Bn-s- I«-« »>l- hl.um .1.«, g-bl.-b-..,

XXVM, «. Aug«. Dm P-°-um'°r d.s «B- -roll»" « - «7». B.k°nn.lich s-i aus
"»..n Ts» ju Bad.» d-sii....... wordm. dich.»»... a»s dm E.dg...°sl...!ch»si. «Ach- »-...» d... Tm.w...

»..i°.d,....,»m ... d... »Sni» ...nch.» zu -°.u.m b.gl°»l.-n. di-s«... d.S M. . 5 Ap..l dm. «...d m

d-s mslnn moffn.n, und .»..m Ii- da.,.. ...cht b-I>>.d>»> w-.d-n, »»I dm I., M> In.» d-n «a ch.a»

dq..ch-., i„ dm R°t......g, das- Ii. d°i «..IS..,.,....» dichs Tag-S n.i. il„.n Nu gr.chm -l.».w,chn I-.U so« »

Sn.» u.bmsl..si I« d.U., d..M».cht.» wi.dm °ul dm SS, Juli u.-lS..».-i und d.chs ..nimm I....

«.. Ori.n zu»«.»-..., word.u, dsmi. i-d,r .ins« dch dm König ..w..°..d »...Im w°ll°, Dm, '..s.7!.»!.. d».,., dm Pro..»«« sortwichr-nd lich «°>b-l.alt,n u..d prol-stui, daß du,,...»..., »..Ich- ch.-

°«I dm l...,».„um Ts» »ich. »..MM», di-ZM »dg.wi.1... Im. soil-n. w°,u> m »»ch »°» dm K.ch ->»

»» Ii.ch,il ».Isrdmt Hab., Da m.» d,r ÄS, Juli »mlchimm ,...d d-..>-»igm, w.Ich. s.ch a.>g.»>.ld.i Hab...,

b-sördmlich-z R-chl ».IM... w°rd.n IM 1° d«I> .»»» »« k.i..m »..w.I°ud-., Ansgr-chnn ...chr -twa» «ch,

».d all- Billig,.!. mh-isch-, dm. Tag, dm sich lsug. g.u.i» «..-«»-.. Hab., ->.. End. i>. ...»ch.«, da...,. dm

«i..i» ....d di. Eidg.nachnsch.s, »LSI-« bmuhigt dl-id... und di- Nichtm »ich. ls.,»m ....... ».osl... »°sl°u

«ch him a„shalt.„ n.iU.n, 1° -..<»»»- m, >">- 1-°-''- °». "» N..h.il ».».dm wmd... d.s. d,-,-..,».»

»»Id..ch°r, »..Ich. w°dm ftiih-r. »°ch -"s d'-I-m Ts» ch-. F-.d.r..,.g... ».limd ».mach Hab.., »»"M

»«-wichn I-i» und ihn, IM., 'in ».»»»-»dm Sch-in b.handigi wmd.u ssll., D» w N.chl.r d,chs dm,

N-ch. »nd dm Bil-iglm, »..»ab sind.». s° mch-il.u Ii. d.i i,Eid. Dab »ll. Anspr-ch-r, w°lch° F°-d...n.g...

« dm «Saig ... habmi d,glaub... nud »dm »us dich... l.hl.u March,.» nicht mschi...... s.nd, ... dm Fsl».

«cht >..chr dm.chii»l s°in I°ll.n, ihr. Anchrachm »»I lilusli».,, March,agm a-ltmd mach,., „nd dm !,«,„».

I-i». Erl.... und Nachk«..»,,-.. dd.r Auw»», himnn, I-in. wr»m. Antwar, schuld,» s...n, Doch d-n,-ul»-n.

»lch. aus dich... Tng >h. R.chi nngchob-n Hab.», nbm uicht i» -in.... ...dlich... l>„h.il ».lang-» mochim.

>-i «orb.hal,... chr. Ang-l-a-nh-i,.» tnnmhalb dm. ch...» bchinnul.» Z..l d,s W,j>, umsolgm, D..sm

'I..-I wird oo» d.i. «im Nicht.rn b.si.g.li und dm. P-°-..r»t-r j..».st°l»,

Abtheilung L nach k. 1.

xxvi i 1550 19 Juli. -Jcinrich. König von Frankreich, an seine guten Freunde. Vcrbüudctcn und

In XXVI. 1. Ia.50, IN. -vj M-innts crsuckcn sie in Betreff des Grafen von Greyerz, Retters

«i. Sch-..b... si-> ',-->«>-nd °°m ZV

2«»'ich... °-d-..ch d... SM» >'- 2 G-ns-..,° d....s.ld... TM.

»ch P>.mo.,t od.- ondm» ^.ach ^ G-s-mdt- d-s Königs. Li»>.-o».t, ». s-.»-».

b-Mh.... »nd d-s-..» - I > sw b-n»....i- zo>dn».,»m ans »..., Msrchi»». j»

wmlmgm?.! »lwm...:. «-S dm E.ch ...» d.. SM.. dM »mch m»

rU"52i»r^^ di- S--.I-..' «... S--»m. »ich. S°...--.h-..l...
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di7seit einer ^wissen 77777" "^^''^ündete genannt worden seien. Wenn ein Artikel besage, daß

dieser Artikel beschenkt aus 'ien ?? ."'7 ^"7"^ Aufgenommenen des Friedens genießen sollen, so sei

Graf behauvtc seine G-7, 7 ^ llnterthaneii der Eidgenossen und deutscher Sprache sind. Wenn der

Eidgenossen so .»übte di>/7 7!. ^ Gerichtsbarkeit und Botmäßigkeit der

dem König ein amtlick>u7,77" Mauzen Tagsatzung erklärt und anerkannt worden sein und sollte hicfür

der Gm de7Sol ?ord^ Daneben müßte angezeigt werde., daß diejenigen, für die

über die Klaae antwl-./ 7" """" 77 deutscher Sprache wohnen. In diesem Falle wolle der König

nicht den fünften ^l.eil 77 baß "-au einsehen werde, der König schulde dem Grafen

König Nmh z eZ bab 2b 1? 77 laut schriftlichen Belegen, die der Graf des

verlange erW^5 02?2^^7.''7 oder 7000 Livres gefordert habe. (Jetzt)

der Grafschaft Greuer- / e. ^ rückständige Pensionen. Anbelangend die Bemerkung, in einem Theile

S--V» -lwf.M ^ WM» di- S-ch. -lchllz di- b-ir-ffmd--

Eimwlw-, d-i -t" w'"" " ^ w-l-s --folg-» wü-d-. »ilijil- d-i Gms. b-oor di- b-i--ff-»d-«

S--ich,«d»r>,i,"d - «»»" »'""»? b-l-»»-», das, di-s- »»,-- d-r B-,»-chig,-i> »>»

d-Äi»-^ di- Eidg-„°ss-» I-.d- „„d >,»,- F--»»d- d-- K-»?»S s-i->-

ein Gegenstand der Au0 zum Genüsse der March. Wollte Anderes behauptet werde», so wäre das

diese F^ Traetats und diese dürfe den Contraheuteu ..icht entzogen, werden. U."

auch thnu und den a7w ^ 7 7 von seiner Seite Zwei oder Drei abzuordnen, ivas die Eidgenosse»

">'d die Antwort den. Gesand. 7 bestimmen mögen. Der König bitte, die Sache gütig aufzunehmenAntwort de... Gesandten L.ancourt zu ertheilen. der den König sofort berichten .verde.

^ ^ , K. A. Freibur«. Si. Greyerz <f>anz°sisch, E°pi°b

für dw Hülst ' Nu.b7.nd N?'7 7^2'^ an Hans Studer, Sch.ilthciß zu Freiburg. Dank

Gaudio.i>P U,„„2 d7 77 7" Schultheiß und Rath zu Freiburg durch ihren alt-Schultheißen

vergelten tmckM» Er 2 772 ^/."weisen, so wie für die übrigen Wohlthate»: er wolle Alles Z»

wollen den Stadt'sck.reib-r 7 l"l>he.ß und die übrigen Räthe. die man in der Eile besamincln könne,

Zwei Jahren zu. Baden den .7 Wenigen Abschied hervorzusuchen, d.irch welchen die Eidgenossen vor

de.» alt-Schultheiß '»gesendet 7-7 " ^ wahren alten Eidgenossen erkannt haben. Dieser soll dann unverwc.lt

richten, zu zeigen damit si- s t ^ '7 7» demjenigen des Grafen zu vergleichen und den Schied-

da.», morgen z..rückbri..gen oder !n.d7 7' Wusch.edeuheit vorhanden sei. Der alt-Schultheiß .verde stc' ' K. A. Freiburg: A. Greyerz (französisch)-

131.

UciU'ttl'ttrg (y. l5»50, vor 28. Juli.

Konferenz zwischen Bern nnd de». Statt, r.

Wir müssen uns g..f die Mittl.0 . ' ' Neuenbürg.

^ ^ ^ , -ll"tthi.lnng folgender Missiven beschränken.

was sie mit ihm geredet u.w was^cr il,.7"" 7 7""^"'' ^ Gesandten derer von Bern haben berichtet,

""d habe hierüber au die Herren von G.77 7 7 Man finde dieses fiir angcn.essc"

em k?7^" ^>e, die ihm zu eigene», Be77 . .7^" Longucville geschrieben gemäß der h.cr
wfoh e.. sei» lasse., wo^ ma7^7 ^„'77 W'' werde. Er möge sich die Sache wie bisher

d ch besondere Eilboten bestellen Soll e r 7^ "^"»tlich sein .verde. Die Briefe .volle er

'"W «achten, so ... er ihn z.wückbehalle.2.7'^n v7 ^»7.^27^' " ^ °b''-St. A. Bern: Wäisch Mi.swcubuch v, t. S7?
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2. 1550, 28. Juli. Der Rath zu Bern an die Herreu von Gnise. Ohne Zweifel sei ihnen bekannt,
was in Betreff des von dein Herrn von Prangin, Gouverneur von Neuenbürg, denen von Bern angebotenen
Kaufs dieser Grafschaftverhandelt und geschrieben worden sei, namentlich was letzte Ostern zu Jenville und
kurz vor dem Tode des seligen Herrn von Gnise über die von denen von Bern durch den Gouverneur
eingesandteMinute besprochen worden sei. Während man ans Antwort über zwei oder drei Punkte gewartet
habe, die man nicht so, wie die Minute sie enthielt, wollte gehen lassen, haben die vier Ministralen und
der Rath der Stadt Neuenburg, Bürger derer von Bern, die letztern berichtet, sie haben an den
Herzog von Longueville, Grafen von Neuenbürg, und an die Frau von Gnise ein bezügliches Gesuch
(„reguosts«) übersendet. Dasselbe habe die genannte Frau zurückbehalten, um es ihm („W^«) zu übersenden
oder bei ihrer Rückkunft ihm und seinen Rathen vorzuweisen. Die von Bern seien dann von ihren Mitbürgern
von Neuenburg gebeten worden, sie in ihren Wünschen zu unterstützen,wobei sie bemerkt haben, daß der
Gouverneur, gemäß einer mit ihm verpflogenen Unterredung,gutwillig sei. Auf das habe man denen von
Neuenbürg mitgetheilt, wie man in einer Kaufsverhandlungum die Grafschaft Neuenburg begriffen sei;
dessen ungeachtet aber, um ihnen zu gefalle», wolle man unter gewissen Bedingungennicht nur von diesem
Kauf zurücktreten, sondern ihnen mit Briefen und Boten Unterstützung gewähren. Der betreffende Vorbehalt
bestehe darin, daß wenn die von Neuenbürgnicht zu einem Abschluß des Kaufes gelangen oder die von
Bern mit ihnen nicht einig werden könnten, den letztern ihr Rücktritt nicht hinderlich sein solle, die Sache
(für sich) da wieder aufzugreifen,wo sie sie liegen gelassen haben. Nachdem nun die von Neuenburg
und die von Bern auf diese Bedingungen nicht einig geworden seien und der Herr von Pinqnillon und die
von Neuenbürgüber einen Kauf zu keinem Abschluß kommen konnten, haben die von Bern beschlossen, die
Angelegenheit wieder aufzunehmen und zu diesem Ende eine Gesandtschaft an den von Pinqnillon und den
Gouverneur von Neuenburg geschickt, diesen die Sache vorzutragen. Und da man vernahm, daß er
(Pinqnillon?) von Val Travers verreist sei, habe man ihm geschrieben und ihn gebeten, die Ankunft der
betreffenden Gesandten zu erwarten. Da er schon in Pontarlier war, habe er geantwortet, er habe das an
ihn und ebenso das von denen von Bern an den von Prangin gerichtete Schreiben erhalten und wolle
dieselben den Herren von Guise („vous") mittheilen und darüber deren Weisung gewärtigen. Nach Val Travers
Zurückzukommen sei ihm unmöglich, indem er Befehl erhalten habe, zu eilen. Man habe nun überlegt, wie
das eine Sache von großer Wichtigkeitund Folge sei und wenn sie nicht gehörig behandelt würde, zu
Verwirrungenund Befeindungcn führen könnte. Diesem vorzukommen habe man sich entschlossen, die Sache
wieder aufzugreifen und die Herren von Guise zu bitten, sich Mühe zu geben, daß die genannte Grafschaft
unter dem Herzog von Longueville bleibe und zwar im gleichen Verhältnis;wie bisher; das sei dem genannten
Herrn und seinen Unterthanen von Vortheil und denen von Bern angenehm. Diese erbieten ihre gute
Nachbarschaft und Freundschaft und Alles zu leisten, was das Burgrecht erheische und dem Herzog, ihrem
Vurger, alle Liebe und Dienste zu erweisen. Sollte aber die Grafschaft im bisherigenVerhältnis;nicht
verbleiben können und deren Veräußerungbeschlossen sein, so bitte man, in Anbetracht der in der genannten
Minute angeführten Gründe und mit Rücksicht ans den Umstand, daß dieselbe denen von Bern zuerst
angeboten worden ist, sie denen von Bern zu überlassen und ihnen mit Bezug auf die betreffenden besprochenen
Artikel keine Schwierigkeiten zu bereiten, in Betracht, daß sobald der Kauf abgeschlossen ist, die von Bern
^0,000 Kronen bezahlen werden und sie überhin 31,629 Kronen übernehmen,welche auf der Grafschaft
5ür fünf von hundert Zins versichert sind. Für den Rest dem Herzog Sicherheit ans dem Gebiete des
Königs zu geben, sei denen von Bern unmöglich, Weil sie niemand in Frankreich haben, der für sie Cantion
^iste. Man möge sich befriedigen,wenn sie Brief und Siegel dafür geben, das; sie de» Nest ans Ziel
und Tag bezahlen werden und dafür die Grafschaft unterpfändlich bis zur letzten Bezahlung einsetzen. Die
Bestimmung,daß man in Betreff des Besitzschutzes (maintoimuoo ot guoronoo)da zu Recht stehen solle,
wo der Tractat des Friedens es vorschreibe, sollte keine Schwierigkeit bereiten, da der König von Frankreich,

Souverän des genannten Herzogs, einverstanden sein werde, das Recht in der angezeigten Form zu
^n, z,»M die Kaufssache (la piooo) in diesen, Lande liege und niemand daran denke, etwas zu kaufen,
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ohne in Betreff des Besitzes gesichert zu sein, auch die von Bern nicht Vesitzesschntzgegen Kriegsgewalt
verlangen. Man bitte, die Sache zu berücksichtigen und baldige Antwort zu ertheilen.

St. A. Bern- Malsch Misswcnbuch 0, k. 27S verso. (Französisch')

3. Die entsprechendeMissive an Franz von Orleans, Herzog von Longueville, Burger derer von Bern,
sührt eingänglich an, es könne ihm die von dem Herrn von Prangin, seinein Statthalter, ausgegangen))
Verhandlungmit Bern in Betreff eines Kaufs der Grafschaft Neuenburg nicht unbekannt sein. Für den
weitern Inhalt der Missive verweist unser Original auf die vorstehende, an die Herren von Guise gerichtet
Zuschrift. Idickvm r. 277. (Französisch.)

132.

Lncern. 1550, 29. Juli (Dienstag nach Jacobi).
Staatsarchiv «ncer»! Allg-m. Abschiede 0 2, k. S7S. Ka»«o»Sarchiv Glarus! Abschiede.

Tag der Orte Lucern, Uri, Schweiz, Unterwalden, Zug und Glaruo. ^
Gesandte: Lucern. (Hans) Bircher, Schultheiß „und die bischenden der raten daselbst -

(Jacob) a Pro. Schweiz. (Hieronrinrris)Schorns. Obwalden. (Heinrich) zum Weißenbach, ^Nidwal den. (Melchior) Wilderich, Anunann. Zug. (Hans) Wülfle, Seckclmeister. Glarus. „

Scckelmeister". j„
t». Dieser Tag wurde angesetzt wegen des Spans zwischen Zürich und den benannten sec)>. ^

Betreff des Kaufs von Mädensivpl und Zubehörde, sich zlt berathcn, ob man die auf der
Baden gestellten Vermittlungsvorschlägeannehmen wolle oder nicht. Die Boten eröffnen ihre ^

dahin: Uri. Kosten zu meiden wolle es die vorgeschlagenen Mittel annehmen. S chwyz. Wenn alle bei)e ^
Orte einig seien, die Vermittlungsvorschlägeanzunehmen,wolle es sich von ihnen nicht sondern, wem
ein Ort das Recht bestehen wolle, so wolle es mit demselben halten und keine Mittel annehmen. Obwa ^
wäre gesinnt, das Recht auszuüben; wenn aber die Orte einhellig sind, die Vermittlungsvorschläge

oder auch nur der Mehrtheil dieses beschließt, so wolle es sich nicht sondern. Nidwald en ^
mit (den?) andern Orten annehmen. Ebenso Zug. Glarus: Wenn die Mehrheit der Orte die Verg ^
vorschlüge annehme, wolle es sich nicht sondern; wenn aber die von Schwpz allein gesinnt s sich
Recht zu üben, die übrigen Orte aber Schivyz bitten würden, die Vorschläge anzunehmen, so si)'^-dc
Glarus dieser Bitte an. Wenn aber Schwpz nicht zurücktreten,sondern das Recht bestehen wölb,

Glarus sich ihm anschließen. Lucern will sich van der Mehrheit der Orte, sei es für Annahme ^
sei es für Bestehen des Rechts, nicht sondern. Da man nicht einhellige Instruction hat, so soll ß ) ^ ^
die abgegebenen Stimmen au seine Obern bringen, die auf den nächsten Tag zu Baden ihre mpr ^
Vollmacht abfertigen sollen. Wäre man dann einhellig, die Mittel anzunehmen, so soll mau doch m' ^ ^
von Zürich anfragen, ob sie die Vorschlüge airnehmen wollen oder nicht; wollen sie dieselben ^-zew
soll man ihnen zumuthen, dieselben zu mildern, nämlich den Termin für das Abbrechen der Fest) 5" "

und begehren, daß, so oft die von Zürich einen Vogt nach Wädenswrst und Nichterswyl setzen, ', ^re»
wenn er den Leuten daselbst den Eid giebt, ihnen auch diese Nerkomnnrißverlesen und sie von m der

lasse. ?». Jedem Boten rverden Abschriften mitgetheilt von dem was Solothnrn an Lucern in ^
Grafschaft und Stadt Neuenbürg geschrieben hat. v. Ebenfalls hat jeder Bote Copien erhnlb»
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«»« ,u. Ben. deueu ,.m. S°l°ch«.u uud dies. °-"-u °m. Lu-.n, '» Betreff d.r Bnune. >h>"
«--»-ich... «.ichnedeu Hude.» ». Au, der. .'°chI»"T«

«diu- gebffrlig »°u Vorn, der »de. lange Zeit in Fre.bur» »«-» >ff. und u»ch B»n

>» und um» Rech.'eu >,. Betreff -».-.lue- P--I°u« degehrt. n. An.u.utu. zu»,«..«»» d-ncht-t. es er eu.

«°>d u«IIb.»ch, uw.de. .; de. Thüle. tmg. -in. weiff. Juhpe mit >»»».» Zw dB u.uu ff. Im.»ff» 1° u.

Iwilch,», ,u,d h°d° M, „S-iMm" (Seusey -»! da» Nückau Anuu-nu W.

»-..WS UN d«h es Ml wäre, wen» mit d-um »°» B»I°l geredet wurde, dui, u- st« >h"»> S.u..

«-«-»Uder dau DmupruB und dau Imukffchc» Adel des Rechten d-d.euten, d»uu, lluffwd-»-. m>-d.n wu.d..

«rd ru der. A«.ed g-umumeu. Aus ..»chsteu. T», i» Vudeu I-°.u die

«- In Betreff der schlbaren Priester und entlaufenen Mönche, die an einem Ort gestrait w.irdeu und am

e c. >rr», .,s,ns öoü sie ihre Abschiede, Weihdriese und Zeugnisse ihrer Fähigkeit
andern uueder angenommen werden, ohne oatz sre iyre ^c, ; ' ^ . . „ .
»-».tugeu muffen. wird, du hieraus nie, U-b-l- euGrlugt, b„chl°ffeu. ->» O.i W °.» Purste.

»»«-..«..neu werdeu, er i-ig- denn !->»-» «-W>n-s uud Absch, eddr.es, w.° er ff« »» de». Orte ,

I-.2 w" ue ulieu h». «» M» Schein. « « W. -W ««« - ue-Iche». «-»»

v-d.u-l,„.e solche Briese »ich. h-beu. i° 1-°-» st- '» ihre» Order, »..«gewiesen werden. -S se.eu deutsch.

«>>-- wiilsch.- uersch» sich einer in ei»,m Orr, s° i°» -r »°>> I-"« -rd-ntlicheu »..giert b-sirust werde»;
d'ese soll auch nicht dulden, das; sie ihre Wetzen so gar öffentlich an d;e ersten Mes en, Hochzeiten, ^ahizeiten,

Wttte, Badstuben und a.idere öffentliche Orte, wo viele Ehrenpersonen zi.sani.nen on.inen sbringeu), als ob

^ Eheleute wären sondern sie sollen sich priesteilich und ehrbar halten. I». D.e Boten wissen hinnzubungen,

wie angezogen worden ist, das Laufen, Kaufen, Practicireu und Bitten um Aemter , Bogte.en, Nil e zu

Arsten und ^rren >ind dergleichen, a..ch das starke Zutrinken uud andere Laster abzustellen. .Ebenfalls

wissen die Boten was auf diesen, Tag in Betreff des Priesters Wolfgang Zcller, Kirchherr zu Arth, geredet

worden ist, der freventlich geschrieben hat, er habe vom Guardian und Eonvent der Barfüßer Urlaub erhalten,

was sich aber als unwahr herausgestellt hat.

Im Glanier Exemplar fehlt i.

133.

Sol'otljltrn. 1550, 31. Juli (Donstag vor Petri Kettenfeier).

Staats.,rciiiv Viircr»: Acten Neneiibm».KaiitonSai'chi» K>'«>l»i>'>,! Solothnrne,' Abschiede Band No. loi.

^ag der Städte Lucern, Freibürg und Solothurn.

Gesandte; Lucern. (Ulrich) Dtllliker, Seckelmeister. Frcibil r g. (Hans) List, Seckelmeister; Martin
Finger.

Diesen Tag haben die von Solothurn beschrieben, weil sie, wie sie nun eröffnen, landmährsweise

^'wnunen haben, die von Bern seien in Unterhandlung über einen Ankauf der Grafschaft Neuenburg gestanden;
aber habe sich die Stadt Neuenbürg soviel betheiligt, das; die von Bern ihr zugelassen haben, den

""s für sich selbst zu thun; anderseits habe dann die Stadt Neuenburg denen von Bern zugesagt, das

w zu St. Johann uuangesproche» zu lassen und kein anderes Burgrecht oder Schirm außer bei denen
48
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von Bern zu sucheu und zu geben. Auf diesen Bericht hin hätten die von Solothuru eine Batschaft z»
Hofmeister des Herzogs von Longueville, dem Herrn von Piuguillou, der behufs Aufnahme der Rechnung n
von den Amtleuten zu Neuenbürg gewesen sei, abgeordnet, ihm vorzutragen, was man veinomnnu habe u
hierüber seine Antwort zu hören. Der genannte Auwalt habe sich dann geäußert, es habe seine Nichtig
daß über einen Verkauf geredet worden sei; er habe aber jetzt gar keinen Austrug, etwas abzuschließen, »

sonst in der Sache zu verhandeln. Die von Solothuru hätten dann bemerkt, wenn die Grafschaft ver a>^
werden sollte, so hoffen sie, es werden ihnen die beiden Vogtcicu Landeron und Zihl käuflich ülnral'^
gemäß Brief und Siegel, die sie von der Frau von Longuevilleerlangt haben; ander» würden sie
Kauf ohne Recht, das sie gemäß dem ewigen Burgrccht dem Herrn vorgeschlagen haben, nicht gestatten.

Hosmeister habe dann von diesem Briefe eine Abschrift genommen, übrigens keine weitere Vollmacht )» ^
wollen, als den Vortrag derer von Solothuru Hintersich zu bringen. Die von Solothuru hätten daraus ^
Angelegenheit dem König von Frankreich, jetzigen Herrn von Gnise und dem Herzog von Longueville,>)

Mitbürger, zugeschrieben und sie an Alles erinnert. Da nun ihre Mitbürger, die von Luceru und Frei » ^
dem Herrn von Longueville mit Erbburgrechteu verwandt seien, so haben sie auch diesen von der Angelegen

Keuntniß geben wollen, in der Meinung, sie dürsten in Betreff einer Uebergabe der Grafschaft Neue» ^
auch etwas Vorbehalt besitzen, und in Betracht, daß durch einen Verkauf der Grasschaft das mit dein
bestehende („sölich") Burgrecht aufgehoben würde. Die Instructionen werden nun eröffnet; man ^ ^ ,
in der Eile in Betreff der Gcwahrsameu eines jeden Orts nichts Heiteres gefunden, außer der ^
Gewahrsame derer von Solothurn. Daneben ivird man auch berichtet, es sei im Geheimen mitgethcilt rvor
der Kauf sei „vast" abgestellt.Man will nun die Antworten auf die Schreiben derer von
erwarten, und wenn diese komineu, auf dem nächsten Tag zu Baden, wenn nöthig, den übrigen eidgenosst
Orten die Angelegenheit eröffnen. Inzwischen soll jedes Ort nach seinen Gewahrsamen sucheu, ^
auch wie die Grafschaft Neuenburg wieder zurückgestellt worden sei. — Den Abschied unterschreibt der StadtstN' ^
zu Solothuru. I». Airbelangend den Span zwischen den VII Orten und Bern, Freiburg und
in Betreff der Kastvogtei über die Klöster im Thurgau wird sich aus dem Abschied von Baden vom ^
(Montag nach St. Pancraz) 1530 ergeben, daß den drei Städten, als sie den übrigen Orten da» ^ ^
vorgeschlagen haben, alle Gewahrsame, wie andere Orte sie haben, übergeben und überlassen
Es sollen daher die von Freiburg denen von Bern schreiben, daß sie eine Tagsatzung für die drei "
nach Arberg ansetzen, damit mau sich vereinbare, um auf dem nächsten Tag zu Baden eine gen»'»'
Antwort zu geben.

Die Name» der Gesandte» aus dein Nathsbuch voir Solothuru No. 48, S. 338.

1». Aus dem Freiburgcr Exemplar.
Aher»

Nach der angeführten Solothurner Quelle (Nathsbnch) bemerkt der Bote von Luccrn, stnne ^ ^
hätte» an diesem Kauf, wen» er zu Stande kommen sollte, ein Mißfallen, iir Betracht der Fo
nach sich ziehen möchte. Im klebrigen stimmt das kurz gefaßte Nathsbnch mit der Hanptgne e
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134.

Brunnen. 1550, 1. August.
^iiudcSarchiu Sci>»>»z! Abschiede.

Tag der Orte Uri, Schwyz, Nidwaldeu.

»». Dieser Tag ist meistentheils augesetzt ivordeu wegen der nnehrbaren Handlung, deren sich Alexius

-uitsch gegen Beuedet Ghiriughelli und Jeronimo de Zczio bedient hat. Alexius ist vermittelst öffentlichem

^uf aufgefordert worden, sich zum Recht zu stellen und zu verantworten, ist aber nicht erschienen, schweift

Äeichwolst mörderisch mit geladener Buchse herum, schießt ans Leute und lauert in Weinbergen und anderswo,

^ daß um dieses abzustellen, ein Einsehen gethan werden muß. Nach Vergleichnng der Instructionen wird

^'schlössen, dem Commissar zu schreiben: da Alexius des Nachts so mörderisch ans Jeronimo de Zezio

Chanen, auch bei der Mocsa („MoyS") ans ihn geschossen hat, und dieses einem vorbedachten Morde gleich-

^ttiint, so soll der Commissar ihn als offenen Mörder verrufen; wer ihn Hanse und Hofe, schlitze und schirme

in den gleichen Banden stehen ivie er, nur daß es ihm nicht an das Leben gehe; das Gut, welches

^ü'xins »och in der Herrschaft hat, soll der Commissar zu Händen der Kammer einziehen. Dem Nicola de

^sto, seinem Bruder Jeronimo und deren Bruder- und Schwestersöhnen (ist erlaubt), den Alexius umzubringen,

sie ihn in der Herrschaft Bellenz antreffen, ohne Nachrede oder Vorwurf der Obern. Kein Commissar

^ Gewalt, diesen Ruf abznlhun oder den Alexius zu liberiren. Dieser Ruf soll auch den Bundesgenossen

Und den Verwesern zu Rnffle zugeschrieben werden, in der Meinung, daß wenn Alexius ihnen zu Händen

u»»ne, sie gemäß der Bünde über ihn richten sollen als über einen offenen Mörder; wenn er aber nicht

^'ihin käme, sollen sie ihn in gleicher Weise verrufen. I». Der Commissar hat die Obern berichtet in

^'ittff eines Pfaffen, der lutherische Bücher gehabt habe, ans denen er disputiren wollte, dann aber ans

^uge ins Gefängniß gelegt, auf Bitte und Tröstung hin wieder befreit worden sei und einen Widerruf

^Ute thnn sollen, den er aber nicht geleistet, sondern einem Andern aufgetragen habe. Es wird dem Commissar

^schrieben, er solle den Bürgen anzeigen, daß sie diesen Pfaffen stellen, damit er dem Nrtheil stattthue,

^ernfalls werden die Obern bedenken, was mit den Bürgen vorzunehmen sei; immerhin sollen sie in der

^ustung verbleiben bis „sölichem statt beschießt", v» Es wird angezogen, wie zu Arbedo ein Dieb einen

uuern verwundet habe, und „im (ein?) zig ist", seiner Frau vergeben zu haben, den der Commissar nicht habe

^^'ringen können, zumal die Bauern »erschrocken seien. Man beschließt, dem Commissar zu schreiben, er

^ durch vertraute Leute und seine Consuln ans den Betreffenden spähen und ihn fangen lassen; sollten die

u»ern bei seinem Betreten zu wenig beholfen oder gewaltig sein, so sollen sie über ihn einen Sturm ergehen

und wenn er sich zur Wehr stellte und jemand ihn umbrächte, soll dieser den Obern der Orte keine

Allere Antwort schuldig sein. «I. Es wird geklagt, ans der Weide zu Bellenz seien einige Pferde gestohlen

^den. schreibt dem Counnissar, er soll der Sache nachspähen und im Entdecknngsfalle mit den

„ach Gebühr verfahren, v. Die von Uri sollen dem Counnissar schreiben, er solle den Markt

^'ufen lassen, wie vor Altem, und soll solches auch dem Don Fernand schreiben. Wenn ein Ort hiemit

^ einverstanden sein sollte, so soll es innert vier Tagen nach Uri berichten, t. Der Gesandte von Schwyz

^"tzt vor, es haben mitunter seine Obern allein gcmünzet, oft aber die beiden übrigen Orte ohne Schwyz.

Stempel seien im Hanse des Alexius Tütsch in einem Kasten verschlossen gewesen; den soll Alexius
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aufgebrochen haben. Wenn nun Alexius mit den Stempeln eine Falschheit verüben würde, so wäre da»,
denen von Schmilz unlieb und würde ihnen Nachreden zuziehen. Sie bitten daher, dem Commissar zu schreiben,
daß er den (!) Stempel zu seinen Händen bringe und dann anhersende; wenn Alexirls die Stempel entführt
haben sollte, so soll nach Nnffle geschrieben werden, daß die Stempel, wenn sie dort liegen sollten, übersendet
werden. Das wird von allen Voten bewilligt. K. Es erscheint Nicola de Zezio und eröffnet, seine Widerpart
trage Dolche; das sei früher verboten worden; da sich aber seine Gegner hieran nicht kehren, so wolle man
ihm erlauben, ebenfalls einen Dolch zu tragen. Da man nicht weiß, ob es sich so verhalte, so schreibt nm»
dem Commissar, er solle in Erfahrung bringen, was an der Sache sei; wenn es sich verhalte, wie Nico a
berichte, so sei ihm, der des letztern Thun und Lassen kenne, überlassen, ihm sein Verlangen, wenn es ihm
unschädlich scheine, zu bewilligeil. I». Zu Bellenz ist angezogen worden, die III Orte sollten im Unterwaldmc
Schloß noch eine Kammer bauen, damit die Zusätzer und Knechte Raum hätten. Man ist nun aber
Allsicht, jedes Ort solle sein Schloß selbst unterhalteil und ballen. Das nimmt der Gesandte von Unterwaldcn
in den Abschied, in der Hoffnung, dem Handel werde guter Rath werden.

135.

Aaröerg. 1550, 0. August.
KatttonSarchiv Freibnrg: Aavberger Abschiede No. 12b.

Conferenz der Städte Bern, Freiburg und Solothurn.

Gesandte: Bern. Venner Jmhag. Solothurn. Konrad Graf, des Raths. (Andere nicht beka»>ü>
1. Die Städte verhandeln über die Vcsiegelung des verlaufenen thnrganischen Nechtshandcls.S'«-

glauben nicht, daß ihrerseits derselbe besiegelt werdeil solle. Da nämlich ihre beiden Zugesetzten ihr Urthu
bei Eiden gegeben haben, dieses aber vom Obmann verworfen worden ist, und derselbe den Ausspruch ^
beiden andern Zusätzer vorgezogen hat, so würde es den erster» schwer falleil lind ihnen nachtheilig sein, et'vn
zu besiegeln, das ihrem Ilrtheile und ihrer Conscienz entgegen wäre. Sollteil die VII Orte sich mit dies?
Antwort nicht begnügen, so will man sie auffordern, denjenigen Bund, auf welchen gestützt sie die drei Sta e
gemahnt haben, vorzulegen, um zu sehen, ob er solches wirklich enthalte und vermöge. Jede Stadt soll st l
auch erkundigeil und nachsuchen, wie bei dem zwischen Zürich lind den nenn Orten verlaufenen Handel mcg?
der Karthause Illingen vorgegangen worden sei, ob hier die Zugesetzten beider Theile gesiegelt haben o ^
nicht ; das gleiche Verfahren wird auch im vorliegenden Falle zu beobachteil sein. Ebenso ist der Rechtsst^
von Stein nachzusehen. 2. In Betreff des Ansstandes wird beschlosseil, die Eidgenossen nochmals l"tt '
anzugehen, die drei Städte bei ihnen sitzen zu lassen, in Betracht, daß der Abschied vom 1K. Mai (M" ^
nach Pancraz) 1530 im letzten Artikel (,») dahin gehe, daß die V Orte den drei Städten an der Kastv^N
und der Schlitz- und Schirmherrschaftder Klöster im Thurgau gleichen Antheil, wie die übrigeil Orte
bewilligt habeil, und in Betracht, daß die drei Städte auch jeweilen die Kosten, welche durch die Landooö ^
und Amtleute daselbst verrechnet wurden (trageil geholfen haben), lind man sie auch stets bei de» Acch"^^
und andern Sachen habe sitzen lassen. Auf dieses soll dann die Antwort der VII Ort erwartet m"^^
Für den Fall, daß von denselben keine andere Antwort zu erlangen wäre, wird verabschiedet, doch
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Gefallen der Ober», die Sache ohne Recht nicht fallen zu lassen, und zwar auf Grund des genannten
Abschiedes. 3. In Betreff der Kosten wird erkennt, man hoffe, die Eidgenossen werden ans dieselben verzichten;
^mn sie aber auf ihrer Forderung beharren, so soll das jeder Bote wieder in den Abschied nehmen und
verlangen, es solle die betreffende Summe namhaft gemacht werden. 4. Endlich wird verabschiedet, in dem
Eid, den der Landvogt den X Orten leisten soll, soll er schwören, daß er keine Händel und Sachen, die an

Landgericht gehören, fallen lassen, noch weniger an die Niedern Gerichte kommen lassen, sondern vor das
Landgericht bringen wolle, bei dem sie gefertiget werden sollen. — Den Abschied unterschreibtHans List.

Der Name des Gesandten von Bern aus St. A. Bern- Rathsbnch No. 312 und 313, zweite Abthcil.
S. 186, vom S.August; der des Solothurncr aus seiner Instruction, K. A. Solothurn: Abschiede Bd. 29.

13«.

Sttttttmljeim (?). 1559, 7. August.

Hans Locher, Landschreiber im Thurgau, Schultheiß Werli zu Frauenfeld, der Landweibel im Thurgan
""d Hans, ein Diener des alt-Landvogt Niklans Cloos, im Namen und als Stellvertreterdes neuen und
"^e» Landvogts im Thurgan, die von den sechs Orten beauftragt, aber beide abwesend sind, und sodann (Hans)
Edlibach und (Hans) Bleuler für Zürich bereinigen auf Gefallen ihrer beiderseitigen Obern die March
""läßlich der Niedern Gerichtsbarkeit zwischen Stammheim und Thurgau.

St. A. Lncern: Allgein. Abschiede O 2 1. 284. Bericht von Landschreiber Locher vom 8. August
(Freitag vor Laurenz) an den alt-Landvogt Niklaus Cloos. Aus dem ziemlich weitläufigen Bericht mag für
unfern Zweck das oben Mitgetheiltcgenügen.

137.

ZÜtldell. 1559, 1 l. August (Montag nach Laurenz).

^ Staatsarchiv Lucern: Allgein. Abschiede 0 2, 5. 236. Staatsarchiv Zürich: Abschiede Band 18, k. 123.
^ Bern: Allgem. eidg. Abschiede dl ll, S. 337. Kautonsarchiv Glarus: Abschiede. KantonSarchiv Basel: Abschiede Bavd 23.

"»Sarchiv Areibnrg: Bad. Abschiede Bd. lö. KantonSarchiv Solothurn: Abschiede Bd. so. Kantonsarchiv Sei,affhausen: Abschiede.
Landcsarchiv Appenzell: Abschiede.

Gesandte: Zürich. Hans Rudolf Lavater, alt-Bnrgermeister; Johann Escher, Stadtschreiber. Bern,
'»ns Rudolf von Erlach, des Raths. Luc er». Lux Ritter, des Raths. Uri. Josna von Beroldingen,

"lt-Landammann. Schwyz. Anton Anfdermanr, des Raths. Unterwal den. Heinrich zum
^sffnbach, Landammann in Obwalden. Zug. Hans Bolsinger, des Raths. Glarus. Joachim Bäldi,

""dammann. Basel. Niklaus Jrmi, des Raths; Heinrich Nyhiner, Stadtschreiber. Freiburg. Hans
'l, Scckelmeister und des Raths. Solothurn. Konrad Graf, des Raths. Schaff Hansen. Ulrich

Pannerherr und des Raths. Appenzell. Othmar Knrz, Landammann. — E. A. A. k. 100,b. Idictom:
^°l. Abschiede l541—1590.
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"öffnet nwlen m!d man 7!'F^tm 7 Anbringen. Nachdem die Jnstr..ctio»e..
hat, daß die Vögte denen von "Lallensmd/^ verhört, aber in denselben nicht gefunden
Übung ist, so wird beschlossen die N .. ^worei. hatten, dieses auch nirgends in der Eidgenossenschaft
aber sollen sie gleichwohl diese bei il7 ^ W^enstadt zu schwören; daneben
schirmen. .. Auf dem l et n T 57^»" Gerechtigkeitenhandhaben, sch tzen und
Baden zwei verfttz. 7 !n m! M 7-7 7^"^ "' Baden erörtert, wie Schultheißund Rath z»

Jahrrcchnung heimgebracht worden fft ^Die7>7" 7'^" wünschen, wie das weitläufig im Abschied ab der
Glarns wollen den Kauf ^h!n1asse7 7 a'"??? ^en nun dahin: Zürich, Nri, Schwyz und
Bern und Lucern sind olme ' r der Mehrheit der Orte anschließen; die Boten von

libersehen worden ist - ebenso An,7a 7 7-7 ^ unbekannt, warum der Gegenstand von ihre.. Herren

(»°u Obwalden) lMe «s von Unte rwalden; er glaube aber, der SchreiberHerm. geredet!v!rden'27di7.^ 7^77,7''" er erinnere sich, daß von seinen
Lehen ihnen belassen. Da nun diese- ^ .7 ^ innehaben, mehr geben wollen, so solle man die

summe heraus noch 15 Stück ewiqe >l"7>üe7 ^ Z" Baden über die Versatzungs¬
so sollen die Boten von Bern Lucern 7,7 n 7 ^'^andvogt jährlich bezahlen mußte, übernehmen wolle»,
ihre Meinnng innert vier Mocbe.. d» ' . ^ ihre Obern bringen und diese

Abschiedes denen von Baden Ri-j.s 7 7- "7 ^"schreiben, damit er nach Vermögen des letzten

erfunden hat, daß die Herrickalt 7.7 a ^ man in Brief und Siegel
diese Herrschaft und den Herrn von Ealti7 77 Sargans gehört hat, so nimmt man
daß wenn jemand an ihm oder der Serrickmk!" '7 Beding""^
a. Vor den Boten der XII O.-te ^ ^ b"tte, er vor den VII Orten zu Recht stehen sol-

Neckensteineine große Sunu..e Ge'^s sck ^ ^ " lei de.n Schultheiß
Kronen, die Fleckenstein ih». gemäß des 77. -er Ausnahme von 1"0t)
Fleckenstein die Annahme verweiaerte in 9 '^winsses schuldig geworden sei, entrichten wollen, und als
das Geld nicht nehmen wolle und abe.7 ""7^^ ^t. Da er nicht wisse, warum Fleckenstei»

FleckensteinsAnwalt auf diesen Taa eiti.. 77 Schnldbriefheransverlange,so habe -r
möge sein Geld hinter dem Rechten b> ' 7 """ ^ine, ^ gjtte er, zu erkennen, Fleckenstei''

antwortet im Auftrage seiner Obern 7-? Schulobrief herausgeben. Auf das
Bad reisen müssen und könne daher beu7»i7 .77 Neckensteinhabe Leibesnoth wegen in e>»

ungichtige nicht abgerechnetwerden >».d a überhin könne von einer gichtigen Schuld en»'

der Bote bitte also, die Sache bis ...... -7 bmterrncks von Fleckenstein kein Urtheil gegeben werde»!

wegen Krankheit abwesend ist swl d 7 7 7 7'^ zu lassen. Es wird erkennt, weil Fleckenstei»

Recht liegen bleiben, es wäre denn 7m 77-7'"" ^e ohne Zins und Interesse Hinte'

dein de Salis den nächsten Taa >-eü>.7- ^ 77' " ^ gutwillig ivegnehmen wollte. Fleckenstei" s""
Briefe» und Urtheilen verhören. 7^ ver .mden; auf diesem will man dann beide Parteien mit ihre»
trägt vor: 1. Auf dem letzten Ta,.e'i.7 ^ ^ Königs von Frankreich, der Herr von Lianconrt,
keine Versprechen von Seite der An»,ö7 7777'^ ^ Königs übergeben, der eine dahingehen?, d»>'

de«' Handzeichen dieser Anwälte verwt. ° c 7^ ^trachtet werden sollen, wenn sie nicht »"'
Forderu.lg des Stephan von Sali! 7777 ^^angte, daß man die Richter anweise, ans d"Sal.s (^ala), der sie von einen, italienischen Hauptmann Te .npesta habe,
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"icht einzutreten. 2. Der König habe unlängst in Betreff des Grase., von Greperz an die Eidgenossen
geschrieben- wenn sie die Autwort bereiten wollen, so wolle der Gesandle den Bries fertigen. Unter freundlicher
Verdank....', der Erbiet..,igen des Königs wird geantwortet: 1. In Betreff der Ausweise für die Ansprachen
glaube man, es solle bei de». Frieden und der Vereinung sein Verbleiben haben; Brief und Siegel möchte
Einer in. Krieg oder sonst verlieren; auch könnten die Anwälte des Königs sich weigern, um eine wirkliche
Ansprache einen Schein zu geben, wodurch die Ansprache unbillig verloren gienge. 2. Der Handel betreffend
Stephan de Salis sei, wie' man vernehme, beigelegt. Da aber solche Fragen später wieder vorkommen
Möchten, so hat man die Angelegenheitwieder in den Abschied genommen. 3. In Betreff d°Z Grafen von
Grenerz erscheinen auch dessen Anwälte, lassen den vor den Nichtern des Königs und der Eidgenossen zu
Gerlingen erfolgten Proceß verhören und beklagen sich, wie des Königs Procurator den. Obmann zu
schreiben und ihn zu bitten, sich mit der Sache zu befassen, verweigert habe („den. obman n.t Hab wellen
Wichen noch bitten, sich der fachen zu beladen"), ebenso, daß die königlichen Zugesetzten den Proceff n.ch
haben besiegeln wollen. Da nun der Graf mit seiner Grafschaft innerhalb der March der E.dgenosjenjchajt
gelegen und von den Ober., als Eidgenosse anerkennt und angenommen worden sei, so bitten s.e, de... Grajen

beholfen zu sein daß er auf dem nächsten Marchtag zu», austräglichen Recht gelange. Man n.mnit^.undas Schreiben des Königs vor und findet, dasselbe sei durch das ab de», vorigen hier gehaltenen ^age
"^gegangene Schreiben der Eidgenossen genugsam widerlegt worden, so daß man geglaubt hatte, der Ko.ng
wurde nach dem diessälligen Bericht solche Einreden unterlassen und den Grafen nicht so aufgezogen haben; da
aber nach jetzt (betreffenddie Obmannswahl?) einhellig erfolgtem Urthcil der vier Zugesetzten der königliche
Procurator in vorderung des ob.na.u.s nit wellen bewilligen nach Pflicht vermöge des friedens". so w.rd
"kennt, mit "den Anwälten des Königs, auch dessen Procurator ernstlich zu reden und ihnen d.e Grunde
vorzuhalten warn... man die Einreden des Königs und die Einwendungen und Versperrungendes Procurators
M Peterlingen als unbegründet erachte, und sie zu bitten, von solchen, abzustehen. Ferner soll den ...er
Zugesetzten geschriebenwerden, daß sie den königlichen Procurator vermögen, dem letzten Urthe.l „.n.t
"vorderung und beschr.Mng des obmanns" stattzuthun, und dann weiter in. Rechten nut der Hauptsache
'ürzufalM.i Wenn aber der königliche Procurator oder des Königs Zugesetzte diesem nicht nachkamen und
w-itere Verhinderungen vornehmen würden, so sollen die beiden eidgenössischenZugesetztenüber den Haupt-
houdel sitzen und dem Grafen über seine Ansprache („wie i». die vorhin zu tagen des Be.nu..d.schen Wegs
halb erkennt") richten laut der jetzigen Vereinung. k. Auf die zehn Tage, herrührend aus den. P.card.ezug,
wollen Hauptlcnte und Knechte einiger Orte ohne Recht nicht verzichten, andere wollten sich b.s ,etzl noch
"'cht ins Recht einlassen Da diesfalls ungleiche Instructionen vorhanden sind und man ...cht klar we.s.,

in das Recht eintreten will, so soll der Handel hein.gebracht werden. Welche Orte oder deren Hauptleute
""d Knechte das Recht bestehen wollen, sollen ihre diesfällige Antwort schrff.lich mit emem besonder.. Boten
w««ichbis «»I «-.»-» »uch S>, -!«.»» Tu» <d, S,M.„b«> d..n Land»«. ,.. Bud.n uw'wM'b
««' -- Iii.„°i-d.- j-d-s O« dm«) Au,°- »«ich.-., -.um, »°u »..Ich... Ott... «

R-cht «gr-II-n w-I-u. uud dann. d>° B.ch.ilig..n sich -.chtj-iliz julmum-u b.g.b... und ,.ch wnih.u
«»-». wi. s>, d»S N,chl »»Ii,ii.M» - A-chw« >»»» b>"bb« °uch m» d,m H-uu »°n m»u.°m>

IM, NN.«...-. «, « 'u V..r°ss d« ft-glich.n !-hu T°!» »ich» An««-- IM-U nls d-i- d«
di. ,,.r d-u b..r.ss.ud.n Zu» ».fti'dw ll°b.i °us d-S V--WWU d« «»...«.n .»« «°».

»Sui, I-in. Nicht.r und d.n Pr°.u.«>°, H«°.M-Ichick>, »n. iib« «». «„Much..., .».Ich. »n P-I..I...»,..
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vorgebracht werbe», zu richte», wie das au alle Orte geschrieben warben sei; dabei lasse mau es verbleiben,

mau möge sich nun bei des Königs Procurator verwenden, der Gesandte befasse sich nicht damit. Hierauf

hat mau dem königlichen Procurator nach Peterliugeu geschrieben, mau habe die Angelegenheit in de»

Abschied genommen, und welche Orte, Hauptlente oder Knechte das Recht brauchen wollen, die werden ihm

das zuschreiben und beförderlich auf dem Rechtstag erscheinen. Dabei zeigt aber der Bote van Schwyz

seine Obern haben den Handel bis zur Landsgemeinde im Mai aufgeschoben, deßhalb könne er sich an de»

Sache nicht betheiligen. K. Da Ammann Gartenhauser, erwählter Obmann in dem Streit zwischen Lncer»

und den sechs Orten in Betreff einiger Märchen in den Freien Aemtern, gestorben ist, so schlägt der Bob

von Lucern, „als für sich selbs", den Ulrich Nix, des Raths zu Frcibnrg „als von siner Herren wegen

als Obmann vor. Die sechs Orte dagegen beantragen ans Meister Georg Hertwig, alt-Stadtschrciber und

des Raths zu Solothnrn. Wenn dieser denen von Lucern genehm sein sollte, sollen sie einen Tag ansehe»

und diesen dem benannten Obmann und den sechs Orten, nebst dem Landschreiber zu Baden, als gemeinem

Schreiber, anzeigen; wodann die von Zürich und Unlerwalden die Zugesetzten, die von Uri den Redner »»d

die übrigen betheiligten Orte die Nathgeber abordnen sollen. I». Der Bote von Lucern eröffnet, als er zu

Münster Vogt gewesen sei, habe Einer ans den Freien Aemtern in dem Amt Münster Einen schwer verwn»^

und sei, ohne Trostnng zu leisten, entwichen. Es werde daher verlangt, daß der Vogt in den Freien Aenller»

den Thäter an das Recht in dem Amt Münster stelle, wie das von Alters her geübt worden sei. Da dm

Boten hierüber ohne Instruction sind, so wird die Sache in den Abschied genommen. Jedes Ort soll st l

bei seinen Leuten, die Vögte in den Freien Aemtern waren, über die frühere Übung erkundigen und da>M

die nach Hitzkirch gehenden Boten mit Instruction versehen, i. Gemäß Instruction eröffnen die Boten ihn

Aufträge betreffend die Kerze bei U. L. Frau zu Einsiedeln. Dem zufolge wird mit dem Gesandten

Schwyz geredet, seine Obern oder der Abt von Einsiedeln möchten sich erklären, was jedes Ort jähst^

beitragen sollte, damit letzterer diese Kerze besorgen würde, oder ob nicht jedes Ort anständige „Ampeb'» ,

mit den Wappen jedes Orts dahin verordnen und Tag und Nacht vor U. L. Frau brennen lassen kö»»V

Was dem Abt gefällig ist, soll er auf nächsten Tag berichten, In gleicher Weise haben die vier a»RU

Orte mit denen von Unterwalden geredet, ob sie es nicht ebenso mit derjenigen Kerze, welche vor Br» ^

Klausen Grab brennt, haben wollen. Man erwartet Antwort ans den nächsten Tag. I. Der Gesandte ^

Kaisers und des Gubernators zu Mailand, Ascanins Marsus, verlangt Antwort auf den an der Vistu

Jahrrechnung gehaltenen Vortrag. Nach Prüfung der Instructionen wird geantwortet: 1. Man sti ^

Willens, mit dem Kaiser oder dem Gnbernator zu Mailand, wenn man hiefür angesucht werde, über das, »'"'

zu Frieden, Ruhe, Einigkeit, Gericht, Recht, feilem Kauf, Erbschaften, Ein- und Ausfuhr und was dergü»^

nachbarliche Verhältnisse betreffe, (sich zu vereinbaren), aber in keine hülfliche Vereinnng sich einzuüM ^

2. Die Angehörigen der Eidgenossen ennet dem Gebirg berichten, wie dort der Gnbernator von M'

einen Ruf habe ergehen lassen, daß jenen kein Korn, Mehl, Reis noch anderes Getreide verkauft noch

werden solle, bei Verlust aller (verkauften) Güter, und daß die Zuwiderhandelnden und die sie begünststl^

Amtleute im Betretnngsfalle gehenkt werden sollen. 3. Die von Morco beklagen sich, wie die mailändst^ ^

Amtleute ihre Güter im Herzogthum Mailand messen und von jeder Pertica Felds einen Kreuzer Messt^st^

ordern, und als sie ihnen diesen nicht geben wollten, haben sie ihnen ein Pferd verboten, das »e»ch

Verbot stehe; ebenso belege man ihre Güter, die sie im Herzogthum Mailand haben, mit Steuer»

verweigere ihnen die Heimfnhr der ans denselben machsenden Früchte, oder gestatte sie nur gegen
Entr» ,icht»»g
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„Tratte", der Andere, die solche Früchte verkaufe», unterstellt sind. Das Alles hat man dein genannten

Gesandten in den Abschied gegeben, mit der Bitte, dem Gubernator vorzustellen, daß er den Unfern feilen freien

Kauf zugehen und sie der betreffenden Beschwerden entheben möge. Im andern Falle würde man den Unfern auch

verbieten, Vieh, Holz, Kohle und Anderes herabzuführen; ebenso würde man denen im Herzogthum Mailand,

welche Güter auf eidgenössischem Gebiete haben, gleiche Beschwerden auflegen, wie es im umgekehrten Falle

geschehe, was aber nicht viel freundliche Nachbarschaft erzeugen möchte. Jeder Bote soll das heimbringen

und auf dem nächsten Tag mit Vollmacht versehen sein, sowohl init Bezug aus die Capitel als über die

Frage, wie mau sich gegenüber dem Gubernator halten wolle, wenn er die erwähnten Belästigtingen der

duftigen nicht aufheben würde. »»». Ein Gesandter derer von Luggarus bittet abermals, die von Bellenz

^u vermögen, jenen den Durchpaß mit dem Salz durch die Stadt Bellenz frei und ungehindert zu gestatten.

^ entgegnen die Voten von Uri, Schwpz und Nidwalden: als Bellenz sich an die genannten drei Orte

ubergeben habe, da habe man ihm vorher die Bestätigung aller Freiheiten und Privilegien, die es seit Altem

gehabt, verheißen und dann dieselben wirklich bestätigt. Unter diese» sei nun auch begriffe», daß niemand

^ulz durch die Stadt Bellenz führen dürfe; hievon können sie daher die von Bellenz nicht drängen. Wenn

über die von Lnggarus ihre Forderung ohne Recht nicht fallen lassen wollen, werde man ihnen das Recht

ba, wo es sich gebühre, nämlich vor den Obern von Bellenz, nicht hemmen; als vor Jahren die von Bellenz

'vegen einer Fischenz eine Forderung gegen Luggarus hatten, haben jene letzteres auch vor den XII Orten

^langen müssen. Nachdem man noch den Abschied von Lanis verhört hat, hat man den III Orten nochmals

bringend vorgestellt, wie die von Luggarus auch ihre Unterthaneu seien lind allenthalben Landesbrauch sei,

büß ein Nachbar dem andern freien feilen Kauf zu- und vongehen lasse; sie mögen daher mit denen von

Allenz gütlich verschaffen, daß sie denen von Luggarus den Paß und Durchtrieb des Salzes gewähren,

'vorüber man ans dem nächsten Tag Antwort erwarte. Anderseits hat man denen von Luggarus geschrieben,

^uß sie bis auf weiter» Bescheid ihrer Obern denen von Bellenz den Durchpaß mit Korn, Vieh und anderer

Koufmannsschaft durch ihre Landschaft ungehindert gestatten sollen. Auf den nächsten Tag soll jeder Bote

'veiter in der Sache zu handeln iustruirt werden, i». Der Herr von Lianconrt erinnert abermals an das

klangen des Königs von Frankreich, den Hauptmann Schärtlin als seilten Diener und Pensionär in der

^'bgenossenschaft wohnen zu lassen. Da die Boten ohne Instruction sind, so bleiben sie bei der frühern

Antwort ihrer Obern. Ammann zum Weissenbach bemerkt insbesondere, nachdem früher zu Tagen das Mehr

^worden sei, den Schärtlin aus der Eidgenossenschast zu verweisen, so hätte mau erwartet, es würde diesem

^"ttgethM. Hierauf antwortet der Gesandte von Basel, die dortigen Gesandten hätten nie berichtet und

""ch in den Abschieden sei nicht ersichtlich gewesen, daß der Antrag auf Verweisung das Mehr erhalten habe;

^ verlange aber die Sache in den Abschied. Es wird erkennt, jeder Bote soll die Sache heimbringen und

nächstem Tag aus die Forderung des Kölligs Antwort geben. «. Ammann zum Weissenbach zieht

^»iäß sei„xx Instruction an: I. Letztes Jahr sei der Zoll zu Lnggarus um 1060 Kronen verliehen worden,

"b» sine Herren vermeint, daß der nach vordrigcm anfachen vergantet füllte worden sin", auch habe man

glaubt, Schreiber Noll werde seines Amtes obliegen und sich nicht mit dem Zoll befassen; nun aber

"Miehme man, daß er und seine Mithaften deir Zoll gehabt und nicht mehr als 400 Kronen für denselben

^'^'chten. Seine Obern seien nun Willens, ihr Betreffniß von den 1060 Kronen zu fordern, und gewärtigen,

'"elche Orte es ebenso halten wollen. 2. Franciscus Albrisch habe dem Niklaus Wirz, gewesenen Vogt zu

"ägarus, Laminfleisch geschenkt. Als der Vogt der Sache nicht wohl traute und das Fleisch näher untersuchte,
49
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habe sich ergebe», daß es mit Pulver vergiftet gewesen sei, worauf es der Vogt durch seine Frau wegwerfe»

ließ. Dasselbe habe dann eine arme Frau, welcher die Landvögtin es gezeigt hatte, genommen, gekocht u»d

gegessen. Hierauf sei sie nebst ihrem Kinde sehr krank geworden und der Arzt habe gesagt, diese Krankheit

rühre vom benannten Fleische her. Als dann der Vogt den Albrisch fangen und bestrafen wollte, sei dieser

entwichen, habe aber zu dem Vogt und dessen Amtleuten geschickt und ihnen 50 Kronen geben wollen, wen»

ihm verziehen werde, was aber der Vogt nicht thun wollte. Auf der Jahrrechnung sei dann Albrisch liberüt

worden, worüber der Vogt sich höchlich beschwere. Er habe erfahren und besitze Kundschaft, daß Albrisch ^

Mailand sei und sich gerühmt habe, er habe den Vogt und seine Leute umbringen wollen. Da er nun neue'-'

Recht habe, so verlange er, daß Alberisch nach Verdienen bestraft oder ihm, Wirz, das Recht geöffnet werd',

damit dieser Mordhandel seine Strafe erreiche. Man schreibt nun dein Landvogt in Luggarus, er solle die

Kundschaften, welche die von Unterwalden ihm namhaft machen werden, in Schrift aufnehmen, und »»'»"

sich die Sache so, wie berichtet worden ist, verhalte, so soll er den Alberisch verhaften und die Kundschall'-'"

und allen Handel auf den nächsten Tag zuschreibe». Auf demselben soll jeder Bote mit Vollmacht erscheü""'

I». Es wird angezogen, wie auf einem Tage zu Baden dein Christoph Kadulin aus dem Herzogthum Mail»"

ein Geleit gegeben worden sei, doch mit der Bedingung, daß er aufrechte, redliche Waare führe, weil et

früher etwas Falschheit und Betrug gebraucht habe. Nun wurde aber Kadulin von den Boten zu L»w'-

liberirt und ihm das Geleit gegeben (sie), und müsse das, was hieraußen gemäß dein Befehl der Obern verh»»d'

morden sei, nichts gelten. Das soll jeder Bote heimbringen, «y. Dem Vogt zu Luggarus wird geschiiel»'"/

er soll sich beim Landschreiber daselbst erkundigen, wer jene Personen seien, die den Nathsboten »"l ^

jetzigen Jahrrechnung vorgegeben haben, diejenigen, welche an verbotenen Tagen Fleisch gegessen haben, ff"

liberirt worden; es sollen dieses Schultheiß Bircher, Vogt a Pro und Ammann Dietrich Jnderhalden g'i"^

haben. Da diese Ehrenleute dessen nicht geständig sind, so soll der Vogt diejenigen, welche den Bote» d»

Benannte vorgegeben haben, auf den nächsten Tag nach Baden bescheiden, sich zu verantworten, wobei ß' ^

Bote mit Instruction erscheinen soll. i». Allen Vögten ennet dem Gebirg wird geschrieben, sie solle» ' ^

Uuterthanen anzeigen, daß sie sich mit Harnisch und Gewehr verfaßt inachen, damit sie, was immer ' ^

Obern an die Hand komme, gerlistet seien. 8. Betreffend die Jahrrechuung zu Baden bleibt es bei ^

frühern Beschluß, daß jeder Bote auf den zweiten Sonntag nach Corporis Christi oder auf den

Sonntag nach Pfingsten zu Baden sein soll. t. Der Bote von Lucern eröffnet, seine Obern haben

Bericht, wie ein entlaufener Mönch zu Luggarus eine Frau genommen habe und deßwegen von Vogt -

verwiesen worden sei. Jetzt befinde sich derselbe wieder zu Luggarus. Seine Frau soll geredet habe» - ' ^

der Teig sei, den der Priester mit der Schellen trage, was die Paternoster nützen? es sei besser,

mit der Unkrauthake („Jätthäwli") in den Garten und vertilge das Unkraut und trage Christus im

was es nütze, zur Messe zu gehen? Christus habe für uns das Blut vergossen, er wisse wohl, „w»v ^ ^

uns sin sol" ; endlich soll sie geredet haben, sie sei ebensogut als die Muttergottes. Es wird dem Lam

geschrieben, er solle sich über die Sache erkundigen und, wenn diese sich so verhalte, soll er den Mö>")

seine Frau gefangen setzen und auf den nächsten Tag Bericht erstatten. An demselben hat jeder Bo"

Vollmacht zu erscheinen. ». Der Herr von Gumpeuberg hat auf das Schreiben, das ihm und dem st»»

Adel ab dem letzten Tag zugekommen ist, den zwölf Orten gemeinsam und denen von Lucern '»sbes»"^

geantwortet. In dieser Antwort werden die Obern der Orte scharf mitgenommen, als ob sie dem" ^

Basel in einem unbilligen Vorgehen Vorschub leisten; in dein Schreiben an Lucern wird von diese'"
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besondere Antwort verlaugt. Der Bote vou Luceru eröffnet diesfalls: als der erste Brief von dem von

Gumpenberg angekommen sei, habe man denselben an Zürich übersandt und dem Briefträger angezeigt, wenn

°we Tagleistung stattfinde, werde mau dem vou Gumpenberg antworten; dagegen sei es nicht der Fall, daß

b>e von Lucern eine besondere Antwort für sich verheißen hätten. Die von Basel haben wieder mündlich

w>d schriftlich ihre Erklärung abgegeben; von der letztern erhält jeder Bote eine Copie. Die Eröffnung der

Instructionen ergiebt, daß man allerseits der Meinung ist, die Sache sollte gütlich erledigt oder zu einem

Mineinen unparteiischen eidgenössischen Recht eingeleitet werden; das von Basel gemäß seiner goldenen Bulle

Mthane Nechtsbot will nämlich dein von Gnmpenberg nicht annehmbar sein. Nach langer Verhandlung

werden folgende gütliche Mittel vorgeschlagen: Da der von Gnmpenberg „nf sin erhalten recht und acht

t""gt" und bei gemeinen Eidgenossen begehrt, daß sie die zu Basel vermögen wollen, ihm als eingesetztem

Dompropst die betreffenden Zinsen und Gülten verabfolgen zu lassen, die von Basel aber entgegnen, daß

weder sie noch Herr Sigmund von Pfirt mit dein von Gnmpenberg in Betreff der Dompropstei sich in ein

Nccht eingelassen haben, auch nie zu einem solchen berufen worden seien, auch diesfalls kein Urtheil verloren

haben, so sollten die von Basel sich mit dem von Gnmpenberg in ein unparteiisches Recht einlassen. Demnach

iollte jede Partei zwei Unparteiische wählen, welche an einem gelegenen Platz den Span gütlich beilegen oder

^chtlich entscheiden sollen. Können die vier in ihrem Urtheil sich nicht vereinbaren, so solle man sich über

"»en unparteiischen Obmann verständigen, dessen Spruch beide Theile nachkommen sollen. Wenn die von

^usel dieses unparteiische Recht annehmen, so wolle man ihr Erbieten dem von Gnmpenberg und seinen

^haften berichten und dabei anzeigen, wenn gemeine Eidgenossen zur Vermittlung dieses Spans etwas

Zutragen können, so wollen sie diesfalls Mühe und Kosten nicht sparen. Die Boten von Basel haben keine

Allmacht, diesen Vorschlag anzunehmen; sie berichten jedoch an ihre Obern und dieselben lehnen den Antrag

ebenfalls ab. Auf dieses haben die zwölf Orte von sich ans den betreffenden Vorschlag an die zu Basel

Mffndet und sie freundlich angegange», ihn anzunehmen. Ans dieses erscheinen als Abgeordnete von Basel

Bernhard Meyer. nlt-Burgermeister, und Onoffrion Holzach, des Raths, und eröffnen: aus dem an Basel

^richteten Schreiben entnehmen sie de» guten Willen der Eidgenossen und verdanken denselben freundlich.

. bwohl nun die von Basel gegenüber dem von Gnmpenberg ein unparteiisches Recht nicht zu scheuen hätten,

v würde ihnen dieses doch zu großem Abbruch an ihren durch die goldene Bulle ihnen gegebenen Freiheiten

M>eichm. es sollte auch dem von Gnmpenberg nicht widrig sein, das Recht in Gemäßheit der goldenen Bulle

^ suche», denn der Schultheiß und die Nichter des Stadtgerichts zu Basel seien bei ihren Rechtssprüchen

^ s^i und mit Bezug ans ihren Eid der Obrigkeit so wenig verbunden, daß sie allgemein für unparteiisch

Achtet werden. Dabei glauben die von Basel, mit Verleihung der Propftei nichts Anderes gethan zu haben,

? ^ Wesse» sie gemäß alter Abschiede und eidgenössischem Herkommen befugt gewesen seien. Die Eidgenossen

^ haben ihnen das angerathen, als die Angelegenheit mit Bezug ans Sigmund von Pfirt und den Bischof

Wü>„ obgewaltet habe, welche Angelegenheit man auch zu einer eidgenössischen gemacht und die von

^ beim Kammergericht und beim römischen Kaiser und König vertreten habe. Auch ab der letzten Jahr-

^»nng hntze» ^e Eidgenossen dem von Gnmpenberg geschrieben, er möge von seinem Vornehmen abstehen,

"w von Basel hoffen daher auch jetzt, man beachte diese Sache als eine gemeineidgenössische, man werde die

Basel bei ihrer Freiheit der goldenen Bulle und altem eidgenössischem Herkommen erhalten und sich Basel

sein lassen als den von Gnmpenberg und seine Anhänger; sie seien bestrebt, dieses um die Eidgenossen

^ verdienen. Ans das hat man dem von Gumpenberg wieder geschrieben, man habe sein und seiner Vettern
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Meinung, unter den Parteien Brieden -» .- -e ' ^ ^ letzte Schreiben in der unparteiischen

Gnmpenberg noch nicht ü. Kenntnis! acse.-/""// Antwort des von

'"ltnurt seien, so ha/ n n A für eine schließliche Antwort nicht

tragen in Gen.äßheit des letzten Abiebi^^« >. ^ stc^ofs von Konstanz und Abgeordnete von Bischofzell

>».. st..'.» « D?7.7«. 77'"'w.-ch. st. .p..»st. h°w..

den Bischöfen von Consta»; qeaeben »>„>->,. c Freiheiten, die ihnen von

Bischofzell an Statthalter und Ratb de'"//''' Appellation „g,. denen von

Appelliercns im Jahre 1533 ..»te,- ö»> ^ ^ Consta»; stattfinden soll. Als in Betreff dieses

Zu Baden gebracht wurde, haben diese di'"/'"/ ^^elbe an die Eidgenosse"

Bestätigung Seitens der Eidaenossen Vischofzell bestätigt. Ebenfalls eine solche

des Bischofs mehrere Urtheile denen ...rill ^^en eröffnen die Anwälte

Statthalter und Rath des Wcho s " e r m '5 ' o°" Bischofzell ""

so verpflogen werden. Die Boten »rill., r/° ^""l,e>i, es solle die Appellation des Ferner"

Eidgenossen und dem Bischof von Consta»//// Betreff der Landgrafschaft Thurgan zwischen de"

Bischof mit Eigenschaft zugehört ebenso die // s"/ dieser besagt im zweiten Artikel: Wer de.»

dessen Gerichten rechten und mit Urbm. ? / " '"^r" Gerichten des Bischofs, wenn sie vor

"ppelliren, und was hier gesprochen mir/'! '«Wen vor den Bischof oder seine Räthe

den Gerichten des Bischofs wohnt vor de» '/ ^ verbleiben. Wenn aber ein Fremder, der außerhalb

er auch vor den Bisch/ o//st!/ Nt//" und mit einen. Urtheil beschwert wird, das .""ll

deglanbt, so mag er das Urtheil vor ' ^ hier wieder beschwert worden z» st'"

der Eidgenossen diesen Vertrag vor sich » ^ehe"- Da inan glaubt, wenn früher die Bote"

sm>, so hat man allen Handel in de» All.?'/""' ^e angef.ihrte Erkanntniß nicht erfolgt

Instruction bringen. ,v. Da die "Im.» /' ilenommen und sollen die Boten auf den nächsten Tag weitere

betreffend die Klosterrechnungen und And//- "nd Solothnrn die Angelegenheit

und die Besiegelnng des Processes übe,- di. angezogen haben, so hat man auch die Koste"

befohlen, den Nechtshandel unter des Ob./» // // ""erwähnt belassen und dem Landschreiber zu B"de"

lst- x. Da die von Malans in Cakneis. " - ^ Altem her so geübt worde"

wird dem Landvogt zu Sargans geschrieben isekauft und daraus Alpen gemacht habe", 7

ZUisbar gewesen seien, und auf den nächst. ? ^ erkundigen, ob diese Matten den Obern der O>"e

soll- Es wird ein weiterer Taa a»s / berichten, auf welchem jeder Bote mit Vollmacht ersche-""'

»"gesetzt. «. Der Span in Betreff d / ^."5? "? ^ ist der 5. October, nach Bode"

letzten Jahrrechmmg von den vier 8..säll/ c /^"schaft Wädenswyl ist ans Grundlage der auf d"

Beifügen, es sollen die von Zürich da' ^t/' / Vergleichsmittel gütlich erledigt worden, mit de">

andere ehehafte Ursachen gehindert so/n c / drei Jahren abbrechen; wiirden sie hieran durch Pest ^

dw .hnen dann nach Gestalt der Verhältnis den sechs Orten anzeig''"'

Wädenswyl ihre... Vogt schwören /oll / anberan.nen sollen. So oft auch die vo"werden. Von den hierüber errichtetenund" t 's l^t gehalten werde, nörgelest"
chtete'' u"b besiegelten Briefen soll der eine zu Schwyz aufbewahrt werde"-
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h'u. den gemeinen Schreiber und auch den Laudschreiber vou Sch.vyz für ihre Arbeit zu entschädigen, soll
jedes Ort auf den künftigen Tag seinem Boten 7 Kronen mitgeben, wovon dem Landschreiber zu Baden 25,
seinem Substituten 1, dem Laudschreiber zu Sch.vyz 0 und dem Ammaun von Beroldingcn und dem Ammaun
Dietrich Jnderhaldcufür Siegclgeld jedem 5 Kronen sollen gegeben werden. Der Herr von Wichen

bei Bourg en Bresse („Burgabreß") ist zu Bern wegen falscher Münzen und weil er Fuhrleuten, welche

Kaufmnnnsgüter aus der Eidgenossenschaft nach Lyon führen und bei dem Schloß Bourg en Bresse vorbei
"Uissen, mit Drohungen, sie zu erschießen, Geld abpreßte, im Gefänglich gehalten worden. Nachdem er nn»
wieder frei gelassen worden ist, beklagen sich die Fuhrleute, er stelle sich mit geladener Büchse vor sie hin
""d sage, die Gefangenschaft in Bern habe ihn 150 Kronen gekostet, das wolle er ivieder von ihnen haben
°ber »och einmal soviel oder er wolle sie erschießen, und zwinge so einzelnen Fuhrleuten 1 bis l'/2 bis
2 Kronen ab. Alan hat nun dem König von Frankreich und auch dem Herrn von Liancourl ernstlich

^schrieben, sie sollen mit dem Herrn von Wylen verschaffen, daß er unsere Fuhrleute sicher und frei passiren
'äffe. Daneben soll jeder Bote Instructioneinholen, was man thun wolle, wenn dem gestellten Verlangen
"icht entsprochen würde. I»I». Zu Ende des Tages schreiben die von Bünden mit einer beigelegten Abschrift,
wie der Gubcrnntor des Herzogthums Mailand ans das Höchste bei Verlust des Korns und bei Strafe des
Henkens verboten habe, den Nnsrigen Korn oder anderes Getreide ans dem Herzogthum zuzuführen; beinebens
^iße es, der Gubernator beabsichtige etwas Unfreundlichesgegen die Eidgenossen und die von Bünden
"orzunchmm.Man verdankt den Büudncrn dieses Schreiben und berichtet sie was man mit Ascanius
Tarsus geredet und gehandelt hat, und wie er auf de» nächsten Tag, den man ihnen meldet, Antwort geben
werde. «.«. Die Boten der VII Orte bestimmen auf hl. Kreuztag, das ist der 14. September, einen Tag

die Stadt Lucern. ,R«I. Leodegar von Hertenstein, des Raths zu Lucern, zeigt an, er habe einen Sohn im
deutsch«, Orden; da er nun bei den Ordensherren bewirkt (oder bewerbe?), daß sie seinem Sohne ihre Häuser

Gebiet von Bern zustellen wollen, so bitte er die Eidgenossen um eine Verwendung bei denen von Bern,
°aff sie seinem Sohne den Besitz benannter Häuser überlassen möchten. Heimzubringen. Es erscheint

^Mii.Tresch (Trösch) von Uri, Schaffner zu Müusterlingen,dankt zum besten für dieses Amt und eröffnet: 1. Es
^ 'hm versprochen worden, er werde gehalten werden, wie die frühern Schaffner gehalten worden seien.

habe Martin Wehrli von dem Zehnten zu Schlatt großen Nutzen bezogen; als er, Tresch, nach- .. ncic. Knlden schuldig gewesen, die er bezahlt habe

nach
und
die

- .... .

"Ui h.,be Martin Wehrli von dem Zehnten zu Schlatt groyen , ... ,

^Finsterlingengekommen, sei das Gotteshausüber 000 Gulden schuldig gewesen, die er bezahlt habe,
^"eben habe er über 2500 Gulden vorgeschlagen. Er bitte, ihn dessen genießen zu lassen und ihm ...
Lüchte, die er dem Gotteshalls schulde, um ein billiges Geld anzuschlagen, ivie es auch gegenüber dem

^vrikofer geschehen sei. 2. Die Frauen, welche herausgekommen,seien mit Bezug auf den Einzug und die

^chnung nicht erfahren, verstehen auch nicht die Münze zu zählen und zu erkennen; er empfehle, daß man
Jacob Husammann, Anunann zu Nomanshorn, um einen bestimmten Lohn als Hof.neister anstelle, doch

^ er außerhalb des Hauses sitze Man schreibt nun dem Laudvogt im Thurgau, er solle sich über die

^Haltung des Tresch "kundigen und auf den nächste.. Tag hierüber berichten; auch soll jeder Bote seine
^Ml veranlassen, bei den Vögten, die im Thurgau gewesen, Nachricht hierüber einzuziehen, und dann am
'Men Tage mit Vollmacht erscheinen. Die von „Pfeytt" (Faido) habe., eine.» Bauer ..... einen

glichen Zi.,s eine Summe Geldes geliehen. Nun haben die Boten auf der letzten Jahrrechnuug zu Lauis
Drucks „gemelter chilchen pflägern" den Zins gemindert, worüber jetzt Beschwerde geführt wird. Man
'^'bt nun de... Laudvogt er solle mit dem Bauer ernstlich reden, daß er der Kirche den versprochenen
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Zius entrichte; im Weigerungsfall soll er ihn auf den nächsten Tag nach Baden weisen, wo jeder Bote nu

Instruction erscheinen soll, KK. Früher ist zu Tagen bestimmt worden, daß jeder Priester in den V Or ^
Mannrecht und Abschied vorweiseil soll. Es ist nun heinlzubringen, ob man dieses nicht für die genuui'
Vogteien vorschreiben wolle. I»I». Die Boteil von Bern und Freiburg im Namen ihrer Obern und cer'
von Solothurn eröffnen zu Ende des Tages auftragsgemäß',ans dem Abschied der letzten Jahrrechnuml s
Baden und dem mündlichen Berichte der Gesandten habe man entnommen,daß in Abwesenheit der d
der benannten Orte Einiges verhandelt wordeil sei, worüber sich die Obern der letztern zu beschweren ha
und zwar: 1. Da sie an die Besoldung des Landvogts im Thnrgau auch ihr Betresfniß beitragen mn /

so sollteil ihre Gesandteil auch dabeisitzen, wenn der Landvogt schwöre, wie es von Altem her geschehen ^
2. Sie beschweren sich, daß sie bei den Appellationen von den Urtheilen des Landgerichts oder des Landings
ausgestellt werden, und verlangen hiebet »litznsitzen, wie das von früher her gepflogen morden sei.
habe mail an der letzteil Jahrrechnnng die Gesandten der drei Städte bei den Verhandlungen betreffen

Klöster Fischingeii und Illingen ausgestellt. Sie beziehen sich auf einen Abschied zu Baden ans ^
nach St. Pancratius Tag (15)30, (16. Mai, Abschiedeband IV. Abth. 1 b. S- 641. «»), in we

enthalten sei, daß die V Orte die drei Städte mit Bezug auf die Kastenvogtei und Schlitz und Schirm ^
Gotteshäuser und Klöster im Thnrgau zu gleichen Theilen wie ein anderes Ort als berechtigt aner a^^
habeil, doch vorbehalten die Rechte der VII Orte an der Landvogtei. Da nun die drei Städte lni ^Jttingerhandel,wieder genannte Abschied zeige, auch große Kosten erlitten haben, auch später bei c
Klosterrechnnngen lind allen andern Sachen gesessen seieil, so verlangen sie, daß man es hiebei bleiben

Da die Boten der VII Orte hierüber nicht instruirt sind, so wird die Sache in den Abschied genommeil, ^
aiif dem nächsten Tag Antwort zu geben, II. Ans dieses begehren die VII Orte, es solleil die Znsätze l

Nichter der drei Städte den Proceß in Betreff der Neisstrafcn besiegeln und die diesfalls erlaufenen ^
entrichten. Diese antworten: 1. In Betreff der Besiegelung, es haben ihre Nichter und Zusätzer
besiegelt und es sei nicht der Brauch, daß sie Mehreres siegeln; der Obmann solle sein Urtheil selber

2. Die Kosten anbelangend, wenn die VII Orte von dieser Forderung nicht zurücktreten wollen, so solle > ^
dieselbe berechnen, modann sie solche ihren Obern anzeigen wollen, wiewohl in der Eidgenossenschaft ^
nicht der Brauch geweseil sei, daß ein Ort dem andern (Rechts-)Kostenbezahlt habe. Da die
der VII Orte den Betrag der Forderung ihrer Obrigkeiten nicht kennen, so wird die 'sache in den ^

genommeil. Ii.lt.. Ans letzter Jahrrechnnngsind vor den Boteil der Eidgenossen erschienen Maltul ^ ^
von Schaffhallseil gegen Hans Wisser den älter» und Hans Wisscr den jünger», von Feuerthalen, in
eines Rechtsstreits über einen Erbfall, wofür sie das Recht zu Uhwiesen allgefangen, und dann an
Halter lind Näthe des Bischofs von Constanz appellirt haben. Ueber das dort ergangeile Urtheil lnsc) ^
sich Martin Wisser und appellirte dasselbe vor die X Orte. Als die Parteien da erschienen, erkliutc' ^
Gesandten von Zürich, sie beglauben, diese Appellation gehöre nicht vor die Eidgenossen, sondern an
Zürich, weil diesen die hohe Obrigkeit über Uhwiesen zustehe, und baten daher, die Angelegenheitilgen ^
zuzuweisen. Mail hat dann dem Landvogt und Landschreiber zu Baden befohlen, sich zu erkundM u,
früher Appellationen von Uhwiesen auch vor die Boteil der X Orte gekommen seien. Diese geben „
diesem Tag Bericht, daß sie nirgends gefunden haben, daß Appellationen von Uhwiesen nach Badens o ^
seien. Man hat hierauf erkennt, das betreffende Urtheil und alle sernern, die von Uhwiesen an
und Räthe des Bischofs von Constanz gezogeil und von da wieder appellirt werden wollen, sollen an Bnlg^'»
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und Rath der Stadt Zürich appellirt werden, weil diesen die hohe Obrigkeit über Uhwiesen zustehe.

Ü» Im letzten Abschiede von Lauis ist das Verlangen des dortigen Landschreibers um Verbesserung seines

Lohnes bis auf die Höhe der Besoldung desjenigen von Luggarus heimgebracht worden. Die Mehrzahl der

Orte hat dieses bewilligt; die Boten von Bern, Unterwalden und Schaffhausen aber stimmen nicht bei,

weil sie ohne Auftrag sind. «iiu. Die Gesandten von Basel, Freiburg, Solothnrn mögen gedenken („Sind

"'gedenk") der Bitte des Wirths im hintern Hof zu Baden um ein Fenster und ihrer Herren Ehrenwappen

seine neugebaute Laube.

un. Dem Landvogt zu Nheineck und im Rheinthal, Conrad Hässi, des Raths zu Glarus, wird aufgetragen:

^ Da die von Oberriet für ihr neues Rathhaus um Fenster gebeten, soll der Vogt ihnen auf Rechnung

Obern acht Gulden schenken, ans denen sie Fenster mit den Ehrenwappen der VIII Orte beschaffen sollen.

2- Der Landvogt eröffnet, welche Artikel er mit denen von Riiti in Betreff der Strafen und Bußen vereinbart

Hobe. Dieselben werden genehmigt, doch sollen jene, die den Frieden mit Werken brechen, um 20 Pfund

Pfenning gestraft werden. Es wird denen von Riiti auch in Gnaden vergönnt, daß von ihnen nicht weiter

ols vor den Landvogt appellirt werden dürfe. Hierüber will man ihnen Brief und Siegel geben. 3. Der

^ogt sucht darum nach, daß denen zu Nheineck und Thal wegen Unterhaltung eines Schulmeisters von unser

grauen Gut zu den schon bewilligten 10 Gulden noch jährlich 10 Gulden überlassen werden. Da das

^'nannte Gut hiefür nicht gestiftet ist, so läßt man es bei den 10 Gulden bewenden; nichts destoweniger

follen sie einen gelehrten geschickten Mann erhalten. 4. Der Vogt berichtet die Verantwortung derjenigen,

Abglich welchen auf letzter Jahrrcchnung angezeigt worden, daß sie, bevor sie zum Tische Gottes gehen,

O»ppe und Fleisch „frnßind", damit sie desto mehr trinken mögen. Man läßt es bei dieser Entschuldigung

verbleiben, doch sollen sie gemäß ihrem Erbieten die Mandate des Landvogts befolgen. 5. Aus der von

Sebastian Brendel erhobenen Kundschaft betreffend das Gut, welches er als zehutfrei betrachtet, ergiebt sich

wchts; dagegen wird man berichtet, daß vor sechszig oder siebenzig Jahren hievon der Zehnten entrichtet

worden sei. Es soll daher Brendel denselben auch fürderhin erstatte». Dieses soll der Landvogt in das

Ptbar zu Nheineck stellen lassen. 6. Thaus Kuhn eröffnet, er habe mit seinen Schwägern einen langwierigen

Rechtsstreit gehabt, der unter Vogt Sigerist begonnen habe. Als dann Vogt Zender das letzte Gericht gehalten,

man ihn (Kuhn) durch ein Kind holen lassen; unbedachtsam sei er hingegangen und als unversehens das

Aheil gegeben worden, sei er nicht berathen gewesen und habe daher dasselbe nicht appellirt. Da ihm

nun aber doch zu großem Nachtheil gereiche, so bitte er, ihm die Appellation zu vergönnen oder ihm

^ Recht von Neuem zu eröffnen. Es wird nun der Vogt beauftragt, zu versuchen, die Parteien gütlich

vereinbaren; gelingt das nicht und zeigt sich, daß Kuhn in angegebener Weise übereilt morden, so soll er

'h>n das Recht eröffnen, andern Falls soll es bei dem Urtheil verbleiben. 7. Thoma Henggler bringt an, er

inst einem jenseits dem Rheine wohnenden Edelmann wegen gewisser gekaufter Güter einen Rechtsstreit,

^'n Gegner („derselbig") behaupte, daß jene Güter ein Geschenk oder getauscht seien und habe nun einen

Plenen Manu hinüber geschickt, Kundschaft zu sagen, welcher vor sieben Männern einvernommen worden sei.

u«n Henggler nicht wisse, wie der Handel stehe, so möchte er um Rath und Hülfe gebeten haben. Es

'Rrd dem Landvogt befohlen, sich nebst Henggler hierüber beim Abt von St. Gallen zu erkundigen, und

^n von der Eidgenossen wegen zu bitten, dem guten Gesellen zum Rechten beholfen zu sein. — Es siegelt

^ Landvogt zu Baden, Gilg Tschudi, den 1l>. August l 550. St. A. Zürich - Rhc>>,th>iwbschiedl»ich,s. ,N5.
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«»«». Genehmigung der vorgeschlagenen March zwischen dem Thnrgau und ^lammheim, steig Not'
z»l». Nerwendrmgder Boten beim Bischof zu Eoustanz für Georg Vögel;; siehe Note.

Im Zürcher Exemplar fehle» b, l, i, K, vv, 'l'I, im Berner -i, e, t—Ic, ^
«Iii, «e, im Glarner I», i, Ic, ev, in. Vasler n—v, ^ ^^»»iMer
Freiburger ,i—v, Ii, K, v—x, vv, im Soloihuruer wie im Freiburger; "" ^chMb
» ü-ü, l-x. l.n «-», s-,», »->. x-x, -!-»! ^ m« »»Zürcher, II aus dem Berncr und Schaffhauser, min aus dem Basier, ^reiburgcr u» oo)
Exeniplar. .

Zu v. 1550, 13. August. Johann Jacob von Eastion, des Königs von

Sendbote, Herr zu Haldcnstcin, urkundet, die VII Orte (aufgezahlt)habe» ihn und seine Herrschaft 'V"""' ^
die zu der Grafschaft Sargans gehöre, auf seine ernstliche Bitte in ihren Schutz und schirm
mit der Bedingung, das; wenn jemand an ihn und genannte Herrschaft, so lange er dieselbe bestze, .

anzusprechen habe, dieses vor den Vit Orten, als der natürlichen Obrigkeit des von Castwn rec)^ausgetragenwerden solle; Alles gemäß dem ihm hierüber gegebenen Brief und Siegel,
verspreche daher bei seinea Ehren und guten Treuen, für sich und seine Erben und ^>nha er er ^
Haldenstein, die VII Orte für feine rechten natürlichen Oberherren anzuerkennenund ihnen mit seluer gem ^
Herrschaft in Landesnöthcn verpflichtet und gewärtig zu sein. Wer an diese Herrschaft oder ;)», ^
Castion, so lang er dieselbe besitze, etwas zu fordern habe, dem wolle er vor den VII rten im - ^
geständig und gewärtig fein; doch unschädlich ihm an feiner Obrigkeit, Herrlichkeit ch>d Gere )t>g e> , ^
und Niedern Gerichten, Zwingen und Bünne» in der Herrschaft Haldenstcin. Es sieget Ho)ann ^von Castion. St. A, Zürich! TIchudische DocumcntcniammlmigBd. X; Copic. — St. A, Lucern: Altcnbmid i.r

Zu t. Diesen Artikel enthält das Basier Exemplar bedeutendverkürzt; die Verweisung b»nh
Vogt und das Wiederkehren wird nicht erwähnt und anstatt des Details der eingeklagten Hai; ungc
es nur, sie haben die Mutter Gottes und das hochwürdige Sacrament geschmäht.

Zu Ii. Dieser Artikel ist im Baslcr Exemplar theils verkürzt, theils sonst anders gehaltem ^
Verhältnis; zu Lucern und dessen Erwiederungfehlt hier; das Rechtsmittel eines ^"^arteiis w" '-'s
ohne Motivirnng angeführt. Der Schluß geht dahin: Nach dem Vortrag der in der p,o ge

anhcrgekommencn Boten von Basel habe man de» Gesandten von Basel angezeigt, das Mittel des ""^^gege»
Rechts habe man seines „Glimpfs" wegen und nicht in der Meinung, die von Basel von ^c
und ihrem ehrlichen Herkommen zu drängen, sondern diesen unnachtheilig,vorgeschlagen.Da G '

Annahme desselben nicht ermächtigt seien und die Boten der Orte zu Andern; auch keine Michas
so habe man die Sache in den Abschied genommen,um auf den 5. Octobcr (Sonntag nac) ^ ^
wieder hier zn erscheinen und sich zu entschließen, wie man de»; von Gumpenbergantworten, ? jjgjge"
wohin man weiter schreiben wolle. Den; von Gumpenberg habe man ab diesen; Tag eine ,0 ^
Antwort geschrieben.Dieser Artikel ist in; Appenzeller Exemplar, »och mehr als im Basier, ,i»d
vorgeschlagenesMittel wird hier angeführt: Die zwölf Orte gütlich in der Sache handeln zu o
wem; dieses nicht verfange, sich auf ein freies unparteiisches eidgenössisches Recht zu veranlassen.

Wir fügen noch folgende Acten nn: ,
Die Erklärung der Gesandten von Bafel besteht offenbar in ihrer Instruction für diese» m

Herrn Ambrosin von Gumpcnberg belangen", welche dahin geht: Sie sollen den Eidgenossen ^.jMkeh'
denen von Lucern insbesondere die Mittheilung der von Gumpenbcrg an sie gesandte» le^
Was die von Basel in Betreff der Verleihungder Dompropstei und anderer in; päpstlichen - "
gewordenerPfründen dem eidgenössischen Herkommen gemäß gcthan haben, sei früher genüglich c;o;



Anglist 1550. ZgH

In seinem Schreiben an Lueern werfe der von Gumpenberg Basel vor, es habe die Eidgenossen nicht richtig

berichtet, weßhalb er deren Schreiben nicht als eine schließliche Antwort betrachte. Wie in andern Sachen

so anch hier sei Basel mit der Wahrheit umgegangen und müsse die Verunglimpfung eines solchen Curtisanen

zurückweisen. Uebrigens sei das genannte Schreiben des von Gumpenberg durch dasjenige Basels an den

fränkischen Adel hinlänglich widerlegt! eine Antwort auf die Frage, wessen man sich von dieser Seite zu

versehen habe, sei noch nicht eingelangt. Mit Rücksicht auf die Eidgenossen füge man Folgendes an:

1. Wenn von Gumpenberg auf ein sogenanntes erhaltenes Recht und die Acht poche, so sei Basel ihm gegenüber

nie im Recht gestanden, auch nicht dahin berufen worden, viel weniger verlustig geworden! Wenn das allfällig

gegen Andere geschehen wäre, so gienge es Basel nichts ani auch sei dieses nicht in die Acht erkennt worden.

Auch Sigmund von Pfirt berichte, daß er weder citirt worden, noch im Rechten erschienen sei! ohnehin hätte

er einer Citation nach Rom nicht folgen müssen. 2. Von Gumpenberg wolle denen von Basel ihre goldene

Bulle, vermöge der sie sich zum Recht (in Basel) erboten, und dem Kaiser und römischen König und selbst

.der „Papstheit" die Grenzen ihrer Gewalt disputirlich machen. Diese werden aber wohl so hoch geachtet

werden, daß es bei dem, was ihre Vorfahren gemeiner Eidgenossenschaft bewilligt haben, verbleiben werde.

3. Von Gumpenberg bemerke, Basel bilde mit einigen Orten eine Secte, welche die „curtisanischen processe"

nicht annehmen wolle. Es sei nun aber bekannt, daß das, was wegen der Curtisanen verabschiedet worden,

stets von gemeinen Eidgenossen ausgegangen sei. 4. Er sage, es sei ein Unterschied mit Bezug auf jene

Pfründen, welche die Eidgenossen mit ihrem Gut und Blut gestiftet haben, und der Dompropstei z diese sei

eine kaiserliche Fundalivn i trotz den, aber wollen die von Basel nun Patronen sein, anstatt daß sie Unterthanen

sein sollten. Sie bestreiten auf das Höchste, daß sie Eigene der Stift seien; sie seien freie Leute. Die

kaiserliche Fundation, ob Kaiser Heinrich der Fundator oder der Restaurator der Stift gewesen sei und was

bie Altvordern derer von Basel an die Stift vergäbet haben, möge dahingestellt bleiben; immerhin aber

bestehe die beste Nutzung des Dompropstes nicht allein auf dem Eigenthum der Stift, sondern meistentheils

>n dem, was die von Basel mit saurein Schweiß auf ihren eigenen Gütern erbauen und hingeben. 5. Von

Gumpenberg schreibe, die Rosse derer von Basel fressen das Einkommen der Dompropstei, überhaupt verfügen

sie über dieselbe und geben dem von Pfirt einen gemessenen jährlichen Loh», damit er ihr Deckmantel sei.

Auch das sei schon in dem Brief an den fränkischen Adel widerlegt worden. Die von Basel benützen nichts

von der Stift, sondern der von Pfirt beziehe alle Gefälle und trage auch billig die betreffenden Lasten, wie

es auch bei seinem Vorfahr der Fall gewesen sei. Wenn der Donipropst jährlich für den Schirm einigen

Haber gebe, so sollte das nicht so dargestellt werden, als ob hierin alles Einkommen der Dompropstei

bestünde. Die bezüglichen Verhältnisse seien dem von Gumpenberg bekannt gegeben worden und mögen hier

auch den Eidgenossen eröffnet werden. Das Gesaminteinkommen des Dompropstes betrage jährlich im Durchschnitt

500 Stuck; davon ziehen sich ab als herkömmliche Vergabungen (sie werden specisicirt, der Schirmhaber ist

dabei berechnet) 125 Stuck, bleiben dem Dompropst 380 (sie) Stuck. Auch die St. Johannser und der

deutsche Orden, so die Aebte zu Lützel, St. Blasien und andere Gotteshäuser zahle» ein vereinbartes

Schirmgeld an Basel und genießen dafür dessen Schutz, ein Verhältnis;, das zu keinen Klagen Anlaß gebe.

6. Man bitte daher, dem Schreiben des von Gumpenberg keinen Glauben zu schenken und die von Basel

b« dem löblichen eidgenössischen Herkommen, dem ruhigen Besitz und den päpstlichen Vergünstigungen

5» beschützen.St. A. Luccrn: Allg. Absch. o g, k. Sil. — St. A. Bern: Allgsm. eidgcii. Abschieds Sl St, S. sso. — Kantons - BibliothekFrsibntg:
Giradsammlung r. V, S. «70. — K. A. Solothurn: Abschiede Band so.

1550, 28. Juli, Augsburg. Hauptmann Martin von und zu Gumpenberg und Pitts?; Hans Jerg

"vn Gumpenberg, römisch-kaiserlicher Majestät Hauptmann zu Augsburg, an die zu Baden versammelten

Anthsboten der zwölf Orte der Eidgenossenschaft. Als sie mit ihrem Regiment Landsknechten und dem

Kaiser nach Augsburg gekommen seien, haben sie den Ambras von Gumpenberg, confirmirten Dompropst zu

Basel und päpstlichen Protonotar, ihren Vetter, im Domherrnhose besucht. Da haben sie unter Andern,

allerlei Schriften von den Eidgenossen, anch das unbegründete Schreiben derer von Basel gelesen. Es beschwere
50
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sie nun, daß um» ihren Vetter über alles erhaltene Recht und Acht gegenüber denen von Basel so lang?

herumziehe und ihm, als dem rechten eingesetzten und zu Kirche, Chor und Capitcl confirmirtcn Dompropst

seine Gefälle im Gebiete der Stadt Basel wider den Landfrieden und die erlangten Rechte vorenthalte und

ihn erst au das Recht der Stadt Basel weisen wolle, gestützt auf deren goldene Bulle. Diese beziehe sich

aber gar nicht dahin. Die auf der kaiserlichen Kanzlei bekennen selbst, daß ihre goldenen Bullen nicht de»

Sinn haben, daß man geistliche Sachen und namentlich fürstliche Prälatnrcn vor weltlichen Richtern und

puren läutern Laien, und vor Leuten, die selbst Partei seien, behandeln könne. Sie hätten wahrlich »iäst

geglaubt, daß die Eidgenossen ihrem Vetter und dem fränkischen Adel, ihren Vettern, Schwägern und gute»

Freunden, Liebhabern und Handhabern der Justiz, eine solche Antwort ertheilcu würden, wenn sie über dir

Sache richtig berichtet worden wären. Jetzt aber werden sie hierüber zufolge zweier Schreiben ihres

an die von Lucern, die sie sich auf diesem Landtage mögen vorlegen lassen, im Klaren sein. Die Bricfstelst»'

hoffen, die Eidgenossen werden die von Basel mit Ernst dahin halten, daß sie ihrem Vetter seine Gesa «-

zn Basel ebenso gut einräumen, als ihm diejenigen in den Landen des Kaisers eingeräumt worden st^»'

Würde man ihn aber noch länger mit flüchtigen Antworten hinhalten, so würden seine Vettern, Schwaß

und Freunde nicht nur rechtliche Wege vornehmen, sondern („und") gedenken, bei dem Kaiser, dein Rcnst

und wo es nöthig wäre (Hülfe zu suchen), um ihren Vetter bei erlangtem Recht und vor Gewalt zu beschütz«-'»-

Sie erwarten durch den hinkommenden Boten von den Eidgenossen, nachdem sie nun durch die von Luc'«-»»

unterrichtet sein werden, eine bessere Antwort als sie früher gegeben haben, die man nicht billigen könne-K, A. Basel- Abschiede Band SS, Onginal'

Bei der Adresse steht die Bemerkung! Wenn am 10. August kein Landtag zu Baden wäre, so st'

dieser Brief nach Lucern geliefert werden, wodann man von denen von Lucern eine Antwort erwarte.

Das Schreiben der zwölf Orte an Gumpenberg vom 23. August 1550 aus Baden, besiegelt vo>»

dortigen Landvogt, Gilg Tschudi, enthält in Hauptsache nur das im Abschicdtext Mitgetheilte. Bcigcfug

wird, Geschäfte wegen habe man den Läufer, der am 8. August das Schreiben nach Baden gebracht h» '

bis aus den 15. (sie) August auf die Antwort warten lassen; seine Zehrung und was beim Wirth hier aufgelaust»'

sei berichtigt worden z man möge also sein Ausbleiben entschuldigen. K, A. Basen Abschiede Band -»->-

Ein Schreiben des von Gumpenberg an die Eidgenossen oder an Luccrn zwischen dem vom 15. April 1-'»

(Abschied vom 17. Juni 1550, «) und dem vom 28. September 1550 (Abschied vom 0. October 1550,

ist uns, auffallender Weise, nicht vorgekommen.

Zu Einiges Detail zu dieser Verhandlung liefert folgender Gesandtschaftsbcricht: 1550, 12-

Die (benannten) Gesandten von Zürich an Bürgermeister und Rath von Zürich. Gestern („nccht") st^
die Boten gemeiner Eidgenossen angekommen, namentlich auch Ammann von Bcroldingen von 1lr>-

Zugesetzter in dem Wädenswyler Handel. Von Schwyz aber sei der Zugesetzte nicht, sondern einzig

Anton Aufdermaur als Bote erschienen. Sich verwundernd über das Ausbleiben des Aminanns (^^ ^

^jUderhalden) von Schwyz haben sie die Angelegenheit an der Hand des letzten Abschiedes, dein

vier Richter und die Boten der sieben Orte mit Vollmacht, gütliche Mittel anzunehmen oder

erscheinen sollten, heute Morgen angezogen und die Gegeupart augefragt, ob sie, ungeachtet der ^

des Aminanns von Schwyz, in Gemäßheit des letzten Abschiedes zu antworten verfaßt sei; die

haben nämlich ihren beiden Zugesetzten befohlen, sobald sie beschrieben werden, hinabzugehen und dein - ^

nachzukommen. Auf das haben die Gesandten der sechs Orte diejenigen von Zürich aufgefordert, ^

Auftrag in Betreff der Mittel zu eröffnen, dann wollen auch sie ihre Autwort geben. Die Bote»

Zürich haben sich hiergegen beschwert, weil dieses vor den Zugesetzten zu geschehen habe, die ^>i,
vorhanden seien. Wenn aber die sechs Orte verfaßt seien, zu antworten und den Handel jetzt nusz» j

so wolle man zur Beförderung der Sache auch mit gebührendem Bescheid entgegnen. Dieser Anzug st» ^

nur deswegen geschehen, um zu erfahren, welches Ort den Handel verhindern wolle. Nachdem
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sechs Orte darauf beharrt habe», daß die Gesandten von Zürich, als Kläger, zuerst sich erklären sollen, seien
die letzter» von Ehrenlcutcn, welche die Sache gerne befördern wollten, berichtet worden, der Bote von
Schwyz habe keine Vollmacht nnd möchte die Sache lieber aufziehen, und der Rath wolle hinterrücksder
LandSgemeindc die Mittel weder abschlage» »och zusagen. Die übrige» fünf Orte wolle» die Mittel annehmen,
aber mit dem Beifüge», daß wen» die von Wädenswyl dem Vogt schwören, rhnen d.ese Abrede anch vorgelesen
werden nnd sie dieselbe auch beschwören sollen. Wenn die von Zürich h.em.t emvcrstande» wären, so würden
die übrige» fünf Orte sich bei denen von Schwyz verwenden, daß sie ans den nächsten Freitag oder Sonntag
eine Gemeinde halten nnd eine endliche Antwort abgeben nnd ihren Zugesetzten hmabsch.cken, danut d.e Sache
beendigt werde Nachdem die Boten von Zürich dieses vernommen hatten, haben sie bei denjenigen der sechs
Orte begehrt, den erster» zu bewillige», dieses ihre» Obern zu berichten und Weisung zu verlangen, ob s.e

...NN.,h. ih.-n B-sch-id j-n-n !«-», Si° HU.-N -11° »1° di--b-yi»Iich-^ii.d--Uch- ^

Eine Fortsetzung der Verhandlung giebt folgende Missive:
1550 13 Angnst Die Boten von Lucer». Uri. Untcrwalde». Zug »nd Glarns an Schwyz.

Darlegung'der Verhaiidlung in aller Hauptsache in Uebereinstinunnng mit de.» Gesandtschaftsbericht von
Zürich bis nnd mit dem Anerbieten der Boten von Zürich, ihre Obern über d.e Sache berichten zu wolle».
..Demnach haben .vir, der fünf orten gsandten. uns unser Herren bevelch entjchlossen und sol.ch antwnrte»
»»s selbS behalten" wie die von Schwyz von ihre». Anwalt ans seinem Schreiben ersehen werden. Heute
Nachn.it.ag..... die'fünfte Stunde seien dann die Gesandten von Zürich vor ihnen erschienen und Haben
eröffnet ihnen sei von ihren Obern ein Schreiben zugekommen,des Inhalts. Der kle.ne Rath habe sich »ut
der Sache nicht behelligen .vollen, sondern dieselbe auf heute vor Rüth nnd Bürger gebracht, d.e nun ihnen
geschriebenhaben, da die Sache so lange angedauerthabe, das Hauptgnt nutzlos daliege. Kosten nnd Schaden
laufen nnd die Zeitläufe bedenklich seien, so wollen sie im Namen Gottes um der Ruhe und Einigkeit
wegen nnd damit das Recht ver.nicden werde, die von den vier Zugesetzten gestellten gütlichen Mittel annehmen,
doch solle man ihnen nichts Weiteres „daran hencken. noch darin trucken" Man bitte nun die von Schwyz
auch eine endliche nnd srenndliche Antwort zu geben. Wenn ihnen gefällig se.. d.e betreffenden Mittel
anzunehmenso sollen sie ..»verzögertihren Landanunann. Dietrich Jnderhalden. als einen der Zugesetzten,
»ach Baden abordnen, dan.it diese Sache ^schließlich erledigt werde. Bitte nn. Antwort durch den
hinkommenden Bote.. Es siegelt der Landvogt zu Bade». Gilg Tschad., des Raths zu Glarns.
^ nvin.ni.nvcn ^ v L-md-Sarchiv Schwyz- Acte» Wädenzwyl lOrigm».).

lieber die Vereinbarung enthält das L. A. Schwyz: Acten Wädenswyl. eine große Pcrgamenturkunde.
ausgestellt von den vier Schiedrichternals endliche VereinbarungZwischen den h.ezu bevollmächtigten Boten
der betreffenden Orte die auf diesen. Tag anwesend waren. Die Urkunde wiederholt ziemlich ausführlich
die Verhandlung in Einsiedel» vom 2. bis ö. Juni, und nimmt dann die in. Abschied von. 17 Juni
1ö50 »nd in diese.» Abschied 5 enthaltenen Vertragspunkte im Zu a.n.nenhangauf. S.e w.rd ans
de» 20. August 1550 datirt. Die Siegel der vier Zusätzer sind wohlerhalteu vorhanden.

Kn o« 1553 24 Juli (St. Jacobs Abend). Johann Edlibach, des Raths zu Zürich, und Jost
Sch.nid. d-s R-ch -Vun. -.nd°°»« UN TlMg.», b-si-,-U. s-lz-nd- V--Ich--ib.„.g, Zw«-.. ZU,Ich nnd
dm I-ch- -nd--n. im TH...WN .-zi,--nd-„ O-t-n -ni,»..«» I-ch »» St.« . „-.l N.II.n- S«. Z-,.d.,«z
im Thn-n-n. Elm»,,. »«>. St.mn.h-Un. w.il ,i- in d-n S-° d-- G°.t-Shm,I-- s t.ng.n Hans ..j« -.-b-«-

-inz-I-z. H-It-N. »nd di-I-S d-n Aisch-N I-lMich l°-°. I-ich-S °--wt-» hat, w»h--nd d>- « Innch
d-f ihm I°lch,. »ich. znsl-h.. W°S-»-» d-- L-nd°°s. d-- G-»°nth-.l w-.l d.. h°h-

0d-.!I--i. »ich. nn. j» Rn,ch-.n»-n. i»d°... -uch !» 0b-" t»td Un-rlt-.»n.h-,m d-.. X O-t-n «°l,«-- nnd
di- n°° M.?ch n.i, G--ich. ... Nnhbnnn.... -ich. -nd-.- z-h-It-i. t°-.d-i> I-Il-n. d.° Cd-ll-ni-
«. Th...z»n mi, ih..n G-„ch,-in Hi-.°b-t tp n«. d-n s-chd V.t.« nnd d-.,-n »m. Znmch >» T-z-n h-„.m.»t
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mittel entwe!fcn." Dem "ufo'lg^ r"' ^""cn der Obern Vergleichs-

und Niklaus Eloos, alt-Landvogt und ^oll Deister Hans Bleuler, beide des Ruths von Zürich,

diese im Namen der schs O?'a7^ ^ Z« Uri, „jetziger" Landvogt in. Thurga».

Auf ciuem andern Tage sind dann di> S' ^ ^ Mgekommen, Huben sich aber nicht vereinbaren können.

H°W Locher. Lundschr -ib -r u 7" ^ «nd Martin W-rli. ult-Schnltheiß. und

war. „daß dewedercr solichcn tag besnchcn'"kount"^^ binden Landvögtc. du diesen zugestunden

Obern sieben (beschriebene) Marllmn »r ^ ^ erschienen »nd Huben uns Gefalle» der

nusscheiden sollen ^ was nämlich unterlalb di7 ivcgen Stummheiin

Gericht gehöre». Diese Murchen solle» de. W°m Stammheim liegt, das soll Alles in dieses
°b und ..„.er den ....7^ r e 'W Obrigkeit, die ihnen gemäß eines Vertrags

Gericht zu Urschhuusen "m!d M Ur ckS c'7 "" ^1''-'" nieder... als der (strafschaft.

den andern drpen orten ulldu Huben" ».. Mal t^' ^ oberkeit sin"'

vorbehalten sein. Dieser Vorscl.laa d d-'be. jedermanns Trettrechte, Wunn und M>de

von denselben angcnonuuen^und verküa ^ t'u 7" ^50 vorgebracht »"»

Briefe gefertigt und von Johann Edllbach m und für beide Partc>r»

diese nun gethan, nachdem nämliel, d,',> .... -n , Schm.d, de.» Landvogt besiegelt lverden. Das Hab.»

worden sind. E. A. SM V°.t.iig° „nd ,cch.s„„»n d" VN " ^"^ltenne in Gegenwart gewisser (benannter) Leute gesetzt

^ X 0..- in. Thu.gau n.. ^.0. . S.. s.. B-.N. Th„.,n..dnch rv 5

Abschied vom 18. Novembe?i550??.^ wcnigstens theiliveisc. ihre Erklärung

August 1550 nicht zu z^stln ist ^aß an den. angeführten Datum vo>"

auf ansuchen Gergm" Vögetts^?ewesc!eu ^bristoph. Bischof z.. Constanz. an Zürich. „Wir fti"d

A.dgenossen rathsboten ab jungst aebaU-n , ^n unseren sonders lieben fründc», d->

Hof zu Bangoltzhaim (alias Vankel'l»'i,n/">>. Poden bittlich ersucht, warum wir ime, Vögclin,

schwester lehensweise genützet ist (niMm.'ii" "" eigenthu.n und von sein. Vögel'S-

cine .venig klare Ai.seinandersctzm a d r K.antwort zuschreiben sollen." F° «

geliehen worden; wen» Vöacli benw.u Wesentlich, der Hof sei einem Paul Appentzh"^Bogel, beglaube. etwas zu fordern, so soll er da. ordentliche Recht ergehen lasse"-

Eine spätere Suvvlieai' >, Zürich. A. Bischof Consta.»

>hm zu seine.» Recht verhelfen" ermU Ucberschrift und Datum, dahin gehend, man Nlögc

Boten auch ab den. Tag der ' »e,-?? Verhandlung und führt aus, es haben gemeiner EidgcnoP"

Angelegenheit dem Bischof zugeschrieben" Gn ? ö" Baden gehalten" ivorden sei. in ws"' los zugelchi.rben (betrifft wahrscheinlich de» Abschied von, LI. Oetobcr 155L).

13».

Wem und Areivurg. 1550, 15. August bis 19. September.

Verhandlungen zwischen Bern und Frei bürg in Betreff der von Bern auf savoyische Besitz"^

Freiburgeru gelegten Teil, und wegen des Priorats Grandson.

1. 1.55g, 15. August. Die Gesandten von Freiburg, nämlich Ulrich Nix und Peter Fricho, ^^^'^gsiec,

vor de». Rathc („minen g. Herren") zu Bern den Vortrag, welche» Schultheiß Nägeli und Vennes

a s Gesandte von Bern, zu Freiburg gehalten habe» und eröffnen diesfalls folgende Antwort -. ' ^
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zu Frcibnrg nebst dcn Sechzig sei gestern über der Angelegenheit gesessen und es verlange» dieselben wie
früher die von Bern möchten die Ausluge der Tcll fallen lassen und bei den. heitern Buchstaben des Burgrechts,
den man früher, nicht in der Weise eines Vorwurfes, sondern in guter Meinung angezogen habe, verbleiben.
Wie viel Gutes' und welche Freundschaft daraus folge, wenn dieses nicht geschehe, sei leicht zu ermessen.
Brief und Siegel diesfalls zu errichten, bedünkc die von Frciburg unnöth.g, We.l das Bnrgrccht Heuer genug
sei. Sic .vollen auch ihren vielfältigen Znsagen in Betreff des neugewonnenen Landes gcnugthun, w.e sie
das früher als sich etwas „bögget" habe, mit der That erzeigt haben. Es se. n.e erhört worden, das;
ein Ort der Eidgenossenschaftein anderes getellct habe; dasselbe sei auch von den Herzogen m.t Bezug auf
die von Freiburg („sv") nie geschehen.Das Burgrecht in dem Artikel von dem Zoll und der Tcll besage,
es sollen beide Thcile von der Teil frei sein. Wenn die von Bern hieran mcht kommen und von ihrem
Vorhaben nicht abstehen wollen, so sei die Meinung derer von Frciburg. den betreffenden Artikel des
Burgrechts durch unparteiische Leute erläutern zu lassen. Indessen verlangen sie, m.t denen von Bern ohne
DazwischenkämstAnderer freundlich abzuko.nn.cn. und erbieten sich, in Betreff des neugewonnenen Landes
Leib n»d Gut zu ihnen zu setze» ! sie betrachten dieses und ihr Land, wenn c.nes von beiden angegr.ffen
würde, als Ein Ding und ..gumpiseh (oder pun.pischy ze sin". Sie verlangenAntwort von („vor")
gesessene.» Nath Es wird ihnen crwiedert. die von Bern glauben ...cht gefehlt und w.der das Burgrecht
gehandelt zu haben, als dasselbe aufgerichtet worden sei. habe ...an das savop.scheLand '"cht besessen und
sei daher dasselbe in dem Burgrecht nicht begriffe»! sie verlangen aber klare Antwort, ob d.e Memung
derer von Freibnrg die sei. das; das savopische Land wie die alten Lande ..»Burgrecht enthalten sc... solle.
Nach verlangten,und erhaltenen. Verdank eröffnen die Boten von Fre.burg .hre Obern w.ssen ».cht besser
Brief und Siegel zu errichten, als wie das Burgrechtsei. und glauben auch, dasselbe gebe he.ter z». das;
das neugewonnene Land und was ...an des Fernern bekommen möchte w.e das alte Land .... Burgrecht
begriffe./sein solle. Die von Bern erkläre... mit dieser Me.nung und Erwuterung Wohl zufr.eden zu se.n,
'venu ihnen diesfalls unter de... Siegel der Stadt Frciburg e.ne sehnst.che Erkanntn.s;und Besche.n.gung
gegeben werde, in diese». Falle wolle» sie auch die von Fre.burg m.t Bezug auf d.e Tell ruh.g lasse».
Das wollen die von Frciburg an ihre Ober» bringen.

Diese Verhandlung ist in die Instruction von. 17. September 1550 für die Gesandten von Bern
(St. A. Bern. JnstruetionsbuchU. k. 07) für einen ferner» Tag zu Fr-.burg >n gle.cher A'.ge egenhe.t
«ufgenommen. Dieselbe Verhandlung mit fast gleicher Redact.on .... St. A. Bern. Ra.hsbuch No. 512 und
L1Z zweite Abtl.eilunaS 216 Nach dieser Quelle bringen d.e Boten von Fre.burg noch „e.nen andern
artickel" wegen des PAorats zu Grandson vor. Es wird ihnen diesfalls geantwortet, d.e von Meßbach
seien noch nicht aus Burgund zurück.

2 1550 18 September Gesandte von Bern, nämlich Hans Franz Nägeli. alt-Schultheisz. Sulpitius

Haas P-sid-. MW» Till!---. -«»-» »°° ->.«-»> f.»«»""- >'
s.,q d°s S.-.-l.- Teil m dm s-a-b-Ichm L---d--, -»-- ------l-ch d-- »a« B-m d--I-

T-ll lM-- -msich-m -»-Ilm. ----- dm Ich-.----- »»- »s " I«»d°m d-,
S--ib-!r» d-, Sache ------- ------ Hab---. d. di-I-lbm d-- Sw- -- G°..--h.--I-S Aal-ch (Ha»,---st,. d-- j»

I------. b-I d-m AaSza« »ach N°Iw°i> ll-I-M w-° ------ B°>°» »d» F.--b«-s ja B-m --Ich-------
I°im „ad «°----.-a->--- Hab---. das B-.--.-chl b-id-, Stadl- -ach,, daß ----- S.ad. U--.--lh.--m d-,
«-»->-> ----- El------- Di-I-S B«-g--ch> I« »»« »>--»-»' >m»» -<>- »»H >-»>- --- - b--d-->

Slädl.» ----- saaach «---»and- --was d-I-II-» ----ch.-I «a-dm. -a-d 1^
>«>ch° dl- Stadl- ---Schi-». »»- das »I-- °--»m.l,----- d----- b-s------ I-.-- fall a. « I-- dah--
»dlhwmdl-- ------- das ------ -->«d I» da- B-V-chl Ii-»-«.-» « «Ich---. S--I. «---- d-- T.,l

z --Ib -"-g-< U-.„--h»--,-- s-ll,-- I--II-» -°°II-->. d,---i. ,-ch b-- d--- Rachl-m------ mch. -a-d W-d--.
Ip-'-ch e-h-bc. daß -i-a-i diesfalls g-gm -a-aad-r Sch-i-ie -'--d B-kmi-l-'-sl- -----hl-- Da. fall ab-- im N-b-lg
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ohne Aenderung des Burgrechts geschehen. Sie bitten dnhcr die von Freiburg, ihnen einen solchen L?ch"N

unter ihrem Siegel zuzustellen: dasselbe erbieten sich die von Bern ebenfalls zu thun. Sollte der Rat)

hicfür nicht ermächtigt sein, so möge die Sache an einen höhern Gewalt kommen. 2. Nach Absterben ^

Priors zu Grandson haben die von Freiburg das Priorat einem Conventual conferirt, in der Mcinung-

diescs komme ihnen wegen des ihnen zustehenden Zugs und Raths zu. Nun aber seien früher so

Benesicicn von beiden Städten gemeinsam conferirt worden, für die dann mcistenthcils zu Rom nach ^
alten Art des Papstthums impetrirt und ihre Verleihung durch Bullen erlangt worden sei. Zug und a 1

habe hier also nichts zu bedeuten. Da die Besatzung jetzt eine andere Form angenommen habe, so wa>

am Platze, daß die von Bern, als das vordere Ort, den Anfang thun und für dieses Mal die Eollatw>>

haben sollten. Doch zu Gefallen derer von Frciburg ivolle man diese in der Besatzung vorgehen lassen, »u

der Bedingung, daß das nächste Mal, wenn das Priorat wieder vacire, die Besatzung, ohne Eintrag der^

von Frciburg, an denen von Bern stehen und so die Sache Wechselweise umgehen solle. Oder aber, n^n
es denen von Freiburg besser gefalle, möge allwegcn die Stadt, die zur Zeit einer Vacation Zug und .

für Grandson hat, zur Besetzung des Priorats ermächtigt sein. Dann soll der ncngesetzte Prior die BcladmP'

welche der frühere getragen hat, ohne Rinngel entrichten. Daneben sollte man die Güter und das Eiu!onwu'>-

welche das Gotteshaus außerhalb der Herrschaft Grandson hat, verkaufen und aus dem erlösten ^

anderes, hinter beiden Städten liegendes, erwerben. Endlich soll der Prior, wie seine Vorgänger "

verschreiben, das Hauptgut vom Vermögen des Gotteshauses in keiner Weise zu vermindern. Der . "

beschließt zu antworten: 1. Alan bitte die von Bern zum höchsten, sich mit dem Burgrecht und der Zutzs^
derer von Freiburg zu begnügen und demnach von der Forderung der Teil abzustehen. Dabei sei ihnen anzuzuö '

daß die von Frciburg das Gotteshaus Aucrest nicht geteilt haben, sondern was wegen des Rotweiler-Äuszu ^

erfolgt sei, sei durch die von Rue geschehen, die unter ihnen in dieser Herrschaft wegen gewisser Kosten e ^
Anlage gemacht haben, worin aber nicht des Gotteshauses Güter, sondern nur des „Schärers Hab

worden sei. 2. In Betreff des Priorats zu Grandson wolle man den Vorschlag, daß je die Stadt, we

Zug und Rath zu Grandson hat, auch die Collation des BcneficiumS haben solle, annehmen. Die von ^
Gesandten von Bern „fürgcwölbten" Bedingungen Wolle man sich ebenfalls gefallen lassen, mit

daß man in den Verkauf von Gütern dieses Beneficiums nicht einwilligen könne. — 19. September.

Räth und Burger wiederholen die vier Gesandten von Bern ihren gestrigen Vortrag. Es wird e> e>^
ihnen die gleiche Antwort zu geben, wie sie von dem kleinen täglichen Rathe beschlossen worden sei, u»
derselben gänzlich und ohne einige Aendernng zu verbleiben. n. A. Fr-wurg-R°nM,ch s>°-

Betreffend die Gesandtennamen sagt das Original: Schultheiß Nägeli und Vcnncr Tillier

beiden Herren, so von der jahrrechnnng wegen hie sind". Vollständig hat die Namen das St.

Jnstructionsbuch k k. 96; die Jahrrechimngsgesandten idiäom k. 95. Mit dein Original unseres AbsaP

stimmt diesfalls das Rathsbuch von Bern No. 312 und 313, zweite Abtheilung S. 304 übercin.

139.

Zürmmen. 1559, 25. August (Montag nach Bartholomä).

Landesarcinv Seliwyz: Abschiede.

Tag der Orte tl r i, S ch >v y z, N i d w a l d e n.

Gesandte: Uri. Andres Gisler. Schwyz. Anunann Jnderhalden. Nid mal den. Hans Äib
Landammann.
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tt. Dieser Tag ist angesetzt worden auf Anrufen des Gabriel de Rusca („Rüschga") wegen Martha

Rusca, welche Jo. Peter de Rusca »in die Ehe angesprochen hat. In dieser Angelegenheit ist zuerst Jo.

Peter vor die Obern gekommen und hat eröffnet, wie nach seiner Meinung der Commissar Anna „eben fast

M)lt" lMw. Man hat dann dein Commissar geschrieben, er solle über Alles berichten, und nachdem sein

bricht erfolgt war, ihm befohlen fnrzufahrcn. Auf das hat man die vom Commissar eingenommenen

Kundschaften und sein Urtheil, auch die von beiden Parteien verwilligtcn Spruche des Nathes zu Bellenz

Und das zu Como von den Geistlichen ergangene Urtheil zur Hand genommen. Es gehen diese dahin, daß

Martha de Rusca von Jo. Peter de Nnsca ledig erkennt und er verfallt ivnrde, ihr alle Kosten zu vergüten.

Puchdem nun die Parteien vor den Boten auf diesem Tag erschienen sind und die Instructionen überein-

ltimnien, hat man gleichförmig, wie Commissar Anna und das geistliche Gericht zu Como gcurtheilt, wobei

^ ohne Appellation sein Verbleiben haben solle. Damit die Obern, die mit diesem Handel vielfach bemüht

worden sind, hiemit nicht weiter belästigt werden, die Parteien einander ruhig lassen, auch nicht etwa nach

Pom appelliren, so wird für dergleichen weitere Umtriebe eine Buße von 100 Kronen festgesetzt, und wenn

Parteien ferner in der Sache trölen sollten, so wird den Obern vorbehalte», sie nebst dem Gut auch

Leib zu bestrafen. Vermöge der Statuten soll Peter Rusca die erlaufenen Kosten in Ziemlichkeit

^'tragen. I». Neber die Frage, ob Martha Nnsca, des Schwan Bernards Tochter, zu lcgitimiren sei, wird

"ach Vergleichnng der Instructionen die Legitimation ausgesprochen, so daß die Martha zum Gute ihres

Katers vermöge des aufgerichteten Instruments und der Statnten Erbe sei» soll. «. Das Wasser Dragonato

P"st oft schnell mit großem Schaden an, wodurch im Boden Vieles versarrt wird. Es ist deßnahen zur

Zoit. als Ammann Dietrich Commissar war, eine Ordination gemacht worden, welche die Bürger zu bestätigen

"Zangen, Es ist dessen zu gedenken.

140.

Weferlingen. 1550, 25. bis 31. August.

Ka»tv..sa.chi» «r-iburg: P-terli„o-r Abschiede Band N°. IS4.

Marchtag zwischen dem König von Frankreich und Ansprechen, ans der Eidgenossenschaft.

Richter, Die gleichen wie bei den Marchtagen von, 3. Juni und 2o.^,nli.

P (25., 26. oder 27. August). Placidus Carle von Disentis ans Bünden eröffnet- Er sei ans

frühern Rechtstage (1. August) mit seiner Klage zurückgewiesen worden, weil er keine Vollmacht von

^"e>. Mithaften hatte. Nun habe er nicht nur einen Gewaltsbrief von den »och lebenden verlangt, sondern

Kundschaft über die Angelegenheit zu Lncern aufnehmen lassen, wie eine Schrift erzeige. Gemäß der

Anzahl der Personen, von denen er Vollmacht besitze, komme die Forderung nun ans 1,9 Kronen, und 50

, die er selber als Rottmeister in dem betreffenden Zuge dem Voten übergeben habe. In diesem Betrage

,^)e n,.„ seine Forderung, obwohl sie früher ans 300 Kronen getan.et habe. Er glaube hiemit den,

Urtheil Genüge geleistet, seine Sache bewahrheitet und sein Recht bezogen zu haben. Gerne hätte er

"°ch besserer Aufklärung der Sache noch mehrere Gewahrsamcn betreffend diejenigen, welche gestorben

mitgebracht sei aber Hiera» durch die in Chnr herrschende Pest gehindert worden; auch sei der Bote,
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den die III Büude zur Besiegcluug der Vereiuuug uach Solothnrn gesandt haben, im Heimreiün K
Nappersivpl in einer Wasseruoth »mgekommcn;der habe alle Gerechtigkeiten und Briefe, die diese AnsoldeuMl
betreffen, bei sich gehabt, die nun mit ihm im Wasser geblieben seien. Der Procurator des Königs entgegne
Die Sache des Klägers sei unbegründet. Ans seiner, des Procurators, Vertheidigung gegen die van >'
die sich auch beklagen, daß sie zu St. Spiritus ausgezogen morden seien, habe man gesehen, was der

von daselbst geschrieben habe und wie der Brief des Königs laute, nämlich daß man ihnen um cnn.^
schlechte Harnische abgenommenhabe, später aber Alles wieder zurückgegeben morden sei. Wenn du
seinen Paßport oder auch nur seiner Herren Büchse bei ihm gehabt habe, so sei ihm nichts geschehen.

Kläger zeige auch nirgends, daß ihm oder seinen Mithaflen etwas abgenommen worden sei und ß' ^
abzuweisen. Der Kläger replicirt, in Betreff seiner und seiner Mithasten Summe habe er ^mel ol na
daß dem Boten Geld gegeben und ihm dasselbe ungeachtet seines Paßports genommen worden sei- '
Verhör der Kundschaften, Vollmachtsbriefe und des Empfehlungsschreibens,das die Herren aus den >l> Ün"
dem Kläger gegeben haben, erkennen die Nichter:

Abtheilnng I!. Urtheilsspruch und Datum fehlen. Eine zweite Abfassung dieses Urtheils in nnserer
Abtheilung0, ebenfalls ohne Datum, aber zwischen einem llrtheil vom 25. beziehungsweise26. August 0 ^'^ .
und einem solche» vom 28. August, schließt so: Nach langer Verhandlung sei kein heiteres llrtheil er o g^
sondern es seien dem Kläger für alle Ansprachen 60 Kronen gegeben worden, womit er sich begnügt )a
Anstatt der Vertheidigung gegen „die von Uri" citirt diese Nedaction den Fall von Anton Artzet.

II. (26. August). Es erscheint wieder Hauptmann Thoma Spiegelberg von Schaffhausen und eröfsi^ ^
Durch ein früheres llrtheil sei ihm vergünstigt worden, Kundschaft über die Zusage des Herrn von McsnMib,
Anwalts des Königs, aufzunehmen,wo er die bekommenmöchte. Er habe sich dann nach Nenenbmg »
Vogt Wunderlich und nach Solothnrn zu Hauptmann Fröhlich verfügt und beide vor ihren
verhören und ihre Aussagen verzeichnen lassen; er bitte diese zu verhören und das titecht weiter ergchiN
lassen. Nachdem diese Kundschaft in seiner Anwesenheit verlesen worden, führt er weiter fort: Es sil
daß er zu Schaffhansen,als die Vereinung dort angenommen wurde, nicht anwesend gewesen sei,
„Herren (französischen Anwälte) nicht zufrieden gewesen seien; deßwegen aber habe er nicht weniger,
mehr, als wenn er persönlich dagewesen wäre, zur Beförderung der Sache beigetragen, wobei er die die. ^
von ihm gebrauchtenMittel aufzählt. Er glaube daher so gehandelt zu haben, daß die Herren mit si>
Fleiß und seiner Arbeit zufrieden sein und sein dem König zugeneigtes Gemüth erkennen sollten, wn
denn jeweilen als dessen Diener bewiesen habe. Alls die Ermahnung der Anwälte des Königs habe er ^
erboten, seine Ansprache fallen zu lassen, wenn seinen Söhnen jährlich nur 300 Franken Pension tM
wetdcn, wobei er sich stets geneigt gezeigt habe, wenn er es früher nicht verdient haben sollte, in c' ^
solchem zu verdienen und allen Fleiß anzuwenden.Hierauf eröffnet des Königs Procurator: Man
eunnem, wie er früher dargethan habe, daß Sachen, die des Königs Liberalität und Pensionen
nicht auf der March behandelt, sondern an den König gewiesen werden sollen, der sie nach seinem l ^
auszntheilen habe. Zur Begründung dessen habe er sich bei dein Stadtschreiber von Solothnrn,
dem frühem Marchtag Schreiber gewesen sei, erkundigt und daselbst gefunden, daß alle solche Angelegen )
an den König geschickt worden seiein Zudem sageil die Kundschastcn, die Verheißung von Mesnaige ß
der Bedingung geschehen, wenn der Kläger für die Annahme der Vereinung bei seinen Herren behält ^
Daß das nicht der Fall gewesen sei, zeige der Umstand, daß der Kläger damals nicht daheim gw'<1"
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Der Herr von Mesnaige sei daher auch nicht verpflichtet gewesen, ihm „nachwerz" eine Urkunde zu geben

und habe keine Ermächtigung gehabt, allein ihm eine Zusage zu thun; denn die Credenz und Instruction, die

gleich Anfangs der Verhandlungen über die Vereinung den Eidgenossen vorgelegt worden sei. laute nicht

auf einen einzigen, sondern auf' beide Anwälte, wcßhalb die Zusage, wenn sie auch unbedingt geschehen wäre,

den König nicht binden würde. Der Kläger replicirt, der Procurator habe ihm nicht verkünden lassen, daß

°r sich lmm Stadtschreiber zu Solothuru erkundigen wolle, wie er, Kläger, mit Bezug auf die vou ihm

erhobeneu Kundschaften es gethan habe. „Es were ouch nit erkennt" und des Königs Anwälte seien ermächtigt,

Einem die Pension abzukünden, warum sie nicht auch Gewalt haben sollten, eine Pension zuzusagen? Die

Richter erkennen einhellig- Da des Klägers Kundschaften bezeugen, die ihm gewordene Zusage sei mit

Bedingungen („Fürworten") begleitet gewesen, so soll der Kläger in vierzehn Tagen, wenn es geschehen

könne, durch seine Ober., von Schaffhansen erbringen, daß er durch seine Mittel zur Annahme und Aufrichtung

der Vereinung geholfen habe. Wenn er dieses erbringt, so soll ihn. sein Geld gemäß der Zusage erstattet

'«erden, wenn nicht, der König freigesprochen sein. Daneben wird ihm vorgeschlagen, wenn es ihn. lieb sei,

'"öge er sich auf diesem Tag erklären, ob er seine Forderung wolle fallen lassen, wenn seine beiden ältesten

Töhne auf nächste Lichtmeß (2. Februar) um 300 Franken auf den „stat" gestellt werdenAngegebene Quelle Abthcilung N.

von
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25. August zu lesen.

M. (27 August) Es erscheint wieder Camill de Vurgo von Bellenz in seinem und seiner Geschwister Namen, als

des Hauptmann Baptista von Burqo, ihres Vaters selig, und trägt wiederholt vor - Benannter Baptista sei im

^hre 1527 als Hauptmann des Königs bestellt worden, worauf er 400 Mann angenommen habe nnd mit

^uptuiann Troger selig von Nri und andern Hauptleuteu, um auf dem kürzesten Wege zum rechten Zug

5" klangen, nach Carra gezogen sei. Daselbst aber seien sie geschlagen und Baptista gefangen nach

^land geführt worden, wo er für seine Erledigung 500 Kronen Nanzion habe geben müssen. Da habe

auch seinen Bestellbrief und andere Ausweise zurücklassen nnd nachher den größten The.l der Knechte

Bahlen „.üssen. Er habe ...... von den in der Eidgenossenschaft befindlichen Anwälten der Königs wiederholt

^'uäß der Vereinung für jene 400 Knechte Soldvergüt.mg für einen Monat verlangt. Dav sei soweit

^°""uen, daß die Herren Maigret und Boisrigault ihm eine Bescheinigung gegeben haben, daß er wie

Hauptleute dieses Zuges bezahlt werden solle. Von dieser Verheißung legt der Kläger eine deutjche

'^ue vg,„ Stndtschreiber Georg Hertwig von Solothurn mit andern Kundschaften und Briefen anf, welche

?°s°n werden. Aus diesen Briefen ergebe sich, daß andere Hauptleute bezahlt worden seien. Da aber

, nach langer Bewerbung in der Eidgenossenschaft und zuletzt auch in Frankreich, als die Vereinung

worden sei nichts erhalten habe, habe er sich au seine Obern gewendet, die seine Ansprache für

^ erkennt haben Hierauf sei er am 12. Juni und 4. August auf dem Marchtag erschienen und habe durch

^"Solothurn aufgeno.nmene Kundschaft nachgewiesen, daß seine Zusage eine richtige Abschrift vom wahren

^""l sei, worauf dem Procurator ein Zeil für die Erhärtung seiner Einwendungen bestimmt worden sei.
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Er hoffe also den geforderten Monatssold (gemäß der Vereiuuug könnte er den Sold für drei Mouab
verlangen) zu erhalten, es wäre denn, daß der Procurator seine Entgegnungen nunmehr erweisen könnte.
Der Procurator erwiedert neuerdings: Seit dem Zuge nach Carra sei ein (Freiburg: viele) Marchtag
gehalten worden, auf welchem des Klägers Vater in Betreff seiner Ansprache geschwiegen habe; es sei dann
ein Urtheil erfolgt, daß diejenigen Ansprecher, welche ihre Forderungendamals nicht vorgebracht haben,
abgewiesen sein sollen, was auf den jetzigen Kläger anzuwenden sei. Der Vater desselben habe auch im
Jahre 1530 einige Bezahlungenempfangen und hiefür guittirt. Es sei hieraus zu schließen, daß er auch füi diese
Angelegenheit bezahlt worden sei. Damals haben auch zwei Aufbrüche in der Eidgenossenschaft stattgefunden,
einer für den heiligen Bund unter dem Befehl des Müssers, und einer für den König. Wäre Baptista ein
Hauptmann des Königs gewesen, so würde er seinen Bestellbriefvorweisen können; da das nicht dn ^a
sei, so sei anzunehmen, er sei vom heiligen Bunde bestellt worden. Wegen der Gefahr sei den HauptluiM
des Königs bei Verlust der Bezahlung geboten worden, nicht über Carra, sondern durch das Wallis sich zum lec)tttt
Zug zu begeben. Dem haben alle gehorcht, mit Ausnahme von Ammann Troger und Martin Gisler, die ü'0
Carra gezogen, dort geschlagen und nachher ans einem Marchtage mit ihrer Ansprache abgewiesen worden stiem
Wenn sie aber auch etwas erhalten hätten, so wäre das aus besonderer Gnade und wegen der Gevattelschm /
bei welcher Ammann Troger betheiligt gewesen sei, geschehen. Zudem sollre von der Zusage nicht bloß um
Abschrift, sondern das Original vorliegen; dieses möge bei der Bezahlung zurückgegeben worden sein. Wäu
Baptista des Königs Hauptmann gewesen, so hätte er auch nach altem Gebrauch auf den Zug hin stmu
erhalten, daß er entschädigt sein würde, (denn der Marsch von Bellen; bis Carra sei nicht so weil, la>
hiefür ein Monat nöthig gewesen wäre). (Das eingeklammerte fehlt bei Freiburg.) Nirgends werde sich zeub'M
daß andere Hauptleute siir diesen Zug bezahlt worden seien. Gemäß beim Stadtschreiber von Solothm'M
damaligem Marchschreiber, eingezogener Erkundigung sei dem Hauptmann Troger gar kein Urtheil

worden. Baptista sei damals auch erschienen (!), habe aber seine Forderung nur siir 300 Knechte gub ^
und nichts Anderes erlangen mögen, als daß ihm 100 Kronen angeboten worden seien, wie ein m>
benannten Stadtschreiber dem Procurator gegebener Zedel allsweise. Es finde sich auch nicht, daß " ^
Köllig (sonst) gcdieilt hätte oder mit andern Hauptleuten in des Königs Kammer aufgezeichnet und registu
worden wäre. Ein Schreiber des Königs habe ihm auch ein Zeugniß zugestellt, daß die italienischen Haupt <>>
nicht im Brauch gehabt haben, den Sold ihrer Knechte zu empfangen, sondern wie die Franzosen bch" '
worden seien; von den Knechten sei nun aber niemand auf Marchtagen mit Forderungen aufgetreten. -'
diese» Gründen sei der Kläger abzuweisen. Letzterer replicirt: Anbelangend den Marchtag, auf welchem
Vater die Forderung geringer gestellt habe, so möge er auf demselben erschienen sein „lind

ufzug die Verheißung zu lest erworben, deren, wie hievor ist geredt, ein glonbsame copp erzeigt hal^ ,
darum aber sei seine Ansprache nicht verschienen. Es zeige sich auch nirgends, daß er für diesen 5>ug '

deil Monat eineil einzigen Pfenning erhalten habe. Wenn damals auch zwei Aufbrüche stattgehabt ^ /
so ergebe sich doch aus dem Umstände, daß Baptista mit Ammann Trogcr und Andern, die
Maßen Hauptleute des Königs waren, den Aufbruch gethan, und daraus, daß ihm später Maign't
Boisrigault versprochenhabeil, ihn abzufertigen, wie sie andere Hauptleute bezahleil werden, daß ^
König zugezogen sei. Der Bestellbrief, wie schon angeführt worden, sei ihm genommen

gefangen war, und das Original der Verheißung sei auf dein früher» Tage bei den Richtern zu ^ ^
belassen worden. Es zeige sich auch, daß Ammann Troger und Andere, anstatt daß sie auf einem Ma>c
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abgewiesen worden mären, für den Zug bezahlt worden seien, was er zum Überfluß durch eine in Uri

aufgenommene Kundschaft erweisen könne. Wenn der Durchzug nach Carra verboten worden sei, so beschütze

den Kläger immerhin die nachher erfolgte Zusage, welcher gemäß er verlange, wie andere eidgenössische

Hauptleute, in deren Eigenschaft er sich befinde, und nicht wie Jtaliäner bezahlt zu werden. Da er die ihm

gewordene Zusage und wie andere Hauptleute für den Zug und die Schlacht bezahlt worden seien, gemäß

der Forderung des ersten Unheils nachgewiesen, der Procurator aber seine Einwendung nicht erbracht habe,

wie er hätte sollen, so hoffe er, den verlangten Monatssold zu erhalten. Der Procurator bleibt bei seinein

Anbringen. Nachdem die Ermahnung zur Freundlichkeit bei den Parteien ohne Erfolg war, geben die beiden

Richter des Königs folgende Meinung ab: . . . .

Abthcilung der angeführten Quelle U. Hier bricht mit Schluß eines Blattes, wahrscheinlich in Folge

Verlusts der Fortsetzung, das Original ab. Eine in unserer Quelle, Abtheilung L, früher erscheinende

Fertigung des gleichen Urtheils, der wir auch das Datum, das in der hier benützten Vorlage ebenfalls fehlt,

entnommen haben, und welche die Parteivorträge sehr verkürzt enthält, giebt den Urtheilspruch so: Da die

Richter genüglich befunden haben, daß des Klägers Vater für diese Ansprache bezahlt worden („gewesen")

sei, so sei der König ledig erkennt. Weil aber der Kläger schwere Kosten gehabt habe, und sein Vater selig

wegen der Gefangenschaft 500 Kronen Ranzion geben mußte, so sollen dem Kläger 500 Kronen geschenkt

werden. Dieses Urtheil ist aber in der genannten Ausfertigung wieder durchgestrichen und dafür einfach

hingesetzt worden: Daß dem Kläger wegen seiner Ansprache von dem Zug zu Carra her 500 Kronen

ausgerichtet werden sollen. Die in unserin Text eingeklammerte Stelle ist im Original durchgestrichen.

Unsere Wiedergabe der Parteiverhandlungen enthält Wiederholungen früherer Anbringen; dieselben ließen sich

nicht wohl vermeiden, da dieses Referat der Vorträge früher nicht aufgeführte, nicht uninteressante Details

enthaltet, die vereinzelt nicht gut gegeben werden konnten. Unsere Quelle, Abtheilung 0, enthält noch eine

dritte, ebenfalls abgekürzte Redaction dieser Verhandlung. Der Urtheilspruch ist hier nach der zuletzt angegebenen

Weise behandelt.

Diese Verhandlung und Urtheil enthält das K. A. Freiburg: Missiven Frankreich, in Original, mit den

Siegeln der vier Schiedrichter. Es trägt das Datum vom 26. August. Die Parteiverhandlungen sind mit dem

Auszug aus den Peterlinger Abschieden übereinstimmend. Die in unserer Wiedergabe enthaltenen Verweisungen

auf Freiburg beziehen sich auf diese Fertigung. Das Urtheil wird hier so angeführt: Die beiden Richter

des Königs erkennen, der König sei dem Kläger nicht mehr schuldig, als den Sold für einen halben Monat

für 300 Knechte, die sein Vater selig zu Carra haben mochte. Nach der Art der Bestellung der italienischen

Hauptleute werden ihm von diesem halben Monatssold 300 Kronen, die er für seine Bestellung und den

Aufbruch, wie Wohl zu gedenken sei, erhalten habe, abgezogen. Die eidgenössische» Richter dagegen urtheilen,

weil der Procurator des Königs dem früher auf sein Erbieten gegebenen Urtheil, betreffend Beweis seiner

Anbringen nicht Genüge geleistet habe und der Kläger die Abschrift der von ihm behaupteten Zusage durch

genügsames Zeugniß erhärtet und dargebracht habe, wie andere Hauptleute in Betreff des Carrarer-Zuges

bezahlt worden seien, so solle der König dem Kläger einen Monatssold für 300 Mann bezahlen, in der

Art. wie andere Hauptleute dieses Zugs bezahlt worden seien, und die Zusage enthalte. Da aber die Richter

des Königs „vermeinen", daß des Klägers Vater 300 Kronen darauf erhalten habe, so sollen dem Kläger

diese 300 Kronen abgezogen werden, es sei denn, daß er erzeigen könne, daß sein Vater auf diesen Zug

nichts erhalten habe. Nach Eröffnung dieses zwiespältigen Urtheils hat der Kläger dem Procurator drei

Personen, gemäß den Tractaten, als Obmann vorgeschlagen, nämlich Ambros Krämer, Stadtvogt, Jörg

Schinder, Zunftmeister zu Chur, und Burgermeister Heimo. Nach genommenem Verdank einigen sich die

Parteien dahin, daß sie von den dreien denjenigen als Obmann annehmen wollen, den der Herr von Castion,

der Anwalt des Königs in Bünden, erwählen werde. -Dieses Urkunden die vier Zugesetzten mit ihren Siegeln.



404 August 1550.

IV. (27. August). Anton Poccobello iviederholt seine früher (10. Juui und 29. Juli) angebrachte Klage
und ist gewärtig, ob der Procurator uuu dein ergangenen Urtheil Genüge zu leisten im Falle sei, wobel
zum Ueberfluß seinen Bestcllbrief und die früher gebrauchten Acten wieder darlege. Der Procurator eröffnet-
Er verbleibe bei feiner frühern Antwort; doch um dein letzten Urtheile nachzukommen lege er einige, am
der königlichen Kammer ihm zugeschickte Verträge vor; diese enthalten den Aufbruch und die Bezahlung e
Poccobello und anderer italienischer Hauptleute, die der König von Navarra durch den Herrn von Ma»>
im Jahre 1542 angenommenund dann der Köllig von Frankreich vor Parpieu (Pcrpignan) und im Pie>no>
gebraucht habe. Durch dieselben zeige sich, daß Poccobello für die („vom") Monate Juli, beginnend a
15. Tag, August, September und October (durchgestrichen:und December) bezahlt sei und namentlich a
auch, daß er auf den beiden letzten Musterungen nur noch 269 Manu gehabt habe. Der Procurator '

hiemit dem Urtheil Genüge gethau zu haben, so daß der Kläger abgewiesen werden solle. Dieser bleibt ^
seiner Behauptung, daß er für den halben Monat Juli und für den December nicht befriedigt worden sei um
den („vom") ersten Monat nur 700 Kronen empfangen habe; der Procurator habe nicht nachgewiesen, e
er für die fraglichen anderthalb Monate bezahlt worden sei. Er fordere auch Bezahlungfür den ^

denn er habe nicht geraden Wegs über Mailand kommen können, sondern den Abweg über Wallis ^
müssen. Dabei erörtert er den Aufbruch und seilten Dienst, wie er Aufaugs Juli von Lauis ausgeM
sei und was er im December in Piemont gethan habe. Die Richter erkennen, gestützt aus die vorgc eg
Auszüge, die lauter einen Monat „vom andern" (?) melden: Der König soll dem Kläger für den Ata»
December und alle seine Ansprachen1000 Kronen bezahlen.

Abthcilung der angeführten Quelle 0.

V. (27. August). Hans Schiffli von Schwpz fordert wieder Ersatz des bei Bicocca erlittenen Schade -
wie ihm dieser verheißen worden sei, und legt Kundschaftenein, die er des Weiter» aufgenommen
Der Procurator entgegnet: Die Ansprache sei unbegründet; der König sei nicht gehalten, jedem seinen

deit er im Krieg erhalte, zu vergüten; er gebe jedem seinen Sold, womit er ihm Leib und Gut verg ^
Kläger sei also abzuweisen. Nachdem sich gezeigt hat, daß die Sache den Morelet alltreffe, iveil dieser
fragliche Zusage gethan haben soll, so hat Morelet über diese Angelegenheit nicht richten wollen.
deßuahen, ohne den Handel auszutragen, den Kläger mit einem Schein wieder heim au seine Herreit gewu

Abthcilung der angeführten Quelle 0. Die Verhandlung hat kein speciclles Datum, sie befindet
zwischen einer vom 27. und einer vom 28. August.

VI. (28. August). Nicola von Burg von Bellen; fordert abermals im Namen seines Bruders A ^
selig den Sturmsold wegen Pavia, welche Stadt Jacob mit 700 Mann unter dem Herrn von St-
einnehmen geholfen habe. Zu diesem Ende legt er seinen Bestellbrief von dem Herrn von
dreizehn Kundschaften,die er vermöge des frühem Urtheils zu Unterwalden und zu Como
habe, vor; aus diesen ergebe sich, daß Andern der Sturmsold auch bezahlt wordeil sei. Der Pn^üt ^
wiederholt: Diese Forderung sei auf frühem Marchtagen nicht augebracht worden. Ueberhiu habe ^ ^
Register des Herrn von St. Paul über diesen Zug nachgeschlagen,aber nicht gesunden, daß ^^^")
Hauptmann des Sturms wegen bezahlt worden sei. Diese Hauptleute seieil wohl angethan
gewesen, Pavia zu belagern, aber nicht die Stadt zu stürmen; es zeige sich auch, daß der genannte 0
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im September um 177 Mann gehabt habe, für die er bezahlt worden sei; „er ist auch nit zu flachen

^schinen, wie er sich des daselbs erkundet hat; er hat ouch etlich kundschaft zu Baden ufgenommen, die

barum nützit konnten sagen, und sind aber in dem zug gsyu". Der Kläger sei daher abzuweisen. Dieser

^plicirt: Die Einwendung wegen des frühern Marchtages falle in Folge des erlassenen Urtheils, dem er

"un nachgekommen sei, hinweg. Die Richter beschließen, vom Stadtschreiber zu Solothurn eine Copie des

Registers betreffend die zur Zeit behandelten Anforderungen der Hanptleute Albrecht von Salis (Sala) und

(unklarer Name) zu verlangen. Nachdem dieselbe eingelangt mar, hat sich daraus ergeben, daß die beiden

^mannten gemäß erfolgtem Urtheil nur den Sold für die zwei Monate erhielten, wiewohl sie nebst demselben

"uch den Sturmsold verlangt hatten. Es ivird daher der Kläger, weil er nicht genügend gezeigt habe, daß

M'dere Hauptleute Stnrinsold erhalten haben, wie das frühere Urtheil ihm aufgetragen hat, abgewiesen.

Abtheilung der angeführten Duelle 0.

VII. (28. August). Vespasian Borelli von Ruffle fordert abermals im Namen seines Vaters, Francise Borelli,

^ Hälfte der Nanzion des Grafen Parvesin, den sein Vater gefangen nach Como geführt und dem Gnbernntor im

Manien des Königs übergeben habe, welcher (Gnbernator) ihm diese Ranzion verheißen habe. Dabei bemerkt er,

'"egm der in Blinden herrschenden Pest habe er den Anforderungen des frühem Urtheils (6. August) nicht

""chkommen können; der Procnrator werde aber wohl erfahren haben, wer sein Vater sei, der dem König allwcg

^dient habe. Der Proeurator antwortet: Seit dem betreffenden Vorfalle seien nenn und zwanzig Jahre verflossen

""b dazwischen Marchtag gehalten worden, bei dem diese Ansprache nicht vorgekommen sei. Zudem habe weder

borelli noch der Gnbernator Gewalt gehabt, dem Grafen das Leben zu schenken, da er der Mnjestätsbcleidignng

uberführt und in der Ungnade des Königs war. Neun Jahre nach dem letzten Marchtage sei der genannte Francise

andere Forderungen befriedigt worden, daher sei anzunehmen, er sei auch um diese zufrieden gestellt

^"tden. Der Kläger replicirt: Sein Vater sei ans dem Marchtag erschienen, aber bis auf heute mit guten

Korten abgewiesen worden; in guter Meinung habe er keine Bescheinigung gefordert. Er habe nicht für

Ansprachen, sondern nur wegen des Abzuges von Neapel und wegen des Bicoccherznges gnittirt. Er

^e den Grafen in andere Lande führen können, wenn er gewußt hätte, daß er ihn nicht behalten möchte;

^ (iube aber seinen geneigten Willen gegen den König erzeigen wollen. Es werden nun in der Freundlichkeit

Kläger 150 (oder 250?) Kronen zugesprochen; will er diese nicht, so soll er nichts erhalten. Er erklärt,

"'(es annehmen zu wollen.

Ein spcciellcs Datum trägt die Verhandlung nicht; sie steht am Schlüsse der Abtheilung 0 unserer

Quelle nach einen: Urtheil von: 28. August; auf sie folgt nur »och die Bemerkung, die Procedur betreffend

bei: Grafen von Greycrz sei in: „Transscript" von: 29. August 1550.

^ III. (29. August). Es erscheint Michael, Graf zu Greyerz, mit Anton Tillier, Venner und des Raths

Ber>:, and Peter Ammann, alt-Schultheiß und des Raths zu Freibnrg, als Gesandten und Nathsboten

. ^ Städte Bern und Freibnrg, und Beiständen des Grafen, gemäß ihrem alten Bnrgrecht. In Folge

^ si'üher gegebene,: Urtheils und der hierauf von dem Grafen ertheilten Begünstigung, bis zun: Schlüsse

^ Tages der Eidgenossen ans deren Antwort ans das Schreiben des Königs warten zu wollen, bringt nun

si» dw Abschied des genannten Tages den Richtern („uns") zugesandt, aus welchen:

^ ^gebe, wie den Richtern der Weg geöffnet worden sei, in dem Handel des Grafen mit dem Rechten



406 August 1550.

fürzufahren. Er habe seine Klage früher eröffnet und bleibe noch bei derselben; da diese Klage aber zwc>

Artikel enthalte, nämlich die aus dem piemontesischen Krieg herrührende Forderung und die Ansprache wcgc»

seiner und seines Vaters seligen Pension, so wolle er, gemäß dem Briefe der Eidgenossen dermalen nur de»

ersten Artikel eröffnen, den zweiten auf gelegene Zeit sich vorbehaltend. 1. Im Jahre 1544 habe der Köwö

Franz I. ihm besohlen, wenigstens 2000 der besten Kriegslcute, die er in seinem Lande habe, für den Die»

des Königs zum Schutze des piemontesischen Landes aufzunehmen, und ihm versprochen, wenn er au)

(„was er") über 2000 Mann nach Savoyen bringen möchte, daß diese gemustert, bezahlt und ins Pienw»

geführt werden, oder aber solle jedem, der den Anwälten des Königs anzunehmen nicht gefällig wäre, en>e

Krone gegeben werden, damit er wieder heimkehren könne. Als williger Diener des Königs habe dann t»''

Graf in seinen und den umliegenden Landen 4000 Fußknechte aufgebracht, und dieselben mit großer Emsigkk

in schneller Eile nach Cammerach befördert. Als sie dahin gekommen seien, haben des Königs Anwälte

Hälfte, ohne sie zu »Ulstern und ohne ihnen einen Pfenning zu geben, wieder nach Hause geschickt. Dadr»'

sei der Graf um 2000 Kronen, die er diesen heimgeschickteil Knechten vorgeschossen habe, gekommen; eben?

um 700 Harnische, mit denen er sie versehen habe, in der Hoffnung, sobald die Knechte geinusteit sc»' ^
werden sie ihm jeden mit 4 Kronen, die er darum gegeben habe, vergüten. Diese 4700 (!) Kronen >»6

Zins von sieben Jahren, von 5 von 100, wie er in der Eidgenossenschaft üblich sei, ertragen bis auf l>c»^

6480 Kronen. Zum Beweis des Angebrachten legt der Graf einen Befehlsbrief des Königs vor, in dei» ^
ihm 2000 Mann aufzubringen befohlen habe, und erbietet sich, einen Eid zu thun, daß ihm der ,

angezeigte Verheißung gelhan und bei Königsworten ihn aufgefordert habe, eine so große Zahl von N

knechten, als er aufbringen möge, nach Savoyen zu fertigen. 2. Der Gras fordere serner den Sold

450 Mann, die er auf Befehl des Präsidenten von Savoyen nach dem Abzug der heimgeschickten 2000 ^

nach Cammcrach beordert habe; der Präsident habe ihm zu verstehen gegeben, es sei das der Willc ^
Königs, mit dem Beifügen, sobald sie nach Cammerach kommen, werden sie gemustert, bezahlt und

Gebirg zu den 2000 andern Knechten befördert. Das sei aber nicht geschehen, sondern sie seien ,

heimgeschickt und jedem nur eine Krone gegeben worden; der Graf aber habe ihnen einen Monatsold

müssen; das ertrage 1514 Kronen und 20 Tertsch, mit Inbegriff des Zinses für sieben Jahre 2044

und 18 Soß. Er erbiete sich das Angebrachte mit Briefen und Leuten zu beweisen, und legt ein ^ ^ ^

des Präsidenten von Cammerach vom 29. Januar 1543 „vor ostern" (Osterstyl) ein. 3. Er verlangt, ^

ihm sein „stat", als obersten Feldhauptmann, auf ivälsch Colone!, für sieben Monate, während

Knechte im Dienst gewesen seien, bezahlt werde, nämlich für jeden Monat 1000 Franken, was »ach -

dessen, was er daran erhalten habe, 6650 Franken, mit dem Zins 8977 Franken 10 Soß ertrage. ^ ^

wclA

acht-"

Spieße und Halbartcn, die er den Knechten, welche in beiden Malen von Cammerach wieder heiiM

worden sind, gegeben habe, 180 Kronen, mit dem Interesse 243 Kronen. 5. Für die 2000 Knechü,
ins Pieniont gezogen sind, fordere er den Sold für 4 Monat, nebst dem Schlachtsold,gemäß ein

Vertrag, nach Abzug der 7300 Kronen, die man in Folge des Ausspruchs des Herrn von Ängnni ^ AP'
habe. Das betrage 53,747 Franken, mit dem Zins von sieben Jahren 72,549 ^ranken 18 ^ress
den Macherlohn der Haupt- und Schadlosbriefe, die er den Zinsherren, Bürgen und d»'

des Geldes, das er dieses Dienstes wegen aufnehmen mußte; auch wegen der Aenderung der z^ste»/
theils jährlich, theils alle zwei oder drei Jahre geschah; serner für die Bürgen zu ledigen »n „ick
die mit Ausnahme des Geldes erfolgt seien, und für Geschenke, die er geben mußte, <500
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Inbegriff der Zinse 10,195 Kronen. 7. Für die Gysclschaft und Leistungen,die während den sieben Jahren
Betreff des aufgenommenenGeldes erfolgten, weil er die Zinse, auch einige verfallene Hauptsummen auf

Äel und Tag nicht bezahlt habe, da er seine Ansprache am königlichen Hof und auf gemeinen Tagen zu
Vaden mit schweren Kosten verfolgen mußte, wie das augenscheinlich jetzt »och der Fall sei; auch für das,

er den ihn besuchendenFußboten und reitenden Boten (gegeben) habe, 4700 Kronen, mit den Interessen
^45 Kronen. 8. Für die Ritte, die er mit „sim stat" gethan, da er drei oder vier Monate dem Hof
"achgeritten sei; auch für die Ritte, die er „inhiu in postenwps", um seine Ansprache zu fordern, gethan
^"be; auch für die Ritte, die seine Edelleute, auch in „postenwyß"oder sonst „inhin" gethan haben, inbegriffen
5'"ei Jahre, während welchen einer seiner Edelleute „dinuen" geblieben sei, 7000 Kronen, mit dem Juteresse
6450 Krone». 9. Für drei Züge, welche er in des Königs Dienst beritten, bewaffnet und wohl „nsgebntzt"
">tt vierzehn oder fünfzehn Dienern, in seinen eigenen Kosten (!) nach Landrecp, St. Desir (Dizier) und
Bologna gethan habe und dem König nachgezogen sei, welche Ritte sich in die fünfzehn oder sechszehn Monate
kaufen, wofür er weder Sold noch Vergütung erhalten habe, 10,000 Kronen, mit den Interessen

^,500 Kronen. Seine diesfälligen Dienste könne er nachweisen. 10. Seit vier oder fünf Jahren sei er auf
Tagleistungcn zu Baden mit „sim stat", entweder persönlich oder durch seine Anwälte und Botschafter

schienen, wie sich aus den Abschieden, die er ins Recht lege, zeige, um die Bezahlung seiner Ansprache zu
fördern. Für diesfällige Kosten und den Macherlohn der Abschiedbriefc fordere er 7500 Kronen, mit den

l0,i95 Kronen. 11. Da seine Hauptlente von ihren unbezahlten Knechten des Soldes wegen angegriffen,
""'ge zu Verderbniß,andere in schwere Kosten gerathen seien, so habe er ihnen Zahlungengeleistet. Auch
" ^ wiederholt und an manchen Orten mit allen seinen Dienern und dem Troß von benannten Knechten
^U'oten und verhaftet worden. Wegen des Schadens und der Versäumnis),die ihm und seinen Hauptlenten
^'aus erwachsen seien, inbegriffen, was er denjenigen, welchen seine Herrschaften für die diesfalls aufgenommeneu
. ^der verschrieben morden seien, geschenkt habe, damit ihm das Aufkündigungsziel,bei Einigen zum dritten

verlängert und einige Zinse zum Hauptgut geschlagen werden, was er lieber mit großen Kosten gethan
als durch seine Gläubiger seine Güter angreifen zu lassen, fordere er 9000 Kronen und keinen Zins

12. Er fordere den Sold für drei Monate, die seine Knechte über die ersten drei Monate in Piemont
^ '"U habx^ ,„it Inbegriff des Schlachtsoldcs,wie die Eidgenossen damals besoldet waren, wie solches der

Diyn, des Herrn von Revers Lütcuer, und andere französische Hanptleute seinen Hauptlenten und

Achten, damit sie weiter dienen, zu St. Jac (?) verheißen haben, was später durch den Herrn von Anginem
^"Anert?), des Königs Statthalter in Piemont, in Beisein des Herrn von St. Julian, damaligem Obersten
^ Eidgenossen bestätigt worden sei. Hiefür fordere er 8000 Kronen, mit den Interessen 10,800 Kronen,

"thlgen Falls wolle er diese Zusage und dereit Bestätigungerweisen. Wenn nun der Procurator des Königs,
. M auf den Frieden ihm nicht antworten wolle, so glaube er, es solle ihm diese Anforderung ohne Verzug
sein werden und zwar mit allem Kosten und Schaden. Der Procurator antwortet:Er erinnere an

sichern Einwendungen, bei denen er zufolge seines Befehls verbleibe und zwar um so mehr, als der
^ "i "icht nach eidgenössischer Art bestellt worden sei, sondern wie die Landsknechte, weßhalb er sich der

»icht bedienen könne, lieber den Vorbehalt der Forderungen, welche von den Pensionen herrühren,

der "^t Z" redeit. Da der Graf des Königs Orden angenommenhabe, so gehöre die Angelegenheit
sich ^'^oneii und des „stats" an den König und nicht auf die March. Der Graf erwiedert: Wenn er

""ch wie die Landsknechtehabe bestellen lassen, so schade ihm doch dieses nicht; er habe das zu Gefallen
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des Königs gethan, der hieraus seinen aeneiate»
den Orden betreffen habe er nieder -V ^ dienen, ersehen möge. Forderungen, die

Word». sri m.d «..drn. Eid '"V " hi-r ».>.,-dr»cht, Da er ob« »ls Eido-noss-
«-d.. ho,. d dö^r^i das <... drr .»rch> „rh„l..d
seiner Klage und Forderuna ?,e>- ff) l>se»- Er verlange nun ein endliches Urtheil gemäß

dos pie.nontesiwn^e77 w 77 Aubringen und fordert, sowohl in Betreff
lassen dann dem Grafen anzeigen - Sie's 7 77 ^ ^"^°"oii ledig gesprochen zu werden. Die Richter
seiner Anforderung von den, viemom 7 7 ^ 'b'" ar.f diesem Tag in Betreff
sei», ihm Red und Antwort 7 .4,- ^ 7" - ^ gesprochen ,verde., und der Procurator gehalten
und unter dem Vorbehalt da' 7 7 ^"7 S"erst mündlich und dann schriftlich

sohlen word".7^ nür^'ö nichtigen, in Folgenden.. 1. De... Grafen 'sei nicht

Musterung, die am 28 ^eeemb.r - 7 7 ""zunehmen, wie der Rodel und die

""d „sine" offenen Briest klar -r b"rch den Herrn von Chateauvienx vorgenommenwurde,
so sei er vemMßt wörd7 m77°" . 77' ^ateauvie.,- n.ehrere nicht a.n.eh.nen tonnte,
dienen" befand, wieder heimzuschicken. 7i"7s7' 7'-7'' " """tougenlich dem künig Z"

auch die Rödel des Könias mit, "n. /. ^ b''" Befehlbrief dieses Musterherrn und des Grafen,
der Graf ei7! ^.777 7 7 s-^'''7'' Herren ergebe. 2. Wegen der 45.) Mann, für n'M
sei der König dessen berichtet w7 I'"" "'7 ^"^ig- Sobald sie nach Cam.nerach gekommen s---"'
Bedauern, weil es auf der Liffriin ," "77' ^^^b"Uen geschrieben habe, er habe wegen dieses Kriegsvolks
Obwohl er nicht angeordne." dnu 7 -"7 "imen Landleu.en liege und ihn. dermalen nicht dienen könne-

l"ss-", da .nit ^e 7eder be^ bezahlen, habe er dann doch jede... eine Krone g-b-"
kund geben. Er berufe sieb aus d""7 7'^'" ^ vorhanden, die kein Mißvergnügen

auch hervor, daß der Graf keinen AiGr7s77''7"'''°"^" bem letztern g-l"
Brief des Präsidenten von Cam .v' 7? ^ ' Riannschaft hineinzusenden. Der vom Grafen angefühlte
Schreiber 7er Tr i7 d! daß er von. König Befehl gehabt, sondern, daß ihn. ei"

der Graf als oberster H7. t77. fo7e '7 ^'7"^ gegeben habe. 3. Betreffend den „stat", bei¬

den Dienst nicht persönlich verrichten- da777 "buug noch ziemlich, daß man diejenigen bezahle, di¬

so begehre er, der Proeurator daü d " "^'""..geachtet der Graf diesfalls einen Vorschuß empfangen lM

die der König deßwegen und weil d 77 7 ""d '"'t allen Kosten und Zi">^
er versprochen hatte, erlitten habe 4 7! 7" ^"lte anzufiihren,
aber wisse, nne die Kriegsleute gerüstet 777 " ^Spieße und Harnische; jeder».«'
Monaten für 2000 Kneckte- ,»-7 bewaffnet sein sollen. 5. Der Graf fordere den Sold von "^
oerlange... Die 2^0 K^.te . 77 "ur den Sold für dritthalb Monate f.ir 1200-^1
bezahlt worden, ivelcher a.n 5' 7 ^ " 7 ^""ber hineinschickte, seien zu Cammerach für einen M«""
""b ge..'.lstert, wie d7 7ust7777ae 7- 7"'^ " '^e.u Monat habe man noch 7)00 vorgefn"b"
den 5. März, wie es ihnen verb 'is-7 bis auf den 5. Februar und las «

Als dann aber diese Krieaslent- d 7 '7 ^ vergnügt waren, wie die Rechnungen es '

s" der Herr von Anginen 777' 7 aufgehalten und nicht ge.nustert worden s--"'
herausstellte ..»d durch den 7e7""" 7 mancherlei Besichtigungenvorzunehmen, durch wel-h-

l200 Knechte vorhanden seien' "7'7 77' b""dgethan wurde, daß unter fünf Fahnch-"rhaudu. st.en. Dadurch sei der Herr von Anguien veranlaßt ...orden, den Haupst-""" ^
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nur 16,425 Franken zu gebe». Der Graf könne daher höchstens einen Monatssold fordern, vom
März bis 5. April, im Betrage von 10,674 Franken, und dann wieder einen solchen vom 5. April bis
Mai, im gleichen Betrage, und vom 5. Mai noch einen halben Monat für die „Stillstehung" und den

^zug, in welchem sie den Landleuten für ihre Nahrung nichts bezahlt haben, das betreffe 6337 Franken;
b'e ganze Summe belaufe sich also auf 26,685 Franken. Hievon ziehe sich ab die erwähnte Zahlung von
16,425 Franken. Dazu kommen noch 1300 Franken fiir Munition und Spieße des Königs, welche die
^hnchen gehabt haben, wie das sich durch das Zeugniß des Obersten in Piemont ergebe, lind wieder
b6l> Franken, die dem Grafen auf sein Versprechen, in Piemont dienen zu wollen, ausgerichtet worden seien;
^ gehen daher von der obigen großen Summe 18,355 (sie statt 18,255) ^ranken ab, und bleibe der König

mir noch 8460 Franken schuldig. Daß nur 1200 Mann vorhanden gewesen seien, ergebe sich durch
^Zeugniß der Herren von Anginen und von Lange (Langie?); auch werde der Graf selbst nicht in Abrede
^en, daß seine Hauptleute, nämlich der Herr von Vauxmarcus und der Herr von Wippingen und viele andere

der Schlacht heimgezogen seien. 6. Der Graf fordere Entschädigungwegen Kosten für Aufbrüche, Auf-
^tung vo„ Briefen und Gnselschaften, zeige aber nicht, daß der König ihm hiefür etwas schuldig sei.
^ Der Graf habe seine Knechte noch nicht befriedigt; der König sei stets bestrebt gewesen, dieselben in Billigkeit
ö" bezahlen; das aber sei durch die überschwenglichen Forderungen des Grafen verhindert worden, wobei er
^rst 90,000, dann 100,000 Franken zuviel gefordert habe und jetzt eine .ibermäßige Summe hinstelle.
^ Bei allen wegen Kriegssachen erfolgten Bezahlungen sei der König nie gewohnt gewesen, Kosten und
dessen zu vergüten. 9. Der Vorschlag, den der König dem Grafen gemacht habe, sei, nach dein Bedttnken
^ Procurators,mehr als ziemlich gewesen; der Graf aber habe denselben nicht annehmen wollen. 10. Auf
. v°"i Grafen angezogene „stat (und?) Pension" und vermeinte Verheißung und Anderes, das den piemontesischen
^"bel nicht betreffe, soll gemäß des Friedens und zu Baden erfolgter Abschiede nicht eingetreten und dieses

irgend melchenVorbehalt von der March hinweggewiescn werden. Auf dieses giebt der Graf, uach
^"ommenem Verdank, folgende schriftliche Erwiederung: 1. Der Bcstellbrief gehe allerdings nur auf

Knechte, aber König Franz habe ihm mündlich befohlen, darüber heraus anzunehmen, wie viele er
Nomine, unter Verheißung, ihn hiefür zu entschädigen. Das ergebe sich aus dem Briefe des Präsidenten

Cammerach, und Überhin erbiete er biefür seinen Eid, da er wegen Absterben des Königs dessen mündliche
„icht anders beweisen könne. 2. Die später nach Cammerachbeorderten 450 Knechte habe er Kraft

'"""blichen (sie) Befehls dahin geschickt, die aber nicht angenommen, sondern genöthigt wurden, in eigenen
wieder heimzuziehen obwohl sie nach dem Briefe des Präsidenten gleich nach ihrer Ankunft hätten

Mustert und bezahlt werden sollen; fiir diese Bezahlung reiche eine Krone für den Mann nicht aus; er sei
. " unverstanden die 450 Kronen, wenn deren Bezahlung durch Quittungen nachgewiesen werde, abrechnen
" ^n. Er wolle auch, zu Vermeidung langen Aufzuges, den Präsidenten sprechen lassen, ob sein Brief
, , ^rch die Zuschrift eines Schreibers veranlaßt worden sei. 3. Der Graf hoffe auch seine Psiich.cn erfüllt
, den „stat" eines obersten Hauptmanns verdient zu haben, da er seinen Statthalter, Hauptleute und

un Feld hatte, wenn er auch persönlich nicht anwesend gewesen sei; letzteres sei wegen wichtigen
Gästen der Fall gewesen, was den. König, laut den. Briefe des Präsidenten, hinreichend bekannt war.
^ Schädigung für Harnische fordere er nur deßwegen, weil jene 450 Knechte zum zweiten Male nach
bl '!"u^ch geschickt und immer wieder heimgewiesen wurden, wobei sie, um nicht aus der „Lifferung" zu

behufs ihres Unterhaltes die Harnische verkaufen mußten. 5.. Die Forderung des Soldes fiir vier52
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Mouate habe der Procurator uicht genügend wiederlegeu könne»! dabei habe er, der Graf, sich er ^

abrechnen zu lassen, was als bezahlt nachgewiesen werde. 6. Es sei nicht gebührlich noch anständig,

Kriegsleuten die Munition an dein Sold abzuziehen und würde das den Kriegsproviantmeistein An a ^ ^

die Knechte zu verderben. 7. Kosten und Interesse könne er deswegen verlangen, weil ihm s°lche^g"

Ausbleibens des Soldes erlaufen seien, wie er in der Klage angezeigt habe. 8. In Bettesf dn

des „stats" und anderer Dinge, bezüglich welcher ihn der Procurator der March ungcnoß ma )en

bcglaube der Graf, daß bis zur Volleildung des piemontesischen Handels diesfalls gar nichts

solle, wobei er seinen frühern bezüglichen Vorbehalt aufrecht erhalte. 9. Wenn der Procurator

seiner Antwort seine frühere Protestatio» erneuert habe und den Grafen ganz von der March culs

wolle, und meine, er sei rechtlich nicht gehalten ihm Red und Antwort zu geben, so sei solches ^

ganz widrig. Der Graf verlange, daß ihm sein Recht und Passement zubekennt werde. Der

duplicirt: 1. Es sei nicht zulässig, daß der Graf Richter in eigener Sache sei und daher den

Eid thue. Aus des Königs Schreiben ergebe sich, daß sich sein Befehl nicht weiter, als wie der ^

laute, erstreckt habe. 2. Der Brief des Präsidenten von Cammerach zeige nicht, daß „er ihn gehrr

die 450 Mann hineinzuschicken. 3. Aus der frühern Antwort sei klar, daß dein Grafen die Beso u>

Obersten nicht zukomme und vielmehr dein König vergütet werden solle, was der Graf hierauf u» ^

habe. 4. Da der König dem Grafen nicht befohlen habe, die 450 Knechte zu senden, so sei er an^ ^

schuldig, deren Harnische zu vergüten, so wenig als ihre Besoldung. 5. Es werde sich nicht zeigen, ^ ^

König für Sold mehr als dritthalb Monate schuldig sei; doch um Allem zu begegnen, möge un

13. April an, an welchem die Schlacht geschehen sei, und womit der Monat ans-und angehe, al»

gerechnet werden, was dann etwas mehr als dritthalb Monate ertrage. Dann sollen aber a

werden die 1300 Franken für Munition, welche den betreffenden Kriegsleuten gegeben worden -

den Musterherren unrecht gethan würde. 6. Der Procurator habe auch noch keinen Beweis dafür

daß der König die geforderten Kosten zu vergüten schuldig sei. 7. Was die andere Ansprache ^

betreffe, die mit dein piemontesischen Krieg nicht zusammenhange, solle der Graf, ohne Erlaß eine

Urtheils, voit der March abgewiesen werden. 8. Wenn der Procurator „anzeigunswps"

habe, so sei er hiedurch nicht an seiner früher vorgebrachten Protestatio» gehindert, „welichn prn

und initeln (ungeachtet?) er doch zu einem beschluß verwillige und nachlasse" , daß den Partnei

Anbringen Recht gehalten werde. Die Richter fragen nun die Parteien an, ob sie nicht» weiter i

haben, und ob sie einig seien, ihre Sache zum rechtlichen Ausspruche zu übergeben. Die Parteiiii ^ ^

mit Ja. Die Richter ziehen dann in Betracht, wie der Graf in seiner Klage wiederholt deiner^ ^

wäre ihm lieber, mit dein König auf dein Wege der Freundlichkeit, als des Rechts übereinzukom ^^ ^

haben sich in Kraft des Friedens und damit ein Nrtheil vermieden würde, über ein Ruttel unter

sind zuletzt, doch von Seite der Richter des Königs nur auf die Bitte der eidgenössischen Nichter, ^ c»^

einig geworden: Dem Grafen sollen 40,000 Franken bezahlt werden, und zwar 25 ,000

1. November (Allerheiligen) in der Stadt Freiburg, und die übrigen 15,000 Franken ans dc-

folgenden 25. December (Weihnachttag) und zwar für Hauptgnt und Interessen; jedoch nur ^ ^ diesig
piemontesischen Kriegs, alle andern Forderungen sollen hierin nicht begriffen sein. Rat

40,000 Franken soll der Graf verbunden sein, seine Hanptleute, Lieutenante, Fähnriche und murr ^ hjesA

und Kriegsknechte zufrieden zu stellen. In Betreff aller andern Anforderung, die er an den Kömg
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stellt, soll er sich au dessen Guade ergebe», ohue ihu später deswegen auf eiueiu Nlarchtag belange» zu
k°nnen. Die vier Richter malle» a» den König schreibe», daß er de» Grafen in Gnade» halte und ihm eine»,
^>n König gefälligen „stat und Pension" gebe. Als dieser Vorschlag dem Grafen eröffnet wurde, hat er
l'ch wie früher erboten, dein König mit Leib und Gilt zu dienen, und hat den Vorschlag angenommen, in
Betracht des guten Erbictens, das der König nicht nur gegen ihn persönlich, sondern anch gegen die Nathsboten
^ Eidgenossen, die wegen der Bestegelungder Vereinnng in Frankreich gewesen sind, und zuletzt gegen Anton
T'lger, Venner zn Bern, und Peter Ammann, alt-Schultheiß zn Freiburg, die unlängst als Gesandte beider
Städte und von ihm dieser Ansprache wegen beim König waren, geäußert habe, irr der Meinung, daß hiemit
^ dieser Rechtshandlung, die er einzig auf das Drängen seiner Kriegsleute angehoben habe, nicht entgelten
'"usse. „Diewpl solichs also zu end gebracht" und der Graf einen Schein begehrt, so hat man ihm einen
lachen, mit den Siegeln der Richter versehen, zugestellt.

Nbtheilung der- angeführten Quelle 11. Die zu diesen. Urtheil gehörenden Blätter sind in unserem
Original ans drei Stellen versetzt: zuerst erscheint der Schluß: später Replik und Dnplrk der Parieren, zuletzt
der Anfang: doch scheint nichts verloren zu sein.

lX. (ZI. August). I. Auto» Aufdcrmaur, des Raths und alt-Seckelmeister von Schwyz, eröffnet: Auf
^ von den Richtern an alle Orte erlassene Schreiben habe er sich gerne anherverfngt, damit seine Ansprache

!'"bt «erscheine und fordere- 1. Eine Ansprache von 125 Kronen, die ihm des Junkers Burkard von Erlach
Erben schuldig geworden seien, und welche Snmme er hinter den, Herrn von La.net, der den benannten

etwas schuldig war, mit Bewilligung der Eidgenossenhabe verbieten lassen. Nichtsdestoweniger habe
7'" die genannten Erben bezahlt. Er, Kläger, habe ihn oft angegangen, ihn zu befriedigen oder ihm in

zu Recht zu stehe», welches ihn. einmal zubekennt worden sei. Auf dieses habe er angelobt, daselbst
7 Recht zu erwarten, sei aber sodann hinweggeritteu.Seither habe er, der Kläger, von jenen, nichts
^"geu »lögen obwohl er auch in Frankreich der Sache »achgeworben habe, woselbst er um seine Schriften

^°'"'"°n sei, wie er durch gute Kundschaftbeweise. Er fordere daher, daß der König ihn zufrieden stelle,
'""^gntung von 50 Kronen für den Marchtag („uachtag") 2. Als er Seckelmeister zu Sch.vpz gewesen sei, sei

^geordnet worden, die Jahrgelder der „sonderbaren" Personen einzuholen. Da habe ,hm der Herr von
^igault einen Rodel gegeben und ihn. befohlen, die Pensionen nach Inhalt desselben zu bezahlen. Er
? das gethan. Da habe sich aber gezeigt, daß Einige „Verstössen" worden seien, die sich gegen Boisrigault

haben. Nachdem „er" ihm zugeschriebenhabe, daß weder er, noch der König die Betreffenden verstoßen
7- er von den letzter» rechtlich belangt und dahin gedrängt worden, daß er 800 Franken aus eigenem
,7 den Verstösse»«., habe bezahlen müssen. Da er das Geschehen- auf Geheiß von Boisrigault gethan habe
^°ber solche Art zu Schaden gekommen sei, so verlange er Abtrag desselben. 3. Im letzten pieardischen Zug
.. . ^r König ihn. und andern Hauptleuten für den Heimzu« nur fiir zwanzig Tage gegeben. Da dieses der
>nu..g e.ugegeu sei, und seine Knechte ihn Hierun. belangen, so verlange er Bezahlung für die übrigen zehn
,i? betreffenden Monats. Der Procurator antwortet: i. Mir die erste Forderung sei der König den. Kläger
P. ' schuldig, weil er die betreffenden Erben bezahlt habe. 2. Die andere Ansprache belangend, sei die

w des Königs Gewalt und Liberalität, sie zu nehmen und zu geben; deßwegen sei er ...cht gehalten,
.„ diesfalls Red und Antwort zn ertheilen. 3. Was die zehn Tage anbelange, so „syend gnugsan. bezalt

inhalt der vereinung für iren hein.zug und fiir alles". Der Anstand ist nun in der Freundlichkeit
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dahin beigelegt worden: 1. „Daß die Herren ime schin werden und sollen geben, des so ime vornacher dur)

Herren Aiorelet (sie) ist verheißen worden. 2. Zum andern solleil sie dem knnig von sinentwegen zuschribe»

llild in pitten, ime den stat des erst absterbens in Schwiz (zukommen zu lassen?). Damit soll er von si»^'

ansprach stan von Lamets und der 800 Franken wegen. 3. Doch die zechen tag Hann unvcrgriffen, da»»

ime derohalb zugelassen, by sinen knechten, mann sie die anvordcrnt, stan zu mögen." Das hat da»>

Hauptmanil Anton angenommen, und hiemit seine Ansprache nebst allen seinen Briefen, mit Ausnahme de.

Rodels, den ihm der Herr von Boisrigault gegeben hat, und dreier Missiven von demselben, übergebe»

II. Derselbe Aufdsrmaur eröffnet auch: Er habe Vollmacht von Pannermeister Schorns von Schwpz wege>

einiger ausständiger Pensionen, und von Hauptmanil Ulrichs seligeil Erben zu eröffnen. Ulrich habe eine»

Tresorier des Königs für 500 Kronen verbürget; hiefür sei er allerdings bezahlt und gelöst woroeu, l»'

habe aber diesfalls erhebliche Kosten gehabt, fiir die er auch bezahlt sein wolle. Die „Herren Franzost»

Widerreden das, Aufdermaur aber begehrt immerhin etilen Schein, daß er die beiden Anzüge gethan h»

es wird ihm daher zu seiner Rechtfertigung von den vier Richtern etil Schein an Pannermeister i^-chor»

uild die Erben gegeben.

Abtheilung der angeführten Quelle tch k. 15 vorn». Das Datum, obwohl deutlich aus den .stetsten

Äugstmauads" lautend, kann dennoch Zweifel erregen. Der Act beginnt auf der zweiten Seite eines ^
dessen erste Seite den Schluß eines Urtheils vom 30. Juli enthält, und die unmittelbar auf »stst^ ist

Handlung folgende Seite beginnt wieder mit einem solchen vom 1. August. Ob unser „letzter August "st .

letzter Juli sollte heißen? Es fällt hier namentlich auch das unterm 8. August betreffend Abweisung

einlangender Forderungen erlassene Urtheil in Betracht.

141.

Wcssenz. 1550, 28. August (Donstag). Jahrrechuuug.

Landeöarchiv Schwyz: Abschiede.

». Die Boten wissen, wie beide Statthalter zu Nivier in Altdorf beschwichtigt worden sind, »ä»^

ivie ihnen bei 100 Kronen Buße geboten worden ist, einander ohne Recht nichts zu rhun. I». DerLandoost

aus dein Rainthal zeigt an, ivie einige Mainthaler geredet haben sollen, es seien die Panner aller Ol"'

der Eidgenossenschaft verloren worden, mit Ausnahme desjenigen von Schwyz. lim dieser Rede nachzufors^"

habe er Einige in Gefangenschaft gelegt und mit dem Nachrichter fragen lassen, sei aber nicht auf den Gr»»^

gekommen; er möchte nun Raths pflegen, was er thun solle. Alan rathet ihm, die Leute einmal ruhe» S"

lassen und im Geheimen nachzufragen und zu erwarten, ob man auf den rechten Grund kommeil »wlst'

v. Schwan, genannt Straschiro von Bellenz hat das Gut seiner Frau init deren Willen Zweien zu

gegeben „und der frowen noch ir gut kein vogt annemen hat ,Vellen, noch unser erkantnis nit statt thwst'

Wird heimgebracht. «I. Die neue Münze der halben Batzen wird hier theurcr genommen, als wie st'

geschlagen wird, worüber sich Einige beschweren, v. Es befinden sich einige Münzstempel der III Orte '»

s Fiscalen Haus. Diese hat der Erzpriester von Lauis als die Seinigen angesprochen, weil er sw

I ater, der ein Münzmeister gewesen sei, geerbt habe. Die Boten haben ihm dieses abgeschlage» u»
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wollen die Sache an ihre Obern bringen, da sie berichtet sind, daß die Stempel diesen gehöre». Der Erzpriester
verlangte dann die Steinpcl, die „noch mit graben sind und der dryeu orten schlag noch mit uf händ".
Auch das hat man ihm bis auf iveitern Bescheid verweigert, f. Christoffel Zapun hat entgegen dem letztes
Jahr durch die Boten erfolgten Ruf einen Panzer getragen, was bei 10 Kronen verboten war. Er verlaugt
Rachlaß der Buße und behauptet, den Panzer nur getragen zu haben, weil seine Gegenpartei dieses auch
gethan habe. Die von Codeburgo begehre», daß man ihnen erlaube Panzer zu tragen, oder dann soll die
Widerpart dieses auch nicht thnn. N» Die Schloßkuechte zu Bellenz begehreu die Obern zu bitten, ihnen
jährlich ein Kleid von der Farbe eines jeden Ortes zu geben: das wollen sie stets tragen, wenn sie in die
Stadt gehen. I». Schwan Anton Ghiringhelli verlangt, ihm zu erlauben, eine an der Ringmauer der Stadt
Bellenz befindliche Thüre zu verschließen und mit Laden zu decken, um sie wie einen Keller zur Aufbewahrung
von Fässern und Anderm zu benutzen, i. Der neue Zoller zu Bellenz berichtet, es sollte die Waage zu
Nüelen gefachten (gefekt) werden; es beklagen sich nämlich die Kanfleute auf der Straße, daß die Waagen zu
Nüelen und zu Jrnis nicht übereinstimmen, k Den Zoll zu Bellenz haben die Boten für dieses Jahr
dem Ludwig Tütsch nach altem Brauch um 800 Sonnenkronen verliehen, gemäß dein Instrument. I. Nach
allem Einnehmen und Ausgeben zu Bellenz „durch Gott oder Eer" erhält der Bote von Schmilz noch
llO Sonnenkronen und 2 neue Kronen und 19 Batzen an Münze, ui. Zu gedenken des Weingartens, um
den sich der Bote (von Schmilz?) erkundigen sollte: da hat er gefunden, daß der „Schau" oder seine Erben
^ Kronen für Verbesserungen gefordert haben; da sind ihnen 15 geworden. «. Die Commune Jragna
ja Rivicr begehrt, ihr die Eimnarchung eines Stücks Allmend zu bewilligen, um ihren Kirchthurm wieder
herstellen zu können, der gebrochen worden sei. «. Die Boten wissen ihre Herren zu berichten in Betreff
der Brücke bei Crischano über das Wasser Tessin („thusin") gegen Lodrino, „wie dann entivedere part der
Püggen begerent, noch nit verineinent keine zu machen z'schuldig sigent". z». Einigen Bauern zu Lodrino
jjj erlaubt morden, etwas Allmende einzuschlagen, um ihre Wehre wieder zu machen; sie haben aber mehr
^"geschlagen, als ihnen ausgemarchet worden ist. 14. „Diß ist das usgeben zu Belletz durch die boten nach
altem bruch des 1550 jars": Den deutschen Herrn zu Bellenz 3 Kronen, den Klosterfrauen zu Sementina
l Krone, dem Schreiber fiir die Abschiede 3 Kronen, den fünf Weibelu 10 Dicken, des Commissars Frau
5" Letzi 3 Kronen, des Schreibers Frau zu Letzi 2 Kronen, des Zollers Frau zu Letzt 2 Kronen, des
Wirths Frau zu Letzi 1 Krone, des Wirths Knecht 3 Dicken, dem deutschen Schärer 2 Dicken, jedes Castellans
^'au 1 Krone, jedem Castellan und Schloßknecht 1 Dicken, den Barfüßer-Mönchen für das Almosen, wogegen
^ dann nicht heraus vor die Orte kommen, das Almosen zu empfangen, 6 Kronen. „Disers ist das usgeben,
ja der bot dem kastelau und schloßknechten zu bellez geben hat": Dem Castellan von Schmilz 14 Sonnen-
lroiien, dem Fridli Schnitt 12 Sonnenkroiien,dem Felix Lellp 10 Sonneukronen, dem Hans Psyl 10 Sonnen-
lvoneii, dem Stoffel Jost 8 Sonnenkronen, dem alten Obermeibel 1 Krone. >. „Lieber bot, sind andcnk, ivie
dann Gall» Schübel noch etlichen bürgern hie schuldig ist, desglichen Heiny Bürgler selig; verschaffent, daß sy
dezalt werden."

Bei dem Abschied befinden sich folgende fernere Schriftstücke:
1. Ein von anderer Hand verfaßtes, nicht datirtcS Schriftstück folgenden Inhalts: Melchior Zumbüel

von Uri, Meinrad Schriber von Schmilz und Hans Riser von Untcrwalden, als gesandte Rathsboten von
ihren Herren und Obern der III Orte zu Bollenz (sie) auf der Jahrrechnung versammelt, Urkunden über
Folgendes: a. Als sie zu Lottigna auf dem Nathhausc gesessen, um sich über das Benehmen des Guliclmo
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gluubsanie Personen "bezeuge 7 Folgendes vorgekomme». 1. Mehrcrc

böse Worte wider den cl.nvmMae,,7 ' 7 Tage u. des Am.nanns Stube zu Bollcnz viele

nicht Hütt red n soll^ w2 ? 7°'° ''««"t" ^-det habe, welche er ihrer Meinem nach

G/saniten beichte! wen dab d e' ","'7 ^esen wäre als ein „schwin" (?). Nwbei nberhi.e die

bezeugt der Fälmrick. bab' s 7 ^ 2. Brola del Manocho von Malvaglia

ihm spiew um "l?r Ar ? ^"7" S-ns- um 20 Doppler gegeben, damit -r mit

Zu geben. Er habe auch verstand >,7777 "7 bekommen und sie ihm wieder um das Doppelte

endlich sage man allenthalben il.r '7»7"7 '7" ""t Schweinen und Ander»-;

>"it ein r Kette wob ^°""' 'b"»' »us Bollenz nicht genommen .Verden, denn es sei

redet, er habe ^ 7° '""" -» Mailand und in ihre». Land. 0. Bionan von Mezola (?)

er zu Johann Gnidi-ol n " 7 ^ ^ »ach Mailand schicken wollte; da sei

«ed7gt°g das^ er chm ck.twti der habe ihm das Geld geliehen, doch mit der

und .venu er ihn. diese b s Mit e Ma '77 ^nannten, Fähnrich 21 Krone» schuldig.

genannter Giavella G) den Gn 7ol a7 d auf dieses habe

Arvedono bezeugt, der Fäb..rick77 - " diese Sumn.e „verstau" müssen. 4. Johann

10.000 Pfund'; doch habe er nie aewl d 777" ^ Genossamc Olivonc („Oblivone"), ungefähr

aber „gut" hier und dort n»d gesehen, daß der Fähnrich eine baare Krone ausgegeben habe; er nehme

Einigt und^che Zw7a77i!7 es ^ Leuten aus und wenn er den Zins einziehe. g!be er denselben

in des Fähnrichs Stube gewesen 7',. 7 "7 7" 7° °°° ^^en sei er mit Andern

(„Brusaschg") der Wein verboten worden sei" 7 ""7 7""" 7" ^'"° °°"

habe der Fähnrich Wein in eine« R r . 7 Zez.no >e. auch m des Fähnrichs Stube gewesen; da

sei dem Fähnrich gesagt worden der 7 '« 77'° den Becher genommen und getrunken; da

Hinansgehalten und gesaqt babe »> ' trinke Wein, worauf der Fähnrich den Kopf zum Fenster

.-ml-,, R-l,-. '»«"mSch-d-»,,,. ... »...ich. s-h- ih!.

Cannüß zu Bruscschtan (mit de.» 7'' e' 7 7^" gesehen, ivie Bloeo Salzizia und

habe der Fähnrich dem Eanniis- d pmch) gcsprelt haben. Hiebci habe Cannüß verloren; am Morgen

Ich.»- d-- ^ »l-l-- .hu. z-h-u w.«-...

sei, wie die Kundschaften aus Li, »7. " l'vrigen, er wolle es IN die Rechnung stellen, was dann geschehen

Johann Weng Schctzio l^ena. 7 ""^Zeigt haben, k. Zu gedenken, wie die Boten die Allmende des

v. Die drei Geschwornen »,,d « >. Nazario und diejenige derer von Semionc besichtiget habe».

Uri Bote war, (nebst?) Vom Mer7 7 daß seiner Zeit, als Statthalter Kuhn vo»

gegeben worden sei- ma» s».s> >. r 7" und Kaspar Mettler von Unterwaldcn, auch etwas Steuer

Bote» erscheint die Schwester 77 7" 7'7"' ^° ^"'de ».an auf den Grund kommen. «I. Bor de»

«Zugs", das sie in des aenamu 7 Mst>» ^'"no >»it drei oder vier Kindern und begehrt etwas

«- «Bis indänk. wie der fendrick. ei» 77 H'"'" "" gcgcbcu wcr^

im istän (?) gschetzt um >r »s».,d V 7 almend hcig und rct, der Kun hcigs im mit urtcl bkend. do,)

hat, miner Herren der drie» ort-»'!" krönen, doch die urtel, die vogt Kun g-b^'

Giornig Herren gud (?) da. »». .. unschädlich, wie der bot sagen kann." k. „Dahinden '»

boten gäben um sis wol dienet ' güben " „Jaconett, alter wcibel, daß im im gebirg von hcr^'

r-la-ion ärzeigt, das il »m! 7b 7"' " »D-- schnitt von Lugia so aller ärnstlich den. vog. '

ouch ein stuck' almend gäbe» i.» -u 7 7' ^°? ^'6 oben." i. „Ziveien brudrcn zu Curpi» ^
wurden." Zt. Vom Vom 7'" Zavaschen und si.u bruoder. ouch dem statthalter ist g»b

und 09 Doppler e».pfa.°geu " ^«ster in Bollen; haben alle drei Boten ...iteinander 14 Ar---»

witgctheill werden. h°!0'»phw sind nachlässig gehalten und muß daher dieses Product mit Lorbeh»^
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2. „Item das ist die rechneten, so der toufliitcn diener bi> iren eiden geben disers jars durch Bellitz

gefertiget han, und Hand die rechneten gen in bywesen und us gheis des fürnemen Bteyrat Schriber von

Schwyz, sandbot uf der jarrechnig zu Belitz. Beschechen uf frytag, den sybenden tag Septembers anno 1550."

1. Miser Tiberius Burgo, Factor oder Diener folgender vier Kaufleute, als Thomas Sybertt, Miser de

la Portha, der Ladercr und des Galeatzer Tawesch, erzeigt durch sein Buch, daß er dieses Jahr von allen

vier Kauflenten nicht mehr als 1426 Saum durch Bellen; geführt habe, indem seine Herren ihre Güter

erst auf den 9. Mai wieder auf die Straße geschickt haben. 2. Miser Benedet Ghiringhelli, der Herren von

Aonn sd'Anone?) Schaffner, erzeigt in gleicher Weise 1012 Saum. 3. Miser Andrea Thatt, Schaffner

der Rawelascha, erzeigt in gleicher Weise 1135 Saum. 4. Francesch Tuß, Nicola Russen Diener, zeigt

bei seinem Eide an, sein Herr habe erst mit dem 31. Januar angefangen Güter durch Bellenz zu schicken,

und habe von da bis zum 7. September 532'/s Saum durchgeführt. Das bringt zusammen 3605'/z (sie)

Saum. Jeder Saum zahlt 8 Schilling, bringt ans je 1000 Saum 100 Kronen. Die Zoller beklagen

sich, daß auf die Märkte zu Rüffle, Baris (Parese), Bollenz und Livinen niemand aus dem Herzogthum

herauf kommen und von oben niemand heruntergehen dürfe. Diese Rechnung hat Melchior Rosenberg auf

Geheiß und in Beisein des genannten Sendboten aufgenommen.

142.

Wern. 1550. 8. September.

Staatsarchiv Bern: JnstructionAuch IS t. 87. KautonsarchivFreibutj,: Muriner Abschiede X k. S75.

Jahrrechnuug der Städte Bern und Fr ei bürg in Betreff der Herrschaften Murten und Echallens.

Gesandte: Fr ei bürg. Ulrich Nix, des Raths; Peter Früpo, Seckelmeister.

Boten von Orbe bitten, die Matte, genannt L'Isle de Vuuxmarcus, ihrem Spital zu schenken,

^ie werden abgewiesen. Dagegen erhält der Vogt Auftrag, denen von Orbe für die Mühe und Arbeit, die

dc des Grabens wegen angewendet haben, nach seinem Ermessen eine Vergütung an Geld oder Korn zu

ücben. i». Dieselben Boten verlangen, daß diejenigen, welche Gärten an der Ringmauer der Stadt haben,

"»gewiesen werden sollen, dieselben mit Mauern zu versehen, wie es Andere auch gethan haben. Die Sache

"»cd bis eine weitere Besichtigung Seitens beider Städte verschoben. «?. Ebenso der Antrag, die

^hrlen im Moos in Baun zu legen. «1. Die genannten Boten verlangen ebenfalls, es möge denen von

^cbe bewilligt werden, diejenigen, welche auf Anderer Güter gehen und daselbst Schaden zufügen, mit dem

H"lseisen zu bestrafen. Sie werden abgewiesen, doch eine Buße darauf gesetzt, nämlich wenn es am Tage

^schieht 5 Florin, bei Stacht 10 Florin. Würde jemand mit Entwendung von Frischten oder sonstigen

^chädigungm sich gröblich vergehen, so soll derselbe vor Gericht gestellt werden. «. Die Gotteslästerer,

'"clche sich weigern Buße zu thun, nämlich die Erde zu küssen, sollen eingelegt und so lange gefangen gehalten

""rden, bis der Schuldige I Florin bezahlt hat; daneben soll er immerhin noch die Buße verrichten. Würde

^»and sich ch gröblich vergehen, daß er weitere Strafe verdiente, so will man diese vorbehalten haben.

^ Dem Pierre Violett wird seine Buße von 50 Florin bis auf 10 Florin erlassen, doch soll hierin der Antheil

^ Vogts nicht begriffen sei». Daneben wird erkennt, derjenige, welcher ihm („in") versetzt hat, soll acht

und soviel Nächte bei Wasser und Brod gefangen gelegt werden. K. Die von Echallens beklagen sich,

die von Lausanne ihnen eine neue Beschwerde auflegen, nämlich 3 Gros für jedes Fuder Wein, das sie
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durch die Stadt führen; ebenso daß sie die von Echallens »in Geldschulden in der Stadt Lausanne pfände».
Es wird dein Burgermeister und Rath zu Lausanne geschrieben, von solchen Neuerungen abzustehen und du
voit Echallens zu halten wie vor Altem. „Wo es aber etwas anders m. g. Herren ze berichten/ I». Glau c
Carrat (Freiburg-. Carraz) begehrt, es wolle ihm etwas an dem ihm vorgestreckten Korn nachgelassen u»
für die Bezahlung des Rests weiteres (Ziel) gegeben werden. Er wird abgewiesen; doch soll de> Vogl >N
das betreffende Korn so anschlagen, wie es gegolten hat, als es ihm geliehen morden ist; da-.' soll er bezah ei
I, Den zwei armen Frauen von Echallens, Johnnnetta und Gianda Malliett, giebt man um Gottevim
jeder einen Kopf Korn und einen Kopf Haber; daneben soll ihnen der Vogt 10 Schilling geben. Ii.» Anbelangu
den Span in Betreff der „Schäfferien" wird nach Verhör beider Parteien erkennt, beide Seckelmeisbr u»
der neue und alte Schultheiß zu Murten sollen alte unparteiische Leute zu ihnen nehmen, Klage und Antivoi ,
Briefe und Siegel verhören und dann die Parteien freundlich vergleichen, und zwar auf deren Ko e ^
I. Zwischen der Stadt Murten und denen ab der Landschaft waltet ein Span in Betreff der „Füru»ge>

(Leitungen) zu den Brunnen. Nach dem Vernehmen beider Theile, der eingelegten Briefe, auch der Elkanntm^
die ün letzten Januar die von Bern denen von Murten gegeben haben, welche eine Erläuterung übcl "
in dem Briefe beider Städte enthaltene Wörtlein-, „und anders" enthaltet, wird beschlossen: Da die ^
von Freiburg keine bezügliche Instructionbesitzen, namentlich auch keilten Befehl haben, die genannte,
von denen von Bern ertheilte Erläuterung zu bestätigen, es soll letztere, weil nicht von beiden
ausgegangen, aufgehoben sein, und es werden beide Parteien nach Freiburg gewiesen, um daselbst übet
ersten Brief eine neue Erläuterungeinzuholen. Die von Berit finden indessen, die bereits gegebene Etläuterm,

entspreche dem ersten Briefe am besten. m. Die ab der Landschaft Murten beschweren sich über oü ^
der letzten Jahrrechnungzu Bern unter den Siegeln beider Städte gegebene Erläuterung in Betreff
Bannwarte. Es wird verabschiedet, es habe bei der benannten Erläuterung zu verbleiben;doch

die Boten von Freiburg, weil sie diesfalls keinen ausdrücklichen Befehl haben, die Sache in den ^
Ii. Der neue Schultheiß von Murten weigert sich mit Bezug auf zwei Artikel den Eid zuthun: 1-

die Vorschrift, nicht über drei Tage ohne Erlaubnis; von dem Schlosse fernzubleiben; 2. betreffend ^
dem Eid enthaltene Erwähnnng von Grandcour, Cudresin und Wistelach, welche Herrfchaften nicht
Murten gehören, sondern nach Eroberung der savoyischen Lande an die von Bern gekommen, srühci^ c
dem Herzog von Savopen zuständig gewesen sind. Es haben deßwegcn die von Berit denen von
zugeschrieben, sie sollen diesen Artikel aus dem Eid entfernen, womit sich aber diese, weil es beidc
angehe, nicht beladen wollten. Nachdem nun der Gegenstand auf diese Tagleistunggeschobeil und
der Eid verlesen worden ist, eröffnen die von Bern, die genannten Herrschaftengehöreil ihnen; den p'i

Schultheißen sei der betreffende Artikel nie vorgelesen worden, worüber Commissar Lando guten Bericht ä'^
könne; der jetzige Stadtschreiber habe den fraglichen Artikel aus Unwissenheit verleseil; im alteil Eid b» ^
Artikel mit zwei Zeichen ausgesöndert; sie verlangen daher, daß er aus dem Eid entfernt werde.
Boten von Freiburg ohne Instruction sind, nehmen sie die Angelegenheit in den Abschied.
beschlossen, es solle der Stadtschreibervon Murten das Buch, in welchem der Eid enthalten ist, nach Fu
briilgell, wo die Allgelegenheit in Betreff beider Punkte erledigt werden soll. «». Dem Jackj Bliche
die Hälfte der Buße des Trostungsbruches, was de» Antheil beider Städte betrifft, nachgelassen-
Lötscher und Hans Stulz bitten demüthig, ihnen m Betreff der von ihnen gethanen „Entschlach'" ^
(Satisfactionsleistungen)Gnade wiederfahrenzu lassen und sie bei ihren Ehren verbleiben zu lassi»
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wird erkennt man wolle sie „nüt dest böser halten" nnd soll ihnen diesfalls eine schriftliche Erkanntniß

Zugestellt werden. Dem Niklaus Kilchherr ivird auf die Bitte von Seckelmeister Frtto (Früyo) die beiden

Städten verfallene Buße geschenkt. .. Boten von Echallens beklagen sich über die Müller, dieselben nehmen

^i» gehäuftes Jmmi von einem Kops Korn zu Lohn, was wider die Ordnung beider Städte sei, wofür sie

gute Schriften haben; sie glauben, daß sie nur ein gestrichenes Jmmi von einem Kopf nehmen dürfen.

Nachdem der Sohn des Müllers zu Echallens Antwort gegeben hat und die angeführten Briefe verlesen

worden sind, wird folgende Erläuterung gegeben: Wenn die in der Herrschaft Echallens ihr Korn bei gestrichenein

Maß zu Mühle tragen, sollen die Müller ein gestrichenes Jmmi, wenn aber jene das Korn bei aufgehäuftem

Maß hinbringen, ein gehäuftes Jmmi von einem Kopf zu Lohn nehmen. Im klebrigen soll es bei dem

ougeführten Briefe fein Verbleiben haben. 8» Der Eommifsar des Eapitels von Lausanne, N. Prelaz, hat

beglaubt, daß Einige von Goumoens und Andere in der Grafschaft Echallens, welche Güter, „die talliables

°der de main morte syend, den prcbenden zugehörig besitzend, ire lpb ouch talliables oder de main n.orte erkennen

Wind", gemäß den Erkanntnissen. Das wollten aber die von Echallens nicht zugeben, behauptend, es sei

bas den Erkanntnisscn beider Städte entgegen. Nachdem die Angelegenheit auf diese Jahrrechnung verschoben

"wrden ist, nnrd nun erkennt, es sollen beide Seckelmeister, der Commissar Lando, der Vogt von Echallens

und der genannte Prelaz die Erkanntnisse beider Theile vergleichen und ihren Befund anzeigen. Nachdem dieses

geschehen/ eröffnen die Boten von Freiburg ihre Meinung dahin: Da die Prinzen von Orange die Untcrthanen

W Echallens von der Leibeigenschaft befreit und die beiden Städte sie bei dieser Befreiung gelassen haben, so

h°bm sie nicht zu erkennen, daß ihre Personen leibeigen seien, sondern es soll sich der Commissar des Eapitels

"°u Lausanne begnügen, wenn diejenigen, welche Präbendengüter besitzen, diese Güter mit denjenigen

Bedingungen und 'Beschwerden erkennen, welche die Erkanntnisse enthalten, nicht aber ihr Leib. Wenn also

Lehenslente ihr Leben verwirkte., und gerichtet winden, oder die betreffenden Giiter durch natürlichen

Abfall fällig würden, sollen dieselben „unuen g. Herren", als rechten Zinsherreu, zufallen. Die von Bern

(»Mine g, Herren") nach hierüber gepflogener Berathung, nehmen diese Meinung an. Die Boten von

Biburg beglauben/ihre Obern werden anch nicht darwider sein; doch um sich zu entladen, nehmen sie die

Wchc in den Abschied t. Der Vogt von Echallens beglaubt, von denjenigen Gütern, die er von Amtswegen

Schulden „ufgehebt" und zu seinen Händen gezogen habe, kein Lob schuldig zu sein. Er wird abgewiesen nnd

beschließt weil er die Güter behalten und nicht beiden Städten zugestellt hat und mit denselben „bezalung

soll er'das Lob entrichten. ... Dem Peter Gutknecht und seinen Genossen wird die Buße, in die

verfallen sind weil sie He., oder Gras gekauft haben, nachgelassen, doch bleibt der Antheil des Schultheißen

behalten x Den, Uli Löffel wird die Buße auch nachgelassen, mit Ausnahme eines Guldens, de» er

Schultheißen geben soll Ebenso wird Görg Kolb gehalten, x. Denen von W,Möllingen und

^rwi („Curbrup") wird die Einungsbuße, welche der Schultheiß von Murten von ihnen fordert,

gelassen. Beive Seckelmeister sollen sich im Schlosse von Murten ersehen, wo daselbst an, geeignetsten

^»ngnisse errichtet werden können, und deren Erstellung verdingen, damit man künftig nicht benöthigt ist,

" von Kurten un, Leihung ihres Gefängnisses anzugehen. Untern, 4. October 1532 ist beschlossen

die von Murten sollen beiden Seckeln,eisteru, wenn diese den Zollstock aufbrechen, über die Kirchengüter

^'W,g geben Ungeachtet solches bisher aus Vergessenheit unterbliebe» ist, soll es dennoch geschehen

!? sollen die beiden Seckelmeister die von Murten diesfalls angehen. Den drei Amtleuten zu Mutten,

""bsy„ und Echallens sollen Abschristen der Nachrichterordnung gegeben .verde», welche von beide» Städten
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im Jahre 1524 erlassen und über welche zwei Briefe aufgerichtet worden sind, damit sie sich gegenüber dem

Nachrichter und seinen Geleitsmännern in Betreff des Lohnes zu verhalten wissen. Diese Ordnung soll auch

in die Urbare geschrieben werden. I»I». Rechnung von Hans Künzis, Vogt zu Scholiens, abgelegt den

11. September, er. Rechnung von Franz Werro, alt-Schultheiß zu Murten, abgelegt auf obigen -^ag>

«Iii. Den Anzug des Vogts von Grandson, betreffend den Fall von der fahrenden Habe des verstorbenen

Priors von Meßbach, nehmen die Boten von Freibnrg in den Abschied. — Den Abschied unterschreibt dei

Stadtschreiber zu Bern.

v«. Die Gesandten von Freiburg eröffnen vor dem Rathe zu Bern, letzterer werde in gutem Gedächtnis'

haben, was früher in dieser Angelegenheit (Verhältnis; des Burgrechts zum neugewonnenen Lande) verhandelt

worden sei, und namentlich der Zusagen derer von Freibnrg in Betreff des savoyischen Landes, welche dahin

gehen, daß wem; die von Bern dieses Landes wegen über kurz oder lang von wen; immer angefochten

würden, die von Freiburg Leib und Gut zu denen von Bern setze;; wollen, sich erinnern. Diesen Zusage»

wollen sie, wie frommen Eidgenossen und Bicderleuten zustehe, getreulich nachkommen. Weil der Artikel im

Burgrecht heiter genug sei, scheine ihren Herren nicht fruchtbar, neue Brief und Siegel hierüber aufzurichten,

aus neuen Briefen werde viel gearguirt und Mißverstand geschöpft, und wenn man meine, die Sachen z»

erläutern, werden diese mehr verdunkelt. Ihre Obern haben sich früher hierüber hinreichend erklärt und sei

bei ihnen kein anderer Verstand, als wie diesfalls erläutert worden sei. Man bitte, sich hiemit zu begnüge»

und die von Freiburg in Gemäßheit des Burgrechts von der Tell zu entledigen. Der Rath zu Ber»

antwortet, er sei, wie man sehe, in kleiner Zahl versammelt, werde sich aber beförderlich zusammenthun und
Mit einer Antwort entgegenkommen. St. A. Bern: Jnstructionsbuch n c. so-

Die Namen der Freiburger Gesandten aus ihrer Instruction von; 5. September. K. A. Freiburg'
JnstructionsbuchNo. 6, k. 28 und aus Art. e«.

Zu s. Bern faßt hierüber einen Beschluß d. 18. April 1551, St. A. Bern: Jnstructionsbuch >1 » k-'^'
im Sinne der Boten von Freiburg.

Zu «e. Diese Verhandlung, die unztveifelhaft anläßlich der gegenwärtigen Jahrrcchnung gepsü'g^
wurde, ist in die Instruction vom 17. September 1550 für die Gesandten von Bern für
Tag zu Freibnrg in gleicher Angelegenheit aufgenommen. Etwas ungehobeltredigirt befindet sie sich
im Vcrner Nathsbuch No. 312 und 313, zweite AbtheilnngS. 295. Mit dieser Verhandlung
dort noch zwei oder drei wenig klare Anbringenverbunden,eine Fürbitte für Gillard, alt -Stadtschreibcr
Murten und ein Anzug wegen des Priorats zu Grandson und möglich noch ein besonderer Punkt. " '
bemerken hierbei überhaupt, daß der Fall wiederholt vorkommt, daß das Berncr Rathsbnch auf das D>> ^
von solchen Jahrrechnungstagen als Verhandlungen beider Städte Punkte enthält, welche sich in den
Ausfertigungender Abschiede nicht finden, und umgekehrt werden in den letzter;; zahlreiche Artikel aufge!»^
von denen das Rathsbuchschweigt, und wieder tritt der Fall ein, daß wegen mangelhafter ^^mM» ;
letztern über die Identität oder Verschiedenheit einzelner Stellen in der einen und andern Quelle
waltet. Bei dieser Unsicherheit verzichten wir auf vergleichende, beziehungsweise ergänzende Ansätz»
aus dem Rathsbuch.
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143.

Schännis. 1559, 8. und 9. September.

jiantoilsarchiv Glaruö: Abschiede.

Vor Hans Schiffli, Fridli Luchsinger und Jacob Vogel, als abgeordneten Nathsboten der beiden

Länder Schmilz lind Glarus, und in Verbindung mit dem Nntervogt im Gaster, Fridli Kläger, von den

Tbern bestimmten Rechtsprechern, erscheinen Bernhard Hug an einem und Heinrich Brendli am andern Thcil,

Landleute im Gaster und wohnhaft zu Schännis. Hug eröffnet durch seineu Fürsprech: Er und Brendli

stien vor Kurzem mit ander» guten Gesellen auf dein Rathhaus bei dem Wein gesessen und haben den

Schlaftrunk gethan, wobei sie miteinander in Zerwürfniß gekommen seien. Dabei habe Brendli ihn bcscholten,

^ sti ein verlogener Leutsch, ein Schelm und ein Dieb und wäre würdig, daß er schon längst am Galgen

verfault wäre. Diese Zurede habe Brendli nicht bloß damals, in einer Weinfeuchte, sondern als nüchtern

'u letzten Tage», vor Ehrenmännern von Glarus, die eine gütliche Thüdigung versuchten, wiederholt. Er,

H»g, begehre nun diesfalls Gerichts und Rechts, hoffend, daß Brendli diese Scheltungen ab ihm thun müsse.

Schreiber Brendli läßt durch seinen Fürsprech antworten: Bei dem benannten Anlaß sei Hug ohne Ursache

»üt Spitz- und Schmachworten an ihn herangekommen, indem er ihn gefragt habe, ob er nicht zwei

brendli kenne, die seine Freunde seien und die man verbrannt habe; er sei ein Hug und habe keine solche

^utc m seMe„i Geschlecht. Dartiber sei er, Brendli, zornig geworden und habe ermiedert, er kenne Brendli

^ fromme Bicderleute, diejenigen aber, welche Hug ihm vorhalte, seien nicht seines Geschlechtes, wenn sie

"uch den gleichen Namen haben; dabei möge er im Zorn vielleicht Glimpf und Ehre des Hug nicht sehr

gerühmt haben, mit welchen Worten wisse er nicht mehr genau. Als sie dann beide vor dein Landvogt und

d"> Neunen zu Schännis mit Klage und Antwort erschienen seien, seien sie durch ein Urtheil vor die Boten

der Ober,:, die zunächst in das Land kommen, gemiesen worden. Gemäß diesem Urtheil habe er jetzt seine

Kundschaft in Schrift und sonst vorhanden und verlange deren Verhör. Beinebeus habe Hug ihn auch

Schelm und Mörder gescholten, bald mit, bald ohne Fürivorte; auch nachher, nachdem der Span vor die

^vten geschlagen worden sei, ungefähr vor einem Monat, habe ihn Hug ohne Roth bei seinem Haus, auf dem

Seine», über Frieden überlaufen und ihn mit Scheltungen Übergossen, obwohl er ihn geheißen habe, ab dem

Seinigeu zu gehen, ivofür er auch Genugthunng begehre. Hug replicirt, er habe dem Brendli den vorgeschützten

^nlaß uicht gegeben, denn er habe nicht gesagt, daß die betreffenden beiden Brendli seine Freunde seien,

sodann aber Brendli dennoch die genannten Scheltungen ausgestoßen habe. Darüber sei er auch zornig

^worden und habe vielleicht dem Brendli „Ursatz" getha», er sei „als gwüß" ein Mörder und ein Schelm

^ größerer Schelm als er, „als gwüß" als er ein solcher Dieb sein sollte. Das behauptete spätere

Schelten und Überlaufen auf dem Seinen über Frieden habe sich so zugetragen: Brendli habe den Dorfbach

^geschlagen und hiefür wenige Leute befragt; da sei Hug zu seinem Haus gekommen und habe ihm gerufen,

>nn ihn wegen des Bachs zu befragen, warum er sich solche Gewalt anmaße, da durch dieses Abschlagen

^ederleute beschädigt wurden; unter beiderseitigen Reden habe dann Brendli gesagt: du Schelm gehe mir

^ dem Meinigen, worauf Hug ermiedert habe, er sei kein Schelm und befinde sich nicht auf dem Seinen;

^ seien nämlich die Märchen mit aufgeworfener Erde bedeckt gewesen, so daß Hug glaubte, er befinde sich

auf Brendli's Eigenthum; er glaube hiemit nichts wider den Frieden gehandelt zu haben. Brendli
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duplieirt, Hug habe ihn auch hier durch Scheltungeu, er sei ein größerer Schelm und mehr im Verdacht

als er, veranlaßt, und fordert wiederholt Verhör seiner Kundschaft. Die Richter erkennen vorab: Die Parteien

sollen sich erklären („usserlau"), ob sie die gegenseitigen Klagen einander geständig seien, wodann weiter

geschehen werde, was Rechtens sei. Brendli bekennt sich hierauf zu den Klagen des Hug, und dieser sich

zu den Klagen des Brendli mit dem Vorbehalt gewisser Fürworte und Ursatz und daß er die beiden Brendli

nicht als Freunde des jetzigen Beklagten bezeichnet habe. Es wird nun die Kundschaft des Brendli vernommen

und dieselbe ergiebt, daß Hug den Brendli bald mit Fürworten und Ursatz, bald ohne solche in angegebener

Weise beschälten habe, und daß beide mit Worten und Geberden heftig gegen einander gestanden, doch thätlich

nichts über den Frieden geschehen sei, mit Worten aber seien sie ungeschickt zu Werke gegangen. Aus der

gleichen Kundschaft geht hervor, daß Hug nicht gesagt habe, die beiden Brendli seien Freunde des Brendli,

übrigens sei allenthalben Wein dabei gewesen und Hug sei „irens gspans" zu beiden Malen eine groß?

Ursache gewesen; wäre er, als er einmal vom Schlaftrunk hinweggegangen sei, daheim geblieben und nicht

wieder gekommen und hätte dann nicht von den beiden Brendli geredet, so wären die Parteien jetzt noch

gute Freunde; ebenso, wenn er später nicht zu dem Brendli gekommen wäre und ihn wegen des Bach^

augezogen hätte, da sie früher immer gute Freunde und Nachbarn waren. Auf dieses wird erkennt, da

Brendli die Klage des Hug anerkenne, so solle er sich bestimmt erklären („thalame ußerlassen"), ob er sei»?

Aussagen gegen den Hug erweisen wolle oder nicht. Die gleiche Frage wird an Hug gestellt. Hug antwortet

mit Nein, und erbietet sich, die betreffende Rede ab ihm zu thun; dieselbe sei im Zorn geschehen und wei

Brendli ihn so höchlich gescholten habe; Brendli glaubt, es sei billig, daß Hug seine Rede ab ihm thue und

verlangt weitere Kundschaft, die er gegen Hug bereit habe, zu verhören. Hug erwiedert, es sei dein letzte»

Urtheil nicht nachgekommen worden; Brendli's Begehren sei demselben zuwider, dem Urtheil soll stattgetha»

werden. Es wird hierauf Brendli wieder von Urtheils wegen gefragt, ob er den Hug überweisen wölb',

daß er ein verlogener Leutsch, Schelm und Dieb sei und längst am Galgen hätte verfaulen sollen, welche

Allssage er gethan zu haben bekenne. Auf das hat Brendli Verschub begehrt bis auf den folgenden Tag,

der ihm aus Gründen bewilligt worden ist. Als nach Ablauf dieses Aufschubes die gleiche Frage wieW

an ihn gestellt wurde, antwortete er persönlich, er wolle das, worüber Hug klage, nicht auf denselben erweist»,

er bitte aber um Gottes und des jüngsten Gerichtes, um der Gerechtigkeit und Wahrheit willen, st""

Kundschaft zu verhören, wodann man seineu Glimpf und Hug's Unglimpf wohl erkennen werde. Dagelsi"

läßt Hug reden, da Brendli seine Zureden beweisen weder wolle noch könne, so solle er dieselben zurückzasi»

gemäß dem Landbuch und wie auch er, Hug, gegen Brendli es thun wolle; es sei daher nicht nöthig

wider Landbuch und Gebrauch, unter diesen Umständen noch Kundschaften anzubieten, wiewohl er sich

denselben nicht zu schellen hätte. In Folge Brendli's hoher Bitte und damit die Richter nicht get»^

werden, sie hätten jemand am Rechten gehindert, beschließen sie, beider Theile Kundschaften zu verhören, den'

sowohl schriftliche als mündliche viele sind. Die meisten derselben aber haben sich nicht als so erheb'

erzeigt, daß durch sie Hug an der Ehre gekränkt werden möchte, und es bedünkt die Richter, Brendli h»

„nachwässig" gesucht, zumal geivisse Sachen schon früher gerichtlich und durch Erkanntniß von Boten

worden sind. Einzig zwei Kundschaften haben wegen Spielens Zeugnis? gegebeil, worüber die Richter v>e

geredet haben. Es fragt sich nämlich, wenn Einer mit Einem spielt, ivie diese zwei gethan haben, "

jeder besonders und allein, und dann hierüber etwas aussagen, ob sie hiefür wieder als Zeugen gcbr»' ^

werden können („daß solch ir usgosseu reden bringen und darum wider als secher sagen söllten"). ^
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dazu, daß diese beiden das Spiel allein in Acht genommen und sonst niemand den Hug verarget hat,

obwohl er mit Vielen und oft gespielt hat. Die Richter finden nun, dieser Handel sei über ihren Verstand,

wollen aber durch ihre Unwissenheit in so wichtige» Sache niemand beschweren und haben daher Klage und

Antwort und die nöthigsten Kundschaften, auf welche etwas ankommen möchte, durch den Landvogt Jacob

Vogel hier verschreiben lassen und die Sache an die Erkanntniß und den Ausspruch von Landammann und

Rathen beider Länder Schwyz und Glarus hingewiesen. „Beschechen mentags und zinstags den viij und

viiij tag erst herpstmonat Ao. 1550." Es folgt nun das Referat über eine Kundschaft des Bernhard Hug,

zum Beweise, daß er redlich gespielt habe, und von vier Zeugen (unter denen auch Untervogt Kläger erscheint)

für Schreiber Brendli um unredliches Spielen Seitens des Hug nachzuweisen. Mit dem Verzeichnen dieser

Kundschaften will sich Brendli nicht begnügen, sondern beglaubt, auch alle andern Lundschasten, die er

schriftlich und mündlich gegen den Hug gestellt habe, wenn sie schon das Spielen nicht angehen, sollen in

dein Proceß verschrieben werden. Die Richter aber sind noch der Meinung, daß diese gegen Hug mcht so

W Gewicht fallen, daß ihre Meldung nöthig sei, weil das, was sie bezeugen, wie oben bemerkt, früher

erledigt worden ist; müßte und wollte man diese Zeugen haben, so würden sie später noch zu finden fem.

144.

Mern. 1550, 12. bis 27. September.

Verhandlungen des Grafen von Greyerz beim Rathe zu Bern.

1. 1550, 12. September. Der Rath zu Bern au den Graf zu Greyerz. Man habe vernommen,

was er heute mündlich und schriftlich in Betreff seiner Angelegenheiten habe vortragen lassen. Da man in

kleiner Anzahl versammelt sei, so sei man nicht im Falle, etwas zu ändern, das früher bei vollem Rothe

erkennt worden sei. Man lasse daher die Sache in ihrem Bestand bis zu deni für ihn festgesetzten Tag.

Auf demselben könne er persönlich Alles, was ihm gut scheine, auseinandersetzen.
St. A. Bern: Wäisch Misswenbuch 0, t.SW. (Französisch!.

2. 1550, 22. September. Vor dem Rathe zu Bern verlangen die von Saanen im Namen des

Grafen von Greyerz . . . (einige unklare Worte) einen Aufschub bis nach dein Sterbend, oder ihin einen

Drt in der Nähe zu bestimmen und (jemand) anherzuschicken. Es wird ihnen geantwortet, »um lasse es bei

der von ihm selbst angesetzten Tagsatzung gänzlich verbleiben. Komme er nicht, so wolle man gegen ihn

surfahren. St. A. Bern: RathSbuch R->. S12 und SIS, zweite Abthi. k. WS.

3. 1550, 25. September. Der Rath zu Bern abordnet an den Grafen von Greyerz Venner Tilger,

Seckelmeister Steiger, Augsburger, Huber. St. A. B-rn: Rathsbuch Na. si« und sis, erste Abthi. s. is.

4. 1550, 27. September. Vor dem Rathe zu Bern wird die Angelegenheit des Grafen von Greyerz

vorgenommen und werden ihm die Artikel, welche „m. h. ..." (unklares Wort) ihm vorgeführt und

wird darauf seine Antwort verlesen und erkennt: Es sei Alles verschoben bis im Herbst und der Graf

gcurlaubt, weil er so schwach (?) sei, wie der Doctor, Meister Johann de Contc (?) anzeige. Sein Begehren,

'hm zu erlassen, die Proceß (?) anherzuschicken, wird „glatt" abgewiesen. (Folgt noch ein unklarer Beschluß
eineA St. A. Bern: Rnthöbttch No. 314 und 315, erste Abtheil. S. 28.
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145.

Lucern. 1550, 16. September (Dienstag vor St. Mathäus).
S»i>->,«archi» Liicern: Allgem. Abschied-v S.l ZSl. Va»d«»archi» vl»».,Idc»! Abschicke jia»to»»arch>»Zrcib»r„! Vuecu», .lbschi-

.liantvnSarcliiv Solothrrrn: Abschiede Band 29.

Tag der Vit Orte.
Gesandte: Unterwalden. (Heinrich) zum Weissenbach. Ammann. Freiburg. (Martin) Setz g ,

Bürgermeister.Solothnrn. Keiner. (Andere nicht bekannt). -

»». Dieser Tag ist angesetzt worden wegen des Spans zwischen denen von Basel und dem Helen . " ^
von Gumpenberg betreffend die Dompropstei zu Basel, damit die VII Orte auf dem nächsten r.ag zu ^
eine einstimmige Antwort abgeben können. Die von Solothurn haben ihre Meinung denen von l

schriftlich zugeschickt. Nachdem sowohl diese als die Instructionen der übrigen Orte angehört ^
hat man, jedoch auf Hintersichbringen an jedes Orts Obere, einhellig Folgendes verabschiedet.^Man ^
am Platze, denen von Basel zu erklären: Sie glauben, ihre Allgelegenheitstelle sich gleich der ^>a )e g ^
die Curtisancn, die vor etwa dreißig Jahreil behandelt worden ist; da ferner die Eidgenossen, als ^
Basel vom Kaiser oder römischeil König oder deren Anwälten an das Kammcrgericht,Kreistage oder ^
Anlässe beschrieben wurden, diese Angelegenheit als gemeineidgenössischebetrachteten, so meinen die von ^
es sollte auch ihr jetziger Anstand von den Eidgenossenals gemeineidgenösstscheSache an Hand gcmn ^
werden. Zinn aber sei die jetzt in Rede stehende Sache den aiigeführten Verhältnisseilgar nicht tl .
weit man in diesen Verhältnissenberichtet sei, habe nur der Papst die Dompropstei zu Basel zu mr '
auch haben die von Basel vor dem Zwiespalt im Glauben keinen Dompropstgesetzt, weshalb ^
fernerhin dem Papst das Recht anerkennenund sich und Andern Unruhe ersparen sollten. Auf
Tage zu Baden seien freundliche eidgenössische Mittel gestellt worden, derer sie sich wohl bedienen l
wobei ihnen die Obern der VII Orte nach Möglichkeit behülslich sein würden. Für den andern Fa

»lau ihnen deutlich eröffnen, daß die Obern der VII Orte und kein Rcchtsverständigerdie Angelege")^^^
eineil gemeineidgenössischenHandel betrachteil können. Lallt dem Landfrieden soll jeder wieder zu dein "
gelangen; dem würde zuwidergehandelt,wenn der Papst durch die von Basel an der Besetzung der Doiup
verhindert werden sollte. Würde der Spall so groß, daß Krieg daraus entstünde, und man dem»
helfen sollte, so wäre das wider die christliche Religion der VII Orte und würde daher diesen nicht g z

solches zu thun. Auch in Betreff des Banns werde man sich in keiner Weise zum Schlitze ^
einlassen. Wenn sie aber den Span von ihnen ans beseitigen können, möge man da? ihnen wo). .
Man glaube indessen ihnen nicht besser helfen zu können, als mit einem unparteiischenRecht, w>'

gemeldet und verabschiedet ist". Wenn man es nöthig erachtet, mögen einige Orte diesen ^"'1^
verbessern, wcßhalb die Boten am nächsten Tag zu Baden, bevor man die Antwort abgiebt, sich ^gs,
berathen mögen. I». Jedem Boten wird der Vortrag des Niklaus Wirz, gewesenen Landvogt.' zu h.r
abschriftlich initgetheilt. Wirz berührt in demselben einige ihn betreffende Artikel in dem Aecht
Jahrrechnung zu Lauis und Luggarus und verlangt von den Eidgenossen, sie wollen ihm Alle in ^
stellen, die ihm solche Hauptlügen zulegen. «. Dem Landvogt zu Baden wird im Namen du
geschriebeil, ob er dem Landvogt zu Luggarus gemelvet habe, wie jüngst zu Badeil das Mehl elga>
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daß er jene anherbetagcu solle, welche auf der Jahrrcchnung z» Luggarus vorgegebenhaben, sie seien in
Betreff ihres Fleisch- und Eieressens in der Fasten und zn andern verbotenen Tagen liberirt worden, was
aber nicht wahr ist. «I. Da Anzug gemacht morden ist in Betreff der drei Städte Bern, Freiburg und
^olothnrn, der Klöster, Reisstrasen und Kosten im Thurgau wegen, so ist man de. Ansicht, da.aus zu halten,
daß ihnen nicht mehr zugegeben werde, als wozu sie Recht haben, v. Es wird verabschiedet,daß hinfiir
k"n Priester in den V Orten und den gemeinen Bogteien angenommen und belehnt werden soll, er bringe
de»» seinen Weihbrief, was er in geistlichen Sachen zu versehen Gewalt habe, ferner sein Maimrecht und
stinen Abschied, wer und woher er sei und wie er sich gehalten habe und verabschiedet sei. I» Ans Wallis
wird nnterm Ist. August au die V Orte geschrieben, ein Mörder, Hans Ekhard, der wegen Diebstahls hätte
tstsanginl werden sollen, sei entwichen. Er sei ein ziemlich langer und dieler Mann, mit einem eothen Bart:
M der rechten Hand trage er zwei Finger liegend und an einem Ann ein große»? Wundmal. El trage ein
P°ar Hosen von weißem Trilch und sei mit einer Buchse und einem Schwert hinweggegangen. Dieser möge
°"s Betreteil bestraft werden. K. Ammann zum Weissenbach beantragt, man solle auf den nächsten Tag zu
Baden über den Artikel im Abschied vom 4. September 1549, betreffend Schärtlin mit Instruction und
Bollmacht versehen sein. Man hat nun jedem Boten den betreffenden Artikel des genannten Abschiedes in

Abschied gegebeil, um seine Obern hierüber berathen zu lassen.

Der Name des Gesandtenvon Untcrwnlden ans Art. x des Textes, der desjenigen von Freiburg ans
seiner Ji.strnction von. It. September K. A. Freiburg: Jnstruetionsbuch No. Ü. t'. 24. und ans den. Umschlag
des Freibnrger Exemplars: betreffend Solothnrn siehe Art. u des Textes.

I» den Exemplaren von Freiburg und <rolothn.n sthlt «I.
Zn Ii» Fnrtrag vogt Wichen über die artickel. deren er hinderruggs vor den pottcn zn Lnearns

verklagt uf der" jahrrechnnng anno 1550." Nachdem seine Obern den Abschied von der letzten Jahrrechnnng
°°n Lnggarus verhört haben, sei er darin verständiget worden. >v,e er vor den Boten h.nterrücks verklagt
worden sei, was ihn znr Bertheidignng veranlasse, t. Er soll Emen l.ber.r. haben, den ^unter ^aeob
(Feer). damals Landvoqt zn Lnggarus. wegen Diebstahls verwiesen habe, wozu er W.rz gemäß der Eap.tel
"icht er»,ächtigt gewesen se,. Das verhalte sich so: Unter der Regierung des Bogt M-r haben mehrere
Personen eine». Bauer. Peter Schuber anö Piemont. ein „s-nge»kalb" genommen, dasselbe rüste» laste»
und gegessen und de... Bauer das Fell wieder zugestellt und ihn. nicht verhehlt was ste getha» haben,
woraus hervorgehe, daß sie des Willens waren, den Bauer zu entjchadigen. Als aber dieser d.e Thater
v-rklagt habe, habe Bogt Feer dreien derselben eine ziemliche Geldstrafe auferlegt , der werte ,e. ...cht dahe.m
gewesen, weil er der Arbeit nachgegangen sei. und sei dann gebanditet worden Als dann er. W.rz. Geschäfte
wegen zu Engnasco gewesen, sei der Berwiesene auch da gewejen und habe dem ^chre.ber angezeigt, er jol.e
dr» Vogt bitten, ihn zu liberire». Der Schreiber habe ihn. dann ans sich sttbst geantworte wenn er .hm

Krone» gebe, so .volle er bei,.. Bogt erwirken, daß er liber.rt .verde. Das habe der Berw.esene .„cht
'hu» wollen, sondern habe sich durch den Statthalter und andere Ehre» ente an den Bogt gewendet, datz er
ih" liberire. da die Andern auch tiberirt worden seien. Der Bogt habe d.^ ...cht thun wollen Als j.ch
dann begeben habe, daß man zwei verzeigte Mörder suchte, aber ».cht fand habe sich der Berw.esene w.eder
durch de» Statthalter und Andere an den Bogt gewendet, es möge derselbe versprechen, .hn zu l.ber.ren,
WM» er die beiden Mörder entdecken könne. Auch das habe der Bogt verweigert und .hm e.nz.g anze.gen
lassm. wenn er die Mörder auffinde, so wolle er ihn. mit einer gebnhrl.chen W.twort begegnen. Nach
"wler Arbeit habe dann der Berwiesene einen der beiden B-örder zu Bened.g und den andern hernach auch
Pfunden Auf das habe der Bogt den Verwiesenen zu Folge v.elfalt.gcr B.ttcn und we.l er von. Statthalter
"»d andern Elrenlen.en vernonunen. daß sich seine Angelegenheit so verhalte, w.e oben angegeben worden
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sei, libcrirt. Von der Liberaz habe der Betreffende 5 Kronen bezahlt, die der Vogt den Boten auf dc>
Jahrrechnungübergeben habe; hierbei habe er ihnen den ganzen Vorfall angezeigt, ihnen anheimgebend, ob
er mit der Liberaz wohlgethan habe oder nicht. Die Boten haben die fünf Kronen angenommen, ohne de»'
Vogt zu bemerken, daß er nicht recht gehandelt habe. Er glaube also entschuldigt zu sein. 2. Der Vogt
soll eine Frau, welche eine andere umgebrachthabe, libcrirt habe». Das habe diese Bewandtniß: Ena'
Frau habe eine andere beschälten, diese habe in Abwesenheit ihres Mannes die Werke der Unlauterkeit
gepflogen. Hierüber seien beide in ein Recht gekommen. Dan» sei diejenige, welche die andere bescholü»
hatte, bei ihrem Hause durch einen Wurf am Kopfe verwundet worden, wobei ihre Freunde beglaubten,
dieser Wurf rühre von der Bescholtcnen her. Diese aber habe sich durch eine Ehrcnfrau ausgewiesen, dop
sie zur Zeit, als der betreffende Vorfall begegnete, ununterbrochen bei ihr gewesen sei. Einige Zeit, nachde»'
die Verwundete genese» war, sei dieselbe mit dem Schlag behaftet worden. Wieder haben ihre Freun e
vermeint, dieses rühre von dem früher empfangenen Schaden her. Der Vogt habe hierauf einige Doctore»,
den Arzt, der früher gebraucht worden sei und andere Ehrenleute berufen und sie aufgefordert, beim 0»
ihre Meinung, woher die fragliche Krankheit komme, abzugeben. Diese gieng dahin, die Krankheit
nicht von der frühern Beschädigung her, sondern von dem Schlag, denn der eine Theil des Leibes sei w -
Aus diesen Gründen und weil die Capitel vorschreiben, wenn jemand von einer Beschädigunggenese» n
und vierzig Tage darüber gesund verlebe, wie es im vorliegenden Falle geschehen sei, und dann auch st"'
so soll jene Beschädigung nicht als Ursache des Todes betrachtet werden, wenn auch der Beschädiget- erinitle
wäre, habe der Vogt die betreffende Frau nicht als schuldig erkenne» können, sondern freigesprochen und
jedem Verständigen zu ermesse», ob er nicht richtig gehandelt habe. Ueberhin sei die Angelegenheit vor »
Boten appellirt worden. Dann aber seien beide Parteien den Vogt angegangen, die Boten zu bitten,
Parteien gütlich verhandeln zu lassen, zumal sie Verwandte seien und hierdurch mehr Freundschaft
Eintracht erzwcckt werde; sie erbieten sich diesfalls 25 Kronen zu gebe». Auf die Bitte der Parteien w'
um des Friedens willen habe dann der Vogt diese 25 Kronen den Boten („inen") gegeben, woran >1^
aber jetzt noch 5 Kronen ausstehen. 3. Der Vogt soll in einem Handel geurtheilt habe», obwohl ih>» "
einem Tag zu Baden befohlen worden sei, in der Sache stillzustehen. Es sei richtig, daß ihm ^^
worden sei, in dem Streite zwischen Peter de Preß und seiner Gegenpartei,wo der eine Theil den an ^
Verräther gescholten hatte, stillezustchen; das habe der Vogt auch gethan. Nun aber seien zwischen ,
Parteien neue Späne erwachse»; Peter de Preß habe seinen Gegner als friedbrüchigbescholtcn
erboten, dieses mit Recht zu beweisen; hinwieder habe dieser jenen als Dieb bezeichnet und hiefür ,
den Beweis angeboten. Damit nun allfällige Ucbelthatcnbestraft werden, habe der Vogt den
befohlen, daß jede den von ihr angebotenen Beweis führe; könnte das nicht geschehen, so Hütte der
die gebührende Strafe zu erwarten; es sei daher erkennt worden, daß Kundschafteinvcrnahme in M
Rechtens zu geschehen habe. Peters Gegner habe hievon Gebrauch gemacht und seine Kundschaft sei
Landvogl für gerecht und glaubwürdig erkennt worden. Peter aber habe keine Kundschaft aufgeno»"' ^
sondern sich damals gerüstet, dem Vogt und dessen Angehörigenzu vergeben (vergiften) und dem ^ ^ -
nicht bis zum Austrag Stand gegeben. Der Vogt beglaubc, seine Verantwortung werde sich als votilouu^^
gründlich erzeigen; jedem, der etwas Anderes behaupte, wolle er vor de» Eidgenossen antworten, das; > ^
sehe, daß seine Mißgünstigersich der Wahrheit nicht bedienen. Diese hätten den Vogt auch mehr»»» ^
Baden Hinterrucksverklagt, wodann der Vogt begehrt habe, es sollen ihm die Kläger angezeigt werde»
werde sich genüglich verantworten; in gleicher Weise haben die „Fleischfresser" den Boten zu LuggarN''' ,
denen einige instruirt waren, sie zu bestrafen, vorgegeben, sie seien libcrirt worden. Alan möge daher w
Klagen keinen Glauben schenken, sondern ihn jederzeit zur Verantwortung kommen lassen. ,.,,ch>cd-

St. A. Luc«-»: Lauis und LuggaruS Abschiede, nach der Zahrrcchnung zu Luggarus roll wav. — K. A. Freilmrss: Badische AB

Band w, nach den Abschieden von wlw. — N. A. Solothurn: Abschiede Band L». ^
Der Vortrag ist undatirt und dessen Hiehergehörigkeit daher nicht ganz außer Zweifel. Alan ßttz

Art. «« nnd des Abschiedes vom 0 Octobcr 1550.
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14«.

Areibmg. 1550, 18. September.
- s.«bm»-r Abschicdc > k. «n. «reiburg: Instruction»»»» N°. ° t,

Jahrrechnung beider Städte Bern und Freiburg in Betreff der Herrschaften Graudson und Grasburg.
Gesandte: Bern. Sulpitius Halter, Seckelmeister; Hans Kastor, Benner.

Die Kirchgenossen von Concise begehren, ihnen zu bewilligen, den Zins, genannt Coupe de Moisson,
dm sie dem Priorat von Grandson jährlich wegen der Pfarre zu Concise schuldig sind, an ein großes Geld zu
legen und zu admodireu. Sie werden abgewiesen. It. Den Bürgern zu Grandson hat der Landvogt ein «stück
Wald, genannt Combe noir, mit dem übrigen daranstoßendcn Walde geliehen; sie verlangen nnn Bestätigung
dieser Leihung. Cs wird erkennt, diejenigen, welche mit dem neuen Landvogt zunächst ausreiten, sollen das
betreffende Stück besichtigen und Bollmacht haben, nach Ermessen zu verfügen. «. Dem Johann Nottillat
Henkt man wegen seiner armen kranken Mutter zwei Kopf Korn. «I. Guillaume Loup bittet um einigen
schloß an der Schuld, die er wegen des Zehntens zu Chandou entrichten sollte, in Betracht des durch den
Hagel erhaltenen großen Schadens. Es wird ihm von der Restanz am Korn die Hälfte und betreffend den
Haber Alles nachgelassen, da der Landvogt bezeugt, daß er gar keinen Haber aufgehobenhabe. v. Johann
be Bauline erbietet sich, wenn ihm beide Städte den halben Theil der Usage nachlassen, wolle er eine
"'geschlissene und zerfallene Hofstatt nnd Behausung, von welcher die Städte seit langer Zeit keinen Ruhen
b^gen haben, erbauen. Damit dieses nicht einen schädlichen Vorgang gegen Andere bilde, wird er abgewiesen.
Wenn er «her das betreffende Haus wieder erbaut, so soll er die ersten drei Jahre, nachdem solches geschehen
'lt, von der Entrichtung der Usage befreit sein; hernach aber soll er wieder bezahlen wie Andere, r. Dem
Guillaume Villanchet und seinen Mithaften, welche den Weinzehntenzu Montagny empfangen haben, wird
^ Hülste ihrer diesfalls ausstehendenSchuld in Gnaden geschenkt, weil die Reben daselbst vom Gewitter

"bel beschädigt worden sind. Es soll aber allenthalben in der Herrschast Grandson vorgesorgt werden, daß
durch Gewitter Schaden am Gewächs erfolgt, der Vogt den daherigen Abgang am Zehnten schätzen
wodann über diese Abschätzung heraus bei den Jahrrechnungen nichts nachgelassen werden soll. x. Dem

Venois Verche schenkt man Ziegel zu halbem Dach, damit er sein eingefallenes Haus wieder aufrichten möge.

^ Diejenigen, welche de./Zehnten von Montag...) („Montaigner") empfangen haben, .verde» mit ihrem
Lehren um Nachlaß abgewiesen I. Den Zehntnern von Bonvillars,die vom Hagel stark beschädigt worden

werden zwei Mütt Korn nachgelassen. K. De.» blinden Nodigo soll der Vogt die gleiche Steuer wie
Jahr ausrichten I. Pierre Godet beklagt sich, Commissar Lucas habe sein Haus in den Erkanntnissen

^ der Nsageri pflichtig angeschrieben; hieran geschehe ihm unbillig; seine Rachbarn, die in gleichen Rechten
!"'d Gewohnheitensitzen, seien von der Usage frei nnd er selbst habe solchen Zins nie bezahlt; er bitte, den
^"""issar zu verhalten, diese Zinspflicht durchzuthun.Erkennt: Die beiden Seckelmeister, welche dieser Tage

des Zollstocks nach Murten reiten, sollen diesfalls die Erkanntnisse von Grandson untersuchen und
"°h ihre,./Ermessen zu verfügen Gewalt haben. .... Die von Pvonand bitten, ihnen die Usagen zu
"^Hindern. Mau beschließt daselbst keine Neuerung vorzunehmen, n. Die Gebrüder Favre von Pvouand

den Bachofenzins genüiß der Erkanntniß entrichten. «». Denen von Onnens. betreffend welcher der
54
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Vogt bezeugt hat, daß sie vom Hagel und Nebel beschädigt morden seien, ist der dritte Theil, den sie vom
letzljährigen Zins schuldig geblieben sind, „durch den banck". p. Dem Weibel von Bonvillars schenkt man
wegen seiner Mühe und Arbeit einen halben Mütt Korn. «K Dem Jacques Mayre, damit er seine arme
blinde Mutter desto besser durchbringenmöge, werden zwei Köpf Korn gegeben. i°. Die Dorfgenossen en Visin
bewerben sich um weitern Borg für das ihnen im letzten Jahre vorgeschosseneKorn. Es wird dem Vogt
überlassen, ihnen länger zu warten oder nicht. Da sie aber übel behagelt worden sind, so wird ihnen der
dritte Theil vom Kornzins, den sie vom letzten Jahre her schulden, erlassen. 8. Zwischen Clauda Morge
von Avonand eines und Johann Morge und seineil Mlthaftcn anders Theils betreffend 10 Köpf jährliche»
Zinses, herrührend von 1K0 Florin Hauptgut, haben die von Freiburg erkennt, Johann Morge und Mithafte
sollen der Clauda zur Erlegung des Hauptgntes zwei Jahre Ziel geben und um die verfallenen Zinse das
Geld nach Marchzahl der Hanptsumme von ihr nehmen. Die Boten von Bern wolleil hierin nicht einwillige»
und bemerken, da in Betreff dieser Zinse Briefe und Siegel vorhandeil seien, so besitzen sie keine Vollmacht-
hiergegen zu rathen. Es wird ihnen nun die Allgelegenheit in den Abschied gegeben, t. Der Clauda HoM»»»'
wird wegen ihrer Armut die Hälfte der bisher schuldig gebliebenen Zinse erlassen. Ii. Die von Mut,»Z-
welche ebenfalls bitten, ihnen in Betreff des vorgestrecktenKorns länger zu warten, werden abgewiesen, do 1
mag ihnen der Vogt, wenn es ihm gefällt, von sich aus länger borgen, v. Wenn einnml Boten beider
Städte nach Grandson reiten, sollen sie die Mühle zu Provence, welche nach der Mittheilnng des Vogts si)
sehr in, Zerfall befindet, besichtigen und in Gebühr herstellen lassen. Inzwischen sollen die Bauern daselb
verbunden sein, wie von Altem her ans den Mühlen beider Städte („miner Herren") zu mahlen. HV
ob der nliw gesatztcr vogt am bannwartenamt von Provence behaltet, soll er ime in namen beider
stecken ein rock geben." Beide Städte bewilligen, daß dem Jacques Franel von Provence das G" '
das ihm durch einen Dieb, der gerichtet worden ist, entfremdet wurde und jetzt hinter dem Vogt liegt, ivüde'
erstattet werde, Ebenso wird das consiscirte Gut dieses armen übelthätigen Menschen, das beiden Städte
verfallen ist, den, Vater und den kleineu Geschwistern auf ihre unterthäuige Bitte gnädig überlassen. 16»
Anton Rolin, der um 50 Florin gebüßt worden ist, weil er einen auf ihn lautenden Schuldbrief der Gege
Partei gewaltsam genommen und zerrissen hat, werden 10 Florin nachgelassen. »»». Den, Anton (MM
der da bittet, ihn, einige Gnade mit Bezug auf die den, Vogt schuldig gebliebenen Zinse zu erweisen,
wegen des „Überfalls" vieler kleiner Kinder jene nicht zu bezahle,, vermöge, wird ein Kopf Korn und
halbe Theil der Pseuniugzinse geschenkt. I»I». Die Dorfgemeinde von Yvouand bittet, ihr die daß

bestehendenFischenzen zn accensiren, weil sie sonst die Brücke über das betreffende Wasser nicht wohl erlm ^
könne. Sie wird dessen abgewiesen. «;«?. De», Anton Tiollier werden als Steuer für sein neugebM ^
Haus 2 Säcke Koru geordnet. «I,». J>, Betreff der Röcke, um welche die drei Ziegler von Gra»
gebeten haben, soll der Vogt die früher diesfalls aufgestellte Ordnung nachsehen und derselben gemäß "
ihnen abkommen,vv. Den, Anton Donzel, der lange Zeit am Schloß zu Grandson gearbeitet hat, ve,e^
man ein Paar Hosen. Die Gesandten von Bern nehmen sich im Namen ihrer Obern die Gewalt, '
Jost Freitag auf sein dickliches Ansuchen denjenigen Theil des Lobs, den er denen zu Bern wegen u»b^
erkaufter Zinsen schuldig ist, wie es die von Freiburg für ihren Antheil gethan haben, zu erlassen. KS'
Bürgerschaft zu Stäffis soll über das, was ihr vor zwei Jahren hier auf der Jahrrechnung
des Holzhaus an den Reinen und dem See nach oberhalb Vauxmarcus erkennt worden ist, ein
pergamentenerBrief errichtet werden. I»I». George Perrin. dem armen Kind, 1 Kops Korns. U ^
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Mathey Bernard wird in Betracht seines Elendes an dem schuldigen Zins 1 Florin Gelds nachgelassen.
Kk. FrawMs Torens bittet, ihm einiges Gelände in dem Walde de Sertes zur Bebauung zu überlassen.
Wird abgewiesen. II. Hugue Nectillat's von Giez Bruders Kindern, da sie arme vaterlose Waisen sind,
soll der Bogt 1 Kopf Korn geben, in»». George Poyet wird die Hälfte des schuldigenKornzinses in
Gnaden erlassen, uu. Jacques Dagon wird in Betreff der von ihm verlangten Ersatzung wegen der
8ffchenzen im Arno.. abgewiesen. Da er sich aber bellagt, er habe am Zehnten zu Onnens, den er letztes
Jahr „ingfnrt", wegen des Hagels verloren, so werden ihm 2 Köpf Korn und soviel Haber abgelassen.

Dem Stephan Beccardie, gewesenem Pfarrer zu Vugelles, wird die Hälfte der L?oufferte von einem
blausten Zehnten, der früher Edellehen gewesen ist, aus Gnaden geschenkt. I»I»> i.rm Dachdecker Jacques
Torens, d'er das Schloß Grandson neu gedeckt hat, gehört ein Paar Hose» von der Farbe derer von Freiburg
l„".i..er Herren") zu einem Geschenk. IK«K Jacqnes Vionnet und seine Mithaften soll der Vogt in Betreff

Usagen so halten wie früher bezüglich derer von Bonvillars beschlossen worden ist. . .. Dem Johann
Meine, der am Garbenzehnten von Grandson durch den Hagel beschädigt worden ist, wird die Hälfte der
schuldigen Nestanz nachgelassen. 8«. Der Vogt berichtet, es sei ein Stück Matte in Folge der Confiscation

Eigenthum jener armen Frau, die sich dieses Jahr zu Grandson erhenkt hat, beiden Städten zugefallen.
Dieses Grundstück habe der Vogt verkaufen .vollen; es wolle es aber niemand erwerben, da es wenig werth
U"d ein schlechter Boden sei. Man beschließt, diese Matte den Freunden jener armen Frau zu überlassen,
wenn sie dieselbe begehren. It. 1. Der Vogt begehrt, daß man ihm alle fahrende Habe, Korn, Haber,
Mein, He„, welche der Prior selig im Priorat hinterlassenhabe, verabfolgen lasse. Die Boten von Bern
U'Nerstützen ihn, indem sie gemäß ihrer Instruction ausführen, wegen Zugs und Raths stehe die Besetzung
^eses Beneficiums an denen von Bern, und es sei billig, daß de.» Amtmann, znmal der Fall sich unter
ihm zugetragen habe, die fahrende Habe zukomme, wie das an andern Orten beim Absterben von Curaten
braucht worden sei. Dagegen wenden die von Freiburg ein, dieses Priorat, „so ein gottshus und
'«it brüdern und conventualen verglidert", sei nicht mit einer Pfarrei zu vergleichen; würde der Landvogt
da das Korn den Wein u s w wegnehmen,so würden die Conventbrüdernicht bloß bezüglich ihrer Nahrung
'Mangel haben, sondern die auf dem Benesicium stehenden Beschwerdennicht abrichten können. Was aber
^enes Gut des Priors sei und nicht dem Gotteshause gehöre, wollen sie dem Landvogt nicht vorenthalten,
Gadern soll ihm dasselbe nebst einer guten Verehrung, die ihm der neue Prior wegen der Einsetzung in den
PM geben soll, verabfolgt werden. Die Boten von Bern nehmen dieses in den Abschied. 2. Der genannte
War und der Landvogt sollen auch die Früchte, die seit dem Tode des früher.. Priors den. Priorat gefallen

miteinander gleichförmig theilen, und den. Vogt sollen Überhin die zwei Fuder Heu, die er von den.
Wvächs des Priorats in das Schloß geführt hat, verbleiben. ««. Zwischen den. Vogt und de». Eomm.ssar
d- Molendino .st ein Rechtshandel betreffend das Lob der Stücke, welche der von Molendino von dem Gut

Montag...) le Corboz bezogen hat, vor einigen gesetzten unparteiischenEon.imssar.cn vor sich gegangen,
^sichtlich desselben wird erkennt, die appellirendePartei soll gewiesen werden die Appellation da zu
^en, wohin sie gehört, und soll oann weiter Recht ergehen, vv. Diejenigen, welche nächster Tage n„t dem
> Vogt zu Grandson aufreiten, sollen betrachten was der alte Vogt an de... Schloß gebaut habe und

"och etwas zu erbauen nnd zu verbessern nöthig sei, und ihren Befund be. en ^ a ten beuchten.
7"'. Die Baarfüßer zu Grandson eröffnen durch ihren Guardian, vor e.n.gen Jahren haben sie wegen

Mi. Bewilligung beider Städte einige Reben versetzt. Aus d.eses haben d.e von Bern .hnen d.e
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gestifteten Zinse so lange nicht mehr ausrichten wollen, bis die Versitzung wieder eingelöst sei. Da sie »»»
die versetzten Stücke gelöst nnd wieder zu Händen des Gotteshauses gebracht haben, so bitte» sie die von
Bern, jene alten, durch ihre Vorder» gestiftete» Gaben wie vorher ihnen wieder werden zu lassen. Auch die
von Freiburg ersuchen die Anwälte von Bern, in Betracht der zwischen beiden Städten wegen der Kirchen
guter gemachten Verkommnißbei ihren Obern zu bewirken, daß dein gestellten Verlangen entsprochen werde.
Die Boten von Bern begehren ohne einigen „Jnlaß" die Sache in den Abschied. Die Boten vo»
Bern eröffnen, zwischen Zverdon und Grandson sei ein Marchstein der Landmarch durch einige unbekannt
gebliebenemuthwillige Personen umgeworfen worden und müsse daher ivieder an die alte Stelle gesetzt
werden; sie verlangen, daß die von Freiburg ihre diesfälligenAnwälte hiefür bezeichnen. Es wird entsprochen
nnd beschlossen, diejenigen Räthe von Freiburg, welche nächste Woche mit dein neuen Landvogt aufrecken,
sollen mit den Verordneten von Bern die betreffende March wieder aufrichten helfen, Der Landveninn'
von Grasburg eröffnet im Namen der Landschaft, man muthe derselben in Betreff des Zinses der Bienenkörbe
mehr zu als früher; vorher haben sie vom Korb nicht mehr als 4 Haller verzinset; jetzt heische man
ihnen 8 Haller; sie bitte, sie bei dem alten Brauche ohne Neuerung bleiben zu lassen. Der Landvogt vo»
Grasburg, hierüber verhört, erklärt, im neuen Urbar habe er gefunden, daß die Landleute vom Korb
8 Haller schuldig seien, im alten Urbar habe er hierüber gar nichts gesehen. Es wird nun beschlossen, stch
bei den alten Vögten zu erkundigen, wie früher die Jmbzinsenentrichtet worden seien; bei dem Beschoß
derselben soll es dann verbleiben. Dem Jost Tischmacher,Uli Türschis, der alten Recherin, P?^'
Zwal, dem Schwarzhans und Anni Neber soll der Vogt ein Almosen wie letztes Jahr ertheilen. ^
Unterthanen derer von Freiburg im Dorfe Überstorf beklagen sich, wie die von Albligen mit einigt
neuerrichteten Zäunen die Landmarch überschritten haben und sie dadurch an ihren Weidgäugen schädigt,
und bitten, die von Albligen anzuweisen,die betreffenden Zäune Hintersich zu rücken. Da aber der Gesandt
derer von Albligen denen von Überstorf diesfalls das Recht darschlägt und die Boten von Bern bemerke»/
sie seien diesfalls ohne Instruction, so wird ihnen die Angelegenheit in den Abschied gegeben. Beh»^
Beschwichtigung des Spans zwischen den Burgern zu Murten und der Landschaft daselbst wegen des spr» )
briefs und des Wörtleins-, „und anderes" im Artikel der „Fürungen" zu den Bruniren, hat man erkennt,
den Parteien einen neuen Schein zu geben, doch dem frühern Spruch in seinem übrigen Inhalt oh»
Schaden. In dem neuen soll nach dein Wörtlein-, „und anderes" zur Erläuterung gesetzt werden: „so 6"
den Brunnen gehört". Hiebei solleil beide Theile verbleibeil und jeder die Kosten an sich selbst trage»-
«ev. Die von Freiburg („min g. Herren") wollen den Bau des Pfarrhauses zu Merlach wegen des
bevorstehenden Winters auf eine gelegenere Jahreszeit verschiebeil. In Betreff eines Gefängnisses zu M»rte»
aber wollen sie ihren Seckelmeister ermächtigen,mit demjenigenvon Bern ein solches Gefängniß zum Sclst»^
Murten an einem geeigneten Platze baueil zu lassen. Die Boten von Bern eröffnen, als ^
neugesetzter Schultheiß zu Murten aufgerittenund ihm daselbst der Eid, den ein Schultheiß zu sch»'»^
habe, vorgelesen worden sei, sei in demselben unter Anderm gestanden, daß er in den Gerichten, '
Steuern und Bußen der Herrschaften Cudrefin und Grandcour auch Acht haben solle. Da die gena»»^'
beiden Flecken zum Amt Murten gar nicht gehöreil, so bedauern die von Bern den genannten Beisatz »^
begehren freundlich, denselben, zur Vermeidung künftigen Jrrthums, aus dein Eid des Schultheiß?» 5
entfernen; in allem Übrigen soll der Eid bei seinem alten Buchstabenverbleiben. Die von Freiburg ho ^
dieses zu Gefallen derer von Bern bewilligt, vvv. Petermann von Erlach, Landvogt zu Grandso»/ ^
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sei». siinste und letzt. Rechnnii« ad. In dich- hat er d MI... Korn und « «°'I und ' Mas S.W Hos-

«-.t.»ji„- während süns Jahren -errechne.. Da aber die Feuerstätte.,. »u, d-n-u der Ans steht, und »oh»,

und öde gewesen und der Vogt von daher nichts bezogen hat, so soll ihm dieser Zms von mner ll estanz

abgezogen werden. Ebenso hat der Vogt aus Unwissenheit einen Mutt Korn lahrlichen ab dem

z-hi»,tt zu Sonetse, den beide Stadt- dem »ll-n Venner J°-»d Tridol.t »-.laust habm sttits Jahr, laug

»-r-echu-t. De- so» ihm in gleicher «-»- -»»-i-»-" 6»«! erwähnt ^'»gt. " -,n-

Kette nnd zwei grob. Eime- zu.» S°d de- Schlosses °°n Grandsan bezahlt. htttnueder -tu »°d »°i.

».igen VauMarenS bezog.», W.N.N aber nichts »errechnet B-Ich „St er soll -ine- gegen dem

»nd.ru »errechue.t und den »-Mg.» Mersch,»! de» Städte» »erg-ten. Zu -tue- Berehrun« wird dem

«°g. -in Fab «ein R.chuntt« °°» --- «ndh.um.e-. Bog. zu G-aSbn-g. - Den

Ebschied uiiterzeichnet der Stadtschreiber zu Freiburg.

Da» Tag-sdatu.» ist .ns der R-ch»»»» !«- S-.»ds°.. Ansang de- V--».„dInng I-».

wahrscheinlich auf einige Tage früher.

Di- Nmn-n de. Berne- Gesandt-. mW d.-.ige. Sn!.-°«.n, St. », «ns.-n-.i-i.Sb.tch U i, l>°,

B-,ü«.ich -ine- «e-t-rn, bei «»las. di-I-r Jah-r-chnung °->h-nd.l.-n G-g-nstaitde- I-h- m.n den Abscht-d

15. August bis 19. September.

147.

Waden. 155«, 6. October.

c, eZüricti: Abschiede Balld 16, 5.143.

L'a.,d°»archi» Appc»,-»: Absch.-d-.

. »sandte. Zürich. Johann Sicher. Stadtschreiber, Berit. I»°°b Th-rtnann, V-iin-r und des

Ln-e-i, <>ux Ritter des Raths. Nri. I-In- »°n Ber-ldiu»-», Ritter, alt-L»nda,nn>antt,

^«»i. Dietrich Jude-Halden, Ritter, L»i.d°nni>m.n. Unterw.ld.it. Heinrich zun. W-isseubach,

^»>>».ini,»n„ t» Obw°ld,ii. Zug. H-nS Aimumn,. GlarnS, S»nS Leuzinger. d.S Raths,

''i.l. «IlauS Jr.ni, d.s R»,HSi Heinrich Rhhiuer. Stadtschreib-r, z-eibnrg. H»nS List, SeMinetster

^d-S R»ths. Solothurm j!°»r»d Sr»I, des «»Ihs. Schalshanl.n. Ulrich »nn. Pannerherr.

'">-»,-11. Sebastian Tön«, d,S Raths. - S. ». A. k. IM, IbiSo,,.. K..h»l, Abschiede ISSI-IStiU.

„ »- Da -in Tag ang-l.ht ist ans Sanntag »ach St. Sal-uta, <tl>, O-tob-r, zu B.rich.igmn, des

, ««treite» zwischen Lu-.-tt Uitd den sechs Orten i» den Freien Aetniem. »i. .».schein Tag dt. Märchen

die Zug.^,u und d.i. erwählten Odmann s-stg-seht werdet, salle». so erössne. „un der Bote °°n

. d.h „,,ch die March ob.it »an der Man h-r-b bis °n die Rens- «nklar sei, ,md daher s.,n. Obern

dich durch die Zug-s-hten und de« Obmauu auch wer dies. March -in Spruch «gehen sohle, Dt.

Ort. diese Meinung g-sal-n. » Sauplmaun Sur Ritter »au Lue.ru hat an, lchtetn Tag
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instructionsgemäß angezogen, wie Einer ans den Freien Aemtern auf dein Gebiet von Lucern, anstoßend a»

die Freien Aemter, einen Friedbruch begangen habe, und verlangt, daß man den Schuldigen dahin weise, wo

der Fehler begangen worden, damit er bestraft werde, wie das von Alters her unter diesen Anstöße»

verpflogen worden sei. Nun sei aber im Abschied nichts Anderes enthalten, als der aus den Freien Aemter»

habe zu Lucern Einen verwundet. Es müsse also da ein Mangel oder Mißverstand obwalten, weßhalb 0

die Sache neuerdings eröffnet haben wolle. Das soll jeder Bote heimbringen und auf dem Tag zu Hitzkiräl

mit Vollmacht zu handeln erscheinen, e. Der Landvogt im Thurgau schreibt, Vogt Cloos und er habe»

auf Befehl der Obern geboten, die Landstraßen allenthalben zu verbessern Darüber beschweren sich nun »»

Gerichtsherren und meinen, die Gebote über die Landstraßen stehen ihnen zu. Anderseits vernehme der Boich

daß von Alters her die hohe Obrigkeit die Landstraßen zu machen geboten und die Säuinigen bestraft Hab0

welche sich dann der Strafe zu „entsagen" beglaubten, diese seien vor dem Landgericht belangt worden.

Landvogt verlangt nun Weisung. Man antwortet ihm, man beglaube solche Gebote stehen unfern Hertt»

der Obrigkeit wegen zu und es solle daher bei dem erlassenen Gebote verbleiben. Das soll er den Gericht

Herren anzeigen; glauben sie dann besseres Recht zu haben, so werden die Obern niemand vor dem Rechne»

sein. «K. Der Vater zu Illingen läßt durch den Landvogt im Thurgau vorbringen, sein Gotteshaus ha"

vor einigen Jahren den Kelnhof zu Andelfingen im Gebiete derer von Zürich gekauft, wovon dem Gottesha»'-

ein schöner Zins an Kernen, Geld und Haber eingehen sollte. Sobald aber etwas Mißwachs oder

einfalle, weigern sich die, denen der Hof zu Erblehen geliehen sei, den Zins zu entrichten und meinen, »»"

solle ihnen damit warten; wolle man sich dieses nicht gefallen lassen, sondern den Zins mit Kosten einziet/»'

so bekomme man dennoch („dannacht") nichts; warte man zu, so erwachse eine große Summc und sei zu st

doch wenig erhältlich. Der Vater und sein Convent seien daher schon viele Jahre gesinnt gewesen, »^

Willen der geistlichen und weltlichen Obrigkeit diesen Hof und Anderes, das sie zu Andclfingcn habe», °

verkaufen. Nun begehren die Inhaber des Hofes nebst Andern das Eigenthum desselben und alle Rechts»»»^
die das Gotteshaus da und anderswo daselbst habe, zu kaufen: von der Kaufsumme wollen sie zwei Ttst

oder mehr baar bezahlen und das Übrige wohl versichern, daß das Gotteshaus bis auf die gestellte Ablas» -

seinen Zins recht erhalte. Der Vater glaube nun, aus jedem Strick Kernen- und Haberzins ein Gutes >»^

zu erlösen, als wie solche gekauft worden seien. Er betrachte eine solche Verhandlung zum Vorthcil ^
Gotteshauses; bevor verkauft würde, würde er trachten, Mittel zu finden, daß die Baarzahlung

Zins gelegt werden könnte. Da die Boten hierüber ohne Instruction sind, so nehmen sie die Sache in ^

Abschied und sollen mit erforderlichem Auftrag auf dem Tag zu Hitzkirch erscheine», v. Schultheiß ^

Rath zu Baden eröffnen, sie haben einen, genannt Thoma Brunner, von „Nsthala" bei Lausanw ^

Gefängniß, der nebst seinen Mitgesellen nachfolgende Diebstähle bekennt habe: 1. Er und Hans von

haben zu Rickenbach bei St. Bläst (?) einen Speicher aufgebrochen und daraus 2 Gulden, einen

Mannsrock und ein Paar rothe Hosen gestohlen; die Hosen seien gebrochen und der Rock verkauft ^

2. Ebenso haben sie bei Freiburg einen Speicher aufgebrochen und daraus 0 Gulden und 2 Nocke, ^

schwarzen und einen rothen, aus einem Trog genommen, die zu Schliengen um 2 Gulden verkaust

seien. 3. Zu Schiltnach im Kinzinger Thal haben er und genannter Gesell und Klaus vou Lausanne ^

Speicher aufgebrochen und darin 14 Gulden gefunden, welche die drei miteinander getheilt haben- ' ^

genannten drei und einer, genannt Langhans von Lucern, haben zu St. Bläst eine Kirche, genannt ^

Hof, ausgebrochen, aus derselben 20 Gulden gestohlen und diese unter sich vertheilt. 5. Die genannte'
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haben zwischen Heidelberg und Frankfurt eine Kirche aufgebrochen und darin 160 Gulden in einem Trog
Pfunden; darunter seien 36 Gulden an Gold, bei 20 Thaler und das Übrige Constauzer und andere Münze
gewesen. Das Alles haben sie unter sich zu gleichen Theileu getheilt. Seitdem das geschehen sei es in der
letzten Fasten ein Jahr gewesen. 6. Einer, genannt Langhans aus Britannien, ziehe auch im Lande umher,
^hle nnd er und seine Gesellen kommen mitunter zu Lucern beim Falken zusammen. 7. Der, welcher
^ Alpenhorn mache und herumziehe, sei auch in einer Gesellschaft lind stehle. 8. Mathis mit der geschwollenen
Hand von Genf sei nicht in seiner Gesellschaft, sondern in einer andern, helfe aber Speicher aufbrechen und
^hle was er finde. 9. Einer heiße Niklaus, sei ein Deutscher; als er ihn zuletzt bei Zurzach gesehen habe,

er bekleidet gewesen wie ein Bauernknecht, habe weiße Hosen, eine Jüppe und einen schwarzen Hut
tragen, w. Er und Langhans haben enncl Pillingen, wie man gegen Straßburg gegangen, einen Speicher
aufgebrochen und 14 Batzen, weniger 6 Kreuzer, und einige Leinentücher daraus genommen. Dabei sei
^genannter Niklaus auch behülflich gewesen. — Ebenfalls berichten die von Baden, wie ihnen Graf Friedrich

Fürstenberg die Verzicht eines Übelthäters,genannt Jörg von Genf, zugeschickt habe, der folgende
hellen angegeben habe: 1. Mathis mit der geschwollenen Hand; der sei von Genf. 3. Niklaus von
Lothringen, trage ein graues spanisches „wulli" Göller, das er unter den Beinen zusammenknüpfenkönne.
^ »Lude us dem Schwyzcrland", er wisse aber nicht woher, eine kurze Person mit einem rothen Bart, trage
"Ue weiße Zwilchjuppe.4. Hans aus Britannien, ein langer Gesell ohne Bart, habe eine Hure bei sich,

soll es wissen und jeweilen inne werden, wenn man ihn sangen wolle, weßhalb er immer entgehen
s. Peter von Abendanz bei Lausanne, eine kleine, junge magere Person mit rothen Hosen und

ö"ulchenen Strümpfen, an denen ein „lidery" zerhauenes Göller sei, mit einem schwarzen Barchctwamsel und
rothen Baret. Dieser habe einen Gesellen gehabt. Fudin (oder Hudin?) genannt, mit dem er unter

otweil einen Speicher aufgebrochen und soviel darin gefunden habe, daß jedem wohl 20 Kronen geworden
li. Einer liege zu Lucern im Wirthshaus zum Falken, wo der Wirth auch ein Wälscher sei; dieser

"""e- die eisernen Instrumente verfertigen, mit denen man Kirchen und Speicher ausbreche. Er heiße Plasin
Gurgin, sei ein Wälscher; wenn sie zusammenkomme», nehme er auch Theil am gestohlenen Gut. Die

^üfenden Instrumentehaben diesen Character (folgen zwei Figuren). Die bemeldten und andere Kirchen-
Speicherbrecher, deren viele seien, sollen auf den Winter nach Lucern zum Falken kommen, f. I. Von
letzten Tag hat man mit Bezug auf das Begehren des Martin Tresch, Schaffners zu Müusterlingen,

Landvogt im Thurgau beauftragt, Bericht über des Dreschen Haushaltung zu erstatten. Dieser sendet
'UN alle Rechnungendes Tresch von einem Jahr zum andern ein nnd hat alle recht und gut befunden.
. uneben vernimmt man von dem Landvogt und andern Ehrenleuteu, daß Tresch dem Gotteshause gut"» vernumnl man von oem c >

>'h«l.en. dasselbe qeansne, „>>» „bessert h». Tt'Ich " -t» t°t'd» °» i'ttm B,t.„ da „an
«. Br.es und Sie et -sprachen. ihm den MM.,. S-Hi'

^»°.r. denen einigen «her den bestimmten Iahrtahn °°» (..dm . a0 »tden^n« nach .. .. ffttcht»
?"> der ..ch.nd .. Schlatt snns ja- w» -»«mm. nt.d dt- Fntchte dm ff. schitld.g

nm ,n „,Ich s Geld °n».M»°> wd-den seien. s° u.iM i>mn nnch .h» Nt Gnaden b,de»,.„.
? »i'd b.schlassen es sat-en »NN dl, so Gnldm Jahrtdhn nnd so Gn!d,n PN den Abjttg WM andern

nera^l«'. werden. Da er (ein. letzt. Rechnnt.« erst ans t.iichsi'tt Si. Mm'Mag geben -UN. sali sein
'»"»» »„reffend Anschlag der S-ncht- »nd Verehrung dannjnm» >. na» > .stal ffner A.chnnng
'"»'«i «erden. (Er sa« an» (nd aus benannt. R.chnntt» «'der "°>m t'dch «'ttt tit.hr nerkattsen.
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Seither hat Martin Tresch geschrieben, er habe mährend seiner Schaffnerei dein Gotteshause 628 Gulden

angelegt, 700 Gulden alte Schulden bezahlt, an Restanzen stehen ungefähr 840 Gulden aus und die Güter

seien mehr als um 300 Gulden verbessert worden). 2. Anbelangend einen Hofmeister für Münsterlingen, so

hat Vogt Martin Jmhof von Uri für die betreffenden Frauen und die Haushaltung gebürgt; deßhalb ninniü

man an, er werde die Haushaltung so besorgen lassen, daß er mit seiner Bürgschaft nicht zu kurz komme.

K. 1. Die Boten der V Orte kennen die Verantwortung des Martin Tresch als Schaffner zu Münsterlingen

in Betreff der Priester, daß er das Mögliche gethan, einigen über 10 Gulden auf die Hand gegeben und sie

bestellt habe; diese das Geld genommen, aber keiner nach Münsterlingen gekommen sei, wie sie versprochen

hatten. 2. Auf die Anzeige des Boten von Lucern, es habe sich vor einigen Tagen zu Münsterlingen auf dein

Altar unter dem Betstein Unrath befunden, und als dieses deni Schaffner gemeldet morden sei, habe er gesagt/

es rühre nur von einer Katze her, verantwortet sich Tresch, es sei wahr, daß etwas Unraths auf den Altar

gekommen sei; Betstein sei aber keiner hier gewesen! sobald er die Sache erfahren habe, sei er hingegangen,

da hätten Einige gemeint, es rühre von einen: Menschen her, er aber habe eine Katze als Urheberschaft betrachtet >

der Sache auf den Grund zu kommen, habe er fleißiges Aussehen gehalten und seine Meinung als die richtige

erfunden, indem sich ergeben habe, daß eine Katze auf dem Altar gesehen worden sei; um für die Folge

Ähnliches zu verhindern, habe er dann Dornen auf den Altar gelegt. I», Der Landvogt zu Baden zeigt am

der Schaffner zu Leuggern, St. Johannsordens, habe ihm geschrieben, am Dienstag nach St. Bliche

(30. September) sei der Vogt mit drei Pferden und zwei Fußknechten, mit Büchsen bewaffnet vor sein Ha>^

gekommen, sie haben die Pferde an die Häge gebunden, die Reiter hätten sich dann zu ihm verfügt u»

ihm eine verschlossene Missive des Bischofs von Constanz übergeben. In derselben habe der Bischof verlangt,

daß der Schaffner den Jörg Denzler den hergesandten Boten übergebe, damit er an den Bischof ausgeließü

werde. Der Schaffner habe crwiedert, er wüßte dieses gegenüber seiner geistlichen und weltlichen Obrigket

nicht zu verantworten. Er begehre nun Weisung, wie er sich zu verhalten habe. Hierauf erscheint »chrü

Denzler auch und eröffnet, er habe dein Schaffner zu Leuggern zugesagt, ihm ein Jahr laiig zu dienen »»

die Pfarre daselbst zu versehen, und habe nichts Unredliches gethan. Er besorge nun aber, daß wen»

Vogt von Ottingen, der ihm gar aussätzig sei, oder des Bischofs Diener ihn außerhalb des Hauses zu Leugge^

betreten, sie ihn anfallen und mit Gewalt aus der Obrigkeit der Eidgenossen führen werden, weßhalb er t"

letztern um Schutz und Schirm anrufe. Da einerseits das Verlangen des Bischofs etwas Auffallendes ß '

anderseits die Boten ohne Instruction sind, so wird die Sache in den Abschied genommen, damit man ^

dem nächsten Tag mit Auftrag erscheine, um zu erkennen, was man mit dein Bischof hierüber reden ü>

handeln wolle, i. Abermals erscheinen Abgeordnete von Luggarus und eröffnen ihre Beschwerde in Wü

des Salzkaufs zu Bellenz. Wenn sie nämlich das Salz auch an andern Orten kaufen und dasselbe ?

Bellenz durchführen ,vollen und sich erbieten, dafür Zoll und Geleit zu geben, ivie das der Brauch ß'd

müssen sie doch dieses Salz abladen und denen von Bellenz zu kaufen geben und es wieder von ich

kaufen, in der Weise ivie es denen von Bellenz beliebe. Sie bitten um Abhülfe, zumal sie gegenn'iü

aus dem Herzogthum Mailand kein Salz beziehen können. Würden die von Bellenz nicht freiwillig entsples^

sondern sich ihrer behaupteten Freiheit behelfen, so bitten die von Luggarus, daß man auch sie bei >)

Freiheiten, Statuten und Satzungen handhabe, von denen einige Artikel dahin lauten: 1. Die von Lugg^^

mögen allenthalben, wo es ihnen füglich ist, Salz kaufen, von jedermann ungehindert; 2. wenn Einer ^ ^

Bellenz oder anderswoher nach Luggarus auf den Markt kommt und Korn oder anderes Getreide auf
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Fürkauf kaust, möge» die von Luggarus ih» darum bestrase»; 3. sie seien gefreit, sich i» der Weise gege»

'hre Nachbar» zu halte», wie sich dieselbe» gegen sie erzeige». Sie bitte» um Bestätigung dieser Freiheiten.

Wenn dann die von Bellenz sich gegen ihnen freundlich beweise», so wollen sie das gegen jene auch thun.

Die Boten von Uri, Schwyz und Nidwalden wiederholen die auf dem letzten Tage gegebene Antwort, mit

Bitte, da die Freiheit derer von Belleuz, daß niemand Salz durch ihre Stadt führen dürfe, die ältere

sei, wolle mau sie gütlich hiebet bleiben lassen, zumal die von Belleuz denen von Luggarus „mit söllichem

salzkauf nit höcher und Wyler steigern, ouch inen uützit Wylers daruf Wachen, dann allein den gewonlichen

iall" (!). Die Gesandten der neun übrigen Orte erwiederu, sie haben diese Antwort nicht erwartet; die drei

Drte können wohl ermessen, daß wenn sie die von Bellenz bei der genannten Freiheit schirmen wollen, mau

dieses auch mit Bezug auf die von Luggarus thun werde; au Luggarus haben die drei Orte auch Autheil

und haben die Freiheiten desselben nebst den neun Orten errichtet; Vogt Schiffli von Schmyz habe dieselben

besiegelt. Mau möge nun betrachten, wie die Sache sich gestalte, wenn die Bellcnzer im Herzogthum Mailand

°der anderswo Korn kaufen und dasselbe zu Luggarus durchführen wollen und sie es aber ungeachtet

der Entrichtung von Zoll und ander,» „Ufsatzgeld" denen von Luggarus verkaufen und von ihnen wieder

kaufen müssen. Man bitte daher, die von Belleuz zu vermögen, im Sinne des Begehrens derer von Luggarus

gütlich zu entsprechen. Wenn die drei Orte glauben (laut früherem, heute wiederholtein Anbringen), ein

ullfälliger Rechtsentscheid stehe an ihnen als Obrigkeit derer von Bellenz, wie früher auch einige Commuuen

ün Streit mit Luggarus wegen Fachen das Recht vor den Xll Orten suchen mußten, so sei diese Ansicht

'Uig. Der Streit wegen der Fache habe nicht die Obrigkeit, sondern einige Privatpersonen betroffen; der

Dalzkauf aber beschlage die gemeine Landschaft, die der hohen Obrigkeit zuständig sei. Wenn es daher zum

NW komme» sollte, so würde dasselbe gemäß der Bünde vor gleichen Zusätzen ausgetragen werden müssen.

Die Boten der drei Orte replicircn, daß sie über ein anderes Recht sich einzulassen ohne allen Auftrag seien;

wenn man ihnen aber etwas in den Abschied geben wolle, so wollen sie das gern an ihre Obern bringen. Die

Gesandten der neun Orte dupliciren, da die drei Orte wider Erwarten zu keinem gütlichen Entgegenkommen

Hand bieten, so lasse man im Name» der Obern die von Luggarus bei den von den Xll Orten ihnen

gegebenen und bestätigten Freiheiten. Auf das bemerken die Boten der drei Orte weiter, sie beschweren sich,

baß die Gesandten der neun Orte denen von Luggarus, an denen die drei Orte auch Antheil haben, ihre

Freiheiten bestätigen, ohne daß man letztere hiebei sitzen lasse; sie haben geglaubt, nachdem sie augezeigt, daß

^ jetzt keine Aufträge haben, sondern die Sache an ihre Herren bringen wollen, man wäre hierbei stehen

geblieben. Da das nicht der Fall sei, so wollen sie hiemit bezeugt haben, daß sie bei der Bestätigung der

Freiheiten derer von Luggarus nicht gesessen seien, noch für dieselbe eingewilligt haben. Darauf wird von

br» Boten der neun Orte ihnen angezeigt, da die Gesandten der drei Orte für die von Bellen; gehandelt

""d geantwortet haben, so sei das Gerügte nicht in verächtlicher Meinung geschehen und soll den Rechten

b°r betreffenden Orte nnnachtheilig sein. lk.. Vor den Boten der XII Orte eröffnet Albrecht von Sala von

auf dem letzten Tag sei verabschiedet worden, Schultheiß Fleckcusteiu von Lucern soll ihm diesen Tag

^zeitig verkünden, damit daselbst ihr Streit endlich entschieden werde. Als er nun anhergekonnnen sei,

k" 'hm erst hier von Schultheiß und Rath zu Lucern durch eine Missive mitgetheilt worden, daß Fleckensteiu

'^gen Krankheit nicht erscheinen könne. Er, von Sala, bedauere dieses sehr, da er solcher Art für und für

üroße Kosten versetzt werde. Wenn Fleckenstein durch Krankheit am Erscheinen gehindert sei, so hätte er

'b"> das früher anzeigen fällen, damit seine Herreise unterblieben wäre. Übrigens habe Fleckenstein Söhne,
55
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Tochtermänner und andere gute Freunde und Verwandte, die ihn im Verhinderungsfalle gut hätten vertrete»

können. Er verlange daher dringend, daß man ihm zu austräglichem Recht verhelfe und den Fleckeustei»

oder seine Gewalthaber anhalte, ihm Red und Antwort zu geben. Der Bote von Lucern antwortet i>»

Auftrage seiner Obern, Fleckenstein sei durch Gottes Gewalt am Erscheinen gehindert; sobald er wieder ges»»^

sei, werde er das Recht mit aller Beförderung vollführen; mau möge ihm daher diesen Aufschub gewähre!»

Da aber Albrecht von Sala die Eidgenossen fort und fort um Recht anruft, so hat mau denen von Luce>»

geschrieben, sie wollen bei Fleckenstein verschaffen, daß wenn er krankheitshalber nicht erscheinen könne, er eine»

Bevollmächtigten nach Baden abordne, dem von Sala Red und Autwort zu geben. Sie antworten, Fleckenstc»'

liege so sehr in Gottesgewalt, daß derzeit unmöglich sei, mit ihm über die fragliche Angelegenheit zu rede»-

und noch weniger jemand zustehen könne, einen Gewalthaber für ihn zu ernennen; Albrecht von Sala h»^'

nichts zu verlieren, „so er doch iuhends habe"; da Leibs- und Herrennoth in allen Rechten Schirm g^»'-

so bitten sie, Aufschub zu ertheilen. Nach den: Allem hat mau den Handel auf den nächstfolgenden Tab

zurückgestellt, mit dem Beifügen: die von Luceru sollen dem Flcckenstein oder seineu Verwandten anzeigt/

sobald Fleckenstein oder die Seinigen vernehmen, daß und wohin eine gemeine Tagsatzung bestimmt sei, so^"

sie das dein Albrecht von Sala bei guter Zeit verkünden; auf demselben Tag soll auch Fleckeustei»

oder wenn es krankheitswegen nicht sein könnte, durch einen Bevollmächtigten erscheinen, oder, wen» ^

inzwischen sterben sollte, sollen seine Erben ohne weiter» Aufzug im Rechten Red und Antwort geben,

mögen erscheinen oder nicht, so werde man nichts desto weniger mit dem Rechten fürfahren. Albrecht »c»

Sala soll auch bis auf den betreffenden Tag von dem Geld, das er dem Fleckenstein schuldet, zu kei»c>"

Zins verpflichtet sein. Die Boten sollen mit Vollmacht, in der Sache zu handeln, erscheinen. > ^

Landvogt in den Freien Aemtern, Johann Wegmann, des Raths von Zürich, bringt vor, ihm sei Folge»^

angezeigt worden: Vor einigen Tagen sei der Pfarrer zu Sarmensdorf mit seinem Caplan im Wirthsha»ll

gesessen; da sei ein fremder Krämer zu ihnen gekommen und habe mit ihnen getrunken. Zu diesein

der Pfarrer gesagt, wenn er keine Frau habe, so wüßte er ihm eine; der Krämer habe geantwortet,

sie ihm gefiele, so würde er sie nehmen, er sei unverheirathet. Der Pfarrer habe dann weiters beuielkt-^

solle sie bekommen, es sei seines Caplans Jungfrau und diese wollen nicht mehr bei einander sein. Rls ^

Krämer sich zufrieden erklärte, sei die Jungfrau zu ihnen ins Wirthshaus beschieden morden „und ha»''

dem kremer zur ce und der kremer der juukfrowen ein haftpfenig daruf geben". Nachdem der Krämer ei»

oder zwei Tage dageblieben und die Jungfrau als seine Frau bei ihm gehabt habe, sei der Pfarrer

zu dein Krämer gekommen und sie und ein guter Bauersmann haben mitsammen getrunken. Da habe "

Pfarrer zu dem Krämer gesagt, er solle dem Herrn seine Jungfrau wieder geben, er könne ohne sie "

haushalten, er müsse dann dein Krümer ein schönes Geschenk geben. Der Kramer erwiederte, je

ihm geschenkt würde, so würde er es thun, worauf „sch" zu ihm sagten, für das, was sie ihm verspu') ^

müsse der Bauer Bürge sein. Auf Befragen habe der Bauer dieses bestätigt, sei dann zur Stube

gegangen aber sofort wieder hereinberufen worden, worauf sie sagten, der Handel sei schon abgeschlossi"-

Caplan müsse dem Krämer ein Paar Hosen schenken, damit er ihm seine Jungfrau wieder zustelle. z

sei nun der Bauer Bürge geworden. Gleich hierauf sei Herr Peter, der Pfarrer, in das andere

hillabgegangen und habe sich berühmt, hellte sei er an des Papstes Statt gesesseil, denn gesteril oder »Mist

habe er geholfen etile Ehe schließen, heute habe er sie wieder geschieden. Das wolle der Landvogt

haben lind zu ermessen geben; das Angeführte haben „sy" Alles in wälscher Sprache mit eiuandcl lll'
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Man befiehlt nun dein Landvogt, er solle die Angelegenheit genau untersuchen und das Ergebniß auf dein
Tag zu Hitzkirch berichten. Daneben soll jeder Bote den Handel vor seine Obern bringen und auf dein
benannten Tage mit Vollmacht, Strafen zu erkennen, erscheinen. »». Zu Lichtcnsteig ist Einer gefangen,
welcher geredet hat, wer hinter einer Messe stehe, sei ein Dieb. Es sollen nun aus Donstag vor Simon
U"d Inda (23. October) die von Lucern und Zug ihre Botschaft in Lichtensteig haben und den Betreffenden

Namen der VII Orte berechtigen, i». Der Landvogt in den Freien Aemtern zieht an, er sei berichtet,
b»ß das Dorf Dietwpl mit aller Obrigkeit, Herrlichkeit und Gerichten den VII Orten gehöre und die von
"ucern („,.mcr Herren") daselbst nur einen Anunann setzen und bis an 3 Schillinge richten können. Der
Gesandte von Lucern (, ir von megen üwer Herren und obern ! bemerkt dagegen, Lucern habe das.löst alle
Herrlichkeit und Gerechtigkeit mit Ausnahme der Mannschaft und des Malefiz, was den VII Orten gehöre.
Wenfalls berichtet der Landvogt über den Span, den der Ammann gegen die Nichter daselbst habe, so wie
Mch wie die von Dietwpl irr lebten Jahren hinter dein Nucken des Landvogts einen innen Zwingrodel
»kwacht haben, der von denen vo.r Luccrn („ü.vern Herren") besiegelt worden sein soll. Es wird erkennt,

von Lucern („üwer Herren") sollen auf dem nächsten Tag zu Hitzkirch ihre Rechtsamcn, die sie ans
Tietivyl haben, vorweisen, wodaun jeder Bote hierin zu handeln Gewalt haben soll. «. So erscheint der

von Muri und eröffnet mit Beschwerde: Obwohl sein Convent ihm als Oberherrn und Prälaten
^bedienz und Gelübd gethan habe, ihn als ihren Oberherrn zu erkennen und ihn: in allen Sache.: zu
^horchen, so sei doch bei ihnen kein Gehorsam zu finden; fast keiner komme in die Mette; sie versehen nicht
^ Seelämter, wie sie es schuldig seien; neben den: Herrentisch,dei: sie genießen, haben sie gute Pfründen,

daß einige in: Jahr 100 Gulden oder mehr für sich verwenden können; das reiche aber nicht aus, sondern
^ '»achen noch Schulden; nebstden: geben sie sich mit leichtfertigen Frauen ab und betragen sich auch sonst
""p"esterlich:er bitte daher dringend, ihn: hierin berathei: und beholfen zu sein. Da von Seite des Convents
"w'nand zur Verantwortung erschienen ist, so hat man den Gegenstand auf den Tag zu Hitzkirch verschoben;
^lbst sollen sich die Bote.: vereinbaren, ob sie nach Muri hinüberreiten und de.. Abt und den Convent gegen-
'"'°"der verhören und dann nach Gestaltsa.ne der Sache verhandeln wollen. Zu Ende des Tages erscheint
""" in seine»: und des Convents Namen Herr Dietrich und verlangt, sich zu verantworten, in der Meinung,
"K wenn man ihn gehört habe, man finden werde, daß der Abt nicht sonderlichen Grund zu klagen gehabt

... Wi,dn- eröffnet der Abt von 'Muri, die Obern haben vor einigen Jahren seine Schwester, Sophie
^Mil, als Aebtissi» nach Dänikon angenommen; dieselbe habe bisher gut hausgehalten;als letztes Jahr
^ Cloos und der Landschrciber von Frauenfeld die Rechnung von ihr abgenommen,habe sich gezeigt, daß

de»: Gotteshausüber 300 Gulden vorgeschlagen habe und auf der diesjährigen Rechnung werde sich noch
finden, jedenfalls nicht weniger, und so werde es hoffentlich fortgehen. Nun aber werde von einigen

^« geredet sie sei nicht dahin bestätigt worden; wenn sie das Gotteshaus reich gemacht habe, werde sie
^°ßen und Andere hergesetzt werden. Sie bitte daher, sie in diese». Gotteshaus zu bestätigen, damit sie

Wucher mit der Welt reden und handeln dürfe; sie wolle redlich haushalten, wie das jeweilen die
Hungen zeigen werden. Fällt in den Abschied; Antwort auf den: nächsten Tag. ,z. Der Gesandte von

7"'us eröffnet gemäß seiner Instruction, die neue Münze sei bei denen von Zürich ..... etwas abgerufen
und werde auch zu Glarus nicht in de... Werth genommen,wie sie geschlagen werde. Seine Obern

? daher, ».an sollte eine gemeine Ordnung erlassen, wie diese 'Münze gegeben und genommen werden
damit der arme gemeine Mann nicht so stark beschädigt werde. Darauf bemerkt Haupt......... Lux N.tter
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von Lucern, nachdem seine Obern ihren Münzstempel ihm und seinen Genossen gelieheil und sie einige
Lucerner Schillinge gemünzet hatten, haben sie dieselben denen von Zürich zum Probiren überschickt; dort
seien sie aufgesetzt und als gerecht erfunden worden; nun werden die letzten den ersten, wenn man sie auf
die Probe schlage, gleich sein. Stadtschreiber Escher von Zürich eröffnet, er habe keine Instruction, aber
zur Aufklärung ivolle er Folgeildes mittheilen: Als die von Lucern denen von Zürich einige neue Lucerner
Schillinge überschicktund gebeten haben, dieselben aufzusetzen, so habe man das gethan und geantwortet, man
nehme drei für einen Batzen, doch bitte man sie, keine große Menge zu schlagen, damit man mit denselben
nicht zu sehr überladen werde. Da aber eine Zeit lang keine andere Münze als Lucerner Schillinge bei
ihnen im Gange gewesen sei und sie 48 für 1 Gulden genommen haben, und man aber außerhalb ihrem
Gebiet 50 für 1 Gulden geben mußte, so sei man genöthigt worden, sie um etwas abzurufen und habe
verordnet, daß man 50 für 1 Gulden oder 25 für V2 Gulden, „wie die gschlagen", geben und nehmen, n>^
„nach bas hinab", daß man 5 Lucerner Schillinge für 4 Zürcher Schillinge,und 1 Schilling für 0 Heller
nehmen solle; weniger für gleichviel habe man nicht absetzen können. Beim Abgang von bezüglichen Instructionen
wird die Sache heimgebracht, damit mit Bezug auf diese Münzen ein gemeines Einsehen geschehe. r LlV'
Ritter bringt instructionsgemäßvor, auf alle Tage kommen viele Wälsche von ennet dem Gebirg heraus und
beanspruchen ihre Obern so, daß man mehr verzehre als man Nutzen habe. Seine Obern seien daher der Meinung,
man sollte dieses Herauslaufen abstellen, so daß niemand erscheinen dürfte, er wäre denn von den Obern beschrieben
worden; das Übrige solle aus den Jahrrechnungen zu Lauis und Luggarus verhandelt werden. Heimbringen-
«. Mit dem Herrn von Liancourt hat man reden lassen, er möge sich mit Vogt Schiffli von Schwyz in
Betreff dessen Ansprache bis zur nächsten Tagleistung gütlich vereinbaren. Für den Fall, daß dieses mA
geschehe, soll jeder Bote seine Obern berathen, ob man dem Herrn anzeigen wolle, der König möge seine
Zusätzer auf den nächsten Tag heransschicken, die Sache mit Recht auszusprechen,in der Meinung, wenn e>
dieses nicht thäte, daß man unsere Zusätzer das Urtheil zu geben anweisen wolle, t. Der Hauptmann des
Abts von St. Gallen hat bisher keine eigene Wohnung gehabt. Nun hat der Abt von Fischingen in dc>
Stadt Wr>l ein Haus, das ihm feil ist und dem Hauptmann wohl gelegen wäre; der Abt wäre geneigt,
die Hälfte des Kaufpreises zu bezahlen, wenn die IV Orte die andere Hälfte tibernehmen würden. Die Bote»
dieser Orte haben keine Instruction; zumal aber anständig wäre, wenn der Hauptmann eine eigene Wohnung
hätte, und da die die Orte betreffende Hälfte der Kaufsumme nach und nach aus den Bußen und Strafen
gedeckt werden könnte, so will man die Sache heimbringen und auf dem nächsten Tag Antwort geben-
11. Im Austrage des Abts von St. Gallen macht der Landvogt im Toggenbnrg Anzeige in Betreff des
Schreibens des Grafen Niklaus von Zollern über Hans Altmann und des letztern Drohung, die er ge«ll"
seinen Schwager Notmund nach Norschach gethan habe. Heimbringen und auf dem nächsten Tag Antwa^
geben, ob man dem Grafen von Zollern oder andern Herren des Altmanns Handlung berichten wolle.
Landvogt im Nheinthal schreibt man, er soll auf den nächsten Tag, der ans St. Othmar (16. Novei»^
angesetzt ist, über Altmanns Benehmen umständlichnach Baden berichten. Würde inzwischen der Graf van
Zollern an ihn schreiben und über Altmann Bericht verlangen, so soll der ^andvogt ein solches Schees'
denen zu Zürich übermitteln und ohne weitern Befehl der Obern dem von Zollern keinen Bericht schieß
v. Vor den Boten der XIII Orte und denjenigen ihrer Bundesgenossen der III Bünde eröffnet Ascaiuu
Marsus: 1. Es habe sein Herr, Fernand Gonzaga, Gubernator des Herzogthums Mailand, sowohl dm ^
den letzten Abschied zu Baden, als durch seinen mündlichenBericht den geneigten Willen der Eidgeuniß
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gegeir den Kaiser und den Gubernator, eine nachbarliche Vercinung und Eapitulation einzugehen, vernommen.
Er seinerseits habe sein Gefallen daran, wolle sich aber in Betracht der Wichtigkeitder Sache zu nichts
entschließen, ohne den Kaiser vorher über Alles zu berichten; er erwarte nun dessen Antwort. 2. Er
erwähnt der Marchstreitigkeiten zwischen denen von Stabio einerseits und denen von Ligurno, Cazal und
Clivio und ihren Mithasten im Fürstenthum Mailand anderseits, verliest die bisherigen Verhandlungen und
ersucht, die Sache im Auge zu behalten und die richtige March durch beiderseitigegute Kundschaftenzu
erfahren und die Angelegenheit zu Ende zu bringen. Nachdem man solches verstanden, wird der genannte
Gesandte wieder vorberufcn und ihm eröffnet: Auf dein letzten Tag habe man ihm einige Artikel in den
Abschied gegeben, namentlich I. wie der Gubernator die Ausfuhr von Korn, Reis, Mehl und anderm Getreide
an die Unsrigen' bei hoher Strafe verboten habe. 2. Er möge den Unsrigen den Durchpaß mit Salz über
das Herzogthum Mailand gestatten. 3. Daß sich die von Morco beklagen, die Amtleute von Mailand haben
ihre Güter gemessen und fordern von jeder Pertik einen Kreuzer Messerlohn, wofür sie ihnen einZPferd
verboten haben. 4. Unsere beklagen sich, ihre Güter im Herzogthum Mailand werden mit Steuern und
Beschwerden belastet, so zwar, daß man ihnen die auf diesen Gütern gewachsenenFrüchte nicht wolle abführen
lassen ohne eine Tratta zu geben, wie Andere, die solche Früchte kaufen. Der Gesandte antwortet, er habe
diese Artikel in seinem Abschied gehabt und dem Gubernatorvorgelegt; der habe dann geantwortet, da man
i>> Betreff einer freundlichen Vercinung in Unterhandlung stehe, so wolle man diese Artikel jetzt vor der
Hand ruhen lasten. Es wird erwiedert, man bedaure diesen Aufzug und ersehe in ihm nichts Anderes, als
daß die Unsrigen gedrängt werden und man sie nur aus unseren Landen versehen müsse. Da man kein
besseres Mittel findet, den Unterthanen der Eidgenossen ennet dem Gebirg zu helfen, als ihnen zu verbieten,
"was herunter zu verkaufen oder führen zu lassen, so beschließt man, auf Genehmigung der Obern, daß in
den Gebieten der Eidgenossen und der III Bünde bei Leib und Gut zum höchsten verboten sein soll, Holz,
Kohle, Loorinde, Vieh, Käse, Wein und Anderes in das Herzogthum Mailand zu verkaufen oder führen zu
lassen, so lange/ bis der Gubernator den Unsrigen wieder Korn, Reis und andere Früchte zugehen läßt.
Desgleichen, wie man die Unsrigen mit den Tratten und Anderm in Mailand haltet, so will man auch die
Mailänder halten. Es wird auch den Vögten von Lauis und Luggarus geschrieben, es sollen die Unterthanen
daselbst („die unfern") auf den benannten Tag Boten senden, damit das Verbot mit ihrem Wissen in bester
Forin geschehe. Alle Boten sollen das heimbringen und auf dem nächsten Tag Antwort geben. Ammann
Dietrich von Schwyz eröffnet, er habe hierüber keine Vollmacht, wolle die Sache daher in den Abschied
"ehmen. Weil dieses Geschäft keine lange Verzögerung erleidet und noch andere schwebende Angelegenheiten
vorhanden "sind, so wird auf Sonntag St. Othmar, das ist der 16. November, ein anderer Tag nach Baden
angesetzt. ,v.Der französische Gesandte, Herr von Liancourt (Bern, Schweiz, Glarus, Freiburg, Solothurn
sagen: Wilhelm Duplessts; es ist derselbe), übcrgiebt eine Missive des Königs, erlassen zu St. Germain en
Kaye, den 29 August 1550, enthaltend eine Crcdenz für den genannten Botschafter,um über die im Abschied
v°>n 11 August enthaltenen, den König betreffenden Geschäfte des fernem zu verhandeln. Der Gesandte
'-löst überzieht einen schriftlichen Vortrag folgenden Inhalts: 1. Man erinnere sich, wie er schon auf dem
Tage vom 17. Juni ein Schreiben des Königs vorgelegt habe, in welchem derselbe erkläre, daß keine Ansprachen
'"ehr anerkennt werden, es seien denn die betreffendenTitel von seinen Gesandten schriftlich ausgestellt,
unterschrieben und besiegelt. Ungeachtet der auf dem Tag vom II. August erfolgten Antwort müsse der
König darauf beharren, daß in der Folge keine Forderungen anerkennt werden, man zeige denn dre Zusage
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seiner Bcauftragteil in Schrift „oder den givalt, so sy deshalb von irer Mst. gehabt hetten, solich znsagunge»

üch zethund. Und wo ir geinelten anwälten glonben wellen und allein crsettigen lassen, des so sy üch und

andern gemeinlich oder sonderlich mit (schrift?) oder von mund versprochen Helten, und darum (nit?) einichen

schriftlichen schyn nemen oder ein copy des gemalts", beglaube der König, daß man die Betreffenden, die

solches versprochen haben, als persönliche Schuldner und nicht im Namen des Königs belangen solle; denn

er glaube nichts zu schulden, „dann sovil man bewysen oder erschynen wurde des gewalts gemelter irer Mst.

anwälten, so Mich zusagungen than Helten". Er, der Gesandte, erkläre hiemit, daß er alle Versprechen, die er leiste,

schriftlich mit Unterschrift und Siegel bekräftigen, andere Anforderungen aber nicht anerkennen werde. Er bitte

um freundliche Antwort lind um eine Bescheinigung seiner abgegebenen Erklärung. 2. Ebenfalls begehre er

Antwort in Betreff des am letzten Tage berührten Verhältnisses, daß Angehörige der Eidgenossen Ansprache»

von Fremden lausen und sie dann auf den Marchtagen geltend machen wollen, wie Stephan de Sala getha»

habe, ivas den Tractaten zuwider sei. Es wird dem Botschafter erwiedert: zu 1. Man verbleibe bei der

früher gegebeneil Antwort und lasse bezüglich der Traclate des Friedens und der Vereinung nichts argnire»

und disputire»; zu 2. Stephan de Sala von Lauis, der eine fremde Ansprache einklagen soll, habe dieselbe

nicht gekauft, sondern er habe für einen Hauptmann, der des Königs Diener war, gebürget; man glaube

nicht, daß Angehörige der Eidgenossen fremde Ansprachen kaufen; wenn es aber geschehen sollte, so soll der

Käufer selbst zusehen, wie er solche Ansprachen einbringe. Indessen wolle man das Schreiben des Königs

und den Vortrag des Gesandten heimbringen. Dabei bemerkt Ammann von Beroldingen, er sei ohne Instruction,

indem seine Herren diese Sache an die Landsgemeinde gewiesen haben, x,. Da Bern, Freiburg und Solothurn

in Betreff der Klöster im Thurgau nichts angezogen haben, so hat man auch die Kosten (betreffend de»

Handel über die Reisstrafen) unerwähnt gelassen. Auf dem nächsten Tag soll aber jeder Bote instruirt sein,

wie viele Kasten sein Ort gehabt habe, dainit man dieselben zusammenrechnen und, wenn die drei Städte

in Betreff der Klöster weitern Anzug thäten, man ihnen die Kostenforderung stellen könne. 5', Im Auftrags

des Landvogts zu Luggarus eröffnet Schreiber Noll, ivie Einige für 9 Kronen l Brente Wein, die eine Krone

gelte, als Zins nehmen und Andere sonst großen Wucher treiben, weßhalb der Vogt eine Weisung begehre.

Heimbringeit, damit man solchen unziemlichen Zins auf dem nächsten Tag abstelle. Dem Vogt zu Luggar»s

wird auch geschrieben, er soll den Mönch und dessen Frau, die das Sacramcnt und die Mutter Gottes

geschmäht (haben sollen) gefangen setzen und wenn sich mit Kundschaften oder durch ihr peinliches Verhör ergebe»

sollte, daß sie im einen oder in beiden Punkten schuldig wäre», soll er sie am Leib (Schivyz und Schaffhausen-

und Leben) strafen, »t». Demselben Vogt wird geschrieben, er soll von Peter von Sax, Schwan Bisgn»

Kundschaft aufnehmen, was in seinem Haus geredet worden sei, wo der Vogt auch dabei gewesen,

Francisc Albrisch zu Mailand gesagt haben soll, er habe dem Vogt Wirz von Nnterwalden vergeben (vergistell

wollen. I»I». Da der Großkanzler zu Luggarus den Rathsbolen der Eidgenossen vorgegeben hat,

allen sei verziehen morden, so hat man den gemeinen Rath zu Luggarus um 49 Kronen gestrast, »üt

Vorbehalt, wenn sie finden, wer die Lüge in Betreff der drei Nathsboten zuerst verbreitet habe, der

ihnen diese Strafe ersetzen und jenen drei Nathsboten einen Widerruf thun. Von denjenigen, wel

Fleisch gekocht und gegessen haben, hat man jeden nach seinem Verdienen bestraft. «ItR. Herr von Lianeo»^

zeigt an, der Edelmann zu Vourg cn Bresse, welcher die eidgenössischen Fuhrleute unbillig behandelt lM

liege zu Bonrg gefangen; wenn jemand ihn belangen wolle, so werde demselben gutes Recht gehalten well"»

Das soll jeder Bote heimbringen; man hat es auch denen von St. Gallen in Hinsicht auf ihre Kauf- u"
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Fuhrleute mitgetheilt. ««. Die Boten wissen, was in der Angelegenheit des Vogt Wirz von Unterwalden

geredet und gehandelt worden ist. N. Annnann znw Weissenbach eröffnet gemäß Jnstruelion: Als es sich

um Errichtung der Vereinnng zwischen den Eidgenossen und dem König von Frankreich handelte, sei Haupt¬

mann Fröhlich vor den Obrigkeiten zu Ob- und Nidwalden erschienen und habe sie freundlich gebeten, ihr

^stes zu thun, wodann sie gehalten werden wie von Alters her. Nachdem die Vereinnng beschlossen worden,

haben die Gesandten des Königs an Ob- und Nidwalden, an jeden Theil, einen besonder» Brief gerichtet,

daß sie ihre Botschaft ans einen Tag nach Freibnrg senden, um mit den Boten der Eidgenossen nach Frankreich

Zu reiten und daselbst die Vereinnng zu besiegeln. Dieselbe sei nach Freiburg gekommen lind von dort hätten

die Gesandten des Königs sie, ohne etwas Weiteres anzuzeigen, nach Frankreich verreiten lassen. Dortselbst

habe aber der König mit Bezug ans die Verehrung beide Theile (Ob- und Nidwalden) nur wie Ein Ort

gehalten. Man bedauere dieses sehr, nicht wegen des Geldes, sondern weil hiemit ihr altes löbliches

herkommen und ihre Freiheit geschmälert werde. Seit früher her, als man mit dein König von Frankreich,

dein Papst und Andern Bündnisse und Vereinungen schloß, haben stets Ob- und Nidwalden, jeder Theil,

desondere Boten geschickt, die dam, mit den Verehrungen und Andern, wie Botei, besonderer Orte gehalten

worden seien. Auch beim Beschwören der Bünde schicke jedes Ort eine zweifache Botschaft, nämlich nach

Db- und Nidwalden. Als die Obern an den König geschrieben und ihn gebeten haben, sie nicht von dem

^wi. Herkommen zu drängen, sei eine ungenügende Antwort erfolgt. Man habe daher die Zugesetzten zu

Gerlingen „in Recht angerufen; diese aber glaubten, es gebühre sich nicht, daß zwischen dem König und

einen, Ort der Eidgenossen um dergleichen Dinge das Recht walte, und erboten sich, gütlich in der Sache

^ handeln und den, König diesfalls zu schreiben. Als aber keine befriedigende Antwort erfolgte und man

^ Recht anrief, anch die Zugesetzten versprachen, nicht auseinander zu gehen, sondern das Recht walten

ö" lassen, seien nichts desto weniger die Anwälte des Königs verritten. Die Obern des Gesandten bedauern

^eses höchlich, da sie ja nur gemäß den Tractaten das Recht vor den vier Zngesetzlen üben wollten. Sie bitten

^her, die Eidgenossen möchten dem König schreiben, daß er seine Zusätzer und Nichter heranssende, andernfalls

lbe Eidgenossen ihre Richter und Zusätzer anhalten werden, das Urtheil zu geben. Da die Boten nicht

Mltrnirt sg Mrd die Sache heimgebracht, um ans dem nächsten Tag Antwort zu geben. MW« Mit

Kerze bei unser lieben Frau zu Einsiedeln soll es gehalten werden wie von Alters her. I»i». In Betreff

iw Kerze bei Bruder Klans sel. zu Unterwalden haben die von Unterwalden sich erboten, wenn jedes Ort

"6 Gefäß, in welchem die Ampel hängen soll, in seinen Kosten beschaffe, und jedes Ort denen von Unter¬

walden in Münz 100 Gulden entrichte, so wollen sie dafür sorgen, daß die Ampel in Ewigkeit angezündet

ü»d gebrannt werde. Heimbringen; Antwort ans dem nächsten Tag. ii. Ambros von Gumpenberg hat

"Brinnis geschrieben und gebeten, ihn, gegenüber denen von Basel zu Friede und Einigkeit zu verhelfen und

^wrc zu bewegen, ihm die entfremdeten und nun seit vierzehn Jahren ausstehenden Gülten, wofür er Recht

""b Acht erlangt habe, zukommen zu lassen, mit Erstattung von Kosten und Schaden. Die von Basel

Offnen, xs sei ihnen unbekannt, daß sie je gegenüber dem von Gnmpenberg in, Recht gestanden oder dahin

worden wären; dasselbe sei der Fall mit Bezug auf den von Psirt; es könne also gegen sie nichts

Etliches erlangt worden sein. Damit aber der von Gumpenberg sich nicht beklagen könne, daß ihm nicht

gewährt werde, so erbieten sie sich, ihm in Gemäßheit ihrer Freiheit und ihrer goldenen Bulle zu

zu stehen. Man hat nun mit den Gesandten von Basel soviel verhandelt, daß sie sich in ein gemeines

""parteiische eidgenössisches Recht begeben wolle». Auf dieses hat man dem Ambros von Gnmpenberg
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dieses geschrieben und ihn gebeten, solches ebenfalls anzunehmen; es geschehe übrigens dieses der Freiheil
und der goldenen Bulle derer von Basel unbeschadet. lilt,. Am Schlüsse des Tages schreibt der Landvogt
im Thurgau, im obern Thurgau und längs des Sees werde geredet, der Kaiser wolle die Eidgenosse
überfallen, weßhalb er Geschütz und andern Kriegsbedarf in starker Zahl rüste. Die Thurgauer seien dahe>
sehr besorgt, so daß sie an einigen Orten Wache halten. Der Landvogt könne aber nichts von Rüstnnge»
des Kaisers erfahren und schenke dem genannten Gerede keinen Glauben. Blau schreibt nun ihm und de»
Landvögten im Nheinthal und Sargans, sie sollen im Geheimen sich erkundigen und was sie erfahre»/
berichten. II. Dem Gesandten von Zürich wird aufgetragen, dem Meister Hans Wegmann, Landvogt
den Freien Aemtern, zu befehlen, vorznsorgen, daß die Straßen und Wege im Meyenbergeramt, im Gericht
van Muri und bei Gößlikcn von den Umfassen und Anstößern verbessert werden. «Ii»». Die Boten vo»
Zürich sollen daran denken, daß dein Vogt zu Kyburg geschrieben werde, er solle alle Kundschaften und »ws
er hilller ihm habe, das den Anstand mit denen von Lncern betrifft, dein Seckelnieister von Chain übersende»'
i»i». Ammann zum Weissenbach eröffnet, auf dem letzte» Tag habe er darauf hingewiesen, es habe »A
einein Tag zu Baden die Mehrheit der Boten erkennt, daß Sebastian Schärtlin verwiesen werden so^''
Damit man nun sehe, daß er nichts Anderes vorgegebenhabe, als was sich zugetragen habe, so verlang
er, daß der Abschied vom 4. September (1549, «I 2) mit Bezug auf den betreffenden Artikel verlesen werde-
Nachdem dann dieses geschehen, fügt er bei, man werde nun wohl verstanden haben, wie die Boten de>
VII Orte gestimmt haben; hiebci lasse er es mich verbleiben. Die Gesandten eröffnen nun ihre Instructionen,

nämlich Zürich: Es bleibe bei seiner frühern Antwort, daß Schärtlin nicht zu verweisen sei. Bern w>
es ebenfalls bei seiner frühern Meinung bleiben lassen, daß Schärtlin nicht verwiesen und keinem Ort d»
Freiheit benommen werde, ihm und andern BiederleutenAufenthalt zu gewähren. Lucern: „Endlich", d"'
die von Basel ihn verweisen sollen, oder wenn seiner wegen ihnen etwas Arges erfolgen möchte, daß die von
sich Hienut nicht beladen werden, „hat ir bot gruntlich ir stim sin lassen und des christenlichen künigs botsäM
den bscheid gen und usen gsagt, daß er bim küng sürsechung thüe, sin majestät Schärtlis halb uns f>w
rüivig und unangesncht lasse"; Schärtlin habe der Erbeinung zuwider gehandelt als er dem Haus Oesters l
in seine Erblande gezogen sei. Nri: Man solle Schärtlin verweisen; würden sie ihn ans ihrem Gebiet odU
in gemeinen Herrschaften betreten, so würden sie mit ihm nach seinem Verdienen handeln. Schwll^
Unterwal den, Zug und Glarus: Schärtlin sei zu verweisen; würde denen von Basel etwas 1I»uW
hieraus erwachsen, so würden sie sich hiemit nicht behelligen. Fr ei bürg: Man solle denen von Basel s»ßw

sie sollen sich und der Eidgenossenschast dieser Angelegenheit wegen zur Ruhe verhelfen und den Sch»A ^
um der Ruhe und des Friedens willen, verabschieden. Solothurn läßt es bei seiner früher» Anw ^
verbleiben; wenn denjenigen,die dem Schärtlin Ausenthalt gestatten, deßwegen etwas begegne, so wolls '
sich hiemit nicht beladen. Die Boten von Schaffhauscn und Appenzell haben jetzt keine Jnstrm'w (
glauben aber, ihre Herren werden es bei der früher gegebenen Antwort verbleiben lassen. Man giebt <l-
dem König zur Antwort, die Mehrheit der Obern sei der Meinung, der König möge sie in Betreff Schärt'
künftig ruhig und unangesnchtlassen, weil Schärtlin wider die Erbeinung gehandelt habe und dem V
Oesterreich in dessen Erblande gezogen sei, da doch die Erbeinung älter als die Vereinung und in ^'tz „
vorbehalten morden sei. Auf diese Antwort ist „vorgenannter Herr von Liancourt wider vor uns erm)w
und eröffnet, da Schärtlin des Königs Diener und Pensionär sei, so solle man ihn nicht verweisen, ,
gemäß der Tractate des Friedens und der Vereinnng in der Eidgenossenschaft wohnen und wandeln
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^ wird ihm hierauf angezeigt, man lasse es bei der gegebenen Antwort verbleiben; der König möge sich

b'e Orte lieber sein lassen, als eine solche „einige person". ««. Es erscheinen einige Schuhmacher von Stein

und eröffnen, sie haben am letzten Psingstmarkt zu Zurzach Gerbern von Freibnrg einiges Leder, im Vertrauen,

^ß es währschaft und gut sei, abgekauft. Als sie es heimgebracht haben, habe sich dasselbe als nicht währschaft

Pfunden. Sie haben hierauf an Schultheis; und Rath zu Freiburg und an die betreffenden Gerber geschrieben,

'U' sollen das Leder wieder zurücknehmen und ihnen das dafür ausgegebene Geld zurückerstatten. Das sei

^sher noch nicht erfolgt, weßhalb sie dringend bitten und begehren, dem genannten Verlangen gerecht zu

'"erden, oder aber vor dem Landvogt und den Untervögten zu Baden, nach Freiheit und Brauch des

Zurzachermarktes, zu Recht zu stehen. Der Gesandte von Freiburg entgegnet, nachdem die von Stein nach

^reiburg geschrieben und einen Boten heraufgeschickt haben, habe derselbe denjenigen („den iren") von Freibnrg,

br»; das Leder gewesen sei, rechtlich vorgenommen. Man habe dann die geschworuen Ballenbinder verhört

""d diese haben in Knndschaftsweise bezeugt, das Leder sei gut, währschaft und trocken nach Zurzach gekommen.

Hierauf haben die von Freiburg „die iren" ledig erkennt, und glauben, hiebet verbleiben zu können. Die

von Stein antworten weiter, sie haben nach Freiburg nur in bittlicher Weise geschrieben und dein Boten

i°i»e Vollmacht ertheilt, „den" Gerber mit Recht vorzunehmen, weßhalb sie ihre obige Forderung aufrecht

ehalten. Es wird nun erkennt: Wenn die von Freibnrg zeigen, daß der Bote von Stein, der in Freibnrg

^wesen ist, von den Schuhmachern Vollmacht gehabt habe, mit den Gerbern das Recht bei denen von Freiburg

W besteh?,,, so soll es bei der Erkanntniß der letztern verbleiben; im umgekehrte,; Falle sollen die Gerber

von Freiburg „ach der Freiheit des Markts von Zurzach vor dein Landvogt und den Untervögten zu Baden

^ Recht stehen. Für den Fall, daß die von Freiburg die betreffende Vollmacht nicht vorweisen könnten,

hat Laudvogl zu Baden den Nechtstag augesetzt, so daß die Parteien auf den 10. November (Sonntag

Othmars Tag) 'Nachts zu Baden erscheinen sollen, ivodann er folgenden Tags ihnen das Recht halten

»>;d ergehen lassen wolle. z»z». Der Bote von Schaffhausen stellt zufolge Befehls seiner Obern den Antrag,

bei», wie die Zölle zu Lauis und Luggarus jährlich verliehen werden, soll es verbleiben, und keine

^uchlassung oder Aendcrung erfolgen.

Verhandlung der VII Orte mit der Botschaft von Luggarus betreffend die Verschreibung der

^"ggarneser bezüglich der Religion; siehe Note.

>». Die neun Orte (ohne die vier evangelischen Städte) schreiben an Jost von Meggen, päpstlichen

^ardehonptinanu zu Rom, und verlangen Bericht, warum der Papst ihr früheres Schreiben noch nicht

beantwortet habe; siehe Note.

Verwendung der VIII Orte bei Basel für Heinrich Dorer; siehe Note.

Die für das Gesandte »verzeichiiißbenützteii Originalst» datiren den Abschied vom 5. October.
Im Zürcher Exemplar fehlen e, m, INN >'" Bcrncr n-x, 1 ,t, «—n, x, «v-I»I»;

'"> Schwyzer in t die eingeklammerteStelle, Ii.; im Obivaldncr 1, in, >v—KK (Blattausfall?). Die
Zugersammlung enthält von diesem Abschied, und zwar hinter dem Abschied vom 17. Mai 1552 nur die
Artikel ^ jj, x »»«—!»!», Iclc und zwar in der hier angegebenen Reihenfolge. Der übrige Theil
des Abschiedes ist wahrscheinlich verloren gegangen oder verlegt worden. In, Glarner Exemplar fehlen «,
K, n», im Basler I», 1—1», i, x, ev, xx, I»I»; im Freiburger «—I»,
' 1, »», x, I»I»; im Solothurner »-I», I—1», 1, »I, X, I»It; in, Schaffhauser «—x, I—p,
t, u, X, <>v, xx, I»I»; im Appenzeller »— I», r, 1, x—vo, ee, xx. I»I>. 11 und «IN» aus'deinZürcher. «« aus dein Basler, «« ans dem Freiburger, pp aus dem Schaffhauser Exemplar.

56
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^ 7" Lucerner Sammlung bilde» die Art. »—« und dnn» wieder die Art t ^^ einiger leerer Rann., wodann sich die Art.

mit s^äw.-/ 7/ 7 7" Die bei Art. t eingeklammerte Stelle ist. wie es scheint,
beim Gl^ ^ worden. Dasselbe Verhältnis, trifft mit Bezug ans Art. t

olme Vormiss..?? ^"7 7" ^""plar mit der Bemerkung: Der Bote von Bern Hab-

Gleiche Bcnwrku. /" Obern in die Bestätigung der Freiheiten derer von Lnggarns nicht einwilligen wolle"-) cmerkung nn Schaffhanser Exemplar betreffend den Boten von Schaffhansen.

aefakt^-'^ ^rch-r Schwpzer und Glarner Abschiedsex. geben den Artikel zum Theil etwas anders
?inen eiam l» A ^öffnet wie d.e nieder» Gerichte zu Dietwyl denen von Lucern gehören, da sie stets

7 ick? 7^"' (»und"), wie er berichtetwerde, haben sie nur bis an 3 Schilling
Eid ckck. bw Richter daselbst beschälten und geredet, sie haben Ehr u"d
äelchre 1 r » ' '7/ ^ ^ stehen. Die von L..eer.. beglauben nun! dieser Hande-
znständia sei der Meinung des Landvogts der hohen Obrigk-ll
neuer ^wiliai-nde»"^ 7'." ^7"' denen zu Dietwyl, ohne Mitwirkung eines Landvogts, e">

Herrlichkeit mir st 7'? 7 77 '""be». Lucern behauptet, daselbst all-
alten Leuten im?"k ? r 7 7 ^ Mannschaft zu habe». Beschluß: Der Landvogt soll b->

daselbst nebakt t l 77 ^'"sitsten sich erkundigen, welche Rechte jeder Theil bish--

nackiaew?.' 7'^ R'-br.ngen von Dietrich ist dem Lucerner Exemplar auf dem untern Rand des Abschuß
den Rand gestellt" ^)lt es, in. Glarner Exe.nplar ist es zwischen die Zeilen und a"f

Zu »». Das Zürcher und Glarner Exemplar schreiben: Sophie von Grüt.

Luaa? Relaus Wirz enthält Folgendes- Als er in. Anfange seines Amtes "«-h

verweisen was ">"7. .7 '7" Jahrrcchnung befohlen, den Schulmeister von Luggarns Z"

worden ilun u 777' vollzogeil habe. Darauf sei der Schulmeister liberirt und dem Landvogt geschrieben

Jahrreckinuna 7, ^t7 - 7 " 7' "st»en, was er wieder gcthau habe. Hierauf sei aus einer folgend-"
da den wakren >t. ^ 777 Laurenz von den Obern gebeten worden, nach Luggarns zu kommen ""
ihnen anne'eia 7 ^/^-che» Glanben zu predigen. Dieser habe von den Obern ein Geleit verlangt »"d
und diwuta' s'"^ predigen nit gestatten, bcgäre er red und erkundniß der ges-h^
Sieacl von 7a. 7'"-' 7 1"ben". Das haben die VII Orte ihm zugestanden und ihm ein Geleit mit du"
Auf das liabe s>?>. 7 . 7"'7" Gesandten derer von Lucern auf der Jahrrechnnng, versehen zugest- '

geredet liabe d,s 7^'» G--r seine Predigten begonnen, dero der schulmeister nit gestattet" und so""
d ^ Z' "°ch sei"""' Begehren zu einer Disputaz berufen habe Bei dieser i

-ck.mt77l7 so d7 77 Doctoren der heiligen Schrift als ei.. Rengläubiger und böser im Glaub
sich aus den </>»? 7 7 7 Gefängniß gelegt habe, auf welches ein Aufruhr erfolgt sei.
Vogt veranlass «7 7 " ""f Befehl der Obern eingenoinnien habe, ergebe. Dadurch s-. 7
und gebeten liabe di^K 7' "77 ^ ^ Orte in Staus zu erscheinen, wo er den Hergang erZ"!
den Besichten m>7»l'^ 7 7 denen von Freiburg und Solothurn mitzutheilen. Nachdem er solcher '
er, ihn für s.-7. 7 7 nachgekommensei. wodurch ihm viele Unruhe und Kosten verursacht worden, so 7
en'tschädiaen Rnk 7 " 7 7'^^' ""ch Staus und einmal nach Baden herauszukomme», '-'chad.ge„. Auf der letzten Jahrrechnung seien dann v .u. den Boten Einige gestraft und die Büß"
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.hnen bezogen worden, nämlich ..von Waning de Lanschen sun 50 kronm. von. Anton. Sehor (?) von

Bednwntt Pede.nonte) 1-1 krönen". Hievon aber habe der Vogt se.nen Dr.tlhe.l ...cht erhalten; auch ...cht

von der Buße jener, die ihn gewaltthätig angefallen und den Schulmeister befreien wollten. Er bitte, ihn,

seinen dritten Pfenning wie früher» Landvögten werden ^ lassen ^ ^ ^

^ I!'. Ii, A.'Zowchm,., A.chit-. wand ...

Laut dem Titel dieses Vortrags im Solothurner Exemplar ist derselbe einzig an die VII Orte

gerichtet worden.

Zu ü Das Schreiben des von Gumpcnberg an die Eidgenossen aus Augsburg vom 28. September 1550

mthäl? das'i.n Text Angeführte, nebst einer Vertheidigung gegen den Vorwurf, er habe m seinen, früher..

Schreiben sich zu scharfer Beschuldigungen bedient. B°"d -s.

Die Antwort der zwölf Orte an Gumpenberg vom 10. October 1550 wird im Berne.- Schwyzer und

Basl^ Ex^ in den T^t aufgenommen. Nebst den. .... Abschiedtext Enthaltenen m.tthe.wn d.e zwölf

Orte ihre Geneigtheit, m.t Willen beider Theile in der Sache fre....dl.ch zu vechandeln. Es siegelt der

Landvogt zu Baden. Gilg Tschudi. des Raths zu Glarus Das,elbe Schreiben bef.noet sich be.m Zürcher

Exemplar und erwähn, des Fernern- Gumpenberg habe sich gegen das .hm von Basel ... Gemaßhe.t ihrer

goldenen Bulle angebotene Recht beschwert. Wunsch. °aß über geschehenes Rechtbot ke.ne Be.inruh.gung

erfolge und Anerbieten, nach Kräften für Hinlegnng der Sache m.tzuw.rken. Analog .... K. A. Schaffhausen:

Abschiede, und im L. A. Appenzell- Abschiede.

Zu nn Dieser Artikel soweit er über Weissenbach'S Anbringen herausgeht, hat etwas Auffallendes,

»am», wird',- ,uchtd».ch-in«nV°-s«»nd »«>>«->»>-1 -u.»-l.l>->! Z-i- M>- m-n mm»», dl-Vom,im.

d-r B»,-n d-. Schl.« -m- »»»-lch.ä, ».., d°». F-uh«n »--d«ud.u- N-l-„°u au- -.n-m

s-»h.m T»g.sb-schlu„- doch I>.» t»a» -W-» s-lch-» ums.»». W.-um --Ich«», km V-,u». o°» Bas-l.

»°d Ma-um s.-ht dl-S,rh-udlll»s i» d-ssm »Ich,-d.°I-m»>°r? Hl« «Ich°»t st- uw«-n- °°lls,»ndls

i» °!l<», T-xt. als d-i,,l-h,« A-Ill-l. »°d zw»- wi- d-- uwg- Thr.l a,S Pr»du-, d-- Bad«,» K-uzl-u

Rtan v-rgl-ich- Ub-ig-us d-n Adschi-d vom ,7- ->,»»» labll ll»

»u »» lSS» >0 O-.od« «onsul. Räch-. B»i»« u»d Laudl-ul- und Hink-M-n, «dl- und

U »-dk. auch all- Elumohn«. g°lstl>ch- «»d m-llllch«. d« N--°». Dö-s-r. G-lu-ind -l,. «l-chho.-» in d-,

H---Ichasl. Bu,s--sch.st und Laudschast !» -ug»a-us b-Ku»-» W-- solgt, Da l-,d-> zu dl,« Z-, »,-l

Swich-al. i» Such,«, dl- d-u ch-lillich°» GI-»bm. dl- Mahr- R-I«°» »»d d-- S--K» S- ,gk,l d-mh,m

»ug-n ll-g-u. llloh« schon blsh-- »l.l uud «»»»»-- «solzt ls> .lud wl-d-, -n,s,-h-„ «loch,-! uud

d- anch zu Lll»,amS -lma. Spans und »«s-l,«-!»»,- --»> S«-- -,n,g-° P«s»u,d« -!,-» lo.h.-»

«tchm. ml, Fl l,ch.ss-n an „».Mol,».-» T»,-n °«l.us-n n»d „.an b-sp-s--. d-ld-q-s ..uns-, gn-d-g-n

H----N NN» od,--» « ll d«, sid-n 0.KN-- »nuäd-- s.ln »loch,-, so h-b° mau chu-u S-Icht-t.

lh«,-uznz-la-n. -. s-l dn- d-..°. »on-u«.m-iu T--U-» «d l s.- solch« mch, w

-u>g°l„ll I-ss-n, di°s° ,-i -„.schloss-u. d-n »Ik» mal,-«, chnstl.ch-u Gland-a d-n von ch--u Alwmd«»

°-I--»l <-,-«!> »ab-, zu hall«, und ,« d-»,s-lb-n zu sk-d-u. -b-n dl- g-»alm,-n Od«ll d«

S-ln-Idl-n O-t- -ln-n sch-istlichw Sch-ln »«laust, d-u mau lhn°» b-UI, tilgt Hab.. da <»d»ldulch I man

«-will, «,n , po-zus-h-u. d-s> in d« Lands-,,.st-»»«-ms °«d«dl.ch-. Had» und zwl-tmcht

---ml-d-n ,„» ch-lstllch- Eiuigki, -lud Ruh- ->ch-l,-u w--d-n. D-h-r hall- man -uch-lllg und g -«-,l ,I .ch

wum. und s°„d«s ...» s--l.», °lg-»°» ..am»«-»»- »ill°u u»° »u. gn.« U-wl-snns. -o-ad zu -od

d-s Wnlächti,.». s-lu°- ll-d-» M«„-- Ran. und all« hlmmllsch-» H----S s.dauu M «WM,

chnstllch« zj-g, uud «laub-ns. hl« in d« Z-l« und zum Hnl und T.os, d« S--l-n d« ,-tzt L-b-nd-u

»»» -h.« Nachlommm. »n »,»°lUl »-u «»d M»-!-«'. W >,«»»» i» -tl -ll Z-„°» d,. d-n. »It,„ w-hr-n
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und ungezweifelten christlichenGlauben und der Religion, wie sie die heilige christliche und römische Kirchs
bisher gehalten und geglaubt hat und von den frommen Vorältern an die von LuggaruS hergebracht ^
ist, fest, stät und ewig zu bleiben und nimmer davon zu weichen; insbesondere zu glauben und zu )a ^
die heiligen sieben Sacramente, die heilige Messe und alle heiligen Aemter, die sieben Zeiten, ^
die Fürbitte der auserwähltcnGottesheiligen,die Bitte und das Nachthuir für die Seelen, die ^ng> ^
Seelgerät, die Beicht, das Empfangendes wahren Frohnleichnams Christi, die gebannten ?Z'ciertage , ^^
Meiden einiger verbotener Speisen zu gewissen Tagen und Zeiten nach altem Herkommen^ die Kirchenziel^
alle Ceremonien, Kirchengebräuche,Pflichten,Satzungen, Ordnungen, Gewohnheiten und Herkommen, ^
im Leben und Tod bisher von der christlichen römischen Kirche gebraucht worden sind, sie seien hier gem
oder nicht, und insbesondere in der Weise und Gestalt, wie es die Obern der Mehrheit der Orte,
der VIl (speciell genannt) gegenwärtig in ihren Städten und Ländern halten. Es soll auch nieman > ^
irgend einen Artikel dieser Religion arguiren oder disputircn in keiner Weise, oder irgend wir dem mit
oder Werken, heimlich oder öffentlich widersprechen.Die von LuggaruS haben auch gemeinlich
einander versprochen und zugesagt, alles Obgenanntegetreulich zu halten, im festen Glauben und
hicdurch Gott dem Allmächtigen und allem himmlischen Heere wohlgefällig zu sein und der Seelen Sc n
zu erlangen! geloben auch bei Ehren, Treuen, Wahrheit und Glauben diesem nachzukommenjetzt und
Würden einige oder mehrere Personen hiergegen handeln, wovor Gatt sei! so sollen diese gestraft ^
in gleicher Form und Gestalt wie die genannten Vll Orte der alten Religion die Ihrigen bestrafe». "
über kurz oder lang ein allgemeines christliches Concil gehalten würde - was hier geordnet und erkenn ^
dem wollen die von Luggarus zu jeder Zeit nachkomme»und stattthun. Besiegelt mit „unscrm gemein u>
für uns und unser nachkommen".

St. A. Zürich: Acten Luggarus und TschudischeDocumcntcnsammlung X. Beim
Abschied von diesem Datum ein Entwurf oder Formular! eine im St. A. Lucern befindliche Copn e .
im Titel, der Hauptbrief sei durch Walter Roll nach Uri geschickt worden. L. A. Schwpz: Abschiede
diesem Abschied ohne Datum und in besonderer Ausfertigung (mit dem Datum) in A. Luggarus. > ^ .
Solothurn: Abschiede Bd. 30. K. A. Schasfhauscn:Corrcspondenzen. Abgedruckt bei M ei er: Die cvange
Gemeinde in Locarno I S. 485.

Zu »r. 1550. 28. October. Rom. Jost von Meggen an die neun Orte. Aus ihrem zuletzt
Baden aus an ihn erlassenen Schreibenentnehme er, das) sie bedauern und sich verwundern,daß de»
noch nicht geantwortet habe. Es sei dieses in Folge der große» Zahl anderer Geschäfte, die besonders
im ersten Jahre der Regierung des Papstes und im Jubeljahr vorkommen, der Fall gewesen. J"dr'w"
der Papst seit langem Auftrag gegeben, die Antwort zu besorgen; inzwischen aber sei sein oberster ^ w
gestorben! der Papst habe sich aber neuerdings nur die Sache erkundigt und seinen Auftrag wie
Das päpstliche Schreiben folge nun und ebenfalls eines von Aäcanius de la Corna, ihrem obersten - ^
und des Papstes Schwester Sohn, aus welchen Schreiben die Orte die Gesinnung des Papstes
mögen. Sie sollen ihn wissen lassen, ob er die „geschenkte Besoldung" und die Kleidung, die den "
wegen der Krönung des Papstes gehöre und von frühcrn Päpsten gegeben worden sei, des fernem
solle. Dem Albert Rosin wolle er gemäß dem Wunsche der Orte in seinen Geschäften bchülflich st ^

St. A. Luccrn: Allg. Absch. 0 k. zsv. - K. Bibl. Freiburg: Girardsammlung I. V. S. 60S. - K. A. Solothurn: Abschiede v

Beigelegt sind:

1. Das Schreiben des Papstes an die neun Orte (ohne die vier evangelischenStädte)
sryheit beschirmer",datirt vom 22. October 1550. Es bildet eine Antwort auf die
der neun Orte zu seiner Thronbesteigung und ergeht sich in allgemein gehaltener Bezeugung seines ^^^^,eigt
Da dem Papst durch das Schreiben der Orte und den Bericht des Hauptmanns(Jost von Vi egge»)
worden sei, daß sie durch andere Geschäfte an der Absenkung einer persönliche»Botschaft verhindert
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scic» so nehme cr diese Nachricht wie die Absendung einer besonder» Gesandtschaft entgegen. Wenn nöthig,
werde cr sich der Versprechen der Orte bedienen, beinebensaber anch ihre Gutwilligkeit nnd Andacht zu

vergelten o s, e lateinischesOriginal und deutsche U-bers-tzung.- L. SI. Schwyz. A. Kirchenstaat. -
g' Ä 'e. v.'s. Abg-drutt. im Archiv si.r schwei, Resvrmatiansgesch.chte S. 2«. IN S. -N-.

» Das Schreiben des Ascanins Corneus an die nenn Orte datirt von, 26. Oetober 1550. Bezeugung
scines^Veranügensüber die Freude der Eidgenossen,daß sein Ohein. zun. Papst erwählt worden sei.
Julius III. ü!rde ihnen zugethan sein wie Julius kl. Beruhigung, daß die ans den Eidgenossen gebildete
Garde nicbt vermindert werde. Versicherung seiner guten Dienste.

Si. "e ^ lateinisch.--. A. Echwyst A. Kirchenstaat. Abgebracht im Archin snr schweizerische Res°r.nati°»s-
geschichte III, S. 513.

Pl 1550 9 Oetober, Baden. Die VIII alten Orte an Basel. Heinrich Dorer, Burger und
des Raths zu Baden berichte Folgendes. Er sei vor einigen Jahren Schaffner des Gotteshauses Wettingen
über'dessen .5of zu Basel, san.mt dazugehörigen Renten. Zinsen und Gülten gewesen. Später habe Basel
diese» Hof mit de.» Willen der VIII Orte gekauft. Dem Dorer stehen nun noch e.n.gc Restanzen an Zinsen
und Gülten unbezahlt aus. Wegen Ungelegenheit seiner Wohnung könne er dieselben ohne große Kosten
nicht einziehen- würde er auch die Schuldner pfänden oder mit Recht angre.fen, so müßte cr d.c im E.genthu».
derer von Basel befindlichen Güter anlangen, weil die Schuld von denselben herfließe: er besorge aber es
dürste dieses denen von Basel unangenehmsein. Da letztere d.ese Schulden ohne Kosten und Nachthe.l
beziehen können er sich auch erbiete, dieselben gichtig zu machen und für jedes Stuck derselbe» zu nehmen,
was ziemlich und billig sei. so bitte er die VIII Orte um eine bezügliche Fürschr.ft bei Basel. Da sc.ne
Bitte'nicht unziemlich scheine und er auch bei den. benannte» Kauf für d .e von Basel das Beste gethan
habe so ersuche ...an die von Basel freundlich, die betreffendenSchulden, so wc.t sie g.cht.g gemacht werden,
zu ihren Händen zu nehmen, und ihm für jedes Stück zu gebe.» was ihnen ziemlich und billig scheine:
unter Erbietung von Gegendienste». Es siegelt der Landvogt zu Baden. G.lg GlamS.

14».

Zürich. 1550, 18. Oclober.

Staatsarchiv Zürich: Acten Schasshansen.

Vur Imd.» Ruth.» <-i°> », Z»-ich P»"- «°n Sch-Iii>°..s.»,
-I- G-s-ud.» um. d-s.lbs. und «°ch B°- Ichm. »us ........ W«.ch...

Sch-ffhuu!-.. US». 2S, Iuuuuch d>. d" B°"n °°n Zunch -.d. ..-, d>. nm. ^chhuusm ..
>l>.°.. I-..AH ig-u V-ich d-- RI)-mwi«° und d°°°- n' .dm. „SSM..." I-. gu«.ch «-.dm D
T« IM«. dl- B.w. u°n Zunch >., d-u »bschi.» s.,w....n..u S- °.N.,» um., .h». .....

... . n.i. w l-..»««-.. «»-- di° bich..M gut- Sm>" u»d R-chw-'chuft
d..„ch."uud dl- S.ud. Schuffhuus.» »« ch«» ««. ..»M -» l°N°>n D-° G- undt. .«d um, d...

W.h,„ „u, s--uMich... WuN.n duhin Man .Ms. ..." d°m z.ch-u Auch dumb.- «.q°nd.w
«d «°.d- . i..l.-mNI- g.dlch..»d. A.".°-N U»' .«h... >". d.- Such, u - Ruth und

I°n„n,n zu l-ss-n w--d-u °°.°>dn.t Bu-»...»M-r L-nut-r. <L-«- H-mn« Sx-ch. Stull nnd Huns

Edlibach.
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Unterin 12. November verlangt Zürich von Schaffhnusen die Ansehung eines gütlichen Tags. Als

Behörde, vor welcher Alexander Peier erschienen ist, wird hier der kleine Rath genannt. (St. A. Zürich >

Acten Schaffhausen.)

149.

ZSrunnen. 1559, 21. Ottober.

Tag der Orte Uri, Schweiz und Nidwalden.

Uns steht folgende blöde Missive zu Gebot:

1550, 21. October. Die genannten Orte an Lucern. Sie verdanken zun» höchsten die ihnen in Betreff

Bellenz gewordene Warnung. Sie bitten die von Lucern freundlich, „in den uns wellind crnemmcn (?) von

deine dannc ein apt zu saut Moritzen glaubwürdigen die beneint Warnung vernomben habe". Bitte um schriftliche

Antwort. Es siegelt im Namen aller Schwyz. St. A. Lucmn unet»„cbundc>,c MMt".

150.

Kihkirch. 1550, 22. Ottober.

Staatsarchiv t!»ccril! Actenband os t. ts; Acten Freie Aemter. LandcSarchiv Tchwyz: Abschiede. Kantonsarchiv Slarits: Abschiede.

Tag der VII in den Freien Aemtern regierenden Orte.

Gesandte: Zürich. Bernhard von Cham, Seckelmeister. (Andere nicht bekannt),

tt. Ab dem letzten Tag zu Baden ist heimgebracht worden, der Vater zu Jttingen bitte, ihm Z"

vergönnen, den Hof und die Zinse zu Andelfingen zu verkaufen, worüber die Boten auf diesem Tag instruirt

sein sollten. Da aber bei der Mehrzahl derselben dieses nicht der Fall ist, so wird die Sache in den Abseht

genommen, und sollen die Boten auf dem nächsten Tag zu Baden Befehl und Gewalt haben. I». D"

Boten von Lucern eröffnen, ihre Obern haben das nächtliche Spielen während der gegenwärtigen Messe

verboten und Aufseher bestellt, welche bei Tag beobachten, ob jemand falsch spiele. Nun haben sich si""

oder sechs der betreffenden Gesellen nach Ebikon begeben und dort auf ihren „Thannz" gewartet. Als

dessen berichtet worden sei, habe man sie gefangen nehmen wollen; da seien aber einige entronnen; drei ab"

seien in die Stadt gebracht worden. Als dann dieselben wegen ihres falschen Spiels und in Betreff

Gesellschaft befragt worden seien, haben sie einige Gesellschafter angegeben, von welchem Bekenntnis; jede»'

Boten eine Abschrift gegeben wird. Hierüber hat man („wir") auch dem Landvogt (in den Freien Aemter"),

auch denen von Baden und Mellingen, wo auch solche Gesellen sind, geschrieben, damit sie gegen dieselbe"

vorzugehen wissen. Die von Lucern werden gebeten, mit ihren Gefangenen nicht zu eilen („glichen"), sond">

sie noch zeitweilig gefangen zu halten, damit, wem; jemand behaupte, schuldlos zu sein und sich verantworte

zu wollen, die Gefangenen weiter befragt werdeil könnten, v. In Betreff des Spans zwischen Lucern ""

den übrigen sechs Orten wegen einiger Märchen im Amt Richensee sind „us ordnung Gottes" (siehe AbstiM

K. October 1550 »,) einige verordnete Rathsboten erst am Dienstag (21. October) Abends nach Hch^ ^

gekommen. Man hat dann den Obmann, die vier Zugesetzteil und den geineinen Schreiber nach " ^
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Brauche schwören lassen, worauf am folgenden Tage der Obmann und die Zugesetzten die Anwälte der
Parteien aufforderten, ihre bezüglichen Briefe nnd Siegel, Kundschaften und Gewahrsamen zu eröffnen und
sodann den Obmann und die Nichter gütlich in der Sache scheiden und Mitteln zu lassen. Die Abgeordneten

beider Parteien zeigten an, sie seien oon ihren Obern angewiesen, daZ Necht zu vollführen, da aber der
Bund vorschreibe, der Obmann und die Richter sollen zuerst die Minne versuchen, so wollen sie dieses geschehen
lassen, doch den Rechten ihrer Herren unbeschadet. Nachdem dann das Schiedsgericht jedes Theiles Briefe,
Gewahrsamen und Kundschaften, je in Abwesenheit der andern Partei, vernommen hatte, die das Gericht
für sich aufbehalten will, so wollte dasselbe am Donstag (23. October) auf den Stoß reiten. Als es aber
bis Mosen gekommen, ist solches Regenwetter eingetreten, daß es unmöglich war, weiter zu kommen, und, als
dasselbe sich nicht verminderte, war den Schiedrichtern unmöglich, ohne Augenschein eine Vermittlung vorzu¬
nehmen. Da man aber schon' zeitweilig in großen Kosten hier gewesen ist und das Wetter sich nicht bessern
will, so bitten die Schiedrichter die Parteien, ihre Obern zu vermögen, bevollmächtigte Boten auf einen zu
bestimmenden Tag abzuordnen, um gütlich in der Sache zu verhandeln, oder wenn das nicht geschehen könnte,
das Recht ergehen zu lassen. Da man in Kenntniß gesetzt wird, daß die im Streite befindlichen Stellen im
Winter, da es gefroren ist, besser als zu andern Zeiten beritten und besehen werden können, so hat man
auf den Sonntag St. Andreas (30. November) wieder Tagfahrt nach Hitzkirch bestimmt, Ivo dann der Obmann,
die Zugesetzten und beider Parteien bevollmächtigte Anwälte erscheinen sollen Wenn aber die Parteien
behufs Verminderung der Kosten ohne ihre persönliche Anwesenheit dem Obmann und den Zugesetzten die
Sache gütlich zu vermitteln überlassen wollen, so sollen sie das dem Schiedsgericht auf den obbestimmten
Tag nach Hitzkirch berichten. — Als die vier Richter und der Obmann und der gemeine Schreiber den
^d leisten sollten, und der Obmann den vier Zugesetzten und dem Schreiber den Eid zu Gott und den
H"lig«m gegeben hat. so hat der Seckelmeister von Cham (von Zürich) beim Schwur nur Gott, die Heiligen
°ber nicht genannt ' Da haben die übrigen Zusätzer die Parteien angefragt, ob sie sich mit diesem Eid
begnügen oder ob sie verlangen, daß er nach dem Buchstaben schwören solle. Diese erwiedern, da der Herr
Seckelmeistervon Cham als Zugesetzter der Eidspflicht gegenüber seinen Obern entlassen sei und man anderseits
"ach Laut und Sag der geschwornen Bünde das Recht üben wolle, so soll er auch vermöge des Bundes
und des Buchstabens zu Gott und den Heiligen schwören. Nachdem der Obmann dem von Cham dieses

öffnet hatte entgegnete derselbe, er sei von seinen Obern zu diesem Span verordnet worden, was er lieber
'"cht gehabt'hätte- seine Obern haben sich nun dieses Anzugs nicht versehen; übrigens hätte derselbe
U°sch°hen sollen, bevor er geschworen hatte; da hätte er seine Antwort geben können. Da beinebens die
^"dvögte, welche von denen von Zürich gesetzt werden, ebenso die Nichter und Zugesetzten derselben im Wädens-
'uyler Span zu Einsiedeln auch Doctor von Watt von St. Gallen als Obmann keinen andern Eid geschworen
h°ben, so möge man mit ihm keine Neuerung anfangen; beharre man aber auf der gestellten Forderung, so
Klange er die Sache an seine Obern zu bringen. Da in diesem Span schon viele Kosten gelaufen sind
^ damit derselbe nicht länger herumgezogen werde und man nicht unverrichter Dingen verreiten müsse, ,o
hub-u es die Gesandten der übrigen Orte für diesmal hiebei bleiben lassen. Es soll aber jeder Bote an

Herren bringen, wie es in ähnlichen Fällen oder auch in diesem Span, wenn er jetzt nicht vollendet
'°°rdm sollte in der Folge gehalten werden soll. Auf dem oben festgesetztenTage sollen der Obmann und
^ Zugesetzt!» auch Vollmacht haben, den Marchanstand in der Jllau gütlich oder rechtlich zu beseitigen.

Der Landvogt in den Freien Aemtern eröffnet, er habe gemäß dem ihm auf dem letzten Tage zu Baden
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gewordenen Auftrag über das Nerhältniß derer von Dietwyl Erkundigung eingezogen. Da habe Einer gesagt,
die von Lucern haben daselbst zu gebieten an drei Schillinge, auch zu richten um Eigen, Erb und Schulden;
einmal habe auch ihr Amman» Einem wegen Geldschulden an den Eid geboten; der Betreffende habe aber
das Gebot nicht annehmen wollen, und sei dann die Sache anstehen geblieben. Ein Anderer habe gesagt,
die von Lucern haben in Dietwyl zu richten um Erb, Eigen und Geldschuld, und zu gebieten an 3 Schilling,
und von 3 Schilling an 5 Pfund und von 5 Pfund an 10 Pfund, und von 10 Pfund an den Eid; werde
durch ihren Ammann etwas an den Eid geboten und dann übertreten, von dem gehöre die Strafe denen
von Lucern; was aber vom Amtmann des Landvogts beim Eid geboten und aber übersehen werde, hievon
gehöre die Strafe den VII Orten. Da nun zweierlei Berichte vorhanden seien, so glaube der Landvogt, es
sollten die von Lucern ihren Kaufbrief um Dietwyl vorweisen, damit man über ihre Gerechtigkeit an diesem
Orte ausgeklärt würde. Die Boten von Lucern eröffnen diesfalls, sie seien hierüber ohne Instruction, weil
ihr Gesandter, der auf dem Tag zu Baden gewesen sei, noch nicht heimgekommen sei und daher über die
dortigen Verhandlungen noch nicht Bericht erstattet habe. Das soll jeder Bote heimbringen und auf dein
nächsten Tag zu Baden mit Instruction erscheinen, v. Ans dem letzten Tag zu Baden hat der Gesandte
von Lucern angezogen, es habe Einer aus den Freien Aemtern im Kellamt den Frieden gebrochen, und
verlangt, es solle derselbe dahin zu Recht gewiesen werden, wo die Uebertretung geschehen sei. Man hat
sich nun bei denen im Hitzkircheramt über den frühern Gebrauch erkundigt und folgenden Bericht erhalten:
Wer aus ihrem Amt im Kellamt frevle oder friedbrcche, der sei dorthin ans Recht gewiesen worden und
umgekehrt. Es zeigt sich uuu aber, daß derjenige, welcher den Friedbruch begangen hat, im Amt Man
gesessen ist. Man hat daher die Aeltesten dieses Amts über ihren alten Gebrauch verhört. Diese gebe»
einstimmig an: wenn Einer aus ihrem Amt in den Gerichten derer von Lucern frevle oder sriedbreche u»d
nicht zum Rechten vertröste oder gelobe, sondern davon komme, so werde er nicht genöthigt, das Recht da
zu bestehen, wo der Frevel geschehen sei; wem: er aber hernach daselbst ergriffen werde, möge ihn die dortigt
Obrigkeit darum hernehmen; dasselbe gelte umgekehrt zwischen Lucern und Muri; sie bitten, sie hierbei
bleiben zu lassen. Es wird Alles das in den Abschied genommen, k. Es erscheint Klaus Amstalden vo»
Münster und eröffnet, wie!ihm letzter Jahre die Boten der VII Orte von jedem derselben Fenster »»d
Ehrenwappen versprochen haben; Zürich, Lucern, Unterwalden und Zug haben dieselben bezahlt; er bitte,
daß Uri, Schwyz und Glarns ein Gleiches thun; jedes Fenster koste 2 Kronen. Heimbringen und ihn a»l
dem nächsten Tag zu Baden abfertigen.

Der Name des Zürcher Gesandten aus dessen Instruction vom 16. October, St. A. Zürich: Jnstructionsbach
1544—1554, 1. 247.

t aus dem Schwyzer und Glarner Exemplar.

Zu e müssen folgende Ergänzungen augefügt werden:

1. Obmann ist Georg Hertwig, alt-Stadtschreibcr zu Solothnr», K. A. Solothurn: Rathsbuch No.
S. 47«, vom 1«. October (Donstag Lucü).

2. 1550, 20. October. Die zu Hitzkirchversammelten Boten von Zürich, Schwyz, Unterwalden,
und Glarns an Burgermeister und Rath der Stadt Zürich. Als sie nach Hitzkirch gekommen seien,
sich gezeigt, daß die von Uri an Lucern und Schwyz geschrieben hatten, ihre Verordneten könne» ,
Dienstag in Hitzkirch sein. Daneben sei geredet worden, wie die von Luccrn ihren Stadtschreiber aw
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